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Vorwort 

 

Über die im Jahr 2000 vom Dekan des Fachbereichs 21 an uns heran-

getragene Aufgabe, ausgewählte Lehramtstudiengänge der Gerhard-

Mercator-Universität (GMU) in Duisburg zu evaluieren, erhielten wir Ein-

blick in die Studienreformarbeit an deutschen Hochschulen, deren 

Hauptziel die Sicherung und Weiterentwicklung eines hohen Qualitäts-

niveaus in Lehre, Studium und Forschung ist.2 Eine „gute“ Hochschul-

bildung bietet den Studierenden ein qualifiziertes Lehrangebot im Rah-

men einer auf Studienerfolg ausgerichteten sozialverantwortlichen Stu-

diengestaltung und schafft Bedingungen, welche die Einhaltung der 

Regelstudienzeit möglich machen.  

Unverzichtbar für qualitativ hochwertige Lehr- und Studienprozesse 

sind effektive organisatorische und strukturelle Rahmenbedingungen, 

die beispielsweise ein zügiges und überschneidungsfreies Lehrangebot 

gewährleisten. Dieses gilt umso mehr für Zwei- oder Mehrfachstudien-

gänge, wie das Lehramtsstudium, das in der Regel aus zwei gleichbe-

rechtigten Fächern sowie einem erziehungswissenschaftlichen Studium 

und Praxisphasen besteht. In diesem Kontext stellt Künzel fest „Beson-

dere organisatorische Anforderungen stellt die Lehrerbildung dar, weil 

die Kombination der Studienfächer nicht dem Kriterium (in-

ter)disziplinärer Affinität oder berufspraktischer Relevanz folgt, sondern 

sich aus möglichen Kombinationen schulischer Unterrichtsfächer er-

gibt.“3 

Das Duisburger Evaluationsvorhaben legte, neben quantitativen Daten 

im Rahmen einer Stärken Stärken-Schwächenanalysen, ein besonde-

                                            
1 Fachbereich 2 Erziehungswissenschaft/Psychologie 
2 Bereits 1982/83 hatte die ständige Kommission für die Studienreform der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) festgestellt, dass es die Aufgabe der Studienreform sei, „Stu-
dieninhalte“ daraufhin zu überprüfen, welchen Beitrag sie zur Erreichung des Studien-
ziels leisten, [O] und das die Fachbereiche die Aufgabe hätten, die ‚Studierbarkeit´ 
des Lehrangebots sicherzustellen.“ Der Begriff „Studierbarkeit“ impliziert, dass ein 
Studium in angemessener Zeit studierbar sein muss. Gemeinsame Kommission für 
die Studienreform im Land Nordrhein-Westfalen 2001, S. 2. 
3 Künzel HQSL 1 00 04 06, E 2.2, S. 14 
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res Gewicht auf gut begründete Einschätzungen verschiedener Akteure 

und die Einbindung ihrer Expertise. Eine besondere Rolle kam in die-

sem Prozess den Studierenden zu.  

Durch diese Vorgehensweise sollte der formative Anspruch als auch die 

Interventionsabsicht des zeitlich begrenzten Duisburger Evaluations-

vorhabens realisiert werden. Aus dieser Herausforderung erwuchs die 

Idee, die Evaluation4 der Lehramtstudiengänge zum Gegenstand unse-

rer Dissertation zu machen.  

 

                                            
4 Der Begriff „Evaluation“ wird manchmal mit dem der „Evaluationsforschung“ syn-
onym verwendet. 
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0 Einleitung – Disposition 

 

In der aktuellen Bildungsdiskussion besteht Konsens über einen erheb-

lichen Reformbedarf der gegenwärtigen Lehrerausbildung, die seit ihren 

Anfängen im frühen 19. Jahrhundert vehement öffentlich diskutiert und 

kritisiert wurde. Daran hat sich auch seit der vollständigen Eingliede-

rung der Ausbildung von Lehrer aller Schularten5 in den tertiären Aus-

bildungssektor nichts geändert.  

Die Einschätzung, dass es dringend einer Neuordnung der Lehrerbil-

dung bedarf, spiegelt sich auch in der Bewertung des Expertenrats6 

wider, welcher im Rahmen des zwischen der Landesregierung Nord-

rhein-Westfalen (NRW) und den Universitäten und Fachhochschulen 

des Landes geschlossenen Qualitätspakts, im Sommer 1999 seine Ar-

beit aufgenommen hat. Das Expertengremium hatte die Aufgabe, sich 

einen detaillierten und umfassenden Überblick über die Lage der ein-

zelnen Hochschulstandorte und der gesamten Hochschullandschaft 

Nordrhein-Westfalens zu verschaffen und konkrete Empfehlungen für 

die Optimierung ihrer Strukturen zu erarbeiten.  

Neben den Standort- und Strukturempfehlungen, die Lehrerausbildung 

auf wenige Standorte zu konzentrieren, die ein starkes Profil im Bereich 

der Lehrerausbildung aufweisen, sprachen sich die Gutachter dafür 

aus, die allgemein bildenden Lehramtsstudiengänge an der Gerhard-

Mercator-Universität Duisburg (GMU) einzustellen. Die Berufsschulleh-

rerausbildung hingegen sollte weitergeführt werden. Für die Universität 

Duisburg bedeutete dies die Aufhebung zahlreicher Lehramtsstudien-

gänge. Wie befürchtet, wurden auch Aufhebungseingriffe im Bereich 

der Magister- und Diplomstudiengänge vorgenommen. Um die Kombi-

nationsmöglichkeiten der beruflichen Fächer mit den allgemein bilden-

                                            
5 mit Ausnahme des Vorschulbereichs  
6 Dem Expertenrat, der sich aus international renommierten Wissenschaftlern, Hoch-
schulmanagern und Wirtschaftswissenschaftlern zusammensetzte, gehörten keine 
Repräsentanten der Lehrerausbildung (Fachdidaktiker, Erziehungswissenschaftler, 
Wissenschaftler aus Bezugsdisziplinen) an. Vgl. Jorzik 2007, S. 62 
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den Fächern gewährleisten zu können, wurde der Gerhard-Mercator-

Universität Duisburg eine Kooperation mit der Universität Essen7 nahe 

gelegt.  

In dieser Situation haben sich Rektorat und Senat im Interesse einer 

konkurrenzfähigen und nachhaltig attraktiven Entwicklung des Duisbur-

ger Universitätsstandortes, gemäß der Empfehlungen des Expertenrats, 

darauf verständigt, die Studienangebotsstrukturen einschließlich der 

verbleibenden Lehramtsstudiengänge, in einem mehrphasigen Prozess 

(von Sommersemester 2001 bis Wintersemester 2002/03), auf konse-

kutive Studienstrukturen umzustellen. Der Vorteil für die Duisburger 

Hochschule wurde darin gesehen, dass neben möglichen Verlusten an 

Fächern bzw. Studiengängen Zugewinne in den Lehramtsbereichen zu 

erzielen seien, denen es gelingen würde, ein unverwechselbares zu-

kunftsfähiges Profil zu entwickeln. Zur Unterstützung dieses Prozesses 

wurde vonseiten der Dekane eine Evaluation des Lehramtstudiums 

nach den Vorgaben der Landesrektorenkonferenz8 vereinbart.  

Mit dieser Initiative, die Duisburger Lehramtstudiengänge auf den Prüf-

stand zu stellen, griff die Hochschule die von Knab (1994) formulierte 

Forderung auf, Analysen der Mikrostruktur der Lehrerausbildung durch-

zuführen.9 Schließlich resultiert eines „[O] der großen Probleme bei der 

Beurteilung der Situation innerhalb der Lehrerausbildung wie auch bei 

der Erörterung von Reformmaßnahmen [.] aus der Tatsache, dass die 

Prozesse und Ergebnisse der Lehrerbildung nur sehr unvollkommen 

und lückenhaft erforscht sind.“10  

Für die Durchführung der Evaluation der Duisburger Lehrerausbildung 

standen nur begrenzt verfügbare Ressourcen zur Verfügung, so dass 

eine schlanke Verfahrensweise erforderlich war. Der Blick richtete sich 

                                            
7 Auf die Evaluation im Rahmen des Qualitätspakts ist auch die Empfehlung zur Fusi-
on der beiden Universitäten – Gesamthochschulen Duisburg und Essen zurückzufüh-
ren. Nach Einschätzung des Expertenrats würde durch die Fusion der beiden Hoch-
schulen eine neue leistungs- und wettbewerbsfähige Universität geschaffen.  
8 Interne, externe Evaluation und Follow Up (Diskussion und Umsetzung der Ergeb-
nisse) 
9 Vgl. Knab 1994, S.76 
10 Terhart 2000 (a), S. 81 



 10 

deshalb auf eine praktikable Verwirklichung der anvisierten Ziele, bei 

akzeptablen Kosten und eine Umsetzung des Verfahrens in einem defi-

nierten Zeitrahmen von sechs Monaten.11 Die Analyse des Lehrange-

bots, sowie des gesamten Lehr- und Studienbetriebs, diente primär 

dem Ziel, die Studierbarkeit der Duisburger Lehramtstudiengänge auf 

der Grundlage universitärer Curricula, institutioneller Strukturen und der 

Organisation der Lehramtsausbildung zuverlässig zu spiegeln. 

Zu Beginn des Evaluationsprozesses wurde eine umfassende Doku-

mentenanalyse (Prüfungs- und Studienordnungen, Studienführer, Stu-

dienpläne) durchgeführt mit der Zielsetzung, eine breite quantitative 

Datenbasis zu generieren, die wichtige qualitätsrelevante Erkenntnisse 

und Informationen für Verbesserungen in Studium und Lehre liefert. 

Anschließend war eine leitfadengestützte Befragung von Fachvertretern 

und Studierenden der zu evaluierenden Fächer vorgesehen. Der Ein-

bezug erfahrungsbasierter Einschätzungen unterschiedlicher Status-

gruppen sollte wertvolle Anstöße zu fach- und -institutionspoltischen 

Diskussionen geben. Einen zentralen Stellenwert nahm während des 

gesamten Prozesses die Entwicklung effizienter Lösungsansätze ein, 

die eng an innovative und handlungsorientierte Empfehlungen zur Ver-

besserung der Lehr- und Studiensituation gekoppelt waren.12  

Insgesamt kann das Evaluationsvorgehen als Versuch interpretiert wer-

den, die Qualität der grundständigen Lehramtsausbildung zu prüfen, um 

auf der Basis der empirischen Befunde der Duisburger Evaluation, er-

reichbare, pragmatische Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen zu kön-

nen.  

Die Verlagerung der Lehrerausbildung für alle Unterrichtsfächer an 

Gymnasien und Gesamtschulen sowie für Grund-, Haupt- und Real-

schulen vom Campus Duisburg zum Campus Essen kann als „Follow 

Up“ des Evaluationsverfahrens interpretiert werden.  

Um möglichen Widerständen seitens der Verfahrensbeteiligten vorbeu-

gen bzw. angemessen begegnen zu können, wurde die mehrstufige 

                                            
11 Vgl. Barz 1997, S. 12 
12 Vgl. Kromrey HQSL 1 04 05 03, F 2.2, S. 3. Vgl. Fischer-Bluhm 2000, S. 25 
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Evaluation13 partizipativ angelegt.  

Bereits in der Einführungsphase zeigte die Mehrheit der beteiligten 

Fachvertreter, deren Mitwirken explizit für das Gelingen universitärer 

Evaluation unverzichtbar ist, äußerste Zurückhaltung gegenüber dem 

Reformvorhaben. Das über alle Statusgruppen in der Hochschule zu 

beobachtende Widerstandsverhalten, konnte trotz umfangreicher, pro-

fessionell vermittelter Informationen14 zu Standards der internen und 

externen Evaluation sowie zu verschiedenen Verfahrensschritten und 

Zielen nicht aufgelöst werden. Veränderungen können aber nur eine 

hochschulinterne Wirkung entfalten, wenn sie grundsätzlich von den 

Beteiligten akzeptiert und mitgetragen werden.  

Die kritische Haltung der Hochschullehrer gegenüber dem Evaluations-

verfahren führte schließlich dazu, dass keine expertenbasierten Befra-

gungen mit Lehrenden durchgeführt und die erste Stufe der internen 

Evaluation nicht abgeschlossen werden konnte. Damit entfiel auch die 

externe Evaluation. 

Widerstände gegenüber Veränderungen korrespondieren zumeist mit 

einem geringen Commitment des Managements, einer schlechten In-

formations- und Kommunikationskultur und einem innovationsfeindli-

chen Organisationsklima. Das Gelingen von Reformprozessen ist daher 

besonders auf Aushandlungsprozesse, Verständigung und auf das 

Wissen um Funktionsprinzipien komplexer Organisationen angewiesen, 

wie sie insbesondere Universitäten darstellen. Ohne Berücksichtigung 

ihrer Besonderheiten und Spezifika lassen sich Universitäten, die unbe-

strittener Maßen soziale Systeme darstellen und über eine hohe Auto-

nomie ihrer Disziplinen und Professuren verfügen,15 nicht erfolgreich 

steuern. 

Die von uns gesammelten Erfahrungen im Rahmen der Evaluation der 

Lehrerausbildung haben dazu inspiriert, Überlegungen zur Qualität und 

Qualitätssicherung als zentrales Element der strategischen Hochschul-

                                            
13 Interne Evaluation, externe Evaluation, Follow up) 
14 durch die Geschäftsführerin der Geschäftstelle Evaluation NRW (GEU) 
15 Vgl. Schmidt 2005, S. 39f 
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steuerung16 anzustellen und ein Hauptaugenmerk auf Fragen der Uni-

versität als besondere Organisation - unter Rückbezug auf die Lehrer-

bildung- zu richten. 

Neben der Untersuchungsrichtung, die sich aufbauend auf den Erfah-

rungen der Duisburger Evaluation mit der Rolle der Universität als Or-

ganisation im Rahmen von Wandlungsprozessen befasst, wird ein wei-

terer Zugang erschlossen. Dieser stellt die Lehrerbildung in Zusam-

menhang mit wirksamen Instrumenten der Qualitätssicherung. 

Mit der strukturellen Umstellung auf gestufte Strukturen geht eine inhalt-

liche Reform der Lehramtstudiengänge einher. Speziell für die Leh-

rerausbildung besteht die Möglichkeit, durch Anwendung von Qualitäts-

sicherungsverfahren, wie Evaluation und Akkreditierung, empirische 

Grundlagen zu schaffen, um gezielt zukunftweisende Konzepte entwi-

ckeln, verändern und fortschreiben zu können. 

Insgesamt wird ein Bogen gespannt von den „traditionellen“ Problemen 

in der grundständigen Lehrerausbildung bis hin zu den Problemen, die 

sich aus den gestuften Strukturen ergeben. 

 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir den Anforderungen an eine Political Correctness 
in dieser Arbeit nur bedingt Rechnung tragen können. Wir haben uns um geschlechts-
neutrale Wortfassungen bemüht oder die männliche Form gewählt, um die Lesbarkeit 
des Textes nicht zu sehr zu beeinflussen.  

 

 

 

                                            
16 Hopbach 2006, S. 13 
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1 Qualitätssicherung im Hochschulbereich 

 

Vor dem Hintergrund der sich wandelnden gesellschaftlichen Erwartun-

gen und Aufgaben der Hochschule, letztere als Reaktion auf einen im-

mer größer werdenden Wettbewerb bei zunehmenden Finanzdefiziten, 

ergreifen die Hochschulen mehr und mehr die Initiative zur Modernisie-

rung und räumen der Qualitätssicherung, einen zunehmend großen 

Stellenwert ein. Der Weg, den sie dabei einschlagen, ist zukunftwei-

send und viel versprechend.  

Wesentlich für diesen mittlerweile dynamischen Reformprozess ist die 

zunehmende Verlagerung von Steuerkompetenzen auf die Hochschule. 

Die Übertragung von mehr Autonomie und Eigenverantwortung zeigt 

eine deutliche Gewichtsverlagerung zugunsten der Hochschulen, wäh-

rend der Staat sich künftig auf vertraglich flankierte Globalsteuerung 

und Rechtsaufsicht beschränkt.17 Diese durch den Bologna-Prozess 

vorangetriebenen Entwicklungen sind mit großen Herausforderungen 

und erheblichen Anstrengungen verbunden, wollen die Hochschulen für 

die Zukunft gerüstet sein.18 In diesem Kontext stellt Hopbach fest: „Der 

Erfolg einer Hochschule wird von ihrer Fähigkeit abhängen, die eigenen 

Leistungen transparent darzustellen und diese kontinuierlich zu stei-

gern.“19 Die erhöhte Aufmerksamkeit für die Qualitätssicherung an Uni-

versitäten und die starke Stellung der Qualitätsbewertung nach außen, 

bildet sich anhand verschiedener Wortverbindungen und Wortschöp-

fungen wie Qualitätsprüfung, Qualitätsverbesserung, Qualitätsmana-

gement,20 Qualitätsstandards, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung 

                                            
17 Landfried 2001, S. 56 
18 Vgl. Hopbach 2005, S. 13ff. Qualitätskontrollen zur Gewährleistung exzellenter For-
schungsergebnisse und hochwertiger Leistungen sind nicht neu. Sie zählen seit dem 
20. Jahrhundert zu den ureigensten Anliegen der Hochschulen, die immer schon 
Sinnbild für hochwertige Qualität waren. Das Streben nach Qualität fand seinen Aus-
druck in der Begutachtung von Drittmittelprojekten, Publikationen etc. Die Qualitäts-
verantwortung in der Lehre blieb dagegen bis in die Gegenwart weitgehend beim 
Staat. Vgl. Erichsen HQSL 100 04 06, F 1.1, S. 4 
19 Hopbach 2005, S. 15 
20 „Qualitätsmanagement soll zur Qualität von Humandienstleistungen beitragen, in-
dem Qualitätsstandards definiert, ihre Umsetzung kontrolliert, Qualitätskriterien über-
prüft und gegebenenfalls angepasst werden. Qualitätsmanagement ist damit zugleich 
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ab. Die inzwischen fast epidemische Bezugsnahme auf derartige Be-

grifflichkeiten und Konzepte haben ihren semantischen Ursprung nicht 

in der Bildungsdiskussion21 sondern stellen „[O].eine begriffliche Adap-

tion aus dem Bereich der Organisationstheorie, der Arbeitswissenschaf-

ten sowie vieler anderer Strategiemodelle aus den anwendungsbezo-

genen Managementwissenschaften (Arbeitsorganisation, Personalfüh-

rung, Prozesssteuerung) dar.“22 Der immense Bedeutungszuwachs, 

den die Qualitätsdiskussion derzeit im innerdeutschen Bildungsbereich 

erfährt und die Hinwendung zu einer Internationalisierung der Quali-

tätsentwicklung, stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit Bologna 

(1999) und ihrer zweiten Nachfolgekonferenz zum europäischen Hoch-

schulraum Berlin (2003). In diesem Rahmen haben sich über 40 Staa-

ten auf eine Angleichung der Hochschulstrukturen bis 2005 verständigt. 

Ziel der Konferenz war es, sich auf ein System international anerkann-

ter Verfahrensstandards und Richtlinien der Qualitätssicherung an 

Hochschulen zu einigen, sowie dessen Akkreditierung23 und Zertifizie-

rung.24  

Vor dem Hintergrund der sich verändernden Aufgabenverteilung zwi-

schen Hochschulen und Staat und des unausweichlichen Wettbewerbs, 

verdichtet sich die Aufmerksamkeit in und außerhalb der Hochschulen 

auf Entwicklungsmöglichkeiten, strategische Planungen und die Suche 

nach Erfolgspotentialen. Universitäten und Hochschulen, die lange Zeit 

keine Anstrengungen unternommen haben sich zu reformieren, stehen 

aktuell vor der Herausforderung neue Strategien der Qualitätssicherung 

und Qualitätsbewertung zu entwickeln. Schließlich lässt sich die ver-

                                                                                                                   
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.“ Heiner 1996 (b), S. 20 
21 Vgl. Helmke et al. 2000, S. 7 
22 Helmke et. al 2000, S. 7 
23 Die Akkreditierung ist ein zentraler Ansatz der Qualitätssicherung im Hochschulsek-
tor. Mittels dieses Verfahrens wird geprüft, ob die Hochschulen bei der Konzipierung 
neuer Studiengänge die hierfür notwendigen fachlichen Mindeststandards eingehalten 
bzw. bestimmte Strukturvorgaben erfüllt haben. Vgl. Catenhusen HQSL 1 01 04 08, A 
2.3, S. 8 
24 Vorschläge für europaweit gültige Standards, Verfahren und Leitlinien werden in-
nerhalb des o.a. Zeitraums von ENQA (European Quality Association) in Zusammen-
arbeit mit Hochschulverbänden und Studierenden erwartet. Vgl. Catenhusen HQSL  
1 01 04 08, A 2.3, S. 7 
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stärkte Nachfrage nach Qualität und gesteigerten Innovationspotentia-

len im Hochschulalltag stichhaltig begründen: „Ohne Bedarfserhebung, 

Leistungs- und Entwicklungsdokumentationen wird es künftig schwierig 

sein, Gelder ein zu werben bzw. Einsparungen entgegenzutreten.“25 

Dass für die Bereitstellung öffentlicher Finanzressourcen und die effi-

ziente Verwendung dieser Mittel der Aspekt der Rechenschaftslegung 

und die Dokumentation von Qualität unverzichtbar sind, unterstreichen 

einschlägige Wissenschaftsorganisationen (wie die Hochschulrektoren-

konferenz (HRK), Kultusministerkonferenz (KMK) und der Wissen-

schaftsrat (WSR)). Seit den ersten Anlaufprozessen von Qualitätssiche-

rung fordern die Spitzenorganisationen der deutschen Wissenschaft mit 

unterschiedlicher Akzentuierung Evaluation und Akkreditierung als we-

sentliche Bausteine der Qualitätssicherung an Hochschulen ein. Ob-

wohl „Qualität“ in Industrie und Wirtschaft ein zentraler Faktor ist, um im 

Markt bestehen zu können und der Terminus „Qualität“ in den hoch-

schulpolitischen Debatten selbstverständlich Verwendung findet, offen-

bart sich nach Kromrey ein „[O] zentrales theoretisches und methodo-

logisches Problem, die Unbestimmtheit des Begriffs ‚Qualität’. Je nach-

dem, auf welchen Aspekt der Dienstleistungserbringung sich der Blick 

richtet und aus welcher Perspektive der Sachverhalt betrachtet wird, 

kann Qualität etwas sehr Unterschiedliches bedeuten.“26  Angesichts 

der Multidimensionalität des Qualitätsbegriffs konstatiert die Hochschul-

rektorenkonferenz im Jahr 2005: „Wenn die Qualitätsentwicklung als 

zentrales Steuerungsinstrument der Hochschulentwicklung verstanden 

werden soll, ist die Verständigung - innerhalb der Hochschule und zwi-

schen den Hochschulen und Geldgebern - über einen gemeinsamen 

Begriff von Qualität, eine zwar schwer lösbare aber umso dringliche 

Aufgabe.“27  

                                            
25 Heiner 1996 (b), S. 22 
26 Kromrey 2001, S. 125 
27 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2005, S. 2. 1995 verabschiedete das Ple-
num der HRK die Entschließung „Zur Evaluation im Hochschulbereich unter besonde-
rer Berücksichtigung der Lehre“, in welcher grundlegende Prinzipien angemessener 
Verfahren der Qualitätssicherung im Hochschulbereich beschrieben werden. Vgl. 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2003, S. 6. 
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Mit Blick auf die Duisburger Evaluation der Lehramtsausbildung ist es 

deshalb zunächst einmal unabdingbar, einen breiten, wenngleich kei-

neswegs vollständigen Überblick von der Vielfalt und Bedeutung des 

Begriffs „Qualität“ im Bildungsbereich zu vermitteln.  

Im Zentrum steht dabei die Frage, welche Perspektiven, Qualitätsvor-

stellungen und Qualitätskonzepte für das Bezugssystem der Hochschu-

le relevant sind. 

Versucht man Balls Frage „Was in aller Welt ist Qualität?28 zu beant-

worten, empfiehlt es sich zunächst einmal auf den ursprünglichen Be-

deutungsgehalt des letztendlich philosophischen Begriffs zu rekurrieren. 

Abgeleitet von dem lateinischen Begriff „qualitas“ lässt sich Qualität 

wertneutral mit Beschaffenheit übersetzen.29 Im deutschen Sprach-

gebrauch wird der Terminus jedoch häufig subjektiv wertend im Sinne 

von „Güte“, „Exzellenz“ und „Perfektion“ eines Produkts bzw. einer 

Dienstleistung verwendet. Dieses traditionelle Verständnis von Qualität, 

welches die Vorstellung von einem Produkt als das Beste seiner Art30 

und Exklusivität impliziert, liefert keine Maßstäbe an denen sich Qualität 

bemessen lässt. Carstensen und Hofmann, die einen Bezug zwischen 

der traditionellen Sichtweise von Qualität und dem Hochschulsektor 

herstellen, konstatieren: „Das Qualitätskonzept der Exzellenz oder Au-

ßerordentlichkeit beruht auf Zuschreibungen und fast instinktiven An-

nahmen über Qualität von besonders hervorgehobenen Universitäten 

oder besonders hervorgehobenen Wissenschaftler(inne)n: Sie verkör-

pern Qualität. Diese apodiktische Setzung von Qualität entzieht sich auf 

dem ersten Blick der Überprüfbarkeit und graduellen Einschätzung. 

Gleichwohl klingt das Qualitätskonzept der Exzellenz oder Außerordent-

lichkeit noch in den Hochschulrankings über Forschungsleistungen und 

Studienangebote mit, nur dass hier mit einem Bündel von klassifizie-

renden Merkmalen die Exzellenz ermittelt werden soll. Insbesondere 

aus dem Nebeneinander vom traditionellen Qualitätskonzepts der Ex-

                                            
28 Harvey u. Green 2000, S. 18  
29 Vgl. Maas 1999, S. 12  
30 Vgl. Bieri 2001, S. 31 
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zellenz und den jüngeren Qualitätskonzepten resultieren Widersprüche 

und Widerstände in Hochschulen, wenn es um die Thematisierung oder 

Problematisierung der Qualität geht.“ 31 

 

 

1.1 Exzellenz, ein inputorientierter Qualitätsansatz 

1.1.1 Exzellenz I, Vortrefflichkeit  

 

In der Literatur finden sich zwei Verständnisse von Exzellenz: zum ei-

nen die Vorstellung von Vortrefflichkeit aus der Perspektive auf Stan-

dards (Exzellenz I) und zum anderen die Vorstellung von Vortrefflichkeit 

als Fehlerlosigkeit (Exzellenz II).  

Der erste Ansatz impliziert das Axiom, dass Qualität etwas Besonderes, 

Herausgehobenes (Ausnahme) ist, in Anlehnung an das traditionelle 

Verständnis von Qualität als Exzellenz (im Sinne des Einhaltens hoher 

Standards), ohne aber an den apodiktischen Charakter des traditionel-

len Exzellenzkonzepts anzuknüpfen. Dieser Qualitätsansatz lässt sich 

nicht ausschließlich auf Elite-Hochschulen übertragen, kann aber inso-

fern als elitär betrachtet werden, da das Erreichen der gesetzten Stan-

dards von vornherein höchst unwahrscheinlich ist und nur unter sehr 

spezifischen Bedingungen gelingen kann. Das Verfolgen des Qualitäts-

konzepts Exzellenz bedeutet, die „besten“ Studierenden (mit hervorra-

genden Voraussetzungen (Input)) zu werben32 und ihnen vonseiten der 

Universität eine entsprechende Umwelt zu liefern mit dem Ziel, vortreff-

liche Ergebnisse (Output) zu erreichen.  

Aus dem inputorientierten Exzellenzkonzept leitet sich die Qualität der 

Leistungen ab,33 etwa der Studienangebote, die heute im Bemühen um 

Transparenz regelmäßig in Rangreihen zahlreicher Hochschul-

Rankings systematisch bewertet, abgebildet und als Informationsquelle 

                                            
31 Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 6  
32 Eine gezielte Auswahl der Studierenden durch die Hochschule selbst, stellt neben 
der Einführung von Studiengebühren ein entscheidendes Instrument für eine nachhal-
tige und wirksame Verbesserung der Studiensituation im nationalen und internationa-
len Wettbewerb dar (Studierendenauswahl als Mittel der Qualitätsentwicklung).  
33 Vgl. Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 6 



 18 

für Studierende veröffentlicht werden. Mit Hilfe dieser Rankings suchen 

die Studierenden „ihre“ Hochschule aus, wobei die „Besten“ die univer-

sitären Studienangebote wahrnehmen, die in der Rangreihe vorne lie-

gen. Die Qualität der Ergebnisse wird in diesem Konzept als eine Funk-

tion der Qualität der Inputs aufgefasst. Durch die Beurteilung des Ab-

solventenprofils versuchen die Hochschulen Rückschlüsse auf die Aus-

bildung zu ziehen.34 

In US-amerikanischen Hochschulen dominiert dieses Konzept die Qua-

litätsbestimmung im Hochschulbereich.35 Eine zentrale Rolle bei der 

Beurteilung von Exzellenz spielt die sich wechselseitig determinierende 

Reputation der Organisation und ihrer Ausstattung.  

 

 

1.1.2 Exzellenz II, Vortrefflichkeit als Fehlerlosigkeit 

 

Das zweite hier vorzustellende Konzept konterkariert gewissermaßen 

die traditionelle Vorstellung von Qualität als Exklusivität.  

Exzellenz wird in diesem Konzept nicht als das Überschreiten höchster 

Standards aufgefasst, sondern mit Konformität zu vordefinierten und 

messbaren Anforderungen gleichgesetzt. Qualität liegt demnach vor, 

wenn bestimmte Spezifikationen, die keinesfalls Standards entsprechen 

oder an externen Standards gemessen werden, erfüllt sind. Demnach 

zeichnet sich ein Qualitätsprodukt dadurch aus, dass es „[O] exakt kon-

form geht mit seinen Spezifikationen, [.] derjenige ist ein Produzent von 

Qualität, dessen Produkte kontinuierlich fehlerfrei sind.“36 

Dieser Ansatz, welcher der Philosophie der Prävention folgt, fokussiert 

auf Fehlerlosigkeit und Perfektion und nicht auf abschließende Kontrol-

len zur Identifizierung von Fehlern. Das Konzept impliziert eine Verlage-

rung von den Inputs und Outputs zum Prozess selbst und zeigt eine 

                                            
34 Vgl. Reinhardt 2001, S. 17 
35 Vgl. Harvey u. Green 2000, S. 18f 
36 Harvey u. Green 2000, S. 22 
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gewisse Nähe zu der Idee der Qualitätskultur.37 

 

 

1.2 Qualität als multidimensionales, relatives Konzept 

 

Beleuchtet man den Begriff „Qualität“ hinsichtlich seiner Relativität in 

der Praxis, wird klar, „[O] dass Qualität - auch wenn sie Alltags sprach-

lich als Eigenschaft oder als Merkmal eines Beurteilungsgegenstands 

bezeichnet und aufgefasst wird - keine beobachtbare Eigenschaft oder 

Beschaffenheit eines Objektes, sondern das Resultat einer Bewertung 

der Beschaffenheit eines Objektes ist.“38 Qualität ist somit ein relatives 

Konzept, das multidimensional, interpretations- und kontextbestimmt ist. 

Das Erkennen von Qualität beruht aus dieser Sicht auf definitorischen 

Prämissen, in Abhängigkeit von Interessen, Konzepten, Funktionen und 

Zielen.39 Auf ein differenziertes, von interessengeleiteten Ausprägungen 

abhängiges Qualitätsverständnis, verweist auch Ebel-Gabriel in dem 

nachfolgenden Zitat: „Auseinandersetzungen um Qualität in Lehre und 

Studium spielen sich in einem Kräftefeld unterschiedlicher Interessen 

aus Hochschule und Wissenschaft, Staat und Politik ab.“ 40 Diesem An-

satz liegt das Verständnis zugrunde, dass Qualität bis zu einem gewis-

sen Maß von unterschiedlichen Perspektiven auf das Individuum und 

auf die Gesellschaft bestimmt und nicht objektiv definierbar ist. Die Fra-

ge, was ein gutes Studium auszeichnet, lässt sich vor diesem Hinter-

grund nicht eindeutig beantworten.41 „Studierende, Gewerkschaften, 

Dozenten, Ministerien, Fachverbände oder Arbeitgeber (und noch viele 

mehr) haben notwendigerweise unterschiedliche Vorstellungen davon, 

wozu ein Studium befähigen, wie es aufgebaut sein oder wie es finan-

ziert sein soll.“42 

 

                                            
37 Vgl. Harvey u. Green 2000, S. 22 
38 Heid 2000, S. 41 
39 Vgl. Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 1 
40 Ebel-Gabriel HQSL 1 00 04 06, B 1.1, S. 1 
41 Vgl. Gulbins 2005, S. 32 
42 Gulbins 2005, S.32 
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Das Verständnis von „[O] Qualität als Grad der Übereinstimmung zwi-

schen zuvor formulierten Kriterien und der tatsächlich erbrachten Leis-

tung“43, bildet die Basis für Donabedians (1980) dreidimensionales 

Qualitätskonzept. In dem von ihm entwickelten Ansatz stellt er die Eva-

luation sozialer Dienstleistungsprozesse in den Mittelpunkt und unter-

scheidet analytisch zwischen drei Qualitätsbereichen: der Struktur-, der 

Prozess- und der Ergebnisqualität, welche gemäß der von ihm impli-

zierten Wirkungshypothese linear kausal verknüpft sind.  

Im Kontext der Qualitätsbestrebungen an Hochschulen umfasst der 

Begriff „Strukturqualität“ alle staatlichen und von Hochschulleitungen 

und Hochschulverwaltungen gesetzten Regelungen und Rahmenbedin-

gungen (etwa Studien- und Prüfungsordnungen sowie die Bereitstellung 

von personellen, finanziellen und materiellen Ressourcen44). Carsten-

sen und Hofmann machen darauf aufmerksam, dass die Erfüllung von 

formalen Richtlinien in Form von Gesetzen und Rahmenvorgaben, die 

als gültiges Qualitätskriterium insbesondere für Lehre und Studium gel-

ten, im Zuge der Europäisierung des Bildungsraumes auf nationaler 

Ebene an Einfluss verlieren.45  

Donabedians Ansatz impliziert, dass eine hohe Strukturqualität eine 

hohe Prozessqualität und infolgedessen gute Ergebnisse ermöglicht.46 

Letztere schließt die Gesamtheit aller an der Hochschule stattfindenden 

Dienstleistungen und Interaktionsbeziehungen zwischen Anbietern und 

Leistungsnutzern ein, etwa die inhaltliche und didaktische Gestaltung 

von Lehrveranstaltungen, Sprechstunden und Prüfungen. „Studierende 

als Adressaten von Lehre sind hier als Experten zu werten, die [O] sehr 

genau und im Übrigen unabhängig von hohen oder niedrigen Leis-

tungsanforderungen Vermittlungsformen, Lehrorganisation und Betreu-

ungsqualität bewerten können.“47 

                                            
43 Donabedian 1980 zitiert nach Kromrey 2001, S. 126 
44 „Überlegungen zu langfristigen fachlichen Schwerpunktsetzungen und zur Perso-
nalstruktur sind voraussetzungsvoll und an fachliche Expertise gebunden [O].“ 
Schmidt 2005, S. 43-44 
45 In enger Anlehnung an Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 8  
46 Vgl. Arnold 2003, S. 4 
47 Schmidt 2005, S. 44 
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Über eine hohe Struktur- und Prozessqualität wird die Qualität des 

Endproduktes gesichert (bezogen auf die Hochschule beispielsweise 

der Anteil erfolgreich vermittelter Absolventen).48  

Diesem Konzept liegt ein Verständnis zugrunde, wonach Arbeitspro-

zesse allzeit gleich und nachvollziehbar ablaufen wie in der Industriegü-

terabfertigung. „Prozesse und Abläufe im Bereich der Studienreform 

und Qualitätsentwicklung sind [jedoch, B.K.] in ihrer Situation einmalig 

und selbst unter genau gleichen Bedingungen nicht genau zu wiederho-

len.“49 Die Konzeption standardisierter Produktionsabläufe lässt sich 

nicht ohne weiteres auf die hochkomplexen Interaktionsprozesse zwi-

schen Akteuren im Bereich Lehre und Studium übertragen. Arnold führt 

zu Recht an, dass die Qualität von Lehr- und Lernprozesse nicht aus-

schließlich von strukturellen Bedingungen bestimmt wird. Qualitätsan-

sprüche im Bildungsbereich hängen maßgeblich von Entscheidungen 

der Beteiligten, didaktischen Konzepten und der Vielfalt, Bedingungen 

nutzen zu können, ab. Qualitativ hochwertige Strukturen und Prozesse 

allein sind kein Garant dafür, dass Studierende gesetzte Lernziele er-

reichen.50  

 

 

1.2.1 Das „value for money“-Konzept  

 
Ein weiterer Qualitätsansatz, der in der hochschulpolitischen Diskussion 

aktuell einen wichtigen Stellenwert einnimmt, ist das „value for money“-

Konzept. Anders als in den USA spielten Studiengebühren und die 

Einwerbung von Geldmitteln zur Förderung innovativer Hochschulpro-

jekte und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung (z.B. Zuwendungen 

privater und öffentlicher Stiftungen) im deutschen Bildungssektor in der 

Vergangenheit nur eine geringe Rolle. Angesichts der akuten Finanzie-

rungslücken in den öffentlichen Haushalten sehen sich die Hochschulen 

                                            
48 Dieser Indikator spiegelt zukunftausgerichtete Aspekte wie Berufsbefähigung oder 
Berufserfolg wider.  
49 Gulbins 2005, S. 36 
50 Vgl. Arnold 2003, S. 4 
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gezwungen sich auf die gesellschaftlichen Veränderungen einzustellen 

und verstärkt nach neuen Finanzierungsquellen zu suchen. Mit der 

schrittweisen Einführung neuer Studienbeitrags-Modelle soll die Zukunft 

des deutschen Bildungswesens gesichert und die nationale und interna-

tionale Wettbewerbsfähigkeit auf dem Bildungsmarkt verbessert und 

gesichert werden. Im wettbewerblichen Gefüge konkurrieren die hoch-

schulischen Bildungseinrichtungen zunehmend um Studierende und 

nehmen Kundenorientierung51 und Servicequalität zunehmend als 

Hochschulaufgaben wahr.  

Die Implementierung von Studienbeiträgen im Rahmen grundständiger 

Studiengänge52, „[O] flankiert von sozialverträglichen Rückzahlungs-

modellen und Stipendienmöglichkeiten, letztere in der Verantwortung 

der Hochschulen“,53 führt zu einem neuen Qualitätsdenken und einer 

Orientierung an Kategorien wie Kundenzufriedenheit54 und Kundennut-

zen. Vor diesem Hintergrund gewinnt Qualität eine neue Dimension.55  

                                            
51 Die Vorstellung von Lehre als Dienstleistung hat in konsequenter Weise zur Über-
nahme des Kundenbegriffs in die Qualitätsdiskussion geführt. „Kunden sind in der 
Sprache der Qualitätsliteratur alle Personen und Institutionen, die sich über die Quali-
tät einer Dienstleistung ein Urteil bilden und die Akzeptanz der Dienstleistung fördern 
oder beinträchtigen können.“ Meinhold (1998) zitiert nach Meinhold 2000, S. 78.  
Für Weber ist der Kunde ein Idealtypus, definiert durch den dialektischen Prozess von 
Marktforschung und Werbung. Vgl. Harvey und Green 2000, S. 17 
52 Bei einem grundständigen Studiengang wird als Zugangsvoraussetzung, außer der 
allgemeinen Hochschulreife (Abitur) und etwaigen weiteren Zugangsvoraussetzungen, 
kein vorhergehendes Studium erwartet. 
53 Anz 2004, S. 91 
54 Der hier implizierte „Kundenansatz“ zur Bestimmung von Qualität ist entwicklungs-
orientiert. Im Vordergrund steht die Überlegung, dass Kundenerwartungen und Kun-
denkreise sich verändern können. Bei der Leistungserbringung spielt die Zufriedenheit 
der Kunden eine wichtige Rolle. Vgl. Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 
1.1, S. 9 
55 Weitere Verfahren der Qualitätssicherung im Hochschulbereich sind u.a. Bench-
marking bzw. Best-Practice-Beispiele. Dem Benchmarking wird im Qualitätssiche-
rungsprozess eine große Bedeutung beigemessen. Es handelt sich bei dieser Metho-
de um einen zielgerichteten und kontinuierlichen Prozess, der im Kern auf systemati-
sche Vergleiche der eigenen Organisation/Hochschule mit erstrangigen Objekten ba-
siert. Ziel ist die Ermittlung von Unterschieden sowie deren Ursachen und Möglichkei-
ten zur Verbesserung, um (internationale) Wettbewerbsvorteile erzielen zu können. 
Ein solches Benchmark lässt sich auf jeder Ebene der Organisation durchführen.  
Benchmarking ist eine herausragende Möglichkeit für eine Organisation, von den Er-
fahrungen anderer zu lernen und basierend auf Vergleichsdaten realistische Ziele für 
die eigene Organisation zu definieren. Dieses Verfahren bietet den Fächern, denen 
die Verantwortung für die Qualität in Lehre und Studium obliegt, die Möglichkeit, sich 
an herausragenden Hochschulen zu orientieren, durch systematische Vergleiche zu 
lernen und auf diesem Weg zukünftige Entwicklungen besser abschätzen zu können. 
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Voraussetzung für die Akzeptanz von Studienbeiträgen ist, dass die 

Einnahmen den finanziell unterausgestatteten Hochschulen tatsächlich 

ungekürzt zukommen.56 Unter den Akteuren der Qualitätssicherung be-

steht weitgehend Einigkeit, dass Studienbeiträge nur die gewünschten 

Effekte erzielen können, wenn die Hochschulen selbst über deren Höhe 

und ihre Verwendung entscheiden dürfen.  

Dem hier vorgestellten „value for money“-Konzept57 liegt das Prinzip 

zugrunde, dass Studierende im zunehmenden Maße von Auswahlmög-

lichkeiten zwischen verschiedenen Hochschulen Gebrauch machen und 

einen angemessenen Gegenwert für ihr investiertes Geld und ihre auf-

gewendete (Lebens-)Zeit einfordern können. In diesem Zusammenhang 

konstatieren Carstensen und Hofmann: „Die traditionelle Relation zwi-

schen Investition und Qualität im Hochschulbereich ist die der wechsel-

seitigen Steigerung: Bildung soll hochwertig sein und Hochwertigkeit 

kostet etwas.“58 Als geeignete Kriterien für die Auswahl herausragender 

Bildungseinrichtungen lassen sich beispielsweise die Reputation von 

Professoren, von Universitäten, die Praxisorientierung von Studiengän-

gen, die Internationalität der Abschlüsse oder eine gute Servicequalität 

nennen. Gleichzeitig entsteht seitens der „Anbieter“ ein originäres Inte-

resse den Qualitätserwartungen potentieller „Abnehmer“ best möglichst 

zu entsprechen. Angesichts der sich verändernden Ansprüche an Stu-

dium und Lehre werden hochschulinterne Strukturen, Leistungen, Pro-

zesse und Abläufe durch ständige Weiterentwicklung effizient und ef-

fektiv zu gestalten gesucht.59 „Erfolg entsteht somit durch konsequente 

Außenorientierung [O].“60  

                                                                                                                   
Best-Practice-Beispiele können wichtige Impulse zur Qualitätsentwicklung geben und 
gute Lösungsmöglichkeiten der operativen Aufgaben aufzeigen, so dass das Rad 
nicht immer wieder neu erfunden werden muss. Vgl. Reissert 2003, S. 42 
56 Vgl. Pasternack 2005, S. 93 
57 Eine Besonderheit in diesem Qualitätskonzept ist der Mitgliedschaftsstatus, den die 
Universitäten ihren Studierenden als „Kunden“ einräumen. Eine solche Kopplung 
kommt in Unternehmen, ungeachtet aller Kundenbindungsprogramme, nicht vor. 
58 Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 10 
59 Vgl. Rieck 1998, S. 83. Hinter diesen Optimierungen steht das Konzept der lernen-
den Organisation. 
60 Rieck 1998, S. 83 
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Im Zusammenhang mit der Doppelfunktion der Studierenden als Leis-

tungsempfänger und gleichzeitig Mitgestalter61 im Wissensprozess er-

hebt sich die Frage, ob Studierende Kunden oder das Produkt von Uni-

versitätsbildung sind. Einerseits bedient sich diese Statusgruppe ein-

schlägiger Dienstleistungen, andererseits partizipiert sie an wissensge-

nerierenden Prozessen, um am Ende des Studiums selbst Träger die-

ses Wissens zu sein. Im erweiterten Sinne können auch Interessen-

gruppen wie Regierung, Gesellschaft, Arbeitgeber und das akademi-

sche Personal als Kunden betrachtet werden. Während bei der Quali-

tätsbeurteilung von Studierenden62 und Lehrenden der Prozess der Bil-

dung im Mittelpunkt steht, sind die Qualitätserwartungen der Arbeitge-

ber auf die Ergebnisse (outcome) ausgerichtet. Industrie und Wirtschaft 

bemängeln seit Jahren, dass Hochschulen nicht berufsnah ausbilden, 

die Studienzeiten zu lang und die Absolventen im internationalen Ver-

gleich zu alt sind.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Verständnis von 

Qualität (an Hochschulen) in hohem Maße von spezifischen Interes-

senslagen und Erwartungen verschiedener Nutzergruppen abhängig ist, 

wobei erhebliche Erwartungsdisparitäten zwischen verschiedenen Per-

sonengruppen identifiziert werden können.  

 

Die Aspekte „Dienstleistung“ und „Kundenorientierung“ stehen im en-

gen Zusammenhang mit Effektivitätsmessungen63 auf der Basis stan-

dardisierter Leistungsindikatoren.  

Die sich fast flächendeckend durchgesetzte leistungsorientierte Mittel-

vergabe ist so gesehen ein Instrument der hochschulinternen Qualitäts-

sicherung, das die Entwicklung plausibler und quantifizierbarer Quali-

                                            
61 Vgl. Wehr 2006, S. 156 
62 Studierende sind auch Konsumenten universitärer Bildung, ebenso wie Arbeitgeber, 
der Öffentliche Dienst, die Privatwirtschaft etc., welche die Produkte von Ausbildung 
konsumieren, z.B. bei der Einstellung von Absolventen oder der Weiterbildung des 
Personals.  
63 „Effizienz ist ein ökonomischer Maßbegriff. Ein Prozess wird hinsichtlich seines 
Input-Output-, Kosten-Nutzen- bzw. Ziel-Mittel-Verhältnisses quantifizierend bewertet.“ 
Pasternack 2006, S. 57  
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tätskriterien zur Messung der Wirksamkeit, Innovation und Reichweite 

von Lehr- und Forschungsleistungen, zwischen den nur schwer ver-

gleichbaren und unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und 

Fächerkulturen, voraussetzt. Das Konzept der Qualitätssicherung durch 

leistungsorientierte Mittelvergabe impliziert, dass leistungsstarke Diszip-

linen, die ihre Aufgaben in Lehre, Studium, Forschung und Weiterbil-

dung optimal erfüllen, im Unterschied zu leistungsschwächeren Einhei-

ten, mehr Ressourcen zugeteilt bekommen. Grimm konstatiert: „Leis-

tungsorientierte Mittelvergabe ist [O] ein Instrument, mit dem sich eine 

Hochschule die Möglichkeit schafft, ihre Stärken zu profilieren und An-

reize für die Überwindung ihrer Schwächen zu schaffen.“64 

 

 

1.2.2 Qualität als „fitness for purpose 

 

Garms-Homolòva erweitert das Verständnis von Qualität um den funkti-

onalen Aspekt der Zweckmäßigkeit eines Produkts. Danach ergibt sich 

„Qualität [O] aus der Übereinstimmung zwischen den Erwartungen hin-

sichtlich einer Leistung und der tatsächlich erbrachten Dienstleistung.“65 

Dieser Denkansatz steht in direktem Bezug zu Balls (1985) Konzept 

Qualität als „fitness for purpose“,66 nach dem sich Qualität erst im Hin-

blick auf die Ziel- und Zweckerfüllung eines Produkts oder einer Dienst-

leistung entfaltet.  

Im Kontext von Hochschulen ist das Bewertungskriterium für Qualität 

das Ausmaß, in dem die jeweils von der Hochschule selbst gesetzten 

Ausbildungsziele erreicht werden, die im Rahmen von Planungs- und 

Entwicklungskontexten in Curricula ex ante formuliert wurden. Der Grad 

der Zielerfüllung kann in diesem verzögerten Rückmeldesystem erst im 

Nachhinein gemessen werden. „Die Zulässigkeit des Ziels ergänzt das 

funktionale Qualitätskonzept der Zielerfüllung um die Sicht auf die Qua-

                                            
64 Grimm 2007, S. 35 
65 Garms-Homolòva 1991 zitiert nach Meinhold 2000, S. 78 
66 Vgl. Harvey und Green 2000, S. 23f 
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lität der Ziele, worin ein ideelles Verständnis von Qualität zum Tragen 

kommt. In diesem Sinne ist das Qualitätskonzept ‚fitness of purpose’ 

demjenigen des ‚fitness for purpose’ logisch vorgeordnet und als erster 

Schritt in das Qualitätskonzept des ‚fitness for purpose’ integriert.“67  

Auch für Kohler implizieren die Qualitätskonzepte „Fitness for purpose“ 

und „Fitness of purpose“ die Ziel- und Zweckbestimmung eines Stu-

diengangs, wobei eine enge Kopplung zwischen Zweck und den zu er-

zielenden Ergebnissen des Studiengangs besteht.68  

Der hier dargestellte Ansatz schließt als wesentliches Merkmal die Fä-

higkeit zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion ein. Die dabei einge-

nommene Perspektive ist eine konzeptionell outcome-orientierte und 

setzt Produkt und Prozessorientierung zueinander in Relation. Unge-

klärt bleibt in diesem Qualitätskonzept die Frage, wessen Zweck er-

reicht werden soll. Sind es die Anforderungen der Konsumenten oder 

die der Produzenten und wie ist die Funktion Zweckmäßigkeit vor dem 

Hintergrund, dass sich Zwecke ändern können, einzuschätzen.69  

 

 

1.2.3 Qualität, Orientierung am Output 

 

Während im Bologna-Raum die Erfüllung von formalen Richtlinien 

(„compliance“)70 in Form von Gesetzen und Rahmenvorgaben als Qua-

litätskriterium für Lehre und Studium an Bedeutung verliert, gewinnen 

Qualitätssicherungsverfahren an Einfluss, die sich am sogenannten 

„output“ oder „learning outcome“, dem Studienerfolg, orientieren.  

In der Forschung gehören outputorientierte Leistungsparameter seit 

langem zum bevorzugten Instrumentarium der Qualitätsbewertung, 

während in der Lehre bis vor einigen Jahren hauptsächlich inputorien-

                                            
67 Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 7 
68 Vgl. Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 7 
69 Vgl. Harvey und Green 2000, S. 24 
70 Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, das normierende Vorgaben und eine for-
male Strukturierung von Lehre und Studium (z.B. Prüfungsregeln) den Studierenden 
eine gleichwertige Qualität bietet. Vgl. Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 
1.1, S. 8 
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tierte Parameter Berücksichtigung fanden (etwa die Zahl der Studienan-

fänger und Studierenden, die Anzahl der Stellen oder der Einsatz von 

EDV-Mitteln). Die Auswahl der im Bereich Studium und Lehre stehen-

den Qualitätsparameter gestaltet sich angesichts hochkomplexer wis-

senschaftlicher Prozesse der Wissensvermittlung problematisch und 

sollte differenziert nach wissenschaftlichen Disziplinen und Fächerkultu-

ren erfolgen. „Es liegt auf der Hand, dass >Leistung< und >Qualität< 

und damit die Parameter der Leistungsmessung in Studium, Lehre und 

Forschung sich in geisteswissenschaftlichen Disziplinen [O] erheblich 

von denen in naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen 

Disziplinen unterscheiden.71 

Die im Mittelpunkt des Kontrollinteresses stehenden Kriterien sollen der 

Reduktion von Komplexität im Prozess der Wissensvermittlung dienen. 

Eine adäquate Auswahl von validen (Gültigkeit)72 und reliablen (Zuver-

lässigkeit)73 Indikatoren74 und Leistungsparametern75 ist dabei wichtige 

Voraussetzung für das Aufstellen nachvollziehbarer und intersubjektiv 

überprüfbarer Aussagen.  

Kontrastiert wird die indikatorenorientierte Methode durch das mittler-

weile international etablierte qualitative Peer Review Verfahren (externe 

Evaluation)76, in dessen Zentrum die Begutachtung wissenschaftlicher 

Leistungen durch ausgewiesene Fachvertreter steht. Dieses Verfahren, 

dass das älteste der Wissenschaftsevaluation überhaupt ist, basiert auf 

                                            
71 Grimm, 2007, S. 34 
72 „Unter „Validität“ eines Messinstrumentes versteht man das Ausmaß, in dem das 
Meßinstrument auch tatsächlich misst, was es messen sollte.“ Schnell et al. 1989, S. 
150 
73 Als “Reliabilität“ oder “Zuverlässigkeit” kann das Ausmaß bezeichnet werden, in 
dem wiederholte Messungen eines Objektes mit einem Meßinstrument die gleichen 
Werte liefern.“ Schnell et al. 1989, S. 147 
74 Indikatoren sind nach Schenker-Wicki Messgrößen, welche die organisatorischen 
und prozeduralen Besonderheiten einer Hochschule abbilden können. Sie können 
qualitativer und quantitativer Art sein und absolute oder relative Größen enthalten. 
Vgl. Schenker-Wicki 1996, S. 104 
75 Z.B. Absolventenzahlen im Verhältnis zu den Studienanfängerzahlen, Anzahl der 
Promotionen, Anzahl der Habilitationen, Anzahl der Publikationen, Abbrecherquoten 
etc. 
76 Insbesondere die qualitative Methode geriet aufgrund des hohen Subjektivitätsgra-
des ihrer Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren öfter in Kritik. Vgl. Ebel-Gabriel 
2006, S. 166 
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der Überzeugung, dass Universitätsmitglieder die Veränderungsbedarfe 

in ihrer Disziplin bzw. Universität sehr genau kennen.77 Daniel stellt in 

diesem Zusammenhang fest: „Die Zukunft gehört dem evidence-based 

Peer review. [O]. Das evidence-based Peer Review verknüpft die Indi-

katorisierung von Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung mit der 

Qualitätsbeurteilung durch Peers [O].78  

 

 
1.2.4 Qualität, Erfüllung von Standards 

 

Das vorgenannte Konzept (Qualität, Erfüllung von Standards) beruht 

auf der Wahrnehmung von Qualität als etwas Wiederhol- und Steuerba-

res. Qualität wird im Rahmen dieses Modells als Übereinstimmung mit 

gesetzten, in der Regel erreichbaren Standards (Kriterien) aufgefasst, 

die von außen (etwa von affinen Fach- und Berufsverbänden) vorgege-

ben werden und deren Erreichen sich anhand einer absolut gesetzten 

Marke oder Schwelle leicht kontrollieren, messen und quantifizieren 

lässt. Diese Vorgehensweise erlaubt die Vergleichbarkeit mit konkurrie-

renden Produkten oder Dienstleistungen.79  

Die Standardorientierung ermöglicht „[O] allen Institutionen [..] nach 

Qualität zu streben, da für unterschiedliche Arten von Institutionen un-

terschiedliche Standards80 festgelegt werden können.“81 Das Festlegen 

von Standards in Studienprogrammen setzt innerhalb der Hochschule 

kritische Diskussionsprozesse und eine Verständigung über Kriterien 

und Zielsetzungen voraus. Verändern sich die Bedingungen sollten die 

im Rahmen von Konsensentscheidungen gesetzten Standards abgelöst 

und neu verhandelt werden, wobei die gezielte Erhöhung von Stan-

dards mit gezielten Qualitätsverbesserungen zu verbinden ist. Die Bin-

dungskraft des Qualitätsbegriffs entwickelt sich dabei jeweils aufs Neue 

                                            
77 Vgl. Zechlin 2006, S. 141 
78 Daniel 2006, S. 189 
79 Ein gutes Beispiel hierfür bietet das Vorgehen der Stiftung Warentest. Vgl. Harvey 
und Green 2000, S. 20 
80 Mindest- oder Höchstanforderungen 
81 Crawford 1992, zitiert nach Harvey und Green 2000, S. 21 
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im Diskurs.82 Die Einführung relativer Standards wirft jedoch bei der 

Beurteilung von Institutionen oder Bildungsangeboten das Problem der 

Vergleichbarkeit auf, da es den Kriterien, die den Standards zugrunde 

liegen, häufig an Transparenz (nach außen) fehlt. 

Das „Tuning-Projekt“ zur Ermittlung von disziplinären Kompetenzen, im 

Rahmen des Bologna-Prozesses, unterstützt die Ermittlung von Stan-

dards und deren Transparenz83  

Entspricht ein Produkt (oder eine Dienstleistung) nur durchschnittlichen 

Standards, kann es nicht als qualitativ hochwertig bewertet werden.  

 

 

1.2.5 Kultur der Qualität 

 

Wichtigste Voraussetzung auf dem Weg zu einer hochschulinternen 

Qualitätskultur ist das Herstellen eines institutionellen Qualitätsbe-

wusstseins. Wolff definiert: „Qualitätskultur entsteht erst dann, wenn 

sowohl die Personen, welche die Verwirklichung von Qualität anstre-

ben, von einem Bewusstsein für Qualität geleitet werden, als auch die 

Organisation, in der und für die diese Personen handeln, dieses Be-

wusstsein in ihre Strukturen und Regeln umsetzt.“84 Die Verwirklichung 

einer hochschulinternen Qualitätskultur wird so gesehen von der Rück-

übertragung der Verantwortlichkeit für Qualität auf die einzelnen Einhei-

ten der Organisation (Fächer bzw. Fachbereiche, Disziplinen) bestimmt, 

die gewissermaßen einen Knotenpunkt für Qualität bilden. Jede einzel-

ne Einheit hat sicherzustellen, „[O] dass ihre Outputs den angeforder-

ten Inputs für die anschließend aufnehmenden Einheiten entspre-

chen.“85 Jede Einheit ist für die Spezifizierung der Anforderungen an die 

Inputs verantwortlich. Qualitätssicherung und -entwicklung ist somit Auf-

gabe jeder Einheit und in jeder Phase der Produktion anzustreben ist.  

                                            
82 Vgl. Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 1 
83 Vgl. Carstensen und Hofmann HQSL 1 00 04 06, C 1.1, S. 9 
84 Wolff HQSL 1 00 04 06, C 2.1, S. 1 
85 Harvey und Green 2000, S. 22 
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Dieser prozessbetonende Ansatz basiert auf der Prämisse, dass in ei-

ner Kultur der Qualität Ergebnisse nicht kontrolliert werden. Die Ver-

antwortung für Qualität im Produktionsprozess soll bei den jeweiligen 

Einheiten verbleiben und setzt auf eine Demokratisierung der Verant-

wortung jedes Einzelnen für Qualität. Bei unzureichenden Resultaten 

wird eine Prozessanalyse durchgeführt, um auftretende Probleme iden-

tifizieren und lösen zu können. Im Unterschied zur betrieblichen Pro-

duktion, in der die Anforderungen (Spezifikationen) möglichst perfekt, 

also fehlerlos zu erfüllen sind86, steht im Bildungsbereich jedoch die 

Förderung des analytischen, kritischen Denkens und des Reflektions-

vermögens der Studierenden im Zentrum der Ausbildung.  

Deshalb kann eine vorschnelle und bürokratische Übertragung von Ma-

nagementkonzepten aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich den 

neuen Anforderungen an das deutsche Hochschulsystem, ohne Adapti-

on an die die spezifischen Aufgaben der Hochschulen und ihrer Kultur, 

nicht gerecht werden. Technokratische und reine top-down-Ansätze 

sind in akademischen Kontexten wenig effizient. 

 

 

1.2.6 Fazit 

 

Die oben beschriebenen Definitionen und Konzepte liefern primär eine 

Bestandsaufnahme ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie lassen je-

doch den Schluss zu, dass der Begriff „Qualität“ und das Verständnis 

von „Qualität“ multidimensional und weder eindeutig zu definieren noch 

unumstritten ist.  

Die Förderung eines umfassenden Bewusstseins für Qualität erfordert 

eine „hochschulgerechte Qualitätspolitik“,87 die allen Beteiligten ein ho-

hes Maß an Partizipation und Interaktion erlaubt. Insbesondere dem 

Aspekt der Beteiligung von Studierenden an Qualitätsverfahren ist in 

                                            
86 „Im Sinne von Exzellenz II ist ein Volkswagen ein Qualitätsauto, weil er bei der Aus-
lieferung durch den Händler keinen Defekt hat.“ Harvey und Green 2000, S. 23 
87 Rieck 1998, S. 81 
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diesem Prozess ein wichtiger Stellenwert einzuräumen. Es erscheint 

daher zweckmäßig, dass „(d)ie Attribute des Begriffs ‚Qualität’ [O] 

stringent aus dem Auftrag der jeweiligen Hochschule und den vorgege-

benen bzw. selbst gesetzten Zielsetzungen abgeleitet werden.“88 Not-

wendig sind ein Höchstmaß an Transparenz der Zwecke, Zielsetzun-

gen, Kriterien, Konzepte, Verfahren und Adressaten. Auf diese Weise 

lassen sich auch die spezifischen Verständnisse von Qualität, an denen 

sich die Interessengruppen bei ihrer Bewertung orientieren, besser ein-

ordnen. Zentral ist sicherzustellen, dass Qualitätssicherung und Quali-

tätsentwicklung als feste Bestandteile institutioneller Abläufe und Ent-

wicklungen implementiert werden. Nur auf diese Weise lässt sich 

Nachhaltigkeit erlangen. Die Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit über 

Qualitätsentwicklungsprozesse, die eine Art Schrittmacherfunktion ü-

bernimmt, ermöglicht den Hochschulen eine Fülle an Möglichkeiten wie 

internationale Attraktivität und den Zugang zu einem interessanten Wei-

terbildungsmarkt. In der Bereitschaft, sich den Aufgaben und Heraus-

forderungen institutioneller Qualitätsverantwortung zu stellen, liegt da-

her eine große Chance für den Hochschulstandort Deutschland. In die-

sem Sinne appelliert Richter: „Das Fehlen einer schlüssigen Definition 

von Qualität darf in keinem Fall ein Alibi dafür sein, sich nicht um Quali-

tätsevaluation und Qualitätssicherung zu kümmern.“89  

 

 
1.3 Entwicklung der Evaluationsforschung  

 

Die nachfolgenden Ausführungen geben zunächst einen kurzen Über-

blick über die zeitgeschichtlichen, ökonomischen, sozialen und politi-

schen Entstehungszusammenhänge der amerikanischen und bundes-

deutschen Evaluationsforschung sowie zum Stand der Evaluationsfor-

schung in den USA und in Deutschland.  

Besonders hervorzuheben sind die bemerkenswerten parallelen Ent-

                                            
88 Liebig 2001, S. 60 
89 Richter 1996, S. 167 
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wicklungen (Reformklima, Reformkrisen, Aufbruchstimmung), die sich 

in der Bundesrepublik Deutschland analog zu den in den Entwicklungen 

in den USA, wenn auch mit einer etwa zehnjährigen Verspätung90 voll-

zogen haben, ohne jedoch den Vorsprung der USA bezüglich der 

pragmatismusorientierten Evaluationsmethodologie und deren interdis-

ziplinären Entwicklung aufholen zu können. Trotz der von den USA 

ausgehenden historischen und gesellschaftlichen Anstöße hat sich die 

noch relativ junge Evaluationsforschung in Deutschland bis heute nicht 

zu einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin herausbilden können.91  

Richtet sich die Darstellung auch nicht schwerpunktmäßig auf die me-

thodologischen Bemühungen der Evaluationsforschung, lassen sich 

methodologische Aspekte nicht gänzlich aussparen, „[O]denn die Ge-

schichte der Evaluationsforschung kann nicht ohne die historische Ent-

wicklung von Paradigmen und den mit ihnen verbundenen Methoden 

geschrieben werden.“92 Der wissenschaftshistorische Vergleich zwi-

schen den USA und Deutschland bietet sich an, da die Anfänge der 

deutschen Evaluationsforschung stark von der Rezeption amerikani-

scher Literatur geprägt wurden.93 Allerdings ist darauf hinzuweisen, 

dass die amerikanische Evaluationsforschung in ihrer ausdifferenzierten 

Methodologie weder mit der Evaluationsforschung in der Bundesrepu-

blik vergleichbar ist, noch aufgrund der kulturgebundenen Praxis dieser 

Disziplin undifferenziert auf das bundesrepublikanische System über-

tragen werden kann.94 Darüber hinaus erklärt sich die noch ausstehen-

de Professionalisierung der Evaluationsforschung in Deutschland aus 

dem Einfluss der unterschiedlichen wissenschaftssoziologischen Be-

dingungen und der Stellung, welche die Handlungs- oder Begleitfor-

schung, die sich in den 70er Jahren entwickelte, einnimmt.95  

 

                                            
90 etwa Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre 
91 Vgl. Lames, S. 37. Vgl. hierzu auch Hellstern und Wollmann 1984, S. 33f 
92 Stockmann 2000, S. 20 
93 Vgl. Beywl 1988, S. 2 
94 Vgl. Beywl 1988, S. 8 
95 Vgl. Lames 2000, S. 42f. Vgl. Beywl 1988, S. 8 
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1.3.1 Wissenschaftssoziologische Bedingungen 

 

Zwar ist die Nachfrage nach qualitativer Evaluationsforschung in der 

BRD seit Mitte der siebziger Jahre deutlich gestiegen, die stark sektora-

le und disziplinäre Ausrichtung von Evaluation aber verhindert bis heute 

die Entwicklung von qualitativer Evaluationsforschung als einflussrei-

ches Forschungs- und Theoriebildungskonzept in der deutschen Wis-

senschaftslandschaft. Maßgeblich dafür ist die professionspolitische 

Absicherung der Erziehungswissenschaft und Psychologie, der Fächer, 

die in der Pionierphase am stärksten von der Evaluationsbewegung 

profitierten. Die Möglichkeit neue Wege in der empirischen Sozialfor-

schung zu gehen, wurde vorrangig in den eigenen Reihen genutzt an-

statt fächerübergreifende Strategien zu entwickeln.96 

Die fächerorientierte Struktur der Universitäten in Deutschland trägt bis 

heute dazu bei, dass die Evaluationsforschung in den Diskussionen der 

Einzeldisziplinen verhaftet bleibt. Eine effektive interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit wurde nicht forciert, die eine Entwicklung praktikabler 

Evaluationsmodelle - d. h. disziplinübergreifende Verfahren - bedingt 

hätte. Die Entwicklung eines interdisziplinären Qualifikationsprofils aber 

ist für Evaluationsforscherinnen und -forscher ein wichtiger Schritt auf 

dem Weg zum Aufbau einer Profession. Die disziplinäre Segmentierung 

und institutionelle Zersplitterung der Evaluationsforschung in Deutsch-

land aber steht dem [noch] entgegen.97  

Ein weiteres Hemmnis der Entwicklung zu einer eigenständigen Diszip-

lin liegt in dem unterschiedlichen Wissenschaftsverständnis der ameri-

kanischen und europäischen Wissenschaftler begründet. Das amerika-

                                            
96 Vgl. Wittmann 1985, S.13 
97 Wichtig zu betonen ist dennoch, dass Evaluationstätigkeiten wie das aus der Indust-
rie stammende Qualitätsmanagement nach DIN-EN-ISO-9000ff im größeren Umfang 
immer mehr Anwendung finden, aber aufgrund eines fehlenden Anforderungsprofils 
von Evaluatoren „[O] durch sich anders definierende Berufsgruppen (zum Beispiel 
Markt- und Meinungsforscher, Mitarbeiter des betrieblichen Bildungswesens, Control-
ler) oder von universitätsnahen Arbeitsgruppen durchgeführt [werden, J.Z.]“ Wottawa 
und Thierau 1998, S.68 
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nische anwendungsbezogene Forschungsverständnis hat schon sehr 

früh zu umfangreichen Test- und Assesmentbewegungen geführt und 

die anfangs noch vorherrschende quantitative Evaluationsforschung 

entscheidend determiniert. „Evaluation war - soweit überhaupt vorhan-

den- output-orientiert auf die Überprüfung von Fortschritten bei der Er-

höhung von test-scores. Die methodologische Diskussion beschränkte 

sich auf Fragen der Testkonstruktion, der statistischen Auswertung 

großer Datenmengen, neue experimentelle Designs usw.“98 

Daneben entwickelte sich Anfang des 20igsten Jahrhunderts mit dem 

symbolischen Interaktionismus eine Forschungsrichtung, die eine e-

norme Breitenwirkung auf die Entwicklung qualitativer Forschungsme-

thoden ausübte.99 

Im Vergleich zu den USA ist das Erkenntnisinteresse der bundesrepub-

likanischen Wissenschaftslandschaft vorwiegend von älteren herme-

neutischen Traditionen100 beeinflusst. Innerhalb der Erziehungswissen-

schaft war die deutsche empirische pädagogische Forschung starken 

Auseinandersetzungen ausgesetzt. Zum einen standen die Vertreter 

dieser Forschung vor der Herausforderung die eigene Rolle in der sich 

erst langsam konstituierenden qualitativen Forschung zu festigen, zum 

anderen setzte die Orientierung an methodologischen naturwissen-

schaftlichen Standards die gesamte qualitativ orientierte sozialwissen-

schaftliche Forschung, in der eine Reputation nur schwer zu erreichen 

war, unter Rechtfertigungsdruck. Die Hinwendung zu qualitativen Ver-

fahren aber ließ sich auch im deutschsprachigen Raum nicht mehr auf-

halten. 

Neben dem auf Praxis bezogenem Forschungsverständnis in den ame-

rikanischen Sozialwissenschaften gibt es noch einen weiteren aus-

                                            
98 Beywl 1988, S. 21 
99 Die Wiege heutiger qualitativer Evaluationsverfahren liegt in dem amerikanischen 
Symbolischen Interaktionismus begründet, welcher in der Bundesrepublik Anfang der 
70iger Jahre diskutiert und rezepiert wurde.  
100 „Die hermeneutische Pädagogik sucht als Hermeneutik (griech. „Auslege, Deu-
tungskunst“) der Erziehungswirklichkeit den Sinn und die Grundphänomene von Er-
ziehung und Bildung auszulegen, z. B. durch Interpretation von Texten der histori-
schen Pädagogik und durch Deutung der historisch-politischen Voraussetzungen er-
ziehungswissenschaftlicher Institutionen.“ Böhm 2000, S. 238 
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schlaggebenden Grund für die unterschiedliche Entwicklung: Wissen-

schaftliche amerikanische Forschung ist zu einem Großteil der indus-

triellen, staatlichen oder auch privaten Auftragsforschung verpflichtet 

und der Verwendungszweck der Ergebnisse steht unmittelbar unter 

dem Zwang zur praktischen Relevanz. Der kurze Vergleich des ameri-

kanischen und deutschen Forschungsverständnisses lässt den Schluss 

zu, dass das Spektrum dessen, was Forschung sein kann in der ameri-

kanischen Forschungslandschaft größer ist.101 Amerikanischen Wis-

senschaftlern steht ein größeres Experimentierfeld zur Verfügung auf 

dem die verschiedensten Verfahren durchgeführt und die methodolo-

gisch auftauchende Kritik interdisziplinär aufgenommen und in prakti-

kable Evaluationskonzepte überführt werden konnte.102 Als einflussrei-

che Forschungsansätze können in diesem Zusammenhang die des Ac-

tion Researchs genannt werden, die auf eine Veränderung von Praxis 

abzielen und als handlungsleitend für viele Evaluationsmaßnahmen in 

der Reformphase zu bezeichnen sind.103  

 

 

1.3.2 Handlungsforschung 

 

Das Forschungskonzept der Handlungs- oder Aktionsforschung kann 

als methodologische Quelle heutiger angewandter begleitender und 

beratender Evaluationsmodelle genannt werden und spiegelt das neue 

Selbstverständnis von empirischer Sozialforschung durch die Verbin-

dung von Forschung mit gesellschaftlich-praktischen Problemen wider. 

Neben allgemeinen Problemen qualitativer Forschungsprojekte sich im 

regulären Wissenschaftsbetrieb behaupten zu können, kam bei Hand-

                                            
101 Heiner 2001, S. 481 
102 Z. B. das Konzept Utilization-Focused-Evaluation von Patton 1978. „Nicht methodi-
sche Sauberkeit, sondern Brauchbarkeit der Ergebnisse für die Entscheidungsträger 
sollen primäres Ziel sein.“ Flick 1995, S.413 
103 Diese Forschungsrichtung entstand in Amerika und England in den 40er und 50er 
Jahren vor dem Hintergrund der interaktionstheoretischen Human-Relations-
Bewegung. Die human-relations-Bewegung fand Anwendung in der industriellen Akti-
onsforschung, so sollte der Zusammenhang von Arbeitsmotivation und Produktivität 
aufgezeigt werden. Vgl. Schneider 1980 S.13 
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lungsforschungsprojekten der Aspekt der starken Politisierung hinzu, da 

diese Projekte ursprünglich vor einem gesellschaftskritischen Hinter-

grund zu sehen waren. „Die Forscher [O] handelten parteiisch im Sinne 

von Koalitionspartnern unterprivilegierter Gruppen und Interessen.“104 

Die methodologischen Ansätze und angewandten Evaluationsstudien, 

die in Pädagogik und im Bildungswesen verwirklicht wurden, fungierten 

unter der wissenschaftlichen Bezeichnung pädagogische Begleitfor-

schung.105 Der 1965 gebildete Bildungsrat und das daraus hervorge-

hende Schulexperimentalprogramm „Einrichtung von Schulversuchen 

mit Ganztagsschulen“, eröffnete die Diskussion um wissenschaftliche 

Begleitforschung und wurde als große Herausforderung für die empiri-

sche Pädagogik bezeichnet. Die [O] objektiven gesellschaftlichen Ent-

wicklungsprozesse[n] in der Bildungsreformpolitik“,106 die sich in der 

Konzeption von – in Deutschland vorrangig innovativ angelegten und in 

den USA eher richtungsweisenden Sozialreformprogrammen vollzogen 

haben, stellen die Weichen für die Entwicklung einer Evaluationsme-

thodologie dar. Das Konzept der Handlungsforschung ist in einem 

grundsätzlich anderen praktischen Zusammenhang entstanden als die 

Begleitforschung im engeren Sinne: der Handlungsforschung geht es 

ausdrücklich nicht darum, die Effektivität eines bestimmten Modellpro-

jekts zu beurteilen, sie geht bei ihrer Wendung zu einer Forschung mit 

den und für die Betroffenen von einer kritischen Distanz zu jeder Art 

von Auftragsforschung aus. Bei der Begleitforschung kann dagegen 

zwischen unterschiedlichen Vorgehensweisen unterschieden werden: 

distanziert analytisch, kommunikativ und interaktiv und einer intervenie-

renden Begleitforschung, letztere weist Übergänge zur Handlungs- bzw. 

Aktionsforschung auf.107 

Nach Beywl entstand aus der pädagogischen Handlungsforschung der 

Ansatz der handlungsorientierten Evaluation. Kennzeichnend für die 

                                            
104 Kromrey 1995, S.334 
105 Nach Beywl kam der Begriff Evaluation in diesem Anwendungsfeld kaum vor. 
Beywl 1988, S.2. 
106 Schneider 1980, S.19 
107 Vgl. Wollmann 2005, ohne Seitenangabe 
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handlungsorientierte Evaluation war die diskursive Verständigung zwi-

schen Wissenschaftlern und den am Programm beteiligten Personen. 

Diese neue Forschungsperspektive erforderte neue innovative For-

schungsdesigns, traditionelle Forschungsdesigns brachten keine ver-

wertbaren Ergebnisse für eine adäquate Begleitung und Bewertung von 

Modellprojekten. Deshalb schlugen sich die Reformbemühungen in poli-

tisch emanzipatorischen Forschungsprojekten nieder, die nicht nur in-

nerhalb vorgegebener institutioneller Bedingungen Verbesserungen 

erprobten, sondern auch Veränderungen institutioneller Rahmenbedin-

gungen vorbereiten und somit gesellschaftliche Praxis verändern helfen 

sollten.  

Für die Handlungsforschung bedeutete dies eine strikte Abgrenzung 

von der traditionellen Empirie, deren Orientierung an methodologisch 

naturwissenschaftlichen Standards bis Mitte der 60er Jahre als Ideal 

von Wissenschaftlichkeit anerkannt und für die das experimentelle Vor-

gehen das non plus ultra im konventionellen Forschungsprozess galt. 

Die quantitative Forschung aber erwies sich aufgrund der strikten me-

thodologischen Vorgaben als Einbahnstraße in der Überprüfung der 

Wirklichkeit mit all ihren Widersprüchen. Die Probleme von intersubjek-

tiver Überprüfbarkeit und begründeter Relevanz stellten das methodo-

logische Vorgehen vor neue Fragen. Neue kreative und qualitative We-

ge waren gefordert, um die immer komplexer werdende soziale Wirk-

lichkeit adäquat abbilden zu können.  

Auch mit den handlungsorientierten Evaluationsansätzen wurde der 

Anspruch verbunden, verändernd in die Praxis einzugreifen. Allerdings 

werden mit der Evaluationsforschung weniger emanzipatorische108 Ab-

sichten wie auch keine umfassende Kritik am herkömmlichen empiri-

schen Wissenschaftsbetrieb verbunden.  

Der ideologische Anspruch und die massive Kritik am bestehenden 

Wissenschaftsbetrieb der Handlungsforschung führten zu einer Polari-

                                            
108 Die totale Indienststellung der Handlungsforschung für die Interessen der Be-
forschten hat ihr einen karikativen Charakter gegeben, der hemmend auf dem Weg zu 
einem anerkannten Wissenschaftszweig war. 
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sierung der an der Diskussion beteiligten Disziplinen und wurden als 

Indiz genutzt, dieser Forschungsrichtung die Wissenschaftlichkeit abzu-

sprechen.109 Die der Handlungsforschung zugeschriebenen Defizite 

wurden auch auf die qualitative Evaluationsforschung übertragen, wo-

durch diese sowohl in Politik und Wissenschaft diskreditiert wurde110.  

Die Leistungsfähigkeit prominenter Evaluations- bzw. Begleitstudien, 

wie der nordrhein-westfälische Kollegschulversuch, wurden nicht nur 

von Externen in Zweifel gezogen, selbst in den eigenen empirischen 

Reihen erhob sich Kritik und führte in der anwendungsbezogenen Sozi-

al- und Erziehungswissenschaft zu einer Krise der Evaluationsfor-

schung. Diese spiegelte sich darin wider „Evaluation als eine auf prakti-

sche Nützlichkeit verpflichtete Disziplin“111 herauszustellen, die gleich-

zeitig den Mindeststandards empirischer Forschung genügt. Dieses 

Problem wurden von amerikanischen Wissenschaftlern folgenderma-

ßen gelöst: das in der deutschen empirischen Sozialforschung nicht 

anzuzweifelnde Kriterium der wissenschaftlichen Objektivität wurde in 

der amerikanischen Evaluationsforschung zu Gunsten der Brauchbar-

keit der Ergebnisse für die Entscheidungsträger zurückgestellt.112 Ein in 

der deutschen Forschungslandschaft bis dato undenkbarer Schritt. 

Lames stellt in diesem Zusammenhang heraus: „Aus heutiger Sicht 

können die weite Verbreitung der Handlungsforschung und ihre vorü-

bergehende Dominanz in der deutschen Evaluationsforschung in ihrer 

Hochzeit als ein Hemmnis der Entwicklung zu einer eigenständigen 

Disziplin bezeichnet werden.“113  

Denn die Doppelfunktion mit kritischer Distanz zu beobachten und 

gleichzeitig zum Gelingen des Projekts praktisch beizutragen, bezeich-

nete das nicht einzulösende Dilemma der Handlungsforschung. 

                                            
109 Heute beansprucht die Handlungsforschung es nicht mehr für sich mit der empiri-
schen quantitativen Sozialforschung zu rivalisieren. Die Synthese von bewährten Me-
thoden und innovativer Forschungsmethodik beschreibt adäquat den Zustand von 
neueren Handlungsforschungsprojekten.  
110 Lames 2000, S.45 
111 Beywl 1988, S.6 
112 „intended use by intended users“ Patton 1997, zit. nach Kromrey 2001/2, S.109 
113 Lames 2000, S.45 
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1.3.3 Evaluationsforschung in den USA 

 

Zieht man für die Herausbildung und den rasanten Aufschwung der 

amerikanischen Evaluationsforschung in den USA das Auftreten gesell-

schaftspolitischer Umbrüche und ökonomischer Krisen heran, lassen 

sich drei gegenseitig erzeugende prozessurale Hauptursachen identifi-

zieren, die dem methodenorientierten Wissenschaftszweig („evaluation 

research“) den Weg bereitet haben:  

 

1. die Art und gesellschaftliche Perzeption der Sozialen Programme 

2. die Entwicklungen in der amerikanischen Sozialpolitik und –

verwaltung (die kontinuierlich fortschreitende Professionalisie-

rung der sozialen Dienstleistungen erforderte Kontrollen).  

3. die veränderten Erwartungen der Öffentlichkeit (der Zielgruppen 

und oberen Entscheidungsträger). Evaluierung diente fortan dem 

Nachweis des Bedarfs und der Wirksamkeit der Programme.114  

 

Lag der der Akzent zunächst auf der nachlassenden Reformbereit-

schaft, die vor allem auf die Regierungsübernahme durch die Republi-

kaner bzw. auf die unstete amerikanische Politik („Stop-go-Zyklus“) zu-

rückgeführt werden kann, resultieren die gesellschaftspolitischen Ent-

wicklungen vornehmlich aus der zunehmenden Einschränkung der fi-

nanziellen Ressourcen, die durch den steilen Anstieg der Sozialausga-

ben und der Eskalation in Vietnam (Vietnamkrieg) ausgelöst wurden.  

Nach einer Phase der Euphorie, in welcher man glaubte soziale Not-

stände und Defizite benachteiligter Bevölkerungsgruppen durch den 

gezielten Einsatz finanzieller Ressourcen lindern zu können, folgte Mitte 

der 60er Jahre eine Phase der Ernüchterung. In dieser Zeit „[O] ging 

das Vertrauen der Verantwortlichen in ihre Fähigkeit, wirksame politi-

sche Strategien (gegen Armut und Benachteiligung, B.K.) zu entwerfen, 

                                            
114 Vgl. Lachenmann 1977, S. 34ff 
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krass zurück.“115  

 

Die moderne Evaluationsforschung knüpft in ihrer Entwicklung und me-

thodologischen Ausformung zu einer empirischen Sozialwissenschaft (-

forschung) an sozialstaatliche Evaluationen von Politiken und Pro-

grammen in den 30er Jahren an, welche im „New Deal“ und der welt-

weit herrschenden wirtschaftlichen Depression ihren Anlass fanden.  

Die Vorläufer der Evaluationsforschung fokussierten zu jener Zeit auf 

die Verbesserung gesellschaftlicher Praxis. Die Basis hierfür bildeten 

zahlreiche Evaluationsverfahren, welche als integrale Bestandteile von 

Sozial-, Bildungs- und Gesundheitspolitik zur Verminderung der Arbeits-

losigkeit und Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse der Bevöl-

kerung herangezogen wurden. Systematische Ansätze und Beiträge 

von Evaluation finden sich durch die Hoover Commission.  

Die im Rahmen des New-Deal116 initiierten und erstmalig groß angeleg-

ten Reformprogramme auf nationaler Ebene sowie deren Evaluation 

eröffneten die einmalige Möglichkeit, Langzeitwirkungen laufender Re-

formprogramme zu untersuchen, deren Relevanz bis in die Gegenwart 

reicht.117 In diesem Zusammenhang sind insbesondere umfassende 

Bestandsaufnahmen der Work Progress Administration zu erwähnen.  

Mit der Indienststellung und Nutzung von Evaluation erhoffte man sich 

seinerzeit verbesserte Informationen und Rückmeldungen über Wirkun-

gen und Wirksamkeit laufender Reformprogramme zu gewinnen. Die 

Forschungen dieser Zeit lassen sich jedoch nur bedingt als Wirkungs-

analysen definieren. „Diese meist noch sporadischen, eher deskriptiv 

verfahrenden Ansätze der Evaluationsforschung erfuhren mit dem II. 

Weltkrieg und nicht zuletzt der Einrichtung eines Office of Scientific Re-

search and Development (OSRD) einen nachhaltigen Auftrieb.“118 Sie 

ebneten einem entstehenden Forschungspotential und der Entwicklung 

                                            
115 Lachenmann 1977, S. 38 
116 Entstehung des Wohlfahrtsstaates 
117 Vgl. Hellstern u. Wollmann 1984, S. 20f. Siehe hierzu auch Stockmann 2000, S. 20 
118 Hellstern und Wollmann 1984, S. 21. Vgl. Lachenmann 1977, S. 35 
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neuer Techniken empirischer Sozialforschung den Weg und waren Aus-

löser für neue Forschungsperspektiven, die nach dem zweiten Welt-

krieg vor allem die Entwicklung der Marketing-, Medien- und Wahlfor-

schung begünstigte.119 Als Marksteine der Geschichte der amerikani-

schen Evaluationsforschung gelten Lewins wissenschaftliche Feldstu-

dien (1951), die Untersuchungen über demokratische und autoritäre 

Führungsstile (1993) von Lippitt und White sowie die bekannte Wes-

tern-Electric-Studie (Hawthorne-Werke) über die psychischen und sozi-

alen Folgen technologischer Innovationen.  

Wegbereitend für den Siegeszug der Evaluationsforschung war auch 

die während des zweiten Weltkriegs von der U.S. Army in Auftrag ge-

gebene Entwicklung valider Instrumente  „[O] zur kontinuierlichen Mes-

sung der Stimmung in der Truppe und zur Evaluierung bestimmter 

Maßnahmen im Bereich des Personalwesens und der Propaganda.“120   

Auch wenn die unmittelbare Nachkriegsphase von der Negierung sozia-

ler Ungleichheit bestimmt war und sozialkompensatorische Programme 

fehlten, erfuhr die angewandte experimentelle Forschung eine Weiter-

entwicklung. Fachspezifische Diskussionen waren jedoch weder diszip-

linübergreifend noch auf nationaler Ebene angesiedelt. Der Bedarf und 

das wachsende Interesse empirische Sozialforschung in die Perspekti-

ve interdisziplinärer Evaluierungsforschung zu stellen, äußerte sich 

schließlich in der Einrichtung zahlreicher, heute zum Teil führender a-

merikanischer (Evaluations-) Institute.  

Der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, von Lachenmann als „Latenz-

phase der Problemvermeidung“ charakterisiert, folgte eine Phase der 

politischen Mobilisierung und Reformbereitschaft.121  

 

Ihren eigentlichen Aufstieg aber erlebte die Evaluationsforschung in den 

USA der 60er Jahre als Reaktion auf krisenhaft wahrgenommene, ein-

schneidende gesellschaftspolitische Veränderungen. Diese gaben den 

                                            
119 Vgl. Hellstern und Wollmann, 1984, S. 28 
120 Vgl. Stockmann 2000, S. 20 
121 Vgl. Lachenmann 1977, S. 30 
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Anstoß, auf sozialdemokratische interventions- und wohlfahrtsstaatliche 

Reformpolitik zu setzen, geprägt von der Vorstellung einer geplanten 

und rationalistischen Politik. Kernstück dieser sozialpolitischen Wen-

dung in Richtung auf einen liberalen Wohlfahrtsstaat, dessen Entwick-

lung in den 30er Jahren begonnen hatte, war der gezielte Einsatz der 

Evaluierungsforschung für staatliche Aufgaben und Programme. Sie 

fanden ihren Höhepunkt im „Feldzug gegen die Armut“ (war on pover-

ty),122 welcher durch die demokratischen Präsidenten J. F. Kennedy 

(1961- 1963) und L. B. Johnson (1963-1969) ausgerufen wurde. Auslö-

ser hierfür war der so genannte Sputnik-Schock Ende der 50er Jahre. 

Dieses historische Ereignis, das den Amerikanern schlagartig die 

Schwächen ihres (Bildungs-) Systems ins Bewusstsein rückte, war 

Ausgangspunkt zahlreicher staatlich initiierter Programme und sozialpo-

litischer Modellvorhaben der amerikanischen Bundesbehörden zur Ver-

besserung der Chancengleichheit123 benachteiligter Bevölkerungstei-

le.124 Die Evaluationspraxis der „Post-Sputnik-Evaluation“ wie Beywl sie 

in Anlehnung an Cronbach (1980) nennt, war methodisch bescheiden 

und zeigte nur geringen Einfluss auf administrative Entscheidungen. 

„Die Evaluationen hatten vorrangig legitimatorischen Charakter und 

fungierten als zusätzlicher Verwendungsnachweis für die aufgebrachten 

öffentlichen Mittel.“125  

Die zunehmende Politikdichte und Programmkomplexität forcierte einen 

rasant ansteigenden Informationsbedarf. „Dieses gesteigerte Analyse- 

und Kontrollinteresse machte sich in den USA darin geltend, dass der 

US-Kongress die Verabschiedung neuer sozialpolitischer Handlungs-

programme seit Mitte der 60er Jahre durchweg mit dem Erfordernis ih-

                                            
122 Vgl. Stockmann 2000, S. 21. Die im Kontext des „War and Poverty“ durchgeführten 
Programme dienten der von der Politik proklamierten Verwirklichung der „Great Socie-
ty“.  
123 Unmittelbar nach dem Erfolg der Sowjets in der Raumfahrt wurden im Rahmen des 
„National Defensiv Education Act“ von 1958 eine Reihe mathematisch und naturwis-
senschaftlich ausgerichtete Bildungsprogramme aufgelegt. Von 1950 bis 1979 ver-
doppelte sich der Anteil am amerikanischen Bruttosozialprodukt allein für Sozialpro-
gramme. Vgl. Lames 2000, S. 3. Vgl. Beywl 1988, S. 22. 
124 Vgl. Lames 2000, S. 3, vgl. Beywl 1988, S. 22.  
125 Beywl 1988, S. 22 
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rer Evaluation verknüpfte.“126 Von Anfang an war die Evaluierung der 

sozialpolitischen Reformprogramme darauf ausgerichtet, sowohl die 

Zielerreichung als auch den Wirkungsgrad der Programme, gemäß der 

zu dieser Zeit vorherrschenden klassischen Forschungstradition und –

logik, an quantifizierbaren Indikatoren127 zu messen,128 sowie Wirkun-

gen staatlicher Politik und politisch administratives Handelns zu erfas-

sen, zu überprüfen und zu bewerten. Die Anbindung der Evaluations-

forschung an politische Programme und staatliche Aufgaben stellte die 

noch junge Disziplin vor eine besondere Herausforderung: „Evaluie-

rungsforschung sollte Zeuge, Rechtfertigungsinstrument und Stimulator 

für eine Politik werden, durch die erstmalig ein gezielter Angriff auf die 

Ursachen der Armut unternommen werden sollte.“129 Eine Vermengung 

analytischer Interessen und legitimatorischer Absichten blieb dabei 

nicht die Ausnahme.130 Diese Entwicklung begründete das Zieldilemma 

der Evaluierungsforschung.131 Exemplarisch für dieses methodologi-

sche Problem ist „Head Start“ zu nennen, ein Programm zur kompensa-

torischen Vorschulerziehung, das im Rahmen einer sozialen „policy“132 

entwickelt wurde und in der Geschichte der Evaluationsforschung einen 

                                            
126 Wollmann 2005, ohne Seitenangabe. Von diesem Zeitpunkt an wurde etwa ein 
Prozent der Fördermittel Evaluationen vorbehalten. 
127 Als Beispiel für das Messen der Effektivität von Programmen an quanitifizierbaren 
Indikatoren wird von Heiner die Reduzierung der Analphabetenquote angeführt. Vgl. 
Heiner 2001, S. 5 
128 Cook und Matt (1990) bezeichnen diese Zeit als Phase der „Dominanz des objekti-
vistischen Evaluationsmodells“. Zitiert nach Heiner 2001, S. 5 
129 Hellstern und Wollmann 1984, S. 27 
130 Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 22 
131 Vgl. Lachenmann 1977, S.36. „Ein Zieldilemma rührt daraus, dass die Evaluierung 
als Mittel einer pluralistischen Politik eingesetzt wird, wo die genaue Spezifizierung 
von Zielen zu einem gestiegenen Konfliktpotential führt. Einerseits ist die Vagheit der 
Ziele funktional, andererseits ist die gewünschte Erhöhung der Rationalität durch Eva-
luierung nur mit Hilfe von expliziten Zielen möglich. Daraus ergibt sich, dass es bei der 
Evaluierungsforschung immer darauf ankommt, von wessen Standpunkt aus sie 
durchgeführt und in ihren Ergebnissen durchgesetzt werden kann. Die eigene Ratio-
nalität des politischen Prozesses führt dazu, dass sie zu Legitimationszwecken miss-
braucht werden kann, was wiederum durch das Wissenschaftsverständnis der For-
scher erleichtert wird.“ Lachenmann 1977, S. 29 
132 Nach Cook und Matt erfüllen „policies“ in den USA zwei Hauptfunktionen: „Zum 
einen bezeichnet man damit Themen, die politisch legitimiert wurden, indem man ih-
nen hohe Priorität zuerkannte. Zum anderen verweist man damit auch auf allgemeine 
Maßnahmen und Strategien, mit welchen den aufgeworfenen Problemen entgegenzu-
treten versucht wird.“ Cook und Matt 1990, S. 15. 
 



 44 

zentralen Stellenwert einnimmt. Es spiegelt wie kein anderes Programm 

die in den sechziger Jahren vorherrschende optimistische Grundstim-

mung wider, nach der soziale Probleme durch groß angelegte Sozial-

programme und umfassende Investitionen im Bildungsbereich zu lösen 

seien. Das staatlich initiierte Bildungsprogramm wurde zum populärs-

ten, aber auch umstrittensten Reformprogramm der USA, an dem zwi-

schen 1965 und 1980 7,5 Millionen Kinder teilnahmen und mehr als 50 

Evaluationen größeren Ausmaßes durchgeführt wurden. Hintergrund für 

die Implementierung dieses pädagogischen Programms bildete die auf 

politischer Ebene getroffene Entscheidung, dass kompensatorische 

Erziehung Ziel amerikanischer Bildungspolitik sei. Von den in diesem 

Kontext durchgeführten Evaluationen versprach man sich Korrektur-

möglichkeiten und die Legitimation, fehlgeschlagene Programme ein-

stellen zu können. Bereits 1967 wurden mehr als 1.300 Evaluierungs-

aufträge vergeben, von denen gerade mal ein Drittel wissenschaftlichen 

Standards standhielt. Sie dienten vorrangig einer offenen Dokumentati-

on über eine effiziente Mittelverteilung. Head Start scheiterte, wie viele 

andere Reformbemühungen dieser Zeit, nicht nur an Zuständigkeits-

konflikten wie Schwierigkeiten zwischen Analysestäben, Behördenlei-

tungen und Programmpersonal, sondern vor allem an informatorischen 

und methodologischen Forschungsdefiziten und mangelndem Anwen-

dungswissen. Die unbefriedigenden Evaluierungsergebnisse blieben 

jedoch nicht wirkungslos. Besonders anfechtbare Projekte, deren oft 

geringfügig beobachtbaren Effekte sich nicht mit Sicherheit auf die un-

tersuchten Handlungsprogramme zurückführen ließen, wurden mit der 

Zeit eingestellt. 133 Mit Head Start verbundene, eher negative Ergebnis-

se mündeten schließlich in eine intensive sozialwissenschaftliche Me-

thodendiskussion über Evaluierungskriterien und Forschungsstrategien 

zur Evaluierung staatlicher Programme.134 Das bis in die siebziger Jah-

re vorherrschende Verständnis von Evaluation, Programmeffekte allein 

                                            
133 Vgl. Lames 2000, S. 4. Vgl. Lachenmann 1977, S. 31ff. Vgl. Beyvl 1988, S. 22f. 
Vgl. Hellstern u. Wollmann 1984, S. 29ff 
134 Vgl. Hellstern und Wollmann 1984,S. 29 
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mit quantitativen Methoden erfassen zu können, geriet verstärkt in Kritik 

und forcierte einen grundsätzlich neuen handlungsleitenden Ansatz: die 

Handlungsforschung. Mit ihr rückten Programmprozesse und Pro-

grammkontexte in den Mittelpunkt des Forschungsgeschehens. Nicht 

zu Unrecht bezeichnet Beywl diese Jahre, in denen zentrale Probleme 

anhand verschiedener Konzepte und Modelle zu lösen versucht wur-

den, als die eines methodologischen Neubeginns.135 In dieser Zeit wur-

de der Evaluierungsforschung eine zentrale Erkenntnis- und Lernfunkti-

on für Politik beigemessen, die in einem Schub experimenteller Politik 

(Reforms as Experiments“) ihren beredten Ausdruck fand. „Die experi-

mentelle Vorgehensweise sollte helfen, Risiken zu vermeiden, der wis-

senschaftliche Test von Politiken sollte kostspielige Irrtümer verhindern 

und die Gewähr für rationale und wirksame Programme erbringen.“136 

Bald schon zeigte sich, dass der naturwissenschaftlich anmutende 

Denkansatz der experimentellen Politik „[O] die Erkenntnismöglichkei-

ten in den Testprogrammen stark limitierte“137 und die Hinwendung zu 

kreativeren und qualitativeren Evaluationsformen intensivierte.138  

Entscheidend zur Etablierung der amerikanischen Evaluationsfor-

schung trug das im Zuge einer Verwaltungsreform eingerichtete Pla-

nungs-, Programmgestaltungs- und Haushaltsplanungssystem (Plan-

ning, Programming and Budgeting System: PPBS) bei, das vom USA- 

Verteidigungsministerium übernommen und in den mittleren 60er Jah-

ren auch in den Zivilministerien eingeführt wurde. Ein Großteil dieses 

Systems wurde jedoch bereits 1971 unter dem republikanischen Präsi-

dent Nixon, zwei Jahre nach dem Regierungswechsel, wieder aufgege-

ben. Diesem Aufbruch zu einer information-, planung- und evaluation-

nutzenden Politik folgend, wurde ein ressortübergreifendes Informati-

onssystem zur Koordinierung der Regierungsressorts geschaffen, in 

dessen Mittelpunkt die institutionelle und prozedurale Sicherung des 

                                            
135 Vgl. Beywl 1988, S. 31f 
136 Hellstern u. Wollmann 1984, S. 32 
137 Hellstern u. Wollmann 1984, S. 32 
138 Vgl. Hellstern u. Wollmann 1984, S. 32f 
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Informationsflusses über Ablauf und Ergebnisse in einzelnen politisch-

administrativen Handlungsfeldern stand. In der zentralstaatlichen Ver-

waltung bot sich die Möglichkeit Evaluierung als Rückkoppelungsschlei-

fe innerhalb eines Planungs- und Entscheidungszyklus zu implementie-

ren. Mit der Institutionalisierung dieses Planungssystem wurde u.a. 

auch die Einbindung in Entscheidungs- und Vollzugsprozesse des Bud-

get-Verfahrens („Programmbudget“) angestrebt, sowie eine generelle 

Erhöhung der Effektivität und Rationalität der öffentlichen Verwaltungs-

tätigkeit. Das rasche Vordringen der Evaluierungsforschung und die 

ansteigende Nachfrage von Politik und Verwaltung nach Evaluations-

analysen als externe Forschungsleistungen (Auftragsforschung) seit 

den 60er Jahren, forcierte einen rapiden Auf- und Ausbau der mit der 

Durchführung, Vergabe und Auswertung von Evaluierungen beauftrag-

ten Verwaltungen (In-house-Evaluierung), so dass sich Evaluationsfor-

schung von einem expandierenden Auftragsforschungs-Markt zu einer 

„Wachstumsindustrie“ entwickelte. Im Verhältnis zu universitären For-

schungseinrichtungen verzeichneten privatwirtschaftlich operierende 

Forschungseinrichtungen den größten Marktanteil der Auftragsfor-

schung.139 Unterstützend erwies sich in diesem Kontext die Entwicklung 

leistungsfähiger, innovativer Computertechnologien und Software, die 

zu einer Optimierung der Datengewinnung und statistischen Analyse-

verfahren beigetragen hat.  

Die knappe Finanzlage bereits vor der Regierungsübernahme der Re-

publikaner 1968 und die daraus hervorgehende sozialpolitische Wende, 

flankiert durch die vom Vietnamkrieg ausgehenden politischen und fi-

nanziellen Zwänge, die das Ende der Programminnovationen und Ana-

lysen einläuteten, konnten die Bedeutung der Evaluierungsforschung 

nicht schmälern. Angesichts der erschwerten staatlichen Wirtschaftssi-

tuation verstärkte sich sogar Mitte der 70er Jahre das Interesse an Eva-

luierungsforschung; „[O] man erhoffte sich von ihr rationale Entschei-

dungs- und Argumentationshilfe, um über Prioritäten und Posterioritäten 

                                            
139 Vgl. Lachenmann 1977. Vgl. Stockmann 2000, S. 21f. Vgl. Wittmann 1984, S. 23f.  
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bei notwendigen Auswahlentscheidungen über Subventionen zu 

bestimmen.“140 Gesetzlich spiegelte sich diese Schwerpunktverschie-

bung u.a. in den so genannten Sunset-Gesetzen wider, die bei nicht 

erbrachtem Nachweis der Wirksamkeit von Programmen eine automati-

sche Einstellung der Programme nach sich zogen. Im Gefolge dieser 

Entwicklungen entstand ein großer Forschungs- und Wachstums-

markt,141 dessen Höhepunkt nach einem fast sprunghaften Wachstum, 

in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, erreicht wurde.142 Nachdem sich 

die Haushaltsausgaben für Evaluationsvorhaben bis 1974 noch einmal 

vervielfacht haben, stagnierten sie und gingen schließlich Ende der 

70er Jahre mit der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zurück.  

Als methodologisches Hauptproblem dieser Zeit kristallisierte sich das 

sich bereits in den 60er Jahren angekündigte Nutzendefizit- und Werte-

Daten-Dilemma heraus. Die Verwendungsforschung (knowledge utiliza-

tion research) belegt hinreichend, dass die Beachtung und instrumen-

telle Übernahme und Verwendung vieler oder sogar der meisten Evalu-

ierungsergebnisse zur Korrektur von politischen (Haushalts-) Entschei-

dungen, zur Verbesserung von Reformprogrammen sowie für sozial-

wissenschaftlich generiertes Wissen insgesamt eher die Ausnahme als 

die Regel blieb.143: Patton (1981) konstatiert bilderreich „Dieses Buch 

begann mit der Feststellung, daß die Evaluation von den Autobahnen 

der Sozial- und Verhaltenswissenschaften heruntergekommen ist auf 

die Nebenstraßen der Nichtbeachtung. – Zu viele Evaluationsberichte 

sind in den Papierkörben gelandet oder drücken sich in den Gäßchen 

der Nicht- oder Unternutzung herum.144  

Ein anderes methodologisches Problem der Evaluierungsforschung, 

das „Werte-Daten-Dilemma“, geriet Anfang der siebziger Jahre in den 

                                            
140 Hellstern und Wollmann 1984, S. 23 
141 Nach Wittmann wurden 1976 schätzungsweise 600 Millionen Dollar für die Evalua-
tion von sozialen Dienstleistungsprogrammen aufgewendet. Vgl. Stockmann 2000, S. 
21f 
142 Dieser Aussage liegen die jährlichen Erhebungen des Informationszentrums für 
Sozialwissenschaften in Bonn zugrunde, die das Wachstum in diesem Zeitraum zu-
mindest disziplinär nachweisen können. Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 34 
143 Vgl. Beywl 1988, S. 32ff 
144 Patton 1980, S. 29 zitiert nach Beywl 1988, S. 35 
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Focus. Während ein Großteil der Methodologen die Relevanz vom Wer-

ten und Werteinflüssen nicht anerkannte, fehlten den Vertretern der 

wertorientierten Position adäquate Verfahren und Instrumente zur Ent-

deckung von Wert- und Überzeugungssystemen. Die untergeordnete 

Rolle von Werten („Values“) und Urteilen („judgements“) spiegelt sich in 

der randständigen Beachtung von Wertfragen in vielen Standardwerken 

der Evaluationsmethodologie jener Zeit wider. Eine Ausnahme bildeten 

diesbezüglich erziehungswissenschaftliche Wissenschaftler, die bereits 

in den 60er Jahren die immense Bedeutung wertorientierter Positionen 

für den Evaluationsprozess herausgestellt haben. Sowohl das Nutzen-

defizit als auch das Werte-Daten-Dilemma lösten Mitte der 70er Jahre 

eine verstärkte Methodendebatte aus, die sich in zahlreichen kritischen 

Analysen von Evaluationskonzepten und Veröffentlichungen von Me-

thodenstandards widerspiegelt.145 Während die Evaluationsforschung 

im Rahmen ihres Entstehungskontextes vorrangig auf die Verbesse-

rung der Wirksamkeit staatlicher Politik zielte, steht seit den 80er Jah-

ren, unter dem Vorzeichen neoliberaler Wohlfahrtsstaatskritik und 

Haushaltskonsolidierung, deren Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vorder-

grund.146 Der durch den Rückgang der Reformbereitschaft ausgelöste 

Evaluationsschub führte schließlich zu einer nachhaltigen Entwicklung 

und Ausdifferenzierung der Evaluationsforschung, die sich im Laufe der 

Jahre zu einem methodenorientierten Wissenschaftszweig entwickeln 

konnte. Zur Etablierung einer Profession mit eigenen Berufsverbänden 

entscheidend beigetragen hat nicht zuletzt der enorme Handlungs-

druck, der in der ersten Hälfte der 80er Jahre auf der Evaluationsfor-

schung lastete. Heute ist dieser Forschungszweig in den USA eine fes-

te Einrichtung bei der Implementierung und Überprüfung der Wirksam-

keit neuer, innovativer und politischer Maßnahmen, aber auch beste-

hender Programme.147 In diesem Kontext lassen sich zahlreiche Projek-

te im Rahmen des Gesundheitswesens der USA anführen, welche im 

                                            
145 Vgl. Beywl 1988, S. 39f 
146 Siehe hierzu Lachenmann 1977, S. 51ff 
147 Vgl. Stockmann 2000, S. 22 
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Wesentlichen den Motor der Evaluationsforschung darstellen, etwa 

Präventionsprogramme für AIDS oder zur HIV-Erziehung.148  

 

 

1.3.4 Evaluationsforschung in der BRD 

 

Auch die Entwicklung der Evaluationsforschung in der Bundesrepublik 

wurde, vergleichbar mit den Entwicklungen in den USA, von einschnei-

denden gesellschaftspolitischen Veränderungen forciert. Im Unter-

schied zu den USA setzte das bundesrepublikanische Interesse an 

Evaluation etwa zehn Jahre später, Mitte der 60er Jahre ein, im An-

schluss an eine zunächst kontinuierliche Entwicklung nach der Rezes-

sion. Bis dahin war die Nachfrage von Politik und Verwaltung an Evalu-

ation eher gering geblieben. Als Auslöser für die Entwicklung der deut-

schen Evaluierungsforschung ist eine im Verlauf der 60er Jahre sozial-

reformerische Aufbruchstimmung zu nennen, welche mit der amerikani-

schen zu vergleichen ist.149 Die Notwendigkeit und Forderung, Wirkun-

gen und Zielerreichungsgrade sozialpolitischer Programme im Rahmen 

deutscher Sozialpolitik evaluativ zu ermitteln, steht in enger Verbindung 

mit gesellschaftspolitischen Wandelprozessen, die sich zunächst im 

Bildungsbereich manifestiert und zu einer Rezeption und teilweise ope-

rationalen Umsetzung der amerikanischen Evaluierungsforschung ge-

führt haben. Der Aufschwung der Evaluationsforschung kann somit als 

Reaktion auf krisenhaft wahrgenommene sozio-ökonomische Verände-

rungen aufgefasst werden, die im Deutschland der Nachkriegszeit all-

gemein als Reformstau registriert wurden. Diese lösten vor allem im 

Bildungs- und Wirtschaftsbereich („Bildungskatastrophe“) einen enor-

men Reformdruck auf die Politik aus, welcher nicht nur in der Bundes-

republik, sondern auch in anderen Ländern Veranlassung gab, verstärkt 

auf sozialpolitische Interventionen und neo-keynesianische Wirtschafts-

politik zu setzen. Vor diesem Hintergrund wurden in der Bundesrepublik 

                                            
148 Vgl. Lames 2000, S.6  
149 Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 39. Vgl. Lames 2000, S. 37 
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der späten 60er Jahre, erst unter der christlich-liberalen Regierung, wei-

tergeführt von der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD (1966-

1969) und vor allem von der sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt 

(ab 1969), eine Reihe sozial- und infrastrukturpolitischer Reformpro-

gramme und Maßnahmen auf den Weg gebracht, welche programma-

tisch eine Politik der inneren Reformen einläuteten. Wie in den USA war 

die Verabschiedung neuer Programme150 oder Reformgesetze151 fortan 

mit Evaluationsaufträgen verbunden.152 In diesem Kontext entwickelte 

sich ein Politikkonzept, das „[O] nicht zuletzt auf Schritte einer ‚experi-

mentellen’ Politik als Verfahren systematischen politischen und gesell-

schaftlichen Lernens [..]“153 setzte, wie es auch im Regierungsapparat 

der USA Anwendung fand. Ziel der Politik sollte es sein, Sozialexperi-

mente und Begleit- und Evaluierungsforschung als Mittel wissenschaft-

licher Erkenntnisgewinnung zu nutzen, um zur Rationalität der politi-

schen Entscheidungsfindung beizutragen.154 Die weithin geteilte Re-

formbereitschaft fand ihren Niederschlag in einem bemerkenswerten 

Umfang groß angelegter sozialer Experimente oder Modellversuche,155 

insbesondere im Bildungswesen.  

Als Wegbereiter dieser aktiven experimentellen Politik fungierte seiner-

zeit die Bildungskommission, die bereits 1965 aus dem von Bund und 

Ländern initiierten Deutschen Bildungsrats hervorging und zahlreiche 

Experimentalprogramme auf den Weg gebracht hat.156 Nach Nagel und 

Preussler lässt sich der aus dem Ansatz der experimentellen Politik 

hervorgehende Aufschwung im Bereich der pädagogischen Forschung 

                                            
150 Exemplarisch kann hier das Wohnungskündigungsgesetz von 1971 genannt wer-
den. 
151 Exemplarisch kann hier die Städtebauförderung ab 1971 genannt werden. 
152 Vgl. Stockmann 2000, S. 22 
153 Hellstern und Wollmann 1984, S. 39f 
154 Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 39f, S. 43f. In den späten 60er und frühen 
70er Jahren wirkten unzählige Sozialwissenschaftler, reformorientierte Politiker und 
Verwaltungsbeamten in eigens hierfür gebildeten Reformkoalitionen an Politik- und 
Verwaltungsreformprojekten mit (z.B. in der Projektgruppe Regierungs- und Verwal-
tungsreform). 
155 In diesem Zusammenhang lassen sich zwei nennenswerte Sozialexperimente an-
führen, die Einphasen-Juristenausbildung und die Autobahn-Tempo-Limit-
Großversuche. Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 39f. Siehe hierzu u.a. Fend 
1992, Aurin, Schwarz u. Thiel 1988) 
156 Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 40 
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weniger auf wissenschaftsimmanente als auf politische und ökonomi-

sche Ursachen zurückführen.157 Sie konstatieren: „Es handele sich um 

eine Antwort auf die Krise im Bildungssektor und die Auseinanderset-

zung schreitet von der ideologischen Ebene zu ökonomischen und 

technologischen Begründungen fort, um die Kosten der Reformen so 

gering wie möglich zu halten.“158 Raschert dagegen betrachtet die im 

Rahmen des Experimentierprogramms der Bildungskommission durch-

geführten Modellversuche (zu nennen ist hier vor allem die Untersu-

chung zur Effektivität von Gesamtschulen, welche im Vergleich zum 

traditionellen Schulsystem durchgeführt wurde) als wesentlichen Schritt 

zu einer experimentellen Politik, dem das Modell einer „rationalen Poli-

tik“ zugrunde liegt:159 „Es handelt sich bei diesem Schulexperimental-

programm um den ersten systematisch unternommenen Versuch, eine 

grundsätzliche politische Entscheidungsfrage durch soziales Experi-

mentieren mit institutionellen Alternativen zu klären. Die vergleichende 

Analyse experimenteller Alternativen durch eine als neutrale Autorität 

verstandene Wissenschaft soll die rationale Begründung einer politi-

schen Problemlösung erbringen.“160  

Viele dieser Reformbemühungen wurden in ihrer Ausführung, trotz des 

breiten Konsens aller politischer Parteien, in den späten sechziger und 

frühen siebziger Jahren, durch offensichtlich werdende gegensätzliche 

Interessenlagen zwischen den Sozialliberalen und Christdemokraten 

erschwert, was nicht nur Auswirkungen auf die den Experimentalpro-

grammen zugrunde liegende Methodologie, sondern auch auf die Stel-

lung und Funktion der Evaluierungsforschung hatte.161 

Einen zweiten Anknüpfungspunkt an den Entstehungszusammenhang 

der Evaluierungsforschung in den USA fand die bundesrepublikanische 

Evaluationsentwicklung „[O] im Rahmen [der dem PPBS, B.K.] nach-

empfundenen Verwaltungsreform im Übergang von der Ordnungs- zur 

                                            
157 Brandtstädter 1990, S. 215. Vgl. Lachenmann 1977, S. 56 
158 Lachenmann 1977, S. 56 
159 Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 40 
160 Raschert, zitiert nach Hellstern und Wollmann 1984, S. 40 
161 Vgl. Hellstern und Wollmann 1984, S. 40 
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Planungsverwaltung als ‚Erfolgskontrolle’“162
, welche die fiskalische 

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeit sichern sollte. Mit der Einfüh-

rung des modernen Planungs- und Managementsystems versprach 

sich die Regierung eine umfassende Reorganisation und Modernisie-

rung des Regierungs- und Verwaltungsapparates.  

Im Zuge der Haushaltsreform 1970 wurden in den Vorläufern der Ver-

waltungsvorschriften (VV) zu §7 der Bundeshaushaltsordnung (II BHO) 

Erfolgskontrollen vorgesehen, um sicher zu stellen, dass die Planungen 

umgesetzt und die Ziele erreicht werden. Innerhalb weniger Jahre a-

vancierte Evaluation zu einem wichtigen analytischen Instrument der 

Steuerung und erlebte seine erste Blüte, flankiert von großen Erwartun-

gen. Die Reformbereitschaft erfasste neben der nationalen Ebene auch 

Länder und Gemeinden. 1972 richtete das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit ein „internes Evaluationsreferat zur Ent-

wicklung der Evaluation in der staatlichen Entwicklungszusammenar-

beit“163 ein. Es sollte aber die Ausnahme bleiben, obwohl das Parla-

ment die Durchführung von Evaluationen als Steuerungs- und Kontroll-

instrument stark befürwortete. Viele Fachministerien setzten jedoch auf 

öffentlich ausgeschriebene externe Evaluationen. In der Konsequenz 

blieben die Evaluationsvorhaben stark sektorbezogen. Evaluierung als 

Begleit- und Auswertungsforschung sollte nunmehr einem Praxis-, An-

wendungs- und Politikberatungsbezug weichen. Wie die USA wurde 

auch die Bundesrepublik zu jener Zeit von einem Reformeifer ergriffen, 

flankiert von der Verabschiedung neuer Förderprogramme und Reform-

gesetze, vor allem in Bereichen wie der Arbeitsmarkt- und Beschäfti-

gungspolitik, der Universitätsentwicklung, des Gesundheitswesens, der 

Stadtentwicklung und Stadtsanierung oder der Sozial- und Familienpoli-

tik.164  

Trotz des in den 60er Jahren ausgelösten Booms konnte die Evaluati-

onsforschung in der BRD bis heute nicht an das amerikanische Aus-

                                            
162 Lachenmann 1977, S. 47 
163 Stockmann 2000, S. 25 
164 Vgl. Stockmann 2000, S. 24 
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maß der Evaluierungsforschung heranreichen. Die Implementierung 

eines modernen Planungs- und Managementsystems führte in der 

Bundesrepublik zu einer Neubestimmung des Interdependenzverhält-

nisses von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft, welches traditionell 

eher von Distanz und in der Perspektive des Wissenschaftssystems 

durch Grundlagenforschung bestimmt ist.  

Auch wenn die Vergabe von öffentlichen Forschungsaufträgen in der 

BRD nicht zu einem riesigen kommerziellen Wachstumsmarkt geführt 

hat, rückte dass Aufkommen eines Evaluationsmarktes die Problematik 

der Auftragsforschung in der Bundesrepublik in den Fokus, ebenso wie 

in den USA. Ein weiterer Unterschied in der Entwicklung der Evaluie-

rungsforschung ist die im Vergleich zu den USA erst viel später einset-

zende wirtschaftliche Rezession, die mit einer Verknappung der finan-

ziellen Mittel durch die weltweiten Auswirkungen der Erdölkrise seit 

1973 einher ging und der Blütezeit der Evaluation in Deutschland ein 

Ende beschied. „Das ‚Reformklima’, das die frühen 70er Jahre und vor 

allem das Wahlkampfjahr 1972 bestimmt hatte, wich rasch einer Re-

formernüchterung, wenn nicht gar eines Reformunwillens.“ 165 Begleitet 

wurde das Ende der Expansion von der Erkenntnis, dass die in Evalua-

tion gesetzten Erwartungen nicht immer erfüllt wurden, Reformerfolge 

oftmals nur bescheiden, ihre Ergebnisse widersprüchlich und zu wenig 

anwendungsorientiert waren.166  

In einer weiteren Evaluationswelle gewannen im Deutschland der 80er 

Jahre, unter dem Einfluss neoliberaler Wohlfahrtsstaatskritik und Haus-

haltskonsolidierung, vorausschauende Kosten-Nutzen-Erwägungen und 

fundierte Folgeabschätzungen an Gewicht. Evaluationen dienten fortan 

in erster Linie als Instrument der Effizienzmessung167 und hatten den 

Zweck, staatliche Programme einer verbesserten Kontrolle und Über-

prüfung ihrer Wirtschaftlichkeit zu unterziehen. Die späten 80er und 

                                            
165 Hellstern und Wollmann 1984, S. 49 
166 Vgl. Stockmann 2000, S. 25 
167 „Effizienz ist ein ökonomischer Maßbegriff. Ein Prozess wird hinsichtlich seines 
Input-Output-, Kosten-Nutzen- bzw. Ziel-Mittel-Verhältnisses quantifizierend bewertet.“ 
Pasternach 2006, S- 57  
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frühen 90er Jahre wurden von einer breiten Diskussion geprägt, die mit 

der Einführung des „New Public Management“ in Gang gekommen war. 

Im Prinzip handelte es sich dabei weniger um ein kohärentes Konzept, 

als um Organisations- und Verfahrensprinzipien, „ [O] mit denen vor 

allem eine Reduzierung der Staatsaufgaben (insbesondere durch Priva-

tisierung), ein Abbau staatlicher Regelungsdichte (Deregulierung), und 

die Erhöhung administrativer Effizienz (interne Ökonomisierung, value 

for money) durch binnenstrukturelle Managementreformen sowie durch 

die Einführung von Wettbewerb erreicht werde.“168 sollten. 

Eine bemerkenswerte Veränderung von ganz anderer Qualität erlebte 

die Evaluationsforschung im Zuge der Deutschen Einheit in den frühen 

90er Jahren. Vor diesem historischen Hintergrund wurde das gesamte 

Hochschul- und Forschungssystem der ehemaligen Deutschen Demo-

kratischen Republik (DDR) einer umfassenden Evaluation unterzogen, 

um über die Weiterentwicklung bzw. Weiterführung ganzer Hochschu-

len, Institute und Forschungseinrichtungen zu entscheiden.169   

Vielfältige, nicht nur methodisch und forschungsethisch orientierte Dis-

kussionen, die um die Professionalisierung der Evaluierungsforschung 

kreisten, führten schließlich zur Gründung internationaler Evaluierungs-

vereinigungen (etwa 1994: European Evaluation Society) und fanden 

ihren beredten Ausdruck in nationalen Fachverbänden wie der Deut-

schen Gesellschaft für Evaluierung (DeGEval) (1998), welche aner-

kannte Standards für Evaluationen entwickelt und verabschiedet hat. 

Ein relativ neues Anwendungsfeld mit großen Herausforderungen an 

Evaluation stellen die europäische Integration und das sich ausdehnen-

de europäische Verwaltungssystem dar.  

Gegenwärtig lassen sich folgende Schwerpunkte in der Politik- und 

Evaluierungsforschung identifizieren, welche, wenn auch nicht chrono-

logisch, die Dringlichkeit der Politikfelder widerspiegeln: Arbeitsmarkt- 

und Beschäftigungspolitik, Bildungs-, Erziehungs- und Hochschulpolitik, 

Gesundheitspolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Familienpolitik, For-

                                            
168 Stockmann 2000, S. 23 
169 Wollmann (Internetdokument) 
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schungs- und Technologiepolitik, Regionale Wirtschafts- und Struktur-

politik, Agrarpolitik, Verkehrspolitik, Städtebau- und Wohnungspolitik, 

Entwicklungspolitik, Justizvollzug und Kriminologie sowie die Verwal-

tungspolitik.  

Nach Stockmann ist damit zu rechnen, dass der Bedarf an Evaluatio-

nen in der Bundesrepublik unter den Aspekten Rechenschaftslegung 

und politische Legitimation weiter ansteigen und ihre Durchführung zum 

Standard wird.170  

 

 

1.4 Zum Begriff „Evaluation“ 

 

Angestoßen von der öffentlichen Debatte um die Leistungsfähigkeit der 

Hochschulen hat der Begriff „Evaluation“ seit Anfang der siebziger Jah-

re, speziell auf dem Humandienstleistungssektor (Bildungs-, Gesund-

heits- und Sozialwesen), Einzug gehalten und avancierte vor dem Hin-

tergrund veränderter Rahmenbedingungen bundesweit zur intensiv dis-

kutierten Schlüsselfrage der Hochschulreform. Gleichzeitig steht das 

international anerkannte Qualitätssicherungsverfahren in Verbindung 

mit unzähligen Praxisproblemen. So verwundert es nicht, dass sich hin-

ter dem Sammelbegriff Evaluation diverse Synonyme wie Erfolgskon-

trolle, Effizienzforschung, Begleitforschung, Wirkungs- oder Qualitäts-

kontrolle etc. herausgebildet haben. Die aus diesen Synonymen her-

vorgehenden Erwartungen verdeutlichen die vielfältigen Funktionen, die 

eine Evaluationsmaßnahme in unterschiedlichem Ausmaß erfüllen wie 

auch die divergenten Formen in die der Begriff gegossen werden kann. 

So dienen Evaluationen in der Praxis Effizienzmessungen in ökonomi-

schen Kontexten, der Analyse der Funktionsfähigkeit von Organisatio-

nen, der Optimierung der Nützlichkeit von Handlungsprogrammen 

(durch beratende und moderierende Beteiligung im Entwicklungspro-

zess) oder ermitteln über Umfragen Zufriedenheits- oder Unzufrieden-

                                            
170 Vgl. Stockmann 2000, S. 26 ff 



 56 

heitsäußerungen von Studierenden zur universitären Lehre, um nur ei-

nige Beispiele aus der großen, nur schwer durchschaubaren Bandbreite 

des Anwendungsfeldes Evaluation zu nennen.171 So vielfältig wie die 

Aufgaben und Anwendungsgebiete der Evaluation sind auch die Defini-

tionsversuche, welche sich wiederum auf höchst unterschiedliche An-

sätze und Modelle beziehen.  

Um ein Verständnis für den schillernden Begriff Evaluation zu entwi-

ckeln schlägt Bank vor, sich dem wissenschaftshistorisch betrachtet 

aus dem angelsächsischen Sprachraum stammenden Terminus se-

mantisch zu nähern, wonach „to evaluate“ die Bedeutungen Beurtei-

lung, Bewertung und Auswertung einschließt.172 Auf diese Funktionen 

von Evaluation verweist auch Sander, er konstatiert: „Das Bewerten - 

die Einschätzung oder Klassifizierung einer Sache nach ihrer Nützlich-

keit und ihrem allgemeinen Wert - ist die grundlegende Aufgabe jeder 

Evaluation.“173  

Heiner empfiehlt, sich dem klärungsbedürftigen Evaluationsbegriff ter-

minologisch und konzeptionell zu nähern. Sie verdeutlicht: „Evaluieren 

heißt ganz allgemein, auswerten, bewerten und damit auch zugleich 

empfehlen, beraten und bei der Entscheidungsfindung unterstützen.“174  

Jede praktische Entscheidung, auch im Rahmen von Interventionspro-

grammen, impliziert einen bestimmten Wert- und Zielbezug.175 Als zent-

raler Wesenskern von Evaluation kann deshalb expliziert werden, dass 

sie nicht objektiv im Sinne von wertfrei sein kann. In die Ergebnisinter-

pretation fließen sowohl normative und deskriptive Prämissen, Wert-

maßstäbe als auch Überzeugungen von Auftraggebern und den an der 

Evaluation beteiligten Akteure ein.176  

Der Erfolg von Evaluationsverfahren wird aus Heiners Sicht entschei-

dend davon bestimmt, inwieweit es gelingt, die am Verfahren Beteilig-

ten (stakeholder) angemessen zu begleiten, zu beraten und sie zur 

                                            
171 Vgl. Kromrey 2001, S. 106 
172 Vgl. Bank 2000, S. 50 
173 Sanders 2000, S. 67 
174 Heiner 1996 (b) , S. 20 
175 Vgl. Brandstätter 1990, S. 221 
176 Vgl. Sanders 2000, S. 67 
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Mitwirkung an Evaluationsverfahren zu motivieren. Auf das Hochschul-

system bezogen, ist Evaluation ein unverzichtbarer Weg zur Selbstver-

gewisserung und Standortbestimmung der einzelnen Fächer. Evaluati-

on liefert den Leitungsebenen der einzelnen Organisationseinheiten 

und der Hochschule als Ganze, bei gleicher Systematik des Verfahrens 

und in Abhängigkeit vom Informationsbedürfnis und der Zielsetzung der 

institutionellen Ebenen, sachgerechte Informationen und Bewertungen 

über die Qualität ihrer Leistungen und Aufgabenerfüllung –im Vergleich 

zu anderen-.177 Auf der Grundlage erhobener Befunde kann die Hoch-

schulleitung ihre Eigenverantwortung für die strategische Steuerung der 

Hochschule in einer differenzierten Hochschullandschaft besser wahr-

nehmen.178  

Wie viele Facetten mit dem in den deutschen Lehrbüchern definitorisch 

nicht immer eindeutig von „Evaluationsforschung 179 abgegrenzten Beg-

riff „Evaluation“ verbunden sind, drückt die vielfach zitierte Begriffsbe-

schreibung von Suchman (1967) aus: „Der Begriff Evaluation umfasst 

ein weites Feld von Bedeutungen, da unter einem weiten Begriffsver-

ständnis jegliche Art der Bestimmung des Wertes von Produkten, Pro-

zessen oder Programmen unter Evaluation zu subsumieren ist.“180 

Rossi und Freeman (1993) erweitern die semantische Bedeutung um 

spezifische Aspekte wissenschaftlicher Evaluation. Evaluation ist ihrer 

Definition entsprechend Teilbereich der angewandten Sozialforschung, 

die sich im Wesentlichen rationalistischer Untersuchungsmethoden und 

quantitativer Daten bedient. „Evaluation research is the systematic ap-

plication of social research procedures for assessing the conceptualiza-

tion, design, implementation, and utility of social intervention pro-

grams.”181 

Auch Wottawas und Thieraus Begriffsbestimmung verweist auf - wenn 

auch allgemeine - Kennzeichen wissenschaftlicher Bewertung. Sie defi-

                                            
177 Vgl. Landfried 2000, S. 7 
178 Vgl. Trotha 2001, S. 17 
179 Wottawa und Thierau (1990) stellen fest, dass die Begriffe Evaluation und Evalua-
tionsforschung (Suchman) in Deutschland häufig synonym verwendet werden. 
180 Suchman 1967, zitiert nach Lames 2000, S. 8 
181 Rossi und Freeman 1993, S. 5 
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nieren: „[O] eine Evaluation bewertet etwas, z. B. ein Produkt, einen 

Prozeß oder ein Programm, sie dient als Entscheidungs- und Pla-

nungshilfe, sie zeigt Handlungsalternativen auf und bewertet diese, eine 

Evaluation ist ziel- und zweckorientiert.“182  

Eine andere wissenschaftsadäquate, weithin akzeptierte Definition 

stammt von der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval). Sie 

bezeichnet Evaluation als „[O] die systematische Untersuchung des 

Nutzens oder Wertes eines Gegenstands. Die erzielten Ergebnisse, 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen müssen nachvollziehbar auf 

empirisch gewonnenen qualitativen und/oder quantitativen Daten beru-

hen.“183  

Kromrey nähert sich dem vielschichtigen und komplexen Begriff, der 

eine eindeutige Präzisierung verbietet, indem er zwischen drei kontex-

tualen Begriffsebenen differenziert:  

 

1. Evaluation als Alltagshandeln 
2. Evaluation als nachprüfbares Verfahren des Bewertens 
3. Evaluation als Resultat des Evaluationsprozesses 

 

1. Alltagsevaluationen werden tagtäglich in allen Lebenslagen vorge-

nommen. Jedes Individuum registriert und beurteilt Dinge, sammelt Er-

fahrungen und zieht daraus Konsequenzen. Dieser Vorgang beruht 

nicht notwendigerweise auf Systematik und Empirie. In Folge kann der-

selbe Sachverhalt von verschieden Personen unterschiedlich und in 

einigen Fällen gegensätzlich eingeschätzt und beurteilt werden.184 Im 

Unterschied zum alltagssprachlichen Verständnis wird Evaluation im 

Hochschulkontext als nachprüfbares Verfahren des Bewertens definiert, 

dessen Ziel die wissenschaftliche Begleitung und/oder Erfolgskontrolle 

und Wirkungsanalyse von Sachverhalten, Programmen, Maßnahmen 

und Organisationen ist. In diesem Sinne gilt „[O] als Evaluation jede 

methodisch kontrollierte, verwertungs- und bewertungsorientierte Form 

                                            
182 Wottawa und Thierau 1998, S.14  
183 DeGEval 2002, S. 13 
184 Vgl. Kromrey 2001, S. 106 
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des Sammelns, Auswertens und Verwertens von Informationen.“185 

Dieser spezifische Typ empirischer Sozialforschung beansprucht inter-

subjektive Geltung, das heißt, im Gegensatz zu den alltäglichen Bewer-

tungsvorgängen ist das Verfahren zu objektivieren, es muss einer 

nachprüfbaren Evaluationsmethodik folgen.186 Schlussendlich umfasst 

Evaluation auch die Ergebnisse des Evaluationsprozesses, die als 

Wertaussagen in einen Evaluationsbericht oder in ein Gutachten ein-

fließen. Folglich gilt, dass es weder eine „[O] allgemein anerkannte in-

haltlich bedeutungsvolle Definition von Evaluation noch eine allgemeine 

Theorie, welche die verschiedenen Konzepte, Überlegungen und Lö-

sungsvorschläge vollständig erfaßt“187, geben kann. 

Nicht zuletzt wird die Bedeutung von Evaluation von unterschiedlichen 

Kontexten und Faktoren (Zeit/Raum) determiniert, wie das bereits oben 

angeführte Beispiel der Wiedervereinigung Deutschlands in den frühen 

neunziger Jahren veranschaulicht. In dieser Zeit erfuhr Evaluation als 

Selektionsinstrument eine bemerkenswerte Veränderung im Rahmen 

so genannter „Abwicklungen“, in deren Kontext über den Fortbestand 

bzw. die Schließung ehemaliger DDR-Institutionen befunden wurde. 

Auch heute wird die selektive Funktion von Evaluation genutzt, etwa 

wenn es um Unternehmensentscheidungen geht, wirtschaftlich ineffek-

tiv arbeitende Einrichtungen zu schließen.188  

Eine Veränderung anderer Art erlebte Evaluation mit der weitgehend 

einheitlichen Übernahme des niederländischen Modells in weiten Teilen 

Europas (einschließlich Deutschlands). Mit der Implementierung des 

zweistufigen Modells in den tertiären Sektor entwickelte sich das Ver-

fahren von einer selektionsvorbereitenden Bewertung „[O] zu einem 

Instrument der mobilisierenden Reorganisation von Einheiten in Orga-

nisationen und Institutionen.“189 Im Mittelpunkt dieser Methode steht die 

                                            
185 Kromrey 2001, S. 106 
186 Die Objektivierung schließt eine detaillierte Planung des Evaluationsvorhabens und 
eine für alle Beteiligten verbindliche Entwicklung eines Evaluationsdesigns ein.  
187 Bank 2000, S. 50 
188 Vgl. Hennen und Häuser 2002, S. 3 
189 Hennen und Häuser 2002, S. 3 Das erprobte niederländische Evaluationsmodell 
besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Verfahrensschritten: der internen Evalua-
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Motivation der am Evaluationsprozess beteiligten Akteure.190  

An diesem Verständnis von Qualitätssicherung und Qualitätsentwick-

lung knüpft unmittelbar die Evaluation der Lehramtstudiengänge an der 

Gerhard-Mercator-Universität Duisburg an. „Evaluation wird dabei defi-

niert als Verfahren, dass die Universitäten eigenverantwortlich und mit 

dem Ziel der Qualitätssicherung und -verbesserung durchführen.“191  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Evaluation ein vielschich-

tiges Konzept ist, dem praktisch ein unbegrenztes Spektrum an Ge-

genständen, Fragestellungen, Zwecken, Methoden und Designs zuge-

ordnet werden kann. Eine tragfähige Antwort, ob Evaluierungsfor-

schung und somit „[O] die Anwendung wissenschaftlicher Methoden für 

Zwecke der praktischen Veränderung und die daraus hervorgehenden 

Einsichten [O]“192 als spezielle wissenschaftliche Tätigkeit betrachtet 

werden kann oder nicht, ist perspektivenabhängig und korrespondiert 

mit dem zugrunde gelegten Begriffsverständnis von Evaluierungsfor-

schung. Auch wenn die Abgrenzung zwischen angewandter Evaluati-

onsforschung und Wissenschaft in den einschlägigen Fachveröffentli-

chungen durchaus unterschiedlich ausfällt, hat dieser Forschungsbe-

reich mittlerweile einen festen Platz in der bundesrepublikanischen Bil-

dungs- und Forschungslandschaft gefunden.193 

 

 

1.4.1 Evaluation zwischen Wissenschaft und Praxis 

 

Die Verortung von Evaluierungsforschung zwischen Wissenschaft und 

Praxis bewegt nach wie vor die methodologische Debatte.  

                                                                                                                   
tion und der externen Evaluation. Der Erfolg des zweistufigen Verfahrens hängt im 
wesentlichen davon ab, ob aus den Ergebnissen der internen und externen Analyse 
angemessene Konsequenzen gezogen werden, z. B. Zielvereinbarungen zwischen 
der evaluierten Einheit und der Hochschulleitung. 
190 Die Beteiligung der Verantwortungsträger der Fächer an notwendigen Reform-
maßnahmen verweist auf eine Verbindung zwischen Evaluation und Organisations-
entwicklung. Vgl. Hennen und Häuser 2002, S. 3 ff. 
191 Empfehlungen zur Evaluation von Lehre und Studium der Landesrektorenkonfe-
renz (LRK). Zitiert nach: Geschäftstelle Evaluation NRW (GEU) Februar 2000, S. 4 
192 Hennen und Häuser 2002, S. 11 
193 Vgl. Brandstätter 1990, S. 216 
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Um dem Dilemma der Evaluierungsforschung und ihrer Abgrenzung 

gegenüber der so genannten Grundlagenforschung oder „reinen“ Wis-

senschaft nachzugehen, liegt es nahe, das Interaktionsverhältnis zwi-

schen beiden Paradigmen näher zu beleuchten und zu explizieren, wel-

ches Selbstverständnis den jeweiligen Begriffen zugrunde liegt.194  

Evaluierungsforschung mit all ihren Problemen fokussiert kompromiss-

los auf die Verbesserung der Praxis und auf die Erzeugung relevanter 

Entscheidungshilfen, um ein intendiertes Ziel oder eine angestrebte 

Wirkung zur Lösung konkreter Aufgaben zu erreichen. Ihr vorrangiges 

Ziel ist nicht Erkenntnisgewinn sondern praktische Nützlichkeit. Im Um-

kehrschluss firmiert eine nach den Regeln der Wissenschaft verfahren-

de Forschung, die „[O] Gesetzmäßigkeiten [..] unabhängig von einer 

möglichen Verwendung entdecken und verifizieren will“,195 unter dem 

Begriff Grundlagenforschung. Damit unterscheidet sich die Grundlagen-

forschung oder „reine“ Wissenschaft von der handlungsorientierten 

Evaluierungsforschung durch ihr vorrangiges Ziel, relativ zweckfrei nach 

theoretischen Erkenntnissen zu streben, bei weitgehender Enthaltung 

normativer Urteile.196 Anders als Evaluation, welche die Nutzen- und 

Anwendungsmaximierung zum Ziel hat, besteht ihr funktionale Wert in 

der Entwicklung von Hypothesen und Theorien, sowie deren empirische 

Überprüfung auf Gültigkeit. Auf der Suche nach Wahrheit fühlt sich der 

unabhängige Forscher nur sich selbst und der Wissenschaft verpflich-

tet.  

Im Unterschied zur praxisenthobenen Grundlagenforschung oder „rei-

nen“ Wissenschaft handelt es sich bei der in einem praktischen Verwer-

tungszusammenhang stehenden Evaluierungsforschung in der Regel 

um zielgerichtete Auftragsforschung, finanziert von Auftraggebern oder 

Projektträgern aus den verschiedensten gesellschaftlichen Berei-

chen.197 In diesem Zusammenhang ist in unzähligen Fachpublikationen 

                                            
194 Vgl. Kromrey 2001, S. 112. Vgl. Widmer 2000, S. 83 
195 Lachenmann 1977, S. 79. Als Beispiel für zu entdeckende und verifizierende Ge-
setzmäßigkeiten sei hier „soziales Verhaltens“ genannt. Lachenmann 1977, S. 79 
196 Vgl. Stockmann 2000, S. 12 
197 Zu nennen wären hier beispielsweise Ministerien, Behörden und Unternehmen. 
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wiederholt und zu Recht darauf hingewiesen worden, dass die Auftrags-

forschung gewissen Entscheidungszwängen unterliegt, die ihr den Vor-

wurf der Parteilichkeit eingebracht haben. Den Evaluatoren wird unter-

stellt, wissenschaftlich gesetzte ethische Normen198 nicht immer einzu-

halten, in der Absicht, die eigenen Karrierechancen nicht gefährden und 

möglichst viele Folgeaufträge erhalten zu wollen. Die Folge sind Schön-

färbereien und andere Manipulationen der Evaluationsergebnisse.  

Kromrey betrachtet Evaluation als empirisch-wissenschaftliches Verfah-

ren, bei dem es sich um eine besondere Form angewandter Sozialwis-

senschaft handelt, welche Wissenschaft im Elfenbeinturm ablehnt. Er 

stellt fest: „Empirische Informationsgewinnung im Kontext von Evaluie-

rung hat – anders als im Kontext von Grundlagenforschung – für kon-

krete Entscheidungszwecke zielgenaue Befunde zu liefern, die zudem 

für die Nutzer ‚relevant’ zu sein haben; das heißt: von ihnen muss ‚et-

was abhängen’. Befunde, die zwar als ‚ganz interessant’ aufgenommen 

werden, bei denen es aber für das Entscheidungshandeln keinen Un-

terschied ausmacht, ob sie so oder anders ausfallen, sind irrelevant, 

sind Verschwendung von Evaluationsressourcen.“199  

Aus empirisch gewonnenen Informationen abgeleitete Entscheidungen 

verlangen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Wissen-

schaftsethik, da jede Schlussfolgerung gravierende, eventuell sogar 

nachteilige Konsequenzen für einen nicht absehbaren Kreis an Betrof-

fenen nach sich ziehen kann.200  

Stockmann expliziert als wesentlichen Unterschied zwischen wissen-

schaftlichen Evaluationen und Alltagsevaluationen die Anwendung em-

pirischer Forschungsmethoden. Es besteht weitgehend Einigkeit, dass 

Evaluation Teilgebiet anwendungsbezogener Forschung ist, die sich 

nur in einigen Aspekten von Grundlagenforschung unterscheidet.201 

Beide Forschungsrichtungen greifen auf den gleichen Kanon der Me-

                                                                                                                   
Vgl. Wottawa und Thierau 1998, S. 37 
198 Vgl. Bortz 1995, S. 98 
199 Kromrey 2001, S. 109  
200 Vgl. Bortz 1995, S. 98 
201 Vgl. Stockmann 2000, S. 12 
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thoden und Erkenntnisse sozialwissenschaftlicher Forschung zurück. 

Durch diese Konstellation kommt dem Evaluationsverfahren eine Hyb-

ridstellung zwischen Theorie und Praxis zu.202 Diese Perspektive nimmt 

auch Lachenmann ein, sie definiert: „Innerhalb des Wissenschaftssys-

tems ist Evaluierungsforschung aufgrund ihrer Vorgehensweise empiri-

sche Sozialforschung [O] und aufgrund ihres Gegenstands und Zwecks 

anwendungsorientierte Sozialforschung und als solche interdisziplinär. 

Einerseits verfolgt Evaluierungsforschung wie jede Sozialwissenschaft 

das Ziel des Erkenntnisgewinns und gehorcht dabei den internen Nor-

men des Wissenschaftssystems, andererseits stellt sie ein Bindeglied 

zwischen Theorie und Praxis dar“203 Aus Lachenmanns Sicht verbietet 

sich eine rein methodenorientierte Betrachtungsweise, da Evaluierungs-

forschung Teil der soziokulturellen, politisch-ökonomischen und admi-

nistrativen gesellschaftlichen Bereiche ist, wobei die Eingebundenheit in 

diese Systeme eine Abhängigkeit erzeugt.  

Eine exponierte Haltung zu dieser Thematik nimmt Cronbach ein. Er 

erhebt Evaluationsforschung zu einer „Kunst des Möglichen“, „[O] die 

sich pragmatischen Kriterien unterzuordnen habe, wenn sie ihr primä-

res Ziel erreichen will, dem Auftraggeber bzw. Projektträger verständli-

che und nützliche Entscheidungsgrundlagen zu beschaffen.“204  

Für Beywl ist „Evaluation [O] ein von Forschung partiell zu unterschei-

dendes, wissenschaftliches Dienstleistungsangebot mit eigener Hand-

lungslogik, eigenen Gütekriterien und eigenen ethischen Maßstä-

ben“.205 Für ihn ist „[O] Evaluation nicht eine Form angewandter Sozi-

alwissenschaft, sondern eine eigenständige Methode wertender Analy-

se, die sich auf den Balanceakt zwischen Wissenschaft und Politik spe-

zialisiert hat“206 und sich nicht auf Forschung reduzieren lässt.207  

                                            
202 Vgl. Hennen und Hauser 2002, S. 11 
203 Lachenmann 1977, S. 27, S. 79. Hierzu zählen nach Kromrey insbesondere der 
Erkenntnisfortschritt als Selbstzweck und die Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Resul-
tate. Wesentlicher Bestandteil wissenschaftlicher Legitimation ist das Streben nach 
reiner Erkenntnis, frei von gesellschaftlichen Verwertungs- und Nützlichkeitsinteres-
sen. Vgl. Kromrey 1999, S. 75 
204 Bortz 1995, S. 96 
205 Beywl 1991, zitiert nach Heiner 2001, S. 482 
206 Beywl 1988, zitiert nach Heiner 2001, S. 482 
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Lösel und Nowak teilen diese Auffassung, für sie ist Evaluationsfor-

schung kein spezieller Teil einer anwendungsorientierten Disziplin, 

sondern ein eigenes interdisziplinär organisiertes Gebiet.208  

Suchman beschreibt „[O] Evaluierung entweder als Ziel [O], das mit 

dem Mittel der Evaluierungsforschung angestrebt wird, oder auch als 

Alltagstätigkeit der Bewertung, die zwar logisch oder rational sein sollte, 

nicht aber systematisch und objektiv ist.“209  

Erschwert wird die Stellung der Evaluationsforschung im Zusammen-

hang mit wissenschaftlicher Forschung, weil sie „[O] nicht in der kühlen 

Welt reiner Analyse’, sondern im Strudel politischer und administrativer 

Komplexitäten’ (Cook & Shadish 1986, 197) ansetzt210, so dass sie es, 

„[O] von vornherein schwer [hat, B.K.] dieses Desiderat zu erfüllen“.211 

Zur begrifflichen Klärung und wissenschaftlichen Einordnung von Eva-

luation und Evaluationsforschung trägt Herrmann bei. Er differenziert 

zwischen wissenschaftlichen und technologischen Theorien. Wissen-

schaftliche Theorien sind demnach Gegenstand der Grundlagenfor-

schung und basieren auf selbst definierten Hypothesen, die ein „[O] in 

sich schlüssiges Annahmengefüge über Ursachen und Wirkungen ei-

nes Sachverhaltes oder Phänomens“ 212 beinhalten. Technologische 

Theorien werden der angewandten Forschung (etwa dem Ingenieurwe-

sen) zugerechnet. Sie implizieren, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, 

in effiziente und pragmatisch durchführbare Handlungsanweisungen 

bzw. Entscheidungen transferiert werden, welche die Beteiligten aus-

rüstet explizite Werturteile zu fällen.213 Die Überprüfung technologischer 

Theorien kann vorrangig als Evaluation betrachtet werden, welche, ob-

wohl mit Forschung verwandt aber einer anderen Logik folgend, unmit-

telbar auf die praktische Nützlichkeit ihrer Ergebnisse und weniger auf 

                                                                                                                   
207 Vgl. Heiner 2001, S. 482 
208 Lösel und Nowak, 1987 S. 59. Diese Auffassung teilen auch Rossi und Freeman 
1993, Weiss 1974, Wottawa und Thierau 1990. Bortz 1995, S. 95 
209 Suchmann 1967, zitiert nach Lachenmann 1977, S. 77 
210 Brandstätter 1990, S. 215 
211 Brandstätter 1990, S. 215 
212 Bortz 1995, S. 99 
213 Vgl. Bortz 1995, S. 99f 
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theoretischen Erkenntnisgewinn ausgerichtet ist.214  

Während die angewandte Evaluierungsforschung zur Unterstützung der 

gesamtgesellschaftlichen Legitimation des Wissenschaftssystems und 

zur Wissenserweiterung beiträgt, ist sie andererseits auf die Wissen-

schaft und deren Wissensbestände angewiesen, die auch zu ihrer wis-

senschaftlichen Reputation beitragen.215 „Ohne die ‚reine’ Wissenschaft 

würde die Evaluation ihre Daseinsberechtigung als wissenschaftliche 

Dienstleistung verlieren.“216  

Weil Evaluationsvorhaben, anders als andere sozial- oder erziehungs-

wissenschaftliche Untersuchungen, unter dem Primat der Anwendung 

häufig unter Zeitdruck geraten, sind sie häufig dem Verdacht ausge-

setzt, den wissenschaftlichen Anspruch zugunsten von Machbarkeit 

und rascher Verfügbarkeit der Daten zu reduzieren. Dem kann entge-

genzuhalten werden, dass sich perfekte Designs in der Praxis, ange-

sichts fehlender Ressourcen, oftmals erst gar nicht realisieren las-

sen.217  

Methodisch betrachtet findet sich in der Evaluationsforschung ein realis-

tisches, am Objektivitätsanspruch festhaltendes Wissenschaftsver-

ständnis. Evaluierungsforschung bedient sich wissenschaftlicher Ver-

fahren und Erkenntnisse, „[O] um diese für den zu evaluierenden Ge-

genstand nützlich zu machen.“218 

In der Fachwelt etabliert sich eine neue Wahrnehmung von Evaluation 

und ein gewisser Konsens, nach dem eine auf praktische Nützlichkeit 

verpflichtete Evaluation sowohl den Mindeststandards wissenschaftli-

cher Erkenntnisgewinnung zu genügen und deren Gültigkeit und Zuver-

lässigkeit sich an den Interessen und Bedürfnissen der Beteiligten zu 

orientieren hat.219 „Es geht es nicht mehr um das abstrakte Ideal einer 

objektiven Bewertung, sondern um eine Balance zwischen der Notwen-

digkeit zu klaren Entscheidungen beizutragen und dem Bemühen um 

                                            
214 Vgl. Beywl 2001 
215 Vgl. Widmer 2000, S. 83f 
216 Widmer 2000, S. 83 
217Vgl. Ehrlich 1995, 35f 
218 Kromrey 2001, S. 113 
219 Vgl. Wesseler 1994, S. 673f  
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ein tieferes Verständnis der komplexeren Qualitäten des Pro-

gramms.“220 Diese Zielsetzung resultiert aus der Einsicht, dass es einen 

methodischen Königsweg nicht gibt. „Als Spielart angewandter Sozial-

forschung macht die Evaluationsforschung vom gesamten sozialwis-

senschaftlichen Methodenrepertoire Gebrauch. Hierbei spiegelt sie die 

in den (vor allem US-amerikanischen) Sozialwissenschaften ausgetra-

genen wissenschaftstheoretischen und methodischen Kontroversen in 

geradezu exemplarischer Weise wider.“221 

 

 

2 Evaluation im deutschen Hochschulsystem  

 

Die gegenwärtige Debatte, welche die Universitäten zur Legitimation 

ihrer Leistungen auffordert, legt nahe, dass die Universitäten sich in der 

Vergangenheit keine Gedanken über den Einsatz von Instrumenten zur 

Sicherung ihrer Qualität gemacht hätten.222 Dem ist nicht so, aber die 

traditionellen Qualitätsgarantien, die für die Sicherung von Qualität im 

innerakademischen (Forschungs-) Prozess zu sorgen hatten, reichen 

nicht mehr aus, fanden darüber hinaus unverbunden statt223, und konn-

ten der Kritik an der traditionellen Universität keine Rechnung tragen.  

In der Geschichte des Abendlandes ist die Universität seit jäh her die 

Institution, deren tragende Leitmotive Qualität und Qualitätssicherung 

sind.224 „Als eines der ältesten Qualitätsprinzipien in der akademischen 

Welt ist die Personifizierung der Qualität noch in den traditionellen For-

men der Selbstkontrolle - Berufungsverfahren, Zitationsindizes, Prüfun-

                                            
220 Wesseler 1994, S. 673 
221 Wollmann/Internetdokument 
222 vgl. Müller-Böling 1997, S. 89 
223 So wurden statistische Auswertungen aus den Verwaltungsdateien und Untersu-
chungen zum Studien- und Prüfungsverlauf, Untersuchungen und didaktische Kon-
zepte zum Lehr- und Lernprozess (siehe insbesondere die Vorschläge der Hoch-
schuldidaktik und der Lehr- und Lernforschung) und Entwicklungs- und Strukturpla-
nungen sowie Maßnahmen zur Studienreform nicht integriert, um so von verschiede-
nen Perspektiven Reformen an den Hochschulen starten zu können. Vgl. Barz 1997, 
S.40 
224 Vgl. Kreckel 2002, S. 16f 
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gen, Gutachten etc. - gegenwärtig“225 und manifestiert sich in kollegialer 

Kritik. Der Bereich, in dem seit langem systematisch Evaluation betrie-

ben wurde, ist der Bereich der Forschung. Mit dem Ausbau an instituti-

oneller Autonomie gingen verstärkt Aktivitäten im Drittmittelbereich ein-

her, da die Hochschulen gehalten sind, sich zu einem bestimmten Grad 

selbst zu finanzieren. Somit wurden immer weitere Bereiche von For-

schung extern, durch die Fachkollegen, evaluiert  Diese Vorgehen sorg-

te in der Bundesrepublik Deutschland für ein etabliertes Forschungs-

evaluationssystem z. B. durch das Gutachtersystem der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft. Seit dem nun auch die Notwendigkeit er-

wächst, Evaluationsverfahren auf Studium und Lehre auszudehnen, 

stehen diese Ebenen eindeutig im Mittelpunkt des gegenwärtigen bil-

dungs- und hochschulpolitischen Interesses, wie das folgende Zitat von 

Pellert zeigt. „Neu an der Qualitätsdiskussion der letzten Jahre aber ist, 

dass sie insbesondere die Lehre betrifft. Während die Forschung in 

Peer Reviews und ähnlichen Verfahren immer einer verstärkten öffentli-

chen Qualitätsdiskussion, zumindest innerakademisch, ausgesetzt war, 

zeichnet Lehre eine gewisse Privatheit aus. Nun wird sie aber aus die-

ser geholt und in die Qualitätssicherung eingebracht.“226 

Auslöser verstärkt Bestandsaufnahmen zu Studium und Lehre in Form 

von Qualitätssicherungsaktivitäten zu betreiben, sind im Kontext teil-

weise bereits genannter gesellschaftlicher Entwicklungen wie die breite-

re Inanspruchnahme einer Hochschulausbildung227, der „Entzauberung„ 

der Wissenschaft, der Umwandlung der kameralistischen Finanzhaus-

halte, wie auch in sich gravierend verändernder hochschulpolitischer 

Rahmenbedingungen zu finden. Neue Ansprüche an die auch nach au-

                                            
225 Carstensen und Hofmann 2004, S. 6 
226 Pellert 2002, S. 24  
227 Die Akademisierung der Berufsausbildung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
die volkswirtschaftliche Bedeutung von hochqualifizierten Arbeitskräften weiter zu-
nimmt. Auf diese Situation wird von (hochschul-)politischer Seite dadurch reagiert, 
dass die Zahl der Studierenden gesteigert werden soll. Siehe hierzu: Ziel des Präsi-
denten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Der Präsident der HRK beabsichtigt, 
die Prozentzahl derjenigen eines Jahrgangs, die gegenwärtig ein Studium aufnehmen 
zu verdoppeln. Aktuell nehmen knapp 20% eines Jahrgangs ein Studium auf, zukünf-
tig sollen es 40% sein. Vgl. HRK-Pressemitteilung 2003 
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ßen sichtbare Qualitätssicherung im Hochschulbereich werden formu-

liert und fokussieren sich neben den Bereich der Forschung vermehrt 

auf die bisher unbeachteten  Leistungen in der Lehre und ihren Rah-

menbedingungen. 

Als Ende der neunziger Jahre die unterschiedlichsten Instrumente und 

Verfahren zur Qualitätssicherung Konjunktur in der hochschulpoliti-

schen Diskussion hatten, wurde die Gefahr einer inflationären Verwen-

dung des zum Modewort avancierten Begriffs „Evaluation“ gesehen. 

Häufig wurde der Begriff überfrachtet, die Erwartungen zu hoch ge-

schraubt, so dass der Anschein entstand, dass Verfahren von Evaluati-

on und alternative Maßnahmen zur Qualitätssicherung die Lösung jegli-

cher Probleme im Hochschulbereich darstellten. Wird gegenwärtig ein 

Blick zurück in die gut 30jährige Evaluationsentwicklung im deutschen 

Hochschulbereich geworfen, zeichnet sich die Hinwendung zu einem 

eigenstädigen dynamischen Prozess ab, dessen Kern die Kommunika-

tion über Qualität der Lehr-, Lern- und Angebotsstrukturen in den Hoch-

schulen ist. Was genau Evaluationsverfahren leisten können und zu 

welchem Zweck ihre Implementierung erfolgt ist, ergibt sich nur aus 

dem Zusammenhang der sie hervorbringenden (hochschul-)politischen 

Situation. Deshalb soll hier die Entwicklung von Evaluationsansätzen 

auf verschiedenen Ebenen nachgezeichnet werden. 

Letztendlich sind nationale Vorgehensweisen und Begriffsbestimmun-

gen innerhalb Qualitätssicherungsverfahren nicht von der internationa-

len Diskussion abzukoppeln, wie die Entwicklung im europäischen 

Hochschulraum beweist. Somit hat die europäische Qualitätsagenda 

durch den Bologna-Prozess und die Lissabonner Strategie verstärkt an 

Fahrt aufgenommen. Diese Entwicklungen lassen sich auf die Bemü-

hungen führender nationaler Wissenschaftsorganisationen herunterbre-

chen, die großen Einfluss auf die Hochschulsituation vor Ort haben. So 

hat die Hochschulrektorenkonferenz es sich mit dem über die nationa-

len Grenzen hinaus anerkannten „Projekt Qualitätssicherung“ zur Auf-

gabe gemacht, „die systematische Evaluation nach international aner-
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kannten Standards und die Fortentwicklung gemeinsamer Standards 

von Qualitätssicherungsverfahren“228 zu betreiben. Darüber hinaus 

schärft sie auch die Profil- und Zielrichtung von Evaluationsverfahren 

dahingehend, dass vor sich verschärfenden finanziellen Rahmenbedin-

gungen die Hochschulen zu unterstützen seien, „Effizienzreserven zu 

nutzen und dann die Verantwortlichkeit für Grundausstattung bei den 

Hochschulträgern auch für Qualität von Forschung und Lehre bei den 

Hochschulen eindeutig zu definieren.“229 Evaluation als Verfahren zur 

Qualitätsbewertung bietet die Identifizierung von Ressourcen und die 

Definition von Verantwortlichkeiten. Damit lässt sich auch das beliebte 

Argument von Evaluationsgegnern entkräften, dass die sich immer ver-

schärfenden finanziellen Rahmenbedingungen keine gute Grundlage 

für Verfahren zur Qualitätssicherung darstellen. 

Aufbauend auf diesen Bemühungen Qualität zu sichern, lassen sich auf 

europäischer Ebene europäische und internationale Qualitätsansätze 

und -verfahren identifizieren, die sich in den  European Standards and 

Guidelines for Quality Assureance in the European Higher Education 

Area der ENQA (2005) vereinen und international bzw. national ab-

strahlen, auf den europäischen bzw. deutschen Qualifikationsrahmen. 

Die Kommission des Europäischen Rates hat sich verpflichtet, diesen 

einzuhalten. Eine Komponente des „europäischen Qualifikationsrah-

mens“ ist ein rigoros angewendetes und transparentes System der 

Qualitätssicherung. Deutlich ersichtlich ist, dass die Anforderungen im 

nationalen und internationalen Qualitätssicherungsbereich gewachsen 

sind. 

 

 

2.1 Evaluation der Lehre unter historisch-strukturellen Aspekten 

 

Als Vorläufer der aktuellen Evaluationsdebatte können studentische 

Vorlesungsrezensionen und -kritiken von Mitte bis Ende der sechziger 

                                            
228 Thomas 2003, 21 
229 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 1995, S. 2 f. 
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Jahre bezeichnet werden. Die Studenten der 68er-Bewegung politisier-

ten die universitären Lehrinhalte und setzten sie konkret in Beziehung 

zu ihrer Lebens- und Lernsituation. Um der Studienreform einen Rah-

men zu geben, wurden die Hochschuldidaktischen Zentren Anfang der 

siebziger Jahre gegründet. Hier versprach man sich durch das aus den 

einzelnen Veranstaltungen gegebene Feed-back der Studierenden ei-

nen Beitrag zur inhaltlichen und didaktischen Studienreform leisten zu 

können. Diese aber geriet in den Hintergrund aufgrund der steigenden 

Studierendenzahlen. Die Universitäten standen vor einem schier unlös-

baren Problem, da diese nur unzureichend personell und materiell aus-

gestattet waren, um auf einen „Massenansturm“ adäquat reagieren zu 

können. Die darauf hin ergriffenen Maßnahmen konnten die Defizite 

nicht ausgleichen, weil zum einen zu geringe Ressourcen für den per-

sonellen und materiellen Ausbau bereitgestellt wurden, und zum ande-

ren keine Erforschung der Ursachen für die Dauer der Studienzeiten in 

den einzelnen Studiengängen stattfand. 

Diese Entwicklung, - die Kürzung von Hochschulfinanzierung in den 

80er Jahren, die Hochschulexpansion und die relative soziale Öffnung 

des Hochschulzugangs - machte die strukturelle Krise der Lehre öffent-

lich. Die Grenze, an der sich Studierende und Hochschullehrer mit der 

unzureichenden Situation der vielfach beklagten Massenuniversität ein-

zurichten hatten, war überschritten. Die Ursache lag in der Kollision von 

einer auf Zeit geglaubten und nun andauernden Überfüllung der Uni-

versität, sowie in bestehenden Organisationsmängeln wie Personal- 

und Raummängel, unzureichende Lehr- und Lernmittel, etc.230. Der 

Studentenstreik im Wintersemester 1988/89 kehrte die Missstände in 

Studien- und Lehrorganisation in das öffentliche Leben und eröffnete 

eine breite Debatte um Qualität in Lehre und Studium. Diese hatte für 

die bundesrepublikanische Hochschullandschaft bis daher nicht ge-

kannte Auswirkungen. Die Zeitschrift SPIEGEL veröffentlichte 1989 die 

                                            
230 Diese Aspekte stellen neben einer größer werden Zahl von in sich höchst hetero-
genen Studienanfängern feste Größen dar, die sich durch die bloße Anwendung von 
Qualitätssicherungsverfahren nicht wegevaluieren lassen. 
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ersten Hochschulrankings und stellte die bis dahin vorausgesetzte Qua-

lität universitärer Leistungen in Frage. Der universitäre Elfenbeinturm 

war angreifbar geworden. Die neue ungewohnte Situation der Hoch-

schulen war nicht durch das Bewusstsein nach Veränderung geprägt, 

vielmehr stand aufgrund des Aspekts der Rechenschaftslegung ein 

Zwang, zur Evaluation universitärer Leistungen, von staatlicher Seite  

dahinter. 

Die Bemühung Transparenz im sich weiter ausdehnenden Wettbe-

werbsmarkt im tertiären Bildungsbereich zu schaffen, sollte anfangs 

durch Rankings von Hochschulen, Hochschulfächern und Lehrveran-

staltungen mittels studentischer Beurteilungen entsprochen werden.231 

Die Studierenden als Experten der Ausbildungssituation der Hochschu-

len wurden zu ihrer subjektiven Einschätzung zu den Rahmenbedin-

gungen von Studium und Lehre befragt, was zu einem weit verbreiteten 

Kritikpunkt bezüglich der Methodik der Rankingreihen führte. Kritiker 

warfen den Medien vor, nicht die Qualität der Lehre zu messen, son-

dern das studentische Wohlbefinden.232 

Auch wenn die Meinungen über Sinn und Zweck von Rankings im deut-

schen Hochschulsystem kontrovers sind, werden die Rangreihen heute 

als wichtige Informationsquelle für Studienanfänger zur Orientierung, 

wie auch zur Verbesserung der Transparenz im Hochschulsystem, ge-

sehen. 

Um aufzeigen zu können, dass Rankings ihr Ziel im deutschen Hoch-

schulwesen verfehlen, ziehen Kritiker oft den Vergleich zwischen dem 

deutschen und amerikanischen Hochschulsystem heran, nach dem in 

den USA studentische Befragungen oft einen existenziellen Hintergrund 

für die Hochschule und Bleibeverhandlungen von Professoren haben. 

Da studentische Befragungen bisher in der bundesrepublikanischen 

Hochschullandschaft nicht mit Konsequenzen verbunden sind, wird 

                                            
231 Der Wettbewerbsfaktor spielt allerdings im deutschen Hochschulbereich im Ge-
gensatz zum amerikanischen eine untergeordnete Rolle. Pechar (1997) spricht hier 
von Rankings als Fremdkörper in den staatlich regulierten Systemen des deutsch-
sprachigen Raums. S.157 
232 Pechar 1997, S.171ff 
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häufig nur der hohe Aufwand thematisiert und der Sinn von Befragun-

gen dieser Art in Frage gestellt. Die mehr als zehnjährige Anwendung 

von Rangreihen hat dennoch interessante Ergebnisse hervorgebracht. 

Auch wenn das deutsche Hochschulsystem dem amerikanischen ge-

genüber (noch)233 deutlich homogener strukturiert ist gibt es große Un-

terschiede hinsichtlich gleicher Fächer an verschiedenen Hochschulen, 

wie auch unter den Hochschultypen.234 Aus diesen Divergenzen ergibt 

sich für die Hochschulen, im Zuge einer wachsenden Hochschulauto-

nomie, die Forderung, attraktive und exzellente Schwerpunkte in For-

schung und Lehre zu setzen und diese Profilbildung für die bildungspo-

litisch interessierte Öffentlichkeit offen zu legen. 

 

 

2.2 Evaluation der Lehre unter bildungspolitischen Aspekten 

 

Bildungspolitisch haben folgende Meilensteine zu der Etablierung und 

Entwicklung von Evaluations- und Akkreditierungsverfahren geführt: 

das Aktionsprogramm „Qualität der Lehre“, die Studienstrukturreform235 

und der zwischen den Hochschulen und den Ländern geschlossene 

Qualitätspakt. Diese Entwicklungen mündeten schließlich in gesetzliche 

Regelungen, welche die Anwendung von Verfahren zur Qualitätssiche-

rung und –entwicklung verpflichtend festschreiben.236 

                                            
233 „Die Einheit des europäischen Hochschulraums ist in der Prag-Deklaration erneut 
betont worden, anknüpfend an die grundlegenden Ergebnisse der Sorbonne- und der 
Bologna-Erklärung. Demnach soll das Hochschulsystem in seiner Ausbildungsfunktion 
umgestellt werden auf ein zweistufiges Studiensystem –„two main cycles of undergra-
duate and graduate studies.“ Lange 2002, S.106 
234 So rangierten die Gesamthochschulen an erster Stelle vor den neugegründeten 
und den alten traditionellen Universitäten, die Technischen Universitäten bildeten das 
Schlußlicht. Vgl. Pechar 1997, S.169 
235 Im Rahmen der Studienstrukturreform, die Anfang der neunziger Jahre von Bund 
und Ländern initiiert wurde, bestimmten zunächst Eckwerte wie Regelstudienzeiten, 
Lehrverpflichtungen, Studienvolumina etc. die öffentliche Diskussion um Strukturprob-
leme und Rahmenbedingungen der Lehre. Zur Umsetzung der Studienstrukturreform 
formulierte der Wissenschaftsrat in seinen zehn Thesen zur Hochschulpolitik, dass 
aufgrund offenkundiger Funktionsmängel in Studium und Lehre die rasche Erarbei-
tung von systematischen und koordinierten Evaluationsverfahren von Nöten sei. 
236 1993 Universitätsgesetz NRW, § 91, Abs. 1 Satz 2: Die Erstellung von Lehrberich-
ten durch die Dekane wird vorgeschrieben. 2000 Landes-Hochschulgesetz, § 6, Abs. 
1: Evaluation wird verpflichtend vorgeschrieben. 
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Parallel zu der Kritik von studentischer Seite gab der volkswirtschaftli-

che Aspekt zu langer Studienzeiten deutscher Studierender der Eröff-

nung der hochschulpolitischen Debatte um Qualitätssicherung in den 

Universitäten den Ausschlag, die im Rahmen der Kultusministerkonfe-

renz 1988 geführt wurde. In diesem Zusammenhang sollten Maßnah-

men zur Verkürzung der Studienzeit ergriffen werden. Dass der Zugang 

zu einer Verbesserung der Studiensituation über die Studiendauer ge-

wählt wurde, stieß in den Hochschulen auf Ablehnung. Nicht allein die 

Kürzung der Studienzeit würde die Hochschulsituation verbessern, der 

Stellenwert der akademischen Lehre gegenüber der Forschung, der ein 

klarer Reputationsvorteil zugeschrieben wird, sollte erhöht werden. 

Dass es der Lehre an „institutioneller und individueller Verantwor-

tung“237 mangelt, lässt sich daran ablesen, dass bisher allein der For-

schungsbereich im Mittelpunkt des Interesses steht. „Forschungsvorha-

ben, -schwerpunkte, -programme und –einrichtungen werden regelmä-

ßig Evaluationen durch externe Sachverständige unterzogen.238  

Als Konsequenz entwickelte NRW als erstes Bundesland ein Aktions-

programm: „Qualität der Lehre“. Der Entwurf des Programms, der 1990 

vorgelegt wurde, enthielt 28 Maßnahmen. Mit diesem Programm wurde 

der Fokus eindeutig auf die Stärkung der akademischen Lehre ge-

legt.239 Die hochschuldidaktischen Zentren des Landes trugen dazu bei, 

dass sich die Reform nicht nur auf den Abbau der langen Studienzeiten 

beziehen sollte, sondern dass auch strukturelle Maßnahmen zur Auf-

wertung der Lehre ergriffen werden.240 

Dass eine Bestandsaufnahme der universitären Lehre unerlässlich ist, 

und sich die bundesdeutschen Hochschulen von dem bisherigen My-

                                            
237 Wissenschaftsrat 1996, S.7 
238 Wissenschaftsrat 1996, S.3 
239 Das darauf hin entwickelte Aktionsprogramm Qualität der Lehre gab der Diskussi-
on um daraus hervorgehenden Evaluationsaktivitäten den Rahmen. In Aktionspro-
grammen zur Verbesserung der Lehre verschiedener Bundesländer sind solche Eva-
luationen (flächendeckende, zentralinitierte Veranstaltungsevaluationen) angestoßen 
worden und insbesondere auf Initiative des Projekts Pro Lehre (PPL) der FU Berlin 
dokumentiert worden. Bülow-Schramm 1994, S.12 
240 So wurden z.B. Lehrpreise für gute Lehre und die Förderung von hochschuldidakti-
schen Aus- und Fortbildungsprojekten beschlossen; allerdings an den wenigsten 
Hochschulen in die Realität umgesetzt. Vgl. Webler 1992, S.171 
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thos, der an ihnen haftete - die Ausbildung an den Hochschulen in allen 

Fachbereichen und Studiengängen sei im Prinzip insgesamt vergleich-

bar – verabschieden müssen, lässt sich an dem folgenden Zitat festma-

chen. Die damalige Ministerin für Wissenschaft und Forschung Brunn 

konstatiert hier im Rahmen des Aktionsprogramms zur Qualität der Leh-

re, „Immerhin gibt es in identischen Fächern mit gleichen Prüfungsord-

nungen erhebliche Unterschiede bei Studienzeiten und Absolventen-

quoten; es gibt gut ausgestattete Studiengänge, in denen die Regelstu-

dienzeit stärker überschritten wird als in hoch ausgelasteten Fä-

chern.“241 

Im Rahmen der Optimierungsbedürftigkeit der universitären Lehre kons-

tatierten 1993 die Hochschulrektorenkonferenz  und die Kultusminister-

konferenz, dass die Gründe für die überlangen Studienzeiten nicht al-

lein auf Seiten der Studierenden zu suchen sind, sondern auch organi-

satorische und personale Aspekte, wie die mangelnde Abstimmung im 

Lehrangebot und die Qualität der didaktischen Befähigung der Lehren-

den, eine Rolle spielen. An diesen Punkten soll Evaluation, ohne diese 

eindeutig zu definieren, als ein von staatlicher Seite gewünschtes Ver-

fahren den Wiedereinstieg in die inhaltliche Studienreform markieren. 

Somit wurden die für die achtziger Jahre charakteristischen hochschul-

politischen Themen „Überlast“ und „Studienzeitverkürzungen“ im Sinne 

der Trendwende in der hochschulpolitischen Diskussion zu Anfang der 

neunziger Jahre von dem Aspekt der Qualitätssicherung in Studium und 

Lehre abgelöst. 242 Die Qualität und Organisation der Hochschullehre 

selbst stellt so ein Thema wachsenden Interesses dar.243 

Um ein Bewusstsein über die Qualitätssicherung in den Fachbereichs- 

und Studiengangsebenen zu entwickeln, wurde in der Anfangszeit der 

Evaluationsbemühungen zunächst die Anregung des Gesprächs zwi-

schen Lehrenden und Studierenden über die Situation der Lehre inten-

                                            
241 Brunn 1991, S.12 
242 Vgl. EvaNet 2000 
243 Vgl. Wissenschaftsrat 1996, S.3 
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diert.244 Der Austausch über unterschiedliche Interpretationen und 

Sichtweisen stellt den Kern von formativen Evaluationsverfahren dar. 

Dass Evaluation als sozialer Prozess verstanden und konzipiert werden 

muss, ist erst Ende der achtziger Jahre ein Thema in der führenden 

amerikanischen Evaluationsliteratur. In der deutschen Literatur zur Eva-

luation im Hochschulbereich wird dieser Aspekt erst ab Mitte der neun-

ziger Jahre behandelt 

 

 

2.3 Veränderte hochschulpolitische Rahmenbedingungen 

 

Als zu Beginn der neunziger Jahre die ersten systematischen Versuche 

einer Evaluation der Lehre in Gang kamen245, wurde im Rahmen einer 

Tagung zur Evaluation der Lehre festgestellt, dass die schon seit etwa 

20 Jahren betriebene „Evaluation“246 als selbstverständliches, öffentli-

ches, sich ständig wiederholendes Feedback-Verfahren [O]“247 in Zu-

kunft keine Anwendung in deutschen Hochschulen findet. Diese Fest-

stellung beruht zum einen auf der Tatsache, dass die universitäre Lehre 

isoliert betrachtet wurde, ohne eine Überprüfung der Rahmenbedingun-

gen unter welchen sie stattfindet. In diesem Zusammenhang ist auch 

auf das deutsche Charakteristikum des Föderalismus hinzuweisen, 

welches zum einen die Institutionalisierung von systematischen koordi-

nierten Verfahren zur Qualitätssicherung und –entwicklung erschwert. 

Aufgrund der föderalen Vielfalt -welche ein „Geflecht der politischen 

                                            
244 Vgl. Berendt und Stary 1993, Vorwort, ohne Seitenangabe 
245 Zu nennen sind das EU-Projekt „Qualitätsbewertung im Bereich der Hochschulen“, 
das eine groß angelegte Erprobung der zweistufigen Evaluation (interne Selbstbewer-
tung und externe Begutachtung (Peer Review) zum Ziel hatte. Vgl. Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) 2003, S. 6. Das „...Modellprojekt der Universität Mannheim zur 
Beurteilung von Lehrveranstaltungen durch Studenten (1991), die Evaluation im Ver-
bund norddeutscher Universitäten (1994) oder die von der Landeshochschulkonferenz 
eingerichtete Evaluationsagentur (1994)...“ 2000 (a), S. 17 
246 Siehe die Studienreformbemühungen der „68er Bewegung“. Diese Aktivitäten wer-
den als lnitialzündung für die Entwicklung der Studienreformdebatte bezeichnet. Vgl. 
Bülow-Schramm und Reissert 1993, S.158 
247 Vgl. Stary 1993, S. 174 ff 
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Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten“248 mit sich bringt, konnte sich 

zu dieser Zeit noch kein Verfahren zur Evaluation der Lehre auf breiter 

Basis in den Hochschulen durchsetzen. Zum anderen wurde in Frage 

gestellt, ob leere Kassen eine gute Bedingung für die Verbesserung der 

Qualität der Lehre darstellen. Die rigorose Sparpolitik in Bund und Län-

dern ist aber nicht für alle Probleme an den Hochschulen zur Verant-

wortung zu ziehen, und bietet keinen Grund, dass sich die Hochschulen 

aus der Pflicht nehmen, anteilig an der Verbesserung der Situation von 

Studium und Lehre mitzuarbeiten. Denn es gibt durchaus Defizite, die 

unter den gegebenen Bedingungen von den unmittelbar Beteiligten an 

Lehre und Studium praktikabel angegangen werden können.249 Ange-

sichts dieser Erkenntnis werden in Deutschland seit Mitte der 90er Jah-

re veränderte öffentliche Steuerungskonzepte eingesetzt, die einen E-

valuations-Boom auslösten: Schulen, Universitäten und andere öffent-

lich finanzierte Einrichtungen sind gehalten die Qualität ihrer Prozesse 

und Leistungen datenbasiert auszuweisen.“250  

Die Steuerung und Verwaltung der Hochschulen unterlagen bis jetzt 

einem staatlichem ex-ante System; d. h. vor Arbeitsbeginn wird festge-

legten Regeln nach Qualität geprüft. Der Staat sichert durch Mittelzu-

weisungen, gesetzliche Vorschriften, Ordnungen (z.B. die Genehmi-

gung von Prüfungsordnungen, Studienordnungen etc.) und andere Fi-

xierungen wesentlicher Rahmenbedingungen die Qualität der Hoch-

schule im Voraus. Dabei kommt es nicht selten zu zeitlichen Festlegun-

gen über einen Zeitraum von 30 Jahren und mehr wie etwa bei Beru-

fungen, durch welche die Qualität eines Lehrstuhls über Jahre hinweg 

bestimmt wird. In der Vergangenheit hat sich dieses Verfahren durch-

aus bewährt. „Es sicherte auf der Ebene der Hochschule eine große 

Homogenität in der Qualität, ohne allerdings zwingend hohe Qualität zu 

                                            
248 Mayer 2000 (a), S. 17 
249 Siehe hierzu die Ergebnisse der Erhebung zur Studiensituation an Universitäten 
und Fachhochschulen (Bargel 1993): Die Studierenden versprechen sich Verbesse-
rungen im Bereich Studium und Lehre durch vermehrten Praxisbezug, überschaubare 
Lerngruppen und eine intensivere Betreuung durch Lehrende. 
250Univation 2001 
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garantieren.“251 Darüber hinaus gewährte es den Hochschullehrenden 

eine große individuelle Freiheit und sicherte eine Finanzverantwortung 

des Staates im Hinblick auf die Alimentierung der Hochschulen. Konti-

nuität und Homogenität sind die Säulen, auf denen dieses Steuerungs-

system beruht. Mit den veränderten Anforderungen der Gesellschaft an 

die Hochschule und den stagnierenden bzw. zurückgehenden Ressour-

cen stößt die inputorientierte Steuerung252, die durch eine hohe Regu-

lierungsdichte die Universitäten zu kontrollieren sucht, zunehmend an 

ihre Grenzen. Aus diesem Grund hat weltweit eine Tendenz zur Output 

orientierten Ex-post Steuerung der Qualität eingesetzt, die den Hoch-

schulen eine größere institutionelle Autonomie einräumt und an den 

Ergebnissen und Leistungen der Hochschulen ansetzt, d.h. diese erst 

im Nachhinein kontrolliert.253 Der Staat als Hauptakteur im Hochschul-

system muss von der Detailsteuerung der Hochschulen abgehen, hin 

zur Verlagerung der Steuerungskompetenz an die Hochschulen selbst.  

Ausschlaggebend für die Veränderung hochschulpolitischer Rahmen-

bedingungen sind wirtschaftliche Gründe. Aufgrund der Krise der staat-

lichen Haushalte ist die Hochschulfinanzierung nicht mehr gesichert. 

„So etwa, wenn bei anhaltender Finanzkrise der öffentlichen Kassen 

auch mit der Globalisierung der Hochschulhaushalte nur stagnierende 

oder reduzierte Finanzzuweisungen hochschulintern verteilt werden 

können.“ 254 Aufgrund der knappen öffentlichen Mittel wird den Universi-

täten nicht wie gewohnt Qualität unterstellt, sondern sie werden mehr 

und mehr zum Gegenstand, der dem Fokus einer leistungsgerechten 

Betrachtung unterliegt. Die politischen Forderungen an die Hochschu-

len, ihre Aufgaben transparent zu dokumentieren und zu legitimieren, 

sind vor dem Hintergrund einer internationalisierten und globalisierten 

Bildungslandschaft zu sehen.  

                                            
251 Müller-Böling 1997, S. 89 
252 Kennzeichnend für die inputorientierte Steuerung ist die Verteilung der Sachmittel 
nach intersubjektiv überprüfbaren Leistungskennzahlen die „ Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Verausgabung veranschlagter Sach-, Investitions- und Personaltitel“ 
Müller-Böling 2000, S. 179 
253 Vgl. Müller-Böling 1997, S. 92 
254 Barz et a. 1997, S.15 
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In dieser gegenwärtigen Situation tragen gesellschaftliche Rahmenbe-

dingungen ihr übriges bei. Nicht nur, dass die Hochschulen ihr Pro-

gramm attraktiv auf ausländische Studierende zuschneiden müssen, 

mit allen Konsequenzen für das Curriculum, die Art und Weise in der 

das Studienprogramm angeboten wird und die Betreuungssituation, 

auch die innländischen Studierenden stellen Anforderungen an das 

Hochschulsystem. Zum einen sind Studienanfänger heute äußerst hete-

rogen in ihrer Zusammensetzung hinsichtlich ihrer Vorkenntnisse, Moti-

vation und Lebenssituation,255 zum anderen beabsichtigen immer weni-

ger Studierende eine wissenschaftliche Laufbahn anzustreben. Die  

Erwartungshaltung dem Studium gegenüber hat sich verändert, die Si-

cherung der Existenz hat „[O] die individuelle Entwicklung der Persön-

lichkeiten[O] 256 abgelöst. Dies fordert eine Reform der Studieninhalte 

im Hinblick auf die Anpassung an neuste Entwicklungen.257 Die Hoch-

schulen müssen nun verstärkt, neben der geforderten Aufgabe der 

„wissenschaftlichen Berufsausbildung und Persönlichkeitsbildung“ -

Hochschulrahmengesetz- ihre Position im Wettbewerb finden, indem 

sie marktgerecht (an den studentischen Bedürfnisse respektive denen 

des Arbeitsmarktes orientiert) sicherstellen, dass öffentliche Mittel 

zweckorientiert ausgegeben werden 

Diesen Anforderungen können die Hochschulen nur entsprechen, wenn 

sie Verfahren und Instrumente entwickeln, anhand derer sie eine (inner-

) institutionelle Selbstregulierung betreiben können. Verfahren zur Qua-

litätssicherung und –entwicklung sind aufgrund des Paradigmenwech-

                                            
255 Die Ruhruniversität Bochum hat eine Befragung zur Studiensituation der Studie-
renden, ihrem Zeitbudget sowie zur Erwerbssituation durchgeführt, um die unter-
schiedlichen Lebenslagen und Studienformen speziell Studierender mit familiären und 
speziell pflegenden Verpflichtungen sowie erwerbstätiger Studierender zu ermitteln 
und Rahmenbedingungen für Teilzeitstudium entwickeln zu können. http://www.ruhr-
uni-bochum.de/sowi (Forschung) 30.09.2003 
256 Lischka 2003, S. 84 
257 In diesem Zusammenhang ist die Akkreditierung als neustes wissenschaftspoliti-
sches Instrument zu nennen. Ehemals zur Förderung der internationalen Attraktivität 
des Hochschulstandortes Deutschland eingeführt, haben sich Akkreditierungsverfah-
ren zu einem Ventil für einen langjährigen Reformstau in den traditionellen Studien-
gängen entwickelt, Themen wie Anwendungsbezug/Berufsqualifikation, gestufte Aus-
bildung  und das Verhältnis von Fachhochschulen und Universitäten spielen bei dieser 
Diskussion eine entscheidende Rolle. Heimer und Schneider 2000, S. 474 
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sels von der ex-ante zur ex-post Steuerung zur Begründung des Auto-

nomieanspruchs dringend nötig, „um den Anspruch der Hochschulen 

auf mehr Eigenverantwortung fachlich zu untermauern.“258 Hier er-

schließt sich auch der oftmals als nicht vereinbare Zusammenhang zwi-

schen Qualitätssicherung nach innen und Rechenschaftspflicht nach 

außen. 

Unter diesen Gesichtspunkten konstatiert sich Evaluation als „Steue-

rungsinstrument im Kontext der Forderung nach stärkerer Wettbe-

werbsorientierung“259. Bevor sich die Hochschulen dem Wettbewerb 

stellen können, muss eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein. Profilbil-

dung und Leistungstransparenz können von den Hochschulen nur be-

trieben werden, wenn innerinstitutionell abgesichert ist, dass die Ziele 

und Strategien einer Hochschule mit denen ihrer Fachbereiche bzw. 

Fakultäten übereinstimmen (Stichwort Leitbilddiskussion). Evaluation 

auf dieser Ebene stellt die Skala da, anhand dessen diese Überein-

stimmung gemessen werden kann und über den Bewertungsvorgang 

hinaus gehend, die Fachbereiche zur Verwirklichung ihrer Ziele hinführt.  

Der Nutzen von Evaluationsverfahren kann in diesem Kontext folgen-

dermaßen definiert  werden: Evaluationen im Hochschulbereich bilden 

das Fundament im Rahmen einer gezielten Infomationsbereitstellung 

und –aufbereitung, um gezielt Veränderungen in Gang zu setzen, an 

den Stellen wo sich der zu evaluierende Sachverhalt optimierungsbe-

dürfig und –fähig zeigt.260 

 

 

2.4 Instrumente zur Qualitätssicherung im Hochschulbereich 

 

Der Begriff von Evaluation hat in der Hochschule in den letzten zehn 

Jahren eine konstruktive Weiterentwicklung erfahren. „Während sich die 

Bemühungen zunächst direkt auf Inhalte von Lehre und Studium und 

                                            
258 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2000, S. 8 
259 Vgl. Kromrey 2000, S. 239 
260 Vgl. Kromrey 2000, S.241 
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Didaktik der Lehre richteten, wird Qualitätssicherung in zunehmendem 

Maße auf die gesamte Organisation von Lehre und Studium einschließ-

lich des Prüfungswesens bezogen.“261 Evaluation geht in diesem Kon-

text über die einzelne Lehrveranstaltungsbewertung hinaus und findet 

ihre Anwendung in Form von ganzheitlichen Qualitätssicherungs- und -

entwicklungsaktivitäten, die sich auf alle Strukturen und Prozesse be-

ziehen. In diesem Zusammenhang werden unterschiedliche Ansätze 

bzw. Verfahren im Hochschulbereich im Kontext von Qualitätssicherung 

bzw. –verbesserung diskutiert und angewendet, die sich grundlegend 

durch Trägerschaft und Erkenntnisinteresse unterscheiden. 

 

2.4.1 Studentische Lehrevaluation  

 

Evaluationsverfahren sollen dazu führen, dass die bewerteten Gegens-

tände weiterentwickelt und optimiert werden, „[O] einen Beitrag zur 

Verbesserung von Qualität zu leisten, hier also: zur Qualität von Studi-

um und Lehre.“262 Es hat sich herausgestellt, dass sich die Qualität von 

Lehre und Studium aus mehreren Perspektiven zusammensetzt. Stu-

dentische Lehrveranstaltungsbeurteilung263 leistet einen Beitrag zur 

Beurteilung von Studium und Lehre und ist ein weit verbreitetes Verfah-

ren. Auf die historische Entwicklung studentischer Lehrveranstaltungs-

beurteilung ist bereits eingegangen worden. Als Instrument zur Aufklä-

rung der mit der Massenuniversität verbundenen Probleme264 gewan-

nen studentische Befragungen einen wichtigen Stellenwert in der Ein-

führungsphase erster Evaluationsansätze in deutschen Hochschulen, 

und haben maßgeblich zur Entwicklung der deutschen Evaluationsdis-

kussion beigetragen. Gegenwärtig werden immer noch viele Initiativen 

zur Rückmeldung des Lehr- und Lernerfolges von studentischer Seite 

aus, durch Asten oder Fachschaften, organisiert, oder werden mit ver-

                                            
261 Raes und Unkelbach 1998, S.5 
262 Kromrey  2001, S. 241 
263  Anstatt des Begriffes Lehrveranstaltungsbeurteilung, werden synonym auch die 
Begriffe Lehrveranstaltungsbewertung und Lehrveranstaltungskritik verwendet. 
264 Wie z. B. der unterschiedliche Stellenwert von Lehre und Forschung bezogen auf 
die Reputation von Hochschullehrern und  die Qualität der Lehre als solche. 



 81 

schiedenen Schwerpunkten durch zentrale Einrichtungen koordiniert 

und getragen.265 Wurde in der Anfangsphase der Institutionalisierung 

studentischer Bewertungen noch über den Sinn debattiert, unter Einbe-

zug des Aspekts, dass dieses anglo-amerikanische Instrument zur 

Messung der Qualität in Lehre und Studium gar nicht mit der Struktur 

des deutschen Hochschulwesens vereinbar sei266, ist gegenwärtig die 

studentische Veranstaltungsbewertung anerkanntes und gesetzlich 

verankertes Instrument für die Qualitätssicherung in Lehre und Studi-

um.267 Trotz alledem steht im Hochschulalltag die Frage im Vorder-

grund, „[O] ob studentische Veranstaltungskritik überhaupt als ein adä-

quates Maß zur Beschreibung von Lehrqualität herangezogen werden 

kann.“268  Der Streitpunkt, ob studentische Lehrveranstaltungsbewer-

tungen Evaluation sind oder nicht, liegt darin begründet, dass es konträ-

re Auffassungen darüber gibt, ob die Adressaten von Lehre, die Studie-

renden, die Leistung objektiv beurteilen können. Kromrey vertritt den 

Standpunkt, dass Studierende ihre subjektive Einschätzung zu der von 

ihnen besuchten Veranstaltung abgeben, die keinerlei Rückschlüsse 

über die tatsächliche Qualität hinsichtlich Aufbau, Didaktik und Durch-

führung von Lehrveranstaltungen zulässt, da diese von vielen externern 

Faktoren verzerrt ist.269 Rindermann kommt allerdings über den Ver-

                                            
265 An der Universität Bonn wird im Rahmen der Studienreform 2000plus, die sich an 
den gesetzlichen Vorgaben zur Hochschulreform orientiert, durch eine Evaluation 
geprüft, ob die Ziele des Studiums (Berufsqualifizierung, Heranführung an wissen-
schaftliches Arbeiten, Vermittlung von relevantem Wissen, Fähigkeiten und Kenntnis-
se und Befähigung zum fächerübergreifenden Problemlösen) erreicht werden.  
http:/www.uni-bonn.de/Einrichtungen/Universitätswaltung/Organisationsplan/Dezernat 
_7/Studienreform_2000plus.html An der Universität Aachen beteiligt sich das Lehrer-
bildungszentrum an den Bestrebungen die Qualität von Lehre und Studium zu verbes-
sern durch die Evaluation der Lehramtsausbildung. http://www.lbw.rwth-
aachen.de/LBZ/Seite8.htm 
266 Vgl. Rindermann 2001, S.30 
267 „Die Erfüllung der Aufgaben nach §3 und §7 insbesondere in Forschung und Leh-
re, bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Gleichstellung 
von Männern und Frauen wird zum Zweck der Sicherung und Verbesserung ihrer 
Qualität regelmäßig bewertet. Alle Mitglieder und Hochschulangehörigen haben die 
Pflicht dabei mitzuwirken. Insbesondere die Studierenden werden zu ihrer Einschät-
zung der Lehrveranstaltungen befragt. Auch hochschulauswärtige Sachverständige 
sollen an der Bewertung beteiligt werden.“ (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Hochschulgesetz 
(Herv. durch J.Z.) 
268 Rindermann 1997, S.180 
269 z. B. die Heterogenität der Urteile oder mangelnde Vergleichbarkeit von Veranstal-
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gleich nationaler und internationaler Forschungsergebnisse zu dem 

Schluss, dass unter Einbezug spezifischer Anforderungen an die Quali-

tät der zu erhebenden Daten hinsichtlich Reliabilität und Validität, Stu-

dentische Veranstaltungskritik als angemessenes Instrument zur Be-

stimmung von Akzeptanz und Qualität einer Lehrveranstaltung be-

zeichnet werden kann.270 Darauf hin können konkrete Aussage über die 

Qualität der Lehre auf Veranstaltungsebene getroffen werden; und Stu-

dierende als Experten für gute bzw. schlechte Lehre bezeichnet wer-

den. Sollen darüber hinaus weitergehende Ziele erfüllt werden, die über 

einzelne Lehr- und Lernprozesse hinausgehen, erhöhen sich die Anfor-

derungen an die Qualität der zu erhebenden Daten. 

Dennoch sind Lehrevaluationen in Form studentischer Lehrveranstal-

tungsbeurteilung nicht unumstritten. Wie bei allen Evaluationsverfahren 

herrschen unterschiedliche Auffassungen über die Funktion studenti-

scher Lehrveranstaltungsbewertung und steuern die jeweilige Durchfüh-

rung einzelner Verfahren. So weist die Hochschulrektorenkonferenz in 

dem Wegweiser durch die Qualitätssicherung in Lehre und Studium 

darauf hin, dass „[O] teilweise erhebliche Unterschiede hinsichtlich der 

Breite des gewählten Ansatze, der Reichweite und Nachhaltigkeit der 

angestrebten Ziele [O]“ zu verzeichnen sind. „Neben Fachbereichen, 

die ihr Lehrangebot systematisch auf den Prüfstand stellen, finden sich 

vereinfachte, auf die Bewertung von Einzelveranstaltungen gestützte 

Professorenrankings. Teilweise bleibt offen, inwieweit die Ergebnisse 

zu positiver Rückkopplung und nachhaltiger Verbesserung der Organi-

sation von Lehre und Studium führen.“271 Die Variationsbreite der ein-

gesetzten Instrumente, ihrer Verwendung und Anwendung ihrer Ergeb-

nisse ergibt sich daraus, dass studentische Lehrveranstaltungsbewer-

tungen Kern und Ausgangspunkt vieler Verfahren zur Evaluation im 

Hochschulbereich sind. Daraus folgt, dass von vorneherein deutlich 

                                                                                                                   
tungen mit verschiedenen Themen und Validität der studentischen Urteile die Zu-
sammensetzung der Studierenden, entsprechend Wissen und Motivation, oder ob es 
sich um eine Pflicht- oder Wahlveranstaltung handelt, etc. 
270 Vgl. Rindermann 1997, S.182, siehe auch Bargel und el Hage 2000, S.218 
271 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2003, S. 7 
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sein muss wie und wozu die Ergebnisse studentischer Lehrevaluation 

verwendet werden.  

So können studentische Lehrevaluationen: 

- als Rückmeldung für Lehrende auf einzelne Veranstaltungen bzw. 

Veranstaltungsreihen dienen, damit Änderungen bzw. eine Optimierung 

hinsichtlich der didaktischen und methodischen Gestaltung vorgenom-

men werden können.  

- zur Ermittlung der Lehr- und Studienqualität eines Fachbereiches bzw. 

Studiengangs eingesetzt werden,272 und als eine Grundlage für die Er-

stellung eines Lehrberichts dienen sowie im Rahmen einer Peer-

Review verortet sein, 

- als Grundlage für Rankings verwendet werden, auf deren Basis Un-

terschiede von Fächern bzw. Hochschulen kommuniziert werden, 

- oder auch als „Mittel für politische Steuerungsverfahren (z. B. für Ge-

halt und Karriere der Lehrenden, Mittelvergabe an die Fachbereiche)“273 

eingesetzt werden. 

Es gilt also zwischen Lehrevaluationen zu unterscheiden, die nur als 

feedback für den oder die Lehrende gedacht sind und die selten syste-

matisch und kontinuierlich durchgeführt werden, und jenen, welche die 

Lehr- und Studienbedingungen umfassend an einem Fachbereich er-

fassen. In diesem Fall wird der Begriff Lehrevaluation verwendet, wel-

cher veranstaltungs- und dozentenübergreifend ist und sich auf Rah-

menbedingungen der Lehre274 insgesamt bezieht. Die gängigste Form, 

die gegenwärtig im Hochschulalltag verwendet wird, betrifft die Evalua-

tion einzelner Vorlesungen und Seminaren, unter dem Begriff Lehrver-

anstaltungsevaluation, in der Regel mittels Fragebögen.275 

                                            
272 „Dazu zählen die Abstimmung der Veranstaltungen und der Aufbau der Veranstal-
tungsfolgen, der Forschungs- und Praxisbezug im Studium, das soziale Klima im 
Fachbereich sowie der Aufbau und die Durchführung von Prüfungen – Themen übri-
gens, die Studierenden oftmals wichtiger sind als die mehr oder weniger gelungene 
Veranstaltung einzelner Dozenten.“ Bargel und el Hage 2000, S.208 
273 Bargel und el Hage 2000, S.216, Siehe auch: Streeck, Wolfgang: Die Festsetzung 
von Professorengehältern in den USA In: Soziologie 3/1998, S.23-30 
274 (inklusive Veranstaltungen, Ausbildungsinhalte, Bibliotheksausstattung, Studienzei-
ten, Absolventenchancen u.ä.) Rindermann 2001, S.23 
275 Unterstützung erfährt dieses Vorgehen durch den vermehrten Einsatz computerge-
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Allerdings stehen studentische Lehrveranstaltungsbeurteilungen an 

deutschen öffentlichen Hochschulen vor einem großen Problem. Oft-

mals werden diese mit großen Aufwand und Engagement durchgeführt, 

zeigen aber nur geringe Auswirkungen auf die Verbesserung von Lehr-

leistungen, denn „(d)as Hauptproblem bisheriger Evaluationen stelle die 

„totale Konsequenzenlosigkeit“ dar.“276 Ob die Ergebnisse für einen 

Austausch oder Handlungsmodifikationen genutzt werden, hängt von 

der jeweiligen Akzeptanz ab, welche die Lehrenden den Erhebungen 

entgegenbringen. Zu einem großen Teil resultiert die Umstrittenheit die-

ser Art von Befragungen in deutschen Hochschulen aus der bisherigen 

Hochschulkultur, die in der Regel nicht beinhaltete, dass Lehrende und 

Studierende (bis auf institutionalisierte Prüfungsergebnisse in der Mitte 

und am Ende des Studiums) gegenseitig strukturiert Rückmeldung wäh-

rend des Studienverlaufs über den Lehr- und Lernprozess erhalten, um 

Lehre und Studium im Sinne der Beteiligten verbessern bzw. gute Leh-

re honorieren zu können.277 Aus diesem Grund müssen diejenigen Ver-

antwortlichen, die diese Befragungen initiieren bzw. durchführen, ein-

zelne Fachbereiche umfassend darüber informieren, was studentische 

Lehrveranstaltungsbewertungen leisten und was sie nicht leisten kön-

nen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass immer nur 

Teilaspekte erfasst werden können, und nie der Gegenstand in seiner 

Gesamtheit. Rindermann weist darauf hin, dass gute Lehre nicht allein 

von der didaktischen Gestaltung abhängt, sondern darüber hinaus von 

der inhaltlichen Adäquatheit und dem Grad der Strukturiertheit des Ge-

samtcurriculums sowie von institutionellen und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen.278 Darüber hinaus macht Rindermann auf einen aus-

schlaggebenden Aspekt aufmerksam, der nicht unbeachtet bleiben soll-

te, wenn Instrumente der studentischen Lehrevaluation ihre Anwendung 

                                                                                                                   
stützter Evaluationssoftware. 
276 Rindermann 1996, 139 zit. nach Sohr 1993 
277 Dies ändert sich seit Anfang des Jahres 2000. Als Zeichen des wachsenden inner- 
und außeruniversitären Interesses an der Qualität der Lehre verleihen viele Hoch-
schulen Lehrpreise an besonders engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, um herausragende Leistungen in der Lehre zu fördern und zu honorieren. 
278 Rindermann, 2003, S.2 
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in der Hochschulforschung Anwendung finden sollen. Eine isolierte An-

wendung von Lehrveranstaltungsbewertungen, d. h. ohne die Bereit-

stellung einer hochschuldidaktischen Beratungs- und Weiterbildungs-

struktur bzw. eine fehlende Motivierung zur Nutzung dieser und unver-

änderte sächliche und personelle Rahmenbedingungen, führen „[O] 

häufig nicht zu einer Verbesserung der Lehre [O].“ 279  

Der Aspekt, dass viele Lehrende Unbehagen vor einer schlechten 

Rückmeldung bzw. Beurteilung ihrer Lehrleistung durch die Studieren-

den haben, kann durch bis dato durchgeführte anglo-amerikanische 

und deutsche Studien entkräftet werden, die zu dem Schluss kommen, 

„[O] dass die Studierenden mit der Mehrzahl der von ihnen besuchten 

Veranstaltungen zufrieden sind.“280 Nun stellt sich die Frage wozu denn 

dann evaluiert werden soll, wenn die Studierenden im Großen und 

Ganzen zufrieden sind. Daniel und Münch weisen darauf hin, dass kein 

übertriebener Grund zur Selbstzufriedenheit bestehen kann. Punktuelle 

Lehrevaluationen, die den Zweck erfüllen, umgehendes feedback an 

die Lehrenden zurückzumelden und etwaige Probleme in der Lehre of-

fen zu machen, werden nach Kromrey als Zufriedenheits- oder Unzu-

friedenheitsäußerungen bzw. Akzeptansaussagen281 bezeichnet, die 

nur bedingt aussagekräftig sind. Insbesondere bei hochschulweiten 

Projekten werden keine Hoffnungen mehr dran geknüpft, Rückschlüsse 

auf die Qualität der Veranstaltung oder des Lehrenden aus dem Ver-

gleich der Bewertung ziehen zu können.282 So ist eine genaue Differen-

zierung bei der Anwendung mehrerer erprobter Instrumente nötig, wel-

che hilft zu einer besseren Einschätzung studentischer Befragungen zu 

kommen.283 Um eventuelle Widerstände von Lehrenden gegenüber 

                                            
279 Rindermann 2003, S.1 
280 Daniel und Münch 2000, S.13  
281 „Akzeptanzurteile sind Aussagen über die auskunftgebende Person, nicht über den 
zu beurteilenden Sachverhalt“ Kromrey 1996, S.172 
282Vgl.http://evanet.his.de/evanet/knowhow/kh.grund/kh.evalarten.html#EaArt-
Lehrveranstaltungsbeurteilungen Zugriff 15.09.2003 
283„Bei Zufriedenheitsbefragungen besteht im Allgemeinen eine starke Tendenz zu 
sehr positiven Antworten (vg. Aust 1994) 
Zufriedenheit ist in hohem Maße vom individuellen Anspruchsniveau abhängig. Aus 
diesem Grunde kann Zufriedenheit auch dann geäußert werden, wenn die Bedingun-
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studentischen Befragungen lösen zu können, ist es wichtig herauszu-

stellen, dass diese nicht zu einer inhaltlichen Bewertung der jeweiligen 

Veranstaltung herangezogen werden.284 Lehrevaluation ist ein Instru-

ment, das den Lehr- und Lernprozess bezogen auf eine Veranstaltung 

verbessern kann, wenn die Ergebnisse thematisiert und Konsequenzen 

gezogen werden. Die folgende Definition macht deutlich, dass Lehreva-

luation in der Form studentischer Befragungen nur zweckdienlich sein 

kann, wenn sie übergreifend in andere regelmäßig angewendete Ver-

fahren der Qualitätssicherung und –entwicklung eingebunden ist. 

„Lehrevaluation meint generell die systematische und kontinuierliche 

Bewertung von Lehre und Studium, die neben anderen Verfahren, z. B. 

der externen Evaluation oder der Akkreditierung, der Qualitätssicherung 

dient. Sie zielt ab auf die Bedingungen, die Effizienz und die Qualität 

der Lehre sowie auf inhärente Entwicklungspotenziale.“285 Sollen Be-

wertungen dieser Art kein Selbstzweck sein, ist es elementar vor ihrer 

Anwendung den jeweiligen Zweck herauszustellen. Hier schließt sich 

die Frage nach der Methodik an, wer wird wie und zu welchem Zweck 

evaluiert. Nur wenn diese Fragen vorab geklärt werden, ist eine Befra-

gung sinnvoll. Werden die Befragungen seitens der Studierenden 

durchgeführt, lässt sich sicherlich ein anderer Akzent finden, als wenn 

diese von einem zentralen Evaluationsbüro durch das Prorektorat vor 

den strategischen Zielen der Hochschule durchgeführt werden.  

Ideal wäre es, wenn die Gesamtperspektive von Studierenden und Leh-

renden auf Studium und Lehre abgebildet wird. Deshalb sollten auch 

Lehrende in die Befragung mit einbezogen werden. Allerdings sind die 

finanziellen und personellen Ressourcen nicht zu unterschätzen. Eine 

andere Alternative, die sich aber nur in überschaubaren Teilnehmer-

                                                                                                                   
gen objektiv schlecht sind (der Dozent beispielsweise im Seminar „überhaupt nicht 
sagt“ oder von einem „vergilbten Manuskript“ abliest). 
Ferner schließt eine positive Antwort auf die Frage: „ Wie zufrieden sind Sie mit der 
Lehrveranstaltung insgesamt?“ erhebliche Detailkritik (etwa an der mangelnden 
Transparenz der Prüfungsanforderungen) nicht aus.“ Daniel und Münch 2000, S.113 
284 In diesem Rahmen sind neben Selbst- auch Fachkollegen-Beurteilungen und ggf. 
quantitative Indikatoren zu berücksichtigen. Vgl. Rindermann 2003, S.2 
285 Eismann 2003, S. 5 
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kreisen anwenden lässt, stellt die „Dialogische Evaluation“ dar.286 Da es 

mehrere erprobte Verfahren zur Erhebung der Lehrqualität aus Sicht 

der Studierenden und Lehrenden gibt, reicht es nicht, sich nach der 

Durchführung von oben verordneten studentischen Befragungen zufrie-

den zurückzulehnen. Erst wenn die Ergebnisse in einem institutionali-

sierten Rückmeldesystem287 verankert sind und somit die Basis für 

Kommunikations- und Reflexionsprozesse bilden, erfüllt dieses Instru-

ment seinen Zweck als Impuls für die Qualitätssicherung.288 

 

 

2.4.2 Lehrberichte– ein Instrument zur Studienreform 

 

Nicht zuletzt aufgrund der begrenzten Aussagekraft, insbesondere hin-

sichtlich der Validität der Ergebnisse, geriet das Konzept studentischer 

Lehrevaluation in die öffentliche Kritik. Infolge der lauter werdenden 

Forderung nach universitärer Qualitätssicherung von Studium und Leh-

re wurde die Lehrberichterstattung im Jahr 1993 in das nordrhein-

westfälische Universitätsgesetz § 91 aufgenommen und verpflichtend 

vorgeschrieben. Politisches Ziel war die Institutionalisierung des Lehr-

berichtsverfahrens auf Studiengangs-, Fachbereichs- bzw. Fakultäts-

ebene zur Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium. Von den zu 

einem großen Teil auf statistischen Angaben beruhenden Lehrberichten 

versprach sich die Regierung, einen Reflexionsprozess innerhalb der 

Disziplinen in Gang setzen und den für die Berichterstattung verant-

wortlichen Dekanen qualitätsrelevante Informationen zur Standortbe-

stimmung an die Hand geben zu können, für eine auf Qualitätsverbes-

serung hin zukunftsgerichtete Hochschulplanung.  

 

                                            
286 Studentische Evaluatoren besuchen die Veranstaltungen und teilen Fragebögen 
aus. In Kleingruppen werden Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten zusammen-
getragen und dann zwischen den Kursteilnehmern und Lehrenden diskutiert. Bargel 
und el Hage 2000, S.209 
287Z. B. lehreinheitsbezogen in der Form eines regelmäßig stattfindenden Gesprächs-
kreises. 
288 Eismann 2003, S.5 



 88 

2.4.3 Lehrberichte im historischen Kontext 

 
Angesichts des öffentlichen Vertrauensverlusts in die Qualität der 

Hochschulausbildung und des öffentlichen Legitimationsdrucks ent-

stand, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltsi-

tuation, die Notwendigkeit einer Qualitätsbewertung im deutschen 

Hochschulbereich. Im Zentrum d stand die Entwicklung entsprechender 

Verfahren zur detaillierten öffentlichen Rechenschaftslegung (accounti-

bility), welche u.a. die Effektivität und Effizienz des Mitteleinsatzes zum 

Kriterium hatte.289 Einen großen Stellenwert nahm zudem das Erforder-

nis ein, die von den Hochschulen erbrachen Leistungen und deren 

Qualität zu überprüfen und neue Formen zur Herstellung von Transpa-

renz und Offenlegung des Studien- und Lehrbetriebs gegenüber dem 

Staat und dem Steuerzahler zu entwickeln.290 Mit der Entwicklung und 

Implementierung eines systematischen Berichtswesens sollte ein Lö-

sungsansatz gefunden werden, dass der öffentlichen Kritik an der Qua-

lität und dem Leistungsvermögen der Hochschulen eine angemessene 

leistungs- und qualitätsfördernde Selbstbeschreibung entgegensetzt. 

Gleichzeitig sollte die Eigenverantwortlichkeit der Fachbereiche bzw. 

Fakultäten für ihre wissenschaftliche Aufgabe verstärkt in den Mittel-

punkt gerückt werden. Unterstützung fand das Vorhaben durch die Initi-

ative der Länder, welche die Hochschulen zur Qualitätssicherung in der 

Lehre durch Landesgesetze verpflichtete und eine regelmäßige Lehrbe-

richtserstattung unter Einbezug der Studierenden gesetzlich fest-

schrieb. Die Ministerialbürokratie verlangte auf diesem Weg die Erfül-

lung gesetzlicher, teilweise standardisierter Vorgaben, einschließlich 

einer turnusmäßig alle zwei Jahre vorgesehenen Berichtserstellung.  

Lehrberichte (internal reviews) und ihre legitimierende Funktion im 

                                            
289 Ziel der Rechenschaftslegung ist der Nachweis eines effizienten Einsatzes von 
Ressourcen, die Beschreibung der Lehr - und Studiensituation (eine Bestandsauf-
nahme der Stärken und Schwächen in der Ausbildung). Dabei werden vor allem quan-
titativ-statistische Daten zum Studien- und Prüfungsverlauf gefordert. Aber erst eine 
Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Daten (Expertenbefragungen) liefert 
ein umfassendes Bild zur Qualität in Lehre und Studium.  
290 Vgl. Barz et.al. 1997, S. 17 
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deutschen Hochschulsystem sind im Grunde nichts Neues. Es gibt 

zahlreiche Äquivalente und Vorläuferverfahren im Wissenschafts- und 

akademischen Bereich. Als Bahnbrecher im weitesten Sinne lassen 

sich Begleitforschungsberichte über die Evaluation größerer Modellver-

suche identifizieren, wie Untersuchungen zur Effektivität und Effizienz 

von Lehre und Studium in Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen 

oder die Erprobung der einstufigen Lehrer- bzw. Juristenausbildung. 

Auch frühere Berichtsformen können unter diesem Begriff subsumiert 

werden, bei denen es sich mehr oder weniger um detaillierte statisti-

sche Reporte handelt, die viele Hochschulen und Fächer bereits seit 

Jahren veröffentlichen. Dazu zählen u.a. auch fach- und hochschulbe-

zogene Untersuchungen zur Studiendauer.  

Der Begriff „Lehrbericht“291 tauchte zu Beginn der 90er Jahre in den 

bildungspolitischen Debatten aller westlichen Industriestaaten auf, 

nachdem sich seit Ende der 80er Jahre das Interesse von Politik und 

Öffentlichkeit über Maßnahmen zur Verkürzung der Studiendauern zu-

nehmend auf die Qualitätssicherung der Lehre konzentrierte.292 „Bereits 

1988 hatten Experten festgestellt, dass die Erprobung von Konzepten 

zur Leistungsberichterstattung im Hochschulbereich im internationalen 

Vergleich überfällig sei, und dass sich die Massenmedien des Themas 

annehmen würden, wenn nicht die Universitäten selbst mit wissen-

schaftlich fundierten Methoden zur Leistungstransparenz beitragen 

würden.“293  

                                            
291 Problematisch erweist sich die Überlagerung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Lehrberichte mit Evaluation, die in der Vergangenheit zu begrifflichen Verwirrungen 
zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Lehrberichten und den in Eigeninitiative 
der Fachbereiche erstellten Berichten zur Selbstevaluation geführt haben. Letztere 
wurden auch als Lehrberichte bezeichnet. Erst im Zuge der Weiterentwicklung des 
Evaluationsmodells zum zweistufigen Modell der internen und externen Evaluation, 
gelang eine begriffliche Trennung, die in der Praxis jedoch auch Unschärfen zeigt, wie 
die nachfolgenden Bezeichnungen für ein und dasselbe Objekt verdeutlichen: „Selbst-
report“ (Hochschulinformationssystem GmbH (HIS), Zentrale Evaluationsagentur der 
niedersächsischen Hochschulen (ZEvA)), „Selbstbeschreibung“ (Verbund norddeut-
scher Hochschulen) oder „Evaluationsbericht“ (dieser Begriff impliziert im niedersäch-
sischen Verfahren ein auf Selbstreport und Gutachten basierenden Gesamtbericht auf 
Landesebene). Vgl. Barz, Andreas: 1997, S. 20 
292 Vgl. Barz et.al. 1997, S. 17, S. 39 
293 Daniel 2002, S. 2 
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Die überwiegend in Form studentischer Lehrveranstaltungskritik294 statt-

findende und kontrovers diskutierte Lehrevaluation hatte zum Ziel, die 

mit der Massenuniversität einhergehenden Probleme im Lehr- und 

Lernprozess transparent zu machen und als Orientierungshilfe für Stu-

dienplanung zu fungieren.295 Es kristallisierte sich jedoch bald heraus, 

das die Konzentration auf einzelne Lehrveranstaltungen und die stu-

dentische Beurteilung der Lehrqualität als Rückmeldung an die Lehren-

den nicht ausreichte, um größere, nachhaltige Veränderungen auf Stu-

diengangs- bzw. Fachbereichsebene zu initiieren. Der Grund hierfür 

wurde im fehlenden systematischen Bezug zu den institutionellen und 

organisatorischen Rahmenbedingungen gesehen, unter denen Lehre 

stattfindet. Die begrenzte Aussagekraft der Lehrveranstaltungsbeurtei-

lung und die Einsicht, dass in einem komplexen System wie der Hoch-

schule viele Faktoren auf unterschiedlichen Handlungsebenen ineinan-

der greifen, welche die Qualität der Lehre determinieren,296 führte un-

vermeidlich zu einer Ausweitung der Evaluation auf das Lehrberichts-

verfahren.  

Maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen hat der Wissenschafts-

rat (1993) mit seiner Forderung nach einer stärkeren institutionellen 

Verantwortung der Fachbereiche bzw. Fakultäten297 für die Lehre. Zum 

anderen nahm die Wissenschaftsorganisation die Zurückhaltung der 

Fächer bei den Bemühungen um Studienreform zum Anlass, die Ein-

führung der Lehrberichte zu forcieren. Durch die landesgesetzliche 

Verankerung der Lehrberichterstattung in die Hochschulgesetze,298 ab 

Mitte der 90er Jahre, gewann das Lehrberichtsverfahren299 schließlich 

                                            
294 Wichtige Anstöße für die Lehrveranstaltungsbeurteilung lieferten u.a. die TU Berlin, 
die Universität Mannheim und das "Aktionsprogramm „Qualität der Lehre“ in NRW. 
295 Vgl. Heimer und Schneider 2000, S. 471 
296 Bülow-Schramm und Reissert 1993, S. 161 
297 Wenn von Fakultäten im Text die Rede ist, beziehen sich die Ausführungen auch 
auf organisatorische Einheiten wie Fachbereiche, und Studiengänge. 
298 Nach der derzeitigen Gesetzeslage ist eine formalisierte Lehrberichterstattung in 
13 von 16 Hochschulgesetzen der Bundesländer (Schleswig-Holstein, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Bayern, 
Baden-Württemberg, Saarland, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Meck-
lenburg) gesetzlich verankert. Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2001, S. 7-42 
299 § 91 HG NRW schreibt die wesentlichen inhaltlichen Bezugspunkte zur Lehrbe-
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normativen Charakter. Seitens der Ministerien galten die Berichte als 

probates Mittel zur Beurteilung der Lehr- und Studiensituation von Stu-

diengängen, Fachbereichen oder Fakultäten.300 

Angestoßen wurde das bereits 1992 in Baden-Württemberg erprobte 

Lehrberichtsverfahren in Nordrhein-Westfalen durch das Aktionspro-

gramm „Qualität der Lehre“.301 Einen wesentlichen Schritt in Richtung 

Qualitätssicherung kündigten auch die Empfehlungen der Kultusminis-

ter- und Hochschulrektorenkonferenz zur Studienstrukturreform im Jahr 

1992 an,302 die zum einen eine Verbesserung der Orientierung in der 

Studieneingangsphase durch ein breites Spektrum von Orientierungs-, 

Beratungs- und Kontaktangeboten für Studierende vorsah. Zum ande-

ren zielten die Vorschläge auf die Optimierung der Qualität der Lehre 

und auf die Stärkung von Maßnahmen der Selbstkontrolle und Transpa-

renz im Studien- und Prüfungsgeschehen.303  

1993 förderte das damalige Bundesministerium für Bildung und Wis-

senschaft (BMBF) eine Pilotstudie des Interdisziplinären Zentrums für 

Hochschuldidaktik an der Universität Bielefeld (IZHD), deren For-

schungsvorhaben zunächst die Entwicklung eines detaillierten Leitfa-

dens für die Dokumentation von Lehrberichten304 vorsah. In den darauf 

folgenden Jahren wurde das Lehrberichtkonzept in Richtung Organisa-

tionsberatung weiterentwickelt. Das Institut der Universität Bielefeld hob 

seinerzeit die Bedeutung der Lehrberichte als eigenständiges Instru-

ment der Qualitätssicherung besonders hervor, deren Konzeption in der 

Hand der jeweiligen Hochschule verbleiben sollte. Für weitere Entwick-

                                                                                                                   
richterstattung vor.  
„Die Dekanin oder der Dekan erstellt regelmäßig alle zwei Jahre einen Lehrbericht. Er 
enthält für alle Studiengänge insbesondere Aussagen zu Inhalt und Struktur des Lehr-
angebots, zur Lehr- und Prüfungsorganisation sowie zur Beratung und Betreuung der 
Studierenden; die Ergebnisse der studentischen Befragungen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 
3; eine Bewertung der Stärken und Schwächen sowie Maßnahmen zur Verbesserung“ 
(Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen [Hochschulgesetz – 
HG) vom 23.Februar 2000. 
300 Vgl. Wissenschaftsrat 1996, S.38f 
301 Bis 1994 lagen dem Ministerium ca. 350 Lehrberichte der baden-
württembergischen Universitäten vor. Vgl. Barz et al. 1997, S. 17 
302 Barz et al. 1997, S. 28 
303 Vgl. Barz et al 1997, S. 28 
304 Siehe hierzu das „Bielefelder Modell“ zur Erstellung von Lehrberichten, Webler et 
al. 1993 
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lungen des Qualitätssicherungsinstruments spielte das im Frühjahr 

1994/95 gestartete Projekt zur Erprobung von Lehrberichten an hessi-

schen Fachhochschulen eine wichtige Rolle. Im Dezember 1994 lief 

das Projekt „Erprobung und Einführung von Lehrberichten“ an den 

Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen an, das bis September 1995 

abgeschlossen sein sollte. Weitere Projekte, die hier nicht im Einzelnen 

vorgestellt werden, folgten.305 

Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Lehrberichterstattung wurde den 

Fachbereichen bzw. Fakultäten ein adäquates Instrument gegenüber 

Landesregierung und Hochschulleitung an die Hand gegeben, dass sie 

in die Lage versetzen sollte, ihre Performance zu analysieren und aus 

den Ergebnissen Handlungsanleitungen zur Qualitätsentwicklung in 

Lehre und Studium abzuleiten. In diesem Sinne sind Lehrberichte „[O] 

aus staatlicher Sicht ein Versuch, von außen die Effizienz und Effektivi-

tät des Hochschulsystems mit einem aus dem Inneren der Hochschule 

herauskommenden Kontrollinstrument zu sichern.“306  

 

 

2.4.4 Ziel der Lehrberichterstattung 

 

Im Idealfall bietet das obligatorische Berichtswesen übersichtliche Be-

standsaufnahmen der Lehr- und Studiensituation (Ist-Zustand307) so-

wie detaillierte Beschreibungen der Rahmenbedingungen, in welchen 

Lehre und Studium stattfinden.  

Im Zentrum der realistischen Darstellung des eigenen Leistungsstands 

steht ein aufschlussreiches Abbild der vorhandenen Stärken und 

Schwachstellen, wobei sich die systematische Aufzeichnung der Quali-

                                            
305 Vgl. Barz et al 1997, S. 26ff 
306 Müller-Böling 1997, S.93f 
307 Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) fordert 2000 in ihrem Sachstandsbericht 
zur Evaluation der Lehre, Lehrberichte möglichst kurz zu fassen und Informationen in 
übersichtlicher Form zu präsentieren. Die erforderlichen Grunddaten, Erläuterungen 
und Bewertungen sollten in standardisierter Form dargestellt werden, klar gegliedert 
und leicht zugänglich sein. Von umfangreichen Beschreibungen rät die HRK ab. Der 
Umfang sollte 15 Seiten nicht überschreiten. 
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tätsmängel vornehmlich an vorhandenen Ist-Soll-Diskrepanzen orien-

tiert. Die in die Berichte einfließenden Ergebnisse, die als Kritik an der 

Situation des Studienfachs angelegt sein sollen, erlauben einen tieferen 

Einblick in die Leistungsfähigkeit der Fächer und bilden idealiter Weise 

die analytische Grundlage für wissenschaftspolitische Entscheidungs-

findungen, das Erkennen notwendiger Veränderungsbedarfe und er-

folgsversprechender Zukunftspotentiale. Die Bearbeitung relevanter 

Themenfelder im Lehrbericht wird ergänzt durch die Auswertung so ge-

nannter Grund- und Strukturdaten. In diesem Kontext gewinnen, unter 

dem Aspekt der Aufwandsreduzierung des Verfahrens, hochschulinter-

ne Datenbanken sowie entsprechende Auswertungsroutinen an Rele-

vanz. Die Fächer sollte auf einen Grunddatenkanon mit vergleichbaren 

Daten, die kontinuierlich fortgeschrieben und für verschiedene Verwen-

dungszwecke bereitgehalten werden, zurückgreifen können. Der ent-

scheidende Aspekt des Lehrberichtsverfahrens aber ist, dass aus den 

gewonnenen Ergebnissen realistische handlungsleitende Empfehlun-

gen für die Fächer abgeleitet werden können, welche in einen durch-

greifenden Maßnahmekatalog münden, der das kritische Potential des 

Studiengangs zum Ausdruck bringt.308  

Von einem einheitlichen Instrument der Qualitätssicherung an deut-

schen Hochschulen kann aufgrund der hochschulgesetzlichen Rege-

lungen zur Qualitätssicherung auf Landesebene, die im Detail deutlich 

voneinander abweichen und eine Vergleichbarkeit kaum zu lassen, 

nicht die Rede sein. Bei aller Heterogenität der Landesvorgaben stellt 

die studentische Veranstaltungskritik einen gewichtigen Teil der Lehrbe-

richterstattung dar. „Die Lehrveranstaltungskritik als Instrument zur Or-

ganisation eines Diskurses zwischen Lehrenden und Studierenden 

[O]“309ermöglicht eine Verständigung zwischen den Beteiligten über die 

Zielsetzung der Ausbildung, die Gestaltung des Curriculums etc. Die 

Studierenden erhalten die Chance partizipatorisch und selbstreflexiv an 

hochschulischen Entscheidungsprozessen teilzuhaben, indem sie ihre 

                                            
308 Vgl. Künzel 2004, S. 48ff 
309 Künzel 2004, S. 50 
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Perspektive als Experten der Lehr- und Studienbedingungen einbringen 

und ihre Qualitätsansprüche an die Studiengänge definieren. Habel und 

Kromrey untermauern die hier vorgestellten Gedanken: „Obwohl durch 

Landesgesetze vorgeschrieben und ihrem Wesen nach nicht Evaluati-

on, sondern Dokumentation, können Lehrberichte dennoch über ihre 

öffentliche Transparenzschaffungsfunktion hinaus auch hochschulintern 

von Nutzen sein, als ‚Instrument des Controlling’ und als ‚Mittel einer 

von der Hochschule selbst gesteuerten Studienreformarbeit’ (Habel 

1995, 12); und sie können natürlich auch Evaluationen enthalten: 

Selbstbeurteilungen der Fachbereiche und Institute, Ergebnisse studen-

tischer Befragungen.“310 Insofern erfüllt die teilweise sehr unterschiedli-

che Ausgestaltungsformen aufweisende Lehrberichterstattung eine 

nach innen gerichtete Funktion, welche auf eine kritische fachbereichs- 

bzw. studiengangsbezogenen Selbstinformation und -bewertung von 

Studium und Lehre (Monitoring311) fokussiert. Auch wenn die fachlichen 

Ausführungen zu den Lehrberichten (bezüglich der Vorgaben312 und 

Mindestkriterien für die Selbstbeschreibung der Fächer) in den Hoch-

schulgesetzen der einzelnen Bundesländer offenkundige Unterschiede 

aufweisen, kann die gesetzliche Verpflichtung der Hochschulen zur re-

gelmäßigen Rechenschaftslegung über ihre Leistungen als qualitativer 

Sprung313 gewertet werden. Die uneinheitliche Situation der Gesetzes-

lage resultiert aus der föderalen Struktur der Bundesrepublik, die eine 

unterschiedliche Regelungsdichte zur Folge hat.314 Gleichwohl bietet 

                                            
310 Kromrey 2000, S. 9 
311 Monitoring impliziert die Dauerbeobachtung eines bestimmten Systems. Das Ver-
fahren wird zunehmend zur analytischen Überwachung von Prozessen angewendet, 
wobei die Zielerreichung turnusmäßig kontrolliert, die Ziele u.U. neu ausgerichtet und 
die Teilergebnisse zwecks Konturierung in den Prozess rückgekoppelt werden.  
312 In einigen Ländern beinhaltet die Gesetzeslage lediglich Angaben zu den Einhei-
ten, auf die sich die Berichtspflicht bezieht und zu der Person, die für die Wahrneh-
mung der Berichtspflicht zuständig sein soll.  
„Die Vorgaben der Länder unterscheiden sich (.)im Hinblick auf: den Umfang der zu 
erhebenden quantitativen Daten und Indikatoren, die Aggregationsebene des Berich-
tes (ob z. B. jedes Fach, jeder Fachbereich einen Bericht erstellen soll oder ob ein 
Gesamtbericht pro Hochschule ausreicht) die Häufigkeit der Erstellung (eine Spann-
weite von 1 bis 3 Jahren ist ausreichend), die Vorschriften zu Veröffentlichung und 
Beteiligung des zuständigen Ministeriums.“ EvaNet 2005 
313 Barz et al. 1997, S. 21 
314 Vgl. Barz et. al 1997, S. 20 



 95 

diese Konstellation den Hochschulen die Option, über allgemein gültige 

Anforderungen an die Lehrberichterstattung auf hochschul- und fach-

spezifische Besonderheiten einzugehen (Vor-Ort-Lösungen) und das 

Verfahren entsprechend auszugestalten.315  

Kursorisch dargelegte Erfahrungen mit Lehrberichten hinterlassen aber 

nicht selten den Eindruck, dass die Berichterstattungspflicht in den ein-

zelnen dezentralen Einheiten vor allem mit unverhältnismäßigen Kosten 

und Aufwand assoziiert werden und massive Defensivhaltungen bei 

den Beteiligten auslösen. Häufig ist gerade bei Professoren massive 

Überzeugungsarbeit zu leisten, um eine höhere Akzeptanz zu schaffen 

und die Erfolgsaussichten der Lehrberichterstattung zu verbessern. Die 

Bekanntmachung des Verfahrens und das Wissen um Sinn und Zweck 

der Lehrberichtserstattung erfüllen einen erkennbaren Beitrag, skepti-

sche Haltungen aufzulösen.316 Um eine unzumutbare Mehrbelastung 

der Fachvertreter in den dezentralen Einheiten zu vermeiden, sollte das 

Zusammenspiel teilstandardisierter Lehrberichte und Evaluation explizit 

so gestaltet sein, dass bereits vorhandene Berichtsstrukturen genutzt 

und Lehrberichte und Evaluation sinnvoll miteinander kombiniert wer-

den. Ein weiterer entscheidender Aspekt, der mit der Einführung des in 

Rede stehenden Qualitätssicherungsinstruments hochschulpolitisch 

intensiv debattiert wurde, betrifft die Forderung, dass sich die (kontrol-

lierende Funktion) des Lehrberichtsverfahrens nicht in negativen Kon-

sequenzen für das Fach widerspiegeln darf317 (beispielsweise dürfen 

aus den Ergebnissen keine Ressourcenkürzungen für die betroffenen 

Disziplinen hervorgehen). In diesem Kontext konstatiert Winter kritisch: 

„Wenn der Selbstevaluations-Report als Lehrbericht an das Ministerium 

adressiert wird, sind von den Studienfächern nur strategische Äußerun-

gen zu erwarten. Schlussendlich lautet dann der Tenor der Lehrberich-

te: Die Punkte, die positiv zu verbuchen sind, sind selbstverantwortet, 

                                            
315 Vgl. Künzel 2004, S. 49 
316 Rhinow 2000, S. 29 
317 Wichtig für die Akzeptanz des Instruments der Lehrberichte ist, dass die Ergebnis-
se keinen Einfluss auf die hochschulinterne Mittelverteilung oder auf Strukturentschei-
dungen haben. 
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die negativen Punkte sind fremdverschuldet. Generell besteht also eine 

funktionale Inkompatibilität von Lehrberichten, die als Rechenschaftsbe-

richte gegenüber dem Kultusministerium fungieren und den Selbstbe-

richten, die - mehr oder weniger selbstkritisch der Selbstanalyse und 

damit der selbstorganisierten Qualitätsverbesserung dienen.“318. Künzel 

hält Lehrberichte für äußerst problematisch. Er sieht die Gefahr, dass 

diese zur Routine werden und zur Pflichtübung verkommen.319  

Die begrenzte Wirkung des in der Verantwortung der Hochschule lie-

genden klassischen Lehrberichtsverfahrens wurde durch eine Befra-

gung der für die Berichterstattung verantwortlichen Dekane in Nord-

rhein-Westfalen (MWF 1998) bestätigt.320 Der vielleicht wichtigste Bei-

trag der (kritischen) Selbsteinschätzung321 ist aber unzweifelhaft die 

nachhaltige Entwicklung oder Belebung aktiver Kommunikations- und 

Kooperationsprozesse unter den Lehrenden und Studierenden. Über 

angestoßene Kommunikations- und Diskursprozesse lassen sich trag-

fähige Übereinstimmungen über inhaltliche Ziele, Strategien und orga-

nisatorische Veränderungen herstellen. 

 

 

2.5 Hochschulkonzept NRW 2010 

 

Neben den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen (NRW) trägt die nord-

rhein-westfälische Landesregierung Verantwortung für die Qualität ihrer 

Studiengänge und eine qualitativ hochwertige Ausbildung der jungen 

Generation. Die Rahmenbedingungen unter denen die akademischen 

Leistungen zu erbringen sind, sollen den Studierenden, deren Potential 

für die Zukunftsfähigkeit des Landes eine entscheidende Rolle spielt, 

ein effizientes Studium in angemessener Zeit erlauben. 

Trotz des sich wandelnden Verhältnis zwischen Staat und Hochschu-

len, welches im Rückzug aus der herkömmlichen staatlichen Detail-

                                            
318 Winter 2002, S. 112 
319 Vgl. Künzel 2004, S. 50 
320 Vgl. Bargel und El Haage 2000, S. 212 
321 Ebel-Gabriel HQSL 1 00 04 06, B 1.1, S. 7 
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steuerung und einer Entwicklung in Richtung Autonomie der Hochschu-

len zum Ausdruck kommt, bleibt der Staat „[O] der Gewährsträger und 

Hauptfinanzier der Hochschulen.“322 Vor diesem Hintergrund und ange-

sichts der prekären Haushaltslage hat sich das Ministerium für Wissen-

schaft und Forschung (MWF) 323 für eine erhöhte Qualitäts- und Leis-

tungsorientierung der Hochschulen ausgesprochen und im Sommer 

2003 das im Wissenschaftsministerium entwickelte „Hochschulkonzept 

2010 NRW“ vorgestellt. Aus landesplanerischer Sicht verfolgte die Lan-

desregierung mit dem Konzept die Absicht, „[O] die Bedingungen ‚vor 

Ort’ im Kontext der Hochschulplanung des Landes zum Gegenstand“324 

zu machen und auf der Grundlage der Resultate eine bedarfsgerechte, 

leistungsorientierte Mittelverteilung für Lehre und Forschung an den 

nordrhein-westfälischen Hochschulen vorzunehmen. Darüber hinaus 

sollte das Hochschulkonzept 2010 als ein Beitrag zur öffentlichen Re-

chenschaftslegung des alimentierten Systems Hochschule verstanden 

werden. Gleichzeitig greift das Ministerium die Verantwortung für ein 

ausgewogenes Lehrangebot auf, in der das Land NRW steht.  

Das leistungsdifferenzierende Gesamtreformpaket sollte dazu beitra-

gen, „[O] die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Wissen-

schafts- und Forschungslandes [O]“325 zu sichern und auszubauen. 

Auch wenn die Hochschulen in NRW entgegen einem oft zu hörenden 

Vorurteil gute und zum Teil sogar Spitzenleistungen326 aufweisen, 

zwingt die gegenwärtige Situation zu Veränderungen. Grundlage für die 

künftige Hochschulplanung und Hochschulentwicklung des Landes sind 

die vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung (MWF) zum 

Hochschulkonzept NRW 2010 herausgegebenen Erlasse und landes-

planerischen Zielvorgaben (Erlass - 29-07-03; Erlass – 18-08-03; Erlass 

                                            
322 Fangmann 2005, S.1  
323 Vorgängereinrichtung des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie (MIWFT) 
324 Hornborstel 2006, S. 219 
325 Kraft 2003, S. 1  
326 Die nordrhein-westfälischen Hochschulen haben in den letzten Jahren bei seriösen 
Rankings gut abgeschnitten, zahlreiche Studiengänge wurden reformiert, neue zu-
kunftgerichtete Studiengänge eingerichtet und von bundesweit 266 Sonderfor-
schungsbereichen sind 55 in NRW angesiedelt. Vgl. Behler 1999, S. 7  
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16-09-03; Erlass 15.10.03 und Erlass 29.06.04).  

Das den Hochschulen verordnete Hochschulkonzept NRW 2010 basiert 

auf dem im Juni 1999 mit einer Laufzeit von zehn Jahren (1999-2009) 

zwischen Landesregierung und 27 Hochschulen geschlossenen Quali-

tätspakt. Mit dem Programm wurden seinerzeit eine grundlegende Re-

form des Hochwesens und ein zukunftsweisender Innovationsprozess 

auf den Weg gebracht. Ausgangspunkt für den teilweise im tertiären 

Sektor stark kritisierten Pakt sind seit langem bekannte, aber nur selten 

offen diskutierte Ungleichgewichte innerhalb und zwischen den einzel-

nen Hochschulen. Diese spiegeln sich aufgrund fehlender Landespla-

nung in stark unterschiedlichen Auslastungen der Studiengänge an den 

bundesdeutschen Hochschulen wider. Während die Hochschulland-

schaft einerseits von überfüllten Hochschulen und Studiengängen mit 

einem großen Bewerberüberhang (Überkapazitäten) gekennzeichnet 

ist, lassen sich auf der anderen Seite weniger attraktive und weniger 

nachgefragte Ausbildungsangebote und Standorte ausmachen. Diese 

binden auf Dauer wesentliche Ressourcen, welche an anderer Stelle 

fehlen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass die Studienanfänger- und 

Studierendenzahlen steigen.  

Parallel dazu ist die Situation an den Hochschulen dadurch gekenn-

zeichnet, dass in den nächsten Jahren überdurchschnittlich viele Hoch-

schullehrer in den Ruhestand gehen. In dem bevorstehenden Generati-

onswechsel der Professorenschaft sieht die Landesregierung die Chan-

ce, Lehr- und Forschungsgebiete zu reformieren. Weniger attraktive 

und leistungsschwächere Studiengänge und Forschungseinrichtungen 

sollen umstrukturiert, verkleinert oder - im äußersten Fall - zu Gunsten 

stark nachgefragter Studiengänge und hoch qualifizierter Forschungs-

richtungen aufgehoben werden.  

Seitens des Qualitätspakts wurde den Hochschulen in Nordrhein-

Westfalen vom Jahr 2000 ein vertraglich vereinbartes hohes Maß an 

finanzieller Planungssicherheit im Bereich Haushalt und Finanzierung 

(auf der Basis des Haushalts 1999) garantiert, um die Nachhaltigkeit 

der Reform zu stärken. Die Zielsetzung, die das Land mit dieser Initiati-

ve verfolgt, fokussierte darauf, die Fachhochschulen und Universitäten 
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des Landes für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren von haus-

haltswirtschaftlichen Einschränkungen, wie globalen Minderausgaben 

und Stellenbesetzungssperren, auszunehmen. Im Gegenzug erklärten 

sich die nordrhein-westfälischen Hochschulen bereit, innerhalb von 

zehn Jahren rund 2000 ihrer etwa 60.000 Stellen abzubauen, von de-

nen 1.626 so genannte kw-Stellen327 sind, „[O] die buchhalterisch prak-

tisch als abgeschrieben gelten.“328 Als Anreiz für die Teilnahme am 

Qualitätspakt sicherte das Ministerium den Hochschulen einen Gegen-

wert für die jährlich rund 1.000 zu streichenden Stellen zu, welcher in 

einen Innovationsfonds zur Finanzierung neuer zukunftsträchtiger Vor-

haben in Lehre und Forschung flossen und innerhalb der nächsten 

zehn Jahre auf 50 Millionen € pro Jahr anwachsen soll. Im Gegenzug 

verpflichteten sich die Hochschulen, „[O] ihr Studienangebot kritisch zu 

überprüfen und stärker an die studentische Nachfrage und gesellschaft-

lichen Bedürfnisse anzupassen.“329  

Die Teilnahme am Qualitätspakt blieb den Hochschulen des Landes 

freigestellt, auch wenn in den Hochschulen teilweise der Eindruck ent-

standen ist, dass es sich bei dem inzwischen bis einschließlich des 

Haushaltsjahres 2006 verlängerten Abkommen, um ein staatlich oktroy-

iertes Sparprogramm und nicht wie vom MWF propagiert, um ein „fle-

xibles Profilbildungskonzept“ 330 handelt.  

Im Februar 2001 legte der von der Landesregierung NRW im Rahmen 

des Qualitätspakts durch Beschluss vom 19.01.1999 eingerichtete un-

abhängige Expertenrat einen rund 650 Seiten umfassenden Bericht 

über den Stand und die Entwicklung der Hochschulen in NRW vor. Die 

Expertengruppe hatte die Aufgabe, unter dem Vorsitz des ehemaligen 

Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz und der Confederation of 

                                            
327 Das Kürzel kw steht für „künftig wegfallend“ 
328 Vgl. Fangmann 2005, S. 1  
329 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung NRW 
2000, S. 1ff  
330 Kraft 2003, S. 1. Wenn sich eine Hochschule gegen den Qualitätspakt entschieden 
hätte, sollte diese weiter wie bisher unter den jeweils jährlich geltenden Haushaltsbe-
dingungen arbeiten können. Im Gegensatz zu Bayern, Hessen, Niedersachsen oder 
Berlin haben die Hochschulen in NRW signalisiert, dass die Hochschulen den Struk-
turreformprozess des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung mittragen.  
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European Union Rectors’ Conferences, dass Studien- und Forschungs-

angebot aller Hochschulen des Landes in einem Verfahren der Peer 

Evaluation zu begutachten und einer umfassenden Qualitätsüberprü-

fung331 zu unterziehen. Die Ergebnisse fanden Eingang in eine differen-

zierte Querschnittsanalyse und mündeten schließlich in Empfehlungen 

zur inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der 27 staatlichen Hoch-

schulstandorte. Das nicht durchgehend aufgaben- und detailscharfe, 

externe Gutachten bildete die Grundlage für wichtige Strukturentschei-

dungen von Kabinett und Landtag, welche Kapazitätsreduktionen und 

die Einstellung von landesweit mehr als 100 Studiengängen nach sich 

zog.332 Das Verfahren, das den Hochschulen Kriterien für Profilbildung 

und Positionierung an die Hand gegeben hat, führte schließlich zu 

hochschulübergreifenden Kooperationen und forcierte u.a. die Fusion 

der Universitäten Duisburg und Essen.333  

Die langjährige Erfahrung der Landesregierung, dass ungeachtet des 

Einsatzes zusätzlicher Mittel im tertiären Bildungsbereich keine mess-

baren effizienten Ergebnisse hervorgebracht wurden, hatte zur Konse-

quenz, dass die Landesregierung den zukunftweisenden Reformpro-

zess des Qualitätspakts, mit einem eigens dafür konstruierten Instru-

ment zur staatlichen Hochschulsteuerung, dem so genannten Hoch-

schulkonzept NRW 2010, konsequent fortsetzte.  

Als zentrale Bestandteile des strategischen Hochschulkonzepts NRW 

2010 lassen sich vier abgestimmte Entwicklungslinien334 nennen:  

 

1. Profilbildung der Hochschulen  
(durch Umschichtung von Ressourcen, 1. Stufe: innerhalb der 
Hochschulen, 2. Stufe zwischen Hochschulen ) 
 

                                            
331 Habel weist in ihrem Werkstattbericht Evaluation an den nordrhein-westfälischen 
Universitäten darauf hin, dass der Begriff Evaluation nicht klar definiert ist und fälschli-
cherweise auch staatlich induzierte Qualitätsüberprüfungen der Hochschulen (im 
Rahmen des Qualitätspakts) als Evaluation bezeichnet werden. Vgl. Habel 2000, S. 
117  
332 Vgl. aktuelles – Reden im Landtag .2003, S. 2   
333 Fangmann 2005, S. 7 
334 In enger Anlehnung an das Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW 
2004  
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• Stärken-Schwächen-Analyse 

• Rahmenvorgaben zur Strukturentwicklung 

• Zielvereinbarungen II bis Ende 2006 

• Clusterbildung in der Forschung 

 

2. zukunftsfähige Strukturen 

• Bologna-Prozess BA/MA/ECTS 

• Optimierung des Managements 

• Flächendeckende Budgetierung 

• Kosten-Leistungsrechnung 

 

3. mehr Anreize 

• Leistungsorientierte Mittelvergabe 

• Dienstrechtreform/Leistungszulage 

• Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses, (z.B. 

Graduate Schools) 

 

4. Qualitätssicherung 

• Akkreditierung 

• Evaluation von Studium und Lehre 

• Evaluation durch Studierende  

• Forschungsevaluation 

 

Auch wenn von ministerieller Seite bezüglich der Controlling-Aktivitäten 

und des hochschulbezogenen Leistungs- und Erfolgsvergleichs eine 

klare Präferenz auf „harte Fakten“ gelegt wurde,335 unterstützt das 

MWF ausdrücklich institutionelle Profilbildungsprozesse. Hierfür stellte 

man den Hochschulen des Landes fächerspezifische und standortbe-

zogen aufbereitete Informationen (Entwicklungsrahmen) und Ver-

gleichsdaten für eine umfassende Selbstdarstellung zur Verfügung. 

Gemäß Planungserlass erwartete das Ministerium von den einzelnen 

                                            
335 Vgl. Heise 2003, S. 17 
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Hochschulen bis Ende 2003 begründete Strukturvorstellungen und 

Entwicklungsperspektiven. Diese sollten auf einer intensiven wissen-

schaftsadäquaten Analyse der eigenen Situation (Stärken-Schwächen-

Analyse) aufbauen und Prozesse der Entscheidungsfindung in Richtung 

Weiterentwicklung (Standortentwicklungspläne) initiieren, angepasst an 

die Ziele des Landes NRW. Den Bildungseinrichtungen wurde während 

des laufenden Prozesses - mittels regelmäßiger Evaluationen - ein 

Spiegel vorgehalten mit dem erklärten Ziel Lehre und Studium zu opti-

mieren. Das Augenmerk galt dabei der systematischen Dokumentation 

der einzelnen Schritte zur Qualitätsentwicklung der Hochschulleistun-

gen sowie der operativen Umsetzungsschritte. Während des Prozess-

verlaufs wurde der Zielerreichungsgrad der jeweiligen Maßnahmen re-

gelmäßig überprüft, um falschen Entwicklungen mittels notweniger Mo-

difizierungen entgegenzutreten. Die Auswertung und der Abgleich der 

Standortkonzepte mit den landesplanerischen Zielen war bis Ende 2004 

geplant. Anschließend sollten Abstimmungsgespräche stattfinden, de-

ren Ergebnisse in die jeweiligen Zielvereinbarungen (Okto-

ber/November 2004) zwischen den einzelnen Hochschulen und der Mi-

nisterialbehörde einmünden sollten. Die Hochschulen waren aufgefor-

dert, bis Ende des Jahres 2006 Vorschläge zur Umschichtung von Res-

sourcen als Grundlage für die zweiten Runde der Zielvereinbarungen336 

vorzulegen. 2006 war geplant Bilanz zu ziehen und die Umsetzung der 

vereinbarten Maßnahmen zu überprüfen. Sollte der Abgleich der Pla-

nungen nicht mit den Vorstellungen des Ministeriums übereinstimmen, 

wurden ministerielle Eingriffe in Aussicht gestellt. Bereits im Jahr 2004 

war vorgesehen, die Mittel der Hochschulen in einem erheblich größe-

ren Umfang nach Auslastungs- und Leistungsparametern zu verteilen 

als bisher. 

                                            
336 Um landesweit die Koordination des Studienangebots gewährleisten zu können, 
sollen künftig über Zielvereinbarungen zwischen Ministerium (Staat) und jeder einzel-
nen Hochschule Perspektiven vereinbart werden. Vgl. Ministeriums für Wissenschaft 
und Forschung NRW 2001  
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Abbildung 1: Ablauf des Verfahrens 

 

  

Im Rahmen des Hochschulkonzepts NRW 2010 stellte das Ministerium 

folgende Kriterien zur Überprüfung und Neujustierung der Fächer in den 

Focus, die: 

 

• Überprüfung und Anpassung der (Ausbildungs-) Kapazitäten in 

relevanten Lehr- und Forschungsbereichen (LFB) 

 

• Förderung der Aufgabenentwicklung und Profilbildung - Innovati-

on durch Umschichtung. 

 

• Bewertung der Lehr- und Forschungsbereiche auf der Grundlage 

von Leistungsindikatoren, für die ausgewiesene Referenzwerte 

vorliegen, wie:  

 

- die Auslastung einzelner Fächer nach der Kapazitäts-

Verordnung (KapVO) (Studierendennachfrage/Lehrangebot), 
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- der Studienerfolg, gemessen am Verhältnis zwischen Absol-

venten je Wissenschaftlerstelle, sowie 

 

- der Lehr- und Forschungserfolg, gemessen an den Drittmit-

teln je Wissenschaftlerstelle.337 

 

Während einerseits seit Jahren bekannte Überkapazitäten wirkungsvoll 

zurückgefahren wurden, sollten die Kapazitäten338 für diejenigen Lehr- 

und Forschungsbereiche überprüft und maßvoll an den tatsächlichen 

Bedarf angepasst werden, deren Auslastung339 nach Kapazitätsverord-

nung (KapVO) über mehrere Jahre unter 80 Prozent lag, ohne die Leis-

tungsfähigkeit dieser Fächer, etwa in der Forschung zu gefährden. An 

den Universitäten betraf das seit Jahren thematisierte Effizienzproblem 

die Lehr- und Forschungsbereiche Maschinenbau, Elektrotechnik, Ar-

chitektur, Bauingenieurwesen, Bergbau und Hüttenwesen, Vermes-

sungswesen, Chemie, Physik/Astronomie und Slavistik, welche neben 

dem Auslastungsproblem einen vergleichsweise hohen Bedarf an Res-

sourcen haben und für die vom Ministerium Kapazitätsziele formuliert 

wurden. Die Gründe für diese Entwicklungen sind in erster Linie auf zu 

hohe Abbrecherquoten zurückzuführen.  

An den Fachhochschulen waren die Lehr- und Forschungsbereiche 

Maschinenbau, Architektur, Vermessungswesen und Chemie von dem 

entsprechenden ministeriellen Erlass340 betroffen. 

Das Instrument der Hochschulpolitik erschöpfte sich aber nicht allein in 

rein quantitativen Betrachtungen von Effizienz und bloßen Auslastungs-

                                            
337MWF NRW 2010 - 2003  
338 Die Leistungskennzahl „Kapazität“ wird gemessen in „Normstudienplätzen“. Vgl. 
MWF NRW 2010 – 2003, S. 2 
339 Die Leistungskennzahl „Auslastung“ wird gemessen in Lehrangebot/ Studieren-
dennachfrage und bezieht sich auf die „OAuslastung als Durchschnitt aus den Win-
tersemestern 1999/00 bis 2001/02 - und die Anzahl der Normstudienplätze im Winter-
semester 2001/02 für sämtliche Lehr- und Forschungsbereiche in NRW (40 an Uni-
versitäten –ohne Medizin – 19 an Fachhochschulen).“ MWF NRW 2003, S. 2 
340 Erlass des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom 
15.10.2003, Hochschulkonzept 2010 NRW  
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kategorien. Auch gut ausgelastete Lehr- und Forschungsbereiche (für 

das MWF liegt eine akzeptable Auslastung zwischen 80 und 120 Pro-

zent) mit negativen Bedarfsprognosen am Arbeitsmarkt gerieten in den 

Focus der Landesregierung und sollten überprüft und neu justiert wer-

den.341 Ein Beispiel hierfür stellte der in der Regel hoch ausgelastete 

Studiengang Architektur dar, dessen Absolventen aufgrund der hohen 

Architektendichte in Deutschland erhebliche Schwierigkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt haben. In dem oben genannten Beispiel wäre es denkbar, 

die Architektur-Studienplätze über einen Numerus clausus (Nc) zu re-

duzieren.  

 

Abbildung 1: Auslastung und Kapazitäten 

 

 

Erst in einem zweiten Schritt waren die Hochschulen angehalten, auch 

diejenigen Lehr- und Forschungsbereiche aufzuführen, die nicht unter-

ausgelastet sind und für die vonseiten des Ministeriums keine Änderun-

gen im Planungszeitraum bis 2010 vorgesehen waren. In den Zielver-

einbarungen II sollte der vorgesehene Aufgabenumfang (Kapazitäten) 

in allen Leistungsbereichen festgelegt werden. 

                                            
341 Die prognostizierte Nachfrageentwicklung war so konzipiert, dass unvorhergese-
hene Entwicklungen in der Nachfrage berücksichtigt wurden. Vgl. Ministerium für In-
novation, Forschung Wissenschaft und Technik (MIFWT) 2006, S.1 
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Mit dem Hochschulkonzept 2010 erhielten die Hochschulen die Chan-

ce, bestehende Überkapazitäten abzubauen und durch Rückbau frei-

werdende Kapazitäten in innovative, gut ausgelastete Studiengänge 

oder in neue Studiengänge umzuschichten, um sich in der Hochschul-

landschaft besser positionieren zu können. 

Die Auslastung nach Kapazitätsverordnung (Quotient aus Studieren-

dennachfrage und Lehrangebot) wird bereits seit Jahren für jeden Stu-

diengang an den nordrhein-westfälischen Hochschulen berechnet.  

Die Größe „Normstudienplätze“ (NSP) als Maß für die Studienkapazität 

aber wurde eigens für das Planungsinstrument Hochschulkonzept 2010 

konzipiert: Der Wert errechnet sich wie folgt:  

 

aktuell NSP 
(80%) (  ZielAuslastung

aktuell Auslastung
 :Auslastung 80% Referenz •

=
 

 

Der Wert gewährleistet, (1.) „[O] dass die Personalkapazitäten eines 

Lehr- und Forschungsbereichs als zentrale Planungsgröße über den 

Faktor Lehrangebot Berücksichtigung finden und zwar unabhängig von 

der lokalen Lehrverflechtung, (2.) dass die variierende Betreuungsin-

tensität verschiedener Fächer durch den Curricularen Normwert des 

zugeordneten Diplom-Studiengangs eingeht und (3.) das eine den rea-

len Studienplätzen korrespondierende Größenordnung durch den Fak-

tor Regelstudienzeit erreicht wird. Für landesweit nicht ausgelastete 

Lehr- und Forschungsbereiche sieht das Hochschulkonzept NRW 2010 

Kürzungen vor. Die Bildung der gewünschten Forschungs- und Lehr-

strukturen soll zukünftig durch Mittel- und Stellenzuweisungen gesteuert 

werden.“342 

 

Besonderes Anliegen des Ministeriums war die Ermittlung der Positio-

nierung der nordrhein-westfälischen Hochschulen auf der Basis quanti-

tativer Parameter. Die hierfür erstellten zweidimensionalen Diagramme 

sollen Anlass geben, innerhalb der Hochschule und zwischen Hoch-

                                            
342 Vgl. Fangmann 2006, S. 8f; Heise 2003, S. 15f  
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schule und Ministerialbehörde wichtige Kommunikations- und Koopera-

tionsprozesse in Gang zu setzen. Schließlich lassen sich Hochschul-

entwicklungsprozesse nicht per Erlasse umsetzen.  

 

 

Abbildung 2: Fächerübersicht Auslastung/Kapazitäten für die Naturwis-
senschaften an Universitäten 

 

 

 
Abbildung 3: Auslastung nach Standorten (Beispiel Chemie) 
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Abbildung 4: Kapazitätsziel bis zum Jahr 2010 für den  
Lehr- und Forschungsbereich Chemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die linke Säule bildet die Gesamtzahl der Normstudienplätze (9603 

Studienplätze) am Beispiel des Lehr- und Forschungsbereichs Chemie 

an den Universitäten in NRW (aktuelle Auslastung 65% / durchschnittli-

che Auslastung von WS 1999/00 bis 2001/02). Die rechte Säule doku-

mentiert das vom MWF festgelegte Kapazitätsziel (8200 Studienplätze) 

für das Jahr 2010. Die mittlere Säule repräsentiert den Wert (7802 Stu-

dienplätze), auf den die Normstudienplätze zu reduzieren sind, um bei 

der aktuellen Studierendennachfrage im Schnitt auf eine 80%tige Aus-

lastung zu gelangen.  

 

 

Im nachfolgenden Leistungsportfolio werden der Lehrerfolg (gemessen 

in Absolventen je Wissenschaftlerstelle) und der Forschungserfolg (ge-

messen in Drittmittel je Wissenschaftlerstelle) eines einzelnen Lehr- 

und Forschungsbereichs (im fachlichen Bezugssystem: hier Chemie) im 

Vergleich aller Hochschulen gegenübergestellt. Der Vergleich von Lehr- 

und Forschungserfolg gibt Auskunft über die relative Position des Fa-

ches (Chemie) auf Landesebene.  
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Für das Fach Chemie ergibt sich folgende Vierfeldertabelle.  

 

Abbildung 5: 

 

Je nachdem wie schlüssig die von den einzelnen Fächern abgegebe-

nen Stellungnahmen sind, fallen die nach Leistungsindikatoren verteil-

ten Mittel und Reduzierungen aus. Dabei sieht das Ministerium landes-

weite prozentuale Kürzungen zwischen 15 und 30 Prozent je nach 

Fachbereich vor. Bei Hochschulen, die nicht auf dem richtigen Weg 

sind, schließt das Ministerium auch Umschichtungen von Ressourcen 

zwischen verschiedenen Hochschulen nicht aus, etwa Verlagerungen 

von Studiengängen oder ganzer Fachbereiche an andere Hochschul-

standorte oder sogar die Schließung von nachweislich schwachen Lehr- 

und Forschungsbereichen mit wenig Profilbezug. 

Das Ministerium betont: „Um es klar zu sagen: Beim Hochschulkonzept 

2010 geht es um weit mehr als um die Verschiebung von einigen Pro-

fessorenstellen hier oder da. Es geht um ein neues Klima der Verände-

rung, um eine Aufbruchstimmung an der Alma Mater: mehr Wettbe-

werb, mehr Excellenz, mehr Eigenverantwortung, um den Hochschul-

Standort NRW insgesamt zu noch mehr Glanz zu führen.“343   

 

                                            
343 Kraft 2003, S. 1ff  
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2.5.1 Kritik am Hochschulkonzept NRW 2010 

 

Vor diesem Hintergrund und vor allem angesichts der befürchteten weit 

reichenden Konsequenzen, die vonseiten des Ministeriums aus den 

Ergebnissen gezogenen werden, ist es verständlich, dass das Hoch-

schulkonzept NRW 2010 bei vielen Studierenden und Hochschulpro-

fessoren auf Unmut stößt. Mancherorts ist der Verdacht aufgekommen, 

dass das Interesse der staatlichen Stellen ausschließlich darauf beruht, 

Daten zu gewinnen mittels derer die Zusammenlegung von Fächern, 

die Schließung ganzer Standorte oder bestimmter Lehr- und For-

schungsbereiche legitimiert werden kann, unbehelligt der sich aus die-

sen Maßnahmen ergebenden Nachteile und Belastungen für die Studie-

renden. Auch wenn sich die Endscheidungsträger durch die Bündelung 

von Kapazitäten mehr Wettbewerbsfähigkeit - bei geringerem Einsatz 

von finanziellen Ressourcen- versprechen, liegt es auf der Hand, dass 

negative Umverteilungen oder Ressourceneinsparungen bei den Betrof-

fenen Widerstände gegenüber dem in Rede stehenden Reformpaket 

auslösen. Diese Vermutung wird durch die starke Konzentration auf 

quantitative Parameter untermauert, die vor allem für kleinere Fächer 

(etwa in den Geisteswissenschaften,344 so genannte Orchideenfächer) 

nachteilig sein kann.345  

Mit dem Hochschulkonzept 2010 unterstützt das Land Nordrhein-

Westfalen uneingeschränkt das Ziel der Bundesregierung, die Quote 

der Studierenden eines Jahrgangs auf mindestens 40 Prozent zu erhö-

hen und damit die Lücke zwischen der durchschnittlichen Studienan-

fängerquote der OECD-Staaten (die OECD konnte im Jahr 2001 auf 

eine Studienanfängerquote von durchschnittlich 46,8 Prozent verwei-

sen) und Deutschlands zu schließen.  

                                            
344 Kritik wird an den Geisteswissenschaften vor allem wegen ihrer zersplitterten 
Struktur geübt, die sie international betrachtet nicht wettbewerbsfähig erscheinen 
lässt. 
345 Um die Fortführung einzelner (Orchideen-) Fächer überhaupt zu gewährleisten, 
wurden an einzelnen Hochschulen kultur-, geistes- und sozialwissenschaftliche Zent-
ren gebildet. 
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Ohne Qualitätseinbußen lassen sich solche politischen Vorhaben nur 

realisieren, wenn gleichzeitig eine entsprechende Anpassung der (fi-

nanziellen) Rahmenbedingungen erfolgt.346  

Problematisch erscheint die Vorgehensweise, die Prognose der Ausbil-

dungskapazitäten an der Nachfrage des Arbeitsmarkts auszurichten, 

nicht zuletzt, weil für viele akademische Qualifikationen keine eindeuti-

gen Berufsbilder vorliegen. Darüber hinaus sind kurzfristigen Bedarfs-

schwankungen langfristige Auf- und Abbauprozesse in den Hochschu-

len entgegenzusetzen.347  

Trotz aller Kritik darf jedoch nicht vergessen werden, dass Bildung 

staatlicher, im Grundgesetz verankerter Auftrag ist. Vor diesem Hinter-

grund stehen die deutschen Hochschulen in der gesellschaftlichen Ver-

antwortung für die Qualität ihrer Ausbildung. Auch wenn die Rahmen-

bedingungen für das bundesrepublikanische Hochschulwesen derzeit 

nicht optimal sind, Profilbildung verhindern sie nicht.  

Dem Staat sollte die Bereitschaft der Bildungseinrichtungen zu Moder-

nisierungsmaßnahmen und Strukturreformen jedoch ein Zeichen sein, 

dass der Bildungsbereich zum Dialog bereit ist. Das labile Gleichge-

wichtsverhältnis zwischen Hochschulen und staatlicher Ministerialbe-

hörde sollte deshalb nicht einseitig in ein Ausbeutungsverhältnis umge-

wandelt348 werden, indem das Land seine Hochschulen finanziell aus-

trocknet. Bereits heute klaffen angesichts fehlender notwendiger öffent-

licher Ressourcen Anspruch und Wirklichkeit auseinander.349 Darauf 

verweisen die Ergebnisse zahlreicher Evaluationsmaßnahmen. 

 

 

3 Institutionalisierung von Evaluation 

 

Die Etablierung von Evaluation in der angewandten Sozialforschung 

war zugleich entscheidende Voraussetzung für eine dynamische Ent-

                                            
346 Ministerium für Wissenschaft und Forschung NRW, 2003, S. 1 
347 Vgl. aktuelles – Reden im Landtag 2003, S. 1ff 
348 Laske und Hammer1992, S. 74 
349 Vgl. Thomas 2003, S. 21 
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wicklung der Qualitätssicherung im deutschen Hochschulbereich. 

Hochschulpolitische Erfahrungen haben gezeigt, dass eine effektive 

Qualitätssicherung und -entwicklung eine umfassende Kenntnis und 

sachgerechte Bewertung der eigenen Institution erfordert, um qualitäts-

orientierte strategische und organisatorische Konzepte in der Hoch-

schulpraxis effizient umsetzen zu können. Der Schlüssel für eine konti-

nuierliche Qualitätsverbesserung und Effizienzsteigerung sind Prozesse 

der Selbsterkenntnis, welche ohne gegenseitiges Vertrauen und ge-

genseitige Akzeptanz der am Verfahren Beteiligten nicht vorstellbar 

sind. Die systematische Sicherung der Qualität nach hochschulspezifi-

schen Verfahrensprinzipien schafft eine weitgehende Transparenz in 

den Hochschulabläufen und bewirkt, dass Hochschulleitungen das 

Mehr an Eigenverantwortung für die Sicherung der eigenen Leistungen 

auch tatsächlich wahrnehmen. Diese hochschulpolitische Perspektive 

trägt wesentlich zur Rechtfertigung der immer größeren institutionellen 

Autonomie des Wissenschaftsbetriebs Hochschule bei.350  

Für ein erfolgreiches Wissenschaftsmanagement ist deshalb relevant, 

dass wirksame Qualitätssicherungsverfahren in strategische Hoch-

schulsteuerung eingebunden und in optimaler Weise mit neueren aner-

kannten Verfahren, etwa der Ziel- und Leistungsvereinbarung verknüpft 

werden. Das in den letzten Jahren zu registrierende dominante Interes-

se der Hochschulen bzw. ihrer Führungskräfte an internen und externen 

Qualitätssicherungsprozessen manifestiert sich u.a. darin, dass Hoch-

schulinstitutionen verstärkt die professionelle Unterstützung externer 

Qualitätssicherungsagenturen und Netzwerke351 nutzen. Auf diese Wei-

se werden internationale Perspektiven, die kennzeichnend für den Bo-

logna-Prozess sind, in den Qualitätssicherungsprozess eingebracht.  

Bereits seit den frühen neunziger Jahren (1994/95) lässt sich eine bis 

heute wachsende Zahl (regionaler) Evaluationsagenturen oder auch 

                                            
350 Ruppert 2005, S. 27 
351 Z.B. das Hochschulinformations-System GmbH (HIS), das Centrum für Hochschul-
entwicklung (CHE) oder das Interdisziplinäre Zentrum für Hochschuldidaktik (IZHD) in 
Bielefeld. Diese Einrichtungen werden im Auftrag des jeweiligen Ministeriums oder 
Hochschule tätig. 
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länderübergreifender Hochschulnetzwerke und -verbünde verzeich-

nen.352 Speziell für den tertiären Bildungsbereich bildete sich eine Infra-

struktur an Evaluationseinrichtungen heraus, die in Form verschiedener 

Konzepte und Modelle Qualitätssicherungsverfahren durchführen: 

 

• „Verbund Norddeutscher Universitäten als Zusammenschluss der Uni-
versitäten Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock 
(‚Nordverbund’, seit 1994), 

 

• Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA, 
seit 1995), 

 

• Geschäftsstelle für Evaluation an Universitäten in Nordrhein-Westfalen 
(seit 1996; Tätigkeit Ende 2001 eingestellt) 

 

• Geschäftsstelle für Evaluation an Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen (seit 1997), 

 

• Evaluationsverbund der Technischen Universitäten Darmstadt, Kai-
serslautern, Karlsruhe in Verbindung mit der ETH Zürich (seit 1999), 

 

• Lehrevaluation im Universitätsverbund (LEU) der Universitäten  
Halle, Jena und Leipzig (seit 2000), 
 

• Evaluationsnetzwerk Wissenschaft (Enwiss) mit derzeit 18 Mitglieds-
hochschulen aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen-
Anhalt und Thüringen (seit 2001), 

 

• Evaluationsagentur Baden-Württemberg (Evalag tätig seit 2001) 
Hochschulevaluierungsverbund Südwest (HESW, gegründet im Juli 
2003)353“ 

 

Die Arbeit der in der Regel hochschulartenübergreifenden Qualitäts-

agenturen bietet den staatlichen Hochschulen354 mehr Anerkennung 

und Glaubwürdigkeit, gleichzeitig eröffnet sich den akademischen Ein-

richtungen die Chance sich am Hochschul- und Wissenschaftsstandort 

                                            
352 Hochschulrektorenkonferenz-Service Stelle Bologna 2004, S. 182-183 
353 „Gründungsmitglieder sind 12 Hochschulen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 
Saarland. Die Geschäftsstelle des Verbundes soll am Zentrum für Qualitätssicherung 
und  
-entwicklung (ZQ der Universität Mainz) angesielt werden. 
354 Diese Betrachtung konzentriert sich explizit deutsche Hochschulen in staatlicher 
Trägerschaft.  
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Deutschland sowie im europäischen Hochschulraum besser profilieren 

und positionieren zu können. Eine immer zentralere Bedeutung für eine 

strategische Planung der Hochschulausbildung sowie deren Strukturen, 

Prozesse und Ergebnisse nimmt das von der Hochschulrektorenkonfe-

renz und vom Wissenschaftsrat empfohlene Verfahren der mehrstufi-

gen Evaluation ein, deren erste und zweite Stufe355 die interne und ex-

terne Evaluation darstellen. Auf hochschulpolitischer Ebene ist das 

mehrstufige Evaluationsverfahren gegenwärtig das zentrale Qualitätssi-

cherungsinstrument356, das Hochschulen und wissenschaftliche Einrich-

tungen im Bereich der Studiengangsentwicklung und Qualitätsbewer-

tung unterstützt. 

 

 

3.1 Summative und formative Evaluation 

 

Die sicherlich gängigste und folgenreichste Unterscheidung des Evalua-

tionsprozesses ist die klassische Einteilung in summative und formative 

Evaluation, welche auf Scriven (1967) zurückgeht. Diese spezifische 

Strukturierung zur Organisation des Evaluationsprozesses leitet sich 

von den jeweiligen Zielen und der Ausgestaltung des Evaluationsver-

fahrens ab und hat primär das temporale Vorgehen zum Kriterium.  

Als Instrument der eigenverantwortlichen Qualitätsbewertung greift die 

formative Evaluation durch ihren begleitenden Charakter rückkoppelnd 

in den zu evaluierenden Prozess ein und beeinflusst und steuert diesen 

fortlaufend. Die prozessorientierte Absicht des formativen Vorgehens 

spiegelt sich in der von Wottawa und Thierau formulierten Definition: 

„Die formative Evaluation stellt vor allem Informationen für noch in der 

Vorbereitungs- oder Implementierungsphase befindliche oder laufende 

                                            
355 Die dritte Stufe ist das so genannte Follow up. Für die Durchführung des Follow up 
sind Verantwortliche klar zu benennen. Diese Stufe der Evaluation verbindet Maß-
nahmenprogramme mit einer zeitlichen Perspektive. Vgl. Reuke 2000, S. 60 
356 Neben dem Evaluationsverfahren hat sich das aus den USA stammende Akkredi-
tierungsverfahren als Steuerungsinstrument im deutschen Hochschulwesen etablieren 
und durchsetzen können.  
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Programme bereit, die optimiert werden sollen.“357 Charakteristisch für 

diese besonders praxisrelevante Form der Evaluation, deren Anfangs- 

und Endpunkt methodisch nicht immer eindeutig definiert werden 

kann,358 ist neben der gezielten Informationsbereitstellung und Informa-

tionsaufbereitung das prozessoptimierende und programmgestaltende 

Feedback, dass die Basis für eine intensive Selbstreflexion im Fachbe-

reich bildet. Um bestehende Defizite und mögliche Fehlentwicklungen 

in Studium und Lehre herauszuarbeiten und etwaige Korrekturen noch 

während der laufenden Programme oder Maßnahmen zu ermöglichen, 

gilt es die abprüfbaren Evaluationsergebnisse mit den selbst gesetzten 

Zielen des evaluierten Studiengangs bzw. Fachs abzugleichen. Obwohl 

das formative Evaluationsverfahren die Interpretation der Ergebnisse im 

Sinne einer Erfolgs- und Wirkungsanalyse durch die permanente Rück-

koppelung der Ergebnisse in den laufenden Prozess erschwert, nimmt 

diese der pädagogischen Begleitforschung nahe stehende Methode 

eine exponierte Stellung als hochschul- und fachbereichsinternes In-

strument der Qualitätssicherung ein.359 Hierzu trägt sicherlich die Mög-

lichkeit bei, über Evaluation Leistungstransparenz herstellen zu können 

und die Selbstkontrollmechanismen der Disziplinen zu stärken, wobei 

die Einbeziehung aller Statusgruppen in eine breite Diskussion unver-

zichtbar ist. Evaluation und Leistungstransparenz erzeugen in den 

Hochschulen und ihren Organisationseinheiten indirekt Ansporn zur 

Leistungssteigerung.360 Zum anderen erfüllt das Verfahren die Funktion 

der Rechenschaftspflicht der Hochschulen gegenüber dem sie alimen-

tierenden Staat und der Gesellschaft. Kernelement der formativen Eva-

luation ist deshalb unzweifelhaft die Verbesserung der innerwissen-

schaftlichen disziplinären Kommunikations- und Kooperationsprozesse 

und idealer Weise zwischen den verschiedenen Ebenen der Universität. 

Die Kommunikation gerade auch zwischen Lehrenden und Studieren-

den intensiviert das formative Verfahren und lässt es zu einem tragfähi-

                                            
357 Wottawa und Thierau 1998, S. 63 
358 Kromrey 2001, S.118 
359 Siehe hierzu das Kapitel „Handlungsforschung“. 
360 Vgl. Keller 2005, S. 4 
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gen Dialoginstrument werden.  

Im Unterschied zur formativen Evaluation wird die klassische Variante 

der Evaluation, das summative Vorgehen (Ex-post), erst nach Ab-

schluss eines Programms oder einer Maßnahme durchgeführt. Die ex-

plizit auf projektformende Effekte verzichtende Methode liefert erst im 

Nachhinein zusammenfassende Resultate und aussagekräftige Daten, 

welche in handlungsleitende (Ressourcen-) Entscheidungsfindungen 

und schlussendlich zur Prozessoptimierung in Veränderungskataloge 

münden. Das rückwärtsgewandte Verfahren kann deshalb als zusam-

menfassend, bilanzierend und ergebnisorientiert interpretier werden.361 

Prinzipiell können beide Evaluationsperspektiven, die formative und die 

summative, eingenommen werden.  

Im Gegensatz zur formativen Vorgehensweise lässt sich der Anfangs- 

und Endpunkt der summativen Evaluation eindeutig methodisch 

bestimmen. Der Übergang zwischen beiden Evaluationsformen, die 

sich in der Praxis nicht klar voneinander trennen lassen, verläuft in der 

Regel fließend. Oftmals initiieren die Ergebnisse eines summativ 

durchgeführten Verfahrens eine formative Evaluation. In diesem Kon-

text erklärt Webler, dass sich die in Deutschland angewandten Evalua-

tionsverfahren in den Anfangsjahren „ [O] auf einem Kontinuum zwi-

schen summativer und formativer Evaluation“362 eingependelt haben. 

Die Tatsache, dass Peers als Wissenschaftler und Fachexperten mit 

ihrem Erfahrungshintergrund erstaunlich schnell beurteilen können, 

„[O] welches Maß an wissenschaftlichem Entwicklungspotential in den 

jeweiligen Studiengängen innewohnt“363, hat Einigkeit in der Fachwelt 

erzielt, dass interne und externe Evaluationsverfahren miteinander zu 

verknüpfen und externe Begutachter für Qualitätssicherungsverfahren 

unverzichtbar sind.  

 

 

                                            
361 Vgl. Stockmann 2000, S. 14 
362 Webler 1999, S.143 
363 Ruppert 2005, S. 33 
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3.2 Interne Evaluation und externe Evaluation 

 

Mittlerweile spiegelt das von der Hochschulrektorenkonferenz (1995) 

und dem Wissenschaftsrat (1996) empfohlene und an das niederländi-

sche Modell adaptierte Evaluationsvorgehen den Status Quo an bun-

desdeutschen Hochschulen. Auf dem Hintergrund, dass das nach inter-

national anerkannten Standards, mit den Begriffen interne, externe Eva-

luation und Follow up364 umschriebene mehrstufige Verfahren in der 

Praxis aufeinander aufbaut,365 lassen sich die interne und externe Eva-

luation als integrativer Prozess auffassen. Die Qualität der internen 

Evaluation bestimmt dabei wesentlich die Qualität der externen Evalua-

tion. 

Im Vordergrund des strukturierten Verfahren steht der Aspekt der Quali-

tätssicherung bzw. Qualitätsverbesserung, verbunden mit dem bereits 

erwähnten Anspruch der Rechenschaftslegung der Hochschulen ge-

genüber dem Staat und der die hochschulischen Leistungen kritisch 

hinterfragenden Öffentlichkeit. Am Anfang jeder selbstkritischen inter-

                                            
364 Evaluation kann nicht unabhängig von dem konkreten Bedingungsgefüge der 
Hochschule bzw. des Fachbereichs und des Lehrgebiets betrachtet werden. Die pra-
xisrelevante Unterscheidung zwischen interner und externer Evaluation wird entschei-
dend von der personalen Entscheidung bestimmt, wem die Evaluationsaufgabe über-
tragen wird. So macht es einen Unterschied, ob das Evaluationsverfahren von inter-
nen Hochschulakteuren durchgeführt wird. Interne Akteure kennen die inneruniversitä-
ren Strukturen und die Organisation und können ihre Erfahrungen und Netzwerke 
nutzen, um konstruktiv zur Lösung anstehender Probleme und der Beseitigung von 
Mängel beizutragen, oder ob das Verfahren von externen unabhängigen Experten 
durchgeführt wird. Sie haben in der Regel einen einfacheren Zugang zu allen wichti-
gen Informationen, wie zu hochschulstatistischen Daten und fachinternen Statistiken 
einzelner Lehrstühle. Ein weiterer Vorteil schlägt dadurch zu Buche, dass sie während 
des gesamten Evaluationsprozesses vor Ort sein und auf wichtige Ressourcen wie 
Hilfskräfte, Räume oder Computerausstattungen zugreifen können. Problematisch 
erweist sich dagegen häufig die mangelnde Professionalität der internen Hochschul-
akteure, die zwar auf ihrem Gebiet Fachmann bzw. Fachfrau sein können, aber mit 
der Methodologie und den Methoden der empirischen Sozialforschung nicht immer 
hinreichend oder gar nicht vertraut sind, so das die Objektivität der Ergebnisse in Ge-
fahr gerät (Vgl. Kromrey 2001, S. 118). Easterby-Smith 1986 verweist in seinem Zitat: 
„It is a moot point whether such self-assesment be trusted.” (zit. nach Bank 2000, S. 
5) auf Ergebnisse, die in Richtung Selbstüberschätzung in Bezug auf den eigenen 
Leistungsstand und zum eingetretenen Lernzuwachs tendieren. Vgl. Bank 2000, S. 56 
365 Nach einer Umfrage der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2003 zum Stand der 
Qualitätssicherung werden an bundesdeutschen Universitäten mittlerweile 41,9% und 
an Fachhochschulen 22,4% aller Evaluationen mehrstufig durchgeführt. 58,1% der 
Universitäten und 77,6% der Fachhochschulen führen ausschließlich eine interne 
Evaluation durch. Vgl. Bornemann, Mittag, Mutz und Daniel 2004, S. 2 
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nen Evaluation steht eine von den Fachbereichen verantwortete kriti-

sche Selbstbewertung in Form einer detaillierten, ehrlichen Stärken- 

Schwächenanalyse. Diese hat die Spiegelung der Binnenperspektive 

zum Gegenstand und soll über den Check der Bedingungen von Studi-

um und Lehre hinaus nachhaltig Leitungsentscheidungen unterstützen, 

die der Strategie und Planung auf Studiengangs- bzw. Fachbereichs-

ebene dienen. Die bei entsprechender Methodik sachgerechten und 

validen Ergebnisse der Evaluation stellen die Grundlage für eine effi-

ziente Einbindung in Entscheidungsprozesse der Fachbereichs- bzw. 

Hochschulplanung und -entwicklung dar und bilden die Plattform, von 

der aus sich die jeweiligen Disziplinen weiter entwickeln können. Die 

Einbindung des qualitativen und prozessorientierten Evaluationsverfah-

rens in Hochschulsteuerung und Organisationsentwicklung, das um 

quantitative bereits interpretierte Daten und standortspezifische Charak-

teristika ergänzt wird, erhöht die Verbindlichkeit des Qualitätssiche-

rungsprozesses. 

Angesichts dessen, dass die Reduktion der komplexen Ausbildungsab-

läufe und -prozesse auf relevante Kennzahlen und einzelne quantitative 

Leistungsindikatoren (performance indicators),366 die auf Validität und 

Reliabilität367 zu prüfen sind, nicht ausreicht, werden innerhalb der in-

ternen Evaluation zusätzlich qualitative Informationen eingeholt, die 

über die Selbstbeschreibung des Fachs hinausgehen.368  

Unverzichtbar sind (auch nach den gesetzlichen Vorgaben) qualitative 

Verfahren, die in der Regel von Peer Reviews, unter Einbezug der Per-

spektive der entsprechenden Akteure der Hochschule (Lehrende, De-

kane, Studierende, Fachschaften), vorgenommen werden. Besondere 

Relevanz kommt auf der ersten Stufe des Qualitätsbeurteilungsprozes-

                                            
366 Input: z.B. Studierendenzahlen, Drittmittel; Output: z.B. Absolventenzahlen, Stu-
diensemester, Promotionen, Publikationen 
367 Die Einhaltung der Kriterien Validität und Reliabilität ist in der Praxis ein nicht im-
mer einfach. 
368 Vgl. Bornmann et al. HQSJ 1 00 04 06, E 7.1, S. 14. Entscheidend für die Aussa-
gekraft empirischer Erhebungen, die sich einer Vielzahl von Methoden, Verfahren und 
Instrumenten bedienen, sind Fragen der methodischen Fundierung, die Intention mit 
der Evaluation durchgeführt und die Konsequenzen, die aus den Ergebnissen abgelei-
tet werden. Vgl. Barz und Küchler 1998, S. 13 
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ses der Befragung der Studierenden369 zu ihrer Studienzufriedenheit zu, 

deren Reichweite über die Lehre hinausgeht. Gaethgens konstatiert in 

diesem Kontext, dass die Fokussierung auf Studium und Lehre nicht 

ausreicht, „[O] um einen Entwicklungsprozess der Hochschule als Ge-

samtinstitution in Gang zu setzen.“370 Entscheidende Voraussetzung für 

eine umfassendere hochschulautonome Evaluation ist die Ausweitung 

des Evaluationsgegenstands auf weitere hochschulische Felder wie 

Forschung, Nachwuchsförderung, Betreuungs-, Beratungs- und Dienst-

leistungseinrichtungen. 

Der Einstieg in die externe Evaluation (zweite Stufe des Verfahrens) 

erfolgt nach der Begutachtung des Selbstreports durch ein Vorberei-

tungsgespräch zwischen der Gutachterkommission und den Beteiligten, 

an dem alle Statusgruppen partizipieren. Der gemeinsame Diskurs über 

die Qualität in Studium und Lehre dient der allgemeinen Information 

und Erörterung der Evaluationsziele. Um eine auf die Optimierung der 

Qualität von Studieninhalten und Organisation zielende Qualitätssiche-

rung anzustoßen, ist für das entwicklungs- und feedbackorientierte Ver-

fahren die Rückbindung verdichteter Evaluationsergebnisse an eine 

diskursive Situation sicherzustellen, diese in einen Kontext einzubinden 

und in autonome Entscheidungsprozesse zu überführen.371 Für den 

Erfolg von Evaluation entscheidend ist, dass das Verfahren nicht kon-

sequenzenlos bleibt, sondern Ausgangspunkt für gemeinsam getragene 

konkrete Qualitätssicherungsmaßnahmen und Organisationsentwick-

lungsprozesse auf Fächer- und Hochschulebene wird. In diesem Sinne 

ist Hochschulsteuerung nicht bloßes technisches Vorgehen, sondern 

ein sozialer Prozess372, der unverzichtbar auf einer Kultur des „feed-

backs“ basiert. Gerade für Studierenden ist es wichtig, hinreichend in 

Feedbackprozesse, insbesondere in Follow-up-Schritte, eingebunden 

                                            
369 Zu Unrecht wurde die Urteilsfähigkeit der Studierenden zur Lehr- und Ausbildungs-
situation in den zurückliegenden Jahren immer wieder neu in Frage gestellt. Mittler-
weile ist das öfter zu hörende Vorurteil, dass Studierende als real Betroffene nicht 
unparteiische und unabhängige Urteile fällen können, jedoch weitgehend entkräftet.  
370 Gaethgens 2006, S. 16 
371 Vgl. Pellert 2002, S. 28 
372. Vgl. Laske und Hammer 1997, S. 43 
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zu werden. Damit die Studierenden nicht ihre Motivation verlieren und 

weiterhin an Studienreformprozessen partizipieren, müssen sie erfah-

ren, dass ihr Feedback ernst genommen wird.373  

Im Verlauf der Vor-Ort Begehung, in deren Rahmen idealer Weise ein 

intensiver Dialog mit Fachvertretern, Vertretern des wissenschaftlichen 

Mittelbaus, Studierenden und Absolventen stattfindet, bilden sich die 

Peersein Urteil über die Qualität der operativen Strukturen und Organi-

sation des begutachteten Studiengangs bzw. Studienfachs.374 Bei der 

Auswahl der Peers handelt es sich in der Regel um externe Hoch-

schulprofessoren mit Reputation, Fach- und Sachkompetenz sowie um 

anerkannte kompetente und fachlich qualifizierte Personen aus der Be-

rufspraxis (Industrie, Wirtschaft oder des öffentlichen Dienstes), welche 

die für diese Aufgabe notwendige Professionalität gewährleisten.375 

Den evaluierten Einheiten bleibt ein Vorschlagsrecht bei der Benen-

nung der Peers vorbehalten, welches dazu beiträgt, dass Vertrauen der 

Beteiligten in das Verfahren zu stärken. „Nach Auffassung des Wissen-

schaftsrates gehört es zu den originären Aufgaben der Kommission, bei 

der Begutachtung die Selbstdarstellung des Fachbereichs kritisch zu 

bewerten und auf Inkonsistenzen im Lehrbetrieb bzw. in dessen Dar-

stellung, sowie auf strategisches Verhalten bei der Selbstevaluation 

hinzuweisen.“376 Auf der Grundlage der Ergebnisse beider Verfahrens-

stufen verfassen die Peers ein Gutachten, einschließlich fundierter 

Empfehlungen zur Sicherung und Verbesserung der Studienqualität. 

Am Ende des Prozesses (Follow up) steht idealtypisch ein präzise defi-

niertes Handlungsprogramm, dass auf die Entwicklung des Studien-

gangs bzw. Faches377 fokussiert.378  

                                            
373 Vgl. Remdisch und Brehl 2006, S. 36-45 
374 Dies geschieht (wie bereits erwähnt) unter Rückriff auf den Selbstbericht.  
375 Die wichtigsten Teilgebiete des evaluierten Fachs sollten sich in der Gutachter-
gruppe widerspiegeln, die den Stand der disziplinären Entwicklung repräsentieren. 
Vgl. Bornmann et al. HQSL 1 00 04 06, E 7.1, S. 20  
376 Wissenschaftsrat 1996, S. 26 
377 Es kann auch zweckmäßig sein, zumal im späteren Verlauf der Evaluation, spezifi-
sche Ausschnitte genauer zu inspizieren, die für die strategische Weiterentwicklung 
des Fachs von besonderer Bedeutung sind.  
378 Vgl. Kromrey 2004, S. 49 
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Zur Umsetzung der unabhängigen und unbefangenen Gutachteremp-

fehlungen institutionalisiert jede Hochschule eine entsprechende Me-

thode und stellt sicher, dass funktionale Qualitätssicherungssysteme 

vorhanden sind.  

Aktuell - im Kontext eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels - 

gewinnen verstärkt universitätsinterne Zielvereinbarungen, abgeschlos-

sen zwischen Fachbereichen und Universitätsleitung, als qualitätsorien-

tiertes strategisches Steuerungsinstrument an Bedeutung, welche rück-

gekoppelt auf die Fachbereichsebene eng an die Resultate von Evalua-

tion geknüpft sind. Der Einsatz dieses neueren Qualitätssicherungsin-

struments bedarf einer ständigen Reflexion der Reaktionen auf die Imp-

lementierung (Monitoring), damit gegebenenfalls notwendige Modifizie-

rungen an diesem Instrument vorgenommen werden können.379 Gleich-

berechtigte Partner für die Aushandlung dieser prägnanten Kontrakte, 

welche nicht nur Innovationsvorhaben des Fachbereichs widerspiegeln, 

sondern grundsätzlich auch zur Förderung der Entwicklung der Ge-

samtuniversität beitragen können, sind Fachbereiche (Dekane) und U-

niversitätsleitungen.  

Das unbedingt auf Transparenz auszurichtende Verfahren liegt in der 

Verantwortung des evaluierten Fachs und ist von diesem in eigener 

Regie durchzuführen. Im Mittelpunkt der Bewertung steht eine differen-

zierte, kritische Reflexion der Zielerreichung, gemessen an den von den 

Fächern selbst erklärten und festgelegten Qualitätszielen der akademi-

schen Ausbildung.380 Die Kombination von Selbstevaluation, die am 

Anfang eines jeden sinnvollen Evaluationsverfahrens steht,381 und 

Peer-Review resultiert aus dem Bemühen, der Komplexität der Qualität 

im Hochschulkontext Rechnung zu tragen, indem die Innensicht des 

Fachs durch den distanzierten Blick (international) erfahrener Gutachte-

rinnen und Gutachter (Peers) von außen ergänzt wird. In diesem Kon-

text erläutert Reuke: „Wenn die interne Evaluation nicht zu einem 

                                            
379 Vgl. Bülow-Schramm 2002, S. 45 
380 Vgl. Winter und Reil 2002, S. 13. Vgl. Reissert und Carstensen 1998, S. 6, 17.  
381 Vgl. Pellert 2002, S. 28 
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selbstkritischen, reflexiven Umgang mit der Situation in Lehre und Stu-

dium geführt hat, profitiert ein solcher Fachbereich von der externen 

Evaluation relativ wenig. Denn enthält man den Gutachtern die eigene 

Situation vor, so erschwert man ihnen zugleich die detaillierte und kon-

struktive Auseinandersetzung mit den Verhältnissen in Lehre und Stu-

dium.“382 Der kritische diskursive Prozess der Innen- und Außensicht 

dient u.a. dazu, der Fülle der Fachkulturen Rechnung zu tragen und die 

Vielfalt und Innovation in Studium und Lehre nicht zu behindern. Von 

größter Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang die Klärung der Ver-

antwortlichkeiten innerhalb der Disziplinen für das Evaluationsverfahren 

und für ein effektives Follow up. Kern jeder erfolgreichen Evaluation 

aber ist die Einbindung aller Akteure in einen interaktiven Prozess, der 

den Aufbau einer Kommunikationskultur anstößt bzw. auf einer beste-

henden Kommunikationskultur aufbaut. Kommunikation und Lernpro-

zesse, unter Einbeziehung aller Statusgruppen, spielen aber nicht nur 

innerhalb des Studiengangs bzw. des Fachs sondern auch zwischen 

den verschiedenen Ebenen der Universität eine wichtige Rolle. In die-

sem Kontext formulieren Reissert und Carstensen in ihrem „Handbuch 

zum Verfahren – Praxis der internen und externen Evaluation“ 1997 „In 

diesem diskursiven und dynamischen Prozess schärft sich das Quali-

tätsprofil und das Fach erkennt mehr und mehr die eigenen Fähigkeiten 

sowie Gestaltungsmöglichkeiten, um Lehre und Lernen zu verbessern.“ 

383  

Insgesamt zielt der Selbstvergewisserungsprozess auf eine Schärfung 

des Bewusstseins aller Beteiligten für Qualitätssicherung und Effizienz-

steigerung. Wichtigstes Qualitätsanliegen ist die Integration exzellenter 

Studien-, Lehr- und Forschungsleistungen in die Organisationsstruktu-

ren und -abläufe der jeweiligen Institution. 384  

Mittlerweile hat das gesetzlich vorgeschriebene Evaluationsverfahren 

eine gewisse Routine erfahren, so das Reibungsverluste und Akzep-

                                            
382 Reuke 2000, S. 59 
383 Reissert und Carstensen 1998, S. 8 
384 Vgl. Winter und Reil 2002, S. 13 
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tanzprobleme geringer ausfallen als in der Vergangenheit. Die Bereit-

schaft, von anderen und mit anderen Kollegen zu lernen, nimmt stetig 

zu. Evaluationsverfahren bewegen sich aber nach wie vor im Span-

nungsfeld zwischen notwendigem Vertrauen und Kontrolle und daraus 

resultierenden Konsequenzen,385 wie beispielsweise Widerstände an-

gesichts möglicher (vor allem externer) Interventionen deutlich machen. 

Während die Hochschulrektorenkonferenz eine Verknüpfung von Mittel-

zuweisung und Evaluationsergebnissen386 in den ersten Evaluations-

runden grundsätzlich ausgeschlossen hat, um geschönte Ergebnisse zu 

vermeiden und den Fächern eine Chance zur Verbesserung der festge-

stellten Mängel einzuräumen, zeichnet sich vor dem Hintergrund der 

Einführung von Globalhaushalten und der Verwettbewerblichung der 

Hochschulen eine Kehrtwende ab.387 Aufgrund der Veränderungspro-

zesse im Hochschulbereich setzt sich aktuell das Prinzip der Verknüp-

fung von Qualitätsbewertung mit dem Zweck einer zielgenaueren Allo-

kation von Ressourcen, auf der „[O] Grundlage eines Leistungsver-

gleichs der Hochschulen bzw. ihrer Fachbereiche untereinander [O]“388, 

durch. Bereits 1996 hat der Wissenschaftsrat die Hochschulen aufge-

fordert, abprüfbare Ergebnisse von Evaluationsverfahren als Basis für 

einen Leistungsvergleich und zur leistungsbezogenen Mittelverteilung 

heranzuziehen. Im Rahmen der dezentralen Budgetierung akzeptieren 

die funktionalen Einheiten diese Entwicklung weitgehend.389 Fächer und 

Hochschulen sind angehalten, entsprechend klare Indikatoren für einen 

effizienten Umgang mit den Ressourcen vorzugeben und optimierende 

                                            
385 Vgl. Erdmann 2004, S. 31 
386 Siehe hierzu Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2000, S. 16, vgl. Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft e.V. 2003. S. 20 
387 Vgl. Reissert 2003, S. 231. Auch Thune (siehe Thune 1997, S. 99f, vgl. Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft e.V. 2003. S. 20) und Vroeijenstijn (siehe Vroei-
jenstijn 1995, S. 28f und S. 37, vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. 
2003. S. 20) votierten Mitte/Ende der 90er Jahre entschieden gegen eine Verkoppe-
lung von Evaluationsergebnissen und unmittelbar wirksamen Finanzentscheidun-
gen.387 Der Staat sollte ihrer Ansicht nach keine direkten (monetären) Konsequenzen 
aus den Evaluationsergebnissen ziehen und das Follow up in der Verantwortung der 
Hochschule verbleiben. Vgl. Bornmann, et al. HQSL 1 00 04 06, E 7.1, S. 20 
388 Lange 2005, S. 17 
389 Die leistungsbezogene Mittelvergabe für die Durchführung von (Orientierungs-) 
Tutorien ist ein bewährtes Mittel in den Hochschulen die Qualität in Studium und Leh-
re zu steigern. 
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Lösungs- bzw. Anreizsysteme für die Motivation der Fachvertreter zu 

entwickeln, um die universitären Leistungen effektiv und effizient zu 

steigern.  

Entsprechend dem prozessualen Charakter des obligatorischen Verfah-

rens wird in der zweiten Runde, nach ca. 6 Jahren, eine Folgeevaluati-

on nachgeschaltet, die im Vergleich zum vorangegangenen Verfahren 

aber deutlich schlanker ausfällt und den Fokus eher auf Veränderungen 

und Entwicklungsperspektiven des Fachs legt: „Nicht mehr die komple-

xe Bandbreite der Prozesse in Studium und Lehre, sondern die Stu-

dienerfolgsquote, das Konzept für angestrebte Kompetenzen ein-

schließlich deren Nachweisformen (Learning Outcome) und der Plan 

zur Sicherung der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Curriculums 

(Qualitätsmanagement) rücken in den Mittelpunkt.“390 Generell leistet 

die nach innen gerichtete Qualitätssicherung, mit ihrer Funktion der Re-

chenschaftslegung nach außen, einen wichtigen Beitrag, dass Interesse 

der Hochschule und ihrer Organisationseinheiten an einer hochschulin-

ternen Qualitätskultur zu stärken. „Evaluationen als Qualitätssiche-

rungsinstrumente können in diesem Kontext als der Versuch eingeord-

net werden, verloren gegangenes Vertrauen in das Produkt Studium 

und Lehre wieder zu gewinnen.“391  

 

 

3.3 Zukunftsperspektive Evaluation 

 

Kernstück der Qualitätssicherung, auf dem Weg zu einem attraktiven 

europäischen Hochschulraum, sind neben der von der Kultusminister-

konferenz Ende 1998 beschlossenen Einführung eines neuen, innovati-

onsfördernden Akkreditierungswesens für gestufte Studiengänge, die 

traditionellen Konzepte der Evaluation. Dabei ist - wie bereits erwähnt - 

eine Modellpräferenz für das international akzeptierte Evaluationsver-

fahren nach niederländischem Vorbild festzustellen. Mehrstufige syste-

                                            
390 Fischer-Bluhm 2005, S. 88 
391 Hener 2004, S. 1 
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matische Evaluationsverfahren, zusammenfügt aus einer Kombination 

von Selbstbericht, Peer-Review und Follow-Up, haben sich nach einer 

Pionierphase im deutschen Hochschulsystem flächendeckend durchge-

setzt und bewährt. Zusätzliche Bedeutung erhielt Evaluation mit der 

Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 1998. Das Gesetz schreibt 

Qualitätssicherung in Lehre und Forschung, Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses und Gleichstellung gemäß § 6 ausdrücklich 

als Aufgabe der Hochschulen fest (vgl. HRK 2000). Das Hochschul-

rahmengesetz war Ausgangspunkt für die Implementierung der ent-

sprechenden Landesgesetze.392  

Effiziente Systeme der Qualitätsbewertung und Qualitätskontrolle sind 

auch auf europäischer Ebene unerlässlich geworden, um vergleichbare 

Qualifikationen und international393 kompatible Bildungsabschlüsse in-

nerhalb der Signatarstaaten des Bologna-Prozesses zu gewährleisten. 

Gemeinsame Prinzipien, Strukturen und ein gemeinsamer Referenz-

rahmen für Qualität innerhalb eines europäischen Hochschulsystems, 

welches Evaluation und Akkreditierung gleichermaßen umfasst,394 er-

möglicht größere Mobilität und Austausch, ohne das die diversifizierten 

Nationalsysteme und die Vielfalt ihrer Kulturen negativ berührt werden. 

Jahn plädiert unbedingt dafür, die Unterschiede und Vielfalt der Kultu-

ren transparent zu machen.395 Ambitioniertes Ziel des Bologna Prozes-

ses ist die Relevanz der Qualitätsförderung im Bildungsbereich durch 

Evaluation, unter Berücksichtigung europäischer Kriterien, sogenannter 

„Points of Reference“, realisieren zu wollen, welche von Bildungsexper-

ten im Rahmen des internationalen Projekts „Tuning Educational Struc-

tures in Europe“ und der Joint Quality Initiative (Dublin Descriptors) de-

finiert wurden.396 

                                            
392 Vgl. Reil 2002, S. 65 
393 Ein wichtiger Schritt in Richtung Internationalisierung wurde 1999 mit der Unter-
zeichnung der Bologna-Erklärung von 29 europäischen Bildungs- und Wissen-
schaftsministern zur Errichtung eines europäischen Hochschulraums getan. Vgl. 
Kehm 2001, S. 183  
394 Vgl. Thomas 2003, S. 22 
395 Vgl. Jahn 2002, S. 58 
396 Vgl. Thomas 2003, S. 33 
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Perspektivisch wird die in ihren Anfängen hochschulpolisch kontrovers 

diskutierte Evaluation immer stärker auch von ihrer Einbindung in inter-

ne Entscheidungsstrukturen und ihrer logischen Verknüpfung mit ande-

ren zentralen Prozessen und Instrumenten des Leistungsvergleichs zu 

beurteilen sein, etwa der Selbstauswahl der Studierenden, der hoch-

schulinternen Budgetierungsverfahren zur Verteilung von Mittel auf 

Fachbereiche/Fakultäten, Zielvereinbarungen oder Akkreditierungsver-

fahren.397 Dementsprechend hat die Hochschulrektorenkonferenz ihre 

Position zur Qualitätssicherung weiterentwickelt und die Ziele und Kon-

sequenzen der Qualitätssicherungsmaßnahmen an die veränderten 

hochschulpoltischen Bedingungen adaptiert398  „Ziel der Evaluation 

muss sein, die Leistungen der Fachbereiche umfassend zu dokumen-

tieren, Aufschluss über die Mittelverwendung zu geben, Maßstäbe für 

die aufgabenbezogene Bewertung der Qualität und Verfahren zur Qua-

litätssicherung auf Fachbereichs- und Hochschulebene zu entwi-

ckeln.“399 Ausgehend von der Prämisse, dass die Qualität von Studium 

und Lehre untrennbar mit der Qualität der Strukturen und Prozesse der 

Institution verbunden ist, gewinnt die Ausgestaltung institutioneller An-

sätze für Qualitätssicherung zunehmend an Relevanz. Reuke definiert: 

„Evaluation des institutionellen Qualitätsmanagements dient dem Ziel 

festzustellen, ob eine qualitätsorientierte Steuerung auf allen relevanten 

Ebenen – Hochschulleitung, Fakultäten, Fachbereiche und Institute – 

betrieben wird.“400 In diesem Zusammenhang kann Evaluation auch als 

Schnittstelle zum Hochschulcontrolling, der hochschulweiten Personal-

entwicklung etc. verstanden werden. 

Mit der Verabschiedung des Hochschulrahmengesetzes Ende 1998 

erhielt, die eine ähnliche dreiteilige Struktur wie Evaluation aufweisende 

Akkreditierung als Qualitätsbewertungsinstrument einen gewaltigen 

Schub und zog die hochschulpolitische Aufmerksamkeit zunehmend auf 

sich. Das im Unterschied zur Evaluation unterschiedliche Zwecke ver-

                                            
397 Vgl. Hener 2004; S. 1 
398 Vgl. Reil 2002, S. 65 
399 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 1995 zitiert nach Reil 2002, S. 64 
400 Reuke 2006, S. 157 
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folgende und nach inkompatibler Logik funktionierende Akkreditie-

rungsverfahren scheint gegenwärtig in Konkurrenz zu dem bisher popu-

lären Verfahren der Evaluation zu stehen.401 Akkreditierung übernimmt 

aber eine andere wichtige Funktion der Qualitätsfeststellung als Evalua-

tion: die Überprüfung und Sicherung von Qualitätsstandards hochschu-

lischer Studiengänge und deren Ausbildungsangebote, abgeprüft durch 

externe, in der Regel hochschulübergreifende nicht-staatliche Akkredi-

tierungsagenturen. Schreier konturiert die Schnittstellen und Unter-

schiede von Evaluation und Akkreditierung wie folgt: „Beide Verfahren 

lassen sich unter dem Oberbegriff Qualitätssicherung zusammenfas-

sen, ähneln sich in mancher Hinsicht in der Verfahrensdurchführung, 

verfolgen aber unterschiedliche Ziele und haben sich in der EU bzw. in 

Deutschland historisch nacheinander entwickelt.“402  

Seit der Einführung neuer Elemente der Hochschulentwicklung insbe-

sondere der Studiengangsakkreditierung lässt sich die zukünftige me-

thodologische Entwicklung von Evaluation nicht mehr losgelöst von 

Akkreditierung als international gebräuchliches Verfahren denken, zu-

dem Akkreditierungsverfahren zunehmend die Entwicklung der Quali-

tätssicherung in den europäischen Staaten dominieren.  

Vor diesem Hintergrund müssen Stellenwert, Funktion, Einordnung und 

Zielsetzung der herkömmlichen Studienfachevaluation neu bestimmt 

werden. Der zentrale Aspekt in diesem Kontext ist eine logische Ab-

grenzung des Evaluationsverfahrens gegenüber der stärker ex-ante 

ausgelegten Akkreditierung, insbesondere der Reakkreditierung (die 

eher ex-post ausgerichtet ist), die trotz der Überprüfung der Studien-

gänge auf Erfüllung von so genannten Mindeststandards, stark den Ex-

post-Evaluationen gleicht.403 Da es sich idealtypisch bei Evaluation und 

der nur temporäre Geltung habenden Akkreditierung404 um zwei ver-

schiedene Verfahren, mit unterschiedlichen Zielen aber vielfältigen 

Schnittmengen (Selbstreport, Peers) handelt, die zu unterschiedlichen 

                                            
401 Vgl. Winter 2002, S. 110 
402 Schreier 2002, S. 32 
403 Vgl. Winter 2002, S. 110 
404 Vgl. Winter 2002, S. 111 
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Konsequenzen führen, hat sich der Akkreditierungsrat dafür ausgespro-

chen, die Verfahren zur Beurteilung der Qualität von Lehre und Studium 

grundsätzlich zu trennen. Dem Beschluss der Kultusministerkonferenz 

folgend, sollen Synergieeffekte zwischen den beiden Verfahren genutzt 

werden, um einen unverhältnismäßigen Verfahrensaufwand möglichst 

reduzieren zu können, indem zeitnah zustande gekommene Ergebnisse 

der gesetzlich vorgeschriebenen Evaluation, insbesondere bei einer 

Reakkreditierung, berücksichtigt werden. Eine strikte Trennung der 

gleichberechtigten und in mancherlei Hinsicht kongruenten Verfahren 

der Qualitätssicherung405 lässt sich auf längere Sicht aus betriebswirt-

schaftlichen Gründen (begrenze Zeit- und Finanzbudgets) und ange-

sichts der Doppelbelastungen auf der operativen Ebene der Hochschu-

len nicht aufrechterhalten. Mit einer methodischen Annäherung beider 

Verfahren ist angesichts der Häufung von Akkreditierungsverfahren und 

der sich daraus ergebenden Schwierigkeit, geeignete Gutachter zu fin-

den, in Zukunft zu rechnen. Der Aspekt des Auf- und Ausbaus eines 

zukunftfähigen und entwicklungsoffenen hochschulinternen Qualitätssi-

cherungssystems und Qualitätsmanagements gewinnt vor diesem Hin-

tergrund vermehrt an Gewicht.  

Die bildungspolitische Maßnahme der systematischen Qualitätssiche-

rung im Hochschulbereich und die notwendige Ausweitung zu einem 

Qualitätssicherungssystem ist wichtige Voraussetzung dafür, das 

Deutschland den bundespolitisch bedeutsamen Anschluss an die inter-

nationale Entwicklung der Qualitätssicherung im tertiären Bereich nicht 

vergibt.406 

                                            
405 Vgl. Erichsen 2005, S. 66 
406 Vgl. Reil 2002, S. 65, 69, 70. Vgl. Friedrich 2002, S. 75 
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4 Akkreditierung als Qualitätssicherungsverfahren 

 

Die Nachzeichnung der Entwicklung von Evaluation hat deutlich ge-

macht, dass Evaluation originär als Verfahren zur Qualitätsbewertung 

nun als Steuerungsinstrument mehr Bedeutung gewinnt, und integral zu 

verorten ist. Hochschulpolitisch zeichnet sich hier die Abkehr von minis-

teriell festgelegten Obergrenzen ab, deren Erreichen durch ein admi-

nistratives Kontrollnetzwerk geprüft wurde, hin zum Grundsatz der 

Steuerung über Mindeststandards, die von allen zu erfüllen sind.407 Ge-

nerell lässt sich auf europäischer Ebene in Evaluierungs- und Akkredi-

tierungsverfahren die Abkehr von den erklärten Zielen der jeweiligen 

Einrichtung hin zur Verwendung objektiverer externer Kriterien und 

Standards verzeichnen. Diese können, neben einzuhaltenden Mindest-

standards, Durchschnittstandards oder auf Exzellenz ausgerichtete hö-

here Standards sein. Der Staat unterstützt in diesem Zusammenhang 

Maßnahmen des „New Public Management“ und setzt vermehrt auf ei-

ne strategische Steuerung die helfen soll, einen schlanken Staat zu 

steuern. Die Autonomie von Einrichtungen in curricularen, (organisati-

ons-) strukturellen wie administrativen Belangen wird deutlich erhöht, 

der Staat prüft dann auf der Grundlage länderübergreifender und lan-

desspezifischer Regelungen das Ergebnis ab. Akkreditierung ist das 

maßgebliche Verfahren unter den neuen Steuerungsinstrumenten. 

Bezogen auf Akkreditierungsverfahren steht die Einhaltung fachlich-

inhaltlicher Gewährleistung von Mindeststandards, wie auch die Über-

prüfung der Berufsrelevanz von Studienprogrammen im Fokus. Mit der 

Einführung neuer Qualitätssicherungsverfahren wie der Akkreditierung 

von Studiengängen, stellt sich angesichts des auf die Hochschulen und 

ihre funktionalen Einheiten zukommenden Kostenaufwands die Frage, 

wie alle Maßnahmen Evaluation von Lehre und Studium, Lehrberichter-

stattung, Akkreditierung von Studienprogrammen, Evaluation von For-

                                            
407 Vgl. Lange 2002, S.105 
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schung - in ein mittelfristig erreichbares, sinnvolles und integrales Quali-

tätsmanagement eingebunden werden können. Damit sich die ver-

schiedenen Verfahren nicht konterkarieren, ist eine Positionsbestim-

mung der gängigen Qualitätsscherungsverfahren notwendig. Da das 

Instrument der Akkreditierung auf dem Weg zu einer nationalen und 

internationalen Qualitätssicherungskultur eine bedeutende Rolle 

spielt408, soll analog zur Entwicklung von Evaluation die Entwicklung 

von Akkreditierung nachgezeichnet werden.  

 

 

4.1 Akkreditierungsverfahren in Deutschland 

 

Die Steigerung der internationalen Attraktivität der deutschen Hoch-

schulen, wie auch die optimierte Vergleichbarkeit deutscher Abschlüsse 

für die Aufnahme eines Studiums bzw. einer Berufstätigkeit im Ausland, 

stellen wichtige Ziele im Rahmen des Bologna Prozesses dar.409 Im 

Zuge der Internationalisierungs- und Globalisierungsbemühungen im 

Hochschulsystem lag die Begründung und Einführung von Akkreditie-

rungsverfahren zunächst in der Herstellung von allgemeiner gesell-

schaftlicher und politischer Akzeptanz für die neuen gestuften Studien-

gänge, deren Absolventen sich auf dem (inter-) nationalen Arbeitsmarkt 

erst bewähren mussten.  

Der Gedanke der internationalen Anerkennung der neuen gestuften 

Studiengänge und die damit verbundenen Wettbewerbsmomente stel-

len den Motor für die Einführung von Akkreditierung dar. Dass darüber 

hinaus der Aspekt der internationalen Anerkennung bei der Einführung 

von gestuften Studiengängen von einer kontinuierlich laufenden Quali-

tätssicherung und –entwicklung abgelöst werden muss, geht aus den 

Zielen des Bologna-Prozesses hervor, die nur erreicht werden können, 

                                            
408 Die europäischen Hochschulminister treten für die Schaffung von Qualitätssiche-
rungssystemen ein, die ausdrücklich Akkreditierung oder gleichartige Verfahren um-
fassen. Vgl. Kommunique der Konferenz der europäischen Hochschulministerinnen u. 
–minister. 2003 
409 Bereits 1997 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) auf diesen Aspekt hingewie-
sen. 
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wenn vergleichbare Qualitätsmaßstäbe für die Hochschulausbildung in 

allen europäischen Staaten gelten.410 Der Grundstein für eine kontinu-

ierliche Qualitätssicherung ist zum einen dadurch gelegt, dass die 

Hochschulen motiviert werden, ihre institutionelle Autonomie wahrzu-

nehmen, da sie auf bestimmte Zielgruppen und auf ihr Profil abge-

stimmte Studienprogramme vorhalten müssen.411 Zum anderen wird 

der Anspruch einer nachhaltigen Qualitätssicherung dadurch erfüllt, 

dass die Akkreditierung nur auf Zeit ausgesprochen wird (i.d. R. für 5 

Jahre). Die Grundlage für die Folgeakkreditierung (Reakkreditierung) 

der Studienangebote sind regelmäßige Evaluationen, anhand derer das 

Maß des Qualitätsbewusstseins in den Studiengängen und Fächern 

abgelesen werden kann. Schließlich signalisieren Art und Weise durch-

geführter Evaluationsverfahren wie hoch das Engagement der an den 

Studienprogrammen Beteiligten ist, die Bedürfnisse der Studierenden 

ernst zu nehmen, Stärken und Schwächen der Studienangebote ge-

genüberzustellen und Optimierungen vorzunehmen.  

Akkreditierung als Instrument der Qualitätssicherung und –kontrolle lie-

fert hierzu die Legitimation, dass die entsprechenden Studiengänge 

diese Ansprüche erfüllen. Das zur Erprobung eingeführte Akkreditie-

rungssystem wurde durch das am 24.05.2002 beschlossene Statut für 

ein länder- und hochschulübergreifendes Akkreditierungsverfahren von 

der Kultusministerkonferenz fest in der Hochschullandschaft etabliert412 

und löste die bisherige Vorgehensweise der Koordinierung von Studium 

und Prüfungen nach §9 HRG (System der Rahmenprüfungsordnungen) 

ab. Mit der Einrichtung eines nationalen Akkreditierungsrates durch Be-

schlüsse der Kultusministerkonferenz413 wurde das Verfahren der Akk-

                                            
410 Hopbach 2002, S.10 
411„Dazu zählt unter anderem auch die Auswahl der Studienbewerber in eigener Ver-
antwortung ; dies ist im übrigen ein zentrales Qualitätssicherungsinstrument, ohne das 
die Hochschulen kaum in der Lage sein werden, selbst exzellente Studienangebote 
erfolgreich am Markt zu platzieren.“ Anz 2002, S. 68 
412 Die Legitimation hierzu war durch die vorhergehende Überprüfung der Arbeit des 
Akkreditierungsrates durch eine international besetzte Gutachtergruppe möglich. 
413 Die gegenwärtige Grundlage für die Akkreditierung der Bachelor- und Masterstu-
diengänge durch den Akkreditierungsrat bzw. die Agenturen, wie auch zur Orientie-
rung für die Hochschulen stellt der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
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reditierung institutionalisiert.  

Akkreditierungs- und Genehmigungsverfahren bei der Einführung der 

neuen gestuften Studienprogramme laufen parallel. Die staatliche Ver-

antwortung für die Einrichtung von Studiengängen kann nicht durch die 

Akkreditierung ersetzt werden. Auch bei den neuen Bachelor- /Master-

Studiengängen bezieht sich die staatliche Genehmigung auf die Ge-

währleistung der Ressourcenbasis des einzurichtenden Studiengangs, 

die Einbindung des Studiengangs in die Hochschulplanung des jeweili-

gen Landes sowie auf die Einhaltung von Strukturvorgaben. Akkreditie-

rung ist deshalb, selbst für Bachelor- und Master-Programme, keine 

bundesweite Bedingung für staatliche Genehmigung (d.h. u.a. für die 

Finanzierung und die Anerkennung der Diplome) die jeweiligen Bundes-

länder können jedoch derartige Bestimmungen setzen (z. B. NRW).414 

Mit der Einführung von Akkreditierungsverfahren wird von hochschulpo-

litischer Seite aus der Anspruch verbunden, gemäß der institutionellen 

Autonomie der Hochschulen, diese zur Entwicklung eines institutionel-

len Qualitätsmanagements in die Pflicht zu nehmen. D. h. die Verant-

wortung für die Konzeption der Studienprogramme liegt auf der Hoch-

schulseite, die Qualitätssicherung in Form der fachlich-inhaltlichen Ü-

berprüfung neuer Studienkonzepte erfolgt im wesentlichen über peer-

review über akkreditierte Agenturen, die befristet das Sigel des Akkredi-

tierungsrates415 tragen. Durch diese Zertifizierung ist die Vergleichbar-

keit der Akkreditierungen gesichert.  

Soll die Arbeitsteilung zwischen dem Staat, der die politische und Fi-

nanzverantwortung trägt, und der Hochschule, welche die Qualitätsver-

antwortung auf der wissenschaftlichen Seite und gegenüber der Be-

rufspraxis wahrnimmt,416 auch ihren Zweck erfüllen, muss von vorne-

herein an der Entwicklung und Stärkung des Qualitätssicherungsbe-

wusstseins in den Studiengängen und Fächern selbst angesetzt wer-

                                                                                                                   
10.10.2003 dar. (i.d.F. vom 22.09.2005). 
414 Vgl. im KMK-Beschluss vom März 2002 
415 Der Akkreditierungsrat hat seit Ende 1998 die Aufgabe die bundesweite Anerken-
nung der neuen Programme zu koordinieren, indem Agenturen begutachtet werden, 
die wiederum die Studienprogramme vor Ort akkreditieren. 
416 Vgl. Lange 2002, S.108 
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den. Diese Verantwortungsteilung stellt ein Novum in der Qualitätssi-

cherung im Bildungswesen dar, da der Staat als bisher alleinige Instanz 

die Qualitätssicherung durch verschiedene Verfahren auf verschlunge-

nen Wegen betrieben hat. „Die aus dem Grundgesetz abgeleitete Quali-

tätsverantwortung des Staats dokumentiert sich in den Lehrplänen der 

Schulen, in den Staatsprüfungen an Hochschulen für diejenigen, die der 

Staat als Arbeitgeber aufnimmt, sowie nicht zuletzt in den Rahmenprü-

fungsordnungen für diejenigen Bereiche, in denen ein Studium mit 

Hochschulprüfungen und nicht mit Staatsexamina abgeschlossen 

wird.“417 Da die Hochschulen gefordert sind mehr Selbständigkeit zu 

zeigen und mehr Autonomie und Eigenverantwortung wahrzunehmen, 

reicht das komplexe und langwierige System der Qualitätskontrolle qua 

Rahmenprüfungsordnungen vor den gegenwärtigen hochschulpoliti-

schen Ansprüchen an die Hochschulen nicht mehr aus. Der hohe Zeit-

aufwand, den es erfordert eine Rahmenprüfungsordnung zu erstellen, 

durch die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz 

verabschieden zu lassen, bis hin zur Anpassung der örtlichen Prü-

fungsordnungen an die Rahmenprüfungsordnungen stellt keine geeig-

nete Rahmenbedingung dar, um in den Hochschulen adäquat auf die 

Wettbewerbssituation in der (inter-)nationalen Hochschullandschaft re-

agieren zu können. Schließlich bedingt die Ausrichtung eines europäi-

schen Hochschulraumes mit vergleichbaren Studienstrukturen und –

abschlüssen auch eine Harmonisierung der Qualitätssicherungssyste-

me. Seitdem reiht sich das deutsche Hochschulwesen in das notwendig 

gewordene System einer umfassenderen Qualitätssicherung ein.  

An die Einführung der gestuften Studiengänge werden hohe Erwartun-

gen geknüpft, und im Zuge dessen auch an Akkreditierungsverfahren, 

die die Einrichtung der Studiengänge auf fachlich-inhaltlicher Basis legi-

timieren sollen. Hierzu sind Fragen nach der Erfüllung bestimmter 

Standards in den Kriterien wie Berufsqualifizierung, Studierbarkeit, Insti-

tutionalisierung und die Anwendung von qualitätssichernder Maßnah-

                                            
417 Lange 2002, S.102 
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men eines Studienkonzepts auf der Grundlage von Standards und 

Strukturvorgaben überregional zu beantworten.  

Eine erfolgreiche Akkreditierung wird nur ausgesprochen, wenn be-

stimmte Standards erreicht sind. Durch das daraus hervorgehende „Ja“ 

bzw. „Nein“ der Gutachter wird die Entscheidung gefällt, ob das jeweili-

ge Studienprogramm eingerichtet wird oder nicht. Gegenwärtig kann 

konstatiert werden, dass Akkreditierungsverfahren bei bildungspoliti-

schen Entscheidungsträgern eine besonders hohe Glaubwürdigkeit er-

langt haben418, da ihre Form als „ [O] Ja-/Nein-Entscheidung eine 

transparente und zugleich kompakte Form der Qualitätsinformation dar-

stellt.“419  

Allerdings ist es falsch, dass sich gegenwärtig alle Bemühungen auf 

eine erfolgreiche Akkreditierung richten und die im deutschen Hoch-

schulsystem so mühsam aufgebaute Evaluationskultur zu untergraben 

scheint. Nicht ohne Grund findet man in der gängigen Literatur zur Qua-

litätssicherung im Hochschulbereich den Hinweis, dass Akkreditierung 

Evaluation zu verdrängen scheint und darüber hinaus, beide Verfahren 

parallel nicht durchzuführen seien. Dieser Schluss ist falsch, denn lau-

fende Evaluationsverfahren bzw. das Ziehen von Konsequenzen, stel-

len die Grundlage für erfolgreiche Akkreditierungen und Re-

Akkreditierungen dar. Es ist gängige Praxis, um dem Anspruch einer 

systematisch sich weiter entwickelnden Qualitätssicherung und –

verbesserung nachzukommen, die Akkreditierung zeitlich befristet aus-

zusprechen. Nach Ablauf einer Frist, wird das Studienprogramm dann 

auf die gesetzten Ziele in Anlehnung an die fachlichen Standards über-

prüft, dies kann nur auf der Grundlage von Evaluationsergebnissen ent-

schieden werden. Die Anwendung von qualitätssichernden Maßnahmen 

stellt somit ein wichtiges auschlaggebendes Kriterium bei der erfolgrei-

chen Einrichtung neuer Studiengangskonzepte dar. Somit hat die Eva-

                                            
418 Der Vorteil von Akkreditierungsverfahren gegenüber den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Evaluationsverfahren besteht darin, dass „ (O) für die Akkreditierung ein klar ge-
regeltes Verfahren und speziell hierfür geschaffene Institutionen bzw. eigens benann-
te Personen“ definiert und benannt wurden. DGfE 1999, S.17 
419 Lasnigg 2003, S.283 
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luation ihren anfänglichen Nachteil, dass Hochschulen bei Nichtdurch-

führung von Evaluationsverfahren keine Konsequenzen zu erwarten 

hatten, ausgemerzt. Nun haben Hochschulen sehr Wohl Konsequenzen 

zu erwarten, wenn keine studiengangsspezifischen bzw. hochschulwei-

ten Verfahren zur Qualitätssicherung installiert sind. Somit kann es 

nicht darum gehen, dass Akkreditierung Evaluation verdrängt, oder in 

Frage stellt, vielmehr sind diese beiden Verfahren, die ursprünglich mit 

einer originär unterschiedlichen Zielsetzung eingeführt worden sind, 

verstärkt aufeinander zu beziehen. Zunächst sollen die Unterschiede 

zwischen den beiden Verfahren deutlich gemacht werden.  

Der bedeutendste strukturelle Unterschied zwischen Evaluation und 

Akkreditierung besteht darin, dass die Akkreditierung auf Antrag der 

Hochschule erfolgt. Je nach landesrechtlicher Regelung hinsichtlich der 

Einrichtung von Studiengängen und der Hochschulfinanzierung, wird 

der Antrag entweder der jeweiligen Akkreditierungskommission über 

das Landesministerium oder parallel der Akkreditierungskommission 

und dem zuständigen Landesministerium zugeleitet.420 

Dadurch, dass die Hochschulen sich selbst um eine Akkreditierung be-

mühen müssen, erhält dieses Verfahren ein anderes Gewicht, als z. B. 

Evaluationsverfahren, deren Durchführung in der Verantwortung der 

Hochschule liegt. Bei der Akkreditierung sind Unterlagen einzureichen 

(Akkreditierungsantrag, Prüfungsordnung, Modulhandbuch, Diploma 

Supplement), die seitens der jeweiligen Agentur auf Vollständigkeit und 

formale Korrektheit geprüft werden, und dann an die einzelne Gutach-

tergruppe weitergegeben werden. Diese überprüfen das Konzept dann 

im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung. In verschiedenen Gesprächsrun-

den mit der Hochschulleitung, den Lehrenden und Studierenden des 

einzurichtenden Studiengangs werden Fragen zur Strukturplanung der 

Fakultät und der Hochschule, zum Curriculum und zur Studierbarkeit 

behandelt.  

Ein weiterer Unterschied lässt sich in der unterschiedlichen Zielrichtung 

                                            
420 Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 1999, S.57 
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der Verfahren feststellen. Durch Akkreditierung soll Transparenz in den 

Studienprogrammen  geschaffen werden und durch die Zertifizierung, 

nach außen hin dokumentiert werden, dass bestimmte Mindeststan-

dards im Lehrangebot und in der Betreuung von Lernenden eingehalten 

werden. Evaluation dagegen soll in Form einer Stärken-Schwächen 

Analyse der hochschulinternen Entwicklung dienen. In beiden Verfah-

ren werden allerdings die gleichen Instrumente: Selbstbericht und Peer 

Review und Follow up angewendet. 

Die Zielrichtungen bedingen, dass die Selbstdokumentation in den Ver-

fahren unterschiedlich gefüllt wird. Soll Evaluation den Zweck erfüllen, 

zur hochschulinternen Entwicklung beizutragen, muss die Selbstbe-

schreibung relativ ehrlich und selbstkritisch vorgenommen werden. Im 

Rahmen des Akkreditierungsprozesses muss die Selbstdokumentation 

zwangsläufig positiv ausfallen, da die Gutachterkommissionen von der 

Qualität und Konzeption des Studiengangs zu überzeugen sind.421 Die 

Selbstbeschreibung erfolgt daher nicht selten „[O] unter dem Gesichts-

punkt des äußeren Scheins bzw. der eigenen Interessen in der anste-

henden Entscheidung und nicht nach der Maßgabe ehrlicher Stärken- 

Schwächen-Analyse [O]“422 So zieht denn auch Winter in Bezug auf die 

Selbstdokumentation in Akkreditierungsverfahren den Vergleich mit bril-

lianten Werbebroschüren. 

Eine Parallelszenario, d.h. ein separiertes Betreiben beider Verfahren, 

Evaluation und Akkreditierung, führt im Ergebnis nicht nur zu einer kos-

tenträchtigen Doppelung der internen Selbstdokumentation und der ex-

ternen Begutachtung, sondern impliziert gleichzeitig eine Evaluations- 

und Akkreditierungsüberlast in den ohnehin belasteten Fächern. „[O] 

Teichler warnt denn auch vor einem ‚System der Übersteuerung’. “423  

Um diesem vorzubeugen, wurde gleich zu Beginn der Einführung von 

Bachelor- und Masterstudiengängen folgender Grundsatz beschlossen: 

„Das Akkreditierungsverfahren bezieht sich in der Projektlaufzeit zu-

                                            
421 Vgl. Winter 2002, S. 119ff 
422 Müller-Böling et al. HQSL1 00 04 06, C 1.2, S. 22 
423 Teichler 2002, S. 39 zitiert nach Winter 2002, S. 114 
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nächst ausschließlich auf neue Bachelor- und Master-Programme/-

Studiengänge und führt bei positivem Ergebnis zu einer Akkreditierung. 

Nach Ablauf von etwa fünf bis sieben Jahren wird eine Evaluierung des 

betreffenden Studiengangs folgen, auf deren Grundlage über Aufrecht-

erhaltung oder Entzug der Akkreditierung entschieden wird. Dazu wer-

den die Ergebnisse regionaler Evaluationsagenturen oder externer insti-

tutioneller Evaluation herangezogen.“424 

Ende der neunziger Jahre wurde darauf gesetzt, dass zukünftig flä-

chendeckend regionale Evaluationsagenturen existieren, bzw. das Ver-

fahren der institutionellen Evaluation schnell entwickelt sein wird. Das 

Zusammenspiel von Evaluation und Akkreditierung ist gerade in einer 

Landesagentur institutionalisiert, und das Verfahren der institutionellen 

Evaluation wird erst noch von wenigen Hochschulen erprobt.  

Ein möglicher Ansatz dieses Dilemma zu lösen und ein mögliches Ver-

drängungsszenario von Evaluation durch Akkreditierung zu vermeiden, 

kann eine intelligente methodische Verknüpfung beider Verfahren sein, 

die einerseits Synergieeffekte nutzt und Doppelarbeit vermeidet, wie die 

Erhebung von Verwaltungsdaten. Um jedoch die im Aufbau so ähnli-

chen Verfahren, Akkreditierung und hochschulinterne Qualitätssiche-

rung gleichzeitig und möglichst störungsfrei zu betreiben, bietet sich die 

Weiterentwicklung der Evaluation an. Möglich wäre eine Modifizierung 

des Evaluationsdesigns, das die Konzentration auf die interne Evaluati-

on vorsieht, bei gleichzeitigem Wegfall der externen Evaluation (wobei 

auf externen Sachverstand nicht zwingend verzichtet werden muss) 

und eine Priorisierung der Attribute „Vertraulichkeit, Offenheit, Diskursi-

vität“ innerhalb der Fachbereiche und Institute. Der konzeptionelle Aus-

bau der Stärken des Evaluationsverfahrens auf der ersten Stufe bietet 

sich an, da der interne Charakter des Verfahrens dem hohen Grad an 

intrinsischer Motivation der Hochschulprofessoren entgegenkommt und 

die Selbstbindung und Selbstverpflichtung der Experten und ihre Ver-

antwortung und Eigeninitiative zur Qualitätssicherung und Qualitätsstei-

                                            
424 Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 1999, S.59 
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gerung befördert425, nach dem Motto „Qualität lässt sich nicht delegie-

ren, sie muss von innen heraus kommen.“426 

Die interne Evaluation könnte einen gewichtigen Schritt weg von einer 

bloßen Bestandsaufnahme, über die Problemlösung hin zum Initiator 

von Reformprojekten machen, so dass  „[O] Ex-Post-Elemente der 

Evaluation nicht mehr Kern, sondern lediglich Ausgangspunkt des Pro-

zesses“427 sind. Der Verzicht auf die externe Stufe der Evaluation ba-

siert auf den Erhalt des externen Elements im Akkreditierungsverfah-

ren, wodurch die obligatorische Begutachtung durch Peers auch nicht 

für das Evaluationsverfahren entfällt. „Mit dieser ‚verfahrenstechni-

schen’ Trennung bzw. ‚Abkoppelung’ von prüfender Akkreditierung und 

selbstorganisierter qualitätsverbessernder Evaluation wird der Weg 

auch frei, für eine weitergehende Verbesserung des Evaluationsverfah-

rens“428 in Richtung eines flexibleren und variableren Prozesses. Auf 

bisherige starre Muster und Standardisierungen, zum Beispiel in Form 

genauer Vorgaben bei der Zusammensetzung der Gutachtergruppe und 

des Verfahrensablaufs, kann somit verzichtet werden.  

 

 

4.2 Das System der Akkreditierung in Deutschland 

 

Thierfelder weist darauf hin, dass das in Deutschland entwickelte Sys-

tem dezentraler Akkreditierung durch unterschiedliche Agenturen bei 

Gewährleistung des Zusammenhalts durch eine zentrale Akkreditie-

rungseinrichtung einen auch international beachteten Baustein dar-

stellt.429 Der Akkreditierungsrat430 gibt zur Anerkennung von Akkreditie-

                                            
425 Verfahrensmethodisch könnte der Einsatz eines professionellen, externen Modera-
tors und Organisations- und Qualitätsexperten hilfreich sein, der den Fachbereichsan-
gehörigen die Ernsthaftigkeit des Selbstevaluationsprozesses und die Wichtigkeit des 
Rückbeziehens der Prozesse auf die Universität als Ganze zu vermitteln weiß, sowie 
interne Kommunikationsprozesse moderiert und inhaltlich speist.  
426 Cook 1999, S. 144 zitiert nach Winter 2002, S. 119 
427 Winter 2002, S. 120 
428 Winter 2002, S. 122 
429Vgl. Thierfelder 2003, S.45 
430 Der Akkreditierungsrat ist zwischenzeitlich in eine Stiftung zur Akkreditierung von 
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rungsagenturen organisatorisch-methodische Mindeststandards und 

Kriterien (Unabhängigkeit der Agentur, Transparenz des Verfahrens 

usw.) vor und fasst die ländergemeinsamen und länderspezifischen 

Strukturvorgaben zu verbindlichen Vorgaben für die Agenturen zusam-

men, auf deren Grundlage dann die Akkreditierung von Studienpro-

grammen vorgenommen wird. Die Akkreditierung von Studiengängen 

wird auf der Grundlage eines „entwicklungsoffenen Referenzrahmen“ 

vorgenommen, der jeweils fachspezifisch im Verfahren durch die Gut-

achter abgeprüft wird. 

In Deutschland befassen sich sechs Agenturen mit der Akkreditierung 

von Studienprogrammen, drei davon akkreditieren über alle Programme 

hinweg: das Akkreditierungs-, Zertifizierungs- und Qualitätssicherungs-

Institut (ACQUIN), Bayreuth, die Agentur für Qualitätssicherung durch 

Akkreditierung von Studiengängen (AQAS), Bonn, die Zentrale Evalua-

tions- und Akkreditierungsagentur (ZEvA), Hannover. Die restlichen drei 

Agenturen haben sich auf fachspezifische Programmakkreditierung 

spezialisiert: die Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich 

Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit (AHPGS), Frei-

burg, die Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwis-

senschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathe-

matik (ASIIN), Düsseldorf, und die Foundation for International Busi-

ness Administration Accreditation (FIBAA), Bonn.  

Die Arbeit der Agenturen wird durch Vorstände und Beiräte unterstützt, 

in denen Vertreter der Hochschulen, Ministerien und Personen des öf-

fentlichen Lebens vertreten sind. Es besteht die Möglichkeit, dass die 

Agenturen Vertreter einer anderen Agentur in den Beirat aufnehmen. 

Ein Zusammenschluss der Agenturen in internationale Dachorganisati-

onen soll gewährleisten, dass die Akkreditierungsstandards im europäi-

schen und internationalen Rahmen eingehalten werden.431 

                                                                                                                   
Studiengängen in Deutschland überführt worden. 
431 Die Akkreditierungsräte und –agenturen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz haben ein deutschsprachiges Netzwerk gegründet, welches sich die gegen-
seitige Anerkennung zum Ziel gesetzt hat. Darüber hinaus besteht europaweit seitens 
des überführten Akkreditierungsrates in eine Stiftung Zusammenarbeit mit dem „Euro-
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Der erhöhte Bedarf an Akkreditierung und Qualitätssicherung erfordert 

einen adäquaten Anbietermarkt, der die gesetzten Erwartungen in das 

Geschäft auch erfüllt. Somit stellt sich die Frage nach der Qualität der 

eingesetzten Peers im Rahmen der Akkreditierung. Da sich nach einer 

gut zehnjährigen Erfahrung im Hochschulbereich mit Evaluation nach 

dem Niederländischen Modell jetzt erst erste Metaevaluationen ab-

zeichnen wird dieser Weg im Akkreditierungsgeschäft nicht anders ver-

laufen. Durch das Übereinanderlegen verschiedener Sichtweisen „ [O] 

können bestimmte intern erhobene Resultate auf den Prüfstand gestellt 

und im Sinne einer „Best Practice“ mit dem Weg, wie die „besten“ Or-

ganisationen ähnliche Ziele verfolgen, verglichen werden.“432 

Bisher ist das europäische Vorgehen von Qualitätssicherung im Rah-

men des Bologna-Prozesses auf die Ebene der Studienprogramme 

bzw. –abschlüsse fokussiert, und stellt auch in Deutschland einen 

Schwerpunkt in der Qualitätssicherung dar. Allerdings wird diese 

kleinschrittige Qualitätssicherung, die viele Ressourcen bindet, keine 

Zukunft auf dem sprunghaft wachsenden Hochschulmarkt haben.433 

Experten weisen vermehrt auf den „Akkreditierungsstau“ hin, der bei 

dem Vorhandensein von gegenwärtig sechs Akkreditierungsagenturen 

und einem knappen 1/6 der zur Zeit angebotenen akkreditierten Stu-

diengängen (417) ein logische Entwicklung bedeutet.434 

Der Akkreditierungsrat hat bereits  im Jahr 2003 mögliche Übergangs-

lösungen dieser Überlastsituation formuliert, z. B. durch die „Entwick-

lung eines Konzepts der gestuften Akkreditierung; Umfang des Akkredi-

tierungsvolumens (Weiterentwicklung schlanker Verfahren etc.); Akkre-

ditierung ausländischer Agenturen; Entwicklung grenzüberschreitender 

Akkreditierungsverfahren; Weiterentwicklung der gegenseitigen Aner-

                                                                                                                   
pean Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA), und „European Associ-
ation for Quality Assurance in Higher Education“ (ENQA). 
432 Stamm 1999, S, 25 
433 Nicht nur der sprunghafte Einführung der neuen gestuften Studiengänge stellt die 
Akkreditierungsagenturen vor Kapazitätsprobleme, auch die Ausdifferenzierung des 
Hochschulregelangebots in Zusatz- und Weiterbildungsstudiengänge macht ein ande-
res Vorgehen bei der Qualitätssicherung nötig. 
434 Vgl. HRK 2004, S. 6 
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kennung von Akkreditierungsbescheiden.“435 Nötig sind aber Maßnah-

men, die langfristig Konsequenzen für eine kontinuierliche, effektive und 

fest installierte Qualitätssicherung haben. 

In diesen vom Akkreditierungsrat definierten Herausforderungen wird 

darüber hinaus die strikte Trennung von Evaluations- und Akkreditie-

rungsverfahren deutlich, der nur in wenigen Ländern eine derartige 

Ausprägung zugeschrieben wird.436 Die fehlende Verbindung führt da-

zu, dass weder der im Sinne einer mit Evaluation verknüpften Organisa-

tionsentwicklung, welche die Grundlage für ein strategisches Qualitäts-

management darstellt, Rechnung getragen wird, noch wird der Aufwand 

für die Institution und Fächer bei dem Durchlaufen beider Verfahren in 

ein Verhältnis gebracht. 

Aus diesen Erfahrungen ziehen erste europäische Länder Konsequen-

zen und schwenken den Kurs von der Programm- auf die institutionelle 

Qualitätssicherung um (siehe Österreich). Im Zuge des knappen Zeit-

fensters, in dem die Umstellung auf die gestufte Studienstruktur bis 

2010 vorgenommen werden soll, beschäftigt sich die Kultusministerkon-

ferenz gegenwärtig mit Überlegungen zur Weiterentwicklung des deut-

schen Akkreditierungssystems. Diese Überlegungen zielen, dem euro-

päischen Trend folgend auf eine institutionelle Akkreditierung der Stu-

dienprogramme. „Um das zu erwartende Antragsvolumen bewältigen zu 

können, sollen künftig die Akkreditierungsverfahren von Hochschulen 

oder einzelner Fachbereiche/Fakultäten gebündelt werden können. Da-

bei müssten die institutionellen Voraussetzungen des Studienangebots 

nur einmalig geprüft werden.“437  

In Deutschland wird dieses Instrument bereits in Bezug auf die Begut-

achtung nicht-staatlicher Hochschuleinrichtungen durch den Wissen-

schaftsrat angewendet. Es wird sich in der Praxis zeigen, ob dieses 

                                            
435 Schade, 2003, S.18f 
436 Die adäquaten Verknüpfungsformen von Akkreditierung und Evaluierung sind ein 
letztlich in allen Ländern ein bislang nicht wirklich gelöstes Problem, wenngleich die 
Verknüpfung in der Schweiz und in Finnland unter Umständen besser gelöst ist als 
etwa in Deutschland, wo diese beiden Stränge am stärksten voneinander getrennt 
sind. Lassnigg, 2003, S. 289 
437 Kultusministerkonferenz 2004(a) 
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Verfahren die Programmakkreditierung an staatlichen und staatlich an-

erkannten Hochschulen ablösen kann.  

 

 

4.3 Akkreditierung im internationalen Kontext 

 

Blickt man über die nationalen Grenzen in der Qualitätssicherung hin-

aus, lässt sich feststellen, dass sich mittlerweile vielfältige Arten von 

Evaluierung und Akkreditierung verzeichnen lassen, und Evaluation und 

Akkreditierung als gleichberechtigte Verfahren in einem Atemzug ge-

nannt werden. Insgesamt lassen sich acht Evaluierungs- und Akkredi-

tierungsarten unterscheiden: thematische Evaluierung, Programmevalu-

ierung, institutionelle Evaluierung, institutionelle Akkreditierung, institu-

tionelles Audit (interner Qualitätssicherungsmechanismen), themati-

sches Benchmarking und Programmbenchmarking. An dieser Bandbrei-

te lässt sich ablesen, dass die jetzige Trennung von Evaluation und 

Akkreditierung in Deutschland nicht lange Bestand haben wird. Die Er-

fahrungen, die in diesen Verfahren gemacht werden, werden mittelfris-

tig in die deutschen Qualitätssicherungsverfahren eingebunden werden. 

Die unterschiedliche internationale Entwicklung von Qualitätssiche-

rungsverfahren ist in den jeweiligen nationalen Wurzeln begründet.  

„Beispielhaft verwiesen sei hier auf das schon seit langer Zeit beste-

hende, auf freiwilligen Zusammenschlüssen von Hochschulen oder Be-

rufsvereinigungen beruhende System der Akkreditierung in den USA , 

auf die im Fünf-Jahres-Turnus stattfindende (Re-)Akkreditierung von 

Grandes Ecoles und Hochschulen in Frankreich sowie die Arbeit des 

durch Gesetz errichteten Hungarian Accreditation Committee in Un-

garn.“438 

Speziell das anglo-amerikanische Bildungswesen weist Strukturen auf, 

wodurch Verfahren von Qualitätssicherung begünstigt werden. Akkredi-

tierung als Instrument der Qualitätssicherung ist dort seit langem ein 

                                            
438 Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 1999, S.52 
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fester und gewachsener Bestandteil in der Anerkennung von Hochschu-

len und Hochschulprogrammen. Aufgrund des hohen Einflusses der 

Berufsverbände bei der Zulassung zu Berufsfeldern wird hier aber eine 

andere Ausrichtung verfolgt, als in Akkreditierungsverfahren im deut-

schen Hochschulbereich. Außerdem beruhen anglo-amerikanische 

Qualitätssicherungsverfahren stark auf dem Eigeninteresse der Hoch-

schulen.439 Auch in anderen Ländern sind Akkreditierungsverfahren 

bewährte Instrumente für die Qualitätssicherung, die je nach hoch-

schulpolitischen Rahmenbedingungen höchst unterschiedliche Schwer-

punkte verfolgen und unterschiedlich benannt werden. Die internationa-

le Anerkennung von Studienprogrammen ist somit nicht immer der 

Grund der Durchführung von Akkreditierungsverfahren: Akkreditierung, 

Lizenzierung, Zertifizierung oder Validierung. 440 

Die zukünftige organisatorische und finanzielle Abstimmung von Quali-

tätssicherungsverfahren stellt einen ausschlaggebenden Aspekt für die 

Akzeptanz in den Universitäten und die adäquate Bewältigung dieser 

Verfahren dar. Die gesetzlich vorgeschriebenen Evaluationen müssen 

ihren Platz in den anerkannten Akkreditierungsverfahren haben, um 

Ressourcen effektiv und effizient einsetzen zu können. 

                                            
439 Schnitzer macht in diesem Zusammenhang auf die großen Unterschiede zwischen 
den Bewertungssystemen der USA und in Großbritannien aufmerksam, die darüber 
hinaus eine Übertragung auf andere Länder schwierig machen, aber dennoch interes-
sante Hinweise auf die Entwicklung von Qualitätssicherungsverfahren an deutschen 
Hochschulen geben. Schnitzer 1999, S.8 
440 Neben Deutschland spielt die internationale Anerkennung von Studienprogrammen 
auch in den Niederlanden eine ausschlaggebende Rolle Vgl. Schnitzer 1999, S.15 
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5 Qualitätssicherung als Prinzip der Hochschulsteuerung 

 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts befindet sich das deutsche Hochschul-

system, vor dem Hintergrund sich rasant verändernder gesellschaftli-

cher Rahmenbedingungen, inmitten eines tief greifenden Umstrukturie-

rungsprozesses.441 In diesem Kontext gewinnen Themen wie Qualitäts-

sicherung und Qualitätsentwicklung, eines der drei für vorrangig erklär-

ten Ziele von zehn Hauptzielen im Kommunique’442 der Bologna-

Konferenz443 einen immer größeren Stellenwert. Es gibt in jüngster Zeit 

kaum ein Thema, das bildungspolitisch so intensiv diskutiert wird, wie 

die Einführung eines bundesweiten Qualitätssicherungssystems als 

fundierte Grundlage für eine strategische, inhaltliche und operative 

Hochschulsteuerung (oder klassisch für Organisationsentwicklung).  

Die erhöhte Aufmerksamkeit für Organisations- und Steuerungsprozes-

se im Bereich der höheren Bildung ist in erster Linie eine auf hoch-

schulpolitische Veränderungen444 zurückzuführende Konsequenz.445 

Der grundlegende Wandelprozess, der die deutsche Hochschulland-

schaft in den letzten Jahren erfasst und gravierende Veränderungen in 

Gang gesetzt hat, wird weitgehend als extern veranlasst wahrgenom-

men. Hochschulautonomie, Wettbewerb, Internationalisierung, Profilbil-

dung und Exzellenzentwicklung sind nur einige zentrale Stichworte für 

diesen Prozess. 

Als wohl einschneidendste Veränderung im Wissenschaftssystem ist 

                                            
441 Hardy et al konstatieren, dass tief greifende und die Universitäten in ihrer Gesamt-
heit betreffende Erneuerungen in der Regel eines Reformdrucks bedürfen. Vgl. Hardy 
et al. 1988, S. 658  
442 Siehe hierzu Stastna und Bergan HQSL 1 04 05 03, B 3.1, S. 1-12 
443 Vgl. Friedrich HQSL 1 00 04 06, A 2.1, S. 13 
444 Die wesentlichen Ursachen der gegenwärtigen Reformdebatte sind Hochschulsys-
teme, die sich zu Massenuniversitäten entwickelt haben, bei gleich bleibenden bzw. 
reduziertem Finanzvolumen; die Entwicklung zur Wissensgesellschaft und die wach-
sende Bedeutung des lebenslangen Lernens, der nationale und internationale Wett-
bewerb, der Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in die Leistungsfähigkeit der Hoch-
schulen, ein steigender Rechenschaftsbedarf angesichts knapper werdender Kassen, 
neue Gestaltungsfreiräume und Selbstverantwortung für Hochschulen durch mehr 
Autonomie im Rahmen der Einführung des New Public Management etc. 
445 Vgl. Ebel-Gabriel 2005, S. 9 
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die quantitative Entwicklung der deutschen Hochschulsysteme von klei-

nen Eliteeinrichtungen früherer Jahrzehnte zu überfüllten Massensys-

temen zu nennen. Mit der in den 70er Jahren dramatisch ansteigenden 

Nachfrage nach höherer Bildung vervielfachen sich die Studierenden-

zahlen dramatisch. Auf hochschulpolitischer Ebene setzte sich die Er-

kenntnis durch, dass Massenuniversitäten aufgrund ihrer hohen Kom-

plexität nicht mehr mit den althergebrachten innerakademischen Quali-

tätsmechanismen der klassischen Universität zu steuern sind. Die dar-

aus resultierende wissenschaftskritische Haltung ersetzte nach und 

nach den Wissenschaftsoptimismus des frühen 20. Jahrhunderts und 

führte die Wissenschaftsorganisation geradewegs in eine Legitimati-

onskrise.446 In diesem Kontext konstatieren Müller-Böling und Schreite-

rer: „Die gewaltigen Herausforderungen an das Hochschulsystem, vom 

quantitativen Wachstum über neue, vielfältig differenzierte Leistungsan-

forderungen bis hin zu stagnierenden oder sinkenden Haushalten, ha-

ben Grenzen und Unzulänglichkeiten der herkömmlichen Steuerungs-

mechanismen und Organisationsstrukturen im staatlichen deutschen 

Hochschulwesen immer deutlicher werden lassen. Sowohl die staatli-

chen als auch die hochschulinternen Steuerungsmechanismen und -

strukturen können nicht länger sicherstellen, daß die Hochschulen ihre 

vielfältigen Aufgaben in der Generierung und Vermittlung wissenschaft-

licher Erkenntnisse angesichts dieses massiven, auch international zu 

beobachtenden Veränderungsdruckes möglichst effektiv, effizient und 

zudem auch noch innovativ erfüllen können. Diese Einsicht gehört heu-

te schon fast zu den hochschulpolitischen Gemeinplätzen “447 

Eine zentrale Rolle nimmt in diesem Rahmen das neue, veränderte 

Verhältnis zwischen Staat und Hochschulen ein. Mit der Novellierung 

des Hochschulrahmengesetzes 1998 wurde die normative Grundlage 

zur Ablösung des Modells der staatlichen Kontrolle durch das der staat-

lichen Aufsicht geschafft. Mit der (sukzessiven) Ablösung der staatli-

chen Planung und Detailsteuerung wird den Hochschulen eine (größe-

                                            
446 Vgl. Pellert 2002, S. 21f 
447 Böling und Schreiterer 1997, S. 9 
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re) institutionelle Autonomie, unter Berücksichtigung prinzipieller Eigen-

verantwortung, eingeräumt.448 Diese ist verknüpft mit einer (in absehba-

rer Zeit) über alle Bundesländer hinweg einzuführenden Budgetverant-

wortung im Rahmen vertraglich flankierter Globalsteuerung und 

Rechtsaufsicht durch den Staat. Die institutionelle Autonomie ist dabei 

eng an die Verlagerung von Steuerungs- und Gestaltungskompetenzen 

in die Hochschulen gekoppelt. Sie impliziert nicht grenzenlose Freiheit, 

sondern Selbstverantwortung, kombiniert mit der Verantwortung zur 

transparenten Rechenschaftspflicht über einen effizienten Mitteleinsatz 

gegenüber dem Staat und der steuerzahlenden Öffentlichkeit.449 Auch 

wenn sich der Staat aus der operativen Ebene zurückzieht, verbleibt er 

in der „[O] Rolle des Garanten für die Funktionsfähigkeit eines Sys-

tems, das in der heutigen ‚Wissensgesellschaft’ von existentieller Be-

deutung ist.“450 Seine Aufgabe bleibt es, die Kernverantwortung für die 

Entwicklung des Hochschulsystems als Ganzes und für die notwendi-

gen Rahmenbedingungen zu übernehmen.451 Der Übergang von staat-

licher Detailsteuerung wird von der Einführung einer zumindest in Tei-

len erfolgsabhängigen Hochschulfinanzierung, bei gleichzeitiger Stär-

kung der Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit vor allem der Fachbe-

reiche bzw. Fakultäten, begleitet. Zu den wesentlichen Erfolgskriterien 

                                            
448 Vgl. Hopbach 2005, S. 14 
449 Vgl. Reil und Winter 2002, S. 7 
450 Herberger 2001, S. 171f 
451 Trotz staatlicher Deregulierung kann unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten 
nicht auf eine staatliche Einflussnahme und Verantwortung für den Hochschulbereich 
verzichtet werden. Aus dem Artikel 5 des Grundgesetzes leitete sich die Verpflichtung 
des Staates ab, Wissenschaftseinrichtungen zu schaffen und dauerhaft zu unterhal-
ten, um ein freies Forschen und Lehren im Staat zu ermöglichen. Vgl. Catenhusen 
HQSL 1 01 04 08, A 2.3, S. 4. Nach wie vor verbleibt die Steuerungsverantwortung für 
die Hochschulen beim Staat bzw. bei den hierfür zuständigen Ministerien. Die Politik 
trägt die Verantwortung für eine wirkungsorientierte Steuerung und die Formulierung 
politischer Aufgaben und Ziele für den Hochschulsektor. Die erweiterte Autonomie 
wird den Hochschulen nicht bedingungslos gewährt. Die staatliche Kontrolle ver-
schiebt sich durch die neuen Formen der institutionellen Rechenschaftslegung (Eva-
luation und Zielvereinbarungen) von der Input- und Prozesskontrolle auf die Output-
kontrolle. Zugleich werden Input und Prozess sukzessiv einem professionalisierten 
Management unterstellt. Die Veränderungen zielen auf eine strategisch planende 
Hochschule, die Einkommen generieren und flexiblere Organisations -und Verwal-
tungsabläufe vorweisen kann. Pasternack und Kehm gehen davon aus, dass das 
neue Verhältnis zwischen Staat und Hochschule Auswirkungen auf das Kollegialprin-
zip und das Prinzip der Gruppenuniversität haben wird. Vgl. Pasternack und Kehm 
2001, S. 16  
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zählt ebenso die Schaffung und Implementierung neuer qualitätszent-

rierter Instrumente zur Steuerung von Hochschulprozessen.  

Angesichts der Verlagerung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

vom Staat auf die die Hochschulen sehen sich die wissenschaftlichen 

Einrichtungen des tertiären Sektors vor die Herausforderung gestellt, 

die einzelnen Disziplinen für die Bewältigung ihrer operativen Aufgaben 

zukünftig stärker zu professionalisieren. In der Fachwelt besteht weit-

gehende Einigkeit, dass für operative Organisationsstrukturen und die 

optimale Gestaltung von Hochschulprozessen neue Leitungs-, Ent-

scheidungs- und Organisationsformen zu entwickeln und zu implemen-

tieren sind. Nur den Bildungseinrichtungen, denen es gelingt, ein pro-

fessionelles Qualitätsmanagement aufzubauen und ihre organisatori-

schen Einheiten zur Übernahme von dezentraler Ergebnisverantwor-

tung zu motivieren, können ihre neu gewonnenen Freiräume, Entwick-

lungspotentiale und Chancen nutzen und ihre Qualität in allen Arbeits-

bereichen steigern. Angesichts dieser Entwicklungen stehen die Hoch-

schulen vor der schwierigen Aufgabe, sich für die Zukunft und für neue 

Aufgabenfelder zu rüsten, um künftige Anforderungen und Verantwort-

lichkeiten auf unterschiedlichen Handlungsebenen zu bewältigen, von 

denen einige ehemals in ministerieller Zuständigkeit lagen, z.B. im Kon-

text der Einrichtung neuer Studiengänge.452  

 

Das Kernanliegen der nachfolgenden Ausführungen ist es zunächst, die 

Universität als Institution und Organisation auf der Grundlage organisa-

tionstheoretischer Konzepte zu thematisieren. Die grundlegenden Über-

legungen zur Steuerung von Hochschulen richten sich dabei explizit auf 

die Problematik der universitären Lehrerbildung sowie der Fragestel-

lung, inwieweit organisatorische und formale Strukturen Einfluss auf 

universitäre Kernprozesse von Studium und Lehre nehmen, bzw. nor-

mativ gewendet, welche universitären Strukturen Forschung und Lehre 

befördern können.  

                                            
452 Vgl. Schmidt 2005, S. 39 
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Es ist kein Geheimnis, dass die in den Universitäten453 konservierten 

Strukturen und Organisationsformen den Anforderungen der Leh-

rerausbildung nicht (mehr) gerecht werden und es an Reformanlässen 

nicht mangelt. Zeigten sich die deutschen Universitäten über Jahrzehn-

te hinweg weitgehend reformresistent, ist gegenwärtig ein geradezu 

rasanter Wettkampf, in dem Bemühen Qualitätssicherung und -

entwicklung zu einem zentralen Element der strategischen Hochschul-

entwicklung werden zu lassen, entbrannt. In diesem Kontext ist auch 

die wachsende Bedeutung der Hochschulforschung und das zuneh-

mende Interesse an wissenschaftlich gesicherten und systematisierten 

Informationen über die Funktionsweise der Universität als komplexe 

Organisation und ihre institutionellen, strukturellen und interaktionellen 

Bedingungen zu sehen.  

Auch wenn die innere Steuerung454 der Universität nicht isoliert von As-

pekten der Rechtsförmigkeit und externen Steuerung zu betrachten ist, 

stellen die nachfolgenden Ausführungen in erster Linie auf die Innen-

sicht staatlicher Universitäten ab.  

 

 

                                            
453 „Der Terminus ‚Universität’ geht auf die Überlieferung des römischen Rechts zu-
rück, in denen korporative Einheiten als ‚universitas’ bezeichnet wurden. Im Hinblick 
auf den im 11. und 12. Jahrhundert zunächst in Italien und dann in Spanien, Frank-
reich und England entstehenden europäischen Typus der ‚Hohen Schule’ (.), aus dem 
die heutigen Universitäten und Hochschulen hervorgegangen sind, lässt sich der Beg-
riff der ‚Universität’ in mehrfacher Weise interpretieren. Zunächst stellen die Hoch-
schulen Stätten der korporativen Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden dar 
(‚universitas magistrorum et scholarium’; ‚universitas docentium ac studentium’). So-
dann stand der Begriff der ‚Universität’ für eine Stätte, wo universales Wissen gelehrt 
wird (‚studium generale’). Schließlich kam den entstehenden institutionellen Gebilden 
– allen voran der 1231 in Paris gegründeten Hochschule – der Name ‚universität’ zu, 
da sie die Gesamtheit der - kirchlich anerkannten - Wissenschaften vereinten (univer-
sitas litteraria’).“ Engels 2001, S. 9.  
454 Der Begriff Steuerung intendiert „[O] die zielgerichtete Einflussnahme auf das Ver-
halten von Mitgliedern einer Organisation.“ Engels 2001, S. 3.  
In der organisationstheoretischen Literatur wird der Begriff „Steuerung“ nur selten 
thematisiert. In einer Vielzahl von wirtschaftswissenschaftlichen Publikationen nimmt 
der Terminus „Management“ eine zentrale Stellung ein, ohne explizit auf den steue-
rungstheoretischen Hintergrund Bezug zu nehmen. Managementtheorie und Steue-
rungstheorie lassen sich jedoch nicht unbedingt gleichsetzen. Letztlich lassen sich 
aber beide Begriffe, Management und Steuerung, auf den ihnen gemeinsam oblie-
genden Führungsaspekt zurückführen. Im vorliegenden Zusammenhang ist Steuerung 
daher gleichzusetzen mit Management. Vgl. Heinl 1996, S. 424 
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5.1 Die Universität als Organisation - Rahmenbedingungen 

 

Der erste Teil des Beitrags wendet sich einleitend der allgemeinen Or-

ganisationstheorie und ihrem Anliegen zu, einen verständlichen Hinter-

grund für den in seinen Sichtweisen vielfältigen Begriff Organisation zu 

schaffen. Der nachfolgende organisationstheoretische Überblick erhebt 

dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er konzentriert die Aufmerk-

samkeit lediglich auf die Beschreibung signifikanter Aspekte und orga-

nisationstheoretischer Betrachtungsweisen, um den Zugang zu Organi-

sationen und deren Deutung zu erweitern und zu erhellen.  

Das grundlegende Anliegen der Organisationstheorie ist es Organisati-

onen455 im Allgemeinen und im Besonderen zu erklären und zu verste-

hen.456  

Die Organisationstheorie ist, wie kaum eine andere Wissenschaft, im 

Überschneidungsbereich differierender Disziplinen (z.B. Ingenieurwis-

senschaften, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Arbeitswissenschaft, 

Soziologie, Erziehungswissenschaften, Psychologie) angesiedelt.457 In 

der Konsequenz gibt es, je nach Wissenschaftsverständnis und fachli-

cher Richtung, vielfältige (konkurrierende) Theoriengebäude und For-

schungsperspektiven, die zur Entwicklung dieser Wissenschaftsdisziplin 

beigetragen haben. Allein zu den sogenannten „Images“ oder „Meta-

phern“ der Organisation reicht die Bandbreite von „Machines“, „Orga-

nisms“, „Brains“, „Cultures“, „Political Systems“, „Instrument of Domina-

tion“, Flux and Transformation“, „Psychic Prisons“ bis hin zu den Bildern 

                                            
455 Trotz der Definitionsvielfalt des Organisationsbegriffs gibt es ein Grundverständnis 
von Organisation. Kieser/Kubicek, Kosiol und Grochla verweisen beispielsweise dar-
auf, das sich bei aller Verschiedenheit ihrer Definitionen drei gemeinsame Merkmale 
von Organisationen selektieren lassen: 1. Organisationen sind zielgerichtet, 2. Orga-
nisationen sind soziale Systeme und 3. Organisationen weisen eine formale Struktur 
auf. 
456 Vgl. Vahs 1999, S. 21 
457 „Im Zuge sich immer schneller verändernder Wissenschaftsdisziplinen werden 
Forschungsvorhaben zunehmend quer zu den traditionelle Disziplinen durchgeführt. 
Auch die Lehre orientiert sich immer weniger an traditionellen Einheiten und mehr an 
sich diversifizierenden Berufsfeldern. Diese Entwicklung trifft auf hochschulinterne 
Organisationsformen, die sich noch weitgehend an traditionellen wissenschaftlichen 
Disziplinen orientieren. Hochschulen müssen strukturell in der Lage sein, die Entwick-
lung der wissenschaftlichen Disziplinen wesentlich mitzubestimmen und in der Lehre 
nachzuvollziehen.“ Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004, S.1 
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von Organisationen als „Loosely Coupled Systems“ und „Garbage 

Cans“.458  

Der Einfluss der konstruktivistischen Erkenntnistheorie Mitte der achtzi-

ger Jahre, nach der Wirklichkeit ein subjektives Konstrukt ist, weil eine 

objektive Wirklichkeit nicht existiert, führte innerhalb der wissenschaftli-

chen Sphäre dazu, dass verschiedene akademische Fachrichtungen 

begannen, assoziative Brücken zwischen den bis dato unverbundenen 

Wissensgebieten zu bauen und eingefahrene Grenzen zu überschrei-

ten. Die trilaterale Verknüpfung von Interdisziplinarität, Transdisziplinari-

tät und Multidisziplinarität trug entscheidend zur Steigerung der Leis-

tungsfähigkeit der Organisationstheorie bei.459  

Organisationstheorien ermöglichen es, mittels empirischer Korrelatio-

nen Wirkungen und die Effektivität von Organisationsprozessen einzu-

schätzen. Präzise Gestaltungsempfehlungen für konkrete Situationen, 

im Sinne pauschaler Erfolgsrezepte, vermögen sie aber nicht zu ge-

ben.460. Dennoch leisten unterschiedliche organisationstheoretische 

Sichtweisen einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der zu untersu-

chenden Organisation, insbesondere wenn verschiedene disziplinäre 

Perspektiven im Hinblick auf bestimmte Frage- oder Themenstellungen 

(etwa zur Lehrerbildung) eingenommen werden.461  

Aufgrund der Schwierigkeit, die vielfältigen organisationstheoretischen 

Auffassungen und Ansätze zu systematisieren und auf wenige Kriterien 

zu einer Theorie herunter zu brechen, finden sich in der Literatur zahl-

reiche Ordnungsschemata462. In diesem Zusammenhang betont Türk 

                                            
458 Vgl. Heinl 1996, S. 18. Vgl. hierzu auch die von Morgan entwickelten Metaphern 
(1986) 
459 Vgl. Pellert 1999, S. 81, Augsburger Lehrstuhl für Europäische Kulturgeschichte, 
2001, S. 1 
460 Der Vorgang des Organisierens erfordert Diagnosefähigkeit, Innovationsfähigkeit, 
bzw. gestalterische Phantasie und ein professionelles Management, das in der Lage 
ist Veränderungen durchzuführen. Organisieren wird heute nicht mehr als Entwurf 
eines „festen Gehäuses“ verstanden, sondern als eine kontinuierliche Optimierung 
des Leistungsprozesses aus unterschiedlichen Perspektiven. Vgl. Schreyögg 1996, S. 
19  
461 Vgl. Pellert 1999, S. 82. Auf die Praxisrelevanz der Organisationstheorie verweist 
das Beispiel des Konflikts um die Präsidentin einer Hamburger Hochschule. Siehe 
hierzu auch Vollmerg et al. 1995 
462 Zur Systematisierung der Organisationstheorie siehe exemplarisch Grochla 1975, 
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(1989), dass die diesem Forschungsgebiet zuzuordnende Theorien-

landschaft mittlerweile selbst einer typologisierenden Klassifikation be-

darf.463 So verwundert es nicht, dass dieses Wissenschaftsgebiet bis in 

die Gegenwart nicht als homogene Disziplin betrachtet werden kann 

und kein geschlossenes, allseits akzeptiertes Paradigma mit einem ein-

heitlichen Begriffssystem entstehen konnte, welches die Forschung und 

praktische Gestaltung gleichsinnig leitet.464 In der gängigen Fachlitera-

tur finden sich lediglich eine Reihe unterschiedlicher, nicht inkommen-

surabeler Ansätze, die auf differierende Annahmegefüge basieren. Or-

ganisatorische Gestaltung465, welche auf einem mehrdimensionalen 

Prozess basiert, zielt in der Regel nicht auf den Entwurf völlig neuer 

Systemstrukturen, 466 sondern rekurriert in der Regel auf Reorganisati-

onsprozesse, beispielsweise von Hochschulen im Rahmen von Stu-

dienreformen. Demnach wird Organisieren nicht als punktuelles Ge-

schehen aufgefasst. Es handelt sich vielmehr um einen stetigen Pro-

zess innerhalb eines Organisationssystems, dessen Ergebnisse sich,  

häufig aufgrund fehlender oder unzureichender Kommunikations- und 

Interaktionsstrukturen innerhalb der Organisation oder des Unterneh-

mens, als revisionsbedürftig erweisen.467  

 

                                                                                                                   
S. 5ff. Die differierenden Ansätze werden u.a. geordnet nach: Freese 1992, S. 1706 
(betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten); Schreyögg 1999, S. 30 (Hauptströmungen 
der moderne Organisationstheorie), Scott 1961, S. 9ff (historischen Entwicklungen), 
Burrell und Morgan 1979, S. 22 (der ihnen zugrunde liegenden Methodologie (prä-
skriptiv/kausalanalytisch/interpretiv), um nur einige Beispiele aufzuzählen. Vgl. Vahs 
1996, S. 30 
463 Vgl. Heinl 1996, S. 68f 
464 In enger Anlehnung an Schreyögg 1996, S. 29 
465 Die organisatorischen Strukturen und Prozesse werden mit der Bearbeitung von 
fünf Basis-Problemen entschieden: (1.) der Strukturierung von Aufgaben; (2.) Integra-
tion von Individuum und Organisation; (3.) Organisation und Umwelt; (4.) Emergente 
Phänomene in Organisationen und (5.) Organisatorischer Wandel. Schreyögg 1996, 
S. 20ff 
466 „Sollte eine Revision der Organisation als Ganze anstehen, bezieht sich diese in 
der Regel auf den Gesamtrahmen und nicht auf organisatorische Detailregelungen.“ 
Schreyögg 1996, S. 19 
467 Vgl. Schreyögg 1996, S. 19 
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5.2 Zum Organisationsbegriff 

 

Um einen Einblick in die Besonderheiten der Universität im Hinblick auf 

ihre strukturellen organisatorischen Merkmale und ihr Veränderungspo-

tential zu erhalten, erfolgt nach dem vorangestellten Überblick über die 

Organisationstheorie als Wissenschaftsdisziplin eine kurze Klärung des 

Begriffs Organisation.468 

Der Organisationsbegriff, der sowohl in der Alltagssprache als auch in 

der Wissenschaft mit einer kaum begrenzbaren Vielfalt und Komplexität 

in Verbindung gebracht wird und in mehr oder weniger abgegrenzten 

Bedeutungen vorzufinden ist, lässt es nicht selten an inhaltlicher Schär-

fe fehlen.469 Es existiert eine Vielzahl an unterschiedlichen, disziplinori-

entierten Organisationsbegriffen, hinter denen sich mannigfache Kon-

zeptionen und Auffassungen verbergen. Diese finden auch als Ober-

begriff für Institutionen470 Verwendung, wodurch jeweils andere Konno-

tationen erzeugt werden. Grundsätzlich aber lässt sich der Begriff, je 

nach Gegenstand und Auffassung, wie folgt charakterisieren:  

 

• die Universität (die Unternehmung) hat eine Organisation und 

• die Universität (die Unternehmung) ist eine Organisation. 

 

Während in der Soziologie und in der Sozialpsychologie der Organisati-

onsbegriff vorwiegend im institutionellen Sinne Anwendung findet, do-

miniert in betriebswirtschaftlichen Konzepten und in der Unterneh-

                                            
468 „Der moderne Begriff der Organisation und des Organisierens geht auf die franzö-
sische Revolution zurück, in deren Zuge die staatlichen Institutionen Frankreichs, die 
Staatsorgane [hervorgehoben im Text, B.K], verändert und neu eingerichtet werden 
sollten.“ Vgl. Heinl 1996, S. 60 
469 Vgl. Heinl 1996, S. 60 
470 Beide Begriffe Organisation und Institution werden häufig synonym verwendet. 
In dieser Arbeit wird die Perspektive des institutionellen Organisationsverständnisses 
im institutionellen Sinne verwendet, die einen breiten und weiteren Zugang zu dem 
hier behandelten Gegenstandsbereich erlaubt.  



 153 

menspraxis eine funktionale oder instrumentale Organisationsbetrach-

tung.  

In der ersteren von Gutenberg vertretenen institutionellen Sichtweise 

werden Organisationen als soziale Systeme, im Sinne von Institutionen, 

verstanden, welche durch die Merkmale Arbeitsteilung, Zielgerichtetheit 

und Dauerhaftigkeit471 gekennzeichnet sind. Aus diesen Implikationen 

leiten sich vielfache Erwartungen und Anforderungen an das Verhalten 

der Organisationsmitglieder ab. „Der institutionelle Organisationsbegriff 

gibt nicht nur den Blick frei für die organisatorische Strukturierung, die 

formale Ordnung, sondern für das ganze soziale Gebilde, die geplante 

Ordnung und die ungeplanten Prozesse, die Funktionen aber auch die 

Dysfunktionen organisierter Arbeitsabläufe, die Entstehung und die 

Veränderung von Strukturen, die Ziele und ihre Widersprüche."472  

Diese Auffassung findet ihren substantiellen Ausdruck in Kirchen, Un-

ternehmen, Schulen, Gewerkschaften, Behörden, Vereinen, Kranken-

häusern, aber auch in Universitäten.473 In die neuere Betriebswirt-

schaftslehre wird zunehmend auch die institutionelle Begriffsfassung 

integriert. Demgegenüber steht der funktionale474 oder instrumentale 

Organisationsbegriff, der die dauerhaft wirksame organisatorische Re-

gelung, das Organisieren, in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt und 

Organisation als Ergebnis eines Gestaltungsprozesses betrachtet. 

Gleichsam wird Organisation als eine Funktion der (Unternehmens-) 

Führung verstanden, welche die Zweckerfüllung der Organisation oder 

Unternehmung sicherzustellen hat. In dieser funktionsbezogenen Per-

spektive der klassischen Managementlehre wird Organisation als reines 

                                            
471 Zielgerichtetheit: Organisationen sind auf spezifische Zwecke ausgerichtet. Die 
Ziele von Organisation und Organisationsmitgliedern sind nicht immer identisch.  
Geregelte Arbeitsteilung: Die Aufgaben der Organisationsmitglieder 
werden einer bestimmten Ordnung entsprechend aufgeteilt und koordiniert.  
Dauerhaftigkeit: Zwischen der Organisation und ihrer Umwelt besteht eine auf Dauer 
(oder längere Sicht) angelegte Grenze, die ein gewisses Maß an Stabilität aufweist. 
472 Schreyögg, 1999, S. 11 
473 Vgl. Schreyögg, 1998, S. 4 
474 In Gegenüberstellung der Organisation zur Gruppe betont der funktionale Aspekt 
der Organisation die sachliche Dimension gegenüber der emotionalen. Da diese häu-
fig im Widerspruch stehen, ist zur Leistungserstellung und effizienten Arbeit („den für 
die Organisation wesentlichen Normen“ Pellert 2000, S. 79) teilweise Zwang durch die 
Organisation nötig. Vgl. Pellert 2000, S. 79 
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Umsetzungsinstrument betrachtet, das neben Funktionen wie Planung 

und Kontrolle tritt .  

Eine profilierte Gegenposition markiert der primär mit Koisol assoziierte 

konfigurative Organisationsbegriff, der Organisation als „[O] dauerhaf-

te, allen anderen dispositiven Maßnahmen vorgelagerte Strukturierung 

von Arbeitsprozessen“475 betrachtet. „Durch die Struktur erhält die Un-

ternehmung aufgrund eines bestimmten Bauplanes ihre besondere 

Gestalt, im wörtlichen Sinne wird sie geprägte Form, übergreifende 

Einheit organische Ganzheit."476  

Hat die Organisationslehre in der Vergangenheit Veränderungen einer 

Organisation im Wesentlichen als planerisches Problem behandelt und 

den Menschen in der Theoriebildung weitgehend ausgeklammert, be-

sinnt sie sich heute verstärkt auf soziologische und sozialpsychologi-

sche Erkenntnisse, in deren Vordergrund der motivierte, initiative und 

lernfähige Mensch steht, der entscheidend am Erfolg seiner Organisati-

on oder Unternehmung partizipiert.477 Dieses Verständnis impliziert Er-

wartungen und Anforderungen im Hinblick auf das Verhalten und die 

Leistungen der Organisationsmitglieder, aber auch im Hinblick auf den 

Aufbau und die Unterteilung der Institution in verschiedene Subsyste-

me. Zweck dieser Organisationsstruktur ist die Arbeitsteilung und die 

Koordination der Subsysteme zu einem zielgerichteten Ganzen, um bei 

Aufgabenlösungen die Möglichkeiten der einzelnen Elemente (des Indi-

viduums) zu überschreiten. „Nach Freese lassen sich Organisationen 

mithin als zielgerichtete Handlungssysteme mit interpersoneller Arbeits-

teilung definieren. Organisationsstrukturen, als Ergebnis organisatori-

scher Gestaltung, stellen dann Systeme von Regelungen dar, die das 

Verhalten der Organisationsmitglieder auf das Ziel der Organisation 

ausrichten sollen.“478  

                                            
475 Engels 2001, S. 31 
476 Koisol 1976, S. 20 zitiert nach Schreyögg 1998, S. 8 
477 Vgl. Frey 2001, S.1 
478 Engels 2001, S. 31  
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Kaum ein Thema wird gegenwärtig bildungspolitisch so intensiv disku-

tiert, wie die Reorganisation479 universitärer Strukturen, in dem Bemü-

hen die Leistungs- und Innovationskraft der deutschen Hochschulen zu 

steigern. Systematische Verfahren zur Qualitätssicherung und Hoch-

schulentwicklung werden nun mehr seit etwa 30 Jahren in vielen west-

europäischen Ländern entwickelt und erprobt und haben sich inzwi-

schen fest als Verfahren der Qualitätsförderung etablieren können.  

Eine systematische Qualitätsentwicklung ist heute in nahezu allen deut-

schen Bundesländern obligatorischer Bestandteil der Hochschulsteue-

rung. Im Zuge von Hochschulstrukturreformen werden neue Steue-

rungssysteme eingeführt und die Anforderungsprofile verändern sich.  

Gleichwohl ist die Situation in den meisten Ländern, trotz erheblicher 

Anstrengungen und umfassender Qualitätssicherungsmaßnahmen, 

noch weit von einer tragfähigen Qualitätskultur entfernt. Entscheidend 

für die in den zurückliegenden Jahren sichtbar zunehmende Weiterent-

wicklung der Qualitätssicherungssysteme ist nach Einschätzung von 

Kreckel der Bologna-Prozess, welcher „[O] als wichtigste und weitrei-

chendste Reform der Hochschulbildung in Europa [O]“480 neue Schub-

kraft verliehen hat. Getragen wird dieser Prozess von der Vision, über 

gemeinsame Hochschulreformen einen europäischen Bildungsraum mit 

globaler Bedeutung zu verwirklichen. Zu den wichtigsten Zielen gehört 

die Reorganisation des Studiums in zweistufige Systeme und die Ein-

führung eines ECTS-Systems in allen Teilnehmerstaaten bis 2010.  

Die Umstellung der Studiengänge auf Bachelor- und Masterprogramme 

ist nur ein Baustein in einem umfassenden Veränderungsprozess, des-

sen besondere Aufmerksamkeit der Konzeption und Realisierung eines 

angemessenen hochschulweiten Qualitätssicherungssystems gilt. Uni-

versitäten sollen „[O] außer einer Selbstverpflichtung auf Qualität auch 

                                            
479 Hardy et al. konstatieren, dass tiefgreifende Erneuerungen, welche die Universitä-
ten in ihrer Gesamtheit betreffen, in der Regel eines Reformdrucks bedürfen. Vgl. 
Hardy et al. 1988, S. 658  
480 Siehe hierzu Vera Stastna und Sjur Bergan. Der Bologna Prozess – ein Blick aus 
Sicht des Europarates. Handbuch Qualität in Studium und Lehre? B3 
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eine Strategie zur fortgesetzten Qualitätsentwicklung einführen.“481 In 

diesen zukunftsweisenden Prozess werden in absehbarer Zeit auch die 

zum Lehramt führenden Studiengänge einbezogen.  

Dieser Reformprozess eröffnet den Hochschulen die einmalige Chance 

zu einer inhaltlichen Revision der Lehramtsstudiengänge und zu einer 

Überprüfung der pädagogischen Konzepte482 mit dem Ziel, eine zu-

kunftsfähige, entwicklungsoffene Lehrerausbildung zu etablieren.  

Bei allen anstehenden bildungspolitischen Konsequenzen, die vor dem 

Hintergrund der Umstrukturierung der Hochschulen und der Reform der 

universitären Lehramtsausbildung zu treffen sind, sollte Qualitätsent-

wicklung als handlungsleitendes Prinzip483 und die Berücksichtigung 

der Universität als ein besonderer Organisationstypus im Zentrum der 

Veränderungen stehen, ohne die es keine überzeugenden Lösungen 

geben kann.  

 

 

5.3 Die institutionellen Anbindung der Lehrerbildung  

 

Vorrangiges Interesse von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft ist es, den 

nachwachsenden Generationen das gesellschaftlich akkumulierte Wis-

sen weiterzugeben, um den gesellschaftlichen Weiterbestand auf ho-

hem Wissensniveau zu sichern. Um so mehr verwundert es, dass es 

keinen allgemeinen Konsens für eine wissenschaftliche Anbindung484  

der Lehramtsausbildung an die Universität gibt, wie sie ganz selbstver-

ständlich für die Ausbildung in den klassischen Professionen mit ihren 

Berufswissenschaften Medizin und Rechtswissenschaften zu sein 

scheint.485  

In den aktuellen bildungspolitischen und pädagogischen Debatten be-

steht weitgehende Einigkeit, dass die traditionelle Lehrerbildung zu ei-

                                            
481 Kohler 2005, S. 19 
482 Hendriks 2005, S. 16 
483 Vgl. Soellner, Braun und Gusy 2005, S. 79 
484 „Erst der Ausbau der Erziehungswissenschaft hat die Idee der wissenschaftlichen 
Lehrerbildung nahe gelegt.“ Oelkers 1999, S. 73 zitiert nach Blömke 2002, S. 130 
485 Vgl. Schrittesser 2005, S.1 



 157 

nem der großen strukturellen Probleme deutscher Universitäten zählt. 

Dementsprechend nimmt die Intensität zu, mit der immer wieder Re-

formen der bisherigen Lehreramtsausbildung auf der nationalen Ebene 

gefordert werden. Ähnliche bildungspolitische Debatten zur Neuord-

nung der Lehramtsbildung und Defizitanalysen mit vergleichbaren Be-

funden lassen sich im gesamteuropäischen Raum ausmachen. Dass 

die traditionell in der gemeinsamen Verantwortung von Staat und Hoch-

schulen liegende stufenübergreifende Lehreramtsausbildung bis heute 

ein neuralgischer Punkt der universitären Bildung geblieben ist, spiegelt 

sich in der vielfach marginalisierten Stellung der universitären Lehr-

amtsstudiengänge wider, die der eminenten gesellschafts- und bil-

dungspolitischen Bedeutung des Lehrberufs, trotz vielfacher Anstren-

gungen in den Universitäten (wie der Einrichtung von Lehrerbildungs-

zentren) nicht gerecht wird. In diesem Kontext steht auch die in jüngerer 

Zeit wieder verstärkt erwogene Verlagerung eines Teils der Lehrer-

amtsausbildung (insbesondere des Lehramts für die Grundschule) aus 

der Hochschule in die Fachhochschulen hinein.486 Diese Alternative 

wird von Habel487 ausdrücklich ausgeschlossen, solange die Fachhoch-

schulen den Anforderungen an eine wissenschaftsbasierte Lehrerbil-

dung nicht gerecht werden,488 ungeachtet der verstärkten Annäherun-

gen der beiden Hochschultypen in der Lehre und der (bevorstehenden) 

Einführung gestufter Bachelor- und Masterstudiengänge. Eine derart 

theoriegeleitete Lehramtsausbildung, wie sie derzeit an deutschen Uni-

versitäten praktiziert wird, muss an Fachhochschulen partiell erst entwi-

ckelt werden. Habel verweist in diesem Kontext explizit auf den reflexi-

ven Charakter des pädagogischen Berufswissens und auf die berufs-

                                            
486 Nach Habel ist die institutionelle Verlagerung der Lehrerausbildung von der Uni-
versität an die Fachhochschule erst dann diskutabel, wenn neben einem Fächerspekt-
rum, das den Kanon an allgemeinbildenden Unterrichtsfächern (teilweise) deckt, auch 
fachdidaktische und erziehungswissenschaftliche Ausbildungsangebote auf hohem 
Niveau ausgewiesen werden. Andernfalls teilt er mit anderen Experten die Befürch-
tung, dass hinter einer stärkeren Beteiligung der Fachhochschulen an der Lehreraus-
bildung vor allem Fragen des Status, der Besoldung und des Prestiges, verbunden mit 
Gehaltsverlusten der zukünftigen Lehrkräfte, ein nicht ungewichtige Rolle spielen. Vgl. 
Habel 2000, S. 318 
487 Vgl. Habel 2000, S. 316f.  
488 Vgl. Bayrhuber 1998, S. 26 
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ethische Selbstbindung, welche zentrale Momente der Professionalisie-

rung der Lehrerbildung489 sind.  

Eine auf Forschung basierende wissenschaftliche Reflexion der eige-

nen Lehrtätigkeit ist, vor dem Hintergrund, dass unverkennbar alle Leh-

rer zu der Berufsgruppe gehören, deren Vertreter höchst folgenreiche 

und Schicksal beeinflussende Eingriffe in das Leben und die Integrität 

von Menschen vornehmen, unabdingbar.490 Professionalisierung im 

angedeuteten Verhältnis impliziert Beurteilungs- und Reflexionskompe-

tenz im Sinne einer selbstreflexiven Auseinandersetzung und Deutung 

des pädagogischen Handelns. Eine verantwortungsbewusste, professi-

onelle Lehrerbildung erfordert ausdrücklich, dass zukünftige Pädagogen 

in die Lage versetzt werden, weitgehend willkürliche oder auf der Basis 

von Vorurteilen getroffene Bildungsentscheidungen zu vermeiden.491 

Die Vermittlung und der Erwerb von Reflexionswissen zählen daher 

absolut zum „[O] originären Feld der universitären Lehrerbildung“492, 

die den Studierenden das für ein professionelles Handeln erforderliche 

Wissen vermitteln soll. Hedtke betont „Wie differenziert und reflektiert 

die professionelle Praxis sein kann, hängt von diesem Wissen ab.“493  

Mit der Verlagerung der staatlich überregulierten Lehramtsausbildung in 

an das allgemeine Wissenschaftssystem wurden bereits in den siebzi-

ger Jahren, im Zuge der Studienreformen, eine Reihe von Reorganisa-

tionsvorschlägen zur Optimierung der Ausbildung für Lehrer in Umlauf 

                                            
489 In diesem Kontext spricht man von people processing professions zu denen neben 
den klassischen Professionen, zu denen Ärzte und Juristen zählen, auch Lehrerinnen 
und Lehrer gehören. Neuerdings werden auch Psychotherapeuten und Sozialpädago-
gen u.a. zu dieser Berufsgruppe gezählt. Vgl. Radtke 1999, S. 13 
490 Radtke konstatiert: „Es sind im bundesdeutschen, gegliederten und dreistufigen 
Schulsystem gerade Grundschullehrerinnen, in deren Zuständigkeit alle wichtigen 
Entscheidungen über die Bildungskarrieren von Schülern fallen. Das fängt an bei der 
Einschulung und der Möglichkeit, jemanden als nicht schulfähig zu etikettieren, das 
setzt sich fort über die Möglichkeit des Sitzenlassens bzw., wie man heute bevorzugt 
zu sagen, der 'freiwilligen Wiederholung'; das betrifft die Möglichkeit der Überweisung 
auf eine Sonderschule für Lernbehinderte ohne realistische Chance auf Rückkehr; 
und es endet mit den Empfehlungen für eine weiterführende Schule, gegen die trotz 
einer Stärkung des Elternwillens kaum anzukommen und die im späteren Verlauf der 
Schullaufbahn nur sehr bedingt zu korrigieren sind.“ Radtke 2000, S.1 
491 Vgl. Becker 2000, S. 3 
492 Hedtke 2000, S. 9 
493 Vgl. Hedtke 2000, S. 8 (Zusammenfassung der Ausführungen von Radtke, S. 17-
19) 
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gebracht, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Organi-

sationsstrukturen wenig effizient sind.  

Vor dem Hintergrund, aus Reformprozessen entstehende Entwick-

lungsmöglichkeiten zu nutzen und aufkommende Spannungen und Wi-

derstände produktiv aufzulösen zu wollen, die solche Veränderungs-

prozesse in Universitäten mit sich bringen, rücken in den letzten Jahren 

zunehmend soziologische Theorien im Schnittpunkt von Organisations- 

und Hochschulforschung in den Fokus. Idealtypische Vorstellungsmus-

ter und organisationstheoretische Modelle erlauben informationsreiche 

Einblicke in die hochkomplexen Prozesszusammenhänge und Funkti-

onsprinzipien der als äußerst resistent geltenden Hochschule.  

Grundsätzlich dürfen aber von Organisationstheorien keine unmittelba-

ren handlungsleitenden Implikationen erwartet werden.494 

 

Prominente Versuche, vielschichtige Organisationen in modernen Ge-

sellschaften mit Hilfe von Typologien und Modellen zu analysieren und 

zu beschreiben495 sind Weicks „Loosely Coupled System“, March, Co-

hen und Olsens entscheidungstheoretisch organisiertes Modell „Orga-

nized Anarchy“ und Mintzbergs strategische Organisationsanalyse der 

Universität als „Professional Bureaucracy“. Der Diskurs streift dabei 

auch den Charakter der Universität496 als soziales System. 

Der nachfolgende Beitrag zeichnet die Universität als Prototyp eines 

Loosely Coupled Systems aus organisationstheoretischer Perspektive.  

 

                                            
494 Vgl. Engels 2004, S. 12, S. 23 
495 Vgl. Busch 1996, S. 14f 
496 Die organisationstheoretischen Modelle lassen sich in Teilen auch auf andere Or-
ganisationen übertragen, da es in Organisationen wie beispielsweise Krankenhäuser 
und Schulen, vergleichbare Problemlagen gibt, die auf ähnliche innere organisationale 
Strukturen und Prozesse zurückgeführt werden können. Vgl. Grossmann, Pellert und 
Gotwald 2005, S. 1  
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5.4 Die Universität als „Loosely coupled system“ 

 

Mit seinem 1976 veröffentlichten Beitrag „Educational Organizations as 

Loosely Coupled System“ begründete Weick497 eine bis in die Gegen-

wart besonders beachtete organisatorische Perspektive der Universität. 

Diese bildet die Grundlage für eine Vielzahl neuerer Studien, die sich 

organisationstheoretisch mit der Natur lose gekoppelter Systeme be-

fassen498 und insbesondere den Aspekt der losen Kopplung als spezifi-

schen Bestimmungsfaktor sozialer Systeme untersuchen. Analog zu 

dem Modell „Organized Anarchy“ spiegeln sich in der Konzeptualisie-

rung der Universität als lose gekoppeltes System, die für die Institutio-

nen des Bildungswesens charakteristischen Merkmale Unsicherheit und 

Ambiguität wider.  

Auf der Grundlage der am dialektisch orientierten Wissenschaftsziel 

ausgerichteten Untersuchung des Bildungssystems gelangte Weick zu 

der Erkenntnis, dass die Universität ein eigenartiges Gebilde aus ein-

zelnen lose gekoppelten Disziplinen darstellt.499 Diese stehen in gerin-

ger Wechselwirkung zueinander und zeichnen sich durch eine beträcht-

liche Selbstständigkeit und Flexibilität in Bezug auf die Umwelt aus. Ei-

ne daran anknüpfende organisationssoziologische Beschreibung für die 

gerade genannten Sachverhalte liefert Engels: „Lose Kopplung liegt 

demnach dann vor, wenn Elemente eines Systems aufeinander reagie-

ren, das heißt sich gegenseitig beeinflussen, dabei aber immer ihre ei-

                                            
497 Bereits bevor Weicks Konzept der Universität als Loosely Coupled System in 
Fachkreisen prominent wurde, gab es Organisationstheoretiker, die ein Bild der Uni-
versität als lose gekoppeltes System gezeichnet haben, z.B. Thompson, welcher nach 
Weick der erste Wissenschaftler war, der sich mit dem Phänomen der losen Kopplung 
befasste. Weitere Beiträge lieferten zum Beispiel Glassmann 1973 und Clark 1977. 
Cohen, March und Olsen griffen die Thematik des Loosely Coupled Systems bereits in 
ihrem Modell der Organized Anarchy auf. Vgl. Engels 2001, S. 47 
498 Vgl. Engels 2001, S. 47. Die empirische Überprüfung des Konzepts fand vorwie-
gend an amerikanischen Schulen statt, so dass sich die Überlegungen ausdrücklich 
auf Universitäten übertragen lassen.  
499 Vgl. Kern 2000, S. 27 
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genen Identität und ein gewisses Maß an physischer und logischer Un-

abhängigkeit bewahren.“500  

Diese Organisationsstruktur, die auch die Arbeits- und Hierachieebenen 

der Organisation erfasst, brachte den in diesen Bezugsrahmen unmit-

telbar eingebetteten Wissenschaften in der Vergangenheit immense 

kognitive Fortschritte, die aus einer flachen Hierachie und starken de-

zentralen Einheiten, bei einer gleichzeitig schwachen Gesamtorganisa-

tion, resultieren. Die aus der Konstellation lose gekoppelter teilautono-

mer Einheiten hervorgehenden geringen internen Steuerungsmöglich-

keiten der Universität und ihre große Responsivität nach außen hat zur 

Folge, dass sich die in den Universitäten versammelten Disziplinen we-

der zentral steuern noch konsequent in das Gesamtsystem integrie-

ren.501 Auch wenn die Struktur der losen Kopplung der Verpflichtung auf 

eine gemeinsame Zielsetzung und Organisationsideologie der Universi-

tät als Ganze im Weg steht und die Implementierung strategischer Ma-

nagementstrukturen erschweren oder sogar verhindern kann,502 lässt 

sich dieser Ansatz nicht allein auf eine Defizitdiagnose reduzieren. Aus 

der losen Kopplung gehen nicht zu unterschätzende Vorteile für das 

Funktionieren der Gesamtorganisation hervor. Lose Kopplung ermög-

licht den einzelnen an der institutionellen Infrastruktur partizipierenden 

Disziplinen, die Entwicklung eigener Wertsysteme, unterschiedlicher 

Normen503 und die Möglichkeit eigene Rationalitätskriterien innerhalb 

des Gesamtsystems nebeneinander bestehen zu lassen. So wichtig die 

Perspektive der Gesamtorganisation ist, die modulare Struktur und ihre 

Fähigkeit sich gegenüber verändernden Umweltbedingungen flexibel 

und stabilisierend zu verhalten, brachte für die Universitäten den enor-

men Vorteil hervor, auf das System einwirkende Kräfte zu erfassen und 

abzufedern. In der Konsequenz kann eine Degenerierung einzelner 

Subsysteme weder das Gesamtsystem erreichen noch destabilisie-

                                            
500 Vgl. Engels 2001, S. 48 
501 Vgl. Kern 2000, S. 28ff 
502 Vgl. Pellert 1999, S. 40 
503 Erwünschte Verhaltensnormen sind konkrete Werte innerhalb einer Organisati-
on/eines Unternehmens, die über Anreizsystemen belohnt werden. 
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ren.504 Die Simultanität „[O] von Geschlossenheit und Offenheit, von 

Rationalität und Ungewissheit, von Planung und Spontanität [O]“505 

bewirkt, dass die Universität es wie kaum eine andere Organisation ver-

standen hat, „[O] über Jahrhunderte hinweg die Notwendigkeit ihrer 

Existenz nach innen und außen zu legitimieren [und, B.K.] unbeschadet 

der Zeitläufe in Wesen und Struktur eine außergewöhnliche Konstanz 

[O] zu bewahren.506 Eine Eigenschaft, die für die Überlebensfähigkeit 

der Universität erheblichen Nutzen brachte und deren Vorzug sich von 

der Fähigkeit der Teilsysteme zur Selbstentfaltung und Selbststeuerung 

ableiten lässt.507 Demzufolge ist lose Kopplung aus systemischer Per-

spektive vorteilhafter als enge Kopplung, solange es nicht der Notwen-

digkeit enger Abstimmungen und Kontrollen bedarf,508 wie sie in den 

Lehrer ausbildenden Studiengängen unabdingbar sind. Versagt die im 

Kern auf den Aspekt der losen Kopplung zurückgehende Selbststeue-

rung und werden Interventionen notwendig, verkehrt sich der Vorteil der 

modularen Struktur des Gesamtsystems – wie die Abpufferung von 

Systemkomponenten - ins Gegenteil. Die einzelnen quasi-autarken 

Einheiten schotten sich zunehmend nach außen ab und differenzieren 

nach innen. In Folge weist das Gesamtsystem eine dysfunktionale Un-

beweglichkeit auf.509  

Für Weick, Cohen, March und Olsen besteht ein Zusammenhang zwi-

schen dem Kopplungsmechanismus und dem Charakteristikum der Un-

sicherheit, welches die Universität in hohem Maße prägt. Der dem Pa-

radigma der Universität als Loosely Coupled System zugrunde liegende 

dialektisch orientierte Denkansatz ist deshalb dahingehend zu präzisie-

                                            
504 Die lose Kopplung zwischen den teilautonomen Einheiten bewirkt beispielsweise, 
dass sinkende Studierendenzahlen in einem Fach keine Bedrohung für die Gesamtor-
ganisation Universität darstellen. Im Unterschied zu der eher trägen Organisation sind 
die kleineren Basiseinheiten besser in der Lage, sich den veränderten Bedingungen 
anzupassen und autonom eigenständige Lösungen zu entwickeln. Vgl. Franke et al. 
2002, S. 94  
505 Engels 2001, S. 47 
506 Engels 2004, S. 12 
507 Vgl. Terhart 1986, S.211 
508 Nach eng gekoppelten Systemkomponenten verlangt unbedingt ein kontinuierlicher 
Produktionsablauf mit exakt bestimmten Abfolgen.  
509 Vgl. Kern 2000, S. 32ff 
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ren, dass Institutionen des Bildungswesens, neben dem hohen Ausmaß 

loser Kopplung ausgleichend eng gekoppelter Systemkomponenten 

bedürfen, da weder aufgabeninduzierte Beziehungen noch formale Au-

toritätssysteme integrative Kräfte innerhalb der Universität entfalten und 

den Systemerhalt sicherstellen können.  

Der Mangel an strukturellen Mechanismen der Abstimmung und Kon-

trolle wird praktisch durch professionelle Normen substituiert, so dass 

im Prozess der fachspezifischen Sozialisation erworbene Denk-, Wahr-

nehmungs- und Verhaltensmuster, die sich bei den Experten als Habi-

tus wieder finden, die Integration der Universität als Loosely Coupled 

System leisten.510  

Die disziplinäre Organisationsform eröffnete der Universität in der Ver-

gangenheit weitere nicht zu unterschätzende Vorteile. Von großem 

Nutzen erweist sich bis heute die interpersonelle Arbeitsteilung511 und 

Spezialisierung, die durch das Zusammentreffen individueller Begabun-

gen und unterschiedlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

kooperierenden Akteure, ein über die Summe der Einzelbeiträge hi-

nausgehenden Mehrwert schafft.512  

Dennoch können die eminenten Probleme der Lehramtsausbildung in 

Deutschland u.a. als eine ableitbare Konsequenz der Universität als 

lose gekoppeltes System gedeutet werden.  

 

                                            
510 Vgl. Engels 2001, S. 49f 
511 Arbeitsteiliges kooperatives Vorgehen ermöglicht die Bewältigung von Entschei-
dungsaufgaben in Organisationen. Resultat der arbeitsteiligen Lösungen ist ein enor-
mes Anwachsen des individuellen Wissenstands der Organisationsmitglieder, das 
gleichzeitig eine Kumulation des kollektiven, organisatorischen Wissens bewirkt. In 
diesem Zusammenhang lässt sich der wissenschaftliche Begriff des „Lernens“ auf 
Organisationen übertragen. Siehe zum Phänomen der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung Smith 1789/1974, S.12ff. Engels 2001, S. 81 
512 Vgl. Schreyögg 1996, S. 21 
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5.4.1 Lehrerbildung und Fachlogik 

 

Der Ausbau und die Eingliederung der Lehrerbildung in das Wissen-

schaftsspektrum der Universität, Ende der sechziger und in den siebzi-

ger Jahren, brachte in Deutschland nicht wie erhofft eine integrierte 

praxisorientierte Ausbildung sondern ein extrem organisatorisch und 

inhaltlich zersplittertes Lehramtstudium hervor.  

In der bildungspolitischen Öffentlichkeit herrscht denn auch weitgehend 

Konsens, dass die Ausbildung für den Lehrberuf einen erheblichen Re-

formenbedarf erzeugt.513 „Die Defizite sind nicht neu, aber verstärkt 

sichtbar, seitdem Leistungsmessungen und Evaluationen zu Instrumen-

ten der Schulentwicklung geworden sind.“514 Als wesentliche Ursache 

für die strukturelle Misere der Lehramtsausbildung ist neben vielfältigen 

Defiziten, ihr fehlender institutioneller Anschluss an das Wissenschafts-

system zu nennen. Prominent ist auch die Dominanz und weit verbreite-

te Resistenz der Fächer, sich den eklatanten Problemen der Lehr-

amtsausbildung zu stellen, welche vornehmlich ihre Ursache in dem 

losen Verbund der ihrer jeweiligen Fachlogik folgenden Disziplinen fin-

det. Daraus abgeleitet, orientieren sich die mit der Lehramtsausbildung 

beauftragten Universitätsdisziplinen nicht hinreichend an den spezifi-

schen Ausbildungsbedürfnissen und -erfordernissen angehender 

Lehrer, so das der Eindruck entsteht, dass Profession und die für das 

Berufsfeld erforderliche Kompetenzentwicklung im Qualifizierungspro-

zess der Lehramtstudierenden eher nach geordnete Größen sind. 

Strukturell ist die konsequente Berücksichtigung der Spezifik der Lehr-

amtsausbildung, bei der es sich trotz hoher formaler Reglementierung 

um eine nicht triviale Entwicklungsaufgabe handelt, auch nicht vorge-

sehen oder abverlangt.515 Nach wie vor sind die fachwissenschaftli-

chen, fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Anteile der 

                                            
513 Diagnostiziert werden vor allem die Zersplitterung des Studiums, die Unstudierbar-
keit, die Überregulierung und Irrelevanz. Vgl. Radtke 1999, S. 6 
514 Oelkers 2002, S. 1 
515 Vgl. Oelkers 2004, S. 16 
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Lehramtsausbildung nur wenig aufeinander bezogen, ohne dass Trans-

fereffekte angestrebt werden. Mit dieser Problematik korrespondiert 

eine geringe curriculare Konsistenz, die zu der vielfach mit augenfälliger 

Leidenschaft beklagten konzeptionslosen Willkür und zu einer Beliebig-

keit der Inhalte des Studiums führt, vor allem mit Blick auf die erzie-

hungswissenschaftlichen Grundlagen.516  

Als wirksame Mittel der Veränderung des Systems Lehrerbildung kön-

nen zweifellos die gemeinsame Formulierung verbindlicher Zielsetzun-

gen, die Entwicklung gesonderter curricularer Standards (unterschieden 

nach Leistungsniveaus) für Bildungswege und Bildungsabschlüsse ge-

nannt werden, deren Referenzpunkt nicht Disziplinen sondern berufli-

che Kompetenzen sind und eine kontinuierliche interne und externe 

Evaluation, welche konkret die Ausbildungskultur der verschiedenen 

Disziplinen berücksichtigt.517 Nach der in den voran gegangenen Aus-

sagen implizierten Kritik ist die konventionelle Lehramtsausbildung or-

ganisatorisch unzeitgemäß und ohne überprüfbaren Praxisbezug. In 

diesem Kontext konstatiert Oelkers: „Die Lehrerbildung ist im Kern 

strukturkonservativ, mindestens an Universitäten ist sie als doch erklär-

termaßen große Aufgabe eine marginalisierte Erscheinung, und Visio-

nen, wie man das ändern könnte, sind zwar vorhanden, aber bislang 

ohne wirklichen Einfluss.“518 

Soll die meist ohne besonderes Profil an der Universität angebotene 

Lehrerausbildung durch Umsteuerung auf Outcomes effizienter gestal-

tet werden, ist es unabdingbar, die Ausbildung über die erste Phase519 

hinaus in den Blick zu nehmen, zu reflektieren und ihre Organisation 

von der Idee des Gesamtauftrags der Lehrerbildung her zu bewerkstel-

                                            
516 Vgl. Oelkers 2004, S. 2f. Empirische Untersuchungen belegen, dass die Beliebig-
keit der Inhalte insbesondere von Lehramtsstudierenden in den Erziehungswissen-
schaften beklagt werden.  
517 Vgl. Oelkers 2004, S. 6. Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei Befragungen 
von Lehramtstudierenden und Absolventen ein. 
518 Oelkers 2004, S. 1 
519 Zu den spezifischen Aufgaben der zweiten Phase der Lehrerausbildung gehört der 
Vorbereitungsdienst. Die anschließende dritte Phase impliziert den Prozess der Kom-
petenzvertiefung und -verbreitung im Beruf und im Schulalltag. Vgl. Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) 2006, S. 4 
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ligen.520 Hochschulleitungen müssen erhebliche Anstrengungen unter-

nehmen, um die Stellung der Lehrerausbildung innerhalb ihrer Universi-

tät, im Interesse der Gesamtorganisation sowie ihrer Außenwahrneh-

mung, als Kerngeschäft herauszustellen und hervorzuheben. Um die 

vielfach strukturell gegebene Verantwortungslosigkeit in der den Uni-

versitäten anvertrauten Lehramtsausbildung aufzuheben, sollten Hoch-

schulleitungen neue Wege gehen und den besonderen Anforderungen 

der Lehrerbildung entsprechend moderne funktionierende Formen der 

Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements entwickeln.  

Neue überzeugende Instrumente der Steuerung sind nötig, die im inter-

nationalen Diskussionsstand und in der gängigen Praxis längst bil-

dungspolitische Realität sind. In diesem Kontext gewinnen outputorien-

tierte Evaluationsforschung, Akkreditierung, Controlling und Ziel- und 

Leistungsvereinbarungen als Steuerungsinstrumente besondere Bedeu-

tung für eine fortlaufende Überprüfung und Beurteilung der erreichten 

Qualität in der Lehrerausbildung.521  

Für die Dringlichkeit auch zwischen den kulturell differierenden und nur 

in geringer Wechselwirkung zueinander stehenden Disziplinen, trotz 

aller domänenspezifischen Interessengegensätze Kooperationen her-

zustellen, sprechen sowohl die Praxis als auch die vorliegenden Ergeb-

nisse der Duisburger Evaluation der Lehramtsausbildung.  

Als unverzichtbares Qualitätsmerkmal in Universitäten, die heute 

diversifizierte Großinstitutionen522 darstellen, stellen sich effiziente 

Koordinations- und Abstimmungsprozesse zwischen Hochschulleitun-

gen und den Fächern, die an der Lehramtsausbildung beteiligt sind, 

heraus. Durch konsequente Funktions- und Kooperationsverflechtun-

gen kann gewährleistet werden, dass die Entwicklungsplanung der Uni-

                                            
520 Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Professionalisierungsprozess weder in der 
zweiten (Vorbereitungsdienst) noch in der dritten Phase, die als Fort- und Weiterbil-
dung beschrieben werden kann, abgeschlossen wird. Es gilt vielmehr das Profil der 
einzelnen Phasen zu schärfen und die Anschlussfähigkeit zwischen den Phasen her-
zustellen. Hierfür muss ein institutioneller Rahmen gefunden werden, in dem die hier-
für ohne Zweifel notwendigen Kooperations- und Kommunikationsprozesse gesteuert 
werden. 
521 Vgl. Oelkers 2004, S. 2, S. 8 
522 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004 (a), S. 2 
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versität und Lehramtsausbildung im Interesse der Steigerung des wis-

senschaftlichen Potentials und der Profilbildung der Gesamtorganisati-

on eng miteinander abgestimmt und verbunden wird.523 

Bei diesem Verständnis kann die seit ihrer Eingliederung in die Univer-

sität stark randomisierte Lehrerbildung ein für die wissenschaftliche 

Leistungsfähigkeit der gesamten Universität wichtiger Gegenstand stra-

tegischer Positionierung werden, für den es angesichts der verschiede-

nen Lehrämter und beruflichen Tätigkeiten generell keine einheitlichen 

Lösungen geben kann.524 Folglich sind zugunsten eines auf die gesam-

te Universität zugeschnittenen Profils eingefahrene und etablierte 

Grenzen zwischen den akademischen Fachdisziplinen zu überwin-

den525 und der disziplinäre Partikularismus zurückzuschrauben, ohne 

den einzelnen Einheiten Gewicht nehmen zu wollen. Eine über die ge-

wohnten Fächer- bzw. Fakultätsgrenzen überschreitende Forschung 

und Entwicklungsplanung ist, angesichts einer fortschreitenden Domi-

nanz des internationalen Wettbewerbs, auf längere Sicht unverzichtbar.  

Die gegenwärtigen Reformvorstellungen weisen, wenn auch unter-

schiedlich akzentuiert, neue bereits konkretisierte Wege zu einer zeit-

gemäßen professionsorientierten Lehramtsausbildung auf.  

Mit der Umstellung auf Bachelor-/Masterstrukturen und einer Ausrich-

tung an sich stärker diversifizierenden Berufsfeldern orientieren sich die 

neuen Studiengänge stärker an den Qualifikationsprofilen ihrer Absol-

venten als an traditionellen Fachdisziplinen. Zudem zwingt die Lehre in 

gestuften Bachelor- und Masterstudiengängen zunehmend dazu, erfolg-

reiche Verantwortungs-, Kooperation- und Kommunikationsstrukturen 

zu schaffen. Dieser dynamische Umstrukturierungsprozess von Diplom- 

und Magisterstudiengängen auf Bachelor- und Masterstrukturen führt 

unabdingbar zu einer unausgesetzten Entkopplung von disziplinären 

                                            
523 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2005, S. 6 
524 Oelkers verweist in diesem Kontext darauf, dass es keinen Sinn macht, angehende 
GnundschullehrerInnen die gleichen, wenn auch weniger, Lehrveranstaltungen anzu-
bieten wie angehenden GymnasiallehrerInnen. Vgl. Oelkers 2004, S. 9 
525 Vgl. Universität Augsburg (Pressedienst) 2001 



 168 

Einheiten und akademischer Ausbildung.526 Neue Disziplinen entste-

hen, während sich andere Einheiten im traditionellen Fächerkanon in 

Auflösung befinden.  

Auch in der auf viele Fächer verteilten Lehramtsausbildung wird die 

Lehre zunehmend quer zu den sich rasant verändernden Wissen-

schaftsdisziplinen durchgeführt und leistet einer Entkopplung von Dis-

ziplinen und akademischer Ausbildung Vorschub.527 „Erkenntnistransfer 

quer zu den Einzeldisziplinen und Integrationskompetenz sind heute 

mehr gefragt - und dies exakt ist es, woran es den Universitäten in ihrer 

klassischen Verfassung mangelt.“528 Nur eine beide Seiten gerecht 

werdende Regelung, die sowohl die Lehramtsausbildung als auch die 

auf sie bezogenen Disziplinen betrifft, kann eine optimale Kooperation - 

unter Nutzung aller vorhandenen Potenziale - im Interesse interdiszipli-

närer Forschung, Lehre und Nachwuchsbildung sichern. Die Notwen-

digkeit einer integrativen Gesamtentwicklungsplanung und ein aktives 

Qualitätsmanagement sind deshalb bewusster als bisher von den 

Hochschulen mit Lehramtsausbildung als Auftrag zu verstehen und ge-

eignete Strukturentscheidungen zu beschleunigen. Angesichts dieser 

Entwicklungen stehen die akademischen Lehranstalten als Institution 

vor einem Paradigmenwechsel: Universitäten sollen zukünftig nicht län-

ger ein loser Zusammenschluss einzelner Disziplinen und Wissen-

schaftler ohne gemeinsame Ideologie sein, sondern sich künftig als Or-

ganisation begreifen lernen.529. Für die Universität ist deshalb eine auf 

die Gesamtentwicklung der Universität ausgerichtete Perspektive und 

Organisationsphilosophie anzustreben, nach der das das Ganze mehr 

ist, als die Summe ihrer Teile. Die Entwicklung der akademischen Dis-

ziplinen ist dabei unter den Kriterien der Effizienz und Effektivität zu 

betreiben, ohne die Lehrerbildung und ihren akademischen Auftrag der 

Dominanz der Disziplinen unterzuordnen. Wenn diese Überlegungen 

zumindest in weiten Teilen realisiert werden, trägt die angestrebte Wei-

                                            
526 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz 2004 (a) (HRK), S. 3 
527 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz 2004 (a) (HRK), S. 3 
528 Kern 2000, S. 30 
529 Vgl. Nickel 2004, S. 91f  
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terentwicklung der universitären Lehrerbildung zur Stärkung der institu-

tionellen Handlungsfähigkeit und zur Reputation der so genannten Ex-

pertenorganisation bei.  

Autonomiebegünstigte Expertenorganisationen mit Kulturauftrag,530 wie 

Universitäten sie darstellen, setzen explizit auf eine erfolgreiche norma-

tive Inpflichtnahme ihrer Organisationsmitglieder durch Profession.  

 

 

5.5 Die Universität als Expertenorganisation  

Zwischen Disziplinarität und Organisationsgleichgültigkeit 
 

Qualitätssicherung an Hochschulen ist außerordentlich facettenreich 

und muss angesichts sich wandelnder rechtlicher und gesellschaftspoli-

tischer Rahmenbedingungen einem vielfältigen Aufgabenspektrum ge-

recht werden. „Zu den klassischen Aufgaben Forschung, Lehre und 

Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind die Weiterbil-

dung, diverse Dienstleistungen in der Region, der Wissenstransfer und 

die internationale Kooperation getreten,“531 bei einer in den letzten Jahr-

zehnten nur mäßig gestiegenen Zahl der Stellen für wissenschaftliches 

Personal und einem geradezu inflationär anmutenden Rückgang der 

staatlichen Aufwendungen pro Studierenden. Dieser immense Produk-

tivitätsanstieg macht die Qualitätsfrage umso dringlicher.532  

Der Auf- und Ausbau wirksamer und kohärenter Qualitätssicherungs-

systeme soll die Hochschulen in die Lage versetzen, nachhaltig ein ho-

hes Qualitätsniveau ihrer gesamten universitären Leistungen zu garan-

tieren, gemessen an internationalen Maßstäben. Durch die Ausweitung 

der Qualitätsentwicklung über die Lehre hinaus auf andere hochschulin-

terne Prozesse, entwickelt sich das bestehende Verfahren der Quali-

tätssicherung mehr und mehr zu einem zentralen Element der Organi-

                                            
530 Pasternack 2004, S. 31 
531 Weiss 2000, S. 9 
532 1960 wollten 5 Prozent eines Jahrgangs ein Hochschulstudium aufnehmen. 2000 
waren es bereits 35 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Stellen um nur 
10 Prozent, die staatlichen Aufwendungen pro Studierenden gingen seit 1980 um 30 
Prozent zurück. Vgl. Weiss 2000, S. 9 
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sationsentwicklung. Eine hohe Qualität der Hochschulausbildung ist 

unverzichtbares Kriterium einer autonomen, selbst verantworteten 

Hochschulsteuerung.533 Der viel zitierte Wettbewerb wird dabei zur 

Triebfeder der Modernisierung.534  

 

Die zunehmend nach innen gerichtete Funktion der Qualitätssicherung 

resultiert primär aus dem Erfordernis eines optimalen Ressourcenein-

satzes angesichts einer stetigen Verknappung öffentlicher Finanzen 

und findet ihren beredten Ausdruck aktuell in der leistungsbezogenen 

Mittelverteilung. Diese Form der Qualitätssicherung ist nicht unbedingt 

idealtypisch für die Akteure der operativen Ebene, bildet aber verstärkt 

die Grundlage für strategisches und operatives Entscheidungshandeln 

sowie für Ressourcenallokation. Die Hochschulrektorenkonferenz 

(2004) konstatiert in diesem Kontext: „Qualitätssicherung und -

entwicklung gehen damit über möglicherweise eher intrinsische Motive 

oder aus dem Ethos der Wissenschaftler resultierende Motive hinaus 

[O]“535 Wissenschaftler orientieren sich in der Regel an inhärenten 

Normen der Scientific Community. Im Wissenschafts- und akademi-

schen Bereich ist die Teilhabe am wissenschaftlichen Erkenntnisfort-

schritt der Referenzpunkt für Qualität,536 welcher eng mit dem zentralen 

Merkmal der individuellen Autonomie verbunden ist. Mit diesem korres-

pondiert auch ein anderes herausragendes Strukturmerkmal der Wis-

senschaftsorganisation, der dienstrechtlich verankerte (Sonder-) Status 

der Wissenschaftler.  

 

                                            
533 Vgl. Weiss 2000, S. 7 
534 Vgl. Meyer 2000, S. 24 
535 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004 (b), S. 1 
536 Vgl. Ebel-Gabriel HQSL 1 00 04 06, B 1.1, S. 7 
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5.5.1 Dienstrechtliche Rahmenbedingungen  

 

Das hohe Maß an individueller Autonomie eröffnet der Professoren-

schaft große Handlungsspielräume, schützt sie vor inhaltlichen Einmi-

schungen und vor staatlichen Weisungen im Dienst, so dass die 

Wissenschaftler weitgehend unbeeinflusst forschen und lehren können. 

Ihre Rechte und Pflichten erwachsen aus dem dienstrechtlich537 veran-

kerten (Sonder-) Status gemäß § 50 „Dienstrechtliche Sonderregelun-

gen“ des Hochschulrahmengesetzes. Folglich kennen Professoren kei-

ne Weisungsgebundenheit538 und sind ausdrücklich von bestimmten 

Regelungen zur Arbeitszeit, wie der Vorschrift zur Anwesenheitspflicht 

über das festgelegte Lehrdeputat hinaus, ausgenommen. Durch die 

Befreiung von festen Dienstzeiten fällt die Festlegung der Arbeitszeit 

allein in den Kompetenzbereich der einzelnen Hochschullehrer539, ent-

bindet sie aber nicht von der Einhaltung ihrer Dienststunden. Neben 

diesen Ausklammerungen nimmt die Professorenschaft eine Sonder-

stellung in Bezug auf die Regelungen des beamtenrechtlichen Lauf-

bahnprinzips ein. Sie sind die einzigen Beamten, die bei Erfüllung der 

Einstellungsvoraussetzungen unmittelbar in die höchste Besoldungsstu-

fe (C 4) eingestuft werden können. Eine Abordnung bzw. Versetzung ist 

ausgeschlossen, da die Professoren mit ihrer Ernennung die Zusiche-

                                            
537 Gemäß Artikel 33 IV GG. Vgl. Engels 2001, S. 331 
538 Professorinnen und Professoren haben lediglich einen Dienstvorgesetzten (in der 
Regel den zuständigen Landesminister), der beispielsweise über ihre Ernennung, 
Gewährung von Freisemestern, Genehmigung von Nebentätigkeiten etc. entscheiden 
kann. Vgl. Engels 2001, S. 334 
539 „Dabei sind die Begriffe ‚Profession’, ‚Professionalisierung’ und ‚Professionals’ 
sowie ihr jeweiliges Verhältnis zu den Begriffen ‚Arbeit’ und ‚Beruf’ in der Literatur 
nicht einheitlich gefasst. So wird die Profession sowohl als Antithese zum Beruf als 
auch als eine besondere Art von Beruf interpretiert, deren Eigenarten sich von denen 
anderer Berufe so merklich abheben, dass diese Berufsklasse mit dem eigenen Na-
men der Profession belegt und insoweit von den übrigen Berufen abgegrenzt wird. Im 
Rahmen der letztgenannten - gebräuchlicheren - Version besteht wiederum keine 
Einigkeit darüber, inwieweit alle hochqualifizierten, akademischen Berufe zu den Pro-
fessionen zu zählen sind. Obgleich die theoretische Analyse der Professions in der 
Soziologie eine lange Tradition aufweist, hat sich eine allgemein akzeptierte Antwort 
auf die Frage: ‚What, if anything, is professionalism?’ nicht herauskristallisiert.“ Engels 
2001, S. 143 



 172 

rung für ein konkretes Amt erhalten. Die Einstellungsvoraussetzungen 

und der Zugang zum Beruf sind gesetzlich normiert. Berufungsent-

scheidungen basieren ausschließlich auf wissenschaftsbezogenen Kri-

terien, gestützt auf professionelle Normen und Werte, um nur solche 

Kandidaten als Hochschulprofessoren zu berufen, die ein Höchstmaß 

an innerer Steuerung erwarten lassen.  

Mit der Universitätserneuerung im 19. Jahrhundert wurde neben der 

Einheit von Forschung und Lehre die weitgehende Autonomie der staat-

lichen Universitäten und die im Grundgesetz gesicherte Selbstverwal-

tung durch die Lehrstuhlinhaber induziert, die heute auch unter dem 

Stichwort „Wissenschaftsfreiheit“ firmiert. Dieser eng mit dem Namen 

Wilhelm von Humboldt verbundene Freiheitsraum ist für die Wissen-

schaftler des höheren Bildungswesens eine entscheidende Vorausset-

zung Wissenschaft betreiben zu können.540  

 

 

5.5.2 Individuelle und institutionelle Autonomie  

 

Kulturrelevante Institutionen541 wie Universitäten und Schulen, aber 

auch Krankenhäuser oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften lassen 

sich als typische Beispiele für Professional Bureaucracies oder auch so 

genannte Expertenorganisationen542 anführen. Kehm und Pasternack 

postulieren die Universität als eine radikalisierte Variante der Experten-

organisation543, deren originäre Funktion darin besteht, Wissen zu er-

                                            
540 Vgl. Friedrich 2001, S. 60 Art. 5 Abs. 3 im Grundgesetz garantiert einerseits, dass 
wissenschaftliche Einrichtungen (Hochschulen) den Anspruch auf Selbstverwaltung 
und Sicherung ihrer Arbeit durch den Staat beanspruchen dürfen und andererseits 
dem einzelnen Wissenschaftler ein subjektives Recht auf Nichteinmischung des 
Staates in seine wissenschaftliche Tätigkeit. 
541 Der Staatszugriff auf staatsunmittelbar verwaltete Bereiche ist durchgehend inten-
siver als auf Einrichtungen wie Universitäten sie darstellen (Wissenschaft/Bildung), in 
denen die „kulturelle Reproduktion der Gesellschaft“ geleistet wird. Die Zurückhaltung 
des Staates gegenüber kulturellen Politikfeldern resultiert aus der Wahrnehmung des 
Kulturauftrags, der institutionell zu sichern ist und die kulturellen Akteure541 bei Um-
setzung mit Autonomiebedarf bedient. Vgl. Pasternack 2004, S. 30 
542 Das Konzept der Expertenorganisation entspricht im Wesentlichen dem Konzept 
der Professional Bureaucracies von Mintzberg. Vgl. Pellert 2000, S. 41  
543 Kehm und Pasternack 2001, S. 209  
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zeugen, zu vermitteln und zu bewahren.544 Das Spezifische dieser Ein-

richtungen sind ihre traditionell gewachsenen Strukturen und die he-

rausgehobene Stellung und Bedeutung der in ihr agierenden Experten.  

Organisationstheoretisch sind Expertenorganisationen notwendigerwei-

se lose gekoppelte Systeme, die sich aus vielerlei Gründen nicht „per 

ordre de mufti“ führen lassen.545 Eine zentrale Rolle spielt dabei das 

Eigenleben der Fachdisziplinen und die mangelnde Unverbundenheit 

der Disziplinen mit der Gesamtorganisation.  

Die Leistungsfähigkeit und der hohe Grad an fachwissenschaftlicher 

Expertise und Ethos, die in einem langjährigen Sozialisations- und Aus-

bildungsprozess in einem Fach erworben wurden, verleihen den Pro-

fessionals ihre exponierte Stellung sowohl in der Gesellschaft als auch 

in der Universität.546 Die Grundlage ihrer exzellenten Ausbildung und 

der daraus resultierenden Grundlegung beruflichen Handelns, als Legi-

timation professioneller Autonomie, ist die Basis für die Selektion bzw. 

sorgfältige Auswahl (Berufungsentscheidung) der Experten, die über 

das wichtigste Produktionsmittel der Organisation, das Wissen verfü-

gen.547 Die Wissensdimension der Professionals ist für die Organisation 

von konstitutiver Bedeutung.  

Autonomiebegünstigte Einrichtungen mit Kulturauftrag548 setzen auf 

eine erfolgreiche normative Inpflichtnahme ihrer Organisationsmitglie-

der durch die Profession. Innerhalb des traditionellen Hochschulsys-

tems ist die wissenschaftliche Disziplin der Ort, der den in das Fach 

hinein sozialisierten universitären Würdenträgern eine stabile Referenz-

folie bietet und an dem die eigene Expertise angewendet werden kann. 

Die orientierungsstiftende Kraft der kulturellen Muster und die Verpflich-

tung auf gemeinsame Werte schaffen eine kollektive Identität und eine 

große emotionale Bereitschaft und Motivation, sich für die „eigene“ Dis-

                                            
544 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004 (a), S. 2 
545 Vgl. Kappler et al., Jahr 2001, S. 2 
546 Vgl. Pellert 2001, S. 25  
547 Vgl. Hanft 2000, S. 42, vgl. Engels 2001, S. 119 
548 Pasternack 2004, S. 31 
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ziplin zu engagieren.549 Rekrutierung, Reputation, Gratifikationsmecha-

nismen und wissenschaftliches Ansehen gelten innerhalb der diszipli-

nenspezifischen Peergroup als wichtigste Währung, die in der Regel 

über exzellente Forschungsergebnisse und Weiterentwicklung der 

Fachexpertise erzielt werden.550 Diese bemessen sich an der Zahl wis-

senschaftlicher Publikationen, den Erkenntnisfortschritten innerhalb der 

jeweiligen Disziplinen und dem weltweiten Stand der Wissenschaft.551 

Demgemäß erfahren die Experten die Weihen ihrer Leistungen explizit 

durch die disziplinäre Berufsgemeinschaft. Stock konstatiert in diesem 

Kontext: „Denn die entscheidende Motivationsgröße ist [..] Reputation, 

und die wird außerhalb der Organisation vergeben und zwar nach Krite-

rien, die in der ‚Scientific Community’ gelten.“552  

Auf die Organisation als solche, die der Professorenschaft im Rahmen 

der Wissenschaftsfreiheit große Entscheidungs- und Handlungsspiel-

räume belässt, wirkt die disziplinäre Kulturbildung eher desintegrierend. 

So nimmt es nicht Wunder, dass das Kriterium formaler Organisations-

loyalität im Vergleich zur disziplinären Binnenreputation der Professio-

nals eine eher nachgeordnete Größe darstellt. Dienstleitungen für die 

Gesamtorganisation werden deshalb eher widerwillig und meist nur 

sporadisch erbracht.553 Dieses systemimmanente Problem hängt maß-

geblich damit zusammen, dass Reputation und Universitätskarrieren 

überwiegend über die Forschung erfolgen und die Lehrtätigkeit in der 

Regel mehr zu den lästigen Pflichten als zu den Rechten der Experten 

gezählt wird. Für Forschung und Lehre gelten unterschiedliche Normen, 

die sich auch in der institutionellen Belohnungsstruktur widerspiegeln. 

Da die Lehre im Verhältnis zur Forschung geringer geschätzt wird, lohnt 

                                            
549 Vgl. Schreyögg 1996, S. 453 
550 Vgl. Engels 2001, S. 305, vgl. Hanft 2000, S. 43. „Die Reputation spiegelt sich wie-
der [Fehler im Original, B.K.] in dem Grad, in dem die wissenschaftlichen Ergebnisse 
eines Professors honoriert und rezipiert werden. Indikatoren der Reputation sind ne-
ben [O] Rufen beispielsweise Veröffentlichungen in Fachzeitschriften mit Begutach-
tungsverfahren, Zitationen von Veröffentlichungen, Verleihungen von akademischen 
Ehren oder Preisen und Vortragseinladungen. Engels 2001, S. 389 
551 Vgl. Engels 2001, S. 356f 
552 Stock 2004, S. 43 
553 Vgl. Kern 2000, S. 31 
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es sich für die Experten weniger in sie zu investieren.554  

Eine entscheidende Rolle für Profilbildung in dem traditionell auf Indivi-

dualleistungen orientierten System, spielt der Wettbewerb um wissen-

schaftliche Reputation zwischen den auf unterschiedlichen Fachgebie-

ten ausgewiesenen Leistungsträgern.555 Gleichzeitig wirkt die institutio-

nelle Reputation auf alle Hochschullehrer. Im Rahmen der an bestimm-

ten Berufsidealen556 ausgerichteten Ausbildung verfügen Professio-

nals557 über ein großes Maß an funktionsfähiger professioneller Selbst-

kontrolle. Diese bestimmt die Qualität ihrer Arbeitsleistung in hohem 

Maße und schützt sie vor unprofessionellen Eingriffen der Politik.558 

„Das prägnanteste Beispiel für die ‚Logik des Vertrauens’ stellt für Mey-

er und Rowan (1978) der im Bildungswesen gepflegte Gedanke der 

Professionalisierung dar. Ihrer Ansicht nach handelt es sich dabei um 

eine Fiktion, die aufrecht gehalten wird, um in die akademischen Mitar-

beiter zu legitimieren“559, enge Kontrollen auf der operativen Ebene zu 

meiden und zugleich das Bewusstsein der Professionals für ihre hohe 

gesellschaftliche Verantwortung und Verpflichtung zu schärfen. Die 

Steuerungsinstanz wird gewissermaßen „[O] ins Innere, in die Profes-

sion selbst verlagert [O]. In dem Maße, wie eine interne Kontrolle ge-

lingt, ist eine externe Steuerung überflüssig und die traditionelle Instanz 

der sozietalen Kontrolle der Politik, kann sich dieser Aufgabe entlasten - 

die sie sowieso nicht leisten könnte.“560 „Wenn sich Leistungen einer 

                                            
554 Spiel 2004, S. 56 
555 Vgl. Hanft 2000, S. 39ff, vgl. Kehm und Pasternack 2002, S. 207 
556 Der Begriff „Berufsideale“ impliziert den Erwerb ausgeprägter berufsethischer Wer-
te und Normen der Scientific Communities. 
557 „Dabei sind die Begriffe ‚Profession’, ‚Professionalisierung’ und ‚Professionals’ 
sowie ihr jeweiliges Verhältnis zu den Begriffen ‚Arbeit und ‚Beruf’ in der Literatur nicht 
einheitlich gefasst. So wird die Profession sowohl als Antithese zum Beruf als auch als 
eine besondere Art von Beruf interpretiert, deren Eigenarten sich von denen anderer 
Berufe so merklich abheben, dass diese Berufsklasse mit dem eigenen Namen der 
Profession belegt und insoweit von den übrigen Berufen abgegrenzt wird. Im Rahmen 
der letztgenannten -gebräuchlicheren- Version besteht wiederum keine Einigkeit dar-
über, inwieweit alle hoch qualifizierten, akademischen Berufe zu den Professionen zu 
zählen sind. Obgleich die theoretische Analyse der Professions in der Soziologie eine 
lange Tradition aufweist, hat sich eine allgemein akzeptierte Antwort auf die Frage: 
‚What, if anything, is professionalism?’ nicht herauskristallisiert.“ Engels 2001, S. 143 
558 Vgl. Engels 2001, S. 313 
559 Engels 2001, S. 59 
560 Engels 2001, S. 313 
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unmittelbaren Überprüfung und Beurteilung entziehen – mithin das In-

strument der ‚inspection’ nicht greift – soll das Moment der ‚certification’ 

als Garant einer hohen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der 

Organisationsmitglieder herhalten.“561 Steuerung ist demnach das Er-

gebnis reflektierter Steuerungsentscheidungen562 und eines verbindlich 

erklärten Regelverhaltens bzw. Ausdruck eines spezifischen, sich in der 

Praxis herausgebildeten und zu keiner Zeit bewusst geplanten (rational 

begründeten) Interaktionsmusters. Diese sich im Laufe der Zeit verfes-

tigte Routine findet sich in der Berufskultur der Professionals als Habi-

tus wieder.563  

Im Zuge der expandierenden Fachspezialisierung564 verliert die Bedeu-

tung wissenschaftlicher Kooperationen innerhalb der einzelnen Hoch-

schulen an Gewicht. Die Kontakte der akademischen Aufgabenträger 

konzentrieren sich immer häufiger auf Fachkollegen an Hochschulen im 

In- und Ausland. Die Wissenschaftler und Forscher versprechen sich 

von Kooperationen mit Fachfremden mehr Reputation als von der Zu-

sammenarbeit mit ihren Fachkollegen im Inneren der eigenen Hoch-

schule. In diesem Sinne konstatiert Clark: „[O] those who handle the 

matrials of microbiology and those who deal in medieval history do not 

need one another to get on with the work, either in teaching or research 

or service.“565 Unterstützung finden diese Tendenzen durch die rasante 

                                            
561 Engels 2001, S. 312 
562 Steuerungsentscheidungen implizieren die Auswahl und Modellierung von Steue-
rungsinstrumenten. 
563 Vgl. Engels 2001, S. 311, S. 50. Vgl. Meyer und Rowan “Structure “1978 S. 102ff 
564 Der Grad der Spezialisierung des Wissens der Hochschullehrer lässt sich daran 
bemessen, dass der Deutsche Hochschulverband derzeit ca. 4000 Fächer zählt. In 
diesem Kontext beklagt Mittelstraß die Atomisierung der Fächer. „Mittelstraß sieht in 
der Ausdifferenzierung der Fächer eine Folge der ’Unfähigkeit in Disziplinaritäten zu 
denken. [O] Die Unüberschaubarkeit der Wissenschaft, die in Forschungsbedingun-
gen ihre produktive Unendlichkeit ausmacht, setzt sich völlig unnötigerweise in ihren 
organisatorischen und institutionellen Formen fort.’“ Mittelstraß 1994, S.14 zitiert nach 
Engels 2001, S. 357.  
In Bezug auf die sich etablierten Ein-Fach-Fakultäten spricht Mittelstraß von den ‚Mc-
Donalds der neuen Hochschulstruktur.’ Vgl. Engels 2001, S. 357 
Zöller führt diese Entwicklung auf die Konzentration auf Forschungsleistungen als 
ausschlaggebendes Bewertungskriterium der akademischen Leistungen zurück, infol-
ge derer eine Ausdifferenzierung immer neuer Disziplinen vorangetrieben wird. Vgl. 
Engels 2001, S. 356f 
565 Clark 1983, S. 14 zitiert nach Engels 2001, S. 357 
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Entwicklung der Kommunikationstechnologien, die den globalen Infor-

mations- und Wissensaustausch und den Aufbau weltweiter disziplinä-

rer Netzwerke und Kooperationen erst möglich machen.566 

 

 

5.5.2.1 Individuelle Autonomie und Lehrerbildung  

 

Verfahren der internen und externen Qualitätssicherung können nur 

dann hochschulinterne Wirkung entfalten, wenn sie bei den beteiligten 

Akteuren Akzeptanz finden. Der Erfolg von Veränderungs- und Reform-

prozessen hängt nicht nur von hierfür erforderlichen organisatorischen 

und finanziellen Voraussetzungen ab, sondern unmittelbar von der brei-

ten Beteiligung handelnder Personen,567 ihrer Einstellung und der Effek-

tivität ihres Zusammenwirkens568, auch zwischen den einzelnen wis-

senschaftlichen Substrukturen, Instituten und der Hochschulleitung.569 

„In keinem anderen Funktionsbereich stehen institutionelle und indivi-

duelle Verantwortung in vergleichbar enger Wechselwirkung wie in der 

Lehre und im Studium.“570  

Wenn alle an der Lehramtsausbildung einschlägig beteiligten Hoch-

schulexperten die Lehrerbildung konsequent als genuine Entwicklungs-

aufgabe der Hochschule wahrnehmen und für eine uneingeschränkte 

Verwirklichung neuer Ausbildungsstrukturen eintreten, können sich 

bedeutende Chancen und Möglichkeiten für eine institutionelle Planung 

ergeben. Klare Führungs- und Verantwortungsstrukturen und die Etab-

lierung neuer Steuerungsinstrumente für die Entwicklung der Lehrerbil-

dung schaffen dafür die notwendige Grundlage  

Unverkennbar bedarf die sich in den siebziger Jahren571 etablierende 

                                            
566 Vgl. Teichler 2002, S. 29 
567 Vgl. Blömke 1998, S. 9 
568 Vgl. Reuke 2006, S. 38,  
569 Vgl. Hopbach 2006, S. 12 
570 Reuke 2006, S. 40. Hilligus/Rinkens konstatieren in diesem Kontext, „[O] dass sich 
in Universitäten nichts ändert, wenn handelnde Personen – Lehrende wie Lernende – 
nicht mitwirken.“ Vgl. Blömke 1998, S. 15, S. 51 
571 „Mit der Bildungsreform der siebziger Jahre einher ging die nachhaltiger Forderung 
nach mehr Wissenschaftlichkeit in der Lehrerausbildung, die durch die Ansiedlung der 
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und den verschiedenen Fachbereichen und dort institutionalisierten 

Wissenschaftsdisziplinen zugeordnete Lehrerbildung notwendiger Re-

formen, die sich an den Ausbildungsbedürfnissen von Profession und 

Berufsfeld orientieren. Die Reformdiskussion, wie Lehrerbildung erfolg-

versprechend modelliert werden kann, ist dabei keineswegs eindeutig. 

Unterschiedliche Auffassungen bestehen über Form und Ausmaß mög-

licher Strukturierungsmaßnahmen. Während beispielsweise bei Hilligus 

und Rinkens Einigkeit besteht, die Lehramtsausbildung nicht von ein-

schneidenden Strukturveränderungen abhängig zu machen, sondern im 

Rahmen der bestehenden Strukturen zu reformieren, vertreten Baur-

mann, Thomann und Wolff die Ansicht, dass Lehrerbildung als Entwick-

lungsprojekt verstanden und neue Organisationsformen und Strukturen 

geschaffen und implementiert werden müssen, weil die bestehenden 

Strukturen nicht auf Entwicklung eingestellt sind.572  

Ein wesentlicher Aspekt der zugrunde liegenden Problematik der Leh-

rerbildung ist aber unverkennbar die institutionelle Handlungsfähigkeit 

der Universität, die in einem immanenten Spannungsverhältnis zur indi-

viduellen Autonomie der Professorenschaft steht,573 „[O] deren indivi-

duelle Interessenlagen nicht ohne weiteres mit den institutionellen Inte-

ressen der Hochschule zusammenfallen.“574  

Die Handlungsfähigkeit der Hochschule als Gesamtorganisation kann 

nur gewährleistet werden, wenn die Organisationsgestaltung nicht wei-

terhin vernachlässigt wird. Angesichts dieser Tatsache sieht Pasternack 

eine der großen Herausforderungen der Universität darin, die dort ver-

sammelten Individualisten auf gemeinsame Hochschulziele hin zu ko-

                                                                                                                   
Lehrerausbildung an die Universitäten und damit einhergehend mit einer Annäherung 
der unterschiedlichen Lehramtsstudiengänge erzielt wurde. [O] Diese Gliederung des 
Studiums zeigt zwar deutlich den Versuch einer Integration von fachwissenschaftli-
chen und berufspraktischen Elementen; die Dominanz der fachwissenschaftlichen 
Elemente vor allem in der Gymnasial- bzw. in der Sekundarstufen II-Lehrerausbildung 
ist jedoch evident – allein schon wenn man das Augenmerk auf die Stundenvolumina 
richtet.“ Blömeke 1998, S. 86  
572 Vgl. Blömke 1998, S. 9, S. 15, S. 51 
573 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004 (a), S. 4 
574 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004 (a), S. 4 
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ordinieren.575 Eine erfolgreiche strategische Gestaltung der Strukturen 

muss „[O] auf Steuerung und Leitung, statt auf Aggregation von Einzel-

interessen und deren Repräsentation nach außen, ausgerichtet sein 

[..]“576 An die Stelle bisheriger ministerialbürokratischer Reglements 

sollen verbesserte, leistungsfähigere Steuerungsverfahren und Organi-

sationsstrukturen treten.577  

In den „überwiegend staatlich getragenen Forschungsuniversitäten 

Humboldtscher Prägung“578 sehen sich die autonomiebegünstigten 

Fachvertreter zunehmend mit der Situation konfrontiert, dass das „bis-

lang priviligierte Professorat zur Disposition“579 steht. Dieser Paradig-

menwechsel zielt im Kern auf Motivation und darauf, individuelle und 

disziplinäre Ziele und Interessen stärker mit institutionellen Zweckbe-

stimmungen und Erfordernissen der Gesamtuniversität abzustimmen. 

Pasternack empfiehlt als „[O] vorzügliche Technik des Ausgleichs von 

Steuerungsproblemen, die aus diesen Umständen und insbesondere 

aus dem Widerspruch zwischen Professionsorientierung und Organisa-

tionsgleichgültigkeit entstehen, [O] eine strikte Qualitätsorientie-

rung.“580. Eine wichtige Aufgabe des institutionellen Qualitätsmanage-

ments sollte die Vermittlung zwischen institutionellen und individuellen 

Zielen, Interessen und Erwartungen sein. 

Trotz der vorgenannten Polarität zwischen individueller und institutionel-

ler Autonomie und der aus dem Status der Disziplinen resultierenden 

Organisationsgleichgültigkeit besteht in Fachkreisen weitgehend Kon-

sens, dass die grundgesetzlich gesicherte Wissenschaftsfreiheit als 

unverkennbares Merkmal des professoralen Berufsstandes keinesfalls 

angetastet werden darf. Sie soll aber auch nicht als Begründung dafür 

herhalten, individuelle Ziele, Interessenslagen und Befindlichkeiten vor 

eine effiziente Hochschulentwicklung zu stellen.  

                                            
575 Vgl. Pasternack 2003, S. 136 
576 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004 (a), S. 6 
577 Vgl. Hertel 2000, S. 32 
578 Hertel 2000, S. 27 
579 Fischer 2004, S. 3 
580 Pasternack 2001, S. 32 
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Die Bewahrung des Humboldtschen Freiheitsprinzips von Forschung 

und Lehre, das zentrale Leitmotiv der deutschen Universität, hat erheb-

liche Auswirkungen auf die intrinsische Motivation der Experten, ihre 

Freiwilligkeit und Selbstorganisation.581 

„In der intellektuell befruchtenden Begegnung von Lehrenden und Ler-

nenden, in der Freiheit des wissenschaftlichen Diskurses liegt das We-

sen der Hochschule begründet. Die Freiheit zur Gestaltung der Prozes-

se in den Hochschulen ist daher Voraussetzung für die Erfüllung des 

Auftrags.“582  

Bedauernswerter Weise wird allzu oft „Unter dem ‚Mantel der ‚Freiheit 

von Studium und Lehre’ [O] alles angeboten [..], was den Dozenten der 

Lehrerbildung teuer ist, ohne auch nur Kriterien der Wissenschaftlich-

keit beachten zu müssen.“583 Infolge ist die Ausbildung bei hoher forma-

ler Regelungsdichte weitgehend beliebig. Es fehlt an dringend notwen-

digen Abstimmungs- und Strukturierungsprozessen in der Zusammen-

arbeit zwischen Universitäten, Studienseminaren und Schulen, an ge-

sonderten Curricula, spezifischen Angeboten für Lehramtstudierende 

und institutionellen Verbindungen zur Praxis. Von dieser Misere sind 

besonders die Studierenden betroffen, die sich folglich auch nur bedingt 

für den Einsatz in der schulischen Praxis qualifiziert fühlen.  

Die Anforderungen an die Lehrpläne ergeben sich vorrangig aus der 

Systematik und den Erkenntnissen der stark auf sich selbst bezogenen 

Fachdisziplinen, erst in zweiter Linie aus den Bildungsansprüchen von 

Schule und Hochschule,584 die aber selten erfüllt werden. „Die inhaltli-

che Funktion von Pädagogik, Schulpädagogik oder Fachdidaktik ist der 

Organisation oder Nichtorganisation von Universitätsdisziplinen über-

lassen, die auf die Anforderungen der Lehrerbildung mit Beliebigkeit 

reagieren.“585 Finanzielle Ressourcen fließen in die Töpfe der Diszipli-

nen, die nicht in die Pflicht genommen werden, den Nachweis für eine 

                                            
581 In Anlehnung an. Oelkers 2003, S. 6 
582 Hochschulrektorenkonferenz 2004 (a), S. 2 
583 Oelkers 2003, S. 4 
584 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2006, S. 13 
585 Oelkers 2003, S.1 
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qualifizierte Lehrerbildung zu erbringen. In dem hochgradig individuali-

sierten System bleibt die Ausbildung sich weitgehend selbst überlas-

sen. Organisatorische, institutionelle und individuelle Verantwortlichkei-

ten und Entscheidungskompetenzen sind nicht festgelegt, konkrete Lei-

tungsverantwortung übernimmt in diesem System niemand. Bis heute 

stellen Studiendekane semesterweise das Lehrangebot zusammen, 

ohne auch nur den geringsten Einfluss auf Studieninhalte und Studien-

organisation (z.B. Überschneidungen von Pflichtveranstaltungen) zu 

nehmen.586  

Angesichts dieser Situation ist klar, eine leistungsfähige Lehramtsaus-

bildung ist dezidiert mit einer Gesamtverantwortung der Hochschule 

verbunden.587 Sie verlangt nach Systemwandel, Veränderungen der 

Struktur und eine Anpassung der Organisation an moderne Formen des 

strategischen und operativen Managements. „Die neuen Mittel der Ver-

änderung des Systems sind international eindeutig, nämlich Zielsteue-

rung, Entwicklung von Standards und regelmäßige interne sowie exter-

ne Evaluationen. Hinzu kommen der Wettbewerb zwischen den Ausbil-

dungsinstitutionen sowie die Beteiligung der Abnehmer und Absolven-

ten. Die Ausbildungsinstitutionen müssen on den Feedbacks ihrer Kun-

den lernen. Letztlich geht es um die Umstellung der Ausbildungskultur 

auf die Orientierung am Ergebnis.“588 

 

 

5.5.3 Systemimmanente und individuelle Widerstände 

 

Reformen und Veränderungsprozesse im Organisationsgefüge deut-

schen Universitäten rufen häufig Widersacher auf den Plan, gerade 

auch innerhalb der akademischen Klientel, die sich aufgrund des oben 

geschilderten Privilegs der Autonomiebegünstigung nicht gerne führen 

lässt.  

                                            
586 Vgl. Oelkers 2003, S. 8 
587 Vgl. Oelkers 2004, S.20  
588 Oelkers 2003, S. 5 
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Ausgeprägte partikuläre Interessengegensätze, bestehende disziplinäre 

Egoismen und ein ausgeprägtes Besitzstandsdenken führen oftmals zu 

schwer überwindbaren Blockaden und Abwehrhaltungen. Zu diesen 

gesellt sich oft eine Verklärung des bestehenden Zustands.589 Hinter-

grund und Motive für das Festhalten an alten Routinen und hartnäcki-

gen Defensivhaltungen können psychologische Aspekte wie Ungewiss-

heit, Unwillen und Angst vor überhöhten Erwartungen sein, vor allem, 

wenn Kontextveränderungen mit angestammten Privilegien, Macht- und 

Ressourcenverteilungen kollidieren. Gewissermaßen steht das „Prinzip 

wohl erworbener Rechte dem universitärer Flexibilität“590 gegenüber.  

In stabilen, traditionsbewussten und sozialen Systemen wie der Univer-

sität, in dem die agierenden Experten eher dem Prinzip der Autonomie 

als gesamtuniversitären Zielen und Interessen folgen, nehmen Blocka-

de- und Subversionspotentiale eine bedeutsame Funktion ein. Als Teil 

des politischen Entscheidungsmodells in den Gremien schafft Wider-

stand die Möglichkeit Position einzunehmen und sich gegen etwas zu 

verwahren, um es schließlich zu verhandeln.591  

Neben individuellen Widerständen, Kritik und offenen Ablehnungen fin-

den sich in Organisationen defensive Abwehrroutinen und verdeckte 

Handlungsmuster. Während Protest und Widerstand offene Reaktions-

muster sind, hinter denen die Intention steht Stellung zu beziehen und 

bedrohlich erscheinende Veränderungen abzuwehren592, stellen defen-

sive Abwehrroutinen verdeckte Verhaltensmuster der Organisation dar, 

unabhängig von Personen. „Defensive Routinen sind ein sozial-

psychologisches Phänomen, das als Problem in sozialen Prozessen 

existiert. Sie können mit Methoden der Aktionsforschung (action re-

                                            
589 In den letzten Jahren sind auf individueller und institutioneller Ebene vielfache Re-
form- und Evaluationsinitiativen auszumachen, die auf eine erstaunliche intrauniversi-
täre Akzeptanz stoßen, die neben einer positiven Informationspolitik auch darauf zu-
rückzuführen sind, externe Einmischungen und umfassendere staatliche Interventio-
nen zu vermeiden, welche im Hinblick auf negative Sanktionen weniger bedrohlich 
empfunden werden. Vgl. Pasternack und Kehm 2001, S. 21  
590 Laske und Hammer 1997, S. 31 
591 Vgl. Carstensen 2004, S. 55 
592 Beispielsweise die Abwehr eines höheren Engagements in der nur wenig Reputati-
on verheißenden Lehrerbildung 
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search) dann sichtbar gemacht werden, wenn die Datenerhebung 

selbst Teil des Sozialen Prozesses wird.593. Eine organisatorische Ab-

wehrroutine ist ‚jegliche Handlung oder Politik, die Menschen vor nega-

tiven Überraschungen, Gesichtsverlust oder Bedrohung bewahrt und 

gleichzeitig die Organisation darin hindert, die Ursachen der Überra-

schungen, Gesichtsverluste und Bedrohungen zu reduzieren oder zu 

beseitigen. Organisationsbezogene Abwehrroutinen sind lernwidrig und 

(übermäßig) protektionistisch’ (Argyris 1999a: 132). Sowohl die Motive 

des Handelns in defensiven Routinen als auch das Handeln selbst er-

scheinen auf den ersten Blick menschlich nachvollziehbar. Bei gravie-

renden und vor allem beschleunigten Veränderungsprozessen rufen sie 

allerdings Lernblockaden hervor und können mithin zum Scheitern füh-

ren“594 Das Durchbrechen defensiver Routinen erfordert gesteuerte 

Prozesse organisationalen Lernens im Rahmen von Organisationsent-

wicklung (Douple-Loop-Lernen595) und das Erkennen und Offenlegen 

verdeckter handlungsleitender Theorien bzw. Annahmen.596 Solche 

Veränderungsprozesse zu initiieren und zu moderieren ist eine zentrale 

Strategie- bzw. Führungsaufgabe und bedarf einer professionellen Mo-

deration.  

Sollen organisatorische Strategieprozesse gelingen, müssen individuel-

le Widerstände und Ängste, die selbstverständliche Begleiterscheinun-

gen von Veränderungsprozessen in Räumen wie der Hochschule sind, 

positiv in ein kreatives Engagement der Leistungsträger transformiert 

werden. Die Überwindung ablehnender Haltungen in „Institutionen mit 

gesellschaftlichem Status und Wertekodex“597 erfordert eine ausgepräg-

te Dialogorientierung und Konfliktkultur, wenn Veränderungen nicht 

bloße Lippenbekenntnisse bleiben sollen. Eine aktive Einbindung der 

                                            
593 „Argyris weist auf annähernd 5000 Fälle hin, in denen Daten gesammelt wurden, 
mit dem Ergebnis, dass nahezu alle Befragten konsistent nach der defensiven Routine 
ihrer Organisation handelten, obwohl eine große Diversität im Hinblick auf soziode-
mographische Faktoren vorlag. Insofern ist es kein an Einzelpersonen gebundenes 
psychologisches Phänomen (1996: 286).“ Carstensen 2004, S. 56 
594 Carstensen 2004, S. 56 
595 Siehe hierzu Carstensen 2004 
596 Carstensen 2004, S.60 
597 Carstensen 2004, S. 53 
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beteiligten Personen in ein vertrauensvolles Kommunikations- und Ar-

beitsklima ist der zentrale Hebel für eine erfolgreiche Bewältigung von 

Abwehrhaltungen. Kommunikations- und Klärungsprozesse zur ge-

meinsamen Entscheidungsfindung schärfen den Blick für die Binnen-

probleme der Hochschule und mögliche Lösungen. Frühe Informationen 

über Ziele und Ursachen von Veränderungsprozessen helfen Blocka-

den überwinden, während intransparente Strategieprozesse zu erhebli-

chen Reibungs- und Motivationsverlusten führen.  

Den involvierten Beteiligten ist die Furcht vor neuen Aufgaben und Ver-

änderungen des scheinbar stabilen Zustandes zu nehmen, sowie die 

Sorge Verantwortung zu verlieren.598 Gegenwärtig stehen bei Universi-

tätsreformen partizipative Entscheidungsstrukturen, effiziente und 

durchsetzungsfähige Entscheidungsorgane, ein weit reichendes Com-

mitment der Mitarbeiter und ein transparenter und offener Austausch 

von Informationen sowie iterative Strategieentwicklungsprozesse ganz 

oben auf der Agenda.599  

Fähigkeiten zu verändernder Selbststeuerung prägen sich aber nicht im 

Selbstlauf aus.600 Die Schaffung von Akzeptanz für eine institutionelle 

Organisationsentwicklung601 und die Identifizierung möglicher Ursachen 

von Obstruktionen sind genuine Aufgabe des Prozessmanagements. 

Das Steuerungsinstrument hierfür ist Verständigung. „Aber genau dies 

gehört in der auf individuelle Wissenschaftlerpersönlichkeiten ausge-

richteten Expertenorganisation nicht zu den über Jahrzehnte ausge-

prägten Wesensmerkmalen.“602 

 

                                            
598 Vgl. Ebel, Hans-Richard 1995, S.6 
599 Vgl. Carstensen 2004, S. 52 
600 Vgl. Buck-Bechler und Lewin 2002, S. 136f. Wirkungsvoll sind auch nicht unbedingt 
rein administrative Maßnahmen wie z.B. Mittelzuweisung, weil diese die Gefahr der 
Übersteuerung implizieren.  
601 „OE geht davon aus, dass Menschen über organisationsinterne Zusammenhänge 
lernen, indem sie ihre diesbezüglichen Erfahrungen machen und diese Erfahrungen 
reflektieren.“ Pellert 2006, E 2.1 S. 10 
602 Buck-Bechler und Lewin 2002, S. 120 
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5.5.3.1 Professionelle Selbststeuerung 

 

Auf einer „Logik des Vertrauens“ bauend wurde Jahrhunderte lang 

selbstverständlich vorausgesetzt, dass Hochschulprofessoren als zent-

rale universitäre Aufgabenträger ihre Obliegenheiten selbstverantwort-

lich und nach besten Möglichkeiten erfüllen. Für Karl Jaspers (1946) 

beruht denn auch das Vertrauen in die Universität am Ende nur auf 

dem Vertrauen zu den in ihr wirkenden Persönlichkeiten.603 Das explizit 

von der Fremdsteuerung zu unterscheidende Konzept der professionel-

len Selbststeuerung604 ist folglich nicht nur Organisationsprinzip, son-

dern auch Ausdruck der Idee der Universität.  

Obwohl in Universitäten viele verdienstvolle Hochschullehrer versam-

melt sind und die Mehrheit Beachtliches in Forschung und Lehre leis-

ten, gibt es wenige, die in der Lehre nur ihr Pflichtprogramm absolvie-

ren und sich einer „[O] selbstherrlichen Überdehnung der individuellen 

Wissensfreiheit ergeben.“605  

Traditionell werden soziale Kontrollen in kulturauftragsrelevanten Insti-

tutionen des Bildungssystems über Mechanismen wie der Verleihung 

bzw. dem Entzug der Reputation ausgeübt. Diese erfolgt ausschließlich 

über die Beurteilung von Fachkollegen bzw. organisationsexternen Be-

zugsgruppen, etwa der Berufsgemeinschaft und nicht durch die Institu-

tion, an der Experten lehren. Indes ist die Berufsgemeinschaft nur be-

schränkt in der Lage soziale Kontrollaufgaben und die Einleitung von 

Folgemaßnahmen wahrzunehmen. Angesichts des hochkomplexen 

Wissenschaftshandelns bleibt der Bezugsgruppe in der Regel eine un-

mittelbare Verhaltensbeobachtung der Experten verwehrt.  

                                            
603 Siehe zur Idee der Universität Jaspers, Karl „Die Idee der Universität. Reprint der 
Ausgabe Berlin 1946, Berlin /Heidelberg/New York 
604 Während Selbststeuerung als Sache aller Organisationsmitglieder verstanden wird, 
ist Fremdsteuerung dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsaufgaben von we-
nigen ausgewählten und kompetenten Personen übernommen und gelöst werden, die 
als Träger der Steuerungsentscheidungen für die Formulierung der für alle Organisa-
tionsmitglieder verbindlichen Kompetenz- und Kontrollregelungen zuständig sind. Bei-
de Steuerungsformen weisen Vor- und Nachteile auf. Vgl. Engels 2001, S. 257 
605 Weiss 2000, S. 47 
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Oft sind professionelle Berufsgemeinschaften aus kollegialer Rück-

sichtnahme auch nicht gewillt, bei Verletzungen der von den Berufsor-

ganisationen entwickelten sozialen Normen für die Berufsausübung 

bzw. bei wissenschaftlichem Fehlverhalten oder Verstößen gegen den 

Berufskodex, ihre Kontrollaufgaben wahrzunehmen. Dass der Berufs-

gemeinschaft zur Umsteuerung zur Verfügung stehende Sanktionspo-

tential reicht von einer Nicht-Gewährung positiver Anreize über negative 

Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus der Berufsgemeinschaft. Für 

den Entzug der professionellen Certification muss jedoch ein äußerst 

schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegen.  

Aufgrund ihres professionellen Hintergrunds sind am ehesten Berufs-

kollegen zur Durchführung von sozialen Kontrollen befähigt. Aber auch 

ihre Urteilsfähigkeit ist angesichts der komplexen innovativen Aufgaben 

der Professionals begrenzt.606 

Innerhalb der hochgradig individualisierten Lehrerbildung ist der Quali-

tätsschwund in der Ausbildung nicht selten mit der Massierung von Ei-

geninteressen der Lehrenden verbunden. So wird die überreglementier-

te Lehramtsausbildung an den Universitäten vielfach als „[O] fremdbe-

stimmter Bereich [erlebt, B.K.] [O], in dem der Staat hineinregiert und 

die individuelle Entscheidungskompetenz einschränkt.“607 Dies kann zur 

Folge haben, dass Professoren sich für diesen Teilbereich ihrer Tätig-

keit weniger verantwortlich fühlen und stattdessen mehr den eigenen 

Belangen und persönlichen Präferenzen nachgehen. So verwundert es 

nicht, wenn Studiengänge die fachlichen Spezialinteressen von Hoch-

schulprofessoren widerspiegeln und weniger die Anforderungen an ein 

spezifisches Lehramtstudium.608 Wenn aber bildungspolitische Belange 

individuellen Prioritäten unterliegen, geraten erstere möglicherweise ins 

Hintertreffen. In Folge dessen ist die Lehramtsausbildung in Deutsch-

land häufig nicht auf den Ausbildungszweck ausgerichtet, wie Oelkers 

Zitat trefflich beschreibt: „Die Lehrerbildung hat keine Zweckbestim-

                                            
606 Vgl. Engels 2001, S. 318 
607 Hofmann und Schneider 2002, S. 32 
608 Vgl. Mayer 2000 (c), S. 18 
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mung, verfolgt keine Qualitätsziele und operiert in einer diffusen, hoch-

gradig intransparenten Organisation, die sich unbeschadet jeder Kritik 

fortsetzen kann, weil nichts verhindert, dass sie sich einzig nur auf sich 

selbst bezieht. Soll das anders werden, muss zunächst der Wille zur 

Veränderung sichtbar werden. Die Universitäten müssen dann die Aus-

bildung von Lehrkräften zu ihrem Kerngeschäft zählen [O].609 Ver-

schärft werden die Konfliktpotentiale durch fehlende Zuständigkeits- 

und Verantwortungsstrukturen für die Belange der Lehrerbildung, die 

eher vage bestimmt sind und für die keine Gesamtverantwortung be-

steht. Unzweifelhaft verlangen veränderte Rahmenbedingungen nach 

Systemveränderung und die Einführung moderner Formen des Mana-

gements, damit die Universität „fit for purpose“ ist.  

Dazu gehört die verantwortliche Festlegung personeller und institutio-

neller Zuständigkeiten für Prozessabläufe und Ergebnisse, damit Ent-

scheidungen in Handlungen übergehen und nicht auf der „talk-Ebene“ 

leer laufen.610 

 

Der nachfolgende Beitrag zeichnet die Universität aus der Perspektive 

einer „Professional Bureaucracy“, die systematische Einblicke in die 

verschiedenen Handlungsebenen der Universität erlaubt. 

 

                                            
609 Oelkers 2003, S. 9 
610 Vgl. Winckler 2007, S. 16 
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5.4 Die Universität als „Professional Bureaucracy“ 

 

Ein weiterer hier zu reflektierender Ansatz widmet sich der von Mintz-

berg entwickelten mehrdimensionalen Organisationstypologie.611 Die-

ses Modell zählt zu einem der prominentesten organisationssoziologi-

schen Betrachtungen, innerhalb derer sich die spezifische Organisation 

Universität als Prototyp einer Professional Bureaucracy repräsentiert612. 

Mintzbergs Ansatz zu inter- und intraorganisationalen Machtsystemen 

lässt sich primär als eine qualitative Heuristik zur Analyse und Entwick-

lung von vielfältigen, sehr komplexen Organisationen auffassen. Seine 

Organisationstypologie erlaubt eine logische Kategorisierung von Orga-

nisationen613 auf der Grundlage von fünf Konfigurationstypen. Ent-

scheidend ist die Vorstellung, dass jede Organisation fünf Grundele-

mente aufweist, von denen jedes einzelne auf unterschiedliche Weise 

zur Zielerreichung der Organisation beiträgt.614 Zu den von Mintzberg 

vorgestellten funktionalen Organisationsbausteinen (bzw. dominieren-

den Einflussgruppen in der Hochschule) zählen: die strategische Spitze, 

der operative Kern, das mittlere Management, die Technostruktur und 

die Support-Mitarbeiter.  

Der strategischen Spitze (Strategic Core) oder der Hochschulleitung 

(Rektor, Kanzler) obliegt die Gesamtverantwortung für die Organisation. 

Sie hat sicherzustellen, dass die Ziele und zentralen Aufgaben der Or-

ganisation klar sind und auf allen Ebenen in effektiver Weise erfüllt 

werden. Die Hochschulleitung ist verantwortlich für die strategische 

                                            
611 Der Ansatz gründet auf der Hypothese, „dass ein hohes Maß an Effektivität von 
Organisationsstrukturen nur dann zu erzielen sei, wenn die strukturellen Gestaltungs-
muster einerseits interne Stimmigkeit und Harmonie (‚configuration hypothesis’) und 
andererseits eine grundlegende Konsistenz mit situativen Bestimmungsfaktoren 
(‚congruence hypothesis’) aufweisen. Engels 2004, S. 13  
612 „Der Sinn von Organisationstypologien besteht aber vielleicht ganz allgemein we-
niger darin, bestehende Realitäten zu beschreiben, als darin, in und für Organisatio-
nen Tätige für theoretisch oder praktisch möglicherweise bedeutsame Sachverhalte 
zu sensibilisieren.“ Busch 1996, S. 23 
613 Z.B. Machine Bureaucracy (Maschinenbürokratie), Professional Bureaucracy (Pro-
fiorganisation), Adhocracy (Adhokratie), Simple Structure (Einfachstruktur), Divisiona-
lized Form (Spartenstruktur). 
614 Vgl. Engels 2004, S. 13f 
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Lenkung (Strategieformulierung), die Entwicklung grundlegender Stra-

tegien zur Bewältigung externer Probleme und Umweltbeziehungen 

sowie ein erfolgreiches hochschulinternes (Qualitäts-)Management. 

Der operative Kern (Operative Core) stellt den wichtigsten und größten 

Organisationsteil dar. Die dezentral in den Kernbereichen Forschung 

und Lehre stattfindende Wissensproduktion geschieht durch das wis-

senschaftliche Personal und durch die an der Leistungserstellung direkt 

beteiligten Hochschulprofessoren, den Experten, deren weit gehende 

Autonomie und relativ starke Stellung aus Sicht der Gesamtorganisati-

on häufig zu einem nicht immer auf das Gesamtziel ausgerichteten 

Verhalten führt.  

Das mittlere Management (Middle Line) bildet die Verbindung zwischen 

strategischer Spitze und operativem Kern durch die Dekane.615 Die Ver-

lagerung von Verantwortung und Einflussmöglichkeiten auf die Deka-

natsebene ist angesichts der Einbindung der Dekane in das Kollegen-

system relativ beschränkt. Vor allem mangelt es an hinreichenden Kon-

troll- und Steuerungsmöglichkeiten sowie an effizienten Anreiz- und 

Belohnungsinstrumenten. Die Dekane unterstützen die Organisations-

spitze bei der Lenkung der Wissenschaftler in den Fachbereichen und 

sind für die Umsetzung der strategischen Vorgaben in operative Unter-

ziele und konkrete Handlungsprogramme zuständig.  

Das mittlere Management fällt relativ begrenzt aus, da die professiona-

lisierten Organisationsmitglieder die Koordination und Kontrolle ihrer 

                                            
615 Auf der mittleren Ebene der universitären Aufgabenhierachie üben die Dekane als 
im Fachbereichsrat vertretene Professoren, gemäß dem Deligiertenprinzip, ihr Amt 
aus. Sie werden aus der Gruppe der im Fachbereichsrat vertretenen Professoren 
bestimmt und verfügen über Entscheidungskompetenzen, welche im Kern die Erfül-
lung der Lehraufgaben und Geschäfte im Fachbereich sowie den Vollzug der Be-
schlüsse im Fachbereichsrat umfassen. In vielen Ländern besteht zwischen den De-
kanen als Träger von Entscheidungskompetenzen auf mittlerer Ebene und den Rekto-
ren als Leiter der Universität, die als ordentliche Professoren der jeweiligen Universität 
durch ein Kollegialorgan gewählt werden, stark ausgeprägte organisatorische Bezie-
hungen bis hin zu Ernennungs- und Weisungsbefugnissen. In Deutschland dagegen 
bestehen keine formellen organisatorischen Verbindungen zwischen diesen beiden 
wichtigen Leitungsorganen, bis auf den an der Hochschule einzuhaltenden Dienstweg 
(bei Anschreiben an das Ministerium). An den meisten deutschen Hochschulen wur-
den daher zwecks einer besseren Funktionalität informelle Organisationsstrukturen in 
Form von Dekanekonferenzen bzw. Dienstbesprechungen eingerichtet. Vgl. Müller-
Böling 1995 S. 2 
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Arbeit durch ein hohes Maß an Selbststeuerung im Wesentlichen selbst 

tätigen. Über die Forschungs- und Lehrtätigkeit hinaus gehört ein gro-

ßer Teil administrativer Tätigkeiten zum Aufgabenfeld des mittleren 

Managements.616  

Effiziente Unterstützung erfahren diese Einheiten im Arbeitsalltag durch 

die Technostruktur, welche für die Planung, Gestaltung, Qualitätsma-

nagement, Finanzen und Controlling, das Personal und deren Weiter-

bildung verantwortlich ist.  

So genannte Support-Mitarbeiter (Support Staff) unterstützen die Orga-

nisation außerhalb des organisationalen Ablaufs (Bibliothek, Mensa, 

Studierendenbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit, Justiziariat, Hausverwal-

tung, Poststelle Cafeteria, etc.).617 

Entscheidend für Mintzbergs Modell sind vielfältige Vor- und Rückkop-

pelungsprozesse, die sich zwischen den vorangestellten fünf organisa-

torischen Ebenen vollziehen. Im Vergleich zu anderen Organisationsty-

pen fallen der ausgeprägte operative Kern, die flachen Hierarchien zwi-

schen strategischer Spitze und operativer Ebene, die verhältnismäßig 

unbedeutende Technostruktur und vor allem die wenig ausgeprägte 

mittlere Ebene und die strategische Spitze innerhalb der Universität auf. 

Die auf eine lange Tradition verweisende akademische Selbstsverwal-

tung ist auf der operativen Ebene einzuordnen. Diese reklamiert für 

sich, dass zentrale Entscheidungsinstanzen aufgrund der komplexen 

Aufgaben und Abläufe innerhalb der Expertentätigkeit keine hinreichen-

de Problemnähe besitzen und nur über unzureichende Einsichten in die 

Binnenstrukturen der Universität verfügen.  

Mit der viel zitierten Verlagerung der Detailsteuerung vom Staat auf die 

Hochschulen gewinnen die staatlichen Bildungseinrichtungen (zuneh-

mend) an institutioneller Autonomie und Eigenverantwortung für eine 

selbst bestimmte Organisationsgestaltung, während sich der Staat auf 

vertraglich flankierte Globalsteuerung und Rechtsaufsicht beschränkt. 

                                            
616 Vgl. Engels 2000, S. 38, vgl. Busch 1996, S.23f 
617 Vgl. Engels 2001, S. 36. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Organisati-
onselemente findet sich bei Mintzberg 1983, S. 9ff., Engels 2004, S. 14, Kieser 1999, 
S. 193ff 
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Der daraus resultierende Zugewinn an Gestaltungsspielraum stellt die 

Hochschulen vor die Aufgabe, ein effizientes professionelles Manage-

ment aufzubauen618 und „[O] über die tradierte individuelle Autonomie 

hinaus – ein Selbstverständnis von korporativer Autonomie [zu, B.K.] 

entwickeln. Universitäten müssen künftig unter der Bedingung relativ 

knapper Budgets eigene Steuerungs- und Alimentierungsverfahren 

konzipieren und im Hochschulalltag umsetzen.619 

Diese Entwicklungen treffen auf Strukturen, die nicht selten als Ursache 

und Ergebnis des vielfach beklagten Status quo der Universitäten auf-

gefasst werden: die akademische Selbstverwaltung. 

 

 

5.5 New Public Management und akademische Selbstverwaltung 

 

Bis in die Gegenwart gilt das Gebot der Wissenschaftsautonomie als 

normative Konstante innerhalb des Hochschulsystems, das vielfältigen 

Entwicklungs- und Modernisierungsprozessen trotzen konnte620 Struk-

turell lässt sich dieses Privileg auf Humboldts Universitätsidee von „Ein-

samkeit und Freiheit“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts zurückzufüh-

ren.621 „Kernpunkte seiner Universitätskonzeption waren neben der Ein-

heit von Forschung und Lehre vor allem die weitgehende innere Auto-

nomie der staatlich getragenen Universitäten und ihre Selbstverwaltung 

durch die Lehrstuhlinhaber.“622  

Garant für das öffentliche Vertrauen in die Autonomiefähigkeit der Uni-

versitäten und deren hohes Prestige waren über lange Zeit Spitzenleis-

tungen in Forschung und Lehre. Solange die akademischen Anstalten 

kleine Kohorten wissenschaftlicher Eliten ausbildeten, denen exorbitan-

te Spitzenstellungen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft offen 

standen, erwiesen sich die überschaubaren traditionellen Hochschul-

                                            
618 Vgl. Zechlin 2003, S. 8f 
619 Laske und Hammer 1997, S. 58 
620 Olberts 2004, S. 9 
621 Vgl. Schimack 2000, S. 24f 
622 Friedrich 2001, S. 60 
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strukturen hochgradig funktional und leisteten „[O] einen erheblichen 

Beitrag zur Erfolgsgeschichte deutscher Hochschulen im 20. Jahrhun-

dert [O].623 Durch die „akademische Breitenbildung“624 Anfang der 

siebziger Jahre625, die mit einer sich verschärfenden Finanzkrise des 

Versorgungsstaates einherging, veränderten sich die optimalen Rah-

menbedingungen der Universität außerordentlich. Es entstand ein 

Hochschulsystem, das fortan die Ausbildung von Massen zu bewältigen 

hatte und dennoch eine differenzierte Struktur entwickeln konnte, inner-

halb derer exzellente Forschungsleistungen erbracht werden.626  

Heute sind die Hochschulen zu Einrichtungen der Massenausbildung 

geworden und bilden nicht mehr nur Führungskräfte für den Wirt-

schaftssektor und Nachwuchswissenschaftler aus, sondern sind auch 

für die Ausbildung eines Großteils der Berufstätigen zuständig.627 Flan-

kiert wird diese Entwicklung von einer signifikanten Verbreiterung des 

Aufgabenspektrums der Universitäten628 und einer in den siebziger Jah-

ren als repressiv wahrgenommenen Verdichtung der staatlichen Regu-

lierung des Hochschulsystems.629 

Die veränderten Rahmenbedingungen treffen auf hochschulinterne Or-

ganisationsprinzipien, die unter den Bedingungen moderner Massen-

universitäten mit traditionellen Steuerungsmechanismen nicht mehr zu 

bewältigen sind.630 Die Lösung wird in einer weitgehenden Entstaatli-

chung und Entschlackung im Bereich der öffentlichen Aufgaben gese-

hen, die als Privatisierung oder Dezentralisierung vollzogen wird und 

                                            
623 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2004 (a) , S. 4 
624 Ebel-Gabriel HQSL 1 00 04 06, B 1.1, S.3.  
625 „In Deutschland stieg der Anteil der Studierenden an einem Geburtsjahr von etwa 
fünf Prozent zu Beginn der Sechzigerjahre auf rund 30 Prozent Ende der Neunziger-
jahre und führte somit zu einer Verzehnfachung der Studierendenzahlen. Ein weiteres 
Ansteigen ist zu erwarten. Wenngleich ein proportionales Wachstum der Stellen im 
wissenschaftlichen, künstlerischen und Verwaltungsbereich nicht stattfand und daraus 
vor allem erhebliche Defizite in der Lehre resultieren, entwickeln sich die Hochschulen 
insgesamt zu diversifizierten Großinstitutionen.“ Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
2004 (a), S. 2  
626 Pellert 2002, S. 47 
627 Pellert HQSL 1 02 04 10, E 2.2, S. 2, vgl. Weiss 2000, S. 9 
628 Vgl. Weiss 2000, S. 9 
629 Keller 2004, S. 2 
630 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2006, S. 4; vgl. HRK 2004 (a), S. 2 
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staatliche Steuerungseinbußen indiziert.631  

Als funktionales Äquivalent für „Steuerungseinbußen, Leistungsverdich-

tungen und Einschränkungen quantitativer Entwicklungspotentiale“632, 

wurde Ende der neunziger Jahre das New Public Management-

inspirierte Neue Steuerungsmodell eingeführt, dass die Erneuerung 

öffentlicher Institutionen fokussiert. „D.h. Vorrang von Eigenverantwor-

tung, Subsidarität und dezentraler Organisation gegenüber den klassi-

schen ‚bürokratischen’ Formen administrativer Lenkung. Die Kontrolle 

der steuernden Instanz, also des Staates, konzentriert sich auf die Ü-

berprüfung von Ergebnissen, Qualität und Erfolg (d.h. Outputs) und auf 

eine wohldosierte Mitwirkung bei der Zieldefinition.“633 Die Grundlage 

hierfür bildet die (erweiterte) Autonomie der Hochschulen, die auch eine 

(größere) Eigenständigkeit in Wirtschafts- und Haushaltsangelegenhei-

ten impliziert. Befürworter des Neuen Steuerungsmodells stellen als 

explizite Vorteile heraus: es „[O] halte in der Privatwirtschaft erprobte, 

für den öffentlichen Verwaltungssektor adaptierte (Selbst-

)Steuerungsmechanismen bereit, diese führten zu Leistungsreserven, 

und statt extensiver Expansionsorientierung integriere es die Qualitäts-

orientierung.“634 Veränderungen sollen Effektivitäts- und Effizienzsteige-

rungen erzielen, indem externe Steuerung vermindert und gegen er-

gebnisorientierte interne Steuerung substituiert wird. Mit dem neuen 

Steuerungsmodell sollen „Entbürokratisierung, Konzentration auf Kern-

aufgaben, Klienten- und Mitarbeiterorientierung, Leistungsqualität, Kos-

tendisziplin und Wettbewerb“635 Einzug in die Hochschulen halten. Auch 

wenn Dezentralisierung die institutionelle Entscheidungsautonomie er-

weitert und Budgetierung die „ungeliebte“ kameralistische Alimentierung 

ablöst, Entstaatlichung, Aufgabenentschlackung und Mittelverknappung 

wirken „in durch Autonomiebegünstigung ausgezeichneten Feldern“636, 

wie sie Hochschulen darstellen, äußerst ambivalent. Wurden Vertei-

                                            
631 Vgl. Pasternack 2004, S. 29 
632 Pasternack 2004, S. 29 
633 Hertel 2000, S. 36 
634 Pasternack 2004, S. 29 
635 Pasternack 2004, S. 29 
636Pasternack 2004, S. 30 
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lungskonflikte bislang politisch ausgetragen, verlagern sie sich jetzt von 

der Ministerialbürokratie in die Institutionen und in die dort vorherr-

schenden Machtkoalitionen.  

Im Zuge des auf der politischen Ebene eingeleiteten, sich seit Beginn 

der 90er Jahre sukzessiv durchgesetzten Paradigmenwechsels im Ver-

hältnis von Staat und Hochschulen, verändert sich das bundesrepubli-

kanische Bildungssystem fundamental. Die Implementierung hoch-

schulinterner Leitungs- und Entscheidungsstrukturen und der Ruf nach 

starken Hochschulleitungen (Rektoren und Dekanen), die persönliche 

Verantwortung übernehmen, wird durch den nachweislichen Funktions-

verlust der Gremien begründet. Den in ihrer Struktur schwerfälligen und 

ineffizienten Selbstverwaltungsgremien wird gewissermaßen ein Haf-

tungsdefizit vorgehalten.637  

 

 

5.6 Effiziente Entscheidungs- und Leitungsstrukturen 

 

Die faktische Umsetzung von Entscheidungen, die tief in akademische 

Belange eingreifen, bedarf unverkennbar klarer zurechenbarer Verant-

wortungsstrukturen und professioneller Führungs- und Management-

kompetenzen, um die Universität in vergleichender Perspektive nach 

vorne zu bringen. Neben einer „[O] Kultur der Kommunikation und Ent-

scheidungsfindung [..], in der die persönliche Verantwortung, Respekt 

vor dem rationalen Argument und die Verbundenheit mit übergreifenden 

Interessen und Anliegen der Institution für das Geschehen in allen Be-

reichen der Universität ausschlaggebend sind“638, sollte unverkennbar 

                                            
637 Vgl. Nullmeier 2000, S. 1ff. Im Rahmen des Hochschulfreiheitsgesetzes ist die 
Einführung eines neuen Organs, des sogenannten Hochschulrats, vorgesehen. Der 
Hochschulrat ist überwiegend extern besetzt und mit deutlich stärkeren Kompetenzen 
bei Haushalt, Entwicklungsplanung, der Wahl des zentralen Leitungsorgans etc. aus-
gestattet. In der bildungspolitischen Öffentlichkeit gerät der Hochschulrat, der nicht 
dem Charakter eines Selbstverwaltungsorgans entspricht, in die Kritik die Hochschul-
autonomie einzuschränken und die Selbstverwaltung zu entmachten. Vgl. Stellung-
nahme des Senats der Universität Duisburg-Essen zum Hochschulfreiheitsgesetz 
(HfG) S. 1f 
638 Sahm 2000, S. 45 
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der Auf- und Ausbau eines professionellen, wissenschaftsorientierten 

Managements stehen.  

Effiziente Leitungsstrukturen und Entscheidungsprozesse sind maßgeb-

lich für die Qualität der Hochschulleistungen und eine wichtige Voraus-

setzung für selbstgesteuerte Profil- und Zielbildungsprozesse. Ohne 

klare Verantwortungsstrukturen, entsprechende finanzielle Ressourcen 

und die dafür erforderlichen Lenkungs- und Anreizsysteme (Leistungs-

orientierte Mittelverteilung (LOM), Ziel- und Leistungsvereinbarun-

gen/Kontraktmangement u.a.) sind diese Ziele unerreichbar. 

Grundsätzlich braucht die Hochschule als Wissenschaftssystem, für 

eine effiziente Organisation, funktionale Leitungs- und Entscheidungs-

strukturen, um neben den eigenen, auch hochschulpolitischen Zielset-

zungen aus Sicht des Bundes erfüllen zu können.  

Die konkrete Ausgestaltung der Leitungsstrukturen korrespondiert mit 

der politischen Kultur der Hochschule, die in Wechselwirkung mit insti-

tutionellen Regelungen steht. Entscheidend ist eine Lösung, die ange-

sichts des globalen Wettbewerbs in der Wissenschaft unverkennbar 

dazu beiträgt, die disziplinäre Zersplitterung aufzuheben und autonom 

agierende Hochschulexperten auf gemeinsame Ziele und Interessen 

der Gesamtorganisation zu verpflichten, um Kräfte zu bündeln. Soll 

Qualitätssicherung wirksam werden, müssen Selbststeuerungsproble-

me, die ihre Ursachen in der losen Kopplung von Bildungsorganisatio-

nen und in den Ambiguitäten der Entscheidungsstrukturen haben, ge-

löst werden. Diese Aufgabe stellt „[O] hohe Anforderungen an die han-

delnden Wissenschaftler/innen in den Führungsebenen der Universitä-

ten und Hochschulen.“639  

Erfolgreiche Hochschulen werden erfahrungsgemäß sowohl top down 

als auch bottom up gesteuert. Diese systemische Verbindung, die in der 

einschlägigen Fachliteratur als Gegenstromverfahren bezeichnet wird, 

erweist sich als hochgradig funktional und bedarf einer dezentralen Pro-

grammierung. Eine ausschließlich von der zentralen Ebene top down 

                                            
639 Mehrtens 2006, S. 251 
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gesteuerte Hochschule, welche auf die Einholung der Expertise ihrer 

Experten bei wichtigen Entscheidungen verzichtet, läuft Gefahr dys-

funktional zu sein. Die Leistungsfähigkeit von Wissensorganisationen 

und ihre Steuerung ist existentiell von der Leistungsbereitschaft, Fach-

kompetenz und der institutionell abgesicherten Möglichkeit, die Experti-

se ihrer Angehörigen in zentrale Entscheidungen einzubeziehen, ab-

hängig. Hoch qualifizierte Hochschulexperten sind eine wichtige Res-

source für die Qualität der Steuerungsprozesse des Wissenschaftsbe-

triebs.  

Aus der Autonomie der Hochschulen hervorgehende Erfordernisse be-

dürfen einer Trennung von politisch-strategischer und operativer Ver-

antwortung, wobei Aufgaben- und Ressourcenverantwortung sowie vie-

le Entscheidungen zunehmend auf die dezentrale Ebene, in Fachberei-

che und Dekanate, delegiert werden. Die Verbesserung bestehender 

hochschulinterner Strukturen bedarf daher einer Verlagerung von Ent-

scheidungsbefugnissen und Verantwortung auf die dezentrale Ebene 

von Fachbereichen und Studiengängen, damit eine wirksame Hoch-

schulsteuerung möglich wird, die konsequent einen Beitrag zur Effizienz 

der strategischen Entwicklung der Hochschule leistet.  

Effiziente hochschulinterne Leitungsstrukturen, sollten so beschaffen 

sein, dass eindeutige Entscheidungszuweisungen möglich sind und 

Aufgaben in abschließender Verantwortung liegen.  

Die operative Leitung im Rahmen der strategischen Zielsetzungen ist 

somit eine zentrale Aufgabe der Prozessverantwortlichen.640 

„In der Dynamik dieser Entwicklung ist demzufolge nicht eine einmalige, 

scheinbar dauerhafte Umstellung der Hochschulen auf die neuen ge-

sellschaftlichen Bedürfnisse die Lösung der Probleme, sondern eine 

flexible Anpassung der Hochschulen an die fortwährende Neuordnung 

der Verhältnisse und Anforderungen“.641  

                                            
640 Müller-Böling und Küchler 2000, S. 21 
641 Grubitsch 2000, S. 96 
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5.6.1 Verantwortungsdiffusion in der Lehrerbildung 

 

Es ist nicht zu verkennen, dass das Erfordernis abschließender Ver-

antwortung unbedingt auch auf die Struktur und Gestalt der Lehrerbil-

dung zutrifft, die es mit erheblichen Entscheidungs- und Verantwor-

tungsdiffusionen auf verschiedenen Ebenen der Universität zu tun 

hat.642 Diese resultieren aus der institutionellen Realität der Hochschu-

le, ihren organisatorischen Strukturen und Prozessen.  

Die Lehramtsausbildung wird seit ihrer Eingliederung in die staatliche 

Universität durch die Dominanz der Disziplinen, der Autonomiebegüns-

tigung des Expertentums und ihre hohe Fragmentierung, aus denen die 

Zersplitterung des Studiums resultiert, überschattet. Herkömmliche uni-

versitäre Leitungsstrukturen, Entscheidungsprozesse und Steuerungs-

mechanismen geraten angesichts der Herausforderungen und der be-

sonderen Situation der Lehrerbildung schnell an ihre Grenzen. Als dys-

funktional werden insbesondere die Kollegialstrukturen in der akademi-

schen Selbstverwaltung reklamiert, deren festgefahrene Strukturen und 

tradierte Verhaltensmuster notwendige Veränderungsprozesse in der 

Universität behindern.643 Becker konstatiert: „Sieht man von einigen 

Reformhochschulen ab, dann haben wir heute ein fachlich und sozial 

zersplittertes ‚Nebenfachstudium’, ohne integrierenden Kern. [O] Statt-

dessen verlangt [O] man den Lehramtstudenten in einem solchen Sys-

tem organisierter Unverantwortlichkeit eine individuelle Integrationsleis-

tung ab, welche die Institution Universität noch nicht einmal organisato-

risch erbringen [O] kann.“644 Gerade die Multidisziplinarität der drei 

bzw. vier Studienbereiche645 verbindenden Lehreramtsausbildung be-

darf eines hohen Maßes an kommunikativen und kooperativen Integra-

                                            
642 Vgl. Lemmermöhle  
643 Vgl. Mehrtens 2006, S. 252 
644 Becker 2000, S. 6f 
645 Dazu gehören: das fachwissenschaftliche Studium, das fachdidaktische Studium, 
das erziehungswissenschaftliche Studium und die schulpraktischen Studien. 
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tionsleistungen,646 wenn die Qualität des Lehramtstudiums insgesamt 

optimiert werden soll.  

Eine kompetenzorientierte Lehrerbildung setzt handlungsfähige institu-

tionelle Strukturen innerhalb der Hochschule voraus. Die universitäre 

Lehrerausbildung ist deshalb konsequenter als bisher als gemeinsame 

Aufgabe der Universität zu betrachten und schlüssig in die Kompetenz-

struktur der Hochschule zu integrieren.647Hierzu bedarf es starker 

durchsetzungsfähiger Leitungsfiguren mit klaren Entscheidungsbefug-

nissen, die Verantwortlichkeiten nicht nur zuteilen, sondern auch einge-

löst wissen wollen. „Eine integrative Lehrerbildung benötigt inhaltliche 

Standards und eine darauf abgestellte Koordination zwischen den Insti-

tutionen, Fachbereichen und Phasen.“648  

Eine hohe innere Koordination und Absprache zwischen den einzelnen 

Fachwissenschaften ist jedoch mit Blick auf fehlende angemessene 

Organisationsformen und Leitungsstrukturen schwierig. Oelkers plädiert 

dafür, die Lehramtausbildung in dem hochgradig individualisierten Sys-

tem als integrale Aufgabe wahrzunehmen und im Interesse der Ausbil-

dung mit der Gesamtverantwortung der Hochschule zu verbinden.  

Eine entscheidende Weichenstellung für eine Konzeption universitärer 

Lehrerbildung könnte von der Idee der Modularisierung der Lehramt-

studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses ausgehen. Die Mög-

lichkeit Bachelor- und Masterabschlüsse mit einer modularen Studien-

struktur einzuführen, bietet der Universität die Chance tiefgreifende 

konzeptionelle Veränderungen vorzunehmen, in deren Rahmen zu er-

werbende Teilkompetenzen zu spezifischen Profilen kombiniert werden, 

mit dem Effekt, die eigene Positionierung gegenüber anderen Universi-

täten zu stärken. Eine positive Wirkung der Umstellung des Lehramts-

                                            
646 Mittelstraß plädiert dafür, über die Interdisziplinarität hinauszugehen: „In interdis-
ziplinaren (.) Kontexten rücken Disziplinen lediglich auf Zeit zusammen; sie bleiben 
wie sie sind, zumal es auch keine interdisziplinaren Kompetenzen gibt, die disziplinäre 
Kompetenzen ersetzen könnten. Anders im Falle der Transdisziplinarität. Mit ihr be-
zeichnet (.) (Mittelstraß, B.K.) Forschung, die sich aus disziplinären Grenzen und ihre 
Probleme disziplinunabhängig löst. Vgl. Escher 2000, S. 252f 
647 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2006, S. 17 
648 Oelkers 2004, S. 22 
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studiums auf gestufte Strukturen betrifft unverkennbar die begrenzten 

kapazitären Ressourcen der Hochschule. Standards und Kerncurricula 

lassen sich in den Fachwissenschaften modular so strukturieren, dass 

synergetische Effekte genutzt werden können, um sowohl den unter-

schiedlichen Qualitätszielen649 und Ansprüchen der Studierenden als 

auch der kapazitären Perspektive Genüge zu leisten.  

Für die Einbindung der Lehreramtsausbildung in die neuen gestuften 

Bachelor- und Masterstrukturen ist es unabdingbar, alle an der Lehrer-

bildung beteiligten Experten in eine fächerübergreifende Debatte einzu-

binden, an der sich auch die Kultusministerien und die Landesregierun-

gen beteiligen. Alle lehramtsausbildenden Akteure sind aufgefordert, 

kooperativ Zielvorstellungen und Reformansätze zu entwickeln und da-

für Sorge zu tragen, dass den Bildungsansprüchen und legitimen Quali-

tätsanforderungen des Staates an die Lehramtsausbildung – im Sinne 

einer Fürsorgepflicht für die Studierenden - Rechnung getragen wird. 

Die Lehrerbildung in Bachelor- und Masterstrukturen verlangt verstärkt 

phasenübergreifende Kooperationen in Planung und Lehre und erfor-

dert nicht nur die Motivation der Hochschullehrenden, sondern darüber 

hinaus Strukturen und Mechanismen650, welche die skizzierten Entwick-

lungen initiieren, in Gang halten und langfristig das Selbstverständnis 

des universitären Systems wesentlich verändern. In diesem Kontext 

konstatiert Radtke: „Module scheinen in besonderer Weise geeignet zu 

sein, die Zersplitterung und Fragmentierung von Studiengängen, die 

derzeit nach Semesterwochenstunden eingeteilt sind, durch sachbezo-

genen und gegenstandsbezogene Organisationsformen zu ersetzen 

und die Studierbarkeit zu erhöhen aber auch Interdisziplinarität und 

damit einen verstärkten Gegenstandsbezug zu ermöglichen. Das gilt in 

ganz besonderer Weise für die immer wieder als "ortlos" beschriebene, 

über die verschiedensten Fachbereiche verteilte, an ganz unterschiedli-

chen Wissenskulturen orientierte Lehrerbildung. Module sind zudem 

                                            
649 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz 2006, S. 13 
650 Z.B. auf die strategische Gestaltung ausgerichtete Motivations-, Anreiz- und Ent-
scheidungsstrukturen, effiziente Leitungs- und Entscheidungsprozesse, Evaluation , 
Zielvereinbarungen. 



 200 

operative Einheiten, die die beteiligten Lehrenden jenseits leerlaufender 

Koordinationsgremien zu Kooperation und gegebenenfalls auch zu ge-

meinsamer Weiterentwicklung des Lehrangebotes ermuntern. Sie stel-

len insofern ein Instrument der inhaltlich gebundenen, projektförmigen 

Reorganisation und Verbesserung der Lehre dar.“651  

 

Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit Entscheidungsprozessen 

und Entscheidungsfindungen in Universitäten, unter Rückgriff auf das 

Erklärungsangebot der „organisierten Anarchie“, deren Prototyp die U-

niversität darstellt: „The American college or university is a prototypic 

organized anarchy. It does not know what it is doing. Its goal are either 

vague or in dispute. Its technology is familiar but not understood. Its 

major participants wander in and out of the Organization.”652 

 

 

5.7 Die Universität als „Organized Anarchy“ 

 

In den siebziger Jahren haben sich vor allem amerikanische Wissen-

schaftler mit sozialwissenschaftlichen Fragen zur funktionalen Organi-

siertheit der Universität, ihrer Steuerungsfähigkeit und der Dynamik von 

Reformprozessen auseinandergesetzt.653 Vor diesem Zeitrahmen ent-

standen auch die in Fachkreisen viel beachteten Arbeiten von Cohen, 

March und Olsen (1972), welche in ihrem entscheidungstheoretisch 

orientierten Aufsatz „A garbage can model if organizational choice“654 

Universitäten als „Organized Anarchies“655 modellieren.656 Grundprä-

                                            
651 Radtke 2000, S.7 
652 Cohen und March 1974, S. 3 und S. 195ff 
653 Vgl. Neusel 1998, S. 101  
654 Cohen, March und Olsen 1972, March und Olsen 1986, March 1994 
655 Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Theorie Etziones, der das 
soziale Phänomen der inversiven Symbiose beschreibt. „Danach können zwei grund-
legende Formationen -z.B. Autonomie und Ordnung- eine sich gegenseitig befruch-
tende Symbiose eingehen, wenn sie im Gleichgewicht bleiben. Sobald aber eines der 
beiden Elemente über einen bestimmten Punkt hinauswächst, beginnt es das andere 
Element zu mindern. Anarchie entsteht, wenn ein exzessiver Individualismus die Ord-
nung zurückdrängt. In diesem Sinne werden Universitäten organisationswissenschaft-
lich auch als „organisierte Anarchien“ bezeichnet“ Etzioni 1997 zitiert von Nickel 2001, 
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misse der in der Tradition der verhaltenswissenschaftlichen Entschei-

dungstheorie von Barnard und Simon stehenden Wissenschaftler ist 

das Konzept der begrenzten Rationalität657 (bounded rationality)658, 

dessen Bezugspunkt die Erkenntnis ist, dass das tatsächliche Ent-

scheidungsverhalten in der Regel von dem Idealbild objektiver Rationa-

lität abweicht und Menschen nur begrenzt rational (bounded rationality) 

handeln. Zudem bezieht die verhaltenswissenschaftliche Entschei-

dungstheorie Merkmale des Entscheidungsprozesses unter Berücksich-

tigung des organisatorischen Rahmens, innerhalb dessen Entscheidun-

gen getroffen werden, in ihre Betrachtung ein.659 

Cohen, March und Olsens theoretisch konstruiertes Modell der Ent-

scheidungslogik basiert stark auf in amerikanischen und skandinavi-

schen Universitätsgremien durchgeführten empirischen Untersuchun-

gen von Entscheidungsprozessen. Ihre Erkenntnisse lassen sich daher 

explizit auf Universitäten beziehen.660  

Innerhalb des methodisch und theoretisch komplexen Theoriengebäu-

des der „Organized Anarchy“ haben sich im Laufe der Zeit unterschied-

liche Strömungen entwickelt, die jeweils unterschiedliche Aspekte der 

organisatorischen Dynamik beleuchten. Entsprechend der klassischen 

rationalistischen Gestaltungslogik, die auf eine klare Präferenz des a-

                                                                                                                   
S. 175 
656 Bei diesem Modell greifen die Forscher methodisch sowohl auf ethnographische 
Fallstudien als auch auf Computersimulationen zurück. Die Methodenproblematik 
bleibt an dieser Stelle unberücksichtigt. 
657 Siehe hierzu March, 1978. Unter begrenzter Rationalität werden stark verkürzt 
dargestellt, kognitive Grenzen der Informationsaufnahme und –verarbeitung (unvoll-
ständiges Wissen) subsumiert. 
658 Vgl. Berger und Bernhard-Mehlich 1995, S. 123ff, 131 
659 Vgl. Engels 2004, S. 16.  
Brunsson (1985), einer der bedeutendsten Vertreter der Organisationstheorie, setzte 
sich mit der Frage auseinander, „[O] ob – scheinbar irrationalem Verhalten nicht doch 
eine gewisse Rationalität anhaftet“ (Hanft 2000, S. 9) bzw. „[O] was für Organisatio-
nen wichtiger sei, die richtigen Entscheidungen zu treffen (‚Doing the right 
things’)“oder Entscheidungen in Handeln zu überführen (‚Getting the things done’).“ 
(Hanft 2000, S.9). Nach Brunsson müssen Organisationen handlungsfähig sein, um 
ihre Existenz nicht zu gefährden. (Hanft 2000, S. 9)  
660 Der hier interessierende Ansatz stellt einen von insgesamt drei Prozessansätzen 
dar, die sich mit der Theorie emergenter Entscheidungen und der Struktur komplexer 
Entscheidungen beschäftigen. Obwohl auch den beiden anderen Modellen („Organi-
satorische Differenzierung“, „Entscheidung als Ergebnis politischer Prozesse“) in der 
Fachwelt viel Beachtung gezollt wird, bleiben diese zwei Theorieansätze in diesem 
Beitrag unberücksichtigt, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen.  
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bendländischen Menschen für rationale Lösungen verweist661, wird or-

ganisatorisches Verhalten als Ergebnis des Zusammenwirkens inten-

dierter Gestaltungsentscheidungen, organisatorischer Beziehungen und 

daraus resultierenden Maßnahmen definiert. Das auf empirische Er-

kenntnisse über das menschliche Entscheidungsverhalten basierende 

Konzept der organisierten Anarchie dagegen verlässt im Großen und 

Ganzen das rationalistische Vorstellungsmuster und greift spezifische 

Merkmale des Entscheidungsprozesses auf. Im Focus stehen dabei vor 

allem mehrdeutige, durch Ambiguität gekennzeichnete und für Universi-

täten charakteristische Entscheidungssituationen. Aus der Perspektive 

der organisierten Anarchie werden Ergebnisse  „[O] nicht mehr (not-

wendig) als Wirkung eines wie auch immer vorgefundenen Plans und 

der daraus fließenden Maßnahmen begriffen, sondern als Produkt von 

Prozessen eigener organisatorischer Dynamik.“662 Es handelt sich also 

um Handlungsweisen, Praktiken und Routinen (habituelles Verhalten), 

die sich im organisatorischen Alltag herausgebildet haben und die zu-

sammen mit intendierten organisatorischen Gestaltungsakten Ergeb-

nisse hervorbringen, die für das Verhalten der Organisationsmitglieder 

und die Funktionsfähigkeit der Organisation (Existenzsicherung) von 

großer Bedeutung sind. Mitunter wird den Ergebnissen, die nicht das 

Resultat einer planmäßigen Entscheidung darstellen, sogar eine größe-

re Bedeutung für den Erfolg der Organisation beigemessen als den ge-

planten Entscheidungen. In diesem Kontext sprechen Krohn und Küp-

pers (1991) von impliziten oder emergenten Prozessen und Strukturen, 

die nicht bewusst für einen bestimmten Zweck geschaffen wurden und 

nicht auf Absichten basieren, aber starken Einfluss auf die organisatori-

schen Prozesse und das Verhalten der Prozessteilnehmer nehmen.663 

„Mit anderen Worten, (O) die Organisationsmitglieder entscheiden nicht 

autonom, sie sind Teil des organisatorischen Prozesses, d.h. sie wer-

den in ihren Entscheidungen und den dazu notwendigen Vorbereitun-

                                            
661 Vgl. Terhart 1986, S. 213 
662 Schreyögg 1996, S. 410 
663 Vgl. Schreyögg 1996, S. 405ff 
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gen in mannigfacher Weise von der Organisation und der ihr eigenen 

Dynamik beeinflusst.“664  

 

 

5.7.1 Entscheidungen in Organisationsprozessen 

 

Folgt man dem Modell emergenter organisatorischer Entscheidungen, 

finden in Universitäten zumeist Entscheidungsprozesse unter den Be-

dingungen von Unsicherheit und Ambiguität665 statt, die anarchische 

Züge in Lern- und Entscheidungsprozessen bedingen und die Rationali-

tät der Entscheidungsfindung selbst in Frage stellen. In Folge fehlt der 

feste Zusammenhang zwischen verschiedenen Elementen666 des Ent-

scheidungsprozesses, so dass ein zweckrationales, konsistent zielori-

entiertes Handeln667 der Individuen in Organisationen nicht generell 

unterstellt werden kann. Der daraus hervorgehende Zustand „organi-

sierter Anarchie“ charakterisiert die systematischen Merkmale und Ver-

laufsformen der kontext- und zeitabhängigen Prozesse in Organisatio-

nen, für welche die Autoren Cohen, March und Olsen die Metapher des 

Papierkorbs („Garbage Can“) gewählt haben.668  

Das Bild des „Papierkorbs“ kennzeichnet Organisationen in denen reale 

organisatorische Entscheidungs- und Lernprozesse durch relativ zufäl-

lige zeitliche Zusammentreffen von (1) Entscheidungsgelegenheiten, (2) 

Teilnehmern (flukturierende Partizipation), (3) Problemen und (4) Lö-

sungen bestimmt sind669, gleichsam den Blättern, die zufällig, aber nicht 

völlig regellos in einem Papierkorb aufeinander treffen.  

                                            
664 Schreyögg 1996, S. 407 
665 Siehe hierzu March und Olsen 1979 
666 Elemente eines Entscheidungsprozesses sind: Klarheit über den Entscheidungs-
verlauf, über die Probleme, Lösungen und Zuständigkeiten. 
667 Orientieren sich Organisationsglieder innerhalb einer Organisation in ihrem Verhal-
ten an übergeordneten Zielsetzungen, handelt es sich um ein zielgerichtetes Handeln. 
Das interpersonelle Handeln wird hierachischen Regeln unterworfen, um die Zielorien-
tierung sicherzustellen. Vgl. Simon 1965, S. 64ff 
668 „Für Becker, Küpper und Ortmann wurde mit dem ‚Garbage Can’-Modell eine Re-
vision der Rationalität vorgenommen, die das Konzept der ‚bounded rationality’ ‚be-
trächtlich radikalisiert’ hat.“ Engels 2001, S. 43  
669 Vgl. Schreyögg 1996, S. 405ff, Hanft 2000, S. 6f, Engels 2001, S. 39ff 
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In anarchischen Organisation sind die Prozesse der Entscheidungsfin-

dung teilweise durch nicht operationalisierte inkonsistente und instabile, 

sich in unvorhersehbarer Weise verändernde Zielsetzungen, bestimmt. 

Organisationsabläufe sind zumindest in Teilen unklar, das Entschei-

dungswissen beschränkt, die Technologien unvollkommen und die Mit-

gliederpartizipation schwankend.670 Der Entscheidungsprozess wird in 

dieser Konzeption von der Vorstellung eines ungeordneten Zusammen-

treffens von vier unabhängig voneinander fließenden Strömen671 ge-

prägt, (s.o. 1-4) deren Zusammenfluss stark situationsabhängig und 

deshalb auch nur schwer vorhersagbar und keineswegs eindeutig ist.  

„Die Eigenschaft der ‚losen Kopplung’ ist somit ein charakteristisches 

Merkmal der organisierten Anarchie und damit auch der Universität als 

‚loosely coupled, ambigous organization.“672 

Angesichts der Undurchsichtigkeit von organisationalen Entschei-

dungsprozessen in mehrdeutigen Situationen (ambiguity) können die 

Organisationsmitglieder weder einschätzen, welche Verfahren und 

Technologien einen Beitrag zur Zielerreichung leisten, noch eine ein-

deutige Zurechnung von Maßnahmen und ex-post Ergebnissen vor-

nehmen.673 Ihr Problemlösungsverhalten ist „[O] eher durch Irrationali-

tät als durch Rationalität gekennzeichnet: Lösungsvorschläge erfolgen 

ohne vorherige Problemanalyse oder Problemanalysen bleiben folgen-

los, (.) kohärente Zielsysteme bestehen nicht und [O] [werden, B.K.] 

auch nicht entwickelt.“674 Die Intensität mit der sich Akteure an (Selbst-) 

Verwaltungs- und Problemlösungsaufgaben beteiligen, schwankt in Ab-

hängigkeit zu persönlichem Involvement und zur Verfügung stehenden 

Zeitkontingenten. Viele Hochschulprofessoren nehmen gleichzeitig an 

                                            
670 In anarchischen Organisationen gibt es keine Klarheit über die Zusammenhänge 
der Elemente des Entscheidungsprozesses. Die Zusammenhänge der Elemente sind 
abhängig von den Faktoren Kontext und Zeit. 
671 Der Lauf dieser Ströme lässt sich bis zu einem gewissen Grad von der Organisati-
onsstruktur und eingespielten Praktiken, wie der Zuweisung von Entscheidungskom-
petenzen und bestimmten institutionalisierten Verknüpfungen zwischen Strömungen 
(z.B. Matrix-Management, Regelungen über die Teilnahme an Entscheidungsprozes-
sen) und Handlungszwängen (z.B. Berichtspflicht)671 kanalisieren. 
672 Engels 2001, S. 47 
673 Vgl. Engels 2001, S. 42 
674 Hanft 2000, S. 7 
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mehreren Entscheidungsprozessen teil, denen sie unterschiedlich viel 

Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Am Ende eines solchen Prozesses 

stehen oftmals Ergebnisse, die von niemandem angestrebt wurden und 

die sich nicht auf gezielte Absichten der Interaktionsbeteiligten zurück-

führen lassen, selbst wenn die Beteiligten in den Prozess hineingegan-

gen sind, um die Verläufe gemäß ihren Intentionen, Ideen oder Vorstel-

lungen zu steuern. Organisationsinterne Managementprozesse sind 

aufgrund von Wahlperioden, Ausschussmitgliedschaften, befristeten 

Beschäftigungen, eine hohe Fluktuation und sich ständig verändernden 

Beteiligungen gekennzeichnet und bedingen variierende Zuständigkei-

ten: Hanft konstatiert: „Dekane kommen und gehen, ihre Interessen 

wandeln sich.“675  

In zahlreichen Sitzungen kommen Entscheidungen oftmals unter der 

geringen Beteiligung zentraler Entscheidungsträger zustande und wer-

den erst im Nachhinein (explorativ interpretierend) legitimiert, indem 

ihnen rückwirkend Ziele zugeschrieben werden („Ex post-

Rationalität“).676 Viele Entscheidungssituationen bieten den Beteiligten, 

die sich ihres teilweise irrationalen Handelns durchaus bewusst sind, 

die Gelegenheit, Macht- und Statusfragen aufzuwerfen, Vertrauensver-

hältnisse auf die Probe zu stellen und früher eingegangene Verpflich-

tungen zu erfüllen.677 Das Ergebnis der Entscheidungsprozesse wird 

letztlich in hohem Maße durch situative Faktoren beeinflusst. Aus den 

Zielen, Präferenzen, Informationen oder Entscheidungsregeln lässt sich 

nicht auf das Ergebnis der Entscheidungen schließen, so dass viele 

Wissenschaftler letztlich die Auffassung vertreten, dass Entscheidun-

gen in „Organized Anarchies keine echten Problemlösungen darstel-

len.678  

                                            
675 Hanft 2000, S. 7. In diesem Kontext wird klar, dass Hochschulen nicht länger lose 
verbundene Teilsysteme (Fakultäten bzw. Fachbereiche) sein können, denen gewähl-
te Rektoren und Dekane vorsitzen, die gerade mal zwei Jahre ihr Amt innehaben. Vgl. 
Friedrich 2004, A 2.1 S. 4 
676 Vgl. Pellert 2002, S. 48  
677 In Anlehnung an Schreyögg 1996, S. 405ff 
678 Vgl. Engels 2001, S. 43 
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Garbage Can-Entscheidungen werden nach Cohen, March und Olsen 

meist durch Übersehen und durch Flucht getroffen. Um konfliktträchti-

gen Problemlösungen auszuweichen, werden anstehende Themen und 

Entscheidungsüberlegungen in bestimmten Entscheidungsprozessen 

nicht aufgeworfen, ausgeklammert oder verschleppt. „[O] mit zuneh-

mender Dringlichkeit des Problems sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass 

tatsächlich Entschlüsse gefasst werden.“679 

„Obwohl die Wissenschaftler die Metapher des Papierkorbs anwenden, 

zeigen sie auf, dass die organisierte Anarchie nicht das reine Chaos, 

also nicht so unstrukturiert ist, wie es zunächst erscheint.“680 Gerade in 

Universitäten erweist sich das Anarchische als unbedingt funktionsnot-

wendig, wenn es um originär akademische Leistungen geht, wie das 

Entdecken und Entwickeln neuer und origineller Problemlösungen, also 

um das Finden einer Methode der Steuerung durch die Ambiguitäten 

hindurch.681 Der tiefere Sinn einer organisierten Anarchie lässt sich da-

mit erklären „[O] eine natürliche kluge Reaktion auf die Unsicherheiten 

in der Umwelt, der Entscheidungssituation/der Organisation [O] (Eisen-

berg 1984) zu sein.“682 Abweichungen von administrativer Rationalität 

werden somit nicht als eine solche erklärt, sondern notwendig als Nor-

malfall.683 Insgesamt wird im Rahmen des entscheidungstheoretischen 

Modells „Organized Anarchy“ ein Verständnis von Organisationen ge-

zeichnet, dass Situationsgebundenheit, hohe Flexibilität bei der Einstel-

lung auf neue Umweltbedingungen, ungeregelte Zuständigkeiten, Un-

durchschaubarkeit, Verschleppungen und Verhinderungen bei auftre-

tenden Problemen in den Mittelpunkt rückt. Nur Organisationen, die 

diese Mechanismen der Selektion beherrschen, können bestehen.684 

Die zu Ambiguitäten, im Sinne von inkompatiblen Rollenerwartungen 

führende Offenheit und Ungerichtetheit anarchischer Organisationen,685 

                                            
679 Engels 2001, S. 44 
680 Terhart 1986, S. 213 
681 Vgl. Kern 2005, S. 2 
682 Terhart 1986, S. 213 
683 Vgl. Terhart 1986, S. 213 
684 Vgl. Schreyögg 1996, S. 412 
685 Kern 2004, S. 1 
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wird problematisch, wenn die Unterschiedlichkeit von Interessen in Uni-

versitäten auf fehlende institutionelle Vorkehrungen oder prozessurale 

Selbststeuerungsmechanismen trifft, „[O]die - immer wieder neu! - die 

Integration der Heterogenität leisten und zugleich den Respekt der Un-

terschiedlichkeit sichern können. Die hierzu eingerichteten Gremien - 

z.B. Akademischer Senat oder Fakultätskollegien – können dies [O] nur 

in sehr engen Grenzen gewährleisten.“686  

 

 

5.7.2 Organisierte Anarchie: eine symbolische Perspektive  

 

Die symbolische Perspektive stellt eine Chance dar, Ambivalenz und 

Unsicherheit von Universitätsprozessen zu überwinden. Symbole687, 

Sinnbilder und Zeichen übernehmen dabei eine Ordnungs- und Orien-

tierungsfunktion und können Hochschulleitungen helfen, sensibel mit 

institutionellen Widerständen und Konflikten umzugehen. Der den sozial 

konstruierten Charakter organisatorischer Phänomene688 unterstrei-

chende Ansatz verweist auf kollektiv geprägte, unverwechselbare Sinn-, 

Wert-,689 und Orientierungsmuster (ungeschriebene Regeln), die nur im 

historischen Entstehungskontext der jeweiligen Organisation zu verste-

hen sind. Gerade in sozialen Systemen spielen Normen und Werte für 

die Wahrnehmung und das alltägliche Handeln ihrer Organisationsmit-

glieder und eine wesentliche Rolle.  

Wurden bis Ende der 60er Jahre in den Ordinarienuniversitäten noch 

eine Fülle von alten symbolischen Handlungen, Traditionen und Initiati-

onsriten (zur Wert- und Sinnvermittlung) gepflegt, die als Teil eines 

symbolvermittelnden Ganzen zur Orientierung von Organisationsmit-

                                            
686 Altrichter, Schratz und Pechar 1997, S. 29f. „Die Arbeit in ihnen verkümmert häufig 
zu bürokratischen, formal –und scheindemokratischen Exekution gesetzlicher Min-
destanforderungen.“ Altrichter, Schratz und Pechar 1997, S. 29f 
687 Sichtbare Elemente von Organisationskulturen sind z.B. die Architektur, Firmenzei-
chen, Universitätslogos, die Kleidung.  
688 Vgl. Schreyögg 1996, S. 439 
689 Organisationen/Unternehmen legen ihre Werte zur Orientierung ihrer Mitglieder 
häufig in Leitsätzen fest.  
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gliedern beigetragen haben, kam es im Zuge politischer Umbrüche, die 

als ‚Studentenrevolution’ Bekanntheit erlangten und mit dem Übergang 

zur Gruppenuniversität zu einem Wandel. Öffentliche, die Kultur und 

das universitäre Leben repräsentierende Ereignisse, die lange Zeit das 

universitäre Bild prägten, wie Feiern, Zeremonien, Ehrungen, Rituale 

und Gebräuche (einschließlich äußerer Symbole690 etwa Barett und 

Talare691) wurden von einer immer breiter werdenden Gesellschafts-

schicht abgelehnt und verloren im Laufe der Zeit ihren Glanz.692 Para-

doxer Weise mutierte nach 1968 die von großen Gesellschaftsgruppen 

praktizierte „[O] Verweigerung jeden Rituals auf widersinnige Weise 

selbst zum Ritual [O]“,693 dessen schleichender Verlust seine Ursache 

in der Erstarrung und den daraus resultierenden verpflichtenden Ritua-

lisierungen fand und jegliche Identitätsfindung konterkarierte. Auch 

wenn die Institutionensymbolik sicherlich nicht mehr den historischen 

Stellenwert erreichen wird, den sie in der Vergangenheit hatte694 und an 

deutschen Universitäten derzeit kaum noch „[O].ausgeprägte, instituti-

onell verankerte symbolische Akte vollzogen werden, die den parzellie-

renden und segmentierenden Tendenzen der starken Fachorientierun-

gen durch ganzeinheitliche Sozialisationseinflüsse entgegenwirken 

könnten“,695 zeichnet sich in den letzten Jahren eine Tendenz zur Um-

kehr ab. Symbolische Handlungen und akademische Initiationsriten 

gewinnen als institutionelle Aufgabe in einem mehr und mehr autonom 

agierenden und wettbewerblich organisierten Bildungsmarkt an Bedeu-

tung. Erstsemesterbegrüßungen, feierliche gesamtuniversitäre Ex-

amens- und Abschiedsfeiern696 oder Alumni-Vereinigungen nach US- 

                                            
690 „Symbole unterscheiden sich von Zeichen dadurch, dass ihnen über ihre offenkun-
dige Bedeutung hinaus, ein nur für eine spezielle Gruppe oder Gemeinschaft kenn-
zeichnender Sinn beigemessen wird.“ Schreyögg 1998, S. 87 
691 Ein anderes, übrig gebliebenes und bis in die Gegenwart gültiges Artefact ist das 
hochschuleigene Zeitverständnis, das in der akademischen Viertelstunde ihren Aus-
druck findet. Vgl. Hanft 2000, S. 124 
692 Vgl. Engels 2001, S. 385f  
693 von Lüde 1999, S. 2 zitiert nach Hanft 2000, S. 124 
694 Vgl. Hanft 2000, S. 124 
695 Klüver 1984, S. 49f  
696 Auch wenn bei diesen feierlichen Anlässen meist Personen geehrt werden, feiert 
sich die Universität im Grunde selbst. Vgl. Pellert 2000, S. 52 
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amerikanischem Vorbild dienen als Brückenschlag der Universität nach 

außen. In der Hoffnung auf öffentlichen Sympathiegewinn würdigen die 

Universitäten ihre Absolventen feierlich und versuchen sie an ihre frü-

here Bildungsstätte zu binden. Hinter diesen Strategien verbirgt sich der 

Gedanke, längerfristig materielle und ideelle Unterstützung, im Sinne 

des amerikanischen „Fundraising“ durch „Friendraising“ zu erhalten und 

gleichzeitig die Identität und (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Hoch-

schule als Gesamtorganisation zu stärken.697 Angesichts dieser Ent-

wicklungen scheint sich Mittelstraß Feststellung, es „[O] gehört wohl 

eine gute Portion Naivität dazu, heute noch (oder wieder) von Wissen-

schaft als Lebensform zu sprechen“698, wenn auch nur langsam, zu re-

lativieren.699  

In diesem Kontext erfüllen Evaluationen eine nicht zu unterschätzende 

symbolische Funktion. Über die Durchführung von selbst- und peerge-

steuerter Evaluation, im Kontrast zu fremdgesteuerten Verfahren der 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, signalisieren die Hoch-

schulen, dass sie ihre Eigenverantwortung wahrnehmen und einen Bei-

trag zur strategischen Entwicklung und Profilierung der Hochschule leis-

ten wollen. Eine so verstandene Evaluation zielt im Prinzip auf rationale 

Verfahren der Leistungsmessung und Qualitätsbewertung, die einge-

bettet sind in einen Zyklus von Entwickeln und Innovieren.700 Das dar-

aus erwachsende Erfordernis der Entwicklungsplanung sollte genügend 

Raum für Kreativität und Zukunftsversionen lassen.  

 

In diesem Kontext gewinnen auch Leitbilder an Bedeutung, in denen 

das Selbstverständnis der Universität als Institution zum Ausdruck 

kommt. Ein Leitbild stellt nicht bloß eine Vision dar, sondern es verbin-

det spezifische Zielvorstellungen zur zukünftigen Entwicklung der Uni-

versität. Angesichts des internationalen Wandels, der Globalisierung, 

veränderter politischer Rahmenbedingungen und eines an Intensität 

                                            
697 Vgl. Escher 2000, S. 253 
698 Mittelstraß 1982, S. 11 
699 Vgl. Engels 2004, S. 385f 
700 Vgl. Pellert ,1999, S. 291 
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zunehmenden Wettbewerbs der Universitäten untereinander, orientiert 

das Leitbild die zukünftigen Planungen.  

Vor diesem Hintergrund verändern sich die öffentlichen Bildungsinstitu-

tionen und nehmen zum Teil erhebliche Reformanstrengungen auf sich, 

mit dem Ziel der Beförderung der Qualitätssicherung durch hochschul-

interne Steuerung. 

 

 

5.8 Das Leitbild als Instrument zur Organisationsentwicklung 

 
Angesichts begrenzter Ressourcen, fortschreitender Spezialisierung, 

der hohen Fragmentierung der Hochschule und steigendem Bedarf an 

inter- und transdisziplinärer Forschung, gewinnt die institutionelle Ent-

wicklungsplanung an Relevanz. Zur Bewältigung offenkundiger Effi-

zienzdefizite und um den hohen gesellschaftlichen Erwartungen an eine 

universitäre Bildung zu genügen, setzten Hochschulen zunehmend Pro-

file und Schwerpunkte und nehmen Anpassungen ihrer Lehr- und For-

schungsstrukturen vor, um die „institutionelle Dimension von Qualität“701 

nachhaltig zu stützen.  

Im Zuge der sich in den letzten Jahren durchsetzenden Betrachtungs-

weise der Universität als Organisation, setzen sich seit einigen Jahren 

aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich stammende und an den 

Hochschulsektor adaptierte Leitbilder zur Sicherung der institutionellen 

Handlungs- und Steuerungsfähigkeit durch. Überhaupt scheint die Re-

formdebatte, auf dem Wettbewerb fördernden Markt, in den letzten Jah-

ren zunehmend von einer ökonomisierten Perspektive geprägt zu 

sein.703 

Leitbilder dienen als Gestaltungsinstrumente sowohl der Profilbildung 

als auch der Innen- und Außendarstellung. Ihre primäre Funktion ist, 

der Hochschule ein unverwechselbares, klar konturiertes Profil und ei-

                                            
701 Pellert HQSL 1 00 04 06, E 2.1, S. 9 
703 Vgl. Kehm und Pasternack 2001, S. 210 
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nen langfristigen Orientierungsrahmen zu geben, der Aussagen zu kon-

kreten und anzustrebenden Zielen enthält. Leitbilder sind im Prinzip 

nichts anderes als eine aufgabenspezifische Beschreibung, die der 

Hochschule nach innen und außen signalisiert, welchen Weg sie künftig 

einschlagen wird. Im Kern geht es um die Bedeutung der Hochschule 

und ihre Stellung in der künftigen Wissens- und Informationsgesell-

schaft, sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit im regionalen Umfeld und auf 

dem internationalen Ausbildungs- und Forschungsmarkt. Leitbilder ge-

ben nicht nur Anstöße für Wandelprozesse, sie bündeln auch frei wer-

dende Energien für strategische Entwicklungen in der Hochschule.704  

Wie bereits skizziert, spiegeln Leitbilder, wenn sie sorgfältig konzipiert 

werden, Entwicklungsschwerpunkte und dass Selbstverständnis einer 

Hochschuleinrichtung (eines Fachbereichs bzw. eines Fachs.) oder ei-

ner ganzen Universität wider, begleitet von vielfältigen Erwartungen. In 

der Synopse aller Ideen und Vorstellungen der Hochschulmitglieder 

tragen sie als Planungsinstrument zur Transparenz und Beförderung 

weiterer Entwicklungen bei. Kursänderungen bedürfen eines partizipa-

tiv, auf einen Konsens für einen erhaltenswürdigen und entwicklungsfä-

higen Identitätskern der Hochschule, ausgerichteten Prozesses.  

Weiss konstatiert: „Das Leitbild einer Institution ist Ausdruck ihres kor-

porativen Selbstverständnisses und selbst gewählte Zielperspektive, 

sozusagen die übergreifende Vision einer Institution, der sie sich in 

pragmatischen Schritten zu nähern gedenkt. Das Leitbild einer Hoch-

schule ist der Maßstab, an dem sie ihr Handeln selbst messen kann 

bzw. von außen messen lassen will. Ohne Orientierung auf ein selbst 

gesetztes, wohldefiniertes Ziel ist sowohl Qualitätsentwicklung, als auch 

Qualitätsbewertung nur schwer vorstellbar.“705 In diesem Sinne haben 

Leitbilder eine zielunterstützende und steuernde Funktion.706 

Ein zukunftgerichtetes Leitbildkonzept berücksichtigt sowohl traditionel-

le Stärken als auch sorgfältig durchdachte innovative Angebote, die der 

                                            
704 Meyer 2000, S. 20 
705 Weiss 2000, S. 7 
706 Vgl. Mayer 2000, S. 29 
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Hochschule klare Wettbewerbsvorteile eröffnen können. Leitbilder soll-

ten veränderungs- und entwicklungsfähig sein und müssen gegebenen-

falls, entsprechend dem aktuellen Auftrag der Hochschule, nachjustiert 

werden zu können. 

Die Konzeptentwicklung verlangt nach einem gemeinsamen Reform-

prozess, der alle Handlungsbereiche der Hochschule erfasst. Allerdings 

ist es nicht einfach, die teilweise sehr unterschiedlichen normativen 

Systeme und fachkulturellen Unterschiede der akademischen Fächer707 

in ein gemeinsames Leitbild für die Universität zu integrieren.  

Die Leitbildentwicklung ist eine hochschulinterne Angelegenheit und 

erfordert eine institutionsübergreifende Diskussion und Kohärenz der 

Zusammenarbeit sowie die Einbindung in einen Prozess der Entschei-

dungsfindung und strategischen Reflexion. 

Für Carstensen stellt die „[O] Leitbildentwicklung [O] den Versuch dar, 

die strukturellen Widersprüche der Organisation und Inkonsistenzen 

ihrer offenen handlungsleitenden Theorien durch Abstimmung- und Ei-

nigungsprozesse aufzulösen.“708 Identitätsbildungsprozesse erzeugen 

häufig Spannungen zwischen Identifikation und subjektiver Autonomie, 

die es auf kommunikativen Wegen aufzulösen gilt. Allerdings gibt es 

vielfältige Kommunikationsprobleme innerhalb der Universität.  

Die Leitbildentwicklung verlangt nach einem gemeinsamen Bezugs-

rahmen, der auf Grundsatzentscheidungen basiert, die für die Universi-

tät und ihre Organisationseinheiten leitend sein sollen. Um Legitimität 

für einzuleitende Reformprozesse zu erlangen, müssen einzelne Re-

formziele transparent und Reformwege akzeptanzfördernd gestaltet 

werden. In Zusammenhang mit Problemen, die sich aus der Soziabilität 

                                            
707 „Fachkulturen sind [.] Milieus, in denen sich ein gruppenspezifischer Habitus als 
generative Grammatik fachspezifischer Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster 
herausbildet. Dabei handelt es sich keineswegs um Monokulturen, Fachkulturen sind 
häufig als in sich differenzierte Felder beschreibbar, in denen konträre Positionen (z.B. 
theoretische versus experimentelle Physiker) einander gegenüber stehen, die sich 
freilich in ihrer Beziehung zueinander wechselseitig bedingen und in homologer Be-
ziehung zu anderen Handlungsfeldern im sozialen Raum stehen.“ Wildt 2001, S. 231f 
708 Carstensen 2004, S. 53f 
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des Systems Hochschule ergeben, sind Bemühungen einzuordnen, die 

sich mit der Entwicklung einer Corporate Identity befassen.709  

„Identitätsbildungsprozesse zu initiieren ist ein Versuch, organisations-

interne Widerstände mit Hilfe positiver immatrieller Anreize zu demobili-

sieren.“710 Im Zentrum der Leitbildentwicklung stehen Fragen der insti-

tutionellen Selbstwahrnehmung, der strategischen Planung und gezielte 

Bemühungen, die Mobilisierung der Akteure, die Verbesserung und In-

tensivierung der intrainstitutionellen Kommunikation sowie die Koopera-

tion und Zuweisung von Verantwortlichkeiten, zu forcieren. Hochschul-

leitungen können sich bei der Durchsetzung gesamtuniversitärer Inte-

ressen auf die im Leitbild festgeschriebenen Ziele berufen. Gleichzeitig 

dienen Leitbilder dem in Deutschland bisher wenig Beachtung gefunde-

nen Hochschulmarketing und der Differenzierung des bislang relativ 

homogenen Hochschulsystems. Neben den Selbstverwaltungsstruktu-

ren im tertiären Sektor wird daher immer lauter über effektivere Lei-

tungs- und Entscheidungsstrukturen nachgedacht. Widerstände in den 

Selbstverwaltungsgremien sind dabei nicht auszuschließen. Vor dem 

Hintergrund, dass der Bologna-Prozess einen Internationalisierungs-

schub im tertiären Sektor ausgelöst hat, nehmen Leitbildkonzepte zu-

künftig auch eine immer gewichtigere Rolle im Rahmen von Kooperati-

onen mit zunehmend international vernetzten Hochschulen und ande-

ren Partnern ein. 

Anders als Unternehmen unterliegen Universitäten, gemäß Hochschul-

rahmengesetz § 1 Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung aka-

demischen Auftrags- und gesetzten Verwaltungsvorschriften, die ihre 

Handlungsräume begrenzen. In diesem Zusammenhang verweist Hanft 

auf einen hochschulübergreifenden Vergleich von Leitbildern. Demnach 

gelingt es gerade mal kleineren Hochschulen, sich durch fachliche Spe-

                                            
709 Vgl. Pasternack und Kehm 2001, S. 22 
710 Pasternack und Kehm 2001, S. 22. Angesichts dessen, dass Institutionen kreative 
Mitglieder brauchen, die Entscheidungsräume ausfüllen und damit bestimmten Risi-
ken unterliegen, räumen tragfähige Identitätsbildungsstrategien Individuen subjektive 
Entscheidungsspielräume ein und akzeptieren und fangen Verhaltensrisiken institutio-
nell auf. Vgl. Pasternack und Kehm 2001, S. 22 
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zialisierungen und Schwerpunktsetzungen711 ein eigenes unverwech-

selbares Profil zu geben bzw. eine Corporate Identity zu entwickeln. An 

größeren Bildungseinrichtungen reduziert sich der Gestaltungsprozess 

der Leitbildentwicklung oftmals auf einen Minimalkonsens712, allgemein 

gehaltene Formeln oder auf „vorgeblich klare Aussagen auf hohem Ag-

gregationsniveau“713, die praktisch unbrauchbar sind. Die Kernaussa-

gen der einzelnen Hochschulen unterscheiden sich nur wenig vonein-

ander.714  

Eingebunden in ein symbolisches Management können Leitbilder eine 

bestehende Institutionenkultur stärken, indem sie abstrakteren Zielori-

entierungen715 und Zielversionen (purposes) Raum geben, ungenutzte 

Energien in der Organisation zu entfesseln und in einem kollektiven, 

interaktiven Prozess Leitideen, Sinn-Modelle oder modern ausgedrückt 

Visionen zu entfalten helfen.716 Die Funktion von Leitbildern kann in 

diesem Sinne, als „[O] sinnstiftendes Element einer immer identitätslo-

seren Großorganisation Hochschule“717 verstanden werden.  

Dass Leitbilder nicht immer die erwartete Wirkung und den erhofften 

Wettbewerbsvorteil erzielen, ist auf die organisatorische Aufsplitterung 

der Universität in Fachdisziplinen, Institute und Abteilungen zurückzu-

führen, infolge derer sich die spezialisierten Einheiten voneinander ent-

fernen und nur wenig miteinander kooperieren.718 Angesichts der unter-

                                            
711 Als Beispiel hierfür seien naturwissenschaftlich oder geisteswissenschaftlich aus-
gerichtete Hochschulen genannt, die in der Öffentlichkeit durch herausragende For-
schungs- und Lehrleistungen bekannt sind, die ihren Disziplinen ihr spezifisches Profil 
verleihen. 
712 Konsens bedeutet, aus den Informationen und den Erfahrungen, die alle Seiten 
beitragen, ein gemeinsames Handeln zu entwickeln, das über Einzellösungen hinaus-
geht. Konsensfähigkeit ist ein allgemeiner Lernprozess. Jeder Einzelne/bringt Ideen, 
Lösungen, Informationen, Erfahrungen und Offenheit in den Konsensprozess ein, der 
von Achtung und Wertschätzung, Vermeidung von Überschätzung, Unzulässigkeit von 
geheimen Zielsetzungen und Streben nach gemeinsamer Zielorientierung und Zielset-
zung geprägt sein sollte. Ein stabiler Konsensprozess legt Werte und Normen fest, die 
für einen Qualitätsprozess notwendig sind. Vgl. Wolf 2004, S. 5 
713 Kronthaler HSQL 1 00 04 06 E 4.1, S.  
714 Hanft 2000, S. 129 
715 Abstraktere Zieldefinitionen erlauben eine stetige Anpassung der Zielsetzungen, in 
dem ältere durch neuere Ziele ersetzt werden. Vgl. Busch 1996, S. 239 
716 Vgl. Busch 1996, S. 199, vgl. Künzel, Nickel und Lothar Zechlin 1999, S. 105 
717Hanft 2000, S. 121 
718 Franke et al. 2002, S. 94 
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schiedlichen Genese von Fakultäten, Instituten und erworbenen Macht-

positionen besitzen die koexistierenden sozialen Statusgruppen keine 

gemeinsame Identität. Folglich finden Leitbilder nicht immer institutio-

nenübergreifende Verbreitung. Verstärkt wird diese Unverbundenheit 

durch das individualisierte Expertentum, das unterschiedliche Interes-

sen, Zwecke und Ziele verfolgt. Laske und Hammer konstatieren:„Die 

‚chinesische Mauer’ der Institutions- und Fakultätsgrenzen erweist sich 

oft als schwer zu überwinden, und das Bild der Universität als ‚Elfen-

beinturm’ müsste längst von dem einer ‚Elfenbeinturmversammlung’ 

abgelöst worden sein: Institutions-, fakultäts- oder hochschulübergrei-

fende Kooperationen sind – allen Appellen zur Teamarbeit zum Trotz – 

eher Mangelware und bilden sich meist nur auf der Basis bereits beste-

hender persönlicher Beziehungen; technische Verkabelung allein reicht 

für den Diskurs nicht aus.“719  

Eingebunden in strategische Managementstrukturen und eine akademi-

sche Kultur, erfüllen Leitbilder eine legitimatorische Funktion. 

 

 

5.8.1 Ein Leitbild für die Lehrerbildung 

 

Die Definition von zukunftsfähigen Profilen und Schwerpunktsetzungen 

im Rahmen einer strategischen Entwicklungsplanung für die gesamte 

Universität, in welche die Lehrerbildung mit einer Vision sichtbar veran-

kert ist und einem Leitbild folgt, wird zunehmend unverzichtbar.720  

Zahlreiche Probleme in der Lehramtsausbildung erklären sich aus der 

vielfach beklagten Konzeptlosigkeit, die dafür ursächlich ist, dass die 

Dimensionen der Professionalität und ein kohärentes Leitbild für den 

Lehrberuf nur unzureichend geklärt sind.721 Diese Aussage bestätigt die 

Hochschulrektorenkonferenz in ihrer Empfehlung zur Lehrerbildung 

                                            
719 Laske und Hammer 1979, S. 30f 
720 Vgl. Oelkers 2004, S. 15 
721 Vgl. Oelkers 2004, S. 1 
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2006.722  

Der Lehrerbildung fehlt es an für ihre Aufgaben klaren Zweckbestim-

mungen, normativen Ansprüchen und überprüfbaren Zielen, um strate-

gisch und operativ tätig zu werden.723 Hinter der Lehramtsausbildung 

steht keine transparente Philosophie, „[O] die den Sinn und die Ent-

wicklung der jeweiligen Handlungseinheiten erklärt."724 Hierfür nötige 

Standards und die Bereitschaft der jeweiligen Fachdisziplinen sich als 

strategische Organisationseinheiten auf einen leitbildentwickelnden 

Prozess und eigene Visionen einzulassen, der die Lehrerbildung folgt, 

sind bislang ohne wirklichen Einfluss.725  

Profil- und Leitbildentwicklungsprozess bedürfen als Schubkraft für die 

Qualitätsverbesserung des interdisziplinäreren kommunikativen Aus-

tauschs und der systematischen Reflexion, aus denen gegebenenfalls 

gemeinsame Vorschläge und Empfehlungen für den Optimierungspro-

zess erwachsen.726  

Hochschulleitungen die sich zur Aufgabe stellen, die Lehramtsausbil-

dung zu einer universitären Gesamtaufgabe zu machen, sollten zu-

gunsten eines auf die Universität zugeschnittenen Profils (Leitbilds) auf 

eine universitäre Wissenskultur setzen und mit der Lehrerbildung als 

profilbildenden Standortfaktor werben. Kompetenzabbildende Profil- 

und Zielformulierungen in Leitbildern werden erst zu wirksamen syste-

mischen Steuerungsinstrumenten, „[O] wenn sie sinnvoll mit anderen 

Steuerungsinstrumenten verbunden werden und über ihre sinnstiftende 

Ebene hinaus einen Bezug zur Handlungsebene gewinnen,727 so dass 

mit einer Einlösung der Vorgaben gerechnet werden kann. Werden die-

se Forderungen nicht erfüllt, wird sich an der Feststellung von Oelkers 

nichts ändern. Er konstatiert: „Bis heute ist die Lehrerbildung [.] inner-

halb der Universität [O] [nur, B.K.] eine kapazitätsgünstige Rander-

                                            
722 Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 2006, S. 6 
723 Vgl. Oelkers 2003, S. 9 
724 Oelkers 2004, S. 15 
725 Vgl. Oelkers 2004, S. 15 
726 Vgl. Richter 1997, S. 119 
727 Vgl. Hackl et al. 1997, S. 151 
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scheinung, die in den Leitbildern keine Rolle spielt.“728 

Als effiziente und kostenneutrale Maßnahme, die in der Lehrerbildung 

tätigen Professoren auf die Ausbildungszwecke der Lehramtsausbil-

dung einzustellen, empfiehlt Oelkers Zielvereinbarungen mit der Uni-

versitätsleitung, die ein überaus wirkungsvolles Instrument darstellen.  

 

 

5.9 Zielvereinbarungen 

 

Die in den Gesetzesnovellierungen der jüngsten Zeit zum Ausdruck 

kommende Entstaatlichung des Hochschulwesens, deren Wegmarken 

Dezentralisierung und Deregulierung sind, zielt darauf, die Hochschulen 

in die Lage zu versetzen, ihre neu gewonnene Autonomie im Rahmen 

der gesellschaftspolitischen Vorgaben zu nutzen und profilierende Wei-

chenstellungen vorzunehmen. Beide Pfade, Dezentralisierung und De-

regulierung, erlauben hochschulinterne fachliche und interlektuelle Po-

tentiale der Hochschulexperten einfallsreich und vorausschauend zu 

mobilisieren.729Während Freiwilligkeit als Aktivierungsmodus erfah-

rungsgemäß akademischen Hedonismus und (gesetzlicher) Zwang 

Obstruktionspotentiale hervorbringt, liegt der Königsweg so Pasternack 

„[O] in der freiwilligen Unterwerfung unter einen befristeten Zwang, wo-

bei Gratifikationen die Einsicht in den Sinn der Sache befördern. An den 

Hochschulen wird mehrheitlich die Position geteilt, dass die Detailsteue-

rung von Hochschulen nicht Kernaufgabe des Staates ist. Der Staat 

solle sich explizit auf eine Kontextsteuerung beschränken.730 „Diese 

normative Position trifft einerseits auf eine Situation unzulänglicher 

Ausstattung bei gleichzeitig wachsenden Leistungsanforderungen der 

Hochschulen.“731 Der Ausweg liegt in vertragsförmigen Vereinbarun-

                                            
728 Oelkers 2002, S.1 
729 Vgl. Teichler et al. 2000, S. 14,vgl. Nipperdey 2000, S. 11, vgl. Mayer 2000 (b), S. 
2 
729 Pasternack 2003, S. 136 
730 Vgl. Pasternack 2006, S. 57 
731 Pasternack 2006, S. 57 



 218 

gen“732, zu deren Umsetzung sich die Fächer in neuerer Zeit zuneh-

mend verpflichten und die einen gewichtigen Beitrag für eine strategi-

sche, innovations- und leistungsorientierte Entwicklung leisten, etwa 

über die Formalisierung der Kooperationsprozesse zwischen der Hoch-

schule, den einzelnen Disziplinen und (Fach-)Vertretern (auch der 

Lehramtsausbildung).  

Gemäß Zielvereinbarungen, die als Voraussetzung für Strategiebildung 

als Steuerungsinstrument der Hochschule verankern werden müs-

sen,733werden Ressourcen nicht mehr nur pauschal zugewiesen. Es 

gibt eine Sicherung der Ausstattung nach Leistung.  

Vertragsförmig gestaltete Vereinbarungen, die bereits eine gewisse 

Verankerung im Hochschulbereich haben, sind auf die Stärkung existie-

render und die Festlegung zukünftig zu erreichender wissenschaftlicher 

Schwerpunkte ausgerichtet. Vorbehalten werden die Kontrakte zur Un-

terstützung der Leitungsebene zwischen hierachischen Partnern, in der 

Regel zwischen Rektorat und organisatorischen Einheiten. Mit Hilfe 

dieses Steuerungsmodus werden die dezentralen Einheiten auf ge-

meinsame Ziele hin koordiniert, die der Fachbereich in den nächsten 

Jahren zu erreichen sucht und die sich in das jeweilige Handlungskon-

zept der Subeinheiten integrieren lassen.734 Gleichzeitig verpflichten 

sich die autonomen und eigenverantwortlichen Fachbereiche den Nach-

weis zu erbringen, die ausgehandelten Zielvereinbarungen zu erfüllen 

und die Qualität der Leistungen den Absprachen entsprechend zu 

erbringen.  

„Die Selbstverpflichtung kooperativ ausgehandelte Ziele auf selbstge-

wählten Wegen zu erreichen, bringt einen Gewinn an Entscheidungs-

kompetenz. Vorraussetzung ist, das die Wege der Zielerreichung tat-

sächlich ins Belieben des Fachbereichs gestellt werden.“735 

Sollten die an der Lehramtsausbildung beteiligten Fächer oder Profes-

soren die vertragsförmig vereinbarten Leistungen nicht erbringen oder 

                                            
732 Pasternack 2003, S. 136 
733 Pasternack 2006, S. 57 
734 Pasternack 2003, S. 136 
735 Pasternack et al. 2003, S. 136 
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auf Dauer hinter den Qualitätserwartungen zurückbleiben, drohen als 

Mittel der Verhaltensbeeinflussung, gegebenenfalls Sanktionen. 

Komplementär zur Autonomiesteigerung werden zur Überprüfung der 

Erfüllung von Zielvereinbarungen und des Leistungsauftrags der Hoch-

schule verstärkt diverse Varianten an Berichtssystemen und anderen 

Maßnahmen an der Hochschule installiert (Controlling, Selbstreport als 

Bestandteil regelmäßiger Evaluationen, Wissensbilanz), die „[O] den 

Abbau direkter Interventionsmöglichkeiten des Staates auszuglei-

chen“736 sollen. 

Bei allem Reformeifer ist nach Meinung von Nickel und Eskamp 

(2003)737 das Kooperationsproblem zwischen Hochschulleitung und 

Disziplinen weder durch eine bloße Stärkung der Organisationsspitze 

noch über den Einsatz von Steuerungsinstrumenten wie Ziel- und Leis-

tungsvereinbarungen oder Leistungskennzahlen zu lösen. Ihrer Ein-

schätzung nach, ist es nach wie vor erfolgsversprechender auf die Kraft 

der Überzeugung zu setzen. 

 

 

6 Fazit 

 

Mit dem quantitativen Ausbau der Hochschulen zu profillosen und un-

terfinanzierten Massenuniversitäten in den siebziger Jahren, entstand 

eine Bildungsmisere in der deutschen Universitätslandschaft. Seitdem 

haben sich die Studierendenzahlen annähernd verdoppelt, während die 

Ausstattungsbedingungen und der Stellensockel der Universitäten im 

Wesentlichen konstant geblieben sind. Das einst gerühmte deutsche 

Bildungswesen Humboldscher Prägung geriet in eine tiefe Krise. Im 

internationalen Vergleich ist die Bundesrepublik Deutschland weit ab-

geschlagen und liegt im Schlussfeld. Bildungsexperten warnen, es gibt 

zu viele Studienabbrecher, die Studienzeiten sind zu lang, die Hoch-

                                            
736 Pasternack 2006, S. 124 
737 Hierauf verweist ihre jüngere Untersuchung im Qualitätsbericht 2003. Sozialöko-
nomischer Text Nr. 102, Hamburg.  
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schulabsolventen sind im internationalen Vergleich zu alt und es gibt zu 

wenige Akademiker. Vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern 

gehen die Zahlen der Studienanfänger und Absolventen seit Jahren 

zurück.  

So verwundert es nicht, dass sich in der gegenwärtigen Situation der 

Druck auf die Hochschulen verstärkt, ihre Leistungen in Studium und 

Lehre unter den Bedingungen knapper Staatsfinanzen zu optimieren.  

Offenbar werden [O] die Weichen für eine »nachhaltige Organisations-

reform« (Hans-Jürgen Ewers) gestellt, welche die traditionellen techno-

kratischen Steuerungsmechanismen der Wissenschaftsplanung, wie sie 

als Zusammenwirken von Staat, Wirtschaft, Hochschulgremien und 

Standesverbänden im wesentlichen als juristisch gewonnene Kompro-

misse aus den Konflikten der 70er Jahre entstanden sind, schrittweise 

durch neue Elemente wettbewerbsförmiger Regulierung wissenschaftli-

cher Arbeitsabläufe ersetzt.“738 

 

Aus dieser Standorterfassung lassen sich folgende Konsequenzen zie-

hen:739  

1. Das den bundesrepublikanischen Hochschulen diagnostizierte 
Managementdefizit muss aufgehoben und ein effektives Hoch-
schulmanagement eingeführt werden. 

 
2. Die Hochschulen müssen mehr Autonomie erhalten und die Lö-

sung ihrer Probleme selbst in die Hand nehmen.  
Dazu bedarf es einer konsequenten Verlagerung von Entschei-
dungskompetenzen vom Staat auf die Hochschulen. 

 
3. Die Hochschulen brauchen moderne, effektive Organisations- und 

Entscheidungsstrukturen, die wissenschaftskulturelle Besonder-
heiten im Hochschulbereich berücksichtigen.  

 
4. Mit der zielgerichteten Deregulierung muss eine Stärkung der 

Hochschulleitungsstrukturen auf der Ebene von Rekto-
ren/Präsidenten und Dekanen einhergehen. 

 
5. Um die Leistungsfähigkeit von Wissenschaft und Forschung auf 

dem wettbewerblich organisieren Markt zu erhöhen, müssen die 

                                            
738 Bultmann 1997. Internetdokument 
739 Die hier vorgestellte Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 
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staatlichen Investitionen im Bildungsbereich gesteigert werden. 
 

6. Die Finanzierung im Hochschulsystem sollte auf einer Bewertung 
von Leistungen und einer entsprechenden leistungsgesteuerten 
Ressourcenverteilung (Wissenschaftsrat 1993, S, 18) basieren (Ü-
bergang von einer Input-Finanzierung zu einer Finanzierung, die 
sich an Leistungsindikatoren des Outputs bemisst). 
 

7. Die höheren Bildungseinrichtungen sollten sich für Profilbildung 
und Wettbewerb mehr öffnen als bisher. 
 

8. Den Hochschulen haben die Aufgabe, Visionen für eine Hochschu-
le der Zukunft (Leitbilder) zu entwickeln.  

 

8. Die Standesprivilegien der Professorenschaft als Strukturmerkmal 
dürfen einer effektiven Steuerungswirksamkeit für wissenschaftli-
che Abläufe nicht im Wege stehen. 

 

9. Interdisziplinarität (wie auch die verwandten Kennzeichnungen der 
Trans- und Multidisziplinarität) ist/sind heute mehr denn je gefragt.  
Die Leistungsfähigkeit der wissenschaftlichen Disziplinen für die 
Bearbeitung komplexer Problemfelder über die Grenzen der Dis-
ziplinen hinaus sollte die unterschiedlichen Sichtweisen und Wis-
sensbestände der einzelnen Disziplinen effektiv nutzen.  

 

10. Die Hochschule als Produzent von Dienstleistungen im Bereich 
von Forschung und Lehre, von Transfer, Wirtschaftsförderung und 
Kultur erfordert eine Optimierung der Input-Output-Relation. 

 

11. Qualitätssicherung und –entwicklung sollte über strategische Ele-
mente wie Evaluation, Akkreditierung, Leistungsorientierte Mittel-
verteilung und Ziel- und Leistungsvereinbarungen realisiert werden 

 

Diese Veränderungen eröffnen den Hochschulen eine Vielfalt von Mög-

lichkeiten und Chancen und stellen sie gleichzeitig vor große Heraus-

forderungen und Risiken. Vor diesem Hintergrund müssen Qualitätssi-

cherung und -entwicklung zu einem zentralen Element der strategi-

schen Hochschulsteuerung weiterentwickelt werden.  
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7 Universität und Lehrausbildung 

 

Zieht man bundesrepublikanische wissenschaftliche Expertise heran, 

ergibt sich ein relativ einheitliches Bild über den Zustand der bisherigen 

Lehrerbildung. Die Irrelevanz der Ausbildung ist länderübergreifend 

aufgezeigt, denn es ist empirisch (wenn auch nicht hinreichend740) auf-

gearbeitet, dass die universitäre Lehrerbildung in konzeptioneller und 

institutioneller Art und Weise nur ungenügend auf den Beruf vorberei-

tet.741 Zwar sind die Elemente der Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen 

und Lehrer unbestritten: Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erziehungs- 

und Gesellschaftswissenschaften sowie Psychologie und Praxisbezo-

gene Studien, allerdings auch die damit zusammenhängenden Defizite 

der Ausbildung: die Binnenorganisation der ersten Ausbildungsphase 

mit den kritikbeladenen lehrerbildenden Fachgebieten Erziehungswis-

senschaften und Fachdidaktik, die mangelnde institutionelle Koordinati-

on des Ausbildungsangebots, wie auch mangelnde Forschungsleistun-

gen in den lehrerbildenden Fachgebieten.742 Nicht zu vergessen die, in 

der Regel, fehlende Anbindung zur zweiten Ausbildungsphase (Refe-

rendariat), die in der Regel isoliert neben dem universitären Ausbil-

dungsprogramm steht. 

Moderne empirische Erkenntnisse bezüglich der Entwicklung von Pro-

fessionalität von Lehrerinnen und Lehrern weisen in Richtung einer 

kompetenzorientierten Lehrerbildung, die einen Paradigmawechsel in 

der Lehrerbildung743 einläuten. „Bislang herrscht das statische Ver-

ständnis vor, dass mit Abschluss des Referendariats die Absolventen 

                                            
740 „Jedoch ist zu berichten, daß zu den konzeptionellen Kernfragen und Brennpunk-
ten der Lehrerbildungsreform keine systematische, theoriebezogene und experimen-
tielle Forschung durchgeführt wurde. (O) Allerdings gab es auf unterschiedlichem, 
methodischen Niveau und mit unterschiedlichen Fragestellungen etliche empirische 
Einzeluntersuchungen.“ Schlee 1992, S.559 
741 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-
republik Deutschland (KMK) 2003 
742 Vgl. May, 2002, S. 20 ff 
743 Mit dem Begriff „Lehrerbildung“ wird der Zusammenhang aller drei Phasen (Lernen 
in der Ausbildung und im Beruf) beschrieben. Vgl. Terhart 2000 (b), S.60 
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hinreichend und dauerhaft für das Berufsleben qualifiziert sind“744 Die-

ses bisher geltende Leitverständnis zur herkömmlichen Struktur der 

Lehrerausbildung wird durch Erkenntnisse der professionsbezogenen 

Lehrerforschung (Lehrerbildung als berufsbiographisches Projekt) ab-

gelöst, wonach Lehrerinnen und Lehrer nach der erfolgreichen Absol-

vierung des Zweiten Staatsexamens „kompetente Berufseinsteiger sind, 

die über Basiskompetenzen verfügen, um sich in der Praxis professio-

nelles Wissen und Können anzueignen.“745 Diese „Basiskompetenzen“ 

gilt es zunächst einmal zu operationalisieren, in der Ausbildung anzule-

gen und,  im weiteren Berufsleben zu fördern und weiter zu entwickeln.  

Dieses Verständnis von Lehrerbildung wird durch gesellschaftspoliti-

sche Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt gestützt, die sich auf alle Be-

rufsfelder beziehen und sich in dem Stichwort Lebenslanges Lernen 

ausdrücken: „(O) die ursprüngliche Qualifizierung für die berufliche Tä-

tigkeit reicht nicht aus für eine qualitativ anspruchsvolle Berufsaus-

übung bis zur Pensionierung.“ 746  Dieser Anspruch bedeutet auch für 

die Lehrerausbildung das Lösen von tradierten Formen der Ausbildung 

und der Ausbau von Fort- und Weiterbildung. Gemessen an heutigen 

bildungs- und professionstheoretischen wie auch hochschuldidakti-

schen Gesichtspunkten kann die bisherige unverbundene Struktur der 

Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern (Fachwissenschaft, Fachdi-

daktik, Erziehungswissenschaft und Schulpraktische Studien) als „Lö-

sung der siebziger Jahre“747 bezeichnet werden, die in ihrer Komplexität 

als grundständige Ausbildung in den gegenwärtigen strukturellen uni-

versitären Möglichkeiten nicht aufgeht. 

Als flankierende Rahmenbedingungen für eine Veränderung in der Leh-

rerausbildung sind des Weiteren die Reform des öffentlichen Dienstes, 

die Situation der öffentlichen Haushalte und nicht zuletzt die, durch die 

                                            
744 WSR 2001, S31 
745 Bauer et al 1996, S.236 
746 Wenzel 1999, S.12 
747 Vgl. Becker, 1999 Jahr S.60 „Heute müssen wie die `integrierte Lehrerbildung`, wie 
sie an der Universität stattfindet, als ein Resultat lang andauernder bildungspolitischer 
Kämpfe und Kompromisse neu bewerten. Sie ist nicht mehr an Planungsidealen zu 
messen, sondern an ihrer organisatorischen Realität.“ 
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großen internationalen und nationalen Schulleistungsvergleiche resul-

tierende, Schulreformdiskussion zu sehen.748 So wird von verschie-

densten Richtungen aus, der Anspruch an die herkömmliche Lehr-

amtsausbildung herangetragen, effektiver und effizienter zu werden. 

Bislang war der hochschul- und bildungspolitische Hintergrund für in-

haltliche und strukturelle Veränderungen in der von vielen Partialinte-

ressen bestimmten Lehrerausbildung allerdings wenig förderlich, es 

fehlte der zentrale Anreiz.  

Dies ändert sich, seit Mitte der neunziger Jahre die Qualität der Leis-

tungen von Hochschulen insgesamt auf dem (finanziellen) Prüfstand 

steht und im Kontext des Bologna-Prozesses ein intensiver Hochschul-

reformprozess eingesetzt hat, der mit den Schlagworten Internationali-

sierung, Modernisierung und europaweite Zusammenarbeit der Hoch-

schulen umschrieben werden kann. Das übergreifende Ziel stellt die 

Harmonisierung des europäischen Hochschulraumes dar. Diese Aspek-

te sind vor dem Hintergrund längst überfälliger Studien- und Hochschul-

reformen zu sehen, denn seit den Zeiten des Hochschulausbaus stehen 

universitäre Ausbildungsgänge insgesamt in der Kritik, ihnen werden 

Praxisferne, Theorielastigkeit, Undurchschaubarkeit, die fehlende Ver-

mittlung von Schlüsselqualifikationen749, etc. vorgeworfen. Da sich ge-

genwärtig alle Fächer bzw. Disziplinen einer Reform unterziehen müs-

sen, kommt dieser Umstellungsprozess der Lehrerausbildung in Be-

sonderem Maße zu Gute, denn aufgrund der weit verzweigten Struktur 

des Lehramtsstudiums mit vielen Universitätsdisziplinen kann eine Re-

form der Lehramtsstudiengänge nur vollzogen werden, wenn eine 

grundlegende Reform der an der Ausbildung beteiligten Fächer vollzo-

gen wird. Dieser Aspekt konnte und wurde in der Vergangenheit nicht 

genügend berücksichtigt. Häufig wurden punktuelle Reformmaßnahmen 

ergriffen, die kaum zur Verbesserung der Gesamtsituation der Lehrer-

                                            
748 Terhart 2000 (b), S.30 
749 Unter dem Begriff Schlüsselqualifikationen werden im Zusammenhang mit der 
Hochschulausbildung, die Kompetenzen verstanden, die neben den herkömmlichen 
Fachqualifikationen grundlegend zur Berufseinmündung sind. Z. B. Qualifikationen, 
die Kooperation und Kommunikation ermöglichen. Vgl. Schaeper und Briedis 2004, 
S.5 
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bildung an den Universitäten führten. 

Die intensiv geführte hochschulpolitische Qualitätsdiskussion, ist dabei 

auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass immer weniger Geld für ei-

nen erhöhten Reformbedarf bzw. überhaupt für den universitären Re-

gelbetrieb durch die deutschlandweiten Kürzungen der Hochschulaus-

gaben zur Verfügung steht750, mündet in den folgenden Konsens: Pro-

filbildung, Leistungsorientierung und Flexibilität stellen die Vorausset-

zungen dar, damit die Hochschulen unter verschärften Rahmenbedin-

gungen weiter bestehen können. Seitdem sind die Hochschulen an-

gehalten sich zu verändern, und dies tun sie auch. 

Da die Hochschulen vermehrt in die Eigenverantwortung genommen 

werden, wird darüber hinaus vielfach auf den verantwortlichen Umgang 

mit der Lebenszeit der Studierenden hingewiesen, lange Studienzeiten 

und hohe Drop-Out Quoten vor allem in den geistes- und gesell-

schaftswissenschaftlichen Studiengängen, die den Großteil an Lehr-

amtsstudierenden ausbilden, sind vielfach empirisch belegt und lassen 

sich schwerpunktmäßig durch folgende Bereichen identifizieren: schwer 

verständliche Prüfungsordnungen, fehlende Abstimmung und mangeln-

de Koordination des Lehrangebots, unzureichende Fachstudienbera-

tung (die auf die Bedürfnisse der Lehramtsstudierenden in dem jeweili-

gen Hauptfach abgestimmt ist), Ballung von Prüfungsterminen, fehlen-

de Freiversuchsregelungen, etc.751 Diese Aspekte lassen sich zukünftig 

nicht mehr mit den Anforderungen an eine moderne europäische Hoch-

schulausbildung in Einklang bringen. 

Mit der Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen, welche 

die traditionellen Diplom-, Magister- und Staatsexamenstudiengänge 

ablösen, wird die Hoffnung verbunden, diese Defizite ausgleichen zu 

können. Denn der Kern dieses Umstellungsprozesses beruht nicht nur 

                                            
750 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes, die Zahl der Studienanfängerinnen und –anfänger, von 
1993-2003 von 25,5 % auf 39,6 % erhöht hat, die Rahmenbedingungen vor Ort sich 
aber nicht quantitativ verbessern, sondern in der Gefahr einer qualitativen Verschlech-
terung stehen. 
751 All diese Punkte ließen sich auch in der Duisburger Befragung der Lehramtsstudie-
renden finden. 
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auf einer strukturellen Umstellung auf ein zweistufiges Studiensystem, 

sondern es erwachsen auch Ansprüche an neue zeitgemäßere Inhalte 

und Lehr- und Lernformen in den Curricula (von der Input- zur Output-

orientierung), die Einbindung von internationalen und interdisziplinären 

Aspekten und letztendlich die flächendeckende Einführung von Quali-

tätssicherungsmaßnahmen, um eine nationale und internationale Ver-

gleichbarkeit akademischer Ausbildung zu sichern. Schließlich ist auch 

der Begriff „employability“ zu nennen, denn die neuen gestuften Stu-

diengänge sind mit Blick auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu 

konzipieren. Die Erreichung dieses letzen Zieles betrifft die grundstän-

dige Lehrerausbildung im Besonderen, denn diese war und ist noch 

wenig auf das Berufsfeld bezogen.752  

Die Reorganisation von Studium und Lehre trägt im Rahmen der Leh-

rerausbildung, nicht nur strukturell den Ansprüchen an eine zeitgemä-

ßere Konzeption von universitärer Bildung Rechnung, sondern auch 

inhaltlich der professionsbezogenen  Linie in der Lehrerbildungsdiskus-

sion, die eine Fokussierung der Inhalte auf das Berufsfeld und die Ein-

führung eines strukturierten Theorie-/Praxisbezugs nicht erst seit ges-

tern fordert. 

Nun lässt sich bundes- und landesweit eine ausführliche Diskussion 

festmachen, in der die traditionellen Probleme in der Lehrerausbildung 

mit neu einzuführenden Strukturen zu lösen versucht werden bzw. Re-

formvorschläge gemacht werden zur Verbesserung der grundständigen 

Lehrerausbildung. Denn anders als für akademische Ausbildungsgänge 

sollte die staatlich geregelte Lehrerausbildung anderen Regelungen im 

Umstellungsprozess unterliegen. Die Lehrer bildenden Standorte ste-

hen vor der Herausforderung im Sinne der Profilbildung standortspezifi-

sche Lösungen für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern anzu-

bieten, die gleichzeitig der staatlichen Anerkennung der Hochschulab-

schlüsse unterliegen. Dabei erhält der Veränderungsprozess inhaltliche 

Rückendeckung von den Ergebnissen der PISA-Studie, welche die Un-

                                            
752 Vgl. Terhart 2000 (b), S.68 
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zulänglichkeit der deutschen Schul- und Lehrerausbildung medienwirk-

sam in die Öffentlichkeit rückte. In diesem Zusammenhang wurden 

Standards und Kerncurricula zentral erarbeitet, um den strukturellen 

Veränderungsprozess inhaltlich flankieren zu können.  

Da es keine Erfahrungswerte darüber gibt, welches Konzept am ehes-

ten eine effektive Lehrerausbildung gewährleistet, wurden in Nordrhein-

Westfalen einige Universitäten ausgewählt, die das gestufte Lehramts-

studium in Form eines Modellversuchs anbieten (zunächst Bochum und 

Bielefeld, in einer zweiten Ausschreibungsrunde: Dortmund und Müns-

ter753). Die jeweiligen Ausbildungskonzepte werden einer externen Eva-

luation unterzogen754, um endlich der Forderung nach länderverglei-

chender externer Evaluation nachzukommen, die seit der Einsetzung 

einer Expertenkommission, zu den Perspektiven der Lehrerausbildung 

in Deutschland, seitens der Kultusministerkonferenz gefordert wird. So 

sollen in der Konsequenz die tatsächlichen Probleme und Defizite adä-

quat angegangen werden. Schließlich mangelt es an empirisch abgesi-

cherten Aussagen über den Zustand der Lehrerausbildung über alle 

Standorte hinweg in Deutschland. So lässt sich einzig der Evaluations-

bericht der Universität Paderborn heranziehen, um einen Gesamtaus-

schnitt der Lehrerbildung an einem Standort darzustellen. Das Pader-

borner Evaluationsvorhaben hat als einziger Standort lehramtsbezoge-

ne Kernfächer in Kombination mit dem erziehungswissenschaftlichen 

Bereich mit ihren Anteilfächern in die Untersuchung einbezogen.755 

Von diesem standortspezifischen Bericht zu unterscheiden, sind exem-

plarisch einige Evaluationen zu nennen, die sich allerdings nur auf Teil-

bereiche der Lehrerausbildung beziehen, „Evaluation der Forschung in 

den Berufswissenschaften der Lehrerbildung“ Wissenschaftliche Kom-

mission Niedersachsen (2001), „Evaluation der Lehre in der Lehrerbil-

dung“, Zentrale Evaluationsagentur (2002), „Empfehlungen zur Weiter-

entwicklung der Lehrerbildung in Niedersachsen (2001). 

                                            
753 Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen 2004 
754 Das Hochschulinformationssystem HIS Hannover evaluiert begleitend die Modell-
versuche.  
755 Vgl. Filaretow, Köster 2002 
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Somit ist das hier vorgestellte Duisburger Evaluationsverfahren aus 

heutiger Sicht als ein Beispiel zu sehen, gezielt Informationen über die 

Situation ausgewählter Lehramtsstudiengänge vor Ort zu sammeln um 

der Hochschulleitung gebündelt einen Überblick über den multidis-

ziplinären Lehramtsbereich bieten zu können, vor der Maßgabe, zu ei-

ner Profilierung der Lehramtsausbildung beitragen zu können. 

Betrachtet man die aktuellen Anforderungen, die sich an eine gestufte 

Struktur stellen, wird deutlich, dass über dem System der Lehrerbildung 

eine zweiseitige Flagge gehisst wird, auf der einen Seite soll vermehrt 

professionsbezogen ausgebildet werden, auf der anderen Seite durch 

konsekutive Studiengänge vermehrt polyvalent, d. h. auf ein breites, 

aber definiertes, Berufsfeld, um für die Einsetzbarkeit auch außerhalb 

des Schuldienstes vorbereiten zu können.756 In der Konsequenz stellt 

sich der Anspruch an ein Curriculum, welches auf ein breites Berufsfeld 

für Vermittlungsberufe757 hin vorbereitet, und in Kooperation zwischen 

Studienseminar und Universität zu entwickeln ist.758 Mit diesem Sys-

temwechsel verbunden ist das Instrument der Akkreditierung zu nen-

nen, welches im Rahmen der Qualitätssicherung fachlich-inhaltliche 

Mindeststandards überprüft und bei der Einführung von neuen Bache-

lor- und Masterstudiengängen bzw. bei de Umstellung laufender Stu-

diengänge auf gestufte Strukturen gesetzlich vorgeschrieben ist. Eine 

wichtige Frage, die sich aus Akkreditierungsverfahren für die Lehrerbil-

dung insgesamt ergibt, ist die Stellung des Staatsexamens im Rahmen 

des Bologna Prozesses. 

Charakteristisch für die Situation gestufter Ausbildungskonzepte für das 

Lehramt in Nordrhein-Westfalen ist, dass die in Form eines Modellver-

                                            
756 Vor dem Hintergrund der hohen Lehrerarbeitslosigkeit in den achtziger Jahren 
wurde das Modell einer konsekutiven Lehrerbildung  bereits diskutiert, fand aber in der 
Hochschulbausbildung keine Anwendung. Vgl. Stoss 1982, Wildt 1986 
757 Vgl. Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Minsterium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen: Eck-
punkte zur Gestaltung von BA-/MA-Studiengängen für Lehrämter, Düsseldorf, 15. 
März 2004 
758 In der Realität wird aber deutlich, dass nur wenige Hochschulen (Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz) die Verantwortung für die Schulpraktischen Stu-
dien an die dafür zuständigen Studienseminare geben, so dass mindestens an dieser 
Schnittstelle Kooperationsbemühungen erkennbar sind. 
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suchs laufenden Programme für die Lehrerbildung erst im Nachhinein 

einer Akkreditierung unerzogen werden und nicht vorher.759 

Somit ist die Diskussion um Qualitätssicherung in der gestuften Lehrer-

bildung vorrangig eine theoretisch geführte, die erst, nachdem die ers-

ten Absolventinnen und Absolventen in das Berufsleben entlassen wer-

den, um empirische Daten und Fakten angereichert werden kann. Be-

vor ein Überblick über die institutionelle Situation der Lehramtsausbil-

dung in den Universitäten gegeben wird sowie über die inhaltlichen 

Problemstellungen, soll kurz skizziert werden, wie die Lehramtsausbil-

dung in Deutschland organisiert ist. 

 

 

7.1 Rahmenbedingungen und Normierung 

 

Die Lehrerausbildung in der Bundesrepublik Deutschland gliedert sich 

in zwei Phasen, die institutionell und personell voneinander getrennt 

konzipiert sind. Die Ausbildung erfolgt durch ein Hochschulstudium mit 

anschließender Erster Staatsprüfung sowie durch eine schulpraktische 

Phase in Form des Vorbereitungsdienstes (Referendariat) von z. Z. 24 

Monaten. Die Ausbildung während des Referendariats findet außerhalb 

der Universität in Studienseminaren und Ausbildungsschulen statt. Die 

vorberufliche Ausbildung wird durch eine erfolgreiche Zweite Staatsprü-

fung am Ende des Vorbereitungsdienstes mit der Erteilung der Befähi-

gung zu einem Lehramt für eine Schulstufe bzw. Schulform abge-

schlossen, auch der Erwerb zur Befähigung zu mehreren Lehrämtern 

ist möglich. 760 Die so genannte Zweiphasigkeit, die universitäre Pha-

                                            
759 Eine Ausnahme stellt z. B. das Land Rheinlad-Pfalz dar. 
760 Das Lehrerausbildungsgesetz (LABG) LABG (Neufassung vom 02.07.2002) regelt 
die Ausbildung in Studium und Vorbereitungsdienst mit dem Ziel, ein Lehramt an öf-
fentlichen Schulen selbständig ausüben zu können. Die Lehramtsprüfungsordnung 
enthält Vorschriften zum Lehramtsstudium und zur Ersten Staatsprüfung (27.03.2003). 
Darüber hinaus gibt es – entsprechend der Neufassung des Lehrerausbildungsgeset-
zes:  Ablösung der bisherigen Stufenlehrämter Primarstufe, Sekundarstufe I und Se-
kundarstufe II - Fächerspezifische Vorgaben für die Lehramtsstudiengänge (für das 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie den entsprechenden Jahrgangs-
stufen der Gesamtschule, für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen und für 
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se761 und die Staatsexamina sind (noch) charakteristische Merkmale 

der deutschen Lehrerbildung. 

Neben diesen grundlegenden Strukturmerkmalen weist das deutsche 

Lehrerausbildungssystem an jedem Standort vier Studienbereiche auf.  

Das Lehramtsstudium setzt sich aus einem fachwissenschaftlichen und 

fachdidaktischem Studium in jeweils mindestens zwei Fächern, dem 

erziehungswissenschaftlichen Studium und Praxisphasen zusammen. 

 

In den Lehramtsstudiengängen findet nach einem Grundstudium eine 

Zwischenprüfung statt. Das Grundstudium vermittelt das Grundlagen- 

und Orientierungswissen und bereitet auf die exemplarische Vertiefung 

in ausgewählten Bereichen des Hauptstudiums vor.  

 

Die Regelstudienzeit für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschu-

len (GHR) sowie den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt-

schule beträgt sieben Semester, für das Lehramt an Gymnasien und 

Gesamtschulen und für das Lehramt an Berufskollegs und Lehramt für 

Sonderpädagogik jeweils neun Semester.  

                                                                                                                   
das Lehramt an Berufskollegs und Lehramt für Sonderpädagogik). Die Ausbildung im 
Vorbereitungsdienst an Studienseminaren und Ausbildungsschulen und die Organisa-
tion der Zweiten Staatsprüfung wird durch die Ordnung des Vorbereitungsdienstes 
und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (OVP vom 11.11.2003) ge-
regelt. 
761 Bis auf Baden-Württemberg, dort erfolgt die Ausbildung für Grund-, Haupt-, Real- 
und Sonderschullehrer an der Pädagogischen Hochschule, erfolgt die erste Phase der 
Lehrerausbildung an einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschule. 
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Tabelle: Regelstudienzeit/Prüfungszeit/Vorbereitungsdienst/  

Semesterwochenstundenvolumen (SWS) 

 

 GHR762 Gym./GS763 BK764 SP765 

Regelstudienzeit 7 Semester 9 Semester 9 Semester 9 Semester 

Prüfungszeit 1 Semester 1 Semester 1 Semester 1 Semester 

Vorbereitungsdienst 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate 

1. Fach / 

 2. Fach 

Je 40 SWS inkl. 

8 SWS Fachdi-

daktik 

pro Fach 

Je 65 SWS766 

Inkl. 8 SWS  

Fachdidaktik 

pro Fach  

Je 60 

SWS767 

Inkl. 8 SWS  

Fachdidaktik 

pro Fach  

40 SWS/ 

20 SWS 

Inkl. 8 SWS  

Fachdidaktik 

pro Fach 
Sonderpädagogische 

Fachrichtungen 

 
  Mindestens 70 

SWS 
EW 25-30 SWS 25-30 SWS 25-30 SWS 25-30 SWS 

Berufspädagogik   6-10 SWS  

Didaktisches Grund-
lagenstudium 

20 SWS    

Summe SWS 125-130  160-165 155-160  155-160  

 

 

„Die angegebenen Semesterwochenstunden sind keine für jeden Stu-

diengang exakt geltenden Begrenzungen. Sie sind vielmehr ein Mittel-

wert und können je nach der Struktur des Studiengangs unter- oder 

überschritten werden.“768 

 

In den Praxisphasen werden theoretische Studien und schulpraktische 

Erfahrungen in den verschiedenen Schulformen systematisch miteinan-

                                            
762 Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie den entsprechenden Jahr-
gangsstufen der Gesamtschule 
763 Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
764 Lehramt an Berufskollegs 
765 Lehramt für Sonderpädagogik 
766 An Stelle von zwei Unterrichtsfächern kann auch nur das Unterrichtsfach Kunst 
oder nur das Unterrichtsfach Musik studiert werden (mindestens 130 SWS). 
767 Bei der Kombination der beruflichen Fachrichtung entfallen auf Wirtschaftswissen-
schaft 80, auf die spezielle berufliche Fachrichtung 40 SWS. 
768 Ebenda 
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der verknüpft (§ 2 Abs. 4 LABG). Die Praxisphasen werden laut LPO 

(März 2003) in folgenden Formen durchgeführt: 

 

Form/Begleitung/Umfang Studienabschnitt Ziel 

Orientierungspraktikum/ 
Erziehungswissenschaftlich/ 
mind. vier Wochen 

Erstes Studienjahr Erkundung des Arbeitsfeldes 
Schule/Überprüfung der Berufs-
entscheidung 

Weitere Praktika/ 
Erziehungswissenschaftlich 
oder fachdidaktisch unter fach-
wissenschaftlicher Beteiligung/ 
mind. zehn Wochen 

Hauptstudium Analyse und Reflexion grundle-
gender Aufgaben der Schu-
le/Einblick in außerschulischen 
Kinder- und Jugendbe-
reich/Schnittstellen zur Schule 

 

Die Praxisphasen sollen vorrangig mit erziehungswissenschaftlichen 

und fachdidaktischen Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 

zwölf Semesterwochenstunden verbunden werden und haben einen 

Gesamtumfang von 14 Wochen. 

Die Teilnahme an den Praxisstudien ist bei der Anmeldung zur Ersten 

Staatsprüfung nachzuweisen.  

Insgesamt ergibt sich für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschu-

len (GHR) sowie den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt-

schule ein Ausbildungsprofil von etwa 125-130 SWS und für das Lehr-

amt an Gymnasien und Gesamtschulen ein Profil von 160-165 SWS, für 

das Lehramt an Berufskollegs und das Lehramt für Sonderpädagogik 

ein Profil von 155-160 SWS. Diese Ausgestaltung gilt für das Lehramt 

in Nordrhein-Westfalen769. Insgesamt obliegt die konzeptionelle Rah-

mung der Lehrerbildung den Kultusministerien der einzelnen Länder. 

Somit existieren Konzeptionen, die schulformbezogene Schwerpunkt-

setzungen oder stufenbezogene Ausbildungen beinhalten, darüber hin-

aus werden auch schulform- wie stufenübergreifende Ausbildungskon-

zepte vorgehalten. Um dennoch eine berufliche Mobilität wie einen Stu-

dienortwechsel innerhalb Deutschlands gewährleisten zu können, hat 

                                            
769 Durch die Neufassung des Lehrerausbildungsgesetzes werden Lehramtsstudie-
rende in Nord-Rheinwestfalen ab dem Wintersemester 2003/04 nicht mehr stufenbe-
zogen, sondern schulformbezogen in vier Bereiche ausgebildet: Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Realschulen (GHR9 und den entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge-
samtschule, Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen, Lehramt an Berufskollegs, 
Lehramt für Sonderpädagogik. 
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die Kultusministerkonferenz 1999 eine gegenseitige Anerkennung von 

Lehramtsprüfungen und Lehramtsbefähigungen verabschiedet (Husu-

mer Beschlüsse 1999)770. 

Nachdem die Berufsbefähigung erteilt wurde, beginnt die Phase der 

Berufstätigkeit, die von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen einge-

rahmt wird (die sogenannte dritte Phase). 

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen haben unterschiedliche Auf-

gaben. „Die Lehrerfortbildung dient der Erhaltung und Erweiterung der 

beruflichen Kompetenz der Lehrer. Sie trägt dazu bei, dass die Lehrer 

den aktuellen Anforderungen ihres Lehramts entsprechen und den Er-

ziehungs- und Bildungsauftrag der Schule erfüllen können. Durch die 

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen wird das für die Berufsaus-

übung erforderliche Wissen und Können der Lehrer im pädagogischen, 

psychologischen und didaktischen und fachwissenschaftlichen Bereich 

vertieft und erweitert.“771 

„Die Lehrerweiterbildung soll die Lehrer befähigen, ihr Lehramt in einem 

weiteren Unterrichtsfach oder in einer zusätzlichen Fachrichtung aus-

zuüben. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, die Befähigung für ein 

weiteres Lehramt zu erwerben.“772 Dadurch, dass die Lehrkräfte selbst 

entscheiden, ob sie an den Angeboten teilnehmen oder nicht, ist die 

tatsächliche Teilnahme von der empfundenen Verpflichtung zur Fort- 

und Weiterbildung gesteuert und diese war bislang nicht besonders 

ausgeprägt.773 In allen Bundesländern besteht durch die Kultusverwal-

tungen und Schulbehörden die Empfehlung zur Fortbildung, eine Pflicht 

zur Teilnahme besteht allerdings nur für spezielle Funktionsträger 

(Schulleiterinnen und Schulleiter). Aufgrund der Heterogenität der Trä-

                                            
770 Siehe hierzu das Kapitel „Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen.“ 
771 The Information Database on Teacher Education in Europe (kurz Eurydice) 
2002/03 
772 The Information Database on Teacher Education in Europe (kurz Eurydice) 
2002/03 
773 Cloer et al weisen darauf hin, „(O) dass wenn jeder Lehrer mindestens einmal im 
Jahr an einer Weiterbildungsveranstaltung teilnimmt (Müller-Rolli 1998, S.407 zitiert 
nach Cloer et al. 2000, S.21), eben faktisch doch eine nicht genau bezifferbare Anzahl 
von LehrerInnen dieses Angebot nicht annimmt bzw. gar keine Verpflichtung zur Wei-
terbildung empfindet.“ 
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ger von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gibt es keine aktuellen 

umfassenden Statistiken, die genauer Auskunft über Qualität des An-

gebots und Quantität der Teilnahme geben. 

 

 

7.1.1 Institutionelle Situation 

 

Auch wenn die Zweiphasigkeit der Lehramtsausbildung in der Bundes-

republik fest etabliert ist, unterliegt die universitäre Phase (Grundaus-

bildung) in jedem Bundesland der Kritik.774 Das Kernproblem der ersten 

Phase der Lehrerausbildung erwächst aus dem strukturellen Hinter-

grund einer zweiphasig organisierten Lehramtsausbildung775 mit ver-

schiedenen Institutionen und mit unterschiedlichen personellen Zustän-

digkeiten.  

 

„Viele Modelle der LehrerInnenbildung können durch eine Zersplitterung ihrer 

Lernorte gekennzeichnet werden. LehrerInnenbildung scheint ein „place“ zu 

fehlen, das heisst ein identitätsstiftender und kohärenter Ort mit klaren Ver-

antwortlichkeitsstrukturen.“776 

 

Die staatliche Zugehörigkeit der Lehrerausbildung, „[O] unter hoher 

institutioneller, inhaltlicher und personeller Beteiligung des Wissen-

schaftssystems [...]“777  führt zu der vielfach konstatierten Verantwor-

                                            
774 Schaefers 2002, S.67 Es finden sich auch genügend Kritikpunkte für die zweite 
Phase der Lehrerausbildung, allerdings treten diese in der Diskussion nicht in dem 
Maße in Erscheinung wie die Kritik an der ersten Phase. Die zweite Phase wird auf-
grund ihrer außeruniversitären Verortung als „vernachlässigte Phase der Lehreraus-
bildung“ (Terhart 2000 (b), S.17) bezeichnet. Qualitative Studien zeigen verstärkt 
Handlungsbedarf auf, diese Phase ebenfalls den gleichen intensiven Bemühungen zu 
unterziehen wie die erste Phase. Auffallend ist, dass in den gegenwärtigen Reform-
konzepten die Institutionen der zweiten Phase weiterhin wenig Berücksichtigung fin-
den und kaum in die Überlegungen integriert werden. Vgl. Wenzel 1999, S.13f 
775 „Integrative Ausbildungsszenarien, die unter institutioneller, personeller und inhalt-
licher Einbeziehung des Vorbereitungsdienstes die enge Verzahnung von theoreti-
schen und praktischen Studien realisieren, wurden in den 70er Jahren im Rahmen 
von Modellversuchen an den Universitäten Bremen, Osnabrück und Oldenburg er-
probt, von der Bildungspolitik aber letztendlich verworfen.“ Habel 2002, S.149 
776 Buchberger 2002 S.12  
777 Terhart 2000 (b), S.10 
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tungsdiffusion. Dadurch, dass die weitgehende Bestimmung der Stu-

dieninhalte und Prüfungsordnungen des Lehramtsstudiums staatlichen 

Vorgaben unterliegen sowie unter die Zuständigkeit von zwei Ministe-

rien fallen, sind die Rahmenbedingungen fest vorgegeben. Allerdings 

entspricht diesem Regelungskorsett keine funktionierende Infrastruktur 

in der Praxis, d.h. in den Hochschulen fehlt eine klar definierte Zustän-

digkeit vor Ort, welche die Ausgestaltung der Ausbildung regelt.  

 Diese institutionellen Marginalisierung778 der Lehrerausbildung an den 

Hochschulen wirkt sich auf alle Beteiligte aus, Studierende und Lehren-

de. Lehramtsstudierende stehen in der Regel vor einer zweifachen 

Herausforderung. Zum einen sind  zeitliche und inhaltliche Abstimmung 

von Lehrveranstaltungen zu meistern - auch wenn Studierende einer 

Fakultät ähnliche organisatorische Probleme wie Lehramtsstudierende 

bewältigen, sind sie dennoch Studierende eines Faches und in der Re-

gel einer Fakultät zugeordnet.779 Zum anderen ist ein zusammenhän-

gendes Curriculum selbst zusammenzustellen. „Das gegenwärtige 

Lehramtsstudium ist für die unmittelbar betroffenen Studenten eine er-

heblich Belastung, weil sie den fehlenden Zusammenhang, den offen-

sichtlich Hochschullehrer und Studienordnung nicht imstande sind zu 

stiften, ´selbst im eigenen Kopf erzeugen´ sollen.“780 

In diesem Zusammenhang spielen innerinstitutionelle Reputationsas-

pekte eine Rolle, die maßgeblich steuern, wie Lehrerausbildung an ei-

nem Standort wahrgenommen wird. Die Lehramtsausbildung umfasst 

die ganze Universität, eine Vielzahl von Universitätsdisziplinen ist an 

dem Mehrfachstudium beteiligt. Trotz alledem wird der Lehramtsausbil-

dung in vielen Disziplinen eine eher geringe Lobby zugeschrieben, und 

in der Regel von den Lehrenden als sekundäre Dienstleistung angese-

hen.781 Für viele Disziplinen gilt darüber hinaus das Vorurteil, dass Stu-

                                            
778 Vgl. Habel 2002, S.151 
779 Hilligus, 2003, S.157 
780 Wittenbruch 1997, S.260, zit. nach Blömeke 2001 (a), S.147 
781 Dass der Lehrerbildung an den sie bisher betreibenden Universitäten kein großer 
Stellenwert beigemessen wurde, ist nichts neues, wurde aber im Rahmen der Bege-
hungen des Expertenrats des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung 
NRW 2001 herausgestellt. 
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dierende, die nicht ausreichend für ein rein fachwissenschaftliches Stu-

dium qualifiziert sind, den Weg wählen das Fach auf Lehramt zu studie-

ren.782  

Um die Schwierigkeiten in der Lehramtsausbildung gezielt angehen zu 

können, wurde Anfang der neunziger Jahre in Nordrhein-Westfalen eine 

Bestandsaufnahme des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung 

zur Lehrerausbildung an den Hochschulen durchgeführt. Fazit der von 

den Hochschulen selbst zu benennenden Schwierigkeiten: „Insgesamt 

verfügen die Lehramtsstudiengänge nicht über ein hinreichend eigen-

ständiges und transparentes Profil. Insbesondere mangelt es an einer 

Sequentialisierung des Studienverlaufs.“ 783  

Die von den Hochschulen genannten Probleme lassen sich durch Er-

gebnisse unterfüttern, die seit den siebziger Jahren im  Rahmen des 

Forschungsinteresses zur Strukturqualität der Lehrerausbildung ge-

wonnen wurden. Die curriculare und strukturelle Unverbundenheit der 

„Substrukturen der lehrerausbildenden Einrichtungen“784 stellt ein oft 

monierter Kritikpunkt dar. Um die Situation der Lehrerbildung in die In-

stitution Universität zu verbessern, „[wurden, J.Z.] Strukturen erprobt 

[...], deren Zweck darin besteht, die für die Lehrerausbildung relevanten 

Institutionen, Personen, Elemente usw. so aneinander zu knüpfen, dass 

gegenseitiges Lernen stattfinden kann.“785 

Als prominentestes deutsches Beispiel für institutionalisierte koordinie-

rende Strukturen lassen sich die Zentren für Lehrerausbildung786 nen-

nen, die 1995 im Rahmen eines nordrhein-westfälischen Modellver-

suchs, zunächst auf fünf Jahre befristet, an zunächst vier Hochschulen 

(Dortmund, Münster, Paderborn und Wuppertal) gegründet wurden. 

                                            
782 Daraus ließe sich der Schlus ziehen, dass Lehramtsstudierende oft sich selbst kein 
anderes Studium zutrauen. Befragungen die in diesem Zusammenhand durchgeführt 
wurden, zeigen, dass dies nur für einen geringen Anteil der Befragten zutrifft. In der 
Gesamtheit der Lehrämter wird dieses Motiv jedoch überproportional von Primarstu-
fenstudierenden genannt. Vgl. Schaefers 2002, S.68 
783 http://plaz.de/wir_ueber_uns/zfl (11.03.2004) 
784 Fried 2003, S.11 
785 Fried 2003, S.13 
786 Gegenwärtig existieren bundesweit ca. 15 Standorte, die meisten in Nordrhein-
Westfalen. Vgl. Blömeke 2001 (a), S.131 
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Die Zentren sollten als quer zu den Strukturen angesiedelte wissen-

schaftliche Einrichtungen die Koordinierung und Integration der Lehr-

amtsstudiengänge in die Hochschulstrukturen übernehmen, und die 

Stärkung der Zusammenarbeit der Angebotsstrukturen innerhalb der 

Universität und darüber hinaus mit außerhalb der Hochschule sich be-

findenden Orten der Lehrerausbildung voranzutreiben, mit dem Ziel die 

Defizite an empirischer Forschung in den berufsfeldbezogenen Diszipli-

nen, in den Fachdidaktiken und der Erziehungswissenschaft auszuglei-

chen und somit auf der Forschungsebene zur Professionalisierung des 

Lehrerberufs beizutragen, schließlich stellte auch die Evaluation des 

Lehrangebots eine Dienstleistungsfunktion der Zentren dar, die im 

Landtag NRW 1999 festgelegt wurden. 

 

Durch die Einführung der Lehramtsprüfungsordnung vom 27. März 

2003 wurden diese Funktionen gestärkt. „Die Hochschulen stellen mit 

Unterstützung der Zentren für Lehrerbildung gemäß § 87 des Gesetzes 

über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-

setz – HG) in Verbindung mit § 31 Abs. 2 HG die fachbereichsübergrei-

fende Koordination des Lehrangebots zu den erziehungswissenschaftli-

chen, fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Studien und für die 

Praxisphasen innerhalb eines Lehramtsstudiengangs nach Gegens-

tand, Zeit und Ort sicher.“787 

 

Aufschluss über die bisher geleistete Arbeit an den Zentren geben die 

jeweiligen Rechenschaftsberichte bzw. Evaluationsberichte788, die ein 

differenziertes Bild von dem Wirken der Zentren zeichnen und darüber 

hinaus deutlich machen,  dass bestimmte Voraussetzungen geklärt sein 

müssen, ehe die Zentren ihre koordinierende Funktion effektiv in der 

Hochschule erfüllen können.  

                                            
787 Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (Lehramtsprü-
fungsordnung – LPO) vom 27. März 2003, § 6. 
788 Da die meisten Berichte aus dem Paderborner Lehrerbildungszentrum (PLAZ) 
hervorgehen, können die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden, sondern geben 
nur standortbezogen Auskunft über die Arbeit des dort ansässigen Zentrums. Vgl. 
Schaefers 2002, S. 73 
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So ist die Aufgabenerfüllung innerhalb der Hochschule zu einem gro-

ßen Teil abhängig von den Grundeinstellungen der Lehrenden in den 

beteiligten Disziplinen, die sich in Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz nie-

derschlagen. Ein Beispiel aus Paderborn zeigt, dass das Zentrum nach 

mehrjähriger Arbeit noch kritisch von den Lehrenden, besonders von 

den Fachdidaktikern, gesehen wird.789 Dies ist umso verwunderlicher, 

da die vorrangige Aufgabe u. a. darin besteht die Situation der Fachdi-

daktiken zu stärken. Dies führt zu dem Schluss, dass die Zentren für 

Lehrerbildung innerhalb der Hochschulstrukturen Lobbyarbeit für sich 

selbst zu leisten haben bzw. für ihr Selbstverständnis, ehe sie konkret 

zu einer Verbesserung der Situation der Lehrerausbildung an einem 

Standort beitragen können. 

Mit der Installierung der wissenschaftlichen Einrichtungen (Zentren) 

wurde die Hoffnung verbunden, Struktur- und Organisationsprobleme 

zu lösen, die der Integration der Lehrerausbildung an den Universitäten 

im Weg stehen. Diese Hoffnung hat sich nur teilweise erfüllt, dennoch 

lassen sich Anhaltspunkte identifizieren, die Aufschluss darüber geben, 

dass die Zentren wichtige Funktionen für die Lehrerausbildung an Uni-

versitäten erfüllen.790 Gegenwärtig wird in den Empfehlungen der Län-

der-Kommissionen die flächendeckende Einrichtung eigenständiger 

Institutionen der Lehrerbildung (Hessische Kommission) weiterhin kon-

trovers diskutiert. Die Befürworter versprechen sich eine bessere Koor-

dination der Ausbildungsanteile. Die Gegenseite rät, aufgrund der ge-

machten Erfahrungen mit den herkömmlichen Zentren, von der Einrich-

tung organisatorisch eigenständiger Institutionen der Lehrerbildung ab. 

“Stattdessen sollten inneruniversitäre Instanzen zur Koordination der 

Lehramtsausbildung etabliert werden, die die Einzelbeiträge der Fächer 

zu dieser Ausbildung bündeln. Solche Gremien sollten mit außeruniver-

sitären Instanzen der Lehrerbildung kooperieren bzw. diese einbezie-

                                            
789 Fried 2003, S. 14 
790 Fried 2003, S.13f 
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hen; gedacht ist hier an die Ausbildung in der sog. zweiten Phase, aber 

auch die berufsbegleitende Weiterbildung.“791 

Ein Beispiel, wie eine bessere Anbindung eines Zentrums für Lehrerbil-

dung erreicht werden kann, und gleichzeitig die institutionalisierten ko-

ordinierenden Strukturen besser in das Bewusstsein der Beteiligten in 

der Hochschule gehoben werden können, liefert die Universität Göttin-

gen. Hier wurde eine verantwortliche Instanz geschaffen, mit klar defi-

nierten Zuständigkeiten, Mitgliedern und Aufgaben. 

So wurde ein Zentrums für empirische Unterrichts- und Schulforschung 

(ZeUS) gegründet, mit der Verantwortlichkeit für die Lehrerbildung. 

Durch drei fachbezogene Arbeitsgruppen (AG Fachdidaktik Sprach- 

und Literaturwissenschaften, AG Historisch-sozialwissenschaftliche 

Fachdidaktiken und AG Fachdidaktiken in den Naturwissenschaften), 

die im ZeUS verorten sind, erfolgte die Integration der Fachdidaktik in 

die Fachwissenschaften sowie in die verantwortliche Institution.   

Um operativ einen Austausch gewährleisten zu können, wurde eine 

Studienkommission (Vorsitz Studiendekan Lehrerbildung), die aus den 

jeweiligen AGs je eine/n Vertreter/in rekrutiert, sowie aus dem ZeUS ein 

Vorstandsmitglied sowie 4 Studierende. Die Aufgaben der Studien-

kommission bestehen in der fächerübergreifenden Lehrplanung, der 

Abstimmung zwischen Fach- und Grundwissenschaften sowie der Wei-

terentwicklung der Lehrerbildung generell. ZeUS entsendet den Stu-

diendekan Lehrerbildung als gleichrangiges Mitglied für das Studiende-

kanekonzil Lehramt mit dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre als 

Vorsitzendem für das strategische Geschäft.792  Last but not least ist die 

Koordinationsstelle Lehrerbildung zu nennen, deren Aufgaben in der 

Koordination von schulpraktischen Studien und Praktika liegen, der Ko-

operation mit Schulen und Studienseminaren und der Begleitung der 

Evaluations- und Akkreditierungsverfahren von Studium und Lehre.  

                                            
791 Gogolin 2001, S.37 
792 Lemmermöhle und Jahreis 2003, S.231 
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Das Göttinger Beispiel einer Querstruktur zeigt, wie komplex die Struk-

tur selbst sein muss, um die Lehrerbildung innerhalb der universitären 

Hierarchie aufzuwerten. 

Unabhängig von der vertretenden Position (institutionelle Einrichtung 

oder inneruniversitäre Kommission) ist ein empirischer Fakt zu nennen, 

der grundlegend für die Bemühungen zur Reform der Lehrerbildung ist. 

Die Lehrangebotsplanung im Rahmen der Kapazitätsberechnung richtet 

sich in der Regel an den Bedürfnissen der Diplomstudiengänge aus. So 

konkurrieren das erziehungswissenschaftliche Begleitstudium des Lehr-

amtsstudiums kapazitär mit Lehrangeboten des Diplomstudiengangs 

Erziehungswissenschaft. Da die Lehrerausbildung keiner Fakultät zu-

geordnet ist, und beide Angebotsprofile bei voller inhaltlicher Berück-

sichtigung der Lehramtsstudierenden nicht fortgeführt werden können, 

hat die Lehrerausbildung, trotz ihrer großen Zahl an Studierenden, in 

der Regel das Nachsehen. In den fachwissenschaftlichen Studienange-

boten wirkt das andere Extrem. Speziell in den Naturwissenschaften 

und in den Studiengängen, in denen Unterrichtsfächer für berufsbilden-

de Schulen studiert werden können (z. B. Ingenieurswissenschaften), 

werden die Lehramtsstudierenden aufgrund ihrer geringen Anzahl kaum 

inhaltlich im Lehrangebot berücksichtigt.793 Aufgrund dieses Struktur-

problems stellt sich die Frage, inwieweit es möglich ist positive steuern-

de Effekte für die Lehrerausbildung an der Universität zu erzielen.794 

 

 

7.1.2 Inhaltliche Problemstellungen 

 

Die bis heute fehlende Kohärenz eines integrierten Ausbildungskon-

zepts ist strukturell dem „historischen Zusammenführungsprozess der 

akademischen Philologenausbildung und der seminaristischen Grund- 

                                            
793 Dies ist durch das an der GMU durchgeführte Evaluationsprojekt anhand des Bei-
spiels der Berufsschullehrerausbildung im Maschinenbau deutlich geworden. 
794 Vgl. Habel 2002, S.151f  
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und Hauptschullehrerausbildung mit all seinen Verwerfungen“795 ge-

schuldet. Die vorherige starke Trennung von den „niederen“ Schuläm-

tern und den „höheren“ sollte dadurch aufgehoben werden, indem eine 

gemeinsame akademische Lehrerausbildung an den Universitäten kon-

zipiert wurde. Durch die Verlagerung der Ausbildung von Grund- und 

Hauptschullehrern in die Hochschulen erhofften sich die Verantwortli-

chen eine mehr an Wissenschaft orientierte Ausbildung und für die 

Gymnasiallehrerausbildung ein Plus an Pädagogik in dem vormals rein 

fachwissenschaftlichem Studium.  

Insgesamt erfolgte eine wissenschaftliche fach- und erziehungswissen-

schaftliche Ausbildung für alle Lehrämter, allerdings ohne sich auf ein 

obligatorisch vorgegebenen Inhaltskatalog erziehungswissenschaftli-

cher Ausbildungsbereiche zu einigen.796 

 

Das damit verfolgte Projekt der Professionalisierung797 ließ sich unter 

dem Gesichtspunkt „einer einsinnigen Rezeption klassifikatorisch-

normativer berufssoziologischer Professionalisierungsmodelle geschul-

det“798 durch das Kriterium wissenschaftliche Ausbildung eingrenzen. 

Lange Zeit gründete sich das Verständnis einer professionellen Lehrer-

bildung auf dem Kriterium der Verwissenschaftlichung. 

Das pädagogische Professionalität bislang unter der wissenschaftlichen 

Qualifizierung subsumiert wurden, liegt daran, dass Fachwissenschaf-

ten die Grundlage für die schulischen Fächer bildeten; allerdings ohne 

aber den Berufsfeldbezug herzustellen. .D. h. die Studierenden behan-

deln theoretische Fragestellungen z. B. in der Anglistik, die Studiener-

gebnisse selbst aber werden nicht in Beziehung gesetzt für die Anwen-

dung in der Unterrichtswirklichkeit. Dieser Aspekt war lange Zeit kein 

                                            
795 Habel 2000, S.105 
796 Dieses Problem gilt für den gesamten europäischen Bereich in den letzten 30 Jah-
ren. Zwar hat die Lehrerausbildung insgesamt eine hohe strukturelle Qualität erreicht 
(erhöhte Zugangsvoraussetzungen, Verlängerung der Ausbildungsdauer), aber inhalt-
lich folgt das Curriculum eher nationalen Interessen als empirisch abgesicherten Wis-
sensbeständen für das Berufsfeld Lehrer. 
797 Buchberger, und Buchberger 2003 
798 Habel 2000 (b), S.318 
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Diskussionspunkt in der Lehrerbildungsdiskussion, da die Qualität der 

fachwissenschaftlichen Ausbildung an der Universität kaum angezwei-

felt wurde.799 Der Grund hierfür liegt in der Entstehungsgeschichte der 

klassischen Wissenschaftsdisziplinen. „Diese Wissenschaftsbereiche 

verstanden sich als systematisch aufgebaut und historisch gewachsen. 

Die Inhalte waren im Wesentlichen aufeinander bezogen, die Struktur 

des Faches definiert und die Methodologie eindeutig. Professionalität 

war damit die bessere Beherrschung des Faches nach dem Motto: Der 

bessere Chemiker ist auch der bessere Chemielehrer. Diese Strategien 

boten natürlich vielfältige Vorteile, etwa durch den Zuwachs an Sicher-

heit: Einmal durch den damit verbundenen Prestigegewinn und zugleich 

durch die Übernahme der Selbstverständlichkeiten der studierten wis-

senschaftlichen Disziplinen.“800 Der Nachteil für die angehenden Lehre-

rinnen und Lehrer besteht allerdings darin, dass sie inhaltlich keinen 

Bezug zwischen dem studierten Fach und den Anforderungen, die der 

Schulunterricht an sie stellt, herstellen können. Nach Czerwenka ergibt 

sich aus der Disparität zwischen Profession und Disziplin die Grund-

spannung, die einer erfolgreichen Professionalisierung für den Lehrer-

beruf entgegensteht.801 Der fehlende Berufsfeldbezug kann als Charak-

teristika der modernen Lehrerbildung gelten. Dies liegt zu einem großen 

Teil in dem Selbstverständnis der Sozialisationsinstanz Hochschule 

bzw. der Disziplinen (Unterrichtsfächer) begründet, deren Aufgabe nicht 

primär in der Vorbereitung auf einen speziellen Beruf liegt. Darüber hin-

aus wird das fehlende Konzept der Erziehungswissenschaften für die 

Lehramtsausbildung beklagt. Dies ist der Grund für die fehlende lehr-

amtsspezifische Ausrichtung der fachwissenschaftlichen und auch er-

ziehungswissenschaftlichen Studienanteile selbst.802 Die universitäre 

Ausbildungsphase insgesamt ist durch ein hohes fachwissenschaftliche 

Niveau geprägt, welches von vielen anglo-amerikanischen und europäi-

schen Lehrerbildnern als Plus der deutschen Ausbildung gesehen wird, 

                                            
799 Blömeke 2002, S.63 
800 Czerwenka und Nölle 2001, S.113  
801 Vgl. Czerwenka und Nölle 2001, S.114 
802 Vgl. Fried 2003, S.12 
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empirische Studien aber zeichnen ein differenzierteres Bild von den 

Fachwissenschaften.803  

Dokumentenanalysen der Studienordnungen an der damaligen Ger-

hard-Mercator-Universität Duisburg belegen diesen Kritikpunkt. Die 

gemeinsame Grundlage der Studienordnungen für die Lehrerausbil-

dung in Nordrhein-Westfalen ist das Lehrerausbildungsgesetz und die 

Lehrerprüfungsordnung. Dadurch soll gewährleistet sein, dass es zwi-

schen den einzelnen Universitäten keine großen Unterschiede in den 

Rahmenbedingungen gibt. Wie es um die inhaltliche Ausgestaltung 

steht, zeigt ein Blick in die Studienordnungen, deren Vorhandensein 

keineswegs selbstverständlich ist.804 Häufig gehen die Formulierungen 

in den Studienordnungen nicht über die Angaben der Lehrerprüfungs-

ordnung hinaus.  Daraus resultiert, dass sechs von zehn betrachteten 

Studiengängen ein eigenes Profil fehlt. Die Zielsetzung der Studien-

gänge beinhaltet vorrangig den Erwerb von fachwissenschaftlichen 

Kompetenzen und Fähigkeiten, die Integration von erziehungswissen-

schaftlichen Anteilen wird nicht erwähnt. Dieser Aspekt führt zu dem 

bereits empirisch nachgewiesenen Befund, dass sich Lehramtsstudie-

rende durch die Hervorhebung durch die fachbezogenen Ausbildungs-

elemente in den einzelnen Fächern eher als Fachwissenschaftler denn 

als Pädagogin/Pädagoge sehen. Die erziehungswissenschaftlichen 

Ausbildungsanteile werden dann in die Lücken um die fachwissen-

schaftlichen Anteile in den Stundenplan je nach zeitlicher Präferenz 

verortet. Die Studierenden messen den erziehungswissenschaftlichen 

Anteilen keine hohe Bedeutung für den Berufsfeldbezug zu, so bleibt 

die pädagogische Seite in der intendiert integrierten Ausbildung eine 

Randerscheinung.  Dieser Umstand wird dadurch verstärkt, dass über-

haupt nur wenige lehramtsspezifische Veranstaltungen angeboten wer-

den, die Lehramtsstudierenden sitzen mit Diplom- und Magisterstudie-

                                            
803 Siehe Terhart 2000 (b), S.67 f Internationale Vergleichsstudien attestieren deut-
schem Schulunterricht hohe fachliche Qualität, die allerdings nicht automatisch zum 
Lehr- und Lernerfolg führt. Hier sind die Integration von erziehungswissenschaftlichen, 
fachdidaktischen und pädagogisch-psychologische Kompetenzen gefordert. 
804 Bei der Dokumentenanalyse wurde offensichtlich, dass von insgesamt zehn Stu-
diengängen nur fünf über eine Studienordnung verfügen. 
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renden zusammen. Auch hier ist empirisch bestätigt worden, dass hete-

rogen zusammengesetzte Veranstaltungen eher demotivierend als mo-

tivierend auf Lehramtsstudierende wirken. In den Studienordnungen 

werden oft andere Anforderungen an die Lehramtsstudierenden gestellt 

als in der Studienrealität, in der sich die Lehrenden oft an den Bedürf-

nissen der Diplomstudierenden ausrichten. Überforderung und Ver-

nachlässigung tritt in diesem Zusammenhang oft bei Studierenden für 

die beruflichen Fachrichtungen auf, die ein auf sie abgestimmtes Lehr-

angebot vermissen. Diskrepanzen zwischen in den Studienordnungen 

enthaltenen Stundenplanempfehlungen und tatsächlich angebotenem 

Lehrangebot sind nicht selten 

Übereinstimmend wird von den Absolventinnen und Absolventen, Stu-

dierenden, Lehrenden und berufstätigen Lehrern Kritik an diesem Curri-

culum geübt, die erst nach und nach eine empirische Fundierung be-

züglich der einzelnen Studienanteile erfährt. 

 

Das erziehungswissenschaftliche Studium wird allgemein, auch von 

den Studierenden, als Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium 

bezeichnet805. Viele Experten weisen darauf hin, dass durch diese Be-

zeichnung die marginalisierte und isolierte Situation der erziehungswis-

senschaftlichen Elemente im Gesamtcurriculum ausgedrückt wird. In 

diesem Teilbereich reihen sich pädagogische, psychologische, soziolo-

gische, philosophische, andere sozialwissenschaftliche Anteile anein-

ander, die von den Studierenden je nach zeitlicher und inhaltlicher Prä-

ferenz zusammengestellt werden. Es gibt keinen verbindlichen Rahmen 

für die Inhalte des erziehungswissenschaftlichen Studiums, der stand-

ortübergreifend gilt. 

Befragungen von Studierenden weisen in der Regel darauf hin, dass 

aufgrund der Diffusität und Beliebigkeit erziehungswissenschaftlicher 

Studienanteile kein systematischer Aufbau von Grundlagenwissen mög-

                                            
805 In Göttingen wird dieser Ausbildungsanteil „Grundwissenschaften“, in Niedersach-
sen „Berufswissenschaften“ und im Rheinland-Pfälzischen Konzept „Bildungswissen-
schaften“ genannt.  
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lich ist. Somit ist weder ein stringenter Berufsfeldbezug gegeben, noch 

wird der zur Etablierung der Disziplin Erziehungswissenschaft geforder-

te Forschungsbezug zur Schul- und Unterrichtsforschung gewährleistet. 

 

Die quantitative Ausgestaltung durch Semesterwochenstunden unter-

liegt von Bundesland zu Bundesland einer großen Bandbreite, so wer-

den in Bayern 12 Semesterwochenstunden (SWS) und in Hamburg 40 

Semesterwochenstunden für das erziehungswissenschaftliche Studium 

(inklusive Fachdidaktik) für Lehrämter für die Sekundarstufe II ange-

setzt. Nicht nur innerhalb der Lehramtstypen gibt es große Unterschie-

de, auch zwischen diesen lassen sich Differenzen feststellen. Bis auf 

das Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt die Regel, dass mit steigen-

der Klassenstufe bzw. „höherer“ Schulform der Anteil an erziehungs-

wissenschaftlichen Studienelementen abnimmt, bzw. gleich bleibt. 

Da in vielen Bundesländern nur geringe Anforderungen in den erzie-

hungswissenschaftlichen Studienanteilen gestellt werden und wenig 

lehramtsspezifisch ausgerichtet sind, nehmen diese Anteile bei den 

Studierenden und Lehrenden eher eine randständige Position ein.806 

Das Studium rankt sich vorrangig um die fachwissenschaftlichen Antei-

le. Das neue Lehrerausbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen schafft 

hier eine Aufwertung des erziehungswissenschaftlichen Studienvolu-

mens, in dem in diesem Bereich das Anfertigen der Examensarbeit 

möglich sein soll. Somit wird der Grundstein für eine schul- und unter-

richtsbezogene Forschung gelegt, die sich bislang nicht entwickeln 

konnte, deren Erkenntnisse aber unumgänglich für eine Ausdifferenzie-

rung der Lehrerprofessionalisierungsforschung sind. 

 

Dass Bezüge zu schulbezogenen Themen kaum gegeben sind, ist ein 

vielfach monierter Kritikpunkt. Studien, die diesen Aspekt empirisch un-

                                            
806 Dieses Phänomen lässt sich im Ausland beobachten, in Frankreich befürchteten 
Hochschullehrer eine Abwertung des fachwissenschaftlichen Studiums, wenn päda-
gogische Anteile integriert werden. Die gegenwärtige Lösung liegt in einem Kompro-
miss. Die Studierenden werden in einem konsekutiven Modell ausgebildet, haben 
aber die Möglichkeit während des Fachstudiums Kurse mit lehramtsspezifischen In-
halten zu belegen.   



 246 

terfüttern gibt es nur wenige. Eine Untersuchung, die in diesem Zu-

sammenhang oft erwähnt wird, ist die Studie von Plöger und Anhalt 

(1999), welche die Überprüfung der tatsächlichen Ausgestaltung des 

erziehungswissenschaftlichen Curriculums für die Lehrerausbildung 

zum Ziel hatte. Anhand einer Analyse der Vorlesungsverzeichnisse 

zweier Universitäten (Frankfurt a. M./Köln) konnte nachgewiesen wer-

den, dass sich zum einen der Kanon der Pädagogik in dem Untersu-

chungszeitraum von 45 Jahren kaum verändert hat und darüber hinaus 

nur wenige schulbezogene Veranstaltungen angeboten wurden (der 

Anteil lehramtsbezogener Veranstaltungen am erziehungswissenschaft-

lichen Angebot lag im Durchschnitt bei ca. 12,5%), eine Einführung in 

die Schulpädagogik wurde nicht angeboten.  

Mit der Einführung von gestuften Studiengängen im Lehramt ist die bil-

dungstheoretische und –politische Forderung verbunden, die universitä-

re Ausbildungsphase als berufliche Sozialisationsphase zu begreifen, 

speziell der Erziehungswissenschaft kommt die Aufgabe zu, grundle-

gende Qualifikationen für die Professionalität von Lehrkräften aufzu-

bauen.807 Dass die Beliebigkeit erziehungswissenschaftlicher Studien-

inhalte auch in den neuen Konzepten zur Lehrerausbildung der Hoch-

schulen weiterhin ein Problem darstellt, zeigt das Gutachten von Thie-

rack, die zur Einführung von Bachelor- und Masterstrukturen im Lehr-

amt verschiedene nordrheinwestfälische Konzeptvorschläge analysiert 

hat, und feststellt, dass in den analysierten lehramtssspezifischen Mas-

terstudienkonzepten kein einheitliches Kerncurriculum abzuleiten sei.808 

Aber nicht nur strukturelle Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass 

den erziehungswissenschaftlichen Studienanteilen eine Außenseiterpo-

sition zukommt.  

                                            
807 Vgl. KMK 1999 In der Forschung ist allerdings umstritten, inwieweit die erste Phase 
tatsächlich einen Beitrag zur Verknüpfung von in der Hochschule vermitteltem wissen-
schaftlichen Wissen und in der Schule gefordertem Handlungswissen leisten kann. 
Hier stehen sich Anhänger der Differenztheorie (keine Synergien zwischen der Erzie-
hungswissenschaft als Disziplin und dem Lehrerberuf als Profession) und der Integra-
tionstheorie (pädagogische Handlungskompetenzen können bereits während des 
Studiums angebahnt bzw. ausgeformt werden) Vgl. Czerwenka und Nölle 2001 
808 Thierack 2002, S. 
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Auch die studentischen Erwartungen und Einstellungen dem Curriculum 

gegenüber steuern die Vermittlungswirksamkeit von Curriculumsantei-

len. So verspricht sich der überwiegende Teil der Lehramtsstudieren-

den anfänglich durch die Vermittlung von erziehungswissenschaftlichen 

Anteilen die Lösung oder Erklärung von Praxisproblemen.809 Hier ist die 

Ausbildungsinstitution in der Pflicht, den Studierenden deutlich zu ma-

chen, was die Ausbildungsphase leiten kann und was nicht. Unabding-

bar in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung eines Leitbildes zur 

Lehramtsausbildung, in dem sich die Verantwortlichen für diesen Be-

reich festlegen, was die Ziele der Ausbildung sind und wie diese zu er-

reichen sind. 

Die Qualität der Aneignung theoretischen Wissens hängt zu einem gro-

ßen Teil auch von hochschuldidaktischen Faktoren ab. In den her-

kömmlichen Strukturen werden vornehmlich traditionelle Vermittlungs-

verfahren (Vorlesungen, Seminare) angewendet, in denen die Studie-

renden passiv bleiben und die Inhalte oberflächlich, meist kurz vor den 

Prüfungen, durchgearbeitet werden. Die Anhäufung von trägem Wissen 

ist symptomatisch für die Lehrerausbildung in den bestehenden Struktu-

ren. Damit theoretische Ansätze eine handlungsleitende Funktion für 

die Praxis erfüllen können, müssen diese erst von den Lernenden ver-

innerlicht werden. Ansätze, die die Persönlichkeit der Studierenden mit 

einbeziehen, wurden bisher nicht über Projektformen hinaus im Hoch-

schulalltag verwirklicht, gewinnen aber durch die Aktualität neuer „alter“ 

Konzepte (Fallarbeit in der Lehrerbildung und forschendes Lernen) an 

Bedeutung. 

 

Die fachdidaktischen Studienanteile unterliegen, wie der Erziehungs-

wissenschaft, in der Regel keiner großen Anerkennung in der Lehr-

amtsausbildung. Dabei wird ihnen die wichtige  integrative Aufgabe zu-

gewiesen, neben den erziehungswissenschaftlichen, eine Scharnier-

funktion zu den fachwissenschaftlichen Anteilen erfüllen. In der Regel 

                                            
809 Das wissenschaftliche Theorien keine Rezeptwissen für die Handlungssituation 
liefern können, ist das Thema der Wissensverwertungsforschung.  
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ist die Fachdidaktik aufgrund der Fach-zu-Fach Zuordnung in den 

Fachwissenschaften verordnet.810 Die Fach-zu-Fach Zuordnung sollte 

eine bessere strukturelle und organisatorische Eingliederung in die Uni-

versitäten gewährleisten, hat aber aufgrund der oft aufgabenunscharfen 

Zuweisung von Fachdidaktikern in die Fächer dazu geführt, dass eher 

fachwissenschaftliche Lehrinhalte als fachdidaktische Inhalte vermittelt 

werden oder ein entsprechendes Lehrangebot überhaupt nicht angebo-

ten wird.  

Da schon die Bereitstellung eines adäquaten Lehrangebots in den 

Fachdidaktiken große Probleme bereitet, gibt es auch große Lücken in 

der empirischen fachdidaktischen Forschung. Die Empfehlungen zur 

Lehrerausbildung weisen auf die Notwendigkeit einer stärkeren For-

schungsorientierung in den Fachdidaktiken hin, allerdings bleibt diese 

Empfehlung inhaltsleer ohne die Verbesserung der institutionellen 

Rahmenbedingungen.811 In dem neuen nordrhein-westfälischen Leh-

rerausbildungsgesetz sind für jeden Lehramtstyp acht Semesterwo-

chenstunden Fachdidaktik vorgesehen. Damit liegt Nordrhein-Westfalen 

mit dem Saarland am unteren Ende der vorgegebenen Semesterwo-

chenstunden für diesen Bereich. 

 

Die Ausbildung in den fachwissenschaftlichen Unterrichtsfächern erfolgt 

für die Lehrämter für allgemeinbildende Schulen in zwei Fächern und 

für Lehrkräfte an Primarschulen bzw. übergreifenden Lehrämter der 

Primarstufe und aller oder einzelner Schulformen der Sekundarstufe I in 

zwei Unterrichtsfächern mit schulformbezogener Schwerpunktbildung 

plus dem didaktischen Grundlagenstudium in den Unterrichtsfächern 

Deutsch und Mathematik.812 

                                            
810 Nur an der Universität Hamburg ist die Fachdidaktik in dem Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft eingebunden. Dagegen wird in einigen Reformkonzepten für eine 
Lehramtsausbildung in gestuften Strukturen deutlich, dass die für die Lehramtsausbil-
dung Verantwortlichen auch weiterhin die Verantwortung für fachdidaktische Studien-
inhalte in den Fachwissenschaften sehen, so z. B. an der Universität Bielefeld. 
811 Zentren für Lehrerbildung sind mit der Aufgabe betraut die Forschung in den Fach-
didaktiken zu stärken, dass die Arbeit der Zentren auch von Fachdidaktikern skeptisch 
beurteilt wird, wurde bereits dargestellt. 
812 „Für den Primarstufenbereich bzw. für die Grundschule sind aufgrund des Klassen-
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Den fachwissenschaftlichen Studien wird eine hohe Priorität zugestan-

den, das zeigt sich darin, dass eine hohe Dominanz der Semesterwo-

chenstunden gegenüber den anderen Teilbereichen besteht (z. B. 

NRW: Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspre-

chenden Stufen der Gesamtschulen: 25-30 SWS in der Erziehungswis-

senschaft, mindestens 40 SWS pro Fach plus 20 SWS für das didakti-

sche Grundlagenstudium in Deutsch oder Mathematik, für die Fachdi-

daktik sind pro Fach acht SWS vorgesehen.) Da Lehrer einen allge-

meinbildenden Fachunterricht in der Schule abhalten müssen, liegt die 

Aufgabe der universitären Lehrerausbildung in der Vermittlung des dis-

ziplinären Wissens für die fachliche Tätigkeit. Die fachwissenschaftli-

chen Studien bedeuten den Kern der universitären Ausbildung, aber 

gerade in diesem Teilbereich stellt sich das Grundproblem in Form des 

prekären Verhältnisses von Disziplin und Fach dar. Hier steht die Frage 

nach dem Zusammenhang von wissenschaftlichem Wissen und päda-

gogischem Können im Mittelpunkt. Die Auswahl der fachlichen Inhalte 

orientiert sich häufig nicht an den Anforderungen des Berufsfelds Schu-

le, sondern folgt den Interessen der Disziplin. Die Kluft zwischen dem 

Ausbildungsort Hochschule und dem Arbeitsplatz Schule wird durch die 

stark versäulte disziplinorientierte Struktur der Universität befördert. 

Das wissenschaftliche Wissen ist den Erfordernissen der Fachsystema-

tik codiert, die nicht primär zur Aufgabe hat das Gegenstandsfeld von 

der bildungswissenschaftlichen Seite her zu beleuchten. Gogolin führt 

in diesem Zusammenhang an, dass es für angehende Lehrerinnen und 

Lehrer eben nicht ausreichend ist erklären zu können, wie ein mathe-

matisches Gesetz funktioniert. Neben der fachlichen Expertise steht die 

Vermittlung des Wissens an die Schülerinnen und Schüler im Vorder-

grund. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die fachwis-

senschaftlichen Studien oft nicht die Qualität im unterrichtlichen Han-

                                                                                                                   
lehrerprinzips die fachwissenschaftlichen Studien in den Fächern Deutsch und/oder 
Mathematik verpflichtend.“ Bellenberg 2003, S.29 
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deln aufweisen, die ihnen so oft unterstellt werden.813 Darüber hinaus 

erschwert die starke fachwissenschaftliche Ausrichtung des Lehramts-

studiums eine adäquate Konzipierung eines allgemeinbildenden Unter-

richts. Studien zeigen, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer häufig 

die Schülerorientierung bei der Unterrichtsplanung häufig nicht ausrei-

chend berücksichtigen.814 Hier spiegelt sich das Verständnis der Aus-

bildungs- und Sozialisationsinstanz Hochschule, die von den Grundori-

entierungen der Lehrenden getragen wird. Ob und welche Verbindung 

zwischen Wissenschaftsorientierung und Berufsbezug anstrebt wird 

hängt auch von der Perspektive der Dozentinnen und Dozenten auf die 

Lehrerausbildung ab.815 Diese Forschungsrichtung erleuchtet eine wich-

tige Position in dem Dreieck, welches sich aus den Seiten: Hochschule, 

Lehrende und Studierende zusammensetzt. Allerdings liegen nur weni-

ge Untersuchungen in Form von Expertenbefragungen vor. 

Zur Verbindung von Theorie und Praxis sieht das Lehrerbildungscurri-

culum Praxisphasen (vormals Schulpraktischen Studien) vor, die obliga-

torisch für alle Lehramtsstudiengänge in der Bundesrepublik angeboten 

werden.816 Die früheren Schulpraktischen Studien in der Lehrerausbil-

dung wurden als Einführungs- und Orientierungspraktika, als Allgemei-

ne Schulpraktika, Fachpraktika, Sonderpädagogische Praktika und Aus-

landspraktika (in der Fremdsprachenausbildung) angeboten und erfüll-

ten je nach Form, auch Hospitationen und Fallarbeit fallen darunter, 

eine unterschiedliche Funktion. So besteht z. B.  die Funktion von Ein-

führungs- und Orientierungstutorien darin, den Kontakt zum Berufsfeld 

herzustellen und „ [O] den Studierenden [zu, J.Z.] helfen, den Perspek-

tivwechsel von der Schüler- zur Lehrerrolle anzubahnen.“817 

Allerdings wurde von der Institution Universität, in deren Verantwortung 

die Praxisanteile angeboten werden (unter Beteiligung der Fachberei-

                                            
813 Vgl. Fried 2003, S.12  
814 Dieses Ergebnis ist durch eine Evaluation des Modellversuchs Sinus – Steigerung 
der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts – (Bund-Länder-
Kommission) belegt. Vgl. Bellenberg 2003, S.93 
815 Vgl. Schaefers 2002, S.72 
816 Glumpler und Wildt. 1999, S.19 
817 Thierack 2002, S.78 
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che und der Zentren für Lehrerbildung), nicht deutlich genug kommuni-

ziert, was die einzelnen Veranstaltungen für einen professionellen 

Kompetenzaufbau leisten können und was nicht. Evaluationen Schul-

praktischer Studien haben gezeigt, dass die Studierenden gezielt die 

Vermittlung von Handlungskompetenzen wünschen, die sie in der Pra-

xis beobachtet haben, d. h. durch die Praxisanteile wird eine unmittel-

bare Verbindung zwischen Schule und Universität hergestellt. Auch 

wenn diese Verbindung generell für die Lehrerausbildung gewünscht 

wird, kann dieser Forderung im Rahmen der ersten Phase nicht Rech-

nung getragen werden. Hierin konkretisiert sich deutlich die Disparität 

der akademischen Lehrerausbildung die sich in dem scheinbar unver-

einbaren Verhältnis zwischen Berufsfeldbezug und Wissenschaftsorien-

tierung ausdrückt 

 Die Aufgabe der ersten Phase besteht demnach in der Einsozialisie-

rung in wissenschaftliches Denken, „das ein Denken in Alternativen, 

Reflexionen anhand von Problemen aus der Lebenspraxis und Fragen 

nach der Funktion und Grenzen von Wissenschaft umfasst [O].818 So-

mit besteht der Sinn von wissenschaftlicher Ausbildung nicht darin, 

Wissen nach Praxisrelevanz zu vermitteln. Professionstheoretisch wird 

darauf hingewiesen, dass die Differenz zwischen Theorie und Praxis 

durch die Schulpraktischen Studien aufrecht gehalten werden muss und 

keine Überlagerung des Theoriewissens durch die Praxiskomponenten 

stattfinden soll. Wird den Studierenden nicht vermittelt, was die theore-

tischen Veranstaltungen in der ersten Phase leisten können, kann es 

dazu kommen, dass diejenigen Ausbildungsanteile, die „auf den ersten 

Blick“ kein Rezeptwissen vermitteln, als defizitär und bedeutungslos 

angesehen werden.819 

Studierendenbefragungen machen deutlich, dass die Schulpraktischen 

Studien in ihrer Praxisbezogenheit von den Studierenden als äußerst 

                                            
818 Blömeke 2002, S.155 
819 Diesem Schicksal unterliegen in der Regel die pädagogischen aber auch allge-
mein-didaktischen Anteile. Aufgrund des fehlenden inhaltlichen Berufsbezuges kön-
nen die Studierenden nicht den Sinn und Zweck für die Ausbildung insgesamt herstel-
len. 
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wichtig eingestuft werden. Die praktische Ausbildung wird aber auch 

kritisiert von den Studierenden hinsichtlich des geringen Umfangs und 

der fehlenden Anbindung an theoretische Angebote an der Universität, 

welche die Vorbereitung, die Begleitung und die Nachbereitung der 

schulpraktischen Erfahrungen ermöglichen.  

Im extremsten Fall finden die schulpraktischen Studien gar nicht oder 

auf eine Zielgruppe bezogen statt, die nicht der Ausbildungsstufe ent-

spricht. Die an der GMU befragten Lehramtsstudierenden für die Se-

kundarstufe II/I in einem geisteswissenschaftlichen Studiengang teilten 

mit, dass die Schulpraktischen Studien in einem Fach gar nicht im Lehr-

angebot enthalten seien und in einem anderen Fach in einer Grund-

schule abgehalten werden. Auch wenn die Studierenden das Lernfeld 

Grundschule zu Übungszwecken sehr schätzen,  sei dies eben nicht die 

Zielgruppe, auf die hin ausgebildet werden sollte. 

Schaefers verweist in ihrer Expertise zum Stand der empirischen For-

schung der Lehrerbildungsdiskussion darauf, dass der Zusammenhang 

zwischen entsprechenden universitären Angeboten und die Effizienz 

und Qualität schulpraktischer Studien (gemessen durch das studenti-

sche Feedback und die inhaltsanalytische Auswertung von Praktikums-

berichten) empirisch nachgewiesen werden kann.820 Da an den meisten 

lehrerausbildenden Universitäten bislang eine Integration von Praxis-

elementen in das Curriculum in der Regel nicht gegeben ist, werden die 

Schulpraktischen Studien aufgrund ihrer Isoliertheit von den Studieren-

den als „Fremdkörper“ 821 bezeichnet. Dass die Berufsorientierung nicht 

mehr aus der heutigen Hochschulausbildung wegzudenken ist, beweist 

das etablierte und seit den neunziger Jahren stetig gewachsene Seg-

ment an institutionalisieren Praxisangeboten im Hochschulalltag.822 

Bisher standen diese Angebote und die gemachten Erfahrungen aller-

dings unverbunden neben dem theoretischen Curriculum. Durch die 

Einführung der neuen gestuften Studiengangsstrukturen erwächst der 

                                            
820 Schaefers 2002, S.70f 
821 Jäger und Behrens 1994, S.199 
822 Vgl. Ehlert und Welbers 2004, S. 340  
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Anspruch die Praxis- und Berufserfahrungen systematisch in den Lehr- 

und Lernprozess einzubinden.  

Die empirisch gewonnen Ergebnisse zu dem Lehrerbildungscurriculum 

lassen unterschiedliche Aspekte erkennen, anhand derer das Lehr-

amtsstudium eine Verbesserung erfahren soll, in Richtung: mehr Ver-

bindlichkeit, verbesserter Berufsfeldbezug und der Einbezug bzw. Er-

höhung lehramtsspezifischer Inhalte. Die Herausforderung besteht nun 

darin, alle Aspekte gleichermaßen einzubeziehen, um eine gesicherte 

wissenschaftliche Basis für angehende Lehrerinnen und Lehrer zu ent-

wickeln, die sich auf eine Stärkung der Vermittlungskompetenz bezieht 

und einen besseren Berufsfeldbezug aufweist. 

Neben den Erkenntnissen aus der Lehrerbildungsforschung ist auch 

das Selbstverständnis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 

im Rahmen der Lehrerbildung zu berücksichtigen. Auch wenn das  

Hochschulgesetz die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten als eine 

Aufgabe der Hochschule zuweist, fühlen sich nicht alle Lehrenden die-

ser Funktionsbestimmung verpflichtet. Speziell in dem Bereich der 

Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, in dem die meisten Lehr-

amtsstudierenden ausgebildet werden, spielte die berufliche Orientie-

rung bislang weniger einer Rolle. Durch die Einführung der neuen Ab-

schlüsse aber werden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht 

mehr um die Stärkung des Berufsfeldbezuges des wissenschaftlichen 

Studiums herumkommen.  

 

 

7.1.3 Gegenwärtige Situation des Lehrerausbildungssystems  

 

Die bundesrepublikanische Lehrerbildungslandschaft ist aktuell durch 

Empfehlungen geprägt, die sich zum einen für ein konsekutives Studi-

um (Hochschulrektorenkonferenz 1998, Wissenschaftsrat 2001) bzw. 

zum anderen für ein paralleles Studium in den traditionellen Strukturen 

(Kultusministerkonferenz-Abschlussbericht 1999) aussprechen  So geht 

es darum entweder neue Strukturen in Form der gestuften Abschlüsse 

einzuführen, oder das bisherige Modell der grundständigen Lehrerbil-
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dung zu verbessern. 823 

Dabei sind die Standorte, die auch weiterhin grundständig ausbilden, - 

und sich auch deutlich gegen gestufte Strukturen in der Lehrerausbil-

dung aussprechen – Bayern, Hessen, Saarland und Sachsen824 - deut-

lich in der Minderzahl. Die Tendenz, die sich in der Mehrheit der Bun-

desländer abzeichnet, führt zu einer strukturellen Umstrukturierung der 

Lehrerausbildung.825 

Gegenwärtig haben sich dreizehn von sechzehn Bundesländern für 

konsekutive Lehramtsstudiengänge ausgesprochen.826 Hierbei muss 

zwischen durch Landesvorgaben geregelte (Nordrhein-Westfalen, Nie-

dersachsen), und von Landesvorgaben freien Studiengängen (z. B. Ba-

den-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern) unterschieden wer-

den.827 Empirisch abgesicherte Argumente für und wider des grund-

ständigen bzw. konsekutiven Modells lassen sich nicht anführen. Somit 

verbietet es sich von vorneherein ein Modell dem anderen vorzuziehen, 

auch wenn die Lehrer bildenden Standorte in der Überzahl sind, die 

gestuft ausbilden wollen. „Denn folgendes muss offen ausgesprochen 

werden: Sowohl die Anhänger der grundständigen Lehrerbildung wie 

auch die Verfechter einer gestuften Lehrerbildung können keine umfas-

senden empirischen Befunde mobilisieren, um ihre Auffassung abzu-

stützen.“828  

 

Die Verfechter der neuen gestuften Strukturen lassen sich in zwei Lager 

teilen. Zum einen diejenigen, die für ein integriertes Studium in den 

neuen Strukturen votieren (anstatt einen reinen fachwissenschaftlichen 

Bachelorstudiengang anzubieten, besteht nach diesem Modell bereits 

in der Bachelorphase die Möglichkeit erziehungswissenschaftliche An-

                                            
823 Als Vertreter für ein entstaatlichtes Modell der Lehramtsausbildung können z. B. 
die HRK 1999 und Habel 2000 gelten, als Gegner bzw. Kritiker dieses Organisations-
modell ist die Hamburger Kommission 2001 zu nennen. Vgl. Rotermund 2001, S.584 
824 Bellenberg und Thierack 2004, S.30 
825 Bellenberg 2003, S.66 
826 Thierack 2006 
827 Thierack 2004 
828 Baumgart und Terhart 2001, S.341 
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teile zu studieren) und jene, die für ein rein konsekutives Modell (breite 

Berufsbefähigung und berufsfeldspezifische Qualifizierung in der Mas-

terphase bzw. im Referendariat) plädieren. Hier lassen sich Vorschläge 

der Arbeitgeberseite verorten, die durch die Aufteilung der Lehreraus-

bildung in ein grundständiges Studium mit universitärem Abschluss und 

eine anschließende berufspraktische Ausbildung die Erfordernisse einer 

professionsorientierten Lehrerausbildung nicht berücksichtigen. Diese 

Seite sieht eine Verbesserung der Lehrerausbildung durch praxisorien-

tierte Master-Abschlüsse und Traineeprogramme. Diese Sichtweise 

beinhaltet das traditionelle Verständnis vom Schule halten und bezieht 

aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft und im Bereich der Schul-

entwicklung weniger mit ein. Die Lehrerausbildung soll demnach im 

Sinne einer Meister-Schüler-Lehre durchgeführt werden. Diese Sicht-

weise, die auf den ursprünglichen Empfehlungen des Expertenrats und 

des Wissenschaftsrats beruht, hat sich in der Lehrerbildungslandschaft 

in der Form nicht durchsetzen können. 

 

Im Gegensatz zu diesem strukturellen Reformvorgehen, steht der Revi-

sionsanspruch der von der Deutschen Kultusministerkonferenz einge-

setzten Kommission zu den „Perspektiven der Lehrerbildung in 

Deutschland“. Die Kommission selbst vertritt dabei die Sichtweise zur 

Weiterentwicklung der Lehrerausbildung in den bestehenden Phasen. 

„Der zur Verfügung stehende formale und institutionelle Rahmen der 

Lehrerausbildung muss in seinen Elementen weiterentwickelt werden, 

bedarf aber keiner grundsätzlichen Revision.“829  

Diese Kommission bestand aus Vertretern von Hochschulen und der 

Bildungsadministration. Die Aufgabe der Kommission bestand darin, ein 

umfassendes Grundsatzpapier über Stand und Entwicklungsmöglich-

keiten der Lehrerbildung in Deutschland zu verfassen.830 Neben der 

Schaffung bundesweiter Rahmenbedingungen zur Qualitätssicherung in 

der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, sollte,  mit Blick auf län-

                                            
829 Terhart 2000 (b), S.32 
830 Thonhauser 2001, S.11 
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derspezifische Reformbestrebungen, Raum für alternative Gestaltungs-

strukturen in der Lehrerausbildung geöffnet werden.831  

Die Kommission bezieht sich zur Beibehaltung der traditionellen Zwei-

phasenstruktur argumentativ u. a. auf europäische Vergleichsstudien, 

die besagen: „Die Rahmenstrukturen der Lehrerausbildung in Deutsch-

land erlauben eigentlich eine inhaltlich anspruchsvolle und qualifizierte 

Lehrerausbildung – das Potenzial dieses Rahmens wird jedoch nur un-

zureichend genutzt.“832 So bescheinigen europäische Vergleichsstudien 

der deutschen Lehrerausbildung ein hohes fachliches Niveau, das al-

lerdings nicht den gewünschten Erfolgt bringt, da es hinter den Mög-

lichkeiten bleibt. Deutsche Lehramtsanwärter sind oft nicht in der Lage 

die bestehenden vielfältigen didaktischen Ansätze situationsbezogen 

einzusetzen und Lehr- und Lernprozesse in kognitions- und motivati-

onspsychologischen Kontexten einzubetten und jahrgangs- und fächer-

übergreifend anzuwenden.833 Für die Kommission bedeutet in diesem 

Kontext eine professionsorientierte Lehrerausbildung die Verknüpfung 

der an der Ausbildung beteiligten Studienelemente.  

Dieser Auffassung liegt der Grundsatz zugrunde, dass Lehrerausbil-

dung als berufsbiographischer Prozess gesehen werden muss, gemäß 

den Ergebnissen der aktuellen Lehrerprofessionsforschung, dass die 

Ausbildung nicht mit dem Eintritt in den Beruf endet. Vor diesem Leit-

gedanken sind die Optimierung und das Nutzbarmachen der Potentiale 

innerhalb der universitären Ausbildungsphase wie Kooperationen mit 

den Institutionen außerhalb der Universität zu sehen.  

Im Fokus hierbei stehen die Vernetzung der ersten und zweiten Phase, 

wie auch stärker auf das Berufsfeld abgestimmte Ausbildungsinhalte. 

Im Rahmen der phasenübergreifenden Reformbestrebungen, werden 

Überlegungen angestellt, wie eine Verknüpfung der ersten beiden Aus-

                                            
831 „Hinsichtlich der Umstellung der Studienstruktur insgesamt wie auch und beson-
ders hinsichtlich der Frage der Kompatibilität zur Lehrerausbildung ist -national wie 
international- noch vieles im Fluss.(O) Die Länder sind aufgefordert, hierzu Modell-
versuche einzurichten, um Erfahrungen mit solchen Studienmodellen zu sammeln.“ 
Terhart 2000 (b), S.95 
832 Terhart 2000, S.33 
833 Terhart 2000, S.68 



 257 

bildungsphasen gestaltet werden kann. Diese zielen u. a. auf einen 

„Personalaustausch zwischen den beiden Phasen, so dass gegenseiti-

ge Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden.“834 

Diese Möglichkeiten sollen z. B. durch die gemeinsame Planung von 

Veranstaltungen, Delegationen einzelner Lehrende der ersten Phase 

bzw. Ausbilder der zweiten Phase in die jeweils andere Institution ver-

wirklicht werden. Hierbei soll die Stärkung des Berufsfeldbezuges er-

zielt werden, indem in Kooperation Themen fachwissenschaftlicher In-

halte und ihre Didaktik, wie auch erziehungswissenschaftliche Anteile 

auf ihre Schulrelevanz hin überprüft  und erarbeitet werden.  

 Ein wichtiges Verbindungsstück in der Vernetzung der ersten beiden 

Ausbildungsphasen stellen Kerncurricula für alle am Lehramtsstudium 

beteiligten Disziplinen dar, welche als Basiswissen für spätere individu-

elle Schwerpunktsetzungen im Studium dienen sollen.  

Auch wenn es scheint, dass die Diskussion um die Einführung eines 

Kerncurriculums Erziehungswissenschaften ein neues Erfordernis im 

Kontext des Bologna-Prozesses darstellt, so werden seit den sechziger 

Jahren verstärkt Versuche und Diskussionen zur Verständigung über 

verbindliche Wissensbestände im erziehungswissenschaftlichen Studi-

um angestellt.835 Ein Konsens wurde nicht erzielt, u. a. durch die Ausdif-

ferenzierung erziehungswissenschaftlicher Teildisziplinen und der Legi-

timationskrise des akademischen Status der Erziehungswissenschaft. 

Durch die Einführung modularisierter Studieninhalte in den gestuften 

Studiengangsmodellen, die im Sinne von Standardisierung und Trans-

fer, für die gesamte akademische Ausbildung und für die Lehramtsaus-

bildung besonders, eine Verbindlichkeit von Studieninhalten mit sich 

bringen, gewinnen die Bemühungen um ein Kerncurriculum nun wieder 

neue hochschuldidaktische Aktualität. Denn im Hinblick auf die Akkredi-

tierung von Bachelor- und Masterstudiengängen ist ein „den Regeln der 

                                            
834 Bellenberg 2003, S.64 
835 Siehe „Kernstudium der Erziehungswissenschaft für die pädagogische Ausbil-
dungsgänge. Entschließung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. 
In: Zeitschrift für Pädagogik Jg. 14 (1968) S. 386-390 Für die heutige Diskussion Zeit-
schrift für Pädagogik Jg. 45 (1999) S. 732-767 
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Zunft entsprechendes Lehrangebot“836 Voraussetzung.  

An die Entwicklung des Instruments Kerncurriculum stellen sich Anfor-

derungen auf dreierlei Ebenen, zum einen soll es aus der Leitdisziplin 

Erziehungswissenschaft grundlegende Inhalte für die noch unterschied-

lichen Abschlussrichtungen (Magister, Diplom, BA/MA837, Pädagogik als 

Unterrichtsfach in der Sek. II bzw. am Gymnasium) zu einem gemein-

samen Grundbestand zusammenführen, unter Beachtung standortspe-

zifischer Profilbildung an den Hochschulen und schließlich der studenti-

schen individuellen Schwerpunktbildung Rechnung tragen.  

 

Der Formulierung eines Kerncurriculum838 Erziehungswissenschaft in 

der Lehrerbildung gehen Überlegungen voraus, welche Kompetenzen 

Lehrerinnen und Lehrer brauchen um ihren Beruf erfolgreich bewältigen 

zu können. Die Ursache für die Konzipierung einer bisher wenig über-

zeugenden Lehrerausbildung liegt zu einem großen Teil in der fehlen-

den Verständigung über Kompetenzen und Standards in der Leh-

rerausbildung.839 Eine neue Entwicklung in der Lehrerbildungsfor-

schung stellen Untersuchungen dar, die sich damit befassen, welche 

Standards in der Lehrerbildung zur Ausbildung von Kompetenzen benö-

tigt werden.840 Dies vor dem Hintergrund „dass Lehrerinnen und Lehrer 

über das Unterrichten im engeren Sinne hinaus in ihrer pädagogischen 

und sozialintegrativen Verantwortung neu gefordert sind.“841 

Die durch die Kultusministerkonferenz eingesetzte so genannte Terhart-

Kommission hat die zentralen Kompetenzen für ein modernes Lehrer-

                                            
836 Austermann 2004, S.40 
837 In der Literatur wird der Einfachheit halber nur die Abkürzung des Bachelo-
rabschlusses BA verwendet, auch wenn hinter diesem Grad unterschiedliche Be-
zeichnungen subsumiert werden: Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Science. Dies gilt 
auch für den Grad des Masters. Vgl. Winter 2004, S.15 
838 Das Kerncurriculum ist von einem Bildungskanon zu unterscheiden. In einem 
Kerncurriculum sollen Grundqualifikationen abgebildet werden, die mit der Tätigkeit 
des Lehrens in hohem Maße verknüpft sind; Methodenwissens und Vermittlungskom-
petenzen. Vgl. Thierack 2003, S.38 
839 Die DGfE machte in diesem Zusammenhang mit ihren Empfehlungen für ein Struk-
turmodell für die Lehrerbildung im Bachelor-Master-System darauf aufmerksam, wie 
die curricularen Defizite im Fach Erziehungswissenschaft durch die neue Struktur zu 
beheben sind. DGfE 2004 
840 Bauer 1996 
841 Schlömerkemper 2004, S. 25 
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berufsbild benannt842, diese sind politisch aufgenommen worden, und 

finden sich in der aktuellen Lehrerprüfungsordnung wider. „Das Studium 

orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kom-

petenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung und Diagnostik so-

wie Evaluation und Qualitätssicherung. Dabei ist die Befähigung zum 

Umgang mit Verschiedenheit besonders zu berücksichtigen. [O] Das 

Studium ist so zu gestalten, dass die erworbenen Kompetenzen auch 

für Berufsfelder befähigen, die dem Lehrerberuf verwandt sind (§2 Abs. 

6 LABG).843 

„Mit dem Begriff „Kompetenz“ bezeichnet die Kommission das Verfügen 

über Wissensbestände, Handlungsroutinen und Reflexionsformen, die 

aus der Sicht einschlägiger Professionen und wissenschaftlicher Diszip-

linen  zweck- und situationsangemessenes Handeln gestatten.“ Es wird 

von drei „Grundlagen der Lehrerkompetenz“ ausgegangen: „Sie beruht 

auf wissenschaftlich fundiertem Wissen, auf situativ flexibel anwendba-

ren Routinen und auf einem besonderen Berufsethos, das handlungs-

leitende Wertmaßstäbe repräsentiert.“844 Damit diese Kompetenzen 

erworben werden können, ist ein hinreichendes Wissen in Fachwissen-

schaft, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft notwendig. Die Hoch-

schulen stehen in der Verantwortung die Inhalte in Form von Kerncurri-

cula zu beschreiben. Nach den Rahmenvorgaben des MSJK NRW für 

die Erstellung von Kerncurricula liegt die Zielsetzung des grundlegen-

den fächerübergreifenden professionsbezogenen Kompetenzerwerbs in 

den folgenden Bereichen: 

 

„Die Studierenden soll mit dem Wissenserwerb professionsbezogen 

lernen, 

• Wissen angemessen darzustellen und zu reflektieren (Darstel-

lungs- und Reflexionsfähigkeit)   

                                            
842 Terhart 2000, S.54 
843 Ordnung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (Lehramtsprü-
fungsordnung – LPO-) vom 27. März 2003 
844 Terhart 2000, S.55f 



 260 

• Wissenschaftliche und berufsrelevante Problemlagen zu erken-

nen, Fragestellungen zu entwickeln, wissenschaftliche Methoden 

und Theorien anzuwenden und für die eigene Problemlösung zu 

nutzen (Anwende- und Problemlösefähigkeit)  

• Verschiedene Ansätze und Handlungsmöglichkeiten sowie prak-

tische Fälle zu analysieren, zu beurteilen und zu diskutieren (A-

nalyse- und Kommunikationsfähigkeit)  

• Eigene Umsetzungen in Zusammenarbeit mit anderen zu entwi-

ckeln und einzuschätzen (Kooperations- und Gestaltungsfähig-

keit)  

• Fachwissenschaftliche und pädagogische Sachverhalte zu beur-

teilen, pädagogische Entscheidungen zu treffen, zu erproben 

und zu evaluieren (Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit)845
  

 

Damit angehende Lehrerinnen und Lehrer in dem komplexen Hand-

lungsfeld Schule ein adäquates Handlungsrepertoire entwickeln kön-

nen, gehört Routinebildung dazu. „Der Aufbau und die Modifikation von 

Routinen müssen im beruflichen Handeln entwickelt werden. Dazu 

müssen Lehrkräfte Problemlösungen generieren, erproben reflektieren 

und einschleifen.“846 Abschließend weist die Kommission darauf hin, 

dass auch die Persönlichkeit von Lehrkräften – der personelle Faktor - 

eine entscheidende Rolle spielt.  „Die Berufstätigkeit von Lehrkräften 

setzt schließlich nicht nur wissenschaftlich begründetes Wissen und 

erfahrene Routinen bei der Gestaltung von Lernsituationen voraus. Der 

verantwortliche Umgang mit Heranwachsenden erfordert den Einsatz 

der Lehrerpersönlichkeit, verlangt unter anderem soziales Geschick, 

Einfühlungsvermögen, Gesprächsbereitschaft, Engagement, Empathie, 

Geduld und Zuversicht, Aufgeschlossenheit und Frustrationstoleranz. 

Daneben gibt es Minimalstandards eines menschlichen und freundli-

                                            
845 Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen: Ent-
wicklung von Kerncurricula. Rahmenvorgaben Mai 2004, S.3 Darüber hinaus hat das 
MSJK NRW Standards für Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft 
und Praxisphasen vorgelegt.  
846 Terhart 2000, S.56 



 261 

chen Umgangs, unabhängig von Sympathie und Tageslaune. Das Be-

rufsethos, das von Lehrkräften erwartet wird, trifft Persönlichkeitsmerk-

male, die relativ stabil sind. Bestimmte persönliche Voraussetzungen, 

die vielleicht ein Grund sind für die Berufswahl, erleichtern die Ausprä-

gung einer entsprechenden pädagogischen Haltung, die pädagogisches 

Handeln leitet.“847 Der KMK-Kommission nach sind somit die wichtigs-

ten Kompetenzen, die in Form von Standards in Kerncurricula abgebil-

det werden sollen, beschrieben. „Standards werden also als für den 

Lehrerberuf notwendige professionelle Kompetenzen verstanden, die 

die Lehrperson zu einem Experten machen, der sich in seinen Hand-

lungen und Reflexionen deutlich vom Laien als Nicht-Experten unter-

scheidet.“848 

In dieser Konsequenz soll auch die dritte Phase, Fort- und Weiterbil-

dung, mehr in die Bestrebungen die Lehramtsbildung zu verbessern 

einbezogen werden. “Im Blick auf Lehrerbildung wird darüber hinaus 

grundsätzlich deutlich, dass – neben den verstärkt notwendigen An-

strengungen zur Verbesserung der Qualität der Lehrerausbildung in der 

ersten und zweiten Phase – die Bemühungen um eine Steigerung der 

Qualität der gegenwärtig und zukünftig zu leistenden Lehrerarbeit ins-

gesamt sehr viel stärker als bisher das Lernen im Beruf (J.Z.) als der 

dritten Phase einbeziehen müssen.“849 Die KMK-Kommission empfiehlt 

insbesondere eine Verstärkung von Initiativen schulinterner Lehrerfort-

bildung, formuliert aber auch die Forderung, dass die Universitäten ihre 

Aufgabe in der Fortbildung von Lehrern stärker wahrnehmen sollen.850  

Auch von dem Grundsatz einer wissenschaftlich basierten Ausbildung 

für alle Lehrämter soll nicht abgewichen werden, d.h. die Lehrerbildung 

soll weiterhin an Universitäten stattfinden. Die Kommission fordert das 

bestehende parallele Studium weiter anzubieten, mit dem Unterschied, 

dass ein stärker auf das Berufsfeld abgestimmtes Lehrangebot konzi-

piert wird durch die Erhöhung der erziehungswissenschaftlichen und 

                                            
847 Terhart 2000, S.56 
848 Jansen 2003, S.6 
849 Terhart 2000, S.43 
850 Terhart 2000, S.61 



 262 

fachdidaktischen Studienanteile. Die Studienstruktur soll durch Modul-

arisierung und durch ein Kerncurriculum Erziehungswissenschaften und 

der Fächer/Fachdidaktiken einen besseren Berufsfeldbezug aufweisen 

und die bisherige Beliebigkeit der Studieninhalte soweit wie möglich 

eingrenzen. Um den gestiegenen Anforderungen an soziale und erzie-

herische Kompetenzen im Lehreralltag Rechnung zu tragen, werden 

neben den originären Schulpraktischen Studien auch Praktika im Sozi-

al- und Betriebsbereich gefordert. 

 

Ausgehend von den Empfehlungen der von der Kultusministerkonfe-

renz eingesetzten Kommission, lässt sich bundesländerübergreifend 

Übereinstimmung in den Reformbestrebungen für die deutsche Leh-

rerausbildung feststellen. Bei der Konzeption von Reform- bzw. Revisi-

onsprogrammen in der Lehrerbildung sollen zwei von der Kommission 

herausgestellte Perspektiven handlungsleitend sein,  

 

a) die Studienelemente sollen einen besseren inhaltlichen Bezug 

untereinander aufweisen 

b) ein stärkerer Berufsfeldbezug soll erkennbar sein.851 

 

Diese Perspektiven lassen sich vier Jahre später in den „Rahmenvor-

gaben zur Entwicklung von Kerncurricula“ als länderübergreifende qua-

litätsorientierte Zielsetzung wieder finden: „Die Lehrerausbildung soll 

berufsbezogener und praxisorientierter werden. Im Zentrum der Reform 

steht dabei der Paradigmenwechsel von inhaltlichen Vorgaben zu pro-

fessionsbezogenen Kompetenzen.“ 852 

Die Revisionisten, die die Lehrerbildung durch die Einführung neuer 

Strukturen verbessern wollen, werden sich daran messen lassen müs-

sen, wie die Studienreformaspekte im Sinne von Bologna (Modularisie-

rung und Orientierung an Standards, neue Lehr- und Lernformen, neue 

                                            
851 Terhart 2000, S.83 
852 Entwicklung von Rahmenvorgaben. Rahmenvorgaben. Ministerium für Schule, 
Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen. 28.05.2004, S.2 
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Formen des Prüfens und der Kompetenzerfassung) in Kombination mit 

den Erfordernissen aus der Profession (Vermehrter Praxisbezug und 

curriculare Einbindung in das Studium, Stärkung der Forschungsorien-

tierung in den Erziehungswissenschaften und Fachdidaktiken, phasen-

übergreifende Kooperation, Zentren für Lehrerbildung) in Einklang zu 

bringen sind. Die Reform des bisherigen Modells der Lehramtsausbil-

dung muss sich daran messen lassen, ob es gelingt, praktische Ausbil-

dungsanteile im Curriculum zu verankern, um so zu einem systemati-

schen Theorie- Praxis-Transfer beitragen zu können. Der Schlüssel für 

eine grundlegende Reform der Lehrerausbildung liegt in der Stärkung 

der Professionalität der Ausbildung, die praxisnäher und mehr am Be-

rufsfeldbezug ausgerichtet sein soll. 

In der Summe lässt sich demnach eine klare Richtung erkennen, nach 

der der Lehrerbildung ausgerichtet werden soll, nun stellt sich nur die 

Frage wie. Denn für inhaltliche die Umsetzung sind die Hochschulen 

selbst verantwortlich. 

Einen Einblick in die Lehrerprüfungsordnungen vor Ort bietet die Studie 

zur Bestandsaufnahme zum Stand und zu Reformtendenzen im Rah-

men der Lehrerausbildung in Deutschland, die Gabriele Bellenberg 

2002 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) durchgeführt hat. Demnach lassen sich folgende Maßnahmen 

zur Um- bzw. Neustrukturierung der ersten Phase in der  Lehrerausbil-

dung identifizieren: Neustrukturierung des Studiums mit eventuell das 

Staatsexamen ersetzenden Abschlüssen, Aufwertung des erziehungs-

wissenschaftlichen Studienanteils, Stärkung der Fachdidaktik, Aufwer-

tung und Neustrukturierung der Schulpraktika, Einführung studienbe-

gleitender Leistungsnachweise, Einführung veränderter Lehramtsprofile 

und die Einführung eines Habitus des forschenden Lernens.853 Die Re-

formbestrebungen der einzelnen Bundesländer umfassen aber selten 

alle genannten Maßnahmen, sondern beziehen sich in der Regel auf 

das lehramtsspezifische Ausbildungscurriculum. So erfolgt z. B. eine 

                                            
853 Bellenberg 2003, S.63 
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Präzisierung der Anteile für die fachdidaktischen Studien, die schulprak-

tischen Studien werden hinsichtlich ihrer Zielsetzung, Umfang und In-

halte überprüft und die erziehungswissenschaftlichen Anteile hinsicht-

lich der Anzahl der Semesterwochenstunden aufgewertet. Speziell für 

die Lehrämter der Sekundarstufe II wird ein stärkerer Berufsfeldbezug 

durch eine Erhöhung erziehungswissenschaftlicher Studienanteile zu 

erzielen versucht.854 Dass der Berufsfeldbezug beziehungsweise der 

Grad der Professionalität in Beziehung zur Höhe der Semesterwochen-

stunden gesetzt wird, lässt sich auch für die 2. Phase feststellen. Bel-

lenberg konstatiert auch hier, durch einen Blick in die Ausbildungsver-

ordnungen, dass sich die Reformschritte häufig nur auf eine „Erhöhung 

im Volumen des eigenverantwortlichen Unterrichts“855 niederschlagen, 

Bestrebungen zur Vernetzung und Verknüpfung der Ausbildungspha-

sen aber kaum umgesetzt werden. Auch Seidel und Lehmann stellen 

fest: „Eine Koordination zwischen Universität und Institutionen der zwei-

ten Studienphase ist kaum geregelt.“856  

Die fehlende Koordination lässt sich auf die dritte Phase der Lehreraus-

bildung, die Fort- und Weiterbildung beziehen. Im Sinne des lebenslan-

gen Lernens und um den Anspruch an die Lehrerausbildung als berufs-

begleitenden Entwicklungsprozess einzulösen, gilt es auch, die dritte 

Phase der Lehrerbildung (Fort- und Weiterbildung) stärker in den Blick 

zu nehmen. Für diese Phase ergibt sich die unbefriedigende Situation 

daraus, dass alle Lehrerinnen und Lehrer zwar durch das Kultusminis-

terium zur Fortbildung gesetzlich verpflichtet sind, jedoch besteht keine 

Pflicht zur Teilnahme an speziellen Fortbildungsangeboten (Schulleite-

                                            
854 Bellenberg hat Anfang 2002 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) eine Studie zur Bestandsaufnahme zum Stand und zu Reformten-
denzen im Rahmen der LehrerInnenausbildung in Deutschland durchgeführt. Die 
nachfolgenden Äußerungen sind der Expertise entnommen, S.14-15 
855 Bellenberg 2003, S.14 
856 Seidel 2003, S.89 Der § 49 der Lehramtsprüfungsordnung vom März 2003 bildet in 
diesem Zusammenhang den gesetzlichen Rahmen. „Um Professionalität im Lehrerbe-
ruf systematisch und kontinuierlich aufzubauen, sind Kooperationsmodelle zwischen 
den Hochschulen und den Studienseminaren zu entwickeln und zu erproben .Das 
Ministerium kann Formen der Zertifizierung (Portfolio, Diploma Supplement) genehmi-
gen, die zu Sicherung des Nachweises hierbei erbrachter Studien- und Prüfungsleis-
tungen ausgestellt werden.“  
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rinnen und Schulleiter bilden als spezifische Lehrerinnen bzw. Lehrer-

gruppe eine Ausnahme). Einen kleinen Einblick erlaubt die qualitative 

Bestandsaufnahme der OECD-Untersuchung zur Lehrerbildung. Spe-

ziell zu dem Punkt Berufsbegleitendes Lernen vermerkt die internatio-

nale Vergleichsstudie, dass für diesen Bereich in Deutschland gute (fi-

nanzielle) Strukturen bestehen und eine Aufbruchstimmung für diese 

Phase vermeldet werden kann. Im Gegensatz zur bisherigen Situation 

sind sich die an der Lehrerbildung Beteiligten bewusst, dass eine quali-

tative Verbesserung nur durch den Einbezug aller Phasen erreicht wer-

den kann. Bislang besteht allerdings für viele Veranstaltungen inhaltli-

cher Nachholbedarf zur Abstimmung, eine Systematik im Sinne der 

Schulentwicklung lässt sich nicht erkennen. Die Eigenverantwortung 

der Schulen in der Organisation von Fortbildungsveranstaltungen kann 

aufgrund der schlechten Haushaltslage oft nicht wahrgenommen wer-

den und Synergieeffekte durch eine kooperative Zusammenarbeit von 

Schulen nicht genutzt werden. 

Bellenberg konstatiert in ihrer Expertise zu Reformansätzen in der 

deutschen Lehrerbildung ein „weit verbreitetes Unbehagen bezüglich 

der gegenwärtigen Ausgestaltung der integrierten Lehrerausbildung.“857 

Es lässt sich konstatieren, dass die Hochschulen bereits Schritte zur 

Verbesserung der Lehrerausbildung gemacht haben, es aber noch an 

einem ganzheitlichen Ansatz mangelt. Vor allem stehen Verbesserun-

gen auf quantitativer Ebene (Erhöhung der Semesterwochenstunden im 

erziehungswissenschaftlichen Bereich) im Vordergrund, weniger quali-

tative Ansätze. Eine Erhöhung der Ausbildungsanteile trägt noch nicht 

zu einer Verbesserung bei, vorrangig  müssen die Inhalte besser auf 

berufsfeldbezogene Kompetenzen und Qualifikationen abgestimmt 

sein, darüber hinaus sind Standards zu entwickeln, anhand derer Leh-

rerbildung standortübergreifend vorzuhalten ist.  

                                            
857 Bellenberg 2003, S.19 
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7.2 Qualitätssicherung in der Lehrerausbildung 

 

Im Mittelpunkt der Diskussion um eine europäische Hochschulreform 

steht die Frage nach Profilen und Qualitätskriterien gestufter Studien-

gänge, deren zentrales Ziel die berufliche Qualifizierung ist. Durch den 

Bologna Prozess ist die Hauptrichtung vorgegeben, in der sich der Bias, 

anhand dessen Qualität in der Lehrerausbildung zu messen ist, aus-

drückt. Durch die Einführung neuer Strukturen steht ein funktionales 

Qualitätsverständnis im Vordergrund. Hierzu sind Verfahren nötig, die 

eine Bewertung der funktionalen Qualität der Ausbildung abbilden. So-

mit kann konstatiert werden, dass Bemühungen Qualitätssicherung in 

der Lehrerbildung zu betreiben, Anforderungen nach sich ziehen, die 

sich auf die Entwicklung von Verfahren beziehen, diese Qualität adä-

quat abbilden zu können. Die durch den Bologna-Prozess angestrebte 

bessere Vergleichbarkeit von Studienstrukturen macht neue Verfahren 

zur Qualitätssicherung von Lehre, Studium und Forschung notwendig.  

Lehrerbildung ist bislang in der Fachdiskussion vornehmlich durch die 

nationale Perspektive betrachtet worden und hat sich jahrzehntelang 

um „traditionelle Problemthemen“858 in der ersten Phase der akademi-

schen Lehrerausbildung gedreht, darüber hinaus gaben sich die Kritiker 

mit allgemeinen Aussagen zufrieden, die keine empirische Grundlage 

hatten.859 Dabei war das Forschungsinteresse zur Wirksamkeit unter-

schiedlicher Formen der Lehrerausbildung auch in internationaler Per-

spektive eher gering bzw. generell unterentwickelt.860 Dass die kaum 

ausgeprägte Lehrerbildungsforschung kein speziell deutsches Phäno-

men ist, zeigt sich in der Bilanz des SIGMA-Projekts angesichts der 

Situation empirischer Forschung zur Lehrerbildung: „Leider reicht der 

vorhandene Bestand an zugänglichem Informationsmaterial nicht aus, 

                                            
858 Rotermund, 2001, S.577 
859 Rotermund 2001, S. 581 weist in Anlehnung an Glumpler (1997) darauf hin, dass 
durch eine pauschalisierte Kritik an der akademischen Lehrerbildung „länder- und 
schulstufen- bzw. schulformspezifische Ausbildungsunterschiede“ nicht berücksichtigt 
werden. 
860 Fried 2003, S.8 
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um die Probleme und Herausforderungen, die in den einzelnen Lehrer-

bildungssystemen bestehen, exakt definieren zu können.“861  

Neue Anforderungen an Kompetenzen und Fertigkeiten von Lehrerin-

nen und Lehrern werden durch die für das Schulwesen obersten Lan-

desbehörden vorgegebenen Standards immer konkreter. Durch neue 

Entwicklungen und Instrumente im Hochschulsteuerungsprozess wie z. 

B. Kerncurricula, Modularisierung, institutionelle Abstimmungen durch 

Zielvereinbarungen und studienbegleitende Prüfungen, soll es künftig 

möglich sein, standortübergreifend ein Qualitätskonzept von Leh-

rerausbildung beschreiben und auf die bekannten Defizit reagieren zu 

können.862 Allerdings sind auch wichtige Fragen ungeklärt, welche die 

Anwendbarkeit der Grundsätze aus dem Bologna-Prozess speziell in 

der Lehrerausbildung vor besondere Herausforderungen stellen: 

 

 „[C] 1. ob der Bachelor-Abschluss zu eine arbeitsmarktrelevanten Qualifikati-

on führen wird und ob 2. die Einführung  eines Bachelor-Abschlusses die Op-

tion offen halten sollte, in einem zweiten Abschnitt unterschiedliche Studien-

abschlüsse in Ausrichtung auf die verschiedenen Schularten zu wählen.“863 

 

Die bisherige Situation in der Lehrerbildungsforschung ist durch fehlen-

de empirische Daten gekennzeichnet. Dies liegt zum einen an dem fö-

derativen Prinzip und der Kultus- und Finanzautonomie der Länder. 

Aufgrund einer fehlenden einheitlichen und verbindlichen Konzeption 

der universitären LehrerInnenbildung, ließ sich auch kein kollektives 

Qualitäts- und Strukturproblem und kein kollektiver Bedarf an curricula-

ren oder strukturellen Eingriffen in die universitäre LehrerInnenbildung 

nachweisen.864 Die Situation ist nun eine andere, die hochschulpoliti-

sche Situation erfordert einen kollektiven Bedarf an curricularen und 

strukturellen Veränderungen, unabhängig davon, in welchen Strukturen 

                                            
861 TNTEE-Archive SiGMA-Projekt: Lehrerbildung in Europa-Evaluation und Perspek-
tiven Zusammenfassender Bericht an die Europäische Kommission. 
(http://tntee.umu.se/archive/sigma_pp/sigma_pr_en.html) Zugriff 14.04.2003 
862 Vgl. Keuffer und Oelkers 2001, S.103 
863 Halàsz, Gábor 2004 S.34 Die Beantwortung der Fragen wird im Zusammenhang 

der laufenden Modellversuche in Nordrhein-Westfalen vorgenommen. 
864 Glumper, Edith 1997, S.35 ff. 
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die Lehramtsausbildung stattfindet, somit wird ein breiter struktureller 

Korridor eröffnet. „Hinsichtlich der Umstellung der Studienstruktur ins-

gesamt wie auch und besonders hinsichtlich der Frage der Kompatibili-

tät zur Lehrerausbildung ist -national wie international- noch vieles im 

Fluss. [O] die Länder sind aufgefordert, hierzu Modellversuche einzu-

richten, um Erfahrungen mit solchen Studienmodellen zu sammeln.“865  

In Nordrhein-Westfalen wird vor dem Hintergrund der bundesweiten 

Entwicklung auf politischer Ebene beabsichtigt, berufsbiographische 

und arbeitsmarktpolitische Aspekte und Erkenntnisse der Lehrerprofes-

sionsforschung im Rahmen einer integrierten Studienstrukturreform zu 

vereinen und zu einer Qualitätssicherung in der Lehrerbildung beizutra-

gen. In den laufenden Modellversuchen sollen Qualitätsverbesserungen 

vor allem durch zwei Parameter gemessen werden. Zum einen durch 

eine Verkürzung der Gesamtausbildungsdauer durch ein modularisier-

tes Studienprogramm mit studienbegleitenden Prüfungen und zum an-

deren durch eine Stärkung des Berufsfeldbezuges durch Kerncurricula 

und Zentren für Lehrerbildung.866 Allerdings werden die angestrebten 

Veränderungen durch eine nachlaufende Qualitätssicherung abgesi-

chert. Die angelaufenen Modellversuche in Bielefeld und Bochum sind 

noch nicht akkreditiert. Die empirische Basis, die den Hintergrund für 

eine konzeptionelle und inhaltliche Stringenz im Curriculum liefert, 

fehlt.867 Dass nur wenige empirische Originalarbeiten über den Zustand 

der deutschen Lehrerbildung vorliegen, lässt sich allerdings nicht allein 

an dem förderativem Prinzip und der Kultus- und Finanzautonomie der 

Länder festmachen. Um den Status der empirischen Lehrerbildungsdis-

kussion besser einordnen zu können, müssen die methodologischen 

Defizite bzw. das defizitäre Vorhandensein von Untersuchungen, die 

                                            
865 Terhart 2000, S.95 
866 Vgl. MSWF, 2001 Eckpunkte zur Gestaltung  von BA-/MA-Studiengängen für Lehr-
ämter, S.2 Die Qualitätssteigerung im Hinblick auf das Berufsziel ist dringend notwen-
dig. „An deutschen Universitäten fand und findet nur ausnahmsweise eine berufsbe-
zogene Lehrerausbildung statt.“ Herrmann 2002, S.254 
867 So ist kaum untersucht: wie die Lehrerbildung erfahren wird, wie die Qualität der 
Lehrerbildung im Hinblick auf Wissenschafts- / Berufspraxisorientierung erfahren wird, 
wohin die Reformen der Lehrerbildung führen sollen. Fried 1997, S.22  
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direkt die Lehrerausbildung betreffen und jenen der einschlägigen Eva-

luationsforschung im Hochschulbereich in Beziehung gesetzt wer-

den.868 Durch die Diskussion um Qualität im Hochschulbereich werden 

erst nach und nach Forschungsprogramme gefordert und entwickelt, 

die die Qualität der Hochschulbildung möglichst nachvollziehbar, relia-

bel und valide, abbilden. 

 

 

7.2.1 Evaluation als Qualitätssicherungsstrategie  

 

Moderne Evaluationsforschung spielt seit den siebziger Jahren in der 

(internationalen) Lehrerbildung eine Rolle. Aufgrund des kurzen Zeit-

raums bildet sich erst in jüngster Zeit eine Metaübersicht über die bis-

her geleistete Forschung. Fried hat die bislang geleisteten Untersu-

chungen zur Lehrerbildung in verschiedene Ebenen und in die jeweili-

gen Zeiträume eingeordnet. Demnach stand in den siebziger Jahren die 

Strukturqualität der lehrerbildenden Einrichtungen im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses, in den achtziger Jahren wurden vermehrt Fra-

gen zum Orientierungswissen von Lehramtsstudierenden behandelt, d. 

h. auf welche Inhalte hin das Lehramtsstudium abzubilden sei und 

schließlich in den neunziger Jahren Aspekte zu den (hochschuldidakti-

schen) Prozessen in der Lehrerbildung, und derjenigen, die in der Leh-

rerbildung tätig sind. 869 Diese Forschungsrichtungen geben Aufschluss 

über die unterschiedlichen Qualitätsdimensionen zur Lehrerbildung, 

häufig allerdings nur an einem Standort und in einem nationalen Rah-

me. 

In der Regel gelten für Evaluationen in der Lehrerausbildung die gene-

rellen Anforderungen, wie sie an die Hochschulbildung allgemein ge-

stellt werden. Befragungen von Dozentinnen und Dozenten und Studie-

renden, wie auch die Auswertung von Daten zur Studiensituation stellen 

die meist verwendeten Maßnahmen in Evaluationsverfahren auch in der 

                                            
868 Fried 2003, S.8 
869 Fried 2003, S.24 
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Lehramtsausbildung dar bzw. sind gesetzlich vorgeschrieben. In die-

sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Wirksamkeit der 

Ausbildung bislang anhand der Zufriedenheit von Studierenden, Absol-

ventinnen und Absolventen, sowie Lehrerinnen und Lehrern, gemessen 

wird, da es bislang keinen Bias gab, durch den sich die Qualität von 

Lehrerausbildung messen ließ. Die Befragungen werden von den Er-

wartungen der Studierenden und Referendare gespeist, die in der Rea-

lität nicht eingelöst werden konnten. Diese Art der Datengewinnung 

kann als „methodische Variation(en) des sogenannten Praxis-

schocks“870  bezeichnet werden. 

Die Bedingung, zukünftig systematisch Evaluation in der Lehrerbildung 

zu betreiben und damit zur Entwicklung von Mindeststandards beizu-

tragen, wird von ministerieller Seite aus, in den „Eckpunkten zur Gestal-

tung von BA-/MA-Studiengängen für Lehrämter“871 vorgeschrieben. So 

müssen „ [O] die erforderlichen organisatorischen Einrichtungen zur 

Koordination der Lehrveranstaltungen, zur Beratung der Studierenden, 

sowie zur Entwicklung und Evaluation der Angebots- und Organisati-

onsstrukturen geschaffen und aufrecht erhalten werden (Zentren für 

Lehrerbildung, für die Lehrerbildung zuständige Selbstverwaltungsgre-

mien).“ Zum einen wird durch diese Forderung ein grundlegendes Man-

ko in der universitären Lehrerausbildung abgestellt, indem „aufgaben-

bezogene Querstrukturen über Fakultätsgrenzen hinweg“872 zu schaffen 

sind, können die Belange der Lehrerausbildung zentral vertreten wer-

den.  

Des Weiteren soll  „Evaluation“ ein grundlegendes Organisationsprinzip 

in der zukünftigen Lehrerausbildung darstellen. „Die Entwicklung gestuf-

ter Studiengänge im Bereich der Lehrerbildung ist an die Bereitschaft 

und Verpflichtung zu begleitender interner und abschließender externer 

Evaluation mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung und dem Aufbau 

                                            
870 Cloer et al. 2000, S.14 
871 Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen, Mi-
nisterium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Düssel-
dorf März 2004 
872 Terhart 2000, S.79 
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struktureller und inhaltlicher Standards geknüpft.“873 Zum anderen be-

gegnet diese Forderung der bisherigen Richtungslosigkeit in der Lehr-

amtsausbildung. Das Gutachten zur Entwicklung von Standards in der 

Lehrerbildung, welches 2002 von Ewald Terhart für die Kultusminister-

konferenz vorgelegt wurde, weist auf eine länderübergreifende Stan-

dardorientierung in der Lehramtsausbildung.874 

Strukturelle Anforderungen, die an eine Evaluation der Lehrerausbil-

dung zu stellen sind, beziehen sich neben der Situation in der ersten 

Ausbildungsphase auf die Gestaltung und Betreuung der Unterrichts-

praktika und der Kooperation mit Partnerschulen beziehungsweise mit 

Institutionen der zweiten und dritten Phase. Evaluationsbemühungen, 

die alle genannten Bereiche umfassen, gibt es nicht. Evaluationsstu-

dien, die sich auf die zweite und dritte Phase beziehen, sind nur verein-

zelt zu verzeichnen.  

Die grundlegenden inhaltlichen Handlungsfelder in der Lehrerausbil-

dung sind durch die Empfehlungen der KMK-Kommission abgedeckt. 

Zur Umsetzung gibt es mehrere Wege, dies zeigt die Expertise von Bel-

lenberg, die deutlich macht, dass die Bundesländer in vielfältigen Ein-

zelinitiativen und –ansätzen daran gehen, die Lehrerausbildung zu 

verbessern. Um Synergieeffekte aus dem Vorgehen der einzelnen Län-

der zu ziehen, ist die Initiierung einer zentralen wissenschaftlichen Be-

gleitung von Nöten. Mittels Akkreditierung werden zukünftig die Bedin-

gungen für eine Lehramtsausbildung an den Hochschulen geprüft wer-

den, Dies könnte dazu führen, dass an einigen Hochschulen zukünftig 

keine Lehramtsausbildung mehr angeboten wird, da die Voraussetzun-

gen fehlen. 

Evaluation als Qualitätssicherungsverfahren bedarf eine Gesprächskul-

tur des „feedbacks“, die voraussetzt, dass ein offener Austausch unter 

allen Beteiligten stattfinde. Da sich Qualität aus unterschiedlichen Pa-

                                            
873 Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen, Mi-
nisterium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Düssel-
dorf März 2004 
874 Es gibt auch Kritik an der Entwicklung von Standards in der Lehrerausbildung, die 
„von oben“ vorgegeben werden. Damit Standards für das professionelle Handeln ü-
bernommen werden, sind diejenigen, die sich umsetzen sollen , auch einzubeziehen. 
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rametern zusammensetzt, kann ein ganzheitliches Verständnis einer 

qualitativ guten Ausbildung erst entwickeln, wenn alle Dimensionen an 

einem Standort für die Lehrerausbildung mit einbezogen werden. Hier-

zu zählt auch, ob alle in der Lehrerausbildung Tätigen in den Fakultä-

ten: Fachwissenschaftler, Fachdidaktiker und Erziehungswissenschaft-

ler, die gleiche Auffassung vertreten, was eine Lehrerausbildung an 

dem jeweiligen Standort ausmachen sollte bzw. ob es Strategien gibt, 

mit Differenzen umzugehen. Die Atmosphäre, in der Lehrerausbildung 

entwickelt und umgesetzt wird, ist grundlegend für den Ausbildungser-

folg an einem Standort, der sich unter anderem in Studienerfolgsquo-

ten, Regelstudienzeiten, Studienabbruch- und Schwundquoten messen 

lassen kann, und sich in letztlich durch Evaluationsverfahren abgefragt 

werden kann. Erst in einem förderlichen Klima können Rahmenvorga-

ben, Standards, professionstheoretische Erkenntnisse und hochschul-

didaktische Anforderungen umgesetzt werden. In den Hochschulen las-

sen sich nur Verbesserungen in den Lehramtskonzepten erzielen, wenn 

Zuständigkeiten festgelegt und Verantwortungsstrukturen aufgebaut 

werden mit deutlichen Zielvorstellungen, wie an dem jeweiligen Stand-

ort die Lehramtsausbildung verbessert werden kann. Für die universitä-

re Lehrerausbildung ergibt sich somit eine gänzlich neue Situation, nur 

die Universitäten, die ihren Auftrag zur Lehrerbildung ernst nehmen, 

werden in der Lage sein diese zukünftig vorhalten zu können875. 

                                            
875 Durch diese Entwicklung wird sich die Qualitätssicherung in der Lehrerausbildung 
perspektivisch internationalen Gegebenheiten anpassen, indem der Schwerpunkt auf 
die Prüfung von Eingangsqualifikationen gelegt wird.  
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8 Evaluation der Lehrerausbildung an der GMU Duisburg 

 

Das Evaluationsvorhaben am Standort Duisburg ist vor dem Hinter-

grund  der Arbeit des von der Landesregierung eingesetzten Experten-

rats zur Überprüfung der nordrhein-westfälischen Hochschulen zu se-

hen. Dieser stellt in seinem am 20. Februar 2001 veröffentlichten Gut-

achten fest, dass der Lehrerbildung an den sie betreibenden Universitä-

ten bisher in der Regel nicht der ihr zukommende Stellenwert einge-

räumt wurde. Zum Aufbau neuer innovativer Potentiale empfiehlt der 

Expertenrat daher, weniger leistungsfähige Studiengänge zu schließen, 

darunter auch die Lehrerausbildung für allgemeinbildende Schulen in 

Duisburg, und die Lehrerausbildung auf wenige Standorte zu konzent-

rieren; d. h. an Standorten an denen alle Stufen der Lehramtsausbil-

dung angeboten werden. 

Der damalige Lehrerbildungsstandort Gerhard-Mercator-Universität 

Duisburg (GMU) hat bereits einen Beitrag zur Konzentration der Leh-

rerausbildung in Nordrhein-Westfalen durch Aufhebung der Primarstu-

fenausbildung und weiterer unterrichtsfachbezogener Studiengänge 

geleistet. Die verbleibende Struktur ist die Sekundarstufenleh-

rer/innenausbildung (SII/SI) mit begrenztem Fächerspektrum: 11 SI- 

und 26 SII-Studienangebote davon entfallen 17 auf allgemeinbildende 

Unterrichtsfächer und 9 auf berufliche Fachrichtungen. Hinzu kommt 

der Studiengang Diplom-Wirtschaftspädagogik. 

Die Perspektive einer profilierten Lehramtsausbildung an der GMU wird 

im Ausbau des SII-Bereichs mit den beruflichen Fachrichtungen gese-

hen. Im Interesse einer qualitativen Weiterentwicklung der Lehrerbil-

dung hat die Evaluation den durch die Hochschule formulierten Auftrag, 

mögliche Stärken und Schwächen der Lehramtstudiengänge zu analy-

sieren, zu bewerten und zu überprüfen. 

Im folgenden Abschnitt werden die Bedingungen, Zielsetzungen und 

Vorgaben, nach denen die Lehrerausbildung konzipiert ist dargestellt.  
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8.1 Die Struktur der schulstufenbezogenen Lehramtsausbildung 

 

„Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ist in NRW durch das Ge-

setz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Leh-

rerausbildungsgesetz-LABG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom18. September 1998 (GV. NW. S.564), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom15. Juni 1999 (GV. NW. S. 386) und der Lehramtsprüfungs-

ordnung (LPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 

1994, (GV.NW.S.754, 1995 S.166) geändert durch Verordnung vom 19. 

November 1996 (GV.NW.S. 524), geregelt.“876 

 

Die Lehrerausbildung gliedert sich in zwei Phasen. Die Ausbildung er-

folgt durch ein Hochschulstudium mit anschließender Erster Staatsprü-

fung sowie durch einen Vorbereitungsdienst von z. Z. 24 Monaten. Sie 

wird durch eine erfolgreiche Zweite Staatsprüfung am Ende des Vorbe-

reitungsdienstes mit der Erteilung der Befähigung zu einem Lehramt für 

eine Schulstufe abgeschlossen, auch der Erwerb zur Befähigung zu 

mehreren Lehrämtern ist möglich. 

Das Lehramtsstudium setzt sich aus fachwissenschaftlichen und erzie-

hungswissenschaftlichen Anteilen zusammen. In das erziehungswis-

senschaftliche Studium sind gesellschaftswissenschaftliche Studien, in 

das fachwissenschaftliche und erziehungswissenschaftliche Studium 

sind fachdidaktische und schulpraktische Studien einzubeziehen.  

 

Die Schulpraktischen Studien sind verpflichtender Bestandteil des 

Lehramtsstudiums. Sie sollen insbesondere die Begegnung mit Schule 

und Unterricht (Praktikum) ermöglichen. 

 

Die Schulpraktischen Studien werden in folgenden Formen durchge-

                                            
876  Die hier dargestellten Stufenlehrämter Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekun-
darstufe II wurden zwischenzeitlich durch die Neufassung des Lehrerausbildungsge-
setzes (LABG) (Neufassung vom 02.07.2002) abgelöst. 
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führt: 

 

 

Schulpraktische Studien I: Blockpraktikum mit Vorbereitung in 

Erziehungswissenschaft, 

 

Schulpraktische Studien II Fachdidaktische, in der Regel semes-

terbegleitende Tagespraktika in jedem 

Unterrichtsfach und in jeder berufli-

chen Fachrichtung. 

 

 

Die Teilnahme an den Schulpraktischen Studien ist bei der Anmeldung 

zur Ersten Staatsprüfung nachzuweisen. In den Lehramtsstudiengän-

gen findet nach einem Grundstudium von vier Semestern eine Zwi-

schenprüfung statt. Das Grundstudium vermittelt das Grundlagen- und 

Orientierungswissen und bereitet auf eine weitere selbständige wissen-

schaftliche Arbeit vor. 

Daran schließt sich ein Hauptstudium von zwei (Sek. I) bzw. vier (Sek. 

II) Semestern an. Das Hauptstudium baut auf der in der Zwischenprü-

fung nachgewiesenen Beherrschung der Grundlagen des Fachs auf 

und führt in auszuwählenden Bereichen zu einer wissenschaftlichen 

Vertiefung. 

Die Regelstudienzeit für die Sekundarstufe I beträgt sechs Semester, 

für die Sekundarstufe II acht Semester. Hinzu kommt jeweils ein Se-

mester für das Abschlussexamen.  

„Unter Regelstudiendauer ist die Studiendauer, in der in der Regel – 

eine entsprechende Gestaltung der Studienordnungen und des Lehran-

gebots vorausgesetzt- die für die Meldung zum Examen geforderten 

Leistungen erbracht werden können. Somit bezeichnet die Regelstu-

diendauer weder die Maximal- noch die Minimalstudiendauer; sie kann 

über- und unterschritten werden. Die Studienordnungen der einzelnen 

Fächer sollen jedoch gewährleisten, dass das Studium in der Regelstu-

diendauer durchgeführt werden kann. Die Regelstudienzeit umfasst die 
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Studiendauer und im Anschluss daran ein Prüfungssemester.“877  

 

Tabelle 1: Regelstudienzeit SI/SII 

 

Sekundarstufe I 

 

Sekundarstufe II 

 

Regelstudien-

dauer 

 

6 Semester 

 

8 Semester 

R
e
g
e

ls
tu

d
ie

n
ze

it 

 

Prüfungszeit878 

 

1 Semester 

 

1 Semester 

  

Vorbereitungs-

dienst 

  

24 Monate 

 

24 Monate 

 

Tabelle 2: Semesterwochenstundenvolumen 

 

                                            
877 Lehrerausbildungsgesetz-LABG in der Fassung der Bekanntmachung vom18. Sep-
tember 1998 (GV. NW. S.564), zuletzt geändert durch Gesetz vom15. Juni 1999 (GV. 
NW. S. 386) und Lehramtsprüfungsordnung (LPO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1994, (GV.NW.S.754, 1995 S.166) geändert durch Verordnung 
vom 19. November 1996 (GV.NW.S. 524) 
878 Vom Ende der Regelstudienzeitdauer gerechnet. 

 

Semesterwochenstundenvolumen 

für die Sekundarstufe I 

etwa 

für die Sekundarstufe II 

etwa 

1. Fach 2. Fach 1. Fach 2. Fach Fach  berufl. 

Fachricht. 

berufl. 

Fachricht. 

spez. 

Fachricht. 

 

42 42 60 60 60 80 80 40 

Erzie- 

hungs-

wissen-

schaft- 

liches 

Studium 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

Summe 

in der 

Regel 

 

112 

 

150 

 

170 

 

150 
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„Die angegebenen Semesterwochenstunden sind keine für jeden Stu-

diengang exakt geltenden Begrenzungen. Sie sind vielmehr ein Mittel-

wert und können je nach der Struktur des Studiengangs unter- oder 

überschritten werden.“879 Insgesamt ergibt sich für die S I ein Ausbil-

dungsprofil von etwa 112 SWS und für die S II von 150-170 SWS. 

 

Das Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe I umfasst:  

 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium und 

2. das Studium von zwei Unterrichtsfächern. 

 

Das Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe II umfasst: 

 

1. das erziehungswissenschaftliche Studium und  

2. das Studium von zwei Unterrichtsfächern oder 

das Studium von zwei beruflichen Fachrichtungen oder 

das Studium eines Unterrichtsfaches und einer beruflichen Fachrich-

tung. 

 

„Die Hochschulen legen in eigener Verantwortung die Inhalte des 

Grundstudiums fest. Sie sind in der Weise festzulegen, dass die Studie-

renden nach erfolgreichem Abschluss des Grundstudiums den Anforde-

rungen des Hauptstudiums entsprechen können.“880 

 

Freiversuch: Erfolgen der Zulassungsantrag und die Ergänzung des Zulas-

sungsantrags innerhalb der genannten Regelstudiendauer von acht Semes-

tern, dann: 

 

- gilt eine nicht bestanden Prüfung als nicht unternommen, 

- kann bei bestandener Erster Staatsprüfung zur Verbesserung 

                                            
879 Lehrerausbildungsgesetz-LABG in der Fassung der Bekanntmachung vom18. Sep-
tember 1998 (GV. NW. S.564), zuletzt geändert durch Gesetz vom15. Juni 1999 (GV. 
NW. S. 386) und Lehramtsprüfungsordnung (LPO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1994, (GV.NW.S.754, 1995 S.166) geändert durch Verordnung 
vom 19. November 1996 (GV.NW.S. 524) 
880 Ebenda LABG und LPO 
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der Gesamtnote die Prüfung einmal zum nächstmöglichen Prüfungs-

termin wiederholt werden. Näheres regelt die LPO. 

 

Die Gerhard-Mercator-Universität Duisburg bot zum Zeitpunkt der Be-

trachtung Lehramtsstudiengänge für die Sekundarstufe I (Lehrbefähi-

gung für die Jahrgangsstufen 5-10 an Hauptschulen, Realschule, Gym-

nasien und Gesamtschulen) sowie für die Sekundarstufe II (Lehrbefähi-

gung für die Jahrgangsstufen 11-13 an Gymnasien, Gesamtschulen 

und berufsbildenden Schulen) an. 

 

Tabelle 3: Fächer und Fächerkombinationen Lehramt S I und II  
(x=kombinierbar) / Quelle: Vorlesungsverzeichnis WS 2000/01881 

 

Unterrichtfächer 

 C
h
e
m

ie
 

 D
e
u
ts

ch
 

 E
n
g
lis

ch
 

 F
ra

n
zö

si
sc

h
 

 G
e
o
g
ra

p
h
ie

 

 G
e
sc

h
ic

h
te

 

 I
n
fo

rm
a
tik

 

 I
ta

lie
n
is

ch
 

 M
a
th

e
m

a
tik

 

 P
ä
d
a
g
o
g
ik

 

 P
h
ilo

so
p
h
ie

 

 P
h
ys

ik
 

 P
sy

ch
o
lo

g
ie

 

 R
e
lig

io
n
sl

e
h
re

, 
e
v.

 

 S
o
zi

a
lw

is
se

n
sc

h
a
ft

e
n
 

 S
p
a
n
is

ch
 

 T
e
ch

n
ik

 

Chemie* O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Deutsch* X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

Englisch* X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

Französisch* X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

Geographie* X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

Geschichte* X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

Informatik X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

Italienisch X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

O
 

O
 

X
 

O
 

X
 

X
 

O
 

O
 

Mathematik* X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Pädagogik X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

O
 

O
 

X
 

O
 

X
 

X
 

O
 

O
 

Philosophie X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

O
 

O
 

X
 

O
 

X
 

X
 

O
 

O
 

Physik* X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Psychologie X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

O
 

O
 

X
 

O
 

X
 

X
 

O
 

O
 

Religionslehre ev.* X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

X
 

O
 

Sozialwissenschaften*882 X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

O
 

Spanisch X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

O
 

X
 

O
 

O
 

X
 

O
 

X
 

X
 

O
 

O
 

Technik* X
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

X
 

O
 

O
 

X
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O
 

                                            
881 *Bei diesen Unterrichtsfächern sind zusätzliche auf das Lehramt für die Sekundar-
stufe I bezogene Studien möglich. 
882 Sozialwissenschaften: Politikwissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaf-
ten 
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Tabelle 4: Fächer und Fächerkombinationen Lehramt Sekundarstufe II 
berufliche Fachrichtungen und Unterrichtsfächer / 

Quelle: Vorlesungsverzeichnis: WS 2000/01 

 

 

 

Die Studiengänge Wirtschaftslehre/Politik; Politik (Politikwissen-

schaft/Soziologie) sind zurzeit nicht eingerichtet. Ihre Einrichtung muss 

im Ministerium durchgesetzt werden.  

                                            
883 In der Speziellen Wirtschaftslehre sind jeweils zwei Teildisziplinen zu studieren, die 
mit der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft zu kombinieren sind. 

 

 E
le

kt
ro

te
ch

n
ik

 

 M
a
sc

h
in

e
n
te

ch
n
ik

 

 W
ir
ts

ch
a
ft
sw

is
s.

 

Energietechnik X   

Fertigungstechnik  X  

Technische Informatik X X  

Nachrichtentechnik X   

Spez. Wirtschaftslehre883 mit den Teildisziplinen   X 

Absatz und Marketing    

Banken    

Betriebswirtschaftliche Finanzierungslehre    

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre    

Handel    

Industrie    

Organisation und Bürokommunikation    

Unternehmensrechnung    

Wirtschaftsgeographie    

Chemie X X  

Deutsch X X X 

Englisch X X X 

Französisch   X 

Mathematik X X X 

Physik X X  

Religionslehre, ev. X X X 

Spanisch   X 
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Die Übersichten zeigen ein relativ breites Fächerspektrum mit vielfälti-

gen Kombinationsmöglichkeiten. Eine Aufhebung der Lehrerbildung für 

allgemeinbildende Schulen an der GMU würde das Spektrum an Kom-

binationsmöglichkeiten in der verbleibenden Lehramtsbildung für be-

rufsbildende Schulen auf die speziellen beruflichen Fachrichtungen re-

duzieren. Ein Erhalt bzw. Ausbau der allgemeinbildenden unterrichts-

fachbezogenen Studiengänge würde die bereits eingeschränkten Stu-

dienmöglichkeiten erweitern und ein berufsfeldnahes Ausbildungsange-

bot sicher stellen, da ohnehin nur drei von elf beruflichen Fachrichtun-

gen an der Universität zu studieren sind. 

 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums an der GMU 

ist das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder der Nachweis ei-

nes gleichwertigen staatlich anerkannten Zeugnis bzw. für die integrier-

ten Studiengänge Chemie, Elektro- und Maschinentechnik und Wirt-

schaftswissenschaft die fachgebundene Hochschulreife.  

 

Der Zugang für Inhaber der fachgebundenen Hochschulreife zum Lehr-

amtsstudium wird dann frei, wenn in dem integrierten Studiengang Brü-

ckenkurse in drei Fächern erfolgreich abgeschlossen und die Diplom-

Vorprüfung bestanden werden. 

Für die Studiengänge Elektro- und Maschinentechnik ist nach der LPO 

vor der Einstellung in den Vorbereitungsdienst (zweite Phase der Leh-

rerausbildung) eine fachpraktische Ausbildung von zwölf Monaten 

nachzuweisen. 

Davon sind mindestens sechs Monate vor der Zulassung zur Ersten 

Staatsprüfung nachzuweisen. Um einen Einblick in die Berufswelt der 

Auszubildenden sowie deren späteren Einsatz und Entwicklungsmög-

lichkeiten zu bekommen, wird empfohlen, einen großen Teil der zwölf-

monatigen fachpraktischen Ausbildung bereits vor Beginn des Studiums 

zu absolvieren. 
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Das Studium in den Lehramtsstudiengängen kann sowohl im Sommer- 

als auch im Wintersemester aufgenommen werden. Eine Ausnahme 

bilden hier die Fächer Chemie, Elektro- und Maschinentechnik und 

Wirtschaftswissenschaften, in denen das Studium ausschließlich im 

Wintersemester aufgenommen werden kann. 

Diese Regelung führt zu einer Reihe von organisatorischen Schwierig-

keiten, die einen reibungslosen Studienverlauf erschweren können. So 

kommt es immer wieder vor, dass Pflichtveranstaltungen im Sommer-

semester nicht oder nur unzureichend angeboten werden. Erschwerend 

kommt hinzu, dass Lehramtstudierende in zwei oder mehr Fachberei-

chen studieren wodurch sich die Koordinationsprobleme bei der Stu-

dienplanung -durch zeitliche Überschneidungen von Pflichtveranstal-

tungen- verschärfen. Ein weiteres Problem, das zur Verlängerung der 

Studienzeit beiträgt, ist die fehlende Wiederholungsmöglichkeit von 

Klausuren, so dass u.U. ein Semester verloren gehen kann. Um stu-

dienzeitverlängernde Effekte zu vermeiden, müssen Pflichtveranstal-

tungen und Prüfungen unbedingt im Semesterturnus angeboten werden 

bzw. abzuleisten sein. 

 

Die Regelstudienzeit in den Lehramtsstudiengängen für die Sekundar-

stufe I beträgt sechs Semester und für die Sekundarstufe II acht Se-

mester. Hinzu kommt jeweils ein Semester für das Abschlussexamen. 

Gemessen an den normativen Vorgaben der Regelstudienzeit ist die 

reale Studiendauer häufig deutlich länger. Eine Studiendauer, die weit-

aus länger ist als die Regelstudienzeit vorsieht, kann unterschiedliche 

Gründe884 haben und ist nicht grundsätzlich als negativ zu betrachten.  

Wenn ein zügiger Studienfortschritt jedoch durch Belastungsfaktoren 

wie Orientierungsprobleme im Studium und Schwierigkeiten bei der 

Bewältigung des Studiums gehemmt wird, muss über eine effiziente 

Hilfe von Seiten der Hochschule nachgedacht werden. 

                                            
884 Z.B. Fachwechsel, Auslandsaufenthalte, Praktika, Studienpausen, etc.  
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Eine Steigerung der Attraktivität der Studienangebote in der beruflichen 

Bildung im allgemeinen und an der Universität Duisburg im Besonderen 

ist notwendig, da es zu wenige Studierende für das Lehramt an berufs-

bildenden Schulen gibt885. Eine Profilschärfung (Sicherung eines hinrei-

chend breiten Spektrums an allgemeinbildenden Fächern) in der Be-

rufsschullehrerausbildung gewährleistet eine hohe und adäquate Aus-

bildungsqualität, durch die eine zusätzliche Bewerbergruppe erschlos-

sen werden könnte. 

 

 

Aachener Modell in der Sekundarstufen II-Ausbildung 

für berufsbildende Schulen: 

Die „großen“ beruflichen Fachrichtungen:  

Wirtschaftswissenschaft, Elektrotechnik und Maschinentechnik in Kombination mit  

den „kleinen“ Fachrichtungen: 

Spezielle Wirtschaftslehre, Nachrichtentechnik, Energietechnik, Technische Informa-

tik und Fertigungstechnik oder 

den allgemeinbildenden Unterrichtsfächern: 

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Mathematik, Chemie, Physik, Ev. Religi-

onslehre886 und Philosophie9. 

 

 

 

8.2 Anlass und Prozessschritte für das Evaluationsvorhaben 

 

Die Initiative für das im Dezember 2000 begonnene Evaluationsprojekt 

reicht zurück bis März 2000. Die Gerhard-Mercator-Universität (GMU) 

reagierte zu diesem Zeitpunkt auf die Empfehlungen des Expertenrats 

                                            
885 Bezogen auf die Studienverlaufszahlen der Lehramtsstudierenden über alle be-
trachteten Wintersemester (WS95/96-WS 00/01) ist ein besonders drastischer Rück-
gang unter den Studierenden für die S II berufliche Fachrichtungen zu verzeichnen. 
Waren im WS 95/96 noch 492 für dieses Lehramt eingeschrieben, so waren es im WS 
00/01 nur noch 237; ein Rückgang von 50&. 
886 Gefährdete Studiengänge in Duisburg. Ihr Erhalt muss im Ministerium (Standortga-
rantie) durchgesetzt werden. 
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in Umsetzung des im Juni 1999 zwischen Landesregierung und Hoch-

schulen geschlossenen „Qualitätspakts“ zur Neustrukturierung der 

Hochschullandschaft und den einzelnen Universitäten. 

Dieser hatte unter anderem die Konzentration der Lehrerausbildung auf 

wenige, eine qualitativ hochwertige Ausbildung garantierende, Standor-

te in NRW zum Ziel und sah neben der Aufhebung zahlreicher Lehr-

amts- und Magisterstudiengänge auch Aufhebungseingriffe im Bereich 

der Diplomstudiengänge vor. 

Nach den Standort- und Strukturempfehlungen der Expertenkommissi-

on sollten die Lehramtsstudiengänge an der GMU eingestellt werden, 

mit Ausnahme der Berufsschullehrerausbildung nach Maßgabe des 

sogenannten Aachener Modells.  

Im Rahmen intensiver Verhandlungen zwischen Hochschule und Minis-

terium kristallisierte sich schließlich die Option heraus, neben Erhalt 

und Sicherung der traditionellen Strukturen der Lehrerausbildung, die 

Studienangebotsstrukturen in einem mehrphasigen Prozess insgesamt 

auf konsekutive Studienstrukturen umzustellen. 

Vor dem Hintergrund, dass die Lehrerausbildung für den Standort ein 

unverzichtbares qualitatives Element darstellt und „als Bindeglied zur 

Region und zur Verstärkung der Interdisziplinarität“ eine wichtige Rolle 

spielt, haben Rektorat und Senat der Hochschule ein Gesamtkonzept 

für die Evaluation des Lehramtsstudiums über verschiedene Studien-

gänge hinweg in einem definierten Zeitrahmen von sechs Monaten be-

schlossen.  

 

Der Verlauf des Evaluationsverfahrens umfasst folgende Schritte: 

 

März bis Juli 2000 In der Vorlaufphase erfolgte eine hochschulinterne 

Diskussion zu den Empfehlungen und Auswirkun-

gen des Qualitätspaktes auf die Lehrerausbildung 

an der GMU. 
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August 2000 Sitzung der Dekane zur Erörterung der Lehreraus-

bildung  

Die Dekane der Hochschule sind in Wahrnehmung 

ihrer Aufgabe nach § 27, Abs. 1, HG NRW vom 

01.04.2000, zu dem Entschluss gekommen, alle 

Lehramtsstudiengänge der Universität Duisburg in 

einem zweistufigen Verfahren zeitgleich zu evaluie-

ren. Dieser Beschluss erfolgte einvernehmlich mit 

dem Vorsitzenden der SK und Leiter des Lehrerbil-

dungszentrums, beraten durch Frau Habel, Leiterin 

der Geschäftsstelle Evaluation (GEU) Landesrekto-

renkonferenz (LRK) der Universitäten in NRW887.  

Die Dekane erhielten den Auftrag die jeweiligen 

Fachbereiche über das Vorhaben zu informieren 

und Arbeitsgruppen zu konstituieren um die Evalua-

tion fachbereichsintern mitzugestalten. Die Beteili-

gung von Studierenden in diesen Arbeitsgruppen 

wurde von der Leiterin der Geschäftsstelle Evalua-

tion als unverzichtbares Kriterium herausgestellt. 

 

Dezember 2000 Startveranstaltung Evaluation der Lehramtsstudien-

gänge 

Die Startveranstaltung sollte den Auftakt der ersten 

Evaluationsrunde an der Hochschule Duisburg 

markieren, an der die Vertreter der lehrerausbil-

denden Fachbereiche und Fächer zur Einführung in 

das Verfahren teilnahmen. Dabei wurde noch ein-

mal eindringlich auf die Situation der Lehrerausbil-

                                            
887 Die Geschäftsstelle Evaluation der Universitäten NRW ist eine Serviceeinrichtung 
für die Universitäten des Landes. Sie „...unterstützt die nordrhein-westfälischen Uni-
versitäten bei der Entwicklung von Evaluationsverfahren als Instrument zur selbstge-
steuerten Qualitätssicherung und -verbesserung.“ Foliensatz, Geschäftsstelle Evalua-
tion NRW 
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dung im Zusammenhang mit der Standortfrage der 

Gerhard-Mercator-Universität eingegangen sowie 

die Durchführung der Evaluation von der GEU vor-

gestellt.  

Im Verlauf der Veranstaltung ergab sich jedoch 

aufgrund fachbereichsinterner Informationsdefizite 

eine Akzentverschiebung von einem als Startveran-

staltung zur Evaluation der Lehramtsstudiengänge 

geplanten Auftakt zu einer Informationsveranstal-

tung über Sinn und Zweck des Verfahrens. Mehrere 

Vertreter befürchteten die Kontraproduktivität der 

Evaluation in der damaligen hochschulpolitischen 

Situation. Trotz einer intensiven Diskussion mit der 

Leiterin der GEU blieb die Grundeinstellung zur E-

valuation kontrovers. 

 

Januar bis      Informationssammlung und  

April 2001  Expertenbefragungen mit Studierenden / Doku-

mentenanalyse und Quantitative Daten 

Den Hauptakzent des hochschulinternen Evaluati-

onsprojekts bildete zunächst eine Befragung der 

Lehramtsstudierenden mittels moderierter Gruppen-

interviews zu Studien- und Lehrbedingungen, Stu-

dienwirklichkeit und Studierverhalten aus studenti-

scher Perspektive. Parallel dazu wurde eine sorg-

fältige Dokumentenanalyse (Studien- und Prü-

fungsordnungen, Vorlesungsverzeichnisse, etc.) 

durchgeführt sowie die Analyse quantitativer 

Grunddaten, um einen umfassenden Einblick in 

verschiedene Aspekte des Studien- und Prüfungs-

verlaufs zu erhalten. 
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Ab Juni 2001 Rückmeldung der Ergebnisse an die Studierenden 

Die aus den Gruppeninterviews erarbeiteten Be-

richte sind den befragten Studierenden mit der Bitte 

um Prüfung der sachlichen Richtigkeit zugegangen. 

Die inhaltliche Stellungnahme der Studenten ist in 

die anschließende Ausarbeitung studiengangsbe-

zogener Kurzprofile888 eingeflossen. 

 

Seit 2000 liegt ein Referentenentwurf für das Hochschulgesetz NRW 

vor. Nach § 4 dieses Entwurfs besteht die Verpflichtung der Hochschu-

len zur regelmäßigen Bewertung ihrer Leistungen; dabei sind sie bei 

der Durchführung der Evaluation nicht an ein bestimmtes Verfahren 

gebunden.  

Die Gerhard-Mercator Universität Duisburg hat sich für ein Vorgehen 

gemäß den Empfehlungen zur Evaluation von Studium und Lehre der 

Landesrektorenkonferenz (LRK) entschieden. „Evaluation wird dabei 

definiert als ein Verfahren, das die Universitäten eigenverantwortlich 

und mit dem Ziel der Qualitätssicherung und –verbesserung durchfüh-

ren.“889 

 

Der Ansatz des Evaluationsverfahrens der LRK ist durch folgende zent-

rale Merkmale charakterisiert890:  

 

 

� Zuständigkeit: Eigenverantwortung der Universität 

� Verfahren: Peer-Review + Follow up 

� Ziel: Qualitätssicherung und –verbesserung 

� Bewertung: Nach Maßgabe der vom Fach selbst gesetzten Ziele 

� Konsequenzen: Selbstverpflichtung des Fachs zum Follow up 

 

 

                                            
888 Die Kurzprofile der einzelnen Fächer sind in dem Band „Anlagen“ enthalten. 
889 GEU, Februar 2000, S. 4 
890 Foliensatz, Geschäftsstelle Evaluation NRW 
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Der Qualitätsmaßstab der Evaluation sind die von den Fachbereichen 

selbst gesetzten Ziele. Die Ergebnisse des Evaluationsverfahrens sind 

daher für ein allgemeines Ranking nicht geeignet. Diesem Konzept liegt 

ein partizipativer Ansatz zugrunde, bei dem die Lehrenden und Studie-

renden der Hochschule gleichberechtigt in das Projekt eingebunden 

werden.  

 
Als Gegenstand der Evaluation werden die Studiengänge als kleinste 

Einheiten, in denen Studium und Lehre organisiert sind, ihre Struktur, 

ihre Organisation und Umsetzung in die Praxis betrachtet. „Der Stu-

diengang und der Fachbereich sind die unmittelbaren Erfahrungsfelder 

der Studierenden an den Hochschulen. Für ihr Zurechtkommen an der 

Hochschule ist es daher von größter Bedeutung, welche Anforderungen 

sie in ihrem Fach erfahren. Dazu gehört auch das soziale Klima und die 

Beziehungen, die sie im Studienalltag erleben. 891 

 

Primäres Ziel der studiengangbezogenen Evaluation ist die Analyse 

und Deskription des Ist-Zustandes der Lehrerausbildung, d.h. der tat-

sächlichen strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen, 

wobei sowohl Positiva als auch Negativa systematisch erfasst werden 

sollen. An einem Soll-Ist-Vergleich kann der Fachbereich erkennen, wo 

er auf dem Weg zur Realisierung seiner Ziele steht. Die Ergebnisse des 

Vergleichs können Anlass für die Einleitung von Entwicklungsprozessen 

sein, d.h statt einer Momentaufnahme eine Dynamisierung der Darstel-

lung bieten.892 Erhoben werden vor allem Veränderungsbedarfe und –

möglichkeiten die von der Universität selbst -ohne großen Mitteleinsatz- 

angegangen werden können. 

Die Evaluationsziele lassen sich wie folgt bestimmen: 

                                            
891 Bargel, Tino: Bonn 1993, S. 19 
892 Vgl. Webler, Wolff-Dietrich et al.: Bonn 1993, S. 57 
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• Transparenz über den Studienverlauf und die Leistung der jeweiligen Stu-

diengänge in Studium und Lehre, 

• Analyse der Stärken und Schwächen von Studiengängen in Lehre und Studi-

um, 

• Überprüfung der Studienziele und Studieninhalte, 

• Profilierung und Weiterbildung des Studienangebots. 

 

Die „Studierbarkeit“ von Studiengängen bzw. des Lehramtsstudiums 

sollte durch folgende Bedingungen erfüllt sein: „-Transparenz des Stu-

dienverlaufs für die Studierenden; Eindeutige Bezüge zwischen Prü-

fungsordnung, Studienordnung und Lehrangebot; Organisatorische und 

inhaltliche Abstimmung der Lehrveranstaltungen; Mechanismen für die 

Rückkopplung ihres Leistungsstandes für die Studierenden.“893 

 

Die erste Stufe der internen Evaluation stützt sich auf folgende Maß-

nahmen: 

 

• Dokumentenanalyse 

• Expertenbefragung von Studierenden  

• Interpretation quantitativer Daten 

 

 

Der Methodenmix ermöglicht ein umfassendes, strukturanalytisches 

Bild der Situation der Studiengänge filtert konkrete Ansatzpunkte und 

Potentiale für Verbesserungen heraus. 

Die interne Evaluation hat eine systematische Bestandsaufnahme und 

Analyse der Organisation von Lehre und Studium in Eigenregie der 

Fachbereiche auf der Ebene der ihnen zugeordneten Studiengänge 

zum Ziel. Ein elementarer Baustein in der Selbstanalyse ist die Erhe-

bung und Zusammenstellung von qualitativen und quantitativen Daten. 

Im Rahmen der Evaluation war es daher ein besonderes Anliegen, ne-

ben der Ermittlung quantitativer Daten auch eigene qualitative Beurtei-

                                            
893 Habel 1995, S. 874f 
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lungen der Studien- und Lehrsituation zu erhalten. Um zuverlässige und 

aussagekräftige Informationen über die Situation von Lehre und Studi-

um zu gewinnen ist eine Kombination unterschiedlicher Methoden er-

forderlich.  

 

8.3 Dokumentenanalyse 

 

Im Interesse einer standortspezifischen Profilbildung werden die Stu-

diengänge einer Überprüfung unterzogen. Diese orientiert sich an den 

formalen und inhaltlichen Rahmenvorgaben, die in den Studien- und 

Prüfungsordnungen festgelegt sind. Es gilt also den Soll-Zustand, die 

Vorgaben des Studienplanes sowie der Studien- und Prüfungsordnun-

gen mit dem Ist-Zustand, dem tatsächlichen Studien- und Prüfungsver-

lauf zu vergleichen, um studiengangspezifische Studienhürden und 

Studienbremsen lokalisieren zu können. 

 

8.3.1 Studienziele 

 

Die Ausbildungsziele in den Lehrämtern sind in den staatlichen Prü-

fungsordnungen und daraus hervorgehend in den Studienordnungen 

der Fächer spezifiziert. Um Aufschluss über die von den Fachbereichen 

selbst gesetzten Ziele in der Lehramtsausbildung zu erhalten, erfolgte 

eine Analyse von Prüfungs- und Studienordnungen, Studienverlaufs-

plänen, Vorlesungsverzeichnissen und Kommentierten Vorlesungsver-

zeichnissen. 

Bei der Dokumentenanalyse wurde offensichtlich, dass es in vielen 

Lehramtstudiengängen derzeit keine formal gültige Studienordnung 

gibt. Aus dieser Situation entstehen für die Studierenden Unklarheiten, 

die ihren Studienalltag unnötig belasten. 

Von insgesamt zehn Studiengängen verfügte gerade mal die Hälfte ü-

ber eine gültige Studienordnung (Chemie, Deutsch, Wirtschaftswissen-

schaften, Maschinentechnik und Englisch). Für die andere Hälfte der 

Lehramtstudiengänge (Mathematik, Physik, Elektrotechnik, Spanisch 

und Französisch) liegen gegenwärtig keine Studienordnungen vor. In 
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den romanischen Studiengängen können die Studierenden lediglich auf 

so genannte Studienverlaufspläne894 zurückgreifen. 

In den Studienordnungen ist die für alle Lehramtsstudiengänge allge-

meingültige Zielsetzung gemäß der LPO formuliert, nach welcher das 

Studium auf das jeweilige Lehramt für die Sekundarstufe II und gege-

benenfalls für die Sekundarstufe I wissenschaftlich vorbereiten soll. Die 

Orientierung erfolgt dabei an den Aufgaben der künftigen Lehrerinnen 

und Lehrer, wobei Fachdidaktische und Schulpraktische Studien in das 

Studium einzubeziehen sind. 

Der folgenden Abschnitt soll einen Überblick über die Studienziele für 

die Lehramtstudiengänge Chemie, Deutsch, Wirtschaftswissenschaften 

und Maschinentechnik geben und Angaben machen, ob sich diese Zie-

le und Studienanforderungen im tatsächlichen Lehrangebot widerspie-

geln.  

 

Chemie: Der engen Verknüpfung zwischen Forschung, Lehre und deren prak-

tischer Anwendung folgend, orientiert sich das Studium in fachwissenschaftli-

cher und fachdidaktischer Hinsicht an den jeweils aktuellen Erkenntnissen des 

Faches. Eine wichtige Aufgabe des Chemieunterrichtes ist es, Schülerinnen 

und Schüler zu eigenen kritischen Fragen über Sachverhalte aus dem Bereich 

Chemie anzuregen und sie zur Planung und erfolgreichen Durchführung von 

Lösungsansätzen anzuleiten. Deshalb müssen die Studierenden des Lehr-

amts die wesentlichen Gesetze wissenschaftlicher Denkmethoden und expe-

rimenteller Arbeitsweisen der Chemie und deren praktischer Bedeutung unter 

heuristischen Gesichtspunkten verstehen und darstellen können. 

 

Maschinentechnik: Das Studienangebot im Lehramtsstudiengang Maschinen-

technik ist von den Zielsetzungen getragen, Kenntnisse im Bereich der Tech-

nikwissenschaften speziell auf dem Gebiet des Maschinenbaus zu erwerben. 

Es soll die Studierenden befähigen, sich Theorien und Methoden zur Be-

schreibung, Analyse und Lösung von Aufgaben und Problemen des Maschi-

                                            
894 Studienverlaufspläne enthalten Empfehlungen, in welchem Semester welche Lehr-
veranstaltungen belegt und welche Scheine gemacht werden sollten. Angeboten wer-
den auch Musterstundenpläne, die Hilfestellung bei einer sinnvollen Planung der ein-
zelnen Semester geben.  
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nenbaus sowie zu deren Erklärung und didaktischen Vermittlung im Unterricht 

anzueignen. Darüber hinaus sollen sie sich aufgrund der inhaltlichen Kennt-

nisse sowie der theoretischen und methodischen Einsichten im Hinblick auf 

Unterrichtsaufgaben selbständig in neue Problemstellungen einarbeiten und 

Lösungen finden. 

 

Deutsch: In der derzeit gültigen Studienordnung werden für die jeweiligen in-

haltlichen Schwerpunkte folgende Lernziele festgesetzt: 

 

 

Linguistik: Die Studierenden sollen sich Überblickskenntnisse in der deutschen Sprache 

sowie vertiefte Kenntnisse in eine ihrer älteren Sprachstufen und ihrer syschronen und 

diachronen Beschreibung der deutschen Sprache aneignen. Außerdem sollen sie vertiefte 

Spezialkenntnisse in Beschreibung und Erklärung sozialer und regionaler Aspekte des 

Deutschen erwerben. 

Literaturwissenschaft: Die Studierenden sollen sich Überblickskenntnisse in der deutschen 

Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart sowie vertiefte Kenntnisse einer größeren 

Auswahl von literarischen Werken verschiedener Gattungen und Epochen aneignen. Sie 

sollen lernen, soziale, geistesgeschichtliche und ästhetische Bedingungen der Produktion 

und Rezeption von Literatur zu erkennen. Sie sollen befähigt werden, Texte der deutschen 

Literatur auch in ihren europäischen Zusammenhängen zu verstehen. Die wichtigsten 

Methoden der literaturwissenschaftlichen Textanalyse und –Interpretation- sollen im 

Zusammenhang mit dem Studium der Texte vermittelt und angeeignet werden. 

Fachdidaktik: Die Studierenden sollen historische und systematische Überblickskenntnis-

se in der Didaktik des Unterrichtsfachs Deutsch für die Sekundarstufe II erwerben und in 

exemplarischen Studien vertiefen. 

 

 

Wirtschaftswissenschaft: Durch das Studium sollen die Studierenden insbe-

sondere befähigt werden, sich mit der Fragestellung der Fächer sowie ihren 

wissenschaftstheoretischen und methodischen Voraussetzungen und Implika-

tionen auseinander zu setzen, wirtschaftliche Strukturen, Prozesse, Funktio-

nen und Gegenstände zu analysieren und zu hinterfragen. Sie sollen in die 

Lage versetzt werden fachspezifische Probleme der Wirtschaftswissenschaft 

und der Speziellen Wirtschaftslehre selbständig anzugehen, ihre Untersu-

chung methodisch zu planen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Darüber 

hinaus sollen sie die Interdependenz von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft 

reflektieren und wirtschaftliche Problemkreise interdisziplinär thematisieren  
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können. Zu den Ausbildungszielen gehört die Fähigkeit fachspezifische Inhalte 

auf ihre schulische Relevanz überprüfen und in schulischen Lernprozessen 

auf der Grundlage pädagogischer und fachdidaktischer Theorien anwenden 

zu können. 

 

 

Es fällt auf, dass die Zielsetzung der verschiedenen Studiengänge vor-

rangig auf die Vermittlung von fachwissenschaftlichen und fachdidakti-

schen Kompetenzen ausgerichtet ist. Eine Integration von erziehungs-

wissenschaftlichen Anteilen in das Studium wird in den Zielbeschrei-

bungen häufig nicht oder eher beiläufig erwähnt. Die erziehungswis-

senschaftlichen Anteile im Lehramtstudium verbleiben daher in der in-

tendiert integrierten Ausbildung oft am Rande. Ähnlich verhält es sich 

mit der Förderung und Vermittlung von fächerübergreifenden Qualifika-

tionen. Lediglich die Standardaussage, dass die Studierenden bis zum 

Beginn des Hauptstudiums mit den grundlegenden Anwendungen der 

Informations- und Kommunikationstechnologien vertraut sein sollen, ist 

in allen Studienordnungen zu finden. 

Der Bedarf an Schlüsselqualifikationen aber gewinnt auch für den Leh-

rerberuf immer mehr an Bedeutung, insbesondere mit Blick auf die Mo-

bilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt, die Anforderungen neuer 

Medien und das fächerübergreifenden Arbeitens. Um eine aktuelle be-

rufsfeldbezogene Ausbildung nicht zu vernachlässigen, müssen die 

Ausbildungsziele diese neuen Anforderungen klar akzentuieren. 

 

 

8.3.2 Fächerprofile 

 

Der nachfolgende Abschnitt gibt Auskunft über Studienumfang und 

Studieninhalte der einzelnen Fächer. 
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8.3.2.1 Chemie 

 

Der Studienumfang im Unterrichtsfach Chemie im Lehramtsstudium für 

die Sekundarstufe II beträgt ca. 60 Semesterwochenstunden (SWS). 

Praktika werden hierbei mit der Hälfte ihres Zeitbudgets angerechnet. 

Die Reihenfolge der Praktika ist verbindlich vorgeschrieben. 

 

Im viersemestrigen Grundstudium mit insgesamt 34 SWS werden die 

Grundlagen des Faches vermittelt. Die erste Studienphase schließt mit 

der Zwischenprüfung ab, die unmittelbar nach dem vierten Fachsemes-

ter stattfinden soll. Die Prüfungen erfolgen grundsätzlich studienbeglei-

tend. Die zentralen Studieninhalte und Prüfungsfächer sind die Anorga-

nische Chemie, Organische Chemie und die Physikalische Chemie.  

 

Die Studierenden empfinden die Leistungsanforderungen im Fach 

Chemie als hoch. Sie werden aber mit Blick auf den hohen Strukturie-

rungsgrad des Studiums, insbesondere des Grundstudiums, akzeptiert 

und meist als zu bewältigen erlebt, da den Studierenden der Studien-

verlauf transparent und die Prüfungsanforderungen meist klar sind.  

Hinzu kommen die in der Regel aufgrund der kleinen Zahl von Lehr-

amtsstudierenden guten Beziehungen zwischen Studierenden und Leh-

renden, die über formale auch informelle Betreuungsmöglichkeiten an-

bieten. Im Grundstudium ist die Zusammensetzung der Studierenden in 

den Lehrveranstaltungen heterogen. Lehramtstudierende studieren mit 

Diplomstudierenden zusammen, mit Studierenden die sich in unter-

schiedlichen Studienphasen befinden und über einen unterschiedlichen 

Wissensstand verfügen. Die Lehramtstudierenden fühlen sich gegen-

über den Diplomstudierenden häufig als Studenten zweiter Klasse 

(speziell im Fach Anorganik), sie haben häufig das Gefühl der Überfor-

derung und Vernachlässigung, da sich die Lehrenden für sie weniger 

zuständig fühlen und kein hinreichendes lehramtspezifisches Studien-

angebot vorliegt. 
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Als ein großes Problem wird das Ausmaß an Laborpraktika gesehen, 

die einen großen Zeitumfang beanspruchen, vor allem weil sie nicht wie 

im Diplomstudiengang in das Lehramtsstudium integriert sind und die 

Labore nicht über ausreichende Arbeitsplätze verfügen.  

 

Tabelle 5: Studieninhalte des Unterrichtsfachs Chemie (Grundstudium) 
nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwochenstunden 

 

 

SWS Nachweis 

 

Semester 

 

Studieninhalte 

V Ü P TB LNW 

Allgemeine Chemie 4 2  1  

1 Chemisches Praktikum  

Teilbereich A, Teil I:Analytik 
  6 1  

Grundlagen der Anorganische Chemie 3 1    

2 Chemisches Praktikum I  

Teilbereich A, Teil II:Anorganische Chemie 
  6  1 

Organische Chemie I 3 1  1  

Chemisches Praktikum I 

Teilbereich B, Organische Chemie 
  6  1 

Experimentierübungen für den Chemieunterricht   4   

3 

Schulorientiertes Experimentierten I, Allg. Chemie   4   

Grundlagen der Physikalischen Chemie 3 1  1  

4 Chemisches Praktikum I 

Teilbereich C,  Physikalische Chemie 
  6  1 

Summe 

anzurechnen 

 13 

13 

5 

5 

32 

16 
  

Insgesamt  34   

 

 

Im viersemestrigen Hauptstudium sind bis zum Examen insgesamt 26 

SWS zu belegen. Der zweite Studienabschnitt gliedert sich in Pflicht- 

und Wahlpflichtveranstaltungen, die sich in folgende Bereiche und Teil-

gebiete aufteilen: 
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Bereich    Teilgebiet 

 

A  Anorganische Chemie: Chemie der Metalle / II. Chemie der Nicht-

Metalle  

B  Organische Chemie   I. Reaktionsmechanismen / Synthe-

sen  

C  Physikalische Chemie  I. Thermodynamik und Kynetik / 

Aufbau der Materie 

D  Andere Gebiete der Chemie I.  Stoffflüsse in Natur und Technik / 

Instrumentelle Analytik /Bindungsmodelle im Chemieunterricht 

E  Didaktik der Chemie I. Voraussetzungen, Ziele, Methoden und Medien des 

Chemieunterrichts 

 

 

Für ein ordnungsgemäßes Hauptstudium sind Studien in je einem Teil-

gebiet der fünf Bereiche A-E nachzuweisen. Ein Teilgebiet aus den Be-

reichen A-C oder E ist vertieft zu studieren.  

Studierende, die zusätzlich das Lehramt für die Sekundarstufe I studie-

ren, müssen darüber hinaus fachdidaktische Studien im Umfang von 

sechs SWS ableisten. 

Nach Angaben der Studierenden sind aber die im Rahmen des Zusatz-

studiums für die S I geforderten SWS nur schwer abzuleisten, da das 

Lehrangebot (Anorganik/ Organik) quantitativ unzureichend ist.  
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Tabelle 6: Studieninhalte des Unterrichtsfachs Chemie (Hauptstudium) 
nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwochenstunden 

 

 

SWS Nachweis 

 

Semester 

 

Studieninhalte 

V S P QSN LNW 

Teilgebiet in Physikalische Chemie 2  4   

5 
Schulorientiertes Experimentieren II 

Organische Chemie 

(Teilgebiet E I) 

  4   

Teilgebiet in Organische Chemie 2  4 1  

Vertiefte Studien im Teilgebiet  2   1 

Grundlagen der Didaktik der Chemie  

(Teilgebiet E) 
2     

6 

Schriftliche Hausarbeit in Chemie oder in weiterem 

Unterrichtsfach oder in der berufl. Fachrichtung 

Im Teilgebiet mit den vertieften Studien 

     

Erstellung und Präsentation einer experimentorien-

tierten Unterrichtssequenz für die S II 
  4  1 

Teilgebiet in Andere Gebiete der Chemie 2  4 1  7 

Schulpraktische Studien  

(TB)  
 2    

8 Teilgebiet in Anorganische Chemie 2  4  1 

Summe 

anzurechnen 

 10 

10 

4 

4 

24 

12 
  

Insgesamt  26   

 

Das Hauptstudium ist lehramtspezifisch ausgerichtet und bietet eine 

gewisse Studienfreiheit, die ein interessengeleitetes Studium möglich 

macht, jedoch aufgrund der hohen Leistungsanforderungen und zeit-

aufwendigen Laborpraktika häufig nicht genutzt werden kann.  

Das erfolgreiche Studium wird mit der Ersten Staatsprüfung abge-

schlossen, die sich aus einer Hausarbeit in einem der beiden Unter-

richtsfächer bzw. in einer beruflichen Fachrichtung und schriftlichen 

Prüfungen in Erziehungswissenschaft und in den beiden Unterrichtsfä-

chern zusammensetzt. 



 297 

 

Die Studierenden kritisieren mit Nachdruck die offizielle dreimonatige 

Bearbeitungsdauer der Examensarbeit als zu kurz.  

Nicht wenige nehmen eine inoffizielle Vorlaufzeit für sich in Anspruch 

und melden die Diplomarbeit erst kurz vor ihrer Beendigung an. Diese 

Vorgehensweise führt häufig zu einer Verlängerung der Studienzeit. 

 

 
8.3.2.2 Englisch 

 

Zum Zeitpunkt der Evaluation war eine neue Studienordnung in Vorbe-

reitung.  

 

„Innerhalb des Fachbereichs 3 -Sprach- und Literaturwissenschaft- besteht 

das Doppelfach Anglistik/Amerikanistik aus Gemeinsamkeiten, zugleich aber 

auch aus dem Studium unterschiedlicher Nationalkulturen, d.h. der Schwer-

punkt kann auf eines der beiden Fächer gelegt werden. Die Teilbereiche von 

Anglistik und Amerikanistik gliedern sich in Literaturwissenschaft und Kultur 

GB oder der USA und Sprach- und Literaturwissenschaften.“895 

 

Als Voraussetzung für das Studium sind bis zur Meldung zur Zwischen-

prüfung Sprachkenntnisse in zwei Fremdsprachen nachzuweisen, dar-

unter Latein.  Ein besonderes Lehrangebot bietet der Fachbereich Ang-

listik mit dem breiten Angebot von Sprachkursen in Verbindung mit Pla-

cement-Tests für Studienanfänger. Die Breite der sprachpraktischen 

Ausbildung ist ein spezifisches Merkmal der Anglistik an der Hochschu-

le, das viele Studierende bei ihrer Entscheidung für Duisburg beein-

flusst hat. 

                                            
895 Studienverlaufsplan Anglistik/Amerikanistik. 
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Der Studienumfang im Unterrichtsfach Englisch im Lehramtsstudium für 

die Sekundarstufe II beträgt ca. 60 Semesterwochenstunden (SWS). 

Die Studienordnung sieht für das Grundstudium 30 SWS vor. Das 

Grundstudium setzt sich sowohl aus Pflicht- und Wahlpflichtveranstal-

tungen als auch Wahlveranstaltungen zusammen. Die Ausbildung im 

Grundstudium erfolgt in den Bereichen Linguistik, Literaturwissenschaft, 

Fachdidaktik, Sprachpraxis und Landeskunde. Das Grundstudium wird 

mit der bestandenen Zwischenprüfung abgeschlossen, die in der Regel 

nach dem vierten Fachsemester stattfindet und die Voraussetzung für 

die Aufnahme des Hauptstudiums. Die Zwischenprüfung setzt sich zu-

sammen aus einer vierstündigen schriftlichen Klausurarbeit und einer 

40-minütigen mündlichen Prüfung in Linguistik und Literaturwissen-

schaft/ Kulturwissenschaft mit Berücksichtigung der Mediävistik oder 

Landeskunde und Sprachpraxis Englisch.  
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Tabelle 7: Studieninhalte des Unterrichtsfachs Englisch (Grundstudium) 
nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwochenstunden 

 

Studieninhalte SWS im Semester 

 1. 2.  

 

3. 4. Umfang 

der SWS 

insgesamt 

Grundkurs Linguistik 2     

Vorlesung: Englisch oder Amerikanische Literatur im Überblick 4     

Aural/Oral Skills  2     

      

Grundkurs Historische Linguistik  2    

Grundkurs: Einführung in die Analyse und Interpretation litera-

rischer Texte oder Workshop Amerikanistik 

 2    

Einführung in die Didaktik des Englischen  2    

Writting Skills  2    

      

Proseminar: Linguistik (mit Leistungsnachweis)   2   

Reading Skills   1   

Proseminar: Landeskunde Großbritannien oder USA 

oder Proseminar Mediävistik (mit Leistungsnachweis) 

  2   

Wahlveranstaltung   2   

      

Phonetic    2  

Proseminar Literaturwissenschaft/Kulturwissenschaft  

Großbritannien oder Literaturwissenschaft  

Kulturwissenschaft USA (mit Leistungsnachweis) 

   2  

Practical Grammar    1  

Wahlveranstaltung     2  

     30 

 

 

Das Hauptstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 30 SWS. Die 

Studierenden sollen im Hauptstudium ihre Kenntnisse in auszuwählen-

de Bereiche vertiefen. Im Hauptstudium erfolgt eine Schwerpunktent-

scheidung zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft. 
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Tabelle 8: Studieninhalte des Unterrichtsfachs Englisch (Hauptstudium) 

nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwochenstunden 

 

Studieninhalte SWS im Semester 

  

5.  

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Umfang 

der SWS 

insgesamt 

Studium im Teilgebiet I 4     

Studium im Teilgebiet II (mit qualifiziertem Studiennachweis) 4     

      

Vertiefte Studien im Teilgebiet I (mit Leistungsnachweis)  4    

Sprachpraxis: Advanced Writting Skills  2    

Schriftliche Hausarbeit in Englisch oder im anderen Unter-

richtsfach bzw. in der berufl. Fachrichtung 

     

      

Schulpraktische Studien   2   

Studium im Teilgebiet III (mit Leistungsnachweis)   4   

      

Studium im Teilgebiet IV (mit qualifiziertem Studiennachweis)    4  

Studium im Teilgebiet V (mit Leistungsnachweis)    4  

Sprachpraxis (Translation II)    2  

     30 

Schriftliche und mündliche Prüfungen im Rahmen der Ersten 

Staatsprüfung für das Lehramt Sekundarstufe II 

     

 

Das Hauptstudium des Unterrichtsfach Englisch gliedert sich in folgen-

de Bereiche und Teilgebiete: 
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Bereich    Teilgebiet 

 
A Sprachwissenschaft 
I Theorien, Modelle, Methoden 
II Beschreibungsebenen der englischen Sprache 
III Anwendungsbereiche und interdisziplinäre Beschreibungsaspekte 
IV Historische Aspekte der englischen Sprache 
V Regionale, soziale und funktionale Aspekte der englischen Sprache 
 
B Literaturwissenschaft 
I Theorien, Modelle, Methoden 
II Englische Literatur von den Anfängen bis etwa 1650 
III Englische Literatur von etwa 1650 bis zur Gegenwart 
IV Amerikanische Literatur 
 
C Fachdidaktik 
I Theorien, Modelle, Methoden 
II Curriculum Englisch 
III Lehr- und Lernprozesse: Sprache im Englischunterricht 
IV Lehr- und Lernprozesse: Literatur im Englischunterricht 
 
D Sprachpraxis 
 
E Landeskunde. 

 

Von studentischer Seite wird die geringe inhaltliche Breite des Lehran-

gebots im Hauptstudium kritisiert, insbesondere im Fach Amerikanistik. 

In diesem Zusammenhang steht auch die eingeschränkte Wahlmög-

lichkeit zwischen Studierenden und Lehrenden bzw. Prüfern. 

So wie im Studiengang Chemie ist das Lehrangebot in der Anglistik und 

Amerikanistik quantitativ unzureichend, so dass die Studierenden nicht 

ausreichend die Möglichkeit haben, die im Rahmen des Zusatzstudiums 

für die S I geforderten SWS abzuleisten. 

 

8.3.2.3 Spanisch/Französisch 

 

Voraussetzung für das Studium sind gute Sprachkenntnisse in Spa-

nisch bzw. Französisch. Die Fremdsprachenkenntnisse aller Studienan-

fänger werden mittels eines Einstufungstests festgestellt, der Grundlage 

für eine individuelle Beratung für die sprachpraktische Ausbildung ist. 

Bei erheblichen Mängeln der Spanisch-/Französischkenntnisse wird die 

Teilnahme an einem propädeutischen Sprachkurs empfohlen. Die 

Sprachkurse als Propädeutika umfassen bis zu 10 SWS (Spanisch) und  
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bis zu 14 SWS (Französisch) und haben die Aufgabe elementare Be-

reiche der spanischen/französischen Grammatik und des Wortschatzes 

aufzuarbeiten. Am Ende der Sprachkurse erfolgt eine erneute Beratung, 

ebenso im Anschluss an die sprachpraktischen Übungen.er Studienum-

fang in den Unterrichtsfächern Spanisch und Französisch im Lehramts-

studium für die Sekundarstufe II beträgt ca. 60 Semesterwochenstun-

den (SWS). Der Studienverlaufsplan gibt für das Grundstudium in den 

Unterrichtsfächern etwa 32 SWS an. 
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Tabelle 9: Studieninhalte der Unterrichtsfächer Spanisch und Franzö-
sisch (Grundstudium) nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwo-

chenstunden 

 

 

Semes-

ter 

1.-4- 

 

Studieninhalte 

Um-

fang 

SWS 

insges. 

 Bereich A Sprachwissenschaft  

 Grundlagenvorlesung Sprachwissenschaft 2 

 Einführung in die Sprachwissenschaft 2 

 Proseminar (LN) 2 

 Überblicksvorlesung zur Sprachwissenschaft 2 

 Proseminar oder Übung Sprachwissenschaft 2 

 Bereich B Literaturwissenschaft  

 Grundlagenvorlesung Literaturwissenschaft 2 

 Einführung in die Literaturwissenschaft 2 

 Proseminar (LN) 2 

 Überblicksvorlesung zur Literaturwissenschaft 2 

 Proseminar oder Übung Literaturwissenschaft 2 

 Bereich C Fachdidaktik  

 Einführung in die Fachdidaktik 2 

 Bereich D Sprachpraxis  

 Französische Phontetik 2 

 Mündliche Sprachpraxis I 2 

 Schriftliche Sprachpraxis (Ia Spanisch) (I Franz. LN) 2 

 Schriftliche Sprachpraxis (Ib Spanisch)  2 

 Übersetzung deutsch-französich/spanisch I 2 

 Bereich E Landeskunde  

 Wahlmöglichkeit zwischen  

 Vorlesung, Proseminar oder Übung Landeskunde 2 

Summe  32 

 

 

Darüber hinaus wird der Besuch von weiteren Veranstaltungen (Übun-

gen, Vorlesungen und Proseminaren) empfohlen. 
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Die Studierenden kritisieren, dass der Erwerb des Latinums im Rahmen 

des komplexen Lehramtsstudiums äußerst schwierig ist und ein Stu-

dienhemmnis darstellt. Dieser Aspekt ist kein spezifisches Problem der 

Universität Duisburg.896 

Zum Nachweis des Latinums finden sich im Studienverlaufsplan keine 

Angaben. 

Das Grundstudium wird durch die Zwischenprüfung abgeschlossen. Die 

erfolgreich absolvierte Zwischenprüfung ist Voraussetzung für den Er-

werb von Leistungsnachweisen im Hauptstudium.  

 

Die Zwischenprüfung wird von vielen Studierenden so lange wie es 

geht aufgeschoben, weil die Studierenden sich durch das Studium nicht 

ausreichend auf die Prüfungsanforderungen vorbereitet fühlen. So wird 

häufig die Form, in der die Prüfungsleistung erbracht werden muss, 

während des Studiums nicht eingeübt.  

Auch die Zwischenprüfung selbst stellt keine hinreichende Vorbereitung 

auf das Examen dar, da die Prüfungsleistungen im Gegensatz zum Ex-

amen deutschsprachig zu erbringen sind und nicht in der jeweiligen 

Fremdsprache.  

Die Studierenden beklagen darüber hinaus, dass für die Zwischenprü-

fung aufgrund der zeitlichen Verortung (Anfang der vorlesungsfreien 

Zeit) nicht ausreichend Zeit für eine adäquate Vorbereitung gegeben ist. 

Eine Verlagerung des Prüfungstermins (Ende der vorlesungsfreien Zeit) 

würde dieses Problem angemessen lösen.  

                                            
896 ZEvA: 2004 (b) 
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Das Hauptstudium umfasst die in der Tabelle aufgeführten Veranstal-

tungen. 

 

Tabelle 10: Studieninhalte der Unterrichtsfächer Spanisch und Franzö-
sisch (Hauptstudium) nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwo-

chenstunden 

 

 

Semester 

5-8- 

 

Studieninhalte 

Umfang 

SWS 

insges. 

Bereich A Sprachwissenschaft  

Hauptseminar (LN) 2 

Hauptseminar (QSN) 2 

Vorlesung 2 

Eine weitere Veranstaltung 2 

Bereich B Literaturwissenschaft  

Hauptseminar (LN) 2 

Hauptseminar (QSN) 2 

Vorlesung 2 

Eine weitere Veranstaltung 2 

Bereich A oder B (Sprach- oder Literaturwissenschaft)  

Vorlesung oder Haupteminar im Teilgebiet der Vertiefung 2 

Bereich C Fachdidaktik  

Hauptseminar (LN) 2 

Schulpraktische Studien 2 

Bereich D Sprachpraxis  

Übersetzung deutsch-französich/spanisch II 2 

Schriftliche Sprachpraxis II  2 

Bereich E Landeskunde  

Wahlmöglichkeit zwischen  

 

Vorlesung, Hauptseminar, Proseminar oder Übung  2 

Summe  28 

 

Darüber hinaus wird der Besuch von weiteren Veranstaltungen (Übun-

gen, Vorlesungen, Hauptseminaren und Kolloquien) vom Fachbereich 

empfohlen. 

In diesem Zusammenhang ist auf das eingeschränkte Lehrangebot im 
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Hauptstudium und die Abstimmungsprobleme im Fach Spanisch hinzu-

weisen. Das Lehrangebot im Pflicht- und Wahlpflichtbereich ist zeitlich 

nicht immer überschneidungsfrei, dies gilt beispielsweise für die Berei-

che Spanische Linguistik und Spanische Literatur. Diese Schwierigkei-

ten tragen u.U. zu deutlichen Verzögerungen im Studium bei.  

Ein weiterer Kritikpunkt stellt die schlechte Abstimmung von Pflichtver-

anstaltungen und Vorlesungsverzeichnis dar. So lassen sich die Lehr-

veranstaltungen häufig nur schwer den Titeln im Vorleseverzeichnis 

bzw. den Studieninhalten der Bereiche A-E zuordnen. 

Kritik fanden auch die Schulpraktischen Studien, die integrale Bestand-

teile des Lehramtstudiums sind und insbesondere die Begegnung mit 

Schule und Unterricht ermöglichen sollen. Die Praxisstudien stellen ein 

zentral wichtiges Studienelement dar. Sie sind fachwissenschaftlich, 

fachdidaktisch und erziehungswissenschaftlich zu verknüpfen und auf 

das jeweilige Berufsfeld, für dass das Studium qualifizieren soll, zu be-

ziehen. Wenn aber, wie im Fach Französisch geschehen, das Prakti-

kum nicht dem von den Studierenden angestrebten Lehramt entspricht, 

sondern inadäquater Weise an einer Grundschule stattfindet oder wie 

im Fach Spanisch gar nicht angeboten wird, fehlt den Studierenden ein 

elementarer Baustein in ihrer Lehramtsausbildung. Das Eigenstudium 

bildet die notwendige Ergänzung der vom Fach angebotenen Lehrver-

anstaltungen. Die Studierenden sollen möglichst viele Werke der Litera-

tur Spaniens/Frankreichs und hispano-/frankophoner Länder lesen und 

sich mit Texten (der geschriebenen und gesprochene Sprache) be-

schäftigen. Aufgrund der Studienbelastung des Lehramtsstudiums 

bleibt den Studierenden jedoch -nach eigenen Angaben- eher weniger 

Zeit für ein interessengeleitetes Literaturstudium. 

Ein fester Bestandteil im Rahmen des Lehrangebots in der Romanistik 

sind die Auslandsaufenthalte. Da Exkursionen innerhalb des Lehrange-

bots nur in beschränktem Maße durchführbar sind, weist der Fachbe-

reich hier auf die Eigeninitiative der Studierenden hin. Ein oder mehre-

rer Aufenthalte im Ausland stellen eine wichtige und notwendige Ergän-

zung zum Lehrangebot dar. Die Organisation der Auslandsaufenthalte 
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wird von den Studierenden als sehr gut beschrieben. 

 

8.3.2.4 Deutsch 

 

Der Studienumfang im Unterrichtsfach Deutsch897 im Lehramtsstudium 

für die Sekundarstufe II beträgt ca. 60 Semesterwochenstunden (SWS). 

Für das Grundstudium im Unterrichtsfach Deutsch sind in der Studien-

ordnung 32 SWS vorgesehen. Bei Antrag auf die Zulassung zur Ersten 

Staatsprüfung sind zwei Fremdsprachen, darunter Latein, nachzuwei-

sen. Das geisteswissenschaftliche Fach Germanistik ist das mit den 

meisten Studierenden. 

Der Aufbau des Grundsstudiums, ist so gegliedert, das es keine größe-

ren organisatorischen und strukturellen Schwierigkeiten gibt, die Prü-

fungsanforderungen sind transparent. Die Lehrveranstaltungen sind 

weitgehend so organisiert, dass es so gut wie keine zeitlichen Über-

schneidungen von Vorlesungen und Seminaren gibt. Die Pflichtveran-

staltungen werden mehrmals die Woche angeboten, was die Integration 

der Lehrveranstaltung in den Stundenplan erleichtert.  

In Mediävistik und Mittelhochdeutsch werden nur begrenzt Lehrveran-

staltungen angeboten. Zur Realisierung der Lehraufgaben in Mediävis-

tik gibt es an der Hochschule, nach Aussagen der Studierenden, zu 

wenig Lehrpersonal. Dennoch kann ein fundiertes Grundlagen und Ü-

berblickswissen aufgebaut werden. 

Eine Schwierigkeit in der Anfangsphase des Studiums stellen die Stu-

dieninhalte der Pflichtveranstaltungen Mediävistik und Linguistik dar. 

Von den Studierenden werden deshalb Grammatik- und Orthografie-

Tutorien eingefordert. Solche Crash-Kurse gehören an anderen Stand-

orten der Germanistik bereits zum festen Lehrangebot.  

                                            
897  Zum Zeitpunkt der Befragung liegt eine geänderte Fassung der Studienordnung 
für den Studiengang Deutsch mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
für die Sekundarstufe vom 22. November 2000 vor. Die Angaben der befragten Stu-
denten beziehen sich auf die vorherige Studienordnung. 
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Den Studierenden bereitet es aufgrund des sehr zeit- und arbeitsinten-

siven Germanistikstudiums Probleme, die in der Studienordnung vorge-

gebenen Semesterwochenstunden (SWS) abzuleisten.  

Kritik wird -wie auch von Studierenden anderer Studiengänge- an der 

schlechten Abstimmung von Pflichtveranstaltungen und Vorlesungsver-

zeichnis geübt. Die Lehrveranstaltungen lassen sich häufig nur schwer 

den Titeln im Vorleseverzeichnis bzw. den Studieninhalten der alphabe-

tisch gekennzeichneten Bereiche zuordnen. 

Mit der Rückmeldung der Ergebnisse von Leistungsnachweisen sind 

die Studierenden zufrieden. 

 

Tabelle 11: Studieninhalte des Unterrichtsfachs Deutsch (Grundstudium) 
nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwochenstunden 

 

 

Semester 

1.-4- 

 

Studieninhalte 

Umfang 

SWS 

insges. 

Pflichtveranstaltungen  

Einführung in die Linguistik 2 

Einführung in die Literaturwissenschaft 2 

Einführung in das Mittelhochdeutsche 2 

Wahlpflichtveranstaltungen  

Zwei Vorlesungen in Linguistik oder Fachdidaktik Deutsch 4 

Zwei Vorlesungen in Literaturwissenschaft oder Fachdidaktik Deutsch 4 

Zwei Vorlesungen in Mediävistik 4 

Zwei Proseminare in Linguistik 4 

Zwei Proseminare in Literaturwissenschaft 4 

Zwei Proseminare in Mediävistik 4 

 

Wahlveranstaltung 2 

Summe 

 
32 

 

 

Die Zwischenprüfung wird als 60-minütige mündliche Prüfung durchge-

führt. Sie setzt sich nach Wahl des Kandidaten aus zwei der drei Gebie-

te: 
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- Linguistik, Mediävistik und Literaturwissenschaft zusammen. 

 

Die erfolgreich bestandene Zwischenprüfung bildet den Abschluss des 

Grundstudiums und ist die Voraussetzung für die Aufnahme des Haupt-

studiums. Sie findet in der Regel nach dem vierten Fachsemester statt. 

Das Hauptstudium898 im Unterrichtsfach Deutsch umfasst 28 SWS. Es 

setzt sich aus folgenden Bereichen und Teilgebieten zusammen: 

Bereich A  Sprachwissenschaft  
Bereich B  Literaturwissenschaft 
Bereich C  Fachdidaktik 
Bereich D  Sprachpraxis 
 
Aus den Bereichen A-C werden folgende Teilgebiete angeboten: 
Teilgebiete des Bereichs A Sprachwissenschaft 
A 2   Beschreibungsebenen der deutschen Sprache 
A 3  Anwendungsbereiche u. interdisziplinäre Beschrei-

bungsaspekte 
A 4   Historische Aspekte der deutschen Sprache (Wahlfach) 
A 5   Regionale und soziale Aspekte der deutschen Sprache 
 
Teilgebiete des Bereichs B Literaturwissenschaft 
B 2   Gattungen und Formen 
B 3   Deutsche Literatur von den Anfängen bis etwa 1500 
(Wahlfach) 
B 4   Deutsche Literatur von etwa 1500 bis etwa 1800 
B 5   Deutsche Literatur von etwa 1800 bis zur Gegenwart 
B 6   Autorinnen und Autoren und Werke 
 
Teilgebiete des Bereichs C Fachdidaktik 
C 1   Theorien, Modelle, Methoden (verbindlich zu studieren) 
 
Der Bereich C Sprachpraxis ist nicht untergliedert.  
Die Teilgebiete A 4 und B 3 können nicht zusammen gewählt werden. 
Je ein Teilgebiet ist aus dem Bereich A Sprachwissenschaft und aus 
dem Bereich B Literaturwissenschaft zu wählen 
Ein Teilgebiet ist aus dem Bereich A Sprachwissenschaft oder aus dem 
Bereich B Literaturwissenschaft zu wählen 
Das Teilgebiet mit den vertieften Studien ist aus folgendem Teilgebiets-
katalog zu wählen: 
 
A 2   Beschreibungsebenen der deutschen Sprache 

                                            
898 Zum Zeitpunkt der Befragung befand sich keiner der befragten Studierenden im 
Hauptstudium. 
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A 4   Historische Aspekte der deutschen Sprache  
A 5   Regionale und soziale Aspekte der deutschen Sprache 
B 3   Deutsche Literatur von den Anfängen bis etwa 1500 
B 4   Deutsche Literatur von etwa 1500 bis etwa 1800 
B 5   Deutsche Literatur von etwa 1800 bis zur Gegenwart 
C 1   Theorien, Modelle, Methoden  
 

Tabelle 12: Studieninhalte des Unterrichtsfachs Deutsch (Hauptstudium) 
nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwochenstunden 

 

 

Semester 

 

 

Studieninhalte 

Umfang 

SWS 

insges. 

Studium im Teilgebiet I 4 

Studium im Teilgebiet II (QSN) 4 

Vertiefte Studien im Teilgebiet I (LN) 4 

Lehrveranstaltung aus dem Bereich D: Sprachpraxis 2 

 

Schriftliche Hausarbeit in Deutsch oder im anderen Unterrichtsfach  

7. Schulpraktische Studien 2 

 Studium im Teilgebiet III (LN) 4 

Studium im Teilgebiet IV (QSN) 4 
8. 

Studium im Teilgebiet V (LN) 4 

Summe 

 
28 

 

 

8.3.2.5 Maschinentechnik 

 

Der Studienumfang in der beruflichen Fachrichtung Maschinentech-

nik899 beträgt ca. 80 Semesterwochenstunden (SWS) und in der berufli-

chen Fachrichtung Technischen Informatik 40 SWS. 

Das Grundstudium in der beruflichen Fachrichtung Maschinentechnik 

umfasst in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung Technischen 

Informatik 51 SWS. Das Grundstudium in der beruflichen Fachrichtung 

Technischen Informatik umfasst 14 SWS. 

                                            
899 Die befragten Studierenden haben ausschließlich Maschinentechnik in Verbindung 
mit der beruflichen Fachrichtung Technischer Informatik studiert. 
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Im Grundstudium ist die Zusammensetzung der Studierenden in den 

Lehrveranstaltungen heterogen. Wie in anderen naturwissenschaftli-

chen Fächern, studieren Lehramtstudierende mit Diplomstudierenden, 

die sich in den verschiedensten Studienphasen befinden und über ei-

nen differenzierten Wissensstand verfügen, zusammen.  

Bei den Lehramtsstudierenden tritt daher oft das Gefühl der Überforde-

rung und Vernachlässigung gegenüber den Diplomstudierenden auf. 

Von den Lehramtsstudierenden werden zwar in der Studienordnung 

geringere Leistungen gefordert, in der Praxis verlangen die Dozenten 

aber häufig vergleichbare Leistungen wie im Diplomstudiengang, da 

dass das Lehrangebot in den Hauptfachstudiengängen inhaltlich wenig 

lehramtsspezifisch ist. Für die Studierenden steht nur eine Teilmenge 

der Hauptfachangebote zur Verfügung. Es verwundert daher nicht, dass 

für die Lehramtstudierenden des Studiengangs Maschinenbau ein als 

sehr hoch eingeschätzt Leistungsdruck charakteristisch ist. 

Die hohen Leistungsanforderungen wären zu bewältigen, wenn nicht 

die organisatorischen Schwierigkeiten ein ordnungsgemäßes Studieren 

zusätzlich erschweren würden. Die Koordinations- und Abstimmungs-

probleme im und zwischen den Fachbereichen gehören zu den gravie-

rendsten Problemen, die sich auf die Studiendauer auswirken können.  

Die Kombination einer beruflichen Fachrichtung mit einem allgemeinbil-

denden Fach ist nach Aussagen der Studierenden fast nicht zu realisie-

ren. So macht die Desorganisation zwischen den Fachbereichen (Über-

schneidungen wichtiger Pflichtveranstaltungen) das Studium bestimm-

ter Fächerkombinationen (z. B. Maschinentechnik/Physik) fast unmög-

lich. 

Die Studienrealität ist häufig dadurch bestimmt, dass es Unvereinbar-

keiten zwischen Lehrangebot und den in den Studienordnungen enthal-

tenen Studienplanempfehlungen gibt. So kommt es vor, dass Lehrver-

anstaltungen nicht angeboten werden. Teilweise bedarf es großer An-

strengung von Seiten der Studierenden die Leistungsnachweise im 

Rahmen der Studienverlaufspläne zu erwerben, wodurch der reibungs-

lose Studienverlauf erschwert wird. 
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Das Grundstudium weist einen relativ hohen Strukturierungsgrad auf, 

dennoch sind die Studien- und Prüfungsanforderungen durch die Diffe-

renz von Studienrealität und Studienanforderungen für die Lehramts-

studierenden wenig transparent. 

 

Tabelle 13: Studieninhalte in der beruflichen Fachrichtung Maschinen-
technik in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung Technische In-
formatik (Grundstudium) nach Fachsemester und Anzahl der Semester-

wochenstunden 

 

SWS  
Semester Studieninhalte 

V Ü L Summe 

Höhere Mathematik I und II 4 2  

Physik 4   

Chemie 3   

Technisches Zeichnen  2  

1 

Grundlagen der Elektrotechnik I und II 4 2  

21 

Höhere Mathematik I und II 4 2  

Physik   1 

Grundlagen der Technischen Informatik I und II 2 1  

Grundlagen der Werkstofftechnik I und II 2   

Grundlagen der Elektrotechnik I und II 4 2  

2 

Messtechnik 2  1 

21 

Grundlagen der Technischen Informatik I und II 2 1 2 

Grundlagen der Werkstofftechnik I und II 2  1 

Grundlagen der Technische Mechanik I und II 3 2  
3 

Steuer- und Regelungstechnik 3 2  

18 

4 Technische Mechanik I und II 3 2  5 

Summe     65 

 

Die erfolgreich bestandene Zwischenprüfung bildet den Abschluss des 

Grundstudiums und ist die Voraussetzung für die Aufnahme des Haupt-

studiums. Sie findet studienbegleitend in der Regel bis spätestens nach 

dem vierten Fachsemester statt. 

Die Studierenden beklagen, dass die Fachprüfungen zeitlich zu eng 

beieinander liegen und daher nicht ausreichend Zeit für eine adäquate 

Vorbereitung gegeben ist. Hier wäre eine Entzerrung angebracht. Ein 

weiteres gravierendes Problem stellen fehlende Wiederholungsmög-

lichkeiten der Prüfungen im selben Semester dar. Eine Änderung dieser 
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Regelung wäre, nach Aussagen der Studierenden, die beste Möglich-

keit die Studiendauer verkürzen zu können. 

In diesem Kontext stehen auch die unzureichenden Leistungsrückmel-

dungen Studienverlauf. So ist für die Studierenden die Notenverteilung 

nicht immer nachzuvollziehen. Eine optimale Vorbereitung auf folgende 

Klausuren und Prüfungen wird somit erschwert. Es gibt aber einen Wis-

sensprogress vom Grund- zum Hauptstudium. 

Die Zwischenprüfung erfolgt in Form von Klausurarbeiten in den Fä-

chern: 

 
- Höhere Mathematik I und II      4 Zeitstunden 

- Technische Mechanik I und II      3 Zeitstunden 

- Chemie / Grundlagen der Werkstofftechnik I und II  4 Zeitstunden 

- Technische Informatik I und II      2 Zeitstunden 

- Grundlagen der Elektrotechnik A1 und A2    4 Zeitstunden 

- Steuer- und Regelungstechnik      3 Zeitstunden 

 

Der Umstand, dass Studienanforderungen und Studienrealität oft nicht 

übereinstimmen, verschärft sich im Hauptstudium. Bei der Gestaltung 

des Hauptstudiums haben die Studierenden zwar mehr Möglichkeiten 

interessengeleitet zu studieren, aber es ist oft nicht klar welche Veran-

staltungen im Rahmen des Lehramtsstudiums belegt werden können 

und welche nicht. 

Darüber hinaus ist das Lehrangebot im Studiengang Maschinentechnik 

eng gefächert und lässt einen optimalen Studienverlauf nur bedingt zu. 

Das Hauptstudium gliedert sich in folgenden Bereiche und Teilgebiete: 
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In der beruflichen Fachrichtung Maschinentechnik: 

Bereich A 

Teilgebiet I  Mechanik III 

Teilgebiet II  Thermodynamik 

 

Bereich B 

Teilgebiet I   Werkstoffkunde III 

Teilgebiet II  Maschinen- und Konstruktionselemente  

 

Bereich C 

Teilgebiet I  Arbeitswissenschaft / Betriebsorganisation 

Teilgebiet II  Produktionssystematik 

 

Bereich D Fachdidaktik 

Teilgebiet I   Didaktik der Maschinentechnik 

 

 

Und in der beruflichen Fachrichtung Technische Informatik: 

 

Bereich A Organisation und Betrieb von Rechnersystemen 

Teilgebiet Architektur von Rechnersystemen, Betriebssysteme, 

Prozessdatenverarbeitung 

 

Bereich B Fachbezogene Anwendungen der Informatik: 

Teilgebiet Rechnereinsatz in der Konstruktion 

Teilgebiet Rechnereinsatz in der Produktion  

 

Bereich C Spezielle Aspekte von Rechnersystemen und ihre Programmierung 

Teilgebiet Mikroprozessorsysteme 

Teilgebiet Rechnernetze 

Teilgebiet Software-Engineering  

Teilgebiet Sicherheit von IT-Systemen 

Teilgebiet Methoden und Anwendungen der digitalen Simulation 

 

Bereich D Fachdidaktik 

Teilgebiet Didaktisch-methodische Aspekte der Informatik 



 315 

 

Das Hauptstudium in der beruflichen Fachrichtung Maschinentechnik 

beträgt, wenn sie in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung Tech-

nische Informatik studiert wird 31 SWS. Das Hauptstudium in der beruf-

lichen Fachrichtung Technische Informatik beträgt 24 SWS. Für das 

Studium der fünf Teilgebiete in der beruflichen Fachrichtung Maschi-

nentechnik gilt:  

 

Pflichtteilgebiete sind: 

- A 2    Thermodynamik 

- B 2   Maschinen- und Konstruktionselemente 

- C 2   Produktionssystematik 

- D   Didaktik der Maschinentechnik 

 

Als Wahlpflichteilgebiet ist zu wählen: 

- A 1    Mechanik III oder  

- B1   Werkstoffkunde III oder  

- C1   Arbeitswissenschaft/Betriebsorganisation  

 

Für das Studium der fünf Teilgebiete in der beruflichen Fachrichtung 

Technische Informatik gilt:  

 

Pflichtteilgebiete sind: 

- Architektur von Rechnersystemen, Betriebssysteme, Prozessdatenverarbeitung 

- Didaktisch-methodische Aspekte der Informatik 

 

Die übrigen drei Teilgebiete sind aus den Bereichen B und C zu wäh-

len. Vertiefte Studien im Teilgebiet Didaktisch-methodische Aspekte der 

Informatik sind nicht möglich. 

In drei der fünf Teilgebiete, darunter in der Regel im Teilgebiet mit den 

vertieften Studien, ist jeweils ein unbenoteter Leistungsnachweis zu 

erwerben, in jeweils den beiden anderen Teilgebieten ist jeweils ein 

unbenoteter qualifizierter Studiennachweis zu erwerben. Die Lehrver-

anstaltungen für die vertieften Studien sollten nach Rücksprache mit 

den zuständigen Professoren aus dem aktuellen Lehrangebot gewählt 

werden 
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Tabelle 14: Studieninhalte in der beruflichen Fachrichtung Maschinen-
technik (Hauptstudium) nach Fachsemester und Anzahl der Semester-

wochenstunden 

 

SWS  
Semester Teilgebiete 

V Ü L Summe 

5. WS 
Mechanik III oder Werkstoffkunde III oder 

Arbeitswissenschaft/Betriebsorganisation 
5 5 

3 2  
6. SS 

Thermodynamik 

Vertiefte Studien in einem dieser Teilgebiete  4 
9 

2   

2 1  7. WS 

Maschinen- und Konstruktionselemente 

Produktionssystematik 

Didaktik der Maschinentechnik 2   

7 

2 2  

2   

 2  
8. SS 

Maschinen- und Konstruktionselemente 

Produktionssystematik 

Didaktik der Maschinentechnik 

Schulpraktische Studien  2  

10 

Summe     31 

 

Tabelle 15: Studieninhalte in der beruflichen Fachrichtung Technische 
Informatik (Hauptstudium) nach Fachsemester und Anzahl der  

Semesterwochenstunden 
 

SWS  

Semester 
Teilgebiete 

V Ü L Summe 

5. WS. 
Architektur von Rechnersystemen, Betriebssys-

teme, Prozessdatenverarbeitung 
2 2  4 

2 2  12 

6. SS 

7. WS 

8. SS 

Drei wählbare Teilgebiete aus: 

 

- Rechnereinsatz in der Konstruktion 

- Rechnereinsatz in der Produktion 

- Mikroprozessorsysteme 

- Rechnernetze 

- Software-Engineering  

- Sicherheit von IT-Systemen 

- Methoden und Anwendungen der digitalen  

  lation 

  

6. SS Vertiefte Studien in einem dieser Teilgebiete 4 4 

1 1  2 
7. WS 

Didaktisch-methodische Aspekte der Informatik 

Schulpraktische Studien  2  2 

Summe     24 
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8.3.2.6 Wirtschaftswissenschaft 

Der Studienumfang im Unterrichtsfach Wirtschaftswissenschaft im 

Lehramtsstudium für die Sekundarstufe II in Verbindung mit einem Un-

terrichtsfach beträgt 80 Semesterwochenstunden (SWS) und in Verbin-

dung mit der beruflichen Fachrichtung Spezielle Wirtschaftslehre 86 

SWS. Das Grundstudium in der beruflichen Fachrichtung Wirtschafts-

wissenschaft umfasst in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung 

Spezielle Wirtschaftslehre 52 SWS und in Verbindung mit einem Unter-

richtsfach 46 SWS. 

 

Tabelle 16: Studieninhalte des Unterrichtsfachs Wirtschaftswissenschaft 
(Grundstudium) nach Fachsemester und Anzahl der Semesterwochen-

stunden 

Semester  

Studieninhalte 1..  2.  

 

3. 4. 

Buchhaltung und Abschluss 2    

Mathematik für Ökonomen I und II 2 2   

Beschreibende Statistik    2 

Einführung in die EDV 4    

Investition und Finanzierung  2   

Jahresabschluss    2 

Kosten und Leistungsrechnung   2  

Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre 2    

Beschaffung und Produktion 2    

Absatz   2  

Planung und Organisation/Personalwirtschaft   2  

Methodenlehre BWL    2 

Mikroökonomie I und II  2 2  

Makroökonomie I, II und III  2 2 2 

Wirtschaftspolitik I und II   2 2 

Methodenlehre VWL   2  

Zivilrecht I und II  2 2  

Konzeptionen der Wirtschaftsdidaktik oder Ziel- und Inhalts-

komponenten des Wirtschaftslehreunterricht 

2    

Methoden und Medieneinsatz im Wirtschaftslehreunterricht 2    

Summe 16 10 16 16 
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Die Studierenden beurteilen das Grundstudium als hinreichend gut ge-

gliedert. Sie beurteilen den Studienaufbau als positiv, trotz der relativ 

hohen Leistungsanforderungen, die sie aber nicht für die Überziehung 

der Regelstudienzeit verantwortlich machen. Das Grundproblem für die 

Studierenden liegt in defizitären organisatorischen Regelungen, auf-

grund derer häufig mindestens ein Semester verloren geht.  

Als wesentliche organisatorisch-strukturelle Gründe für die Verlänge-

rung der Regelstudienzeit werden die Grundvorlesungen genannt, die 

nur im Jahresturnus stattfinden und die en bloc abzulegenden Klausu-

ren, für die es keine Wiederholungsmöglichkeiten im gleichen Semester 

gibt. Der Zwischenprüfung wird eine selektierende Wirkung und eine 

große Belastung zugeschrieben. Die Studierenden beurteilen den Leis-

tungsdruck, aufgrund der besonders hohen Durchfallquote, als hoch. 

Prüfungen werden oft so lange wie es geht hinausgeschoben. Aufgrund 

der Stoffmasse wird häufig eine strategische Auswahl der Prüfungsge-

biete betrieben. Eine inhaltliche ad-hoc Vorbereitung erschwert die In-

ternalisierung des Wissens. 

 

Die Zwischenprüfung erfolgt durch Klausurarbeiten in:  

 

- Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre (240 Minuten) 

- Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (240 Minuten) 

- Grundlagen des Wirtschaftsrechts (120 Minuten) 

 

Die erfolgreich bestandene Zwischenprüfung bildet den Abschluss des 

Grundstudiums und ist die Voraussetzung für die Aufnahme des Haupt-

studiums. Sie findet in der Regel nach dem vierten Fachsemester statt. 

Das Hauptstudium der beruflichen Fachrichtung Wirtschaftswissen-

schaft umfasst sowohl in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung 

Spezielle Wirtschaftslehre als auch in Verbindung mit einem Unter-

richtsfach 34 SWS. 

Das Grundproblem für die Studierenden im Hauptstudium stellen zeitli-
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che Überschneidungen von wichtigen Lehrveranstaltungen dar, sowie  

der Jahresrhythmus von wichtigen Lehrveranstaltungen und Prüfungen. 

Das Studium der fünf Teilgebiete umfasst folgende Lehrveranstaltungen: 

Bereich A Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

Teilgebiet 1: Theorie betrieblicher Funktionen und Prozesse 

- Produktionstheorie      2 SWS 

- Absatztheorie       2 SWS 

- Investitionstheorie      2 SWS 

Teilgebiet 2  Gestaltung und Steuerung betrieblicher Institutionen  

und Prozesse 

- externe Rechnungslegung     2 SWS 

- interne Rechnungslegung      2 SWS 

- Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Steuer  2 SWS 

 

Bereich B Allgemeine Volkswirtschaftslehre 

Teilgebiet 1 Hauptelemente der Ordnungs- und Prozesstheorie 

Konjunktur und Wachstum         2 SWS 

Geld, Währung und Inflation         2 SWS 

Arbeitsmarkt und Verteilung         2 SWS 

Teilgebiet 2 Hauptelemente der Ordnungs- und Prozesstheorie 

Markt und Wettbewerb         2 SWS 

Wirtschaftspolitische Konzepte: Ordnungs- und Prozesspolitik    2 SWS 

Europäische Wirtschaftspolitik        2 SWS 

Bereich C Fachdidaktik 

Teilgebiet 1 Allgemeine und spezielle Didaktik der Wirtschaftswissenschaft 

Fachdidaktisches Seminar mit volkswirtschaftlichem Schwerpunkt   2 SWS 

Fachdidaktisches Seminar mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt   2 SWS 

Das vertiefte Studium in einem dieser Teilgebiete umfasst     4 SWS 

Es beinhaltet: 

im Bereich A: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre das 

Teilgebiet 1 Theorie betrieblicher Funktionen und Prozesse 

mit Organisations- und planungs und theoretischen Grundlagen    2 SWS 

Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (nach Maßgabe des Lehrangebots) 2 SWS 
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oder im Bereich B: Allgemeine Volkswirtschaftslehre das  

Teilgebiet 2 Hauptelemente der Ordnungs- und Prozesspolitik mit  

Ordnungs- und Strukturpolitik         je 2 SWS 

oder  

im Bereich C : Fachdidaktik das  

Teilgebiet 1 Allgemeine und spezielle Didaktik der Wirtschaftswissenschaft mit 

Unterrichtsmethodik am Berufskolleg       2 SWS 

Schulbuchanalyse          2 SWS 

Die Schulpraktischen Studien II betragen       2 SWS 

 

Es sind fünf Teilgebiete aus den Bereichen A, B und C zu studieren. 

Zusätzlich ist nach Wahl der Studierenden im Bereich A Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre das Teilgebiet 1 Theorie betrieblicher Funktio-

nen und Prozesse oder im Bereich B Allgemeine Volkswirtschaftslehre 

das Teilgebiet 2 Hauptelemente der Ordnungs- und Prozesspolitik oder 

im Bereich C Fachdidaktik das Teilgebiet Allgemeine und spezielle Di-

daktik der Wirtschaftswissenschaft vertieft zu studieren. 

In drei der fünf Teilgebiete, darunter in der Regel im Teilgebiet mit den 

vertieften Studien, ist jeweils ein Leistungsnachweis zu erwerben, da-

von je einer aus den beiden gewählten Teilgebieten und einer aus dem 

Beriech der Fachdidaktik. In den beiden anderen Teilgebieten ist jeweils 

ein qualifizierter Studiennachweis zu erwerben. Im Studium der berufli-

chen Fachrichtung Spezielle Wirtschaftslehre kann das Teilgebiet aus 

dem Bereich der Fachdidaktik nicht vertieft studiert werden. 

Das Hauptstudium in der beruflichen Fachrichtung Spezielle Wirt-

schaftslehre besteht aus dem Studium von zwei Teildisziplinen und ist 

im Umfang von 34 SWS zu studieren. Davon entfallen: 

 

- auf das Studium von fünf Teilgebieten     28 SWS 

- auf das vertiefte Studium in einem dieser Teilgebiete 4 SWS 

- auf schulpraktische Studien       2 SWS. 

 

Zwei der folgenden Teildisziplinen sind mit jeweils 12 SWS und ein 

Teilgebiet der Didaktik mit 4 SWS zu studieren. Auf die schulprakti-
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schen Studien entfallen 2 SWS. Zusätzlich ist ein Teilgebiet einer Teil-

disziplin, für das eine Vertiefung angeboten wird, vertieft zu studieren. 

 

 

Folgende Teildisziplinen werden angeboten: 

- Absatz und Marketing 

- Banken 

- Betriebswirtschaftliche Finanzierungslehre 

- Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

- Handel 
- Industrie 
- Organisation und Bürokommunikation 
- Unternehmensrechnung 
- Verkehr 
- Wirtschaftsgeographie 

 

 

 

Die Studierenden geben an, dass die Teildisziplin Banken auf zu ho-

hem fachwissenschaftlichem Niveau angeboten wird. Die Lehramtsstu-

dierenden studieren eine Teilmenge Diplom unter den gleichen Voraus-

setzungen wie die Hauptfachstudierenden. Die Inhalte sind in keiner 

Weise auf lehramtsspezifische Bedürfnisse abgestimmt. 

In drei der fünf Teilgebiete, darunter in der Regel im Teilgebiet mit den 

vertieften Studien, ist jeweils ein Leistungsnachweis zu erwerben, da-

von je einer aus den beiden gewählten Teildisziplinen und einer aus 

dem Bereich der Fachdidaktik. In den beiden anderen Teilgebieten ist 

jeweils ein qualifizierter Studiennachweis zu erwerben. Im Studium der 

beruflichen Fachrichtung Spezielle Wirtschaftslehre kann das Teilgebiet 

aus dem Bereich der Fachdidaktik nicht vertieft studiert werden. 

 

8.4 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 

 

Aus der Dokumentenanalyse der vorliegenden Studienordnungen in 

Kombination mit den Befragungsergebnissen aus den Experteninter-

views ergab sich, dass eine Differenz zwischen Studienanforderungen 
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und Studienrealität nicht unüblich ist. Aus der Analyse der Studienord-

nungen ergeben sich eine Reihe organisatorisch-formaler Studien-

hemmnisse, die einen reibungslosen Studienverlauf erschweren.  

Ein wichtiger struktureller Grund der speziell die Studierenden der be-

ruflichen Fachrichtungen, Elektro- und Maschinentechnik, betrifft, stellt 

das Nicht-Anbieten vorgeschriebener Veranstaltungen dar. Die Studie-

renden müssen dann größte Anstrengungen unternehmen den Leis-

tungsnachweis im Rahmen einer anderen Veranstaltung zu erwerben, 

die ursprünglich nicht dafür vorgesehen war. Diese „flexible“ Handha-

bungsweise bei dem Erwerb von Leistungsnachweisen wurde auch von 

den Studierenden in der Romanistik berichtet. So ist es Ihnen möglich, 

das Studium einigermaßen im Rahmen der Studienverlaufspläne zu 

absolvieren. Die Studiengestaltung verschlingt so wichtige Energien, 

was zu Lasten des inhaltlichen Studierens geht. 

Die Studierbarkeit in den, vorrangig natur-, ingenieurs- und wirtschafts-

wissenschaftlichen, Lehramtsstudiengängen wird zusätzlich durch ein 

fehlendes inhaltliches Angebot für Lehramtsstudierende erschwert.  

Elemente, die zur Studienzeitverkürzung beitragen sollen, wie studien-

begleitende Prüfungen, können von den Studierenden oft nicht wahrge-

nommen werden. Speziell im Fachbereich Maschinenbau liegen die 

Klausuren zeitlich zu eng beieinander, so dass eine adäquate Vorberei-

tung für die Studierenden im Rahmen des komplexen Lehramtsstudium 

nicht gegeben ist. Prüfungen werden so weiter heraus geschoben. 

Eine fehlende Übereinstimmung von Prüfungsmodus und den tatsäch-

lich erlernten Formen der Leistungserbringung trägt ebenso dazu bei, 

dass Prüfungen so weit es geht weg geschoben werden. 

Fehlende Studienordnungen enthalten den Studierenden wichtige Hin-

weise für eine sinnvolle Studiengestaltung vor. Daraus müsste resultie-

ren, dass den betroffenen Studierenden das Studium wenig transparent 

erscheint. Das trifft aber nicht auf die Unterrichtsfächer Mathematik und 

Physik zu. Aufgrund des großen Engagements der Lehrenden und der 

relativ kleinen Anzahl von Lehramtsstudierenden in den Fachbereichen 

läuft die Studiengestaltung ohne größeren organisatorischen Aufwand 

für die Studierenden ab. Ein Nachteil entsteht für diejenigen, die keinen 
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Kontakt zu den Lehrenden finden, auf die sie zur Studiengestaltung an-

gewiesen sind.  

Ein großes Problem aber ergibt sich für die Lehramtsstudierenden des 

Fachs Physik in der Abstimmung mit den jeweiligen Prüfungsämtern. 

Da es keinen für das Prüfungsamt relevanten Entwurf der Studienord-

nung gibt, wie in Mathematik, müssen Studierende oft zwischen Prü-

fungsamt und Lehrenden hin und her pendeln um Formalia abzuklären.  

Für Lehramtsstudierende des Fachs Elektrotechnik verschärft sich der 

Umstand noch durch das Einzelkämpfertum. Oft befindet sich nur ein 

Studierender für die berufliche Fachrichtung in dem Diplomstudiengang, 

der kein hinreichendes Lehrangebot und keinen Ansprechpartner vor-

findet. 

 

 

8.5 Experteninterview 

 

Daten zu den befragten Studierenden: 

 

26. Januar 2001: Maschinentechnik/ 
Technische Informatik S II bF: 
3 Studenten (4., 5. und 7. Semester) 
Elektrotechnik/Technische Informatik S II bF:  
1 Student (3. Semester). 
 

Alle Befragten befinden sich im Grundstudium, stu-
dieren aber teilweise im Hauptstudium. Das durch-
schnittliche Alter der befragten Studierenden liegt 
bei 25,5 Jahren.  
 

09. Februar 2001 Wirtschaftswissenschaft/ 
Spezielle Wirtschaftslehre S II bF:  
1 Student (9. Semester) 
Wirtschaftswissenschaft/Deutsch S II bF: 
1 Student (11. Semester) 
 
Beide Studenten befinden sich im Hauptstudium. 
Das durchschnittliche Alter der befragten Studie-
renden liegt bei 27,5 Jahren.  
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15. Mai 2001  Mathematik/Wirtschaftswissenschaft: S II bF: 
2 Studenten (6. Semester) 
Mathematik/Informatik S II/I:   
1 Student (6. Semester) 
 
Alle Studenten befinden sich zur Zeit im Hauptstu-
dium. Das durchschnittliche Alter der befragten 
Studierenden liegt bei 23 Jahren.  
 

17. Mai 2001 Englisch/Philosophie S II:   
 1 Studentin (2. Semester) 

Englisch/Französisch S II/I:  
1 Studentin (2. Semester) 
Englisch/Italienisch S II/I:   
1 Studentin (4. Semester) 
Englisch/Sozialwissenschaften S II/I:  
1 Student (6. Semester) 
Englisch/Deutsch S II/I:   
1 Student (8. Semester) 
 
Alle Studentinnen befinden sich im Grundstudium, 
ein Student befindet sich im Hauptstudium und ei-
ner sowohl im Grundstudium (Englisch) als auch im 
Hauptstudium (Deutsch). Das durchschnittliche Al-
ter der befragten Studierenden liegt bei 21,6 Jah-
ren.  

 

21. Mai 2001 Chemie/Geographie S II/I:   
 1 Studentin (10./12. Semester) 

Chemie/Technik S II/I:   
1 Studentin (14./9. Semester) 
 

Beide befinden sich im Hauptstudium. Das durch-
schnittliche Alter der befragten Studierenden liegt 
bei 30 Jahren.  
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28. Mai 2001 Deutsch/Sozialwissenschaften S II/I: 
  1 Student (5. Semester) 

Deutsch/Geografie S I 
1 Student (7. Semester) 
 

Beide Studenten befinden sich im Grundstudium. 
Das durchschnittliche Alter der befragten Studie-
renden liegt bei 30 Jahren.  

 
29. Mai 2001 Französisch/Englisch/Psychologie S II/I:  

1 Studentin (7. Semester) 
Französisch/Mathematik S II/I:   
1 Studentin (7. Semester) 
Französisch/Spanisch S II/I:   
1 Studentin (10. Semester) 
Französisch/Englisch/Spanisch S II/I:   
1 Student (7. Semester) 
 
Alle Studenten befinden sich im Hauptstudium. Das 
durchschnittliche Alter der befragten Studierenden 
liegt bei 24,2 Jahren.  

 
05. Juni 2001  Physik/Mathematik: S II/I:  
   1 Studentin (6. Semester) 

Physik/Informatik S II:   
1 Student (14. Semester) 
Physik und Technik S II/I:  
1 Student (11. Semester) 

 
Alle Studenten befinden sich im Hauptstudium. Das 
durchschnittliche Alter der befragten Studierenden 
liegt bei 25 Jahren. 
 

Nur die Studierenden selbst sind in der Lage, gezielt Auskunft über ihre 

Studiensituation im Gesamtzusammenhang des als sehr komplex zu 

bezeichnenden Lehramtsstudiums zu geben. Ihr Wissen und ihre Kritik 

stellen eine unverfälschte Rückmeldung dar, die Gelegenheit und An-

lass geben sollte, ins Gespräch zu kommen. Die Ergebnisse der Grup-

peninterviews wurden in Berichtsform festgehalten und sind in konzent-

riert in sogenannte „Kurzprofile“ der Fächer eingeflossen.  

Aus hochschulpolitischer Sicht ist die studentische Bewertung von Stu-

dium und Lehre auf der Ebene der Studiengänge als Rückmeldung an 

die Fachbereiche und Fächer unverzichtbar. Eine grundlegende Ver-
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besserung muss (über einzelne Veranstaltungskritiken hinaus) die ge-

nerelle Situation von Lehre und Studium erfassen. Als Konsequenz aus 

der Situationsanalyse sollen Schlussfolgerungen über die Akzeptanz 

und Qualität von Studium, Studienbedingungen und Lehre und gezogen 

werden.  

Als Methode der Gesprächsführung mit den Studierenden wurde das 

sogenannte „Experteninterview“ in leicht modifizierter Form gewählt, da 

es in besonderer Weise geeignet ist, komplexe Wissensbestände zu 

rekonstruieren. Das Experteninterview als qualitatives Verfahren der 

empirischen Sozialforschung ist ein wenig strukturiertes Erhebungsin-

strument, das zu explorativen Zwecken eingesetzt und auf der Basis 

eines flexibel zu handhabenden Leitfadens900 geführt wird. 

Nach SCHÜTZ ist unter Expertenwissen ein begrenztes, in seiner Be-

grenzung dem Experten klar und deutlich verfügbares Wissen, zu ver-

stehen. „Seine Ansichten gründen sich auf sichere Behauptungen, sei-

ne Urteile sind keine bloße Raterei oder unverbindliche Annahmen.“901  

Das Leitfadeninterview setzt ein gewisses Vorverständnis des Untersu-

chungsgegenstands bei den Interviewern voraus, um als kompetente 

Gesprächspartner ernst genommen zu werden und das Wissen der 

„Experten“ umfassend zu erheben. 

Als Entlastung für die Interviewer und zwecks einer gewissen Standar-

disierung der Interviews wurden den Themenkomplexen einige Fragen 

untergeordnet. Gemäß einer offenen und flexiblen Interviewführung war 

die zuvor festgelegte Reihenfolge der Leitfragen jedoch nicht strikt ein-

zuhalten. Die Leitfragen dienten lediglich als Gerüst, „...wobei die offe-

nen Themenkomplexe die Befragten durchaus zur freien Erzählweise 

aufforderten ihre subjektiven Einschätzungen und Erfahrungen anhand 

von konkreten Schilderungen (...) und Beispielen darzustellen.“902 D.h. 

den befragten Studierenden wurde ausreichend Raum für eigene The-

men gelassen und die Entfaltung ihrer Relevanzstrukturen. 

                                            
900 Der verwendete Leitfaden ist dem 2. Band „Anlagen“ beigelegt. 
901 Meuser, Michael und Ulrike Nagel 1997, S. 484 
902 Friebertshäuser, Barbara, 1997, S. 376 
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Die Gespräche wurden mit der Intention geführt, Stärken und Schwä-

chen, Belastungen und Leistungen der Studiengänge aus der Sicht der 

befragten Studierenden903 in Erfahrung zu bringen sowie Hinweise auf 

Ursachen für Studienzeitverlängerungen, -abbrüche etc. zu gewinnen. 

Die Ergebnisse sollen als Informationsgrundlage und als Ausgangs-

punkt von konkreten Maßnahmen zur Optimierung der Verhältnisse für 

die Arbeitsplanung im Fach dienen.  

Aufgrund des knapp bemessenen Zeitrahmens für die Evaluation und 

der bevorstehenden vorlesungsfreien Zeit war es schwierig, Studieren-

de unterschiedlicher Semester und Altersgruppen für die Gespräche 

über Studium und Lehre zu gewinnen. In diesem Zusammenhang ist 

besonders den Fachschaften zu danken, die sich problembewusst für 

die Gruppeninterviews zur Verfügung gestellt haben, so dass gleichzei-

tig die Sichtweise der organisierten Studierendenvertretung der Fach-

bereiche mit in die Ergebnisse einfließt.   

Eine Repräsentativitätsschluss kann aufgrund der fehlenden Zu-

fallsauswahl und geringen Grundgesamtheit (Anzahl der befragten Stu-

dierenden: n=25) nicht gezogen werden. Dennoch ist mit „.Zweifeln an 

der Validität des studentischen Urteils ist das Ausweichen vor der Kritik 

nicht zu kaschieren. Es soll ja gerade nicht um repräsentative Erhebun-

gen, sondern um die Grundlage für einen Dialog zwischen Lehrenden 

und Lernenden gehen.“904 

 

                                            
903 Die befragten Studierenden wurden angehalten, ihre Beurteilungen nur zu den 
angesprochenen Sachverhalten abzugeben, mit denen sie persönlich in Berührung 
gekommen sind und Erfahrungen gemacht haben. Aufgrund der recht homogenen 
Zusammensetzung der Studierenden in den Interviews, sind die Urteile über die fak-
tisch identischen Sachverhalte relativ eindeutig ausgefallen. 
904 Brunn 1995, S. 806  
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8.5.1 Auswertung des Materials 

 
Die Vorbereitung für die Auswertung des Materials bestand darin, auf 

der Basis der Tonaufzeichnungen Protokolle anzufertigen, um alle Ge-

sprächsverläufe wortwörtlich zu dokumentieren und für die spätere 

Auswertung festzuhalten. Gleichzeitig wurden die Transkripte anonymi-

siert, so dass keinerlei Rückschlüsse mehr auf die befragten Personen 

möglich sind. 

Bei der Interpretation der Daten blieb auch die Gesprächssituation in 

der die Daten erhoben worden sind nicht unberücksichtigt. Während der 

Erhebungssituation wurden Kurzprotokolle, sogenannte Postkripta an-

gefertigt, um die subjektiven Eindrücke der Interviewer festzuhalten, die 

wertvolle Hilfe bei der Aufbereitungs- und Auswertungsarbeit leisten. 

Denn anders „als bei quantitativer Forschung wird bei qualitativen Me-

thoden die Kommunikation des Forschers mit dem jeweiligen Feld und 

den Beteiligten zum expliziten Bestandteil der Erkenntnis, statt sie als 

Störvariable soweit wie möglich ausschließen zu wollen“.905 

In einem zweiten Schritt wurden die transkribierten Interviews zu the-

matisch gegliederten Aussageblöcken zusammengefasst, um auf alle 

relevanten Textpassagen der Befragten zu einem Thema zugreifen zu 

können. Dabei orientiert sich die thematische Kategorisierung an den 

Themen des Leitfadens. In einem weiteren Überprüfungsschritt galt es 

die Kategorien an einzelne Interviewtexte anzulegen. Um eine größt-

mögliche Intersubjektivität zu erreichen, arbeiteten die Projektmitglieder 

dabei unabhängig voneinander. 

Der Vergleich der Ergebnisse machte weitere Abgrenzungen und Modi-

fikationen erforderlich, zudem wurde das Schema um Kategorien erwei-

tert, die sich zunächst anhand der Forschungsfragen und des Leitfa-

dens nicht ableiten ließen, welche die Befragten aber als für sie wichti-

ge Probleme selbst akzentuiert und auf Zusammenhänge aufmerksam 

                                            
905 Flick 1995, S. 15  
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gemacht haben, die im Interview selbst nicht thematisiert wurden. Ge-

rade diesen Themen kommt eine besondere Bedeutung zu, da es sich 

um wichtige Aspekte handeln kann, die zu neuen Erkenntnissen führen 

können. Qualitative Erhebungs- und Auswertungsmethoden werden ja 

eigens eingesetzt, um neue Themen, Aspekte und Zusammenhänge zu 

entdecken, die vorher unbekannt waren. Bei der Auswertung wurden 

Aussagen auch dann, wenn sie nicht im Zusammenhang der jeweiligen 

Fragen, sondern an anderer Stelle auftauchten, jeweils einer operatio-

nalisierten inhaltlichen Dimension zugeordnet. 

 

 

8.5.2 Datenschutz und Soziale Erwünschtheit 

 
Bei der Ergebnisinterpretation war zu berücksichtigen, dass die Anga-

ben der Befragten, insbesondere solche, die sich auf kritische Aspekte 

der Lehrerausbildung beziehen, in einigen Fällen durch soziale Er-

wünschtheit sowie durch Befürchtungen vor Deanonymisierung beein-

flusst sein könnten, auch wenn die Anonymität strikt zugesichert und 

eingehalten wurde. So war etwa nicht auszuschließen, dass Studieren-

de in Einzelfällen negativere Angaben gemacht hätten, so dass deren 

Einschätzungen ein eher positiver eingefärbtes Gesamtbild vermitteln. 

Dies gilt vor allem für die Aussagen, wo sich Befragte, die sich vor-

zugsweise im mittleren Kategorienbereich einordneten, ohne den Ein-

fluss sozialer Erwünschtheit oder anderen Befürchtungen vor Sanktio-

nen, eventuell im negativen Bereich angesiedelt hätten. 

Sie geben Auskunft darüber, in welchen Bereichen Mängel identifiziert 

werden konnten, welche die Realisierung von Vorgaben der Studien- 

und Prüfungsorganisation behindern. 

Die ausgewerteten Dokumente und Gespräche sollten zusammen mit 

den quantitativen Daten die Grundlage für eine begutachtende, bewer-

tende und fachbereichsexterne Fremdeinschätzung durch sogenannte 

Peers darstellen. 
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8.6 Zusammenfassung der qualitativen Ergebnisse 

 

Erhobene Dimensionen der studentischen Befragung: 

 

Folgende inhaltliche Dimensionen wurden erhoben: 

 

1. Studienwahl und Studieneinstieg, 

2. Studienklima und gegenwärtige Studiensituation, 

3. Lehrangebot, 

4. Prüfungsorganisation und 

5. Beratungs- und Serviceleistungen. 

 

 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen eine große Zufriedenheit der Stu-

dierenden mit ihrer Universität. Insgesamt kennzeichnet die überschau-

bare Hochschule ein konstruktives und kooperatives Arbeitsklima. Bei 

der Wahl der Universität spielt die Nähe zum Heimatort wie auch die 

Atmosphäre der Hochschule eine entscheidende Rolle.  

Es wird aber auch deutliche Kritik an Studienorganisation und Studien-

bedingungen in den Lehramtsstudiengängen geübt. Die Lehrerausbil-

dung in Duisburg ist durch eine Differenz zwischen Studienanforderun-

gen und Studienrealität gekennzeichnet. Aus der für die Studierenden 

unbefriedigenden Situation im universitären Alltag ergeben sich eine 

Reihe organisatorisch-formaler Studienhemmnisse, die einen reibungs-

losen Studienverlauf erschweren. 
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Studienordnungen 

 

In fünf von zehn Fächern906 fehlen Studienordnungen (in zwei davon 

liegen Verlaufspläne vor: Französisch und Spanisch), so dass den Stu-

dierenden wichtige Hinweise auf eine sinnvolle Anlage des Studiums 

fehlen, und sie verstärkt zur Studiengestaltung auf die Fachstudienbe-

ratung durch das Hochschulpersonal angewiesen sind. 

Ein Nachteil entsteht insbesondere für diejenigen, die nur schwer Kon-

takt zu den Lehrenden finden.  

Nicht selten gibt es Unklarheiten bei der Interpretation von nicht eindeu-

tig formulierten Studien- und Prüfungsordnungen, da sie oft äußerst 

kompliziert und in einer schwer verständlich juristischen Sprache formu-

liert sind. 

Kritisch anzumerken ist, dass sich viele Professoren (auch Fachstu-

dienberater) nicht ausreichend mit den Studien- und Prüfungsordnun-

gen auskennen. Auch Änderungen von Studien- oder Prüfungsordnun-

gen werden nicht immer adäquat an die Studierenden weitergegeben. 

Die Abstimmung von Studienordnung und Vorleseverzeichnis ist oft-

mals für die Studierenden nicht transparent. Es kommt häufig vor, dass 

die Studierenden Probleme mit der Zuordnung der Titel im Vorlesever-

zeichnis haben.  

 

 Lehramtsspezifische Lehrveranstaltungen 

 

Ein wichtiger struktureller Aspekt, der alle in die Untersuchung einbezo-

genen Studiengänge betrifft und sich mit Ergebnissen repräsentativer 

Studien907 deckt, ist das Fehlen von lehramtsbezogenen Studienange-

boten und –profilen. Inhaltlich ist das fach- und erziehungswissen-

schaftliche Studium zu wenig auf die spezifischen Anforderungen von 

                                            
906 Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Romanistik 
907 Fried (1997) gibt einen guten Überblick über die deutschsprachige empirische Leh-
rerausbildungsforschung. 
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Unterricht und Erziehung im schulischen Kontext ausgerichtet. 

 

Studierende zweiter Klasse 

 

Lehramtsstudierende der Ingenieurs-, Natur- und Wirtschaftswissen-

schaften fühlen sich oft als Studierende zweiter Klasse. Dieses Problem 

ergibt sich aus den im Grundstudium heterogen zusammengesetzten 

Lehrveranstaltungen, in Folge dessen es oft zu inadäquaten Ansprü-

chen der Lehrenden den Studierenden gegenüber kommt. Auf dem Pa-

pier werden zwar geringere Leistungen von ihnen verlangt, in der Praxis 

aber vergleichbare mit denen der Hauptfachstudierenden. Die Lehr-

amtsstudierenden finden keine auf sie abgestimmten Studienangebote 

vor, sie studieren nur eine Teilmenge der Hauptfachangebote. 

 

Aktuelle und schulrelevante Themen  

 

Darüber hinaus kritisieren die Studierenden, dass den wenigen lehr-

amtsspezifischen Lehrveranstaltungen der Bezug zu aktuellen schulre-

levanten Themen fehlt. 

 

Einführungsveranstaltungen 

 

Die befragten Lehramtsstudierenden kritisieren oft das abstrakte Niveau 

der Beratungsleistungen in den Einführungsveranstaltungen, so dass 

sich die Studierenden eher desorientiert als informiert fühlen. Die Stu-

dierenden der beruflichen Fachrichtungen Elektro- und Maschinentech-

nik beklagen das Fehlen lehramtsspezifischer Einführungsveranstaltun-

gen. Oft befinden sich nur vereinzelt Lehramtsstudierende in den Dip-

lomstudiengängen, die sich ihren eigenen Weg durch das Studium und 

die Hochschule bahnen müssen. Ohne verlässliche Informationen be-

steht die Gefahr, dass die Studierenden plan- und ziellos studieren. 
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Studienbeginn 

 

Je nach Studiengängen kann das Lehramtsstudium im Sommer- 

und/oder im Wintersemester begonnen werden. Teilweise aber fehlt 

den Studierenden die Möglichkeit einführende Lehrveranstaltungen im 

Semsterturnus besuchen zu können, weil Pflichtveranstaltungen im 

Sommersemester nicht oder nur unzureichend angeboten werden. 

 

Tutorien 

 

Es fehlen teilweise Tutorien, die die Orientierung und die soziale Ein-

bindung der Studenten in der Eingangsphase verbessern und bei indi-

viduellen Studienschwierigkeiten auch fachlich helfen. 

 

Curriculare Abstimmung 

 

In der Lehramtsausbildung sind die Studienbereiche Fachwissenschaft, 

Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft und Praxis im wesentlichen nicht 

integriert, d.h. sie werden weitgehend unverbunden wahrgenommen. 

Die Herstellung eines Zusammenhangs wird den Studierenden selbst 

überantwortet. 

Ein Teil der Studierenden bemängelt die Vermittlung von unverbunde-

nen Teilkenntnissen. 

 

Koordination 

 

Neben fachbereichsinternen Schwierigkeiten treten fachbereichsüber-

greifende Koordinationsprobleme auf. Die Studierenden beklagen die 

Situation, dass sie aufgrund von Überschneidungen einführender 

Pflichtveranstaltungen ihr Studium nur unter großen Schwierigkeiten 

innerhalb der Regelstudienzeit absolvieren können.  

Die Studiengestaltung verschlingt so wichtige Energien, was zu Lasten 

des Studierens geht. 
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Lehrangebot 

 

Erschwerend kommt das Nicht-Anbieten vorgeschriebener Veranstal-

tungen, insbesondere in Pflichtlehrgebieten, hinzu. Das Lehrangebot 

muss aber im Sinne eines ordnungsgemäßen Studiums den Anforde-

rungen von Prüfungs- und Studienordnungen entsprechen. 

Dieser Aspekt betrifft speziell die Studierenden der beruflichen Fach-

richtungen wie auch Studierende in Studiengängen mit einem sehr be-

grenzten Lehrangebot im Hauptstudium. 

 

Beratungsangebot in speziellen Studien- und Prüfungsphasen 

 

Den Studierenden fehlt ein konkretes Studienberatungsangebot zu Be-

ginn des Hauptstudiums wie auch zur Regelung des Staatsexamens.  

 

Klare Zuständigkeiten 

 

Die fehlende bzw. unzureichende Vernetzung und Kooperation der de-

zentralen Beratungsangebote in den Fächern (Studentensekretariat, 

Studienberatung, Prüfungsamt, Fachschaften) die oft unzählige Anlauf-

versuche der Studierenden zur Folge haben- trägt eher zur Desorientie-

rung im Studium bei. Ein verbessertes Informationsangebot würde den 

Studierenden die Chance bieten, sich mehr mit dem Studium zu identi-

fizieren und motivierter zu studieren. 

 

Prüfungsorganisation 

 

Elemente, die zur Studienzeitverkürzung beitragen sollen, wie studien-

begleitende Prüfungen, können von den Studierenden oft nicht wahrge-

nommen werden. Speziell im Fachbereich Maschinenbau liegen Klau-

suren zeitlich so eng beieinander, dass eine sinnvolle Vorbereitung für 

die Studierenden im Rahmen des komplexen Lehramtsstudiums oft 

nicht möglich ist.  
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Eine fehlende Übereinstimmung von Prüfungsmodus und den tatsäch-

lich erlernten Fähigkeiten und Kenntnissen, die im Studium erworben 

wurden, trägt ebenso dazu bei, dass Prüfungen so weit es geht ver-

schoben werden. 

 

Fehlende Wiederholungsmöglichkeiten von Klausuren 
 

Ein weiteres Problem, das zur Verlängerung der Studienzeit beiträgt, ist 

die fehlende Wiederholungsmöglichkeit von Klausuren. Um studienzeit-

verlängernde Effekte zu vermeiden, müssen Pflichtveranstaltungen und 

Prüfungen unbedingt im Semesterturnus angeboten werden. 

 

Berufsfeldbezug 

 

Vielfach beklagen die Studierenden den fehlenden Berufsfeldbezug. 

Praxisanteile reihen sich ebenso in das Nebeneinander von Fachwis-

senschaft, Fachdidaktik und Erziehungswissenschaft ein und tragen 

nicht zu einer integrativen Ausbildung bei.  

Die Praktika leiden häufig an der ungenügenden Anleitung zu ihrer 

Gestaltung, an der fehlenden oder begrenzten Betreuung durch Hoch-

schullehrer sowie am fehlenden Feedback. Die Praxisstudien sind oft 

nicht mit den theoretischen Lehrangeboten verknüpft und beziehen sich 

nicht immer auf das angestrebte Lehramt für welches das Studium qua-

lifizieren soll. 

 

 

8.6.1 Verbesserungsvorschläge 

 

Im Rahmen der Befragung kristallisierten sich sehr schnell Möglichkei-

ten zu einer  effizienteren Organisation des Studiums heraus: 

Studierendenberatung 

• Institutionalisierung von Orientierungs- oder Einführungsveran-

staltungen, die speziell auf die Informationsbedürfnisse von 
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Lehramtstudierenden – auch der beruflichen Fachrichtungen - 

abgestimmt sind, vor der Vorlesungszeit stattfinden und auf fä-

cherübergreifende Beratungsinstanzen verweisen.  

• Adressenverzeichnis von Lehramtsstudierenden, zum Aus-

tausch und zur Bildung von Lerngruppen 

• Konsequente Hilfestellung bei der Stundenplanung durch das 

verantwortliche Fach  

• Informationsveranstaltungen vor Beginn des Hauptstudiums 

mit detaillierten Informationen über Lehrinhalte von Pflicht-, 

Wahlpflicht- und Nebenfächern sowie über Vertiefungs-

schwerpunkte etc. 

• Beratungsangebote in kritischen Phasen des Studiums (Ex-

amen) 

• Die Zentrale Studienberatung muss einen stärkeren und re-

gelmäßigeren Informationsaustausch mit Studienfachbera-

tungen herstellen. 

 

Hochschuldidaktische Aufgaben 

 

• Detaillierte Informationen über Organisation und Verlauf des 

Lehramtsstudiums. Studien- und Prüfungsordnungen bzw. Bei-

spiele für Studienverlaufspläne müssen unbedingt vorliegen und 

klar und eindeutig formuliert sein. 

• Optimierung der Informationsflüsse. Es ist z. B. bei Änderungen 

einer Studien- und Prüfungsordnung keineswegs gewährleistet, 

dass die wesentlichen beratenden Stellen über geänderte Pas-

sagen informiert werden. 

• Kompetente Ansprechpartner für Informationen und konsequente 

Hilfestellung beim „Lesen“  der Prüfungsordnung, Studienord-

nung, Vorleseverzeichnis etc. (Verzeichnis wichtiger Personen, 

die Auskunft zum Lehramtsstudium geben können.) 
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• Abstimmung von Studienordnung und Vorleseverzeichnis, um 

auf der Basis eines übersichtlichen Angebotes die Lehrveranstal-

tungen zweckdienlich auswählen zu können. 

• Konsequente Aktualisierung von Prüfungs- und Studienordnun-

gen um eine einheitliche und dokumentierte Richtschnur vorge-

ben zu können. 

• Curriculare Abstimmung und Koordination zwischen den an der 

Lehrerausbildung beteiligten Bereichen 

o Tutorien oder ähnliche Veranstaltungen, um evtl. beste-

hen  de Defizite abzubauen. 

o Unbedingte Vereinbarkeit zwischen Lehrangebot und den 

in den Studienordnungen enthaltenen Studienplanemp-

fehlungen  

o Inhaltliche Abstimmung des Studiums auf Lehramtstudie-

rende 

o Ausweitung der Praxiskontakte auf verschiedene Phasen 

des Studiums. 

o Anbindung von Praktika und praktikumsbegleitenden 

Lehrveranstaltungen an alle am Lehramtsstudium beteilig-

ten Studienbereiche. 

o Förderung allgemeiner Qualifikationen (z. B. soziale, 

kommunikative Kompetenzen). 

o Absprachen über die Verteilung der Lehrveranstaltungen 

über die ganze Woche. 

 

Prüfungsmodalitäten 

 

• Flexibilisierung der Prüfungstermine: Prüfungen sollten semes-

terbegleitend und Wiederholungsklausuren zeitnah angeboten 

werden.  

• Entzerren von Prüfungsphasen, um eine sinnvolle Prüfungsvor-

bereitung zu gewährleisten 
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• Abstimmung der Prüfungsmodalitäten. In Prüfungen sollten nur 

Kenntnisse und Fähigkeiten nachgefragt werden, für die im Stu-

dium eine Grundlage gelegt wurde. 

• Übereinstimmung von Prüfungsmodus und den tatsächlich er-

lernten Formen der Leistungserbringung (z. B. Prüfungen in der 

Muttersprache während des Studienverlaufs versus Prüfungen in 

der Fremdsprache im Staatsexamen). 

 

Die Ergebnisse der Experteninterviews sollen durch statistische Daten 

ergänzt werden, damit die Ergebnisse auch auf quantitativer Ebene 

eingeschätzt werden können. 

 

 

8.7 Zusammenfassung der quantitativen Eckdaten908 

 

Um das Bild abzurunden, stützen sich die Maßnahmen zur Qualitäts-

entwicklung nicht allein auf studentische Urteile, sondern auch aufberei-

tete quantitative Daten der Hochschulstatistik, denen eine Indikatorfunk-

tion für die Effizienz des Studiums zugeschrieben werden kann. 

Die quantitativen Daten sollen einen umfassenden Einblick in verschie-

dene Aspekte des Studienverlaufs geben, um mögliche bzw. bereits in 

den Experteninterviews aufgedeckte Stärken, aber auch Schwächen, in 

der universitären Lehrerausbildung transparent zu machen. Dieses soll 

anhand von Daten geschehen, denen eine Indikatorfunktion für die Effi-

zienz des Studiums zugeschrieben werden kann.  

 
Um Aufschluss über den formalen Studien- und Prüfungsverlauf der 

Lehramtsstudierenden zu erhalten, wurden folgende Bereiche auf der 

Grundlage der Hochschulstatistik erfasst: 

 

                                            
908 Die Ergebnisse basieren, soweit nicht anders vermerkt, auf den Daten der Hoch-
schuldatenbak „Super X“ der Gehrard-Mercator-Universität Duisburg und beziehen 
sich ausschließlich auf die Fächer des Aachener Modells. Die jeweiligen Tabellen zu 
den erfassten Bereichen befinden sich in dem 2. Band „Anlage“. 
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• Personenbezogene Daten: Alter, geschlechtsspezifische Verteilungen, 
Ausländeranteile  

 
• Hochschulzugangsberechtigung 
 
• Studienverlauf (Studienanfänger, Studierende, Abbrecher, Studiengang-

wechsler) 
 
• Erfolgsquote (abgelegte Zwischenprüfungen und Hauptprüfungen) 
 
• Anzahl der Absolventen 
 
• Fachstudiendauer und Hochschulsemester bis zur Zwischenprüfung ( Me-

dian, Mittel) 
 
• Fachstudiendauer bis zum Examen (Median, Mittel) 
 
• Fächer mit Noten 
 
Vorrangig interessiert die Frage, welche Studienabschnitte von Studie-

renden relativ problemlos durchlaufen werden und in welchen Abschnit-

ten es Verzögerungen gibt. 

 

Struktur- und Verlaufsdaten 

 

Von insgesamt 12259 Studierenden an der Hochschule waren im 

Sommersemester 2001 1765 Studentinnen und Studenten in den Lehr-

amtsstudiengängen eingeschrieben909. Der Großteil der Lehramtsstu-

denten, nämlich 1571, strebt das Lehramt für allgemeinbildende Schu-

len und 194 das Lehramt für die Sekundarstufe II an beruflichen Schu-

len im Rahmen des „Aachener Modells“ an. Die Mehrheit der Studie-

nanfängerinnen und –anfänger, sowie der Studierenden in den geistes- 

und sprachwissenschaftlichen Lehramtsfächern (SS 2001) ist weiblich. 

Ausländische Studierende finden sich nur zu sehr geringen Anteilen. 

Die für das Lehramt eingeschriebenen Ausländerinnen und Ausländer 

belegen am häufigsten sprachwissenschaftliche Fächer. 

Betrachtet man die Studienverlaufzahlen der Lehramtsstudierenden 

über die betrachteten Wintersemester, so lässt sich für alle ein leichte 

                                            
909 Der betrachtete Zeitraum bezieht sich auf die Wintersemester 1995/96-2000/01. 
Siehe für diesen Bereich die Seiten 11-14 im Anlagenband. 
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Zunahme der Studierenden zahlen feststellen. Nicht jedoch für die 

Lehrämter der S II berufliche Fachrichtungen, hier lässt sich ein Rück-

gang der Studierendenzahlen im betrachteten Zeitraum von 50% ver-

zeichnen.910 

 
Hochschulzugangsberechtigung911 

 

Von insgesamt  159 Studierenden im Lehramt für die Sekundarstufe I 

weisen alle die Allgemeine Hochschulreife auf, bis auf drei Studierende, 

die über die Fachhochschulreife verfügen. Ein Studierender hat die 

Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben. 

Im Lehramtsstudium für die Sekundarstufe II haben von 461 Studieren-

den 426 die Allgemeine Hochschulreife erworben. 25 Studierende ver-

fügen über die Fachhochschulreife und 10 haben ihre Hochschulzu-

gangsberechtigung im Ausland erworben. Von insgesamt 352 Studie-

renden im Lehramtsstudium für die Sekundarstufe II/I weisen 343 die 

Allgemeine Hochschulreife auf. Drei Studierende haben die Fachhoch-

schulreife und sechs die Hochschulzugangsberechtigung im Ausland 

erworben. 

Im Lehramtsstudium für die Sekundarstufe II für die beruflichen Fach-

richtungen weisen von insgesamt 236 Studierenden 195 die Allgemeine 

Hochschulreife auf. 38 Studierende haben die Fachhochschulreife und 

drei Studierende haben ihre Hochschulzugangsberechtigung im Aus-

land erworben. 

 

Alter der Studierenden bei Studienbeginn912 

 

Bei Studienbeginn (WS 2000/01) im Lehramtsstudium für die Sekun-

darstufe I sind von 17 Studierenden drei unter 20 Jahr alt. Acht Studen-

ten sind zwischen 20 und 24 Jahre alt. Ein Student ist zwischen 25 und 

29 Jahre al, fünf Studierende sind dreißig Jahre und älter. 

                                            
910 Siehe die Seiten 14-16 im Anlagenband. 
911 Siehe die Seiten 22-24 im Anlagenband. 
912 Siehe die Seiten 26-29 im Anlagenband. 
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Bei Studienbeginn (WS 2000/01) im Lehramtsstudium für die Sekun-

darstufe II sind von 54 Studierenden 13 unter 20 Jahre alt. Sechzehn 

Studenten sind zwischen 20 und 24 Jahre alt. Sechzehn Studenten sind 

zwischen 25 und 29 Jahre alt, die restlichen neun Studierenden sind 

dreißig Jahre und älter. Bei Studienbeginn (WS 2000/01) im Lehramts-

studium für die Sekundarstufe II/I sind von 34 Studierenden 11 unter 20 

Jahre alt. 23 Studenten sind zwischen 20 und 24 Jahre alt. 

Bei Studienbeginn (WS 2000/01) im Lehramtsstudium für die Sekun-

darstufe II für die beruflichen Fachrichtungen sind von 19 Studenten 

zwei unter 20 Jahre alt. 9 Studenten sind zwischen 20 und 24 Jahre alt, 

6 zwischen 25 bis 29 Jahre alt und zwei Studierende sind 30 Jahre und 

älter. 

 

Alter der Studierenden bei Abschluss913 

 

Das Alter der Lehramtsstudierenden bei Abschluss ihres Studiums (WS 

2000/01) ist relativ hoch. Das durchschnittliche Alter für das Lehramt für 

die Sekundarstufe I liegt bei 26,3 Jahren (Deutsch, Physik, Franzö-

sisch), für die Sekundarstufe II bei 27,1 Jahren (Deutsche, Französisch, 

Spanisch, Englisch, Mathematik), für die Sekundarstufe II/I (Deutsch, 

Physik, Französisch, Chemie, Englisch, Mathematik) bei 28,9 Jahren 

und für das Lehramt an beruflichen Schulen bei 30,5 Jahren (Wirt-

schaftswissenschaften, Elektrotechnik, Fertigungstechnik, Mathematik, 

Spezielle Wirtschaftslehre, Englisch). 

 

Lehramtsstudierende nach Studiengängen914 

 

Die Zahl der Lehramtsstudierenden variiert deutlich zwischen den ein-

zelnen Studiengängen an der Hochschule. In der Regel ist er höher in 

den geistes- bzw. wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen als in 

den naturwissenschaftlichen. 

                                            
913 Siehe die Seiten 31-33 
914 Siehe Seite 20 im Anlagenband. 
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Tabelle 17: Studierende nach Studiengang (Köpfe) 

 

 SS 01  SS 01 

Studiengang (Köpfe) Ge-

samt 

1. FS Studiengang (Köpfe) Ge-

samt 

1. FS 

LA SI Deutsch 67 2 LA SI Französisch 3  

LA S II Deutsch 210 21 LA SII Französisch 25  

LA SII/I Deutsch 107 2 LA SII/I Französisch 20 1 

LA SII bF Deutsch 2  LA SII Spanisch 26  

      

LA SI Englisch 27 2 LA SI Chemie 5  

LA SII Englisch 98 11 LA SII Chemie 6  

LA S II/I Englisch 92 3 LA SII/I Chemie 30  

LA S II bF Englisch 5 1    

      

LA S II bF/ 

Spez. W-lehre 

16  LA SI Physik 4  

LA S II bF Wiwi  126 3 LA SII Physik 11  

   LA SII/I Physik 15  

LA S I Mathematik 34 5    

LA S II Mathematik 37 5 LA SII bF E-technik 16  

LA S II/I Mathematik 41  LA SII bF Nachr.tech. 5  

LA S II bF / Mathem. 3  LA SII bF Techn. Inf. 6  

   LA SII bF Fert.technik 1  

   LA SII bF Maschinenbau 11  

   LA SII bF Techn. Inform. 3  

 

Im Studienbereich Germanistik sind mit 386 Studierenden die meisten 

Lehramtsstudierenden vorzufinden (SS 2001), davon befinden sich 67 

Studierende im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe I, 210 im 

Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II, 107 im Lehramtsstu-

diengang für die Sekundarstufe II/I und 2 im Lehramtsstudiengang für 

die Sekundarstufe II berufliche Fachrichtungen. 

Der zweitgrößte Studienbereich ist Anglistik mit 222 Studierenden. Da-

von befinden sich 27 Studierende im Lehramtsstudiengang für die Se-

kundarstufe I, 98 im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II, 92 

im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II/I und 5 im Lehramts-

studiengang für die Sekundarstufe II berufliche Fachrichtungen. 
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Den drittgrößten Studienbereich stellen die Wirtschaftswissenschaften 

mit 142 Lehramtsstudierenden dar. Davon befinden sich 126 Studie-

rende im Lehramtsstudiengang Wirtschaftswissenschaften für die Se-

kundarstufe II berufliche Fachrichtrungen und 16 im Lehramtsstudien-

gang Spezielle Wirtschaftslehre für die Sekundarstufe II berufliche 

Fachrichtungen. 

Es folgt der Studiengang Mathematik mit insgesamt 115 Lehramtsstu-

dierenden. Davon befinden sich 34 Studierende im Lehramtsstudien-

gang für die Sekundarstufe I, 37 im Lehramtsstudiengang für die Se-

kundarstufe II, 41 im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II/I 

und 3 im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II berufliche Fach-

richtungen. 

Im Studienbereich Romanistik befinden sich 74 Lehramtsstudierende. 

Davon befinden sich im Lehramtsstudiengang Französisch für die Se-

kundarstufe I 3 Studierende, 25 im Lehramtsstudiengang Französisch 

für die Sekundarstufe II, 20 im Lehramtsstudiengang für die Sekundar-

stufe II/I. Im Lehramtsstudiengang Spanisch für die Sekundarstufe II 

befinden sich 26 Studierende. 

Im Studienbereich Chemie befinden sich 41 Lehramtsstudierende. 

Davon befinden sich im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe I 5 

Studierende, 6 im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II und 30 

im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II/I. 

 

Im Studienbereich Physik befinden sich 30 Lehramtsstudierende. 

Davon befinden sich im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe I 4 

Studierende, 11 im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II, 15 

im Lehramtsstudiengang für die Sekundarstufe II/I. 

Die Fächer Elektrotechnik und Maschinentechnik weisen den niedrigs-

ten Anteil an Lehramtsstudierenden auf. Vor Maschinentechnik mit ins-

gesamt 15 Studierenden rangiert Elektrotechnik mit 27 Studierenden. 

Im Studiengang Elektrotechnik für die Sekundarstufe II berufliche Fach-

richtung studieren 16 Lehramtsstudierende. Im Studiengang Elektro-

technik in Verbindung mit der beruflichen Fachrichtung Nachrichten-

technik studieren 5 Lehramtsstudenten, in Verbindung mit der berufli-
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chen Fachrichtung Technische Informatik studieren 6 Studenten. 

Im Studiengang Maschinentechnik in Verbindung mit der beruflichen 

Fachrichtung Fertigungstechnik studiert 1 Lehramtsstudent. Im Stu-

diengang Maschinenbau für die Sekundarstufe II berufliche Fachrich-

tung studieren 11 Lehramtsstudierende. 3 Studierende befinden sich im 

Lehramtsstudiengang Maschinenbau für die Sekundarstufe II in Verbin-

dung mit der beruflichen Fachrichtung Technische Informatik. 

 

Fächerkombinationen915 

 

Betrachtet man die Anzahlen für alle belegten Fächerkombinationen 

zeigt sich, dass im Wintersemester 2000/01 Deutsch am häufigsten in 

Verbindung mit den Fächern Englisch (165), Spanisch/Französisch (61) 

und Wirtschaftswissenschaften (16) studiert wird. 

An zweiter Stelle steht die Anglistik. Sie wird am häufigsten kombiniert 

mit Deutsch (165), Spanisch/Französisch (70) und Wirtschaftswissen-

schaften (13). 

 

An dritter Stelle folgt das Fach Wirtschaftswissenschaft. Am häufigsten 

wird es kombiniert mit Deutsch (16), Englisch (13) und Franzö-

sisch/Spanisch (8).  

Es folgen die Fächer Spanisch/Französisch in der Kombination mit Eng-

lisch (70), Deutsch (61) und Mathematik (10). Das Fach Mathematik 

wird am häufigsten kombiniert mit Physik (36), Chemie (20) und 

Deutsch (12). Danach folgt das Fach Chemie in Kombination mit Ma-

thematik (20), Deutsch (7) sowie Physik und Englisch (je 4). Das Fach 

Physik wird am häufigsten kombiniert mit Mathematik (36), Chemie (4) 

und Englisch (3). 

Das Fach Elektrotechnik wird am häufigsten mit den Kombinationsfä-

chern Mathematik (3), Maschinentechnik und Englisch (je 2) belegt. 

Das Fach Maschinentechnik wird am häufigsten kombiniert mit Englisch 

                                            
915 Siehe Seite 21 im Anlagenband. 
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(3), Deutsch und Elektrotechnik (je 2). 

 

Studiererfolg916 

 

Die Studienabschlussquote ist in den Lehramtsstudiengängen relativ 

gering. Betrachtet man die natürlichen Studienanfängerkohorten917 

(Matrikelnummern), von Wintersemester 1995 bis Sommersemester 

2001 - also über 12 Semester - zeigt sich folgendes Bild. 

Von insgesamt 20 Lehramtsstudierenden für die Sekundarstufe I [Ang-

listik (2), Germanistik (10), Mathematik (7); Romanistik (1)} absolvierten 

lediglich 3 Studierende erfolgreich ihr Studium, davon ein Student im 

Studiengang Germanistik und zwei Studierende im Studiengang Ma-

thematik. 

In den Lehramtsstudiengängen für die Sekundarstufe II haben von ins-

gesamt 83 Studierenden [Anglistik (31), Chemie (2), Germanistik (25), 

Mathematik (6), Physik (2), Romanistik (17)] drei Studierende erfolg-

reich das Examen abgeschlossen. Davon je ein Student in den Stu-

diengängen Germanistik, Mathematik und Romanistik. 

In den Lehramtsstudiengängen für die Sekundarstufe II/I hat von insge-

samt 45 Studierenden [Anglistik (11), Chemie (6), Germanistik (14), 

Mathematik (9), Physik (3), Romanistik (2)] ein Student erfolgreich das 

Examen im Studiengang Mathematik abgeschlossen. 

In den Lehramtsstudiengängen für die Sekundarstufe II berufliche Fach-

richtungen haben von insgesamt 43 Studierenden [Maschinenbau (4), 

Elektrotechnik (1), Wirtschaftswissenschaft (38)] drei Studierende ihr 

Studium erfolgreich beendet. Davon ein Student im Studiengang Ma-

schinenbau und zwei im Studiengang Wirtschaftswissenschaften. 

                                            
916 Siehe die Seiten 35-37 im Anlagenband. 
917 Unter Kohorte versteht man eine nach bestimmten Kriterien ausgesuchte Perso-
nengruppe, deren Entwicklung und Veränderung in einem bestimmten Zeitablauf un-
tersucht wird. 
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Gründe für die geringe Anzahl an Studienabschlüssen über alle Lehr-

amtsstudiengänge hinweg müssten in den Bereichen Studienabbruch, 

Studienfachwechsel bzw. Studierverhalten gesucht werden. 

 

Regelstudienzeit918 

 

Die Fachstudiendauern überschreiten in der Regel die in den Lehr-

amtsstudiengängen vorgesehenen Regelstudienzeiten. Die durch-

schnittliche Studiendauer variiert zwischen den verschiedenen Lehr-

amtsstudiengängen und innerhalb der einzelnen Lehrämter, mit dem 

Fach, das die Lehramtsstudierenden belegt haben. 

 

8.8 Datenkritik 

 

Auch wenn bei der „.Evaluation qualitative Aspekte der Bedingungen in 

Studium und Lehre und der Studienorganisation im Vordergrund ste-

hen, bildet ein Gerüst quantitativer Kennziffern (.) einen Teil des Vorha-

bens.“919 Angesichts dessen und das die quantitativen Daten durch die 

Lehrberichterstattung immer mehr in das Blickfeld der Hochschulöffent-

lichkeit geraten, sollte die Informationsinfrastruktur und die Informati-

onsbereitstellung in den Hochschulen stärker auf die Erfüllung dieser 

Aufgabe hin überprüft werden.  

Ziel sollte eine durch Indikatoren gestützte Beschreibung von Studium 

und Lehre verbunden mit konkreten Anregungen für Verbesserungen in 

der Studienorganisation und für die Entwicklung eines Systems der 

Qualitätssicherung sein. 

Dabei haben die statistischen Daten „vor allem die Funktion, mögliche 

Schwachstellen im Aufbau und Ablauf von Lehre und Studium aufzu-

zeigen (rote Lampe-Funktion), die dann in gezielten sozialempirischen 

Analysen vor allem hinsichtlich der Ursachen und des Stellenwertes für 

                                            
918 Siehe die Seiten 45-61 im Anlagenband. 
919 Mayer, Karl-Urich 1995, S. 59 
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das gesamte Gefüge von Lehre und Studium hinterfragt werden müs-

sen“.920 

Die Bewertung von Lehre und Studium erfolgt am wirksamsten auf der 

Ebene von Studiengängen bzw. Fachbereichen, dementsprechend soll-

ten auch die hierfür unabdingbar erforderlichen Daten und Verfahren, 

mit denen Leistungen der Hochschule quantitativ bestimmt und eventu-

elle Mängel oder Defizite im Leistungsspektrum der Hochschule aufge-

deckt werden können, erhoben und aufbereitet werden. Allerdings lie-

gen in den Universitäten die für Evaluationsaufgaben dringend benötig-

ten quantitativen Daten zuweilen überhaupt nicht bzw. nicht in der ge-

wünschten Form vor. In den Lehramtstudiengängen kommt erschwe-

rend dazu, dass die Hochschulstatistik die Grunddaten bisher häufig 

vorwiegend in Bezug auf Fachbereiche, allenfalls auf Lehreinheiten, 

nicht aber für Studiengänge erfasst und ausweist. Dieses Problem stellt 

sich in Duisburg nicht. 

Durch die Option die erforderlichen Daten nach „Abschlüssen“ auswäh-

len zu können, werden beispielsweise bei der Eingabe in die Hoch-

schuldatenbank „super X“ nur die Matrikelnummer derjenigen Studie-

renden herausgefiltert, die das entsprechende Studium mit dem ge-

wählten Abschluss anvisieren, die Daten können also nach Wunsch 

studiengang- bzw. fachbereichsspezifisch abgerufen werden. 

Insgesamt kann man sagen, dass die Hochschulstatistik der GMU über 

einen umfangreichen Katalog von validen Daten zum gesamten Hoch-

schulbereich, einschließlich des Studierendenbestands, verfügt. 

Der gesamte Datenbestand umfasst die semesterweise Erfassung und 

Erhebung von Studienanfängern und Prüfungskandidaten, Hochschul-, 

Studienfachwechsler, Exmatrikulierten usw. nach Studienfächern erho-

ben. Darüber hinaus lassen sich Daten zu Fachstudiendauer, Alter der 

Studierenden etc. abrufen, so dass dem Anwender eine Reihe von In-

formationen zu Studium und  Studienverlauf zur Verfügung stehen.  

                                            
920 Griesbach, Heinz 1995, S. 83 
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Daten zu Umfang und Entwicklungen der Zahlen der Studierenden ge-

ben einen Überblick über die Zusammensetzung der immatrikulierten 

Studierenden nach soziodemografischen Merkmalen. Wie hoch die 

Zahl der Studierenden ist, die tatsächlich die angebotenen Lehrleistun-

gen in Anspruch nehmen bzw. der Anteil der Teilzeitstudierenden oder 

derjenigen, die gar keine Lehrleistungen in Anspruch nehmen, geht aus 

den Daten nicht hervor. Besonders effizient ist die Erhebung von Ver-

laufsstatistiken in Form von Kohortenbetrachtungen wie die Analyse 

zum „Studienerfolg“.  

Dabei geht es nicht darum einzelne Studierende zu identifizieren, son-

dern aggregiert analysieren zu können, ob es im Studium markante, 

zeitlich zu fixierende Punkte für Studienabbrüche, Fachwechsel, etc. 

gibt, deren Ursachen noch zu erforschen wären. In diesem Zusammen-

hang ist auch anzumerken, dass häufig nicht ein Merkmal, sondern erst 

die sachgerechte Kombination verschiedener Merkmale die eigentlich 

interessanten Informationen liefern. 

 

Die Daten der Hochschulstatistik reichen aber nicht aus, um alle Fragen 

zur Situation von Studium und Lehre erschöpfend zu analysieren. So 

geben sie zwar Auskunft über den Umfang langer Studienzeiten in ein-

zelnen Fächern, über deren Ursachen921 liegen aber keine Informatio-

nen vor.  

Grund dafür, weder eine erschöpfende Bewertung von Lehre und Stu-

dium zu ermöglichen noch die vielfältigen Ursachen für als zu lang er-

achtete Studienzeiten umfassend analysieren zu können, ist im wesent-

lichen das Fehlen einer echten Studienverlaufsstatistik, die nach dem 

Hochschulstatistikgesetz (HstatG) seit 1992 aus verfassungs- und da-

tenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr erlaubt ist.922 Unbedingt er-

forderlich sind auch Absprachen hinsichtlich der zu Vergleichszwecken 

dienenden Daten zwischen Hochschulen (zu den gleichen Studiengän-

                                            
921 Es fehlen hierfür wichtige Informationen zu sozioökonomischen Einbindungen, 
persönlichen Motivationen, möglichen beruflichen Ausbildungen vor dem Studium, etc.  
922 Vgl. Hörner, Walter 1995, S. 15  
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gen), Statistischen Ämtern der Länder und bzw. dem Statistischen 

Bundesamt. 

 

 

8.9 Betreuung, Beratung und interne Kommunikation  

 

An den Hochschulen sind in erster Linie die Hochschullehrer für die Be-

ratung und Betreuung der Studierenden verantwortlich. Bei fachlichen 

und fachwissenschaftlichen Fragen und Problemen, wie Prüfungsvorbe-

reitungen, Prüfungsarbeiten, etc,. sind sie die primären Ansprechpart-

ner. Obwohl bei der Beratung und Betreuung an den Hochschulen auf-

grund verschiedener Fachkulturen923 deutliche Fachunterschiede sicht-

bar werden, wurde der Fachstudienberatung in den Lehramtsstudien-

gängen an der Gerhard-Mercator-Universität insgesamt betrachtet eine 

gute Beurteilung durch die Studierenden zuteil. Eine Ausnahme bildete 

hier die Beratungssituation im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, 

die durch Anonymität und fehlende Beziehungen zwischen Studieren-

den und Lehrenden, speziell im Grundstudium, gekennzeichnet ist. Die 

Gründe hierfür können zumindest teilweise auf die Größe des Fachbe-

reichs zurückgeführt werden.  

Komplementär zu der kompetenten Fachberatung durch Hochschulleh-

rer nimmt die Zentrale Studienberatung (ZBS) einen wichtigen Stellen-

wert in dem universitären Beratungs- und Betreuungsangebot ein. Sie 

ist u. a. Anlaufstelle für Beratung und Information, insbesondere bei 

Studienschwierigkeiten und Orientierungsproblemen, die den Studien-

verlauf negativ beeinflussen können.  

 

Die Antworten der Lehramtstudierenden zur Beratungs- und Betreu-

ungssituation durch die ZSB an der GMU sind überwiegend negativ 

ausgefallen. Damit decken sich die Ergebnisse mit denen repräsentati-

                                            
923 Zur Beschreibung unterschiedlicher Fachkulturen gibt es unterschiedliche Theo-
rien, die von verschiedenen Wertvorstellungen und Handlungsmustern in den einzel-
nen Fächern ausgehen (z.B. Bourdieu 1984)  Siehe hierzu auch die Untersuchung 
von Ramm et al. 1988. 



 350 

ver Studien924 zum Stellenwert der ZSB an Hochschulen, die der ZSB 

einhellig ein schlechtes Image bescheinigen. 

 

Der Sachverhalt, dass die Studienberatung an allen Hochschulen eine 

schlechte Beurteilung durch die Studierenden erfährt, lässt vermuten, 

dass die Problematik weniger auf einzelne Mitarbeiter als auf strukturel-

le Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.   

Um mögliche Ursachen für das Negativimage aufklären zu können, 

wurden die Mitarbeiterinnen der ZSB gebeten, zu der Kritik der Studie-

renden Stellung zu nehmen und ihre institutionelle Situation an der Uni-

versität darzustellen.  

 

Die ZSB wird durch drei VollzeitmitarbeiterInnen, die soziologisch, pä-

dagogisch und psychologisch qualifiziert sind, vertreten. Sie verfügen 

über eine 20-jährige Beratungserfahrung an Hochschulen und haben 

vor ihrer Tätigkeit als StudienberaterInnen in Modellversuchen zur Stu-

dienberatung, Hochschulevaluation und Hochschuldidaktik Erfahrungen 

gesammelt, die sie in die Beratungstätigkeit mit einbringen.  

Zwei MitarbeiterInnen verfügen zusätzlich über eine Psychotherapie-

ausbildung und sind als Psychotherapeutinnen zugelassen. Darüber 

hinaus steht der ZSB eine Vollzeit-Sekretariatsstelle zur Verfügung. 

 

Der Aufgabenbereich der ZSB ist in § 82 des Universitätsgesetztes de-

finiert. Grob kann zwischen zwei Ebenen unterschieden werden: das 

sind zum einen die allgemeinen Beratungs- und Informationsfragen von 

Studieninteressierten, Studienanfängern und Studierenden und zum 

anderen die psychologische Beratung und Betreuung.  

 

Die ZSB in Duisburg leistet eine integrierte Beratung. Neben der Be-

antwortung von  

Informationsfragen ist auch eine psychologische Beratung möglich. 

                                            
924 Bargel 1992/1993 
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Die Kritik der Studierenden bezieht sich sowohl auf die strukturell-

organisatorische als auch auf die personelle Ebene.  

 

• Auf der strukturell-organisatorischen Ebene wurden im besonderen 

die zu knappen Öffnungszeiten der Infotheke von den Studierenden 

beklagt. 

 

In der Infotheke stehen die Mitarbeiter der ZSB den Studierenden 

zweimal in der Woche für je fünf Stunden zur Verfügung. Informations-

material ist während der ganzen Woche von 8.00-16.00 Uhr über das 

Sekretariat zu beziehen. Zusätzlich besteht fünfmal in der Woche die 

Möglichkeit sich zu allen Fragen des Studienalltags telefonisch infor-

mieren und beraten zu lassen. Darüber hinaus können sich die Studie-

renden rund um die Uhr zu zentralen Fragen des Studiums im Internet 

informieren. 

Bei studienbedingten individuellen Schwierigkeiten besteht die Möglich-

keit kurzfristig einen Termin für ein persönliches Gespräch bzw. eine 

psychologische Beratung zu vereinbaren. 

Nach Meinung der Mitarbeiterinnen der ZSB sind die oben aufgeführten 

Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Information ausreichend. Die 

personellen Ressourcen machen ihrer Meinung nach eine Ausweitung 

der Öffnungszeiten nicht möglich, da auch Angebote zur individuellen 

Studiengestaltung wie u.a. die Vermittlung von Studientechniken zum 

Repertoire der ZSB gehören und zeitlich in die Organisationsstruktur 

eingebunden werden müssen. 

Damit reagierte die Studienberatung auf den gestiegenen Beratungs- 

und Fortbildungsbedarf der Studierenden.  
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Tabelle 18: Angebote der Zentralen Studienberatungsstellen 
in Nordrhein-Westfalen 

 

Angebote der Zentralen Studienberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen925 
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FHS Aachen √ √ 
√ 

   √   

RWTH Aachen 
√ 

 
√ √ 

     

Universität Bielefeld 
√ √ √ √ √ 

  √  

Universität Bochum 
√ √ 

 
√ √ 

    

Universität Bonn √ 
 

√ √ 
   

√ 
 

Universität/FH Dortmund √ 
 

√ √ 
 √  

√ 
 

Universität Düsseldorf √ 
        

Universität GH Duisburg √ 
 

√ √ 
  √ √  

Universität GH Essen √ 
 

√ √ 
     

Universität Köln √ 
        

Universität Münster √ 
√ √     √ √ 

Universität GH Paderborn √ 
  

√ 
    √ 

Universität Siegen √ 
 

√ √ 
 

√ 
   

Universität GH Wuppertal √ 
 

√ √ 
 

√ 
   

*Angebote können zur Zeit mangels Personalkapazität nicht oder nur teilweise durchgeführt werden 

 

 

Ein weiterer Kritikpunkt der Studierenden ist,  

 

• die Unkenntnis der Mitarbeiter der ZSB über wichtige Änderungen in 

den Studienordnungen.  

 

                                            
925 MSWWF NRW 7/1998, S. 34 
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Um die Studierenden immer über aktuelle Veränderungen in Studien- 

und Prüfungsordnungen informieren zu können, ist eine gute Koopera-

tion und Kommunikation mit den Fachberatern der einzelnen Studien-

gänge notwendig, die es nach Aussagen der Mitarbeiter der ZSB nicht 

gibt.  

Einen möglichen Grund hierfür sehen sie in der zeitlich beschränkten 

Fachberatertätigkeit, die häufig nur über ein Semester ausgeübt wird 

und aufgrund derer sich die Berater oftmals nicht mit ihrer Rolle identifi-

zieren . 

Zwecks Kooperation und Austausch hat sich die ZSB 1998 mit anderen 

universitären Beratungsstellen (Akademisches Auslandsamt, Berufsbe-

ratung AkZent, Evangelische StudentInnengemeinde, Katholische 

Hochschulzentrum und die Sozialberatung des Studentenwerks) zu ei-

nem Netzwerk Beratung zusammengeschlossen. Diese Initiative wurde 

in einer Schrift des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissen-

schaft und Forschung des Landes NRW positiv hervorgehoben.926 

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Fachberaterinfo-Papier er-

stellt, das Hinweise auf die verschiedenen Beratungsinstitutionen an 

der Hochschule gibt und zu einer hochschulöffentlichen Diskussion zur 

Reform der Studieneingangsphase anregen sollte. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der von einigen Studierenden bemängelt 

wurde, bezieht sich auf: 

 

• Unklarheiten bei der Interpretation von Studien- und Prüfungsord-

nungen, 

 

die auch durch den Besuch bei der ZSB nicht ausgeräumt werden 

konnten. 

Studien- und Prüfungsordnungen sind oft in einer äußerst komplizierten 

und schwer verständlichen Sprache geschrieben. Einige Studierende 

                                            
926 MSWWF 7/1998, S. 40 
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beklagten sich daher über das bloße Aushändigen der Ordnungen ohne 

Hilfestellung und jeglichen Kommentar.  

Die unter den Studierenden weit verbreitete Aussage „Wenn man nicht 

weiß was man will, wird man auch nicht beraten“, spiegelt eine diffuse 

Erwartungshaltung der Studierenden wieder und nicht unbedingt die 

tatsächlichen Leistungen der Mitarbeiter, sie trägt aber zum schlechten 

Beratungsimage der Institution ZBS bei. 

Eine funktionierende Infrastruktur und optimale Zusammenarbeit, d.h. 

klare Abstimmungen der verschiedenen Beratungsinstanzen und –

träger, eindeutige Zuständigkeiten und verlässliche Informationen könn-

ten Beratungsdefizite beseitigen und auch bei diffusen Unsicherheiten 

auf Seiten der Studierenden Abhilfe schaffen. 927  

Davon würden alle Beteiligten im Sinne der Studierenden profitieren. 

Das Image und der Status sind für eine Einrichtung wie die ZSB, die auf 

Akzeptanz angewiesen ist, ausschlaggebend für die Nachfrage.  

 

 

8.10 Reflexion auf die defizitäre Evaluationspraxis 

 

Die Zusammenschau von Realanalyse der Duisburger Lehramtsstu-

diengänge und theoretischer Analyse von Hochschule öffnet den Blick 

dafür, dass Evaluationsverfahren nicht unabhängig von der Einhaltung 

allgemeingültiger Prinzipien durchgeführt werden können. Dadurch, 

dass die Evaluation vom Rektorat initiiert wurde und gewissermaßen 

ein Top-down Verfahren darstellt, ruft es automatisch Widerstände und 

Blockaden bei den Beteiligten hervor. An dieser Stelle werden die ein-

geschränkten Exekutivrechte des Rektors deutlich, der keine Wei-

sungsbefugnis gegenüber den Hochschullehrenden geltend machen 

kann.  

Die durchgeführte Stärken-Schwächen-Analyse hatte eine zweifache 

                                            
927 Hervorzuheben ist hier die Aufarbeitung der Studienordnung des Fachbereichs 
Germanistik in Form eines Studienführers, der von den Studierenden gut angenom-
men wird. 
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Zielsetzung, nämlich zum einen die hochschulinterne Diskussion über 

die Lehrerausbildung an der Gerhard-Mercator-Universität anzustoßen 

und zum anderen zu einer Entscheidung zu einer lehrerausbildungsbe-

zogenen Profilbildung an der Hochschule beizutragen. 

Vor dem Hintergrund der hochschulpolitischen Situation des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Konzentration und Profilbildung) konnte die ur-

sprüngliche Zielsetzung des Evaluationsprojekts „Stärken-Schwächen-

Analysen“ aller 30 Lehramtsstudiengänge der GMU auf der Grundlage 

von Studierenden- und Lehrendenbefragungen durchzuführen, nicht 

eingehalten werden. Die Möglichkeit der vom Expertenrat nahe geleg-

ten Fusion mit dem benachbarten Universitätsstandort Essen beein-

trächtigte die Zustimmung zu einem Verfahren, in dem auch Schwä-

chen aufgedeckt werden sollten, beträchtlich. Nicht wenige Fächer be-

fürchteten sich selbst abzuschaffen, in dem vorherzusehende schlechte 

Ergebnisse durch eine Analyse zementiert würden. Auch die Möglich-

keit, sich in einem speziellen Ausbildungssegment der Lehrerausbil-

dung - der Berufsschullehrerausbildung - zu profilieren, wurde nicht ge-

sehen. Neben der damaligen hochschulpolitischen Situation  kam noch 

hinzu, dass die Gerhard-Mercator-Universität Duisburg zum damaligen 

Zeitpunkt noch keine hochschulweite Erfahrung mit Qualitätssiche-

rungsverfahren gemacht hatte. Nur einzelne Fachbereiche konnten  

Evaluationserfahrungen verzeichnen, meist in Form studentischer Lehr-

veranstaltungsbewertung. Auch diese zeigten sich dem Evaluationsver-

fahren gegenüber skeptisch, da diese Fächer der Meinung waren, dass 

die durchgeführte studentische Lehrveranstaltungsbewertung ausrei-

chend sei. 

Bei der methodischen Durchführung des Verfahrens lässt sich das Her-

stellen von Bereitschaft zur Mitwirkung bei den beteiligten Fachvertrete-

rinnen und –vertreter als Schlüsselproblem bei dem Duisburger Vorge-

hen identifizieren. 

Um Akzeptanz gegenüber dem Verfahren und Transparenz zu schaf-

fen, wurden zuerst die Dekane informiert, die sich schließlich gemein-

sam auf die Durchführung des Evaluationsverfahrens verständigt ha-

ben. Daraufhin wurde die Startveranstaltung angesetzt. Zu dieser Start-
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veranstaltung sollten die Dekane Vertreterinnen und Vertreter der betei-

ligten Fächer entsenden, die gesondert über das Vorgehen informiert 

werden sollten. Da sich in der Startveranstaltung eine kontroverse Dis-

kussion über Sinn und Zweck von Evaluation in den Duisburger Lehr-

amtsstudiengängen entwickelte, wurde deutlich, dass es höchst unter-

schiedliche Informations- und Kommunikationskulturen in den einzelnen 

Fächern zu verzeichnen gab. Nicht alle Fachbereiche fühlten sich ge-

nügend informiert. 

Die Projektverantwortlichen begriffen die anstehende Verlagerung der 

allgemeinbildenden Lehramtsstudiengänge und die Profilbildung in der 

Berufsschullehrerausbildung als Chance. Diese Sichtweise wurde von 

den Fächern nicht mitgetragen. Somit konnte nicht von einer einheitli-

chen Zielvorstellung ausgegangen werden. Um diese einheitliche Ziel-

vorstellung entwickeln zu können, wäre es im Nachhinein sinnvoll ge-

wesen, sich zunächst mit den Arbeitsgruppen der einzelnen Fächer 

(entsendete Vertreterinnen und Vertreter der Fächer) zu treffen, um 

zum Hintergrund des Verfahrens zu informieren, wie auch die Mei-

nungsbildung in den Fächern zu erfragen. Diese Schnittstelle lässt sich 

als sensibler Punkt in einem Evaluationsverfahren kennzeichnen, das 

„von oben“ verordnet werden sollte.  

Die Handhabung dieser sogenannten Vorstufe bei einem Evaluations-

verfahren lässt sich als Punkt markieren, an dem deutlich wird, ob das 

Verfahren durchgeführt werden kann. Es ist Transparenz zu schaffen, 

im Vorfeld über Sinn und Zweck des Verfahrens zu informieren, bis in 

die einzelnen Fächer hinein. Hierbei kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass die Dekane die jeweiligen Fachbereiche ausreichend in-

formieren. Gerade dann nicht, wenn es sich um einen Fachbereich 

handelt, der den Auftrag zur Lehrerbildung nicht adäquat umsetzt. 

Bei dem Evauationsverfahren war ursprünglich davon auszugehen, 

dass die von den Fächern selbst gesetzten Ziele maßgeblich sein soll-

ten. Bei der Dokumentenanalyse ist deutlich geworden, dass viele Fä-

cher der Lehrerausbildung keinen angemessenen Stellenwert zuerken-

nen, und in der Regel keine fachspezifischen Ziele in der Lehrerausbil-

dung haben. Somit kann gefolgert werden, dass sich viele Fächer durch 
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die geplante Evaluation überfahren gefühlt haben, und die Sorge hat-

ten, nichts vorweisen zu können und sich somit dem Vorhaben von An-

fang an verschlossen. 

Bezogen auf das Duisburger Verfahren kann die Verlagerung der all-

gemeinbildenden Lehramtsstudiengänge als das Follow-Up des Evalua-

tionsverfahrens gekennzeichnet werden.  

 

 

9 Konsekutive Studiengangsstrukturen - ein Fortschritt? 

 

Mit der Einführung neuer Strukturen alleine ist eine Verbesserung in der 

Ausbildung per se nicht zu erzielen, vor allem nicht dann nicht, wenn 

ein Studium der staatlichen Verantwortung unterliegt, so wie das Lehr-

amtsstudium. Die Kombination von staatlichem Einfluss auf den Qualifi-

zierungsprozess der Examenskandidaten (durch Festlegung von Inhal-

ten und Rahmenvorgaben für die 1. Staatsprüfung) und auf den Einstel-

lungsprozess der Berufseinsteiger (durch die 2. Staatsprüfung nach 

dem Referendariat) hat die Lehrerausbildung928 eine „Zwitterstellung“ 

inne, die bei der Umstellung auf gestufte Strukturen besonders deutlich 

wird. Zum einen sind den allgemeinen ministeriellen Vorgaben der Kul-

tusministerkonferenz und zum anderen den staatlichen Anforderungen 

der Schulseite zu genügen; zusätzlich erschwert durch das Geflecht an 

politischen Argumenten und Meinung, welches eine Komplexität in der 

Lehrerausbildung pflegt929, ohne jegliche empirische Grundlage zu be-

sitzen. Aber vielleicht gerade deshalb umso langlebiger ist. 

 

                                            
928 Angelehnt an Terhart steht der Begriff „Lehrerausbildung“ für die vorberufliche 
Ausbildung in der Universität und im Referendariat. Terhart 2000, S.22 
929 Getrennte Orte und Zuständigkeiten für die Phasen der Lehrerausbildung ohne die 
Notwendigkeit jeglicher Kooperation, getrennte Ausbildungskonzepte nach Lehräm-
tern,O 
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9.1 Polyvalenz und Professionalisierung  

 

Auch wenn es scheint, dass durch die Einführung von gestuften Struk-

turen auch in der Lehramtsausbildung neue Herausforderungen zu be-

wältigen sind, zeigt ein Blick zurück, dass Lehrerausbildung in gestuften 

Strukturen bereits diskutiert wurde. Seit den achtziger Jahren930, die 

von einer hohen Lehrerarbeitslosigkeit bestimmt waren, wird das Prob-

lem einer professionalisierenden grundständigen Lehrerausbildung mit 

dem Tätigkeitsschwerpunkt „Schule“ versus einer auf Polyvalenz aus-

gerichteten Ausbildung, die auch für andere Berufe als dem originären 

Tätigkeitsfeld Lehrerin bzw. Lehrer qualifiziert, diskutiert; allerdings oh-

ne nennenswerte Auswirkungen auf das Curriculum gehabt zu haben. 

Vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses werden diese Inhalte 

wieder aktuell und in der gegenwärtigen Lehrerausbildung lässt sich 

eine Pro und Contra-Debatte festmachen, die mit den Polen: „Festhal-

ten an Eigenständigkeit“ (in Form einer verbesserten grundständigen 

Ausbildung) versus berufsfeldübergreifenden Konsekutivmodellen“931 

beschrieben werden kann. 

Neu an der gegenwärtigen Debatte um die Einführung der neuen ge-

stuften Studiengänge ist darüber hinaus das erweiterte Verständnis von 

Polyvalenz, welches sich neben einem erweiterten Spektrum an berufli-

chen Möglichkeiten auch auf den weiterführen Übergang zu einem 

„Masterstudium in einer Fachwissenschaft (Fachmaster) sowie zu ei-

nem Masterstudium für ein Lehramt (Lehrermaster)“932 bezieht. Da die 

Lehrerausbildung für den Berufseintritt in den Schuldienst einen spe-

ziellen Master erfordert, gleichzeitig aber auf einen berufsqualifizieren-

den Bachelor aufbaut, der für breite, aber definierte Berufsfelder außer-

halb des Lehramts ausbilden soll, stellt sich eine besondere Herausfor-

derung. In Deutschland sind die Überlegungen in diesem Kontext zur 

                                            
930 Vgl. Abels und Priebe (1984) und Bunk (1982/83). 
931 Universität Bielfeld. 2001, S.2 
932 Kattmann 2003, S.2 
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Veränderung der Lehrerausbildung durch die Empfehlungen des Exper-

tenrat-Gutachtens (2001) in Nordrhein-Westfalen auf Strukturfragen 

fokussiert, welche eine kontroverse Diskussion hinsichtlich der Umstel-

lung auf gestufte Studienstrukturen hervorriefen und Auswirkungen 

auch auf andere Bundesländer in der Reformierung der universitären 

(Lehrer-) Ausbildung zeigten. Das Gutachten beinhaltete auf der Grund-

lage einer Querschnittsuntersuchung Strukturierungs- und Konzentrati-

onsabsichten auf der Ebene der Studiengänge und Fächer an den 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, u. a. auch über den Zustand der 

Lehrerbildung an einzelnen Universitäten. Auch wenn das Vorgehen 

des Expertenrats unter bildungs- und beschäftigungspolitischen Rah-

menvorgaben zu sehen ist und weniger durch die bekannten Probleme 

und Defizite der Lehrerbildung motiviert ist, veränderte sich die bisher 

unbewegliche Lehrerbildungslandschaft grundlegend. Die marginalisier-

te Stellung der Lehrerbildung an den Universitäten des Landes wurde 

nicht nur, wie bisher, beklagt, sondern der Expertenrat NRW entzog 

einigen Hochschulen auch die Legitimation zur weiteren Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern, da in der traditionellen integrierten Struktur 

keine Ausrichtung des Lehramtsstudiums an den Anforderungen des 

Berufsfeld Schule erfolgte. „Vor diesem Hintergrund ist der Expertenrat 

zu der Auffassung gelangt, dass die gegenwärtig gegebene Ausrich-

tung des Lehramtsstudiums auf eine frühzeitige schulbezogene Profes-

sionalisierung in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend ist.“933 Somit emp-

fahl der Expertenrat die Umstellung auf konsekutive Strukturen. Die 

fachwissenschaftlichen Grundlagen sollten in der Bachelorstufe gelegt 

werden,  damit in der Masterphase kompakt auf das Lehramt hin quali-

fiziert werden könne. Die Intention dieses sequenziellen Modells be-

steht darin, die Studierenden in einem ersten Schritt mit Blick auf die 

Abnehmerseite berufsbefähigend als Fachwissenschaftler auszubilden, 

und erst im Nachhinein die Qualifizierung für den Lehramtsberuf durch 

das anschließende Masterstudium zu gewährleisten. „[O] Im Rahmen 

                                            
933 Expertenrat 2000 
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dieses postgradualen Studiums sollen die für das angestrebte Lehramt 

jeweils erforderlichen erziehungswissenschaftlichen und fachdidakti-

schen Lehrinhalte unter Einschluss der Praxisphasen zusammenge-

fasst sein.“934 Indem den Universitäten die Verantwortung für die Konzi-

pierung des Studiums übertragen wird, sollte die Situation der Leh-

rerausbildung, die oft nur als „sekundäre Serviceleistung“935 gesehen 

wurde, verbessert werden. 

Gremien des Hochschulbereichs, der Wissenschaftsrat und die von der 

Kultusministerkonferenz eingesetzte Kommission Lehrerbildung unter-

scheiden sich in ihren Empfehlungen durch das leitende Verständnis 

was eine gute Lehrerbildung ausmacht. Das jeweilige Begriffsverständ-

nis steht in der Tradition der Diskussion von Professionalität und Poly-

valenz in der Lehrerausbildung seit den späten siebziger Jahren. So 

identifiziert Schützenmeister in den Empfehlungen und Stellungnahmen 

zur Lehrerbildung seit den siebziger Jahren eine „oberflächliche Ver-

wendung der Begriffe Professionalisierung bzw. Entprofessionalisierung 

und Polyvalenz [O]“ und kennzeichnet die Begriffe als selektiv. „Mit der 

Professionalisierung der Lehrerausbildung wird häufig lediglich die Pro-

fessionalisierung der erziehungswissenschaftlichen, fachdidaktischen 

und schulpraktischen Ausbildungskomponenten und zumeist deren an-

teilige Verstärkung in der ersten Ausbildungsphase, im Studium ge-

meint. Die Professionalisierung der fachwissenschaftlichen Anteile 

bleibt jedoch genauso ausgeklammert, wie der Gedanke, daß Professi-

onalisierung auf eine Integration aller Ausbildungskomponenten abzielt. 

Die Polyvalenz von Lehramtsabsolventen schreibt man dahingehend 

mehr den fachwissenschaftlichen Ausbildungselementen, weniger je-

doch den erziehungswissenschaftlichen, fachdidaktischen und schul-

praktischen Elementen und auch nicht der Integration aller Ausbil-

dungskomponenten zu. Unter Polyvalenz wird zumeist nur die berufli-

che Mobilität der Lehrer, nicht ihre aktive Flexibilität am Arbeitsplatz 

verstanden. Aus dieser selektiven Interpretation folgt, daß Professiona-

                                            
934 Stadtfeld 2001, S.12  
935 KMK 1999 
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lisierung und Polyvalenz einander ausschließen.“936 

Diese Polarisierung, die letztendlich dazu führt, dass „mit der Entpro-

fessionalisierung der Lehrerausbildung eine Polyvalenz der Lehrer zu 

erreichen“ versucht wird, kann als Leitidee der führenden Gremien und 

Foren der Hochschulen verstanden werden, die bis heute Anwendung 

findet. Im Vordergrund dieser Argumentationsstruktur für die Einführung 

der neuen Studienstrukturen stehen die Flexibilität des Ausbildungssys-

tems und die Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen und dem 

Hochschulsystem und dem Arbeitsmarkt und weniger konzeptionelle 

Vorschläge, die eine bessere Ausrichtung der Ausbildung auf das Be-

rufsfeld Schule möglich machen.  

Die führenden Wissenschaftsorganisationen (WSR, HRK), die in Anleh-

nung an die Empfehlungen des Expertenrats Strukturempfehlungen für 

die Lehrerausbildung vorlegten, knüpfen in ihren Empfehlungen zur 

Ausgestaltung des Studiums an die gesamtpolitische Entwicklung im 

europäischen Bildungswesen an. Mit Blick auf die europäischen Nach-

barstaaten steht „eine effektive Abstimmung zwischen dem Ausbil-

dungssystem und dem Lehrerarbeitsmarkt“937 im Vordergrund. Die 

Hochschulrektorenkonferenz weist in ihren Empfehlungen darauf hin, 

dass speziell für die Lehrämter der Sekundarstufe I und II die rein kon-

sekutive Ausbildung mit einem fachwissenschaftlichen Studium, wel-

ches Grundlagen- und Methodenwissen vermitteln soll und nachge-

schaltet „eine spezialisierte pädagogisch-didaktische Zusatzausbil-

dung“938 in der Regel gilt.939  

Die Befürworter der neuen polyvalenten Strukturen für die Lehr-

amtsausbildung argumentierten in nationaler Perspektive vornehmlich 

mit Blick auf die unberechenbare Arbeitsmarktsituation für Lehrer an 

                                            
936 Schützenmeister 2002, S.318 
937 WSR 2002, S.83 
938 HRK http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_447.php?datum=186 (Zugriff 
30.06.2004), S.2 
939 Bei dieser Argumentation wird vergessen darauf hinzuweisen, dass in anderen 
Ländern der Zugang zu Formen der Lehrerausbildung häufig reglementiert ist und 
eine selektive Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber stattfindet, so dass die Be-
werberinnen und Bewerber spezielle Zugangsvoraussetzungen mitbringen. 
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öffentlichen Schulen (Schweinezyklus). In diesem Zusammenhang soll 

die höchstmögliche berufliche Mobilität von Lehramtsabsolventinnen 

und –absolventen aufgrund „möglichst vieler polyvalenter Studienleis-

tungen“940 erzielt werden. Durch die Einführung eines von den Inhalten 

breit angelegten Bachelors, welcher die Absolventinnen und Absolven-

ten für verschiedene Berufsfelder qualifizieren soll, soll speziell für 

Lehramtsstudierende das Problem gelöst werden, sich am Anfang des 

Studiums auf den Beruf festlegen zu müssen, auch wenn die Be-

rufsaussichten nach Abschluss des Studiums noch nicht abzusehen 

sind. Ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, wie Absolventinnen und 

Absolventen anderer Staatsexamenstudiengänge auch (Jura, Medizin), 

stehen nach Beendigung des Referendariats vor dem Problem eine 

hoch spezialisierte Ausbildung durchlaufen zu haben, die für die Aus-

übung eines reglementierten Berufs mit einem eng umgrenzten Tätig-

keitsfeldes qualifiziert. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit gerät die Be-

schäftigungssituation für Lehrer auf dem außerschulischen Arbeitsmarkt 

in den Interessenfokus. Die bestehende Polyvalenz der grundständigen 

Lehrerausbildung wird oft mit dem Argument belegt, dass aus den Zei-

ten, die von hoher Arbeitslosigkeit für Lehrer geprägt waren, keine 

Lehrkräfte für den bestehenden Lehrermangel rekrutiert werden kön-

nen. Somit wird spekuliert, dass die ausgebildeten Lehrer sich andere 

Tätigkeitsbereiche erschlossen haben. Allerdings liegen empirische 

Studien über den Verbleib von Lehrern auf dem außerschulischen Ar-

beitsmarkt erst seit einigen Jahren vor. Außerschulische Stellenangebo-

te kommen vermehrt aus der Datenverarbeitungsbranche, sind aber 

insgesamt rar. Das außerschulische Beschäftigungsspektrum auf dem 

Arbeitsmarkt für Lehrer ist vergleichbar mit den Angeboten, die generell 

Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern offen stehen und reicht von 

„Funktionen in Marketing und Vertrieb, Aus- und Fortbildung, Personal-

wesen bis hin zu Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.“941 Speziell Lehrer 

mit natur- und wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund haben gute 

                                            
940 Wenzel 1999, S.13 
941 Wissenschaftsrat 2001, S.39 
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Chancen in diesem Spektrum ihren Platz zu finden. Für Lehrämter an-

derer Fachrichtungen besteht eine wichtige Qualifikationsmöglichkeit in 

der Wahrnehmung von Weiter- und Fortbildungen in Teilbereichen so 

genannter Schlüsselqualifikationen wie EDV-Kenntnisse und Präsenta-

tionskompetenz. Diese „immanente Polyvalenz“942, die auch für andere 

Studiengänge mit geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern 

gilt, soll durch die Herausbildung eines individuellen Qualifikationsprofils 

im Konsekutivmodell formal befördert werden. 

Die Entwicklung von Konzepten für die Ablösung der traditionellen Dip-

lom-, Magister- und Staatsexamens-Studiengänge, die von den Län-

dern seit 2001 verstärkt vorangetrieben wurde zieht ihre Initiative zu 

einem großen Teil daraus, zu einem europäischen Hochschulraum bei-

zutragen. Dementsprechend werden in den Empfehlungen die Bemü-

hungen um einen einheitlichen europäischen Hochschulraum betont, 

indem großen Wert auf gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse ge-

legt wird. Mit der Perspektive auf einen europäischen Hochschulraum 

spielen Anerkennungs- und Durchlässigkeitsfragen innerhalb der EU 

eine Rolle, welche die Lehrerbildungslandschaft entscheidend verän-

dern wird. Die Wissenschaftsorganisationen sehen eine Qualitätsver-

besserung dann gegeben, wenn die Absolventinnen und Absolventen 

eines Lehramtsstudiums über den schulischen Arbeitsmarkt hinaus na-

tional und international einsetzbar sind. Die Hochschulrektorenkonfe-

renz und der Wissenschaftsrat thematisieren von Anfang an die Verän-

derung der strukturellen Rahmenbedingungen und ihre institutionellen 

Ausprägung mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung der Qualität 

der Lehrerausbildung.943 

Dieses Verständnis wird in den Lehrerberufsverbänden und –

organisationen, wie auch von universitären Vertreterinnen und Vertreter 

der Lehrerausbildung skeptisch betrachtet und eher mit einem Angriff 

auf den erworbenen Professionalisierungsanspruch der Lehrerschaft 

verbunden. „Denn bei dem Vorschlag des Expertenrats wird unterstellt, 

                                            
942 Expertenrat 2000 ohne Jahresangabe 
943 Wissenschaftsrat 2001 S.75 



 364 

dass sich das besondere Qualifikationsprofil für das Berufsfeld Schule 

aus einem unspezifischen wissenschaftlichen Studium und einem Addi-

tiv von Erziehungswissenschaft und  Fachdidaktik ergibt.“944 Die Vertre-

terinnen und Vertreter, die in dieser Perspektive für eine „evaluationäre 

Weiterentwicklung“945 in den bestehenden Strukturen eintreten, ziehen 

professionstheoretische Argumentationslinien heran, die belegen, dass 

eine professionalisierende Ausbildung angehender Lehrerinnen und 

Lehrer nur dann gewährleistet sei, wenn die Ausbildung von Anfang an 

auf die Anforderungen des Berufsfelds bezogen und eine Integration 

von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und erziehungswissen-

schaftlichen Studienanteilen gewährleistet ist. Auch Ergebnisse der 

Lehr-Lernforschung weisen auf die Herstellung eines Zusammenhangs 

zwischen Berufsfeldbezug und Studieninhalten hin. „Es gibt keine Mög-

lichkeit, eine Berufstätigkeit unabhängig von den Handlungsvollzügen 

und Kontextbedingungen ihrer Ausübung zu lernen.“946 In der Konse-

quenz fordern die Vertreterinnen und Vertreter der universitären Leh-

rerbildung eine Stärkung und Integration der Berufswissenschaften und 

mahnten ein Überstülpen von Strukturvorgaben ohne Berücksichtigung 

der Komplexität der Lehramtsausbildung an, welches die Defizite und 

Probleme der Lehrerausbildung nicht lösen, sondern eher noch verstär-

ken würde.“947 Vor dem Hintergrund der Diskussion der Verbände und 

Gewerkschaften der Lehrerschaft werden Konzepte gefordert, „die eine 

grundständige erziehungswissenschaftliche Qualifizierung bereits im 

Bachelor-Studium vorsehen.“948 Auf dieser Seite wird ein integratives 

Modell vertreten, d.h. lehramtsspezifische Anteile sollen von Anfang an 

in der Bachelorphase strukturell verankert sein. Die Vertreter, die diese 

Sichtweise in der Ausbildung von Lehrern vertreten, führten an, dass es 

nicht ausreichend sei, Lehramtsstudierende rein fachwissenschaftlich 

auszubilden und dann je nach Bedarf / Interesse der Studierenden ein 

                                            
944 Universität Bielefeld. 2001, S.3 
945 Schaefers 2002, S.65 
946 Czerwenka und Nölle 2001, S.115 
947 DGfE 2001, S.5 
948 DGfE 2001, S.5 
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kurzes lehramtsspezifisches Studium anzuhängen. Die bestehenden 

Probleme und Defizite der grundständigen Lehramtsausbildung würden 

nicht gelöst, sondern durch die organisatorische Trennung in zwei Stu-

dienphasen erneut verstärkt und zementiert. So forderten in der Lehr-

amtsausbildung engagierte Professorinnen und Professoren in einer 

Stellungnahme zur geplanten Umstrukturierung der Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen: „Die Diskussion um eine 

Verbesserung der Lehrerbildung sollte sich nicht zuallererst an exter-

nen, formalen und institutionellen Fragen festmachen, sondern am in-

haltlichen Auftrag von Lehrerbildung: gut qualifizierte Lehrerinnen und 

Lehrer auszubilden, die den Anforderungen von Unterricht, Erziehung 

und Bildung in der Schule gewachsen sind und die bei der Bewältigung 

dieser Aufgabe sowohl ihre eigenen beruflichen Kompetenzen wie auch 

die institutionellen Kompetenzen ihrer Schule weiterentwickeln.“949 

Es stellt sich die Frage, ob diese unterschiedlichen Motivlagen je in 

Einklang gebracht werden können. Auch wenn sich führende Experten 

der Lehrerbildung deutlich gegen die Empfehlung der Einführung einer 

konsekutiven sequenziellen Lehramtsausbildung, im Sinne eines fach-

wissenschaftlich geprägten Bachelors und eines lehramtsspezifischen 

Masters, gestellt haben, die eine Abschaffung der grundständigen, d. h. 

von Anfang an auf das Lehramt ausgerichtete Ausbildung bedeuten 

würde,950 geschieht dies in der Verkennung der Realität. Schließlich 

lässt sich an kaum einer Universität eine konsequente von Anfang an 

auf das Lehramt bezogene Ausbildung identifizieren, und es stellt sich 

die Frage ob es diese Ausbildungsform an deutschen Universitäten je 

geben wird. Unter dem Druck aus der Europäischen Union auf die eu-

                                            
949 Bender 2004 
950 Die Forderung, eine von Anfang an auf das Lehramt ausgerichtete Ausbildung zu 
konzipieren deckt sich mit Ergebnissen empirischer Lehrerbildungsforschung zu Be-
rufswahlmotiven von Lehramtsstudierenden. Der überwiegende Teil der Lehramtsstu-
dierenden hat einen klaren Berufswunsch und eine starke pädagogische Motivation, 
die ausschlaggebend für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums ist. Allerdings diffe-
renziert unter den Lehrämtern wie auch von Fach zu Fach. Darüber hinaus sind auch 
geschlechts- und schulformspezifische Unterschiede herauszustellen. So favorisieren 
überwiegend Lehramtsanwärterinnen für die Grund- und Sonderschule diese Motive. 
Siehe Ulich 1999 
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ropäischen Wissenschaftsminister an den Erfordernissen, die aus dem 

Bologna-Prozess hervorgehen, mitzuarbeiten, wird die Erprobung kon-

sekutiver Studiengänge im Lehramt mittlerweile nicht mehr strikt abge-

lehnt. Denn letztendlich wird der hochschulische Strukturwandel nicht 

an der Lehramtsausbildung vorbeigehen und die Umstellung auf die 

neuen Abschlüsse wird die letzte Konsequenz darstellen. Diese Per-

spektive kristallisiert sich durch die Erweiterung des Nordrhein-

Westfälischen Modellversuchs „Gestufte Studiengänge in der Leh-

rerausbildung“ heraus. So ist von ministerieller Seite aus eine zweite 

Bewerbungsrunde für die Teilnahme an dem Modellversuch ausge-

schrieben worden, um mehr Hochschulen die Möglichkeit zu eröffnen 

sich an der Neustrukturierung zu beteiligen und mehrere unterschiedli-

che Varianten erproben zu können. 

Alle Akteure der bildungs- und hochschulpolitischen Diskussion wollen 

zur Qualitätssicherung und –verbesserung in der Lehramtsausbildung 

beitragen. Dabei besteht die Herausforderung darin, die für alle Stu-

diengänge bestehenden Defizite abzustellen und die gesetzliche Ent-

wicklung in Einklang zu bringen mit Ergebnissen, die aus der Lehrerpro-

fessionsforschung, auch auf europäischer Ebene951, hervorgehen.  

Es ist nur die Frage, ob das Denken einer neuen oder überhaupt einer 

Struktur ausreichend ist. Neben einem fehlenden kohärenten Curricu-

lum sind die Resistenz der Strukturen mit ihren Konsequenzen auf die 

Einstellungen und dem Selbstverständnis der Dozentinnen und Dozen-

ten in der Lehrerbildung und der Gestaltung der Lehr- und Lernbedin-

gungen zu nennen. Da in der gesamteuropäischen Perspektive großen 

Wert auf die Qualifizierung von Lehrpersonal in der Lehrerbildung ge-

legt wird, ist dieser Aspekt in Beziehung zu setzen mit dem Fakt, dass „ 

[O] immer weniger Lehrende der [deutschen J. Z.] Hochschulen (.) so-

wohl über eine wissenschaftliche als auch schulpraktische Konse-

quenz“ verfügen952 und somit das Grundproblem einer Theorie und 

                                            
951 Dass der Lehrerausbildung in gesamteuropäischer Perspektive eine hohe Bedeu-
tung zugemessen wird signalisiert der Lissabon-Prozess (2002). 
952 Bildungskommission NRW 1995, S.308 
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Praxis integrierenden Lehrerbildung bestehen bleibt, bei all dem Bemü-

hen die gegenwärtigen Vorschläge zur Verbesserung der Lehrerbildung 

umzusetzen. 

 

 

9.2 Lehrerausbildung im Rahmen des Bolognaprozesses 

 

Nach gegenwärtigem Stand sind auf bildungs- und hochschulpolitischer 

Ebene zur strukturellen Gestaltung der Lehrerbildung die Empfehlungen 

des Wissenschaftsrates „Zur Einführung neuer Studienstrukturen und –

abschlüsse“ (2000), „Zur künftigen Struktur der Lehrerbildung“ (2001) 

und der Hochschulrektorenkonferenz „Empfehlungen zur Lehrerbildung“ 

(1998), wie auch die von der KMK eingesetzten Arbeitsgruppe entwi-

ckelten „Perspektiven zur Lehrerbildung in Deutschland“ (1999) maß-

geblich. Diese Empfehlungen und Analysen sind in Ergänzung mit Er-

lassen der Kultusministerkonferenz (2000/2002/2003) 953 zu sehen, die 

für eine Umsetzung einer reformierten bzw. gestuften Lehrerausbildung 

in den Hochschulen sorgen. 

Die Grundlage für die jetzige Beschluss- und Empfehlungssituation stel-

len Bestrebungen der Hochschulrektorenkonferenz und der Kultusmi-

nisterkonferenz dar, die seit 1997 um eine Studienreform der deutschen 

traditionellen Studiengänge (Diplom-, Magister- und Staatsexamen) 

bemüht sind und diese maßgeblich vorangetrieben haben. Die Be-

schlüsse der Hochschulrektorenkonferenz und der Kultusministerkonfe-

renz haben zu einer Novellierung des Hochschulrahmengesetzes ge-

führt (1998). Durch den neu gefassten § 19 für Universitäten und Fach-

hochschulen bietet sich seitdem die Möglichkeit der Ablösung der tradi-

tionellen Magister- und Diplomstudiengänge durch die probeweise Ein-

führung neuer Studiengänge mit den Abschlüssen Bache-

lor/Bakalaureus und Master/Magister (BA/MA). Seitdem sind die In-

strumente Kredit-Punkte, Modularisierung und ECTS im Mittelpunkt des 

                                            
953 Kultusministerkonferenz vom 03.12.2000, Kultusministerkonferenz vom 
01.03.2002: Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003. 
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hochschulpolitischen Geschehens. 

Das Hochschulrahmengesetz stellt die gesetzliche Grundlage auf Bun-

desebene dar, für die Schritte, die im Rahmen der Einführung von Ba-

chelor- und Masterstudiengängen zur Internationalisierung des Stu-

dienangebotes umgesetzt werden. Die gesetzlichen Vorgaben, die 

1998 formuliert wurden, haben auch in dem neuen HRG (21. Februar 

2001) Bestand.  

 

HRG. Novellierung vom 16. Februar 2002 (BGBI.I S.693) 

„§ 15 Prüfungen und Leistungspunktsystem 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder 

eine kirchliche Prüfung abgeschlossen. In Studiengängen mit einer Regelstudien-

zeit von mindestens vier Jahren findet eine Zwischenprüfung statt. Prüfungen 

können auch studienbegleitend abgenommen werden. Der Übergang in das 

Hauptstudium setzt in der Regel die erfolgreiche Ablegung einer Zwischenprüfung 

voraus [O]. 

(2) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen soll ein Leistungspunktsys-

tem geschaffen werden, das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf an-

dere Studiengänge derselben oder einer anderen Hochschule ermöglicht.“ 

Osnabrücker Beiträge zur Studienreform 2002, S.33 

 

 

„§ 19 Bachelor- und Masterstudiengänge 

(1) Zur Erprobung können Studiengänge eingerichtet werden, die zu einem Ba-

chelor- oder Bakkalaureusgrad und zu einem Master – oder Magistergrad füh-

ren. 

(2) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender Ab-

schluss erworben wird, kann die Hochschule einen Bachelor- oder Bakkalau-

reusgrad verleihen. Die Regelstudienzeit beträgt mindestens drei und höchs-

tens vier Jahre. 

(3) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Ab-

schluss erworben wird, kann die Hochschule einen Master- oder Magistergrad 

verleihen. Die Regelstudienzeit beträgt mindestens ein Jahr und höchstens 

zwei Jahre. 

(4) Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden nach den Absätzen 2 und 3 

führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf Jahre.“ 

Osnabrücker Beiträge zur Studienreform 2002, S.33 
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Diese rechtlich bindenden Vorgaben und Erlasse sind vor dem Hinter-

grund des genannten Bologna-Prozess einzuordnen, welcher als Syn-

onym für die gegenwärtigen Neuerungen und Umstrukturierungen im 

europäischen Bildungswesen gilt.954 

 

Der Prozess fußt auf der 1999 abgeschlossenen Bologna-Declaration, 

welche die folgenden Ziele beinhaltet und durch 29 europäische Bil-

dungsministerinnen und –minister verabschiedet wurde: 

 

- „Einführung eines Systems leicht verständlicher Abschlüsse. 

- Einführung eines Systems, das sich im Wesentlichen auf zwei 

Hauptzyklen stützt. 

- Einführung eines Leistungspunktesystems. 

- Förderung der Mobilität. 

- Förderung der europäischen Zusammenarbeit bei der Qualitäts-

sicherung. 

- Förderung der erforderlichen europäischen Dimension im Hoch-

schulbereich.“955 

 

Diese Ziele sind bis 2010 umzusetzen. Zwei Jahre später wurden diese 

Absichten von der europäischen Bildungspolitik durch das Prager 

Communique noch einmal bekräftigt und einige wichtige Schwerpunkte 

ergänzt: 

 - „Lebensbegleitendes Lernen 

 - Kooperation mit Institutionen der Hochschulbildung und Studen-

tinnen und Studenten 

 - Förderung der Attraktivität des europäischen Hochschulrau-

                                            
954 Die Ziele, die gegenwärtig die höchste Priorität darstellen, sind die: 

- Verbesserung der Qualitätssicherung 
- Umstellung der Studienstrukturen auf Bachelor- / Masterabschlüsse 
- Europaweite Anerkennung von Studienabschnitten und –abschlüssen. Bolog-

na-Folgeprozess 
 
955 Siehe http://www.bologna-berlin2003.de (Zugriff: 08.10.2003) 
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mes“.956 

 

Deutlich wird, dass in den Zielen für einen gestärkten europäischen 

Hochschulbereich die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengän-

gen ursprünglich mit keinem Wort explizit erwähnt wird.957 Vielmehr ha-

ben sich die politisch Entscheidenden, welche die europäischen Ziele 

anhand von bundesweiten Vorgaben und Empfehlungen unterstützen, 

an der Realität außerhalb des europäischen Hochschulraumes orien-

tiert. So kann festgestellt werden, dass in diesem Bereich ca. ¾ der 

Hochschulsysteme dem US-amerikanischen bzw. dem anglo-

amerikanischen Modell folgen. Demnach steht der Bachelor (undergra-

duate studies) für einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss nach 

drei bis vier Jahren und Master (graduate studies) für einen weiteren 

berufsqualifizierenden Abschluss mit einer Regelstudienzeit von min-

destens einem und höchstens zwei Jahren. 

Seit die Einführung des neuen Studiengangsystems mit Bachelor- und 

Masterabschlüssen nach § 19 Hochschulrahmengesetz (HRG) aus dem 

Erprobungsstadium (5. HRG-Änderungsgesetz) in das Regelstudienan-

gebot der Hochschulen überführt worden (6. HRG-Änderungsgesetz) 

ist, sind auch in der Lehrerausbildung gestufte Studienkonzepte ein re-

levantes Thema. Die jetzigen Reformbestrebungen der Bundesregie-

rung zur Vereinheitlichung der Hochschulstrukturen zielen auf eine An-

erkennung von Hochschulqualifikationen auf europäischer Ebene ab. 

Die für die Hochschulreform verantwortlichen Ministerien und Wissen-

schaftsorganisationen stehen damit in der Pflicht die europaweiten Ziele 

zur Reformierung der Hochschulausbildung umzusetzen. Die Lehr-

amtsstudiengänge haben in diesem Kontext als Staatsexamenstudien-

gänge eine besondere Situation. Da sie der staatlichen Aufsicht unter-

liegen, bieten sie für die staatliche Administration eine gute Fläche, die 

                                            
956 Buchberger 2002, S.12 
957 „In einigen Unterzeichnerstaaten im politischen Diskurs vorgetragene Behauptun-
gen, dass wegen „Bologna“ dreijährige Bakkalauereatsstudien für LehrerInnen oder 
eine Bakkalaureats-/Masterstruktur eingeführt werden müssten, sind weder aus der 
Bologna-Erklärung selbst noch aus dem Bologna-Prozess ablesbar.“ Buchberger 
2002, S.12  
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Ziele und Empfehlungen, die im Zuge des Bologna-Prozesses verein-

bart wurden, im Zuge ministerieller Beschlüsse umzusetzen.958 

Die Umstellung der traditionellen Strukturen auf ein konsekutives Stu-

diengangsystem ist anfangs nur am Rande und recht zögerlich und mit 

großer Skepsis diskutiert worden ist. Die Skeptiker der Einführung der 

neuen gestuften Abschlüsse in der Lehramtsausbildung setzten die ge-

stufte Ausbildung mit einer De-Professionalisierung der angehenden 

Lehrer gleich, da die europaweite Vereinheitlichung von Studienstruktu-

ren nach dem Bachelor- und Mastermuster das Hauptanliegen der Be-

mühungen darstelle und nicht die Verbesserung bestehender inhaltli-

cher Defizite. Die Diskussion um eine Reform der Lehramtsausbildung 

fußt auf eine Polarisierung der Begrifflichkeiten Professionalität und Po-

lyvalenz. 

Bereits 1998 wurden von der Hochschulrektorenkonferenz „Empfehlun-

gen zur Lehrerbildung“ vorgelegt, die von dem Problem der begrenzten 

Aufnahmekapazität des schulischen Sektors ausgehen. In diesem Zu-

sammenhang wurden Überlegungen angestellt, Strukturen zu entwi-

ckeln, die es ermöglichen Professionalität, im Sinne von berufsfeldbe-

zogenen Kompetenzen, und Polyvalenz, über das Berufsfeld Schule 

hinausgehende Kompetenzen, für angehende Lehrerinnen und Lehrer 

zu vermitteln (Entstaatlichung).959 Nach diesen Vorstellungen sollten 

zuerst die Fachstudien im Rahmen eines Bachelorstudiums abgeleistet 

werden. Nach dem Bachelorabschluss sollten diese im Rahmen eines 

erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Lehramtsstudiums 

„im Sinne eines modularisierten und konsekutiven Studiums mit einer 

(weiteren) Hochschulprüfung, z. B. mit dem Magister/Master abge-

schlossen werden.“960 Diese Position der Hochschulrektorenkonferenz 

wies bereits in Richtung Bologna für die Lehramtsstudiengänge, hatte 

aber noch keine konkreten Auswirkungen auf die Realität in den Uni-

versitäten. Dies änderte sich erst durch den Vorschlag des Experten-

                                            
958 Vgl. Thierack 2002, S.181 
959 Vgl. Baurmann/Thomann/Wolff 1999, S.107-123 
960 http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_447.php?datum=186, S.6 (Zugriff 
20.07.2004) 
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rats, Anfang 2000, auch in der LehrerInnenbildung ein konsekutives 

Ausbildungsmodell einzuführen und stellte die Diskussion um eine Ver-

änderung der LehrerInnenbildung vor neue Herausforderungen. Der 

Richtungswechsel in der Lehrerbildung beruht auf einer Diagnose, die 

bundesländerübergreifend getragen wird. „Der Expertenrat geht in Ü-

bereinstimmung mit der von der KMK eingesetzten Kommission davon 

aus, dass in der Lehrerbildung trotz ihrer normativ angelegten Ausrich-

tung auf frühzeitige Professionalisierung die erforderliche pädagogische 

[und fachwissenschaftliche, J.Z] Kompetenz derzeit nicht in dem gebo-

tenen Ausmaß erreicht wird.“961  

Bevor die Umsetzung einer gestuften Lehrerausbildung an einigen 

Hochschulen in NRW in die Realität erfolgen konnte und die Kultusmi-

nisterkonferenz als länderübergreifendes Forum ihre Zustimmung zur 

Erprobung gab, musste eine Grundlage für die Landesgesetzgebung zu 

der Einführung der neuen Studienstrukturen geschaffen werden. Hier-

bei wurden zunächst die Lehramtsstudiengänge und andere Studien-

gänge, die mit staatlichen Abschlüssen abschließen (Jura, Medizin) 

ausgenommen. Für die Studiengänge, die nicht mit dem Staatsexamen 

abschließen, stellten anfänglich die „Strukturvorgaben für die Einfüh-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ (KMK-Beschluss 

05.03.1999) den konstituierenden Rahmen dar. Neben der Dauer der 

Studiengänge ist die Abschlussbezeichnung, die institutionelle Veror-

tung, die Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang962 sowie 

die Profile der Studienprogramme geregelt. Die staatliche Genehmi-

gung von Bachelor- und Master-Studiengängen setzt die Anwendung 

von Instrumenten wie Modularisierung des Curriculums, studienbeglei-

tenden Prüfungen und Leistungspunktsystemen voraus. 

                                            
961 Expertenrat 2000, S.2 
962 Es wird noch juristisch zu klären sein, ob Studierende, die ein lehramtsbezogenes 
Bachelorstudium mit der festen Absicht Lehrerin/Lehrer zu werden, tatsächlich vom für 
den Lehrberuf qualifizierenden Master ausgeschlossen werden können.  



 373 

 

9.2.1 Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen 

 

Die im Oktober 2003 von der Kultusministerkonferenz (KMK) verab-

schiedeten „Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 

HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ 

ersetzen den KMK-Beschluss von 1999. Nach den Strukturvorgaben 

der Kultusministerkonferenz sind staatlich geregelte Studiengänge zu 

diesem Zeitpunkt von der Akkreditierung ausgenommen. „Für Bachelor- 

und Masterstudiengänge im Bereich der staatlich geregelten Studien-

gänge (insbesondere Lehramt, Medizin, Rechtswissenschaft), der Stu-

diengänge mit kirchlichem Abschluss sowie künstlerischen Studiengän-

gen an Kunst- und Musikhochschulen bleiben besondere Regelungen 

vorbehalten.“963 

Neben der unbestrittenen Reformbedürftigkeit der Lehrerbildung, die 

durch die medienwirksame Darstellung der PIAS Studie verstärkt an 

Aktualität gewann, führte das Zusammenspiel von Hochschul- und Stu-

dienreformentwicklungen dennoch dazu, die Lehramtsausbildung auf 

gestufte Strukturen umzustellen. In diesem Zusammenhang kann fest-

gestellt werden, dass sich der Reformbedarf in der Lehrerausbildung 

originär nicht aus dem Bologna-Prozess ergab, sondern durch diesen 

lediglich eine Unterstützung erfuhr. Zunächst wurden 1999 länderüber-

greifend Eckdaten formuliert, wodurch die Struktur der grundständigen 

Lehrerbildung festgelegt wurde. 

                                            
963 KMK 2003, S.2 
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• Abschluss des Lehramtsstudiums: Erstes Staatsexamen 

• Regelstudienzeit :sieben bis neun Semester 

• Studieninhalte: mindestens zwei Unterrichtsfächer sowie Erziehungs-

wissenschaften 

• Schulpraktische Studien sind in der ersten universitären Phase zu in-

tegrieren. 

• Die zweite Phase im Studienseminar schießt sich an die erste Phase 

an.964 

 

Diese Eckdaten bezogen sich auf die grundständige Lehrerbildung, oh-

ne eine Umstellung auf gestufte Strukturen in Betracht zu ziehen. Da in 

einigen Ländern in der folgenden Zeit die Einführung konsekutiver 

Strukturen in der Lehrerbildung begann, und diesen Absolventen keinen 

Nachteil auf dem Arbeitsmarkt in anderen Bundesländern entstehen 

sollte, wurde eine Regelung zur Anerkennung konsekutiver Konzepte 

länderübergreifend verabredet.965 Lehramtsspezifische Konzepte wer-

den demnach nur anerkannt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 

 

• „In den Bachelor- und Masterphasen müssen zwei Fachwissenschaf-

ten plus Berufswissenschaften studiert werden. 

• Die Bachelorphase muss schulpraktische Studien integrieren. 

• Die Regelstudienzeit beträgt zwischen 7 und 9 Semestern (ohne Pra-

xisanteile). 

• Das Studium bzw. der Studienabschluss weist eine Differenzierung 

nach Lehrämtern auf. 

• Der Masterabschluss entspricht inhaltlichen Anforderungen staatlicher 

Abschlussprüfungen.“966 

 

 

                                            
964 Vgl. Bellenberg und Thiereack 2004, S.26 
965 KMK 01.03.2002. 
966 Bellenberg und Thierack 2004, S.27 
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Da die Abschlüsse der gestuften Strukturen akademische Qualifikatio-

nen bezeichnen,  wurde in dem Beschluss formuliert, dass die „Siche-

rung der staatlichen Verantwortung für die inhaltlichen Anforderungen 

der Lehrerausbildung“ durch „weitere staatliche Abschlussprüfungen“ 

oder „gleichwertige Maßnahmen“ gesichert werden soll. Bund und Län-

der haben darauf hin die Übertragbarkeit der konzeptionellen Vorgaben, 

wie auch die beamtenrechtlichen Regelungen, durch eine von der Kul-

tusministerkonferenz eingesetzten Expertengruppe geprüft, um eine 

rechtliche Grundlage für die gestufte Studienstruktur in der Lehr-

amtsausbildung zu schaffen.   

Schließlich haben mit Beschluss vom 22.09.2005 die „Eckpunkte für die 

gegenseitige Anerkennung von Bachelor- und Masterabschlüssen in 

den Lehramtsstudiengängen“, Eingang gefunden in die „Ländergemein-

samen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Mas-

terstudiengängen“. Wie alle anderen Bachelor- und Masterabschlüsse 

sind auch die gestuften Studiengänge, durch die die Bildungsvoraus-

setzungen für ein Lehramt vermittelt werden, zu modularisieren und zu 

akkreditieren. Mit dem Beschluss wird darüber hinaus sichergestellt, 

dass Masterabschlüsse in der Lehrerausbildung künftig in allen Ländern 

anerkannt werden, wenn das Studium während der Bachelor- und der 

Masterphase mindestens zwei Fachwissenschaften sowie Bildungswis-

senschaften integriert. Im Interesse einer besseren Orientierung an den 

Erfordernissen des Lehrerberufes werden schulpraktische Studien be-

reits im Bachelorstudiengang angeboten. Der Anteil schulpraktischer 

Studien im Studium wird insgesamt deutlich erhöht. Studiengänge und 

Abschlüsse müssen nach Lehrämtern differenziert sein. Das lehramts-

spezifische Profil des Masterstudiengangs ist dadurch zu kennzeich-

nen, dass in der Regel zwei Fachwissenschaften mit Berufswissen-

schaften kombiniert werden. Die Abschlussbezeichnungen gestufter 

fachwissenschaftlicher Studiengänge werden um die Abschlüsse für 

Lehrämter:  „Bachelor/Master of Education“ ergänzt. Mit der Verleihung 

des „Master of Education“ soll hochschulrechtlich dieselbe Berechti-

gung wie die erste Staatsprüfung für das jeweilige Lehramt verliehen 

werden, wobei bestehende laufbahnrechtliche Zuordnungen nach Lan-
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desrecht unberührt bleiben sollen967.  

An diesem Punkt wird die Besonderheit der Lehramtsstudiengänge bei 

der Umstellung auf gestufte Strukturen mit studienbegleitendem Prü-

fungssystem deutlich. Die Regelungen des Staatlichen Prüfungswesens 

sind hierbei zu beachten. Für einen Einstieg in den Lehrerberuf ist die 

ist erfolgreiche Absolvierung der Ersten Staatsprüfung nach dem Studi-

um und die zweite nach Beendigung des Referendariats notwendig. Die 

Staatsprüfungen stehen unter der staatlichen Hoheit staatlichen Prü-

fungsämter oder Prüfungskommissionen der Länder. Die Durchführung 

der Ersten Staatsprüfung ist, historisch bedingt, an die Hochschulen 

delegiert. Bislang waren die im Studium erbrachten Leistungen für die 

Examensnote nicht relevant. Dieser Mechanismus soll nun durch stu-

dienbegleitende Prüfungen in Bachelor- und Masterstudiengängen ab-

gelöst werden. Da der Staat der Arbeitgeber ist, ist dieser nun gefor-

dert, entweder das Lehramtsstudium komplett in die Verantwortung der 

Hochschulen zu stellen, und sich aus der Prüfungsverantwortung zu-

rückzuziehen, oder es sind Regelungen zu formulieren, durch welche 

die staatliche Verantwortung bei der Anerkennung des hochschulischen 

Abschlusses, der für ein Lehramt qualifiziert (Master of Education), als 

Äquivalent zur Ersten Staatsprüfung ausgedrückt wird. 

Der Sicherstellung der staatlichen Verantwortung kann z. B. durch die 

zusätzliche Verleihung des Bachelor- bzw. Masterabschlusses zu der 

Ersten Staatsprüfung Rechnung getragen werden.968 Auch bleibt den 

staatlichen Prüfungsämtern vorbehalten, spezifische Anforderungen für 

die Prüfungen im Laufe des Studiums zu formulieren, um die staatliche 

Kontrolle zu sichern. Des Weiteren können Zugangsvoraussetzungen 

zum Masterstudiengang, die im Zusammenspiel von Staat und Hoch-

schule formuliert wird, die Verantwortung staatlicherseits deutlich ma-

chen.969 Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Anforderungsprofil 

                                            
967 Bei der Konzeption de Studiengänge müssen daneben auch weiterhin die KMK-
Rahmenvereinbarungen hinsichtlich des Studienvolumens eingehalten werden. 
968 Dies ist in Greifswald der Fall. 
969 In den vom MSJK / MWF des Landes Nordrhein-Westfalen „Eckpunkten zur Ges-
taltung von BA-/MA-Studiengängen für Lehrämter (2004) sind als Zugangsvorausset-
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zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer indirekt durch Standards für die 

Ausbildungscurricula – durch die für das Schulwesen obersten Landes-

behörden - vorzugeben. Die Kultusministerkonferenz hat sich darauf 

verständigt, ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fach-

wissenschaften und deren Didaktik zu erarbeiten. 970 Zur Sicherung der 

staatlichen Verantwortung für die inhaltlichen Anforderungen der Leh-

rerausbildung wirkt ein Vertreter der für das Schulwesen zuständigen 

obersten Landesbehörden im Akkreditierungsverfahren mit. Dieser stellt 

sicher, dass die seitens der Schulbehörden zu formulierenden Prü-

fungsanforderungen, im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens be-

rücksichtigt werden. 

In Anlehnung an die länderübergreifende Anerkennungsregelung sind 

lehramtsspezifische konsekutive Studiengänge als 2-Fach- 

Studiengänge zu konzipieren, wobei schulpraktische Phasen bereits im 

Bachelor enthalten sein sollen, und die Masterstufe differenziert nach 

Schulstufe bzw. Schulform zu konzipieren ist.971 

 

 

9.2.2 Die Situation in Nordrhein-Westfalen 

 

In NRW wird seit dem WS 2002/03 an der Universität Bielefeld und der 

Ruhr-Universität Bochum eine gestufte Lehrerbildung als Modellversuch 

angeboten. Abgesehen von der Universität Greifswald, die durch das 

BLK-Projekt „Modularisierung“ (1988-2001) eine besondere Ausnahme-

situation inne hat972 und an der ein gestuftes Lehramtsstudium seit dem 

Wintersemester 2002/03 aufgenommen werden konnte, kann in der 

gegenwärtigen Perspektive Nordrhein-Westfalen als Vorreiterbundes-

land in der Umstellung von Lehramtsstudiengängen auf ein gestuftes 

Studienprogramm genannt werden.  

                                                                                                                   
zung „gezielt erworbene einschlägige schulpraktische Erfahrungen“ genannt. 
970 Vgl. KMK-Pressemitteilung. Gestufte Studienstruktur in den Lehramtsstudiengän-
gen. Bonn, 04.06.2004 
971 Bellenberg und Thierack 2004, S.28 
972 Die Universität Greifwald ist in einem neuerlichen BLK-Verbundprojekt zu dem 
Thema „Leistungspunktesysteme“ beteiligt (2001-2004). 
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Nachdem in den Eckpunkten des MSWF bereits ein Rahmen gesetzt 

wurde, der die Gleichwertigkeit der Abschlüsse zu einer Ersten Staats-

prüfung sicherstellt, wird durch das novellierte Lehrerausbildungsgesetz 

(2002) durch eine Öffnungsklausel die Erprobung von Reformmodellen 

für eine konsekutive Lehrerausbildung möglich. So heißt es im LABG § 

1 Absatz 4: „Zur Erprobung neuer Konzepte der Berufsqualifizierung 

und des Berufseinstiegs kann das Ministerium durch Rechtsverordnung 

[O] versuchsweise andere, von diesem Gesetz abweichende Inhalte 

und Formen der Lehrerausbildung zulassen, wenn die Gleichwertigkeit 

der Anforderungen und Leistungen sicher gestellt ist. Insbesondere sind 

Modelle konsekutiver Studiengänge zu erproben.“ Nach Thierack kann 

diese Umsetzungsstrategie als „Top down mit best practice“ bezeichnet 

werden. Die Evaluationsergebnisse der laufenden konsekutiven Model-

le sollen die Grundlage für ein best practice Modell sein.973  

In einigen Bundesländern (Bremen, Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz)  

ist dagegen eine gesteuerte Umstellung – Top down  – auf die gestuf-

ten Strukturen an allen lehrerbildenden Hochschulen vorgesehen. 

Durch diese Strategie ist ein zentral gesteuerter Systemwechsel vorge-

sehen. Die Hochschulen sind aufgefordert ein inhaltliches Profil in der 

Lehrerausbildung zu entwickeln.  Nur in wenigen Bundesländern ist ein 

Bottom up- Strategie vorgesehen, bei der einzelne Hochschulen in der 

Selbstverantwortung stehen die Lehrerausbildung auf konsekutive 

Strukturen umzustellen. 974 

Auch zukünftig ist für jedes Lehramt die Kombination von zwei Unter-

richtsfächern und Erziehungswissenschaften obligatorisch. Neben der 

Entwicklung der neuen Lehramtsprofile,  ist die Öffnung der Lehreraus-

bildung für die in Europa übliche Lehramtsausbildung nach dem konse-

kutiven Modell zu nennen. In diesem Kontext hat das nordrhein-

westfälische Ministerium im Jahr 2001 ein Modellversuch „Gestufte 

Studiengänge in der Lehrerausbildung“ ausgeschrieben und alle Hoch-

                                            
973 Thierack 2004, S.3 Das Hochschulinformationssystem HIS Hannover evaluiert 
begleitend die beiden Modellversuche.  
974 Vgl. Bellenberg und Thierack 2004, S.32 
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schulen, die mit der Lehramtsausbildung befasst sind, aufgefordert , 

Konzeptvorschläge für eine gestufte Ausbildung vorzulegen, um diese 

in einem Pilotversuch testen zu können.975 Seit Mai 2001 liegen darüber 

hinaus spezielle Eckpunkte zur Gestaltung von Bachelor- und Master-

Studiengängen für Lehrämter vor. Diese setzen auf einen Kompromiss 

in der Gestaltung von Lehrerausbildung. Die Empfehlungen des Exper-

tenrats im Sinne eines rein konsekutiven Modells wurden nicht aufge-

nommen.  

                                            
975 Der rechtliche Rahmen bildet die Verordnung zur Durchführung des Modellver-
suchs „Gestufte Studiengänge in der Lehrerausbildung“ (VO-B/M) vom 27. März 2003 
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Das Eckpunkte Papier (2001) schreibt folgende Merkmale für BA-/MA- 

Studiengänge für Lehrämter vor: 

Bachelor Master 

„Ein BA-Studiengang hat eine 

Regelstudienzeit von 6 Semes-

tern und ein Studienvolumen 

von 90 bis 120 SWS. 

Der MA-GHR hat ein Studien-

dauer von 2 Semestern und ein 

Studienvolumen von 30-40 

SWS. 

 

Er ist ein Zwei-Fach-Studium, 

das neben den dominierenden 

fachwissenschaftlichen Anteilen 

auch einen dritten Bereich ent-

hält. 

 

„Bei den anderen MA-

Studiengängen für ein Lehramt 

soll die Regelstudienzeit zwei 

Jahre betragen und ein Stu-

dienvolumen von 60-70 SWS 

umfassen. 

Dieser dritte Bereich soll Veran-

staltungen zu Themen der Wis-

sensvermittlung und des Wis-

senstransfers enthalten, ohne 

dass diese speziell für den 

Lehrberuf konzipiert sein müs-

sen. 

 

Der MA-Studiengang ist berufs-

spezifisch und fachdidaktisch 

ausgerichtet, die fachwissen-

schaftlichen Studien werden 

vertieft. Im MA-Studiengang be-

ziehen sich die Praxisstudien 

auf das Arbeitsfeld Schule. 

Der BA-Studiengang umfasst 

zudem auch Praxisstudien in 

einem breiten Feld vermitt-

lungsbezogener Berufe.“976 

 

Entsprechend dem angestreb-

ten Lehramt haben sie eine 

schulstufen- oder schulformbe-

zogenen Schwerpunkt.“977 

 

 

 

                                            
976 Thierack 2002, S.21 
977 Thierack 2002, S.48 
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Im Gegensatz zu neu einzurichtenden fachwissenschaftlichen Bache-

lor- und Masterstudiengängen ist das Besondere an der Einbeziehung 

von Lehramtsstudiengängen in die modularisierte Planung von BA-/MA-

Strukturen die konsekutive (inhaltlich aufeinander aufbauend) und die 

Zweifächer-Struktur. Dagegen ist bei der Einführung der Struktur mit 

neuen Abschlussbezeichnung zwischen verschiedenen Modellen zu 

unterscheiden: nicht-konsekutive Masterstudiengänge, „die eine trans-

disziplinäre Erweiterung oder Spezialisierung als berufliche Zweitquali-

fikation“978 anstreben und schließlich weiterbildende Masterstudiengän-

ge, die neben „einem qualifiziertem Hochschulabschluss qualifizierte 

berufliche Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr vor-

aus(setzen).“979 

Als weitere Besonderheit für Lehramtskonzepte auf der Grundlage der 

„Eckpunkte gilt, dass der Bachelor schulformspezifisch ausgerichtet 

sein kann. Demnach können Konzepte für das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschule (BA-GHR), für das Lehramt Gymnasium (BA-

Gym), für das Lehramt S II berufsbildende Schulen (BA-SII berufsbil-

dend) sowie für das Lehramt Sonderpädagogik (BA-SO) entwickelt 

werden. Ist in dem „Eckpunktepapier“ noch die Rede davon, dass für 

das Lehramt Grund-, Haupt- und Realschule ein Studienkonzept auf 

Bachelorniveau ausreichend sei, welches den Eintritt in den Vorberei-

tungsdienst ermöglicht, ist dieser Gedanke in den neueren ministeriel-

len Vorgaben 980 vom Tisch. Damit ist für Nordrhein-Westfalen die Ent-

scheidung gefallen, ob Bachelor-Studiengänge zum Berufseintritt für die 

Primarstufe, Hauptschul- und Realschullehramt befähigen sollen. In 

dem Eckpunktepapier von 2004 fehlt dieser Zusatz. 

In der laufenden Diskussion um eine „neue“ Lehrerausbildung kristal-

lisierten sich professionstheoretische Anforderungen heraus, die bei 

der Einrichtung von BA/MA-Strukturen in der Lehrerbildung Berück-

sichtigung finden. Mit Blick auf die Lehrerbildungsforschung, deren 

                                            
978 Naul 2003, S.9 
979 KMK 2003, S.6 Länderübergreifende Strukturvorgaben, Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 10.10.2003 
980 VO-B/M vom 27. März 2003, MSJK / MWF des Landes Nordrhein-Westfalen 2004 
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Ergebnisse dazu führen, dass die Charakteristika von Lehramtsstu-

diengängen eine möglichst frühzeitige Ausrichtung des Curriculums 

auf den Berufsfeldbezug Schule erfordern. Die Konsequenz, die von 

ministerieller Seite gezogen wurde, besteht darin, dass es bereits in 

der Bachelorphase die Gelegenheit geben kann und soll, lehramts-

spezifische Inhalte (erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische 

Inhalte) zu studieren. „Das Bachelor-Studium ist fachwissenschaftlich 

geprägt, enthält aber auch vermittlungswissenschaftliche Studienan-

teile und kann als Option auch erhebliche fachdidaktische Studienan-

teile umfassen.“981 Ein erziehungswissenschaftliches und berufsspe-

zifisch ausgerichtetes Masterstudium, welches inhaltlich an das Ba-

chelor-Studium anschließt und das fachwissenschaftliche Wissen 

unter den genannten Ausrichtungen vertieft, berechtigt zum Eintritt in 

den Schuldienst. 

Die Grundstruktur des Lehramtsstudiums bleibt erhalten, aber auch 

das Grundproblem des fehlenden Berufsfeldbezugs. So ist weiterhin 

neben den beiden Fächern ein Element zu studieren, das spezielle 

bzw. spezifische lehrberufs- oder vermittlungswissenschaftliche In-

halte enthält und in den grundständigen Studiengängen mit Erzie-

hungswissenschaft für das Lehramt (EWL) bezeichnet wird982 Dieses 

Element wird in den Konzepten, die in den verschiedenen Bundes-

ländern entwickelt wurden, unterschiedlich bezeichnet bzw. verortet: 

In den NRW-Konzepten ist dieser Bereich auf Qualifikationen im Be-

reich von Wissen und Bildung (Wissensvermittlung und Wissens-

transfer) in Form eines – für den Lehrerberuf konstitutiven- vermitt-

lungswissenschaftlichen Wahlpflichtbereichs ausgerichtet. 983 

Thierack kritisiert an der Verortung des erziehungswissenschaftlichen 

                                            
981 Ministerium für Wissenschaft und Forschung März 2004, S.2 
982 An der Universität Bielefeld umfasst das erziehungswissenschaftliche Studium: 
Pädagogik, Soziologie, Philosophie und Rechtswissenschaften. 
983 Thierack macht darauf aufmerksam, dass in NRW zwar die Option gegeben ist, 
frühzeitig erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Studienanteile zu integrie-
ren, insgesamt aber der Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 
1 bis 10 zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Dies sei gerade unter den Anfor-
derungen, die sich aus der PISA-Studie ergeben, problematisch. Thierack 2002, S. 23 
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Studiums im Bachelor zum einen den fehlenden Lehramtsbezug. 

Nämlich, dass „ (O) der Bezug unspezifisch auf einen Vermittlungs-

bezug orientiert [ist, J.Z.] und nicht auf das Lehramt oder eine Schul-

stufe.“984 Und daraus hervorgehend, dass der Bereich von Wissen 

und Bildung nur auf den Vermittlungsaspekt fokussiert ist, und As-

pekte, die den Lernprozess darüber hinaus bedingen, unberücksich-

tigt bleiben“985 

 

 

9.2.2.1 Das Bielefelder und Bochumer Modell 

 

Nachdem die Vorgaben seitens des Ministeriums vorgestellt wurden, 

soll kurz auf das Bielefelder und das Bochumer Modell eingegangen 

werden, um die Situation in Nordrhein-Westfalen adäquat darstellen 

zu können. Nach der Genehmigung durch das Ministerium für Schu-

le, Jugend und Kinder werden seit dem WS 2002/03 an den Universi-

täten Bielefeld und Bochum Modellversuche zur konsekutiven Leh-

rerausbildung erprobt.  

Dabei weisen die beiden Universitäten einen unterschiedlichen Hin-

tergrund in Bezug auf gestufte Studiengänge auf. Die Modellversu-

che aus Bielefeld und Bochum sind seit ihrer Einrichtung vielfach be-

schrieben worden. Deshalb soll hier nur kurz die gemeinsame Aus-

gangslage der Universitäten beschrieben werden und auf die Unter-

schiede in der strukturellen Curriculumgestaltung eingegangen wer-

den. 

Die Ruhr-Universität Bochum kann als einzige Universität des Lan-

des Nordrhein-Westfalen bereits seit 1993 durch das „Magisterre-

formmodell“ auf Erfahrungen mit gestuften Bachelor-

/Masterstudiengängen in den Kultur- und Naturwissenschaften zu-

rückgreifen, und die gemachten Erfahrungswerte bei der Einführung 

einer gestuften Lehrerausbildung nutzen. Mittlerweile ist eine flä-

                                            
984 Thierack 2002, S.49 
985 Thierack 2002, S.49 
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chendeckende Einführung von gestuften Studiengängen an der Ruhr-

Universität Bochum erfolgt, wie auch an der Universität Bielefeld. 

Die beiden Modellversuche verfolgen den Leitgedanken Polyvalenz 

(professionsunabhängiger Fachbezug) und Professionalität (ein an 

den spezifischen Belangen der Profession ausgerichtetes Bildungs-

angebot) zu verschränken. Dabei gehen die beiden Universitäten von 

der Prämisse aus: „Polyvalenz ist möglich, ohne auf Professionalisie-

rung verzichten zu müssen.“986 An den beiden Universitäten wurden 

bewusst Konzepte entwickelt, die nicht hauptsächlich von einem 

lehramtsspezifischen gestuften Studium ausgehen. Somit steht die 

Polyvalenz der Studienleistungen (eine der Grundideen der Bochu-

mer B.A.-Studiengänge987), der Wechsel in verschiedene Master-

Studiengänge bzw. in die Berufstätigkeit, im Vordergrund. Ziel ist es, 

die Studiengänge, die sich durch eine Mehrfach-Fächer-Kombination 

auszeichnen (Lehramt und Magister) und in ihrer organisatorischen 

und strukturellen Komplexität für die Studierenden schwer planbar 

sind, in eine „einheitliche Studienstruktur“ aufgehen zu lassen und 

somit zu einer generellen Studienstrukturreform beizutragen. 

Die im Konsens getragene Anerkennung des hohen fachwissenschaftli-

chen Niveaus von Lehrerinnen und Lehrern speziell im Sekundarbe-

reich, lässt das anteilige Verhältnis der beiden Fachwissenschaften un-

verändert. Allerdings bestehen große Unterschiede in der Gewichtung. 

An der Ruhr-Universität Bochum werden die zwei Fächer wie im her-

kömmlichen Studium gleichberechtigt nebeneinander studiert, an der 

Universität Bielefeld erfolgt die Gewichtung nach Kern- und Nebenfach, 

die eine Schwerpunktsetzung in einem Fach je nach Studienabschnitt 

ermöglicht.988 Das fachwissenschaftliche Studium soll zwar erst in der 

Masterphase berufsfeldbezogen vertieft werden – durch die lehramts-

spezifische Ausbildung der fachdidaktischen und erziehungswissen-

                                            
986 Universität Bielefeld 2001  S.2 
987 Tietz 2002, S.66 
988 Es gibt auch Varianten von Modellen gestufter Lehramtsausbildung, in denen die 
Fächer in den Studienabschnitten getrennt und nacheinander studiert werden (Bre-
men/Niedersachsen). 
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schaftlichen Studien-, dennoch soll die lehrberufsspezifische Sicht, für 

die Studierenden, die sich ihrer Berufswahl im ersten Semester sicher 

sind, bereits in der Bachelorphase durch Angebote aus dem erzie-

hungswissenschaftlichen Bereich angebahnt werden. 

Gleichzeitig müssen die Modellhochschulen dem Anspruch gerecht 

werden, dass das Bachelorstudium mit zwei (Unterrichts-)Fächern un-

terschiedliche Berufsfeldoptionen eröffnen soll. So ist dem Antrag zur 

Genehmigung eines Modellversuchs zur konsekutiven Lehrerausbil-

dung der Universität Bielefeld zu entnehmen: „Der konstitutive Bezug 

des Studienangebots auf gesellschaftliche Bildungsaufgaben [O] muss 

durch eine Reform in die Strukturen der Fächer eingeschrieben und 

nachhaltig gestärkt werden, anstatt konsekutiv ausgegliedert zu wer-

den.“989 Dadurch soll die bisherige Konzentration auf ein reines Fach-

studium überwunden werden. Dies bedeutet die integrierte Berücksich-

tigung von Schlüsselqualifikationen, die im grundständigen Studium gar 

nicht oder unsystematisch und punktuell im Fachstudium (Halten eines 

Referats, Stundenmoderation) vermittelt wurden. Diese Qualifikationen 

sollen nicht nur, aber auch für das Berufsfeld Schule berufsbefähigend 

sein. Die integrierte Vermittlung von Schlüsselqualifikationen erfolgt 

durch fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen und hat ihren Ort in 

den Studiengängen der Universität. In Bielefeld können Praxisstudien 

ebenfalls in der Bachelor-Phase im Nebenfach Erziehungswissenschaft 

abgeleistet werden. 

Die Universität Bielefeld teilt das Angebot Berufsorientierung und 

Schlüsselkompetenzen in folgende Bereiche auf: 

                                            
989 Antrag zur Genehmigung eins Modellversuchs zur konsekutiven Lehrerausbildung 
gem. § 1 Abs. 3 LABG-E.  Universität Bielefeld Dezember 2001, S. 
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• Lehrveranstaltungsbezogene Workshops990 

• Traininings für Tutor/innen und andere Multiplikatoren 

• Weitere Angebote von Fakultäten und Einrichtungen (Lernwerk-

statt, Interdisziplinäres Zentrum für Hochschuldidaktik (IZHD), 

Universitäts-Bibliothek, AVZ)991 

• Praxisfeld Uni.992 

 

In Bochum werden die Qualifikationen im Bereich des Vermittlungs-

wissens und der –fertigkeiten in einem dafür ausgewiesenen Optio-

nalbereich erworben.  

 

• Fremdsprachen, 

• Präsentation/Kommunikation/Argumentation, 

• Informationstechnologien,  

• Ergänzende und/oder interdisziplinäre Studienmodule anderer 

   anderer Fächer 

• Praktikum (z. B. Pädagogisches Orientierungstutorium). 

 

Um einen Schulbezug in der Bachelorphase anbahnen zu können, 

kann z. B. das Modul „Interkulturalität und Sprachförderung“ aus dem 

Bereich ergänzende und/oder interdisziplinäre Studienmodule ande-

rer Fächer gewählt werden993, das konzeptionell vom Zentrum für 

Lehrerbildung in Kooperation mit Lehrenden der Ruhr-Universität Bo-

chum und der Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern 

                                            
990 Die Workshops sind in folgende Bereiche unterteilt: Studien- und Lernkompeten-
zen (z. B. Crashkurs Literatursuche Biologie), Kommunikationskompetenzen (z. B. 
Präsentieren und Visualisieren), Soziale und persönliche Kompetenzen (z. B. interkul-
turelle Kompetenzen für Naturwissenschaftler/innen), Berufsorientierung (Berufsorien-
tierender Workshop „Veranstaltungsorganisation“). 
991 Folgende Angebote werden von den Fakultäten und Einrichtungen gemacht: Pla-
nungs- und Organisationskompetenzen (Organisation von Sportveranstaltungen), 
Studien- und Lernkompetenzen (z. B. Techniken wissenschaftlichen Arbeitens), 
Kommunikationskompetenzen (Techniken der Gesprächsführung). 
992http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Schluesselkompetenzen/Angebote 
_stud.html (28.09.2004) 
993 Neben diesem Modul kann wird ein weiteres schulbezogenes Modul angeboten 
„Soziologie und Philosophie der Schule“. 
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und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) als Pilotprojekt 

entwickelt wurde und vorsieht: „ (O) dass B.A.-Studierende in Zwei-

erteams ein Semester lang 1x wöchentlich je 2 Stunden eine Klein-

gruppe von 2-4 SchülerInnen der Klassen 5/6 selbständig in Deutsch 

als Zweitsprache unterrichten. Zudem hospitieren sie im allgemeinen 

Unterricht der Schulen. Vorbereitet und begleitet werden die Studie-

renden durch Blockveranstaltungen und Seminare, die von Dozen-

tInnen der Sprachlehrforschung, der Pädagogik und des ZfL durchge-

führt werden. Die Koordination des Moduls liegt in den Händen des 

ZfL. Die enge Verzahnung von eigenen Unterrichtserfahrungen und 

universitären Begleitveranstaltungen ermöglicht B.A.-Studierenden 

eine fundierte persönliche Entscheidung pro/contra Lehrerberuf und 

bereitet sie auf die Förderung der deutschen Sprache in allen Unter-

richtsfächern vor.“994 Darüber hinaus soll ein am Ende der Bachelor-

Phase zu absolvierendes Orientierungspraktikum die Anforderungen 

des Berufsfelds Schule transparenter machen und gleichzeitig die 

Voraussetzung für ein lehramtsspezifisches Masterstudium bieten. 

Diese Möglichkeiten können von den Studierenden, die sich für einen 

Master of Education entscheiden, wahrgenommen werden, müssen 

aber nicht gewählt werden. 

 

An der Universität Bielefeld kann neben dem Lehramt für Gymnasien, 

auch das Lehramt für Grund-, Haupt-, Real-, Sonder- und Gesamt-

schule erworben werden. Im lehramtsspezifischen Master wird das 

im Bachelor durch die Profilwahl begonnene auf das Lehramt ausge-

richtete Studium fortgeführt und ergänzt. Es erfolgt eine Beratung 

hinsichtlich der Voraussetzungsfragen für die im Bachelor studierten 

Fächer, um die Anerkennung für die Erste Staatsprüfung sicherstel-

len zu können. In der Beratung werden die für die Gleichwertigkeit 

zur Ersten Staatsprüfung zu erbringenden Leistungen im Master 

festgelegt.  

                                            
994http://www.ruhr-uni-bochum.de/zfl/lehrerausbildung/modul_ sprachfoerde-
rung/modul_ sprachfoerderung.htm (27.09.2004) 
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Es ergeben sich für die MA-Phase zwei Varianten. Die Festlegung 

auf ein Kernfach ist obligatorisch. Somit ist von der Absolvierung des 

Kernfaches und Anerkennungsfähigkeit für die Erste Staatsprüfung 

auszugehen. Das zweite Fach ist abgeschlossen oder wird in der 

Masterphase ergänzt (Äquivalenz zur Ersten Staatsprüfung), das be-

rufsbezogene Studienfeld Erziehungswissenschaft wird mit (fachli-

chen) Bezügen studiert. Wurde Erziehungswissenschaft als Neben-

fach in der BA-Phase studiert, ist das zweite Unterrichtsfach zu stu-

dieren und das Studienfeld Erziehungswissenschaft zu ergänzen. 

Eine wichtige Schnittstelle zwischen dem Übergang von der Bachelor in 

die Master-Phase stellt die individuelle Studienberatung in Bielefeld für 

die Studierenden dar, in der die Anforderungen in der Master-Phase 

geklärt werden, sowie auch der personelle Faktor (Eignung und Motiva-

tion für den Lehrerberuf) Berücksichtigung findet. Aufgrund dieser Be-

sprechung wird, abhängig von den Vorleistungen im Bachelor, ein per-

sönlicher Studienplan erstellt, „ (O) dessen Einhaltung die Anerken-

nung des Masters als Erste Staatsprüfung rechtssicher gewährleisten 

soll.“995 Die beiden Unterrichtsfächer werden schulformspezifisch stu-

diert, die erziehungswissenschaftlichen Studien sind im Umfang von 35 

SWS nachzuweisen. 

 

Da in Bochum Wert auf eine primär fachwissenschaftliche berufsqualifi-

zierende und flexible Ausbildung in der Bachelor-Phase gelegt wird, ist 

die Bachelor-Phase für alle Masterstudiengänge gleich gestaltet. Somit 

ergibt sich auf für die Studierenden kein so hoher Beratungsbedarf wie 

in Bielefeld, wo vielfältige Wahlmöglichkeiten bestehen. Erst nach Ab-

schluss der Bachelor-Phase erfolgt eine Differenzierung in ein fachwis-

senschaftliches Master-Studium oder in ein lehramtsspezifisches Mas-

terstudium.996 Diese Studienorganisation wird als Y-Modell bezeichnet. 

 

                                            
995 Handreichung zur Einführung von Bachelor- und  Masterstudiengängen (Entwurf, 
Stand 17.09.01) 
996 Diese Abschlüsse beinhalten die Lehrbefähigung für Gymnasien, Gesamtschulen 
und Berufskollegs. 
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• 2 Fach BA997 oder ein 1 Fach BA 

• Die beiden Fächer werden gleichgewichtig studiert (je 65 CP) 

• BA- Arbeit und Abschlussprüfung werden mit 20 CP zusätzlich 

verrechnet 

• Der Optionalbereich ist extra ausgewiesen und wird mit 30 CP 

verrechnet.998 

 

„Das Studium in den beiden Fächern zielt auf eine fachwissenschaft-

liche berufsqualifizierende Grundausbildung; die Studien im Optio-

nalbereich geben den Studierenden die Möglichkeit zu einer eigenen 

Profilbildung und zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen“999 (be-

rufsbezogene Polyvalenz): 

Im viersemestrigen lehramtsspezifischen Master-Studiengang erfolgt 

eine Ausrichtung auf das Berufsfeld Schule. Im Mittelpunkt stehen 

erziehungswissenschaftliche Angebote (40 CP) sowie ein sechswö-

chiges Kernpraktikum. Die Unterrichtsfächer werden jeweils im Um-

fang von 35 CP (inkl. Fachdidaktik) studiert. „Mit einem Studienanteil 

von 8-10 SWS pro Fach erhalten die Fachdidaktiken eine gegenüber 

dem Status quo deutlich stärkere Stellung.“1000 Die Masterarbeit, die 

in einem Unterrichtsfach oder in der Erziehungswissenschaft ge-

schrieben werden kann, wird mit 10 CP verrechnet. 

 

Beide Konzeptionen bieten die Möglichkeit ein rein fachwissenschaft-

liches Studium zu absolvieren – mit Bezug zu den späteren Unter-

richtsfächern - und die Qualifizierung für das Berufsfeld Schule durch 

erziehungswissenschaftliche und fachdidaktische Anteile auf den 

darauf folgenden Studiengang Master of Education zu verlegen. An 

diesem Punkt unterscheiden sich die NRW-Konzepte erheblich von 

denen anderer Bundesländer, wie Rheinland-Pfalz, die zwar eine flä-

                                            
997 Für Lehramtsstudierende ist ein 2-Fach Studium obligatorisch. 
998 Der Bochumer Optionalbereich wird als eigenständige Organisationseinheit von 
einem eigens dafür zuständigen Studiendekan betreut. 
999 Tietz 2002, S.59 
1000 Ruhr-Universität Bochum. Studienbüro Zentrale Studienberatung 2003, S.17 
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chendeckende Umstellung der Lehrerbildung auf konsekutive Struk-

turen vorsehen, aber vom ersten Semester an ein für alle Lehrämter 

gleich strukturiertes lehramtsspezifisches Bachelorstudium entwi-

ckeln. Dabei betont das rheinland-pfälzische Konzept einen Aspekt 

des Lehrerhandelns, der in den restlichen Modellen (bisher)1001 so 

gut wie nicht herausgestellt wird. „Das besondere Profil der Lehrerbil-

dung ergibt sich aus den Anforderungen des Berufsfelds, das sehr 

stark auf persönliches Engagement angewiesen ist. Das (fach-) wis-

senschaftliche Studium ist dafür eine notwendige, aber nicht eine hin-

reichende Bedingung.“1002 

Auch wenn das Bielefelder und Bochumer Modell am konstitutiven 

Zusammenhang von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und 

erziehungswissenschaftlichen Studienanteilen im Lehramtsstudien-

gang festhalten, sind die Bachelorstudiengänge an den Nordrhein-

westfälischen Hochschulen den aktualisierten Eckpunkten nach 

fachwissenschaftlich geprägt. Speziell die Vertreter des Bochumer 

Modells begründen diese Schwerpunktsetzung mit Blick auf die Kür-

ze des Studiengangs. Die Schaffung einer fachlichen Identität, wel-

che die Grundlage für eine fachliche Professionalität bildet, steht in 

der Bachelor-Phase im Vordergrund. Die gegenwärtig laufenden Mo-

dellversuche zur Umgestaltung der Lehrerausbildung auf die neuen 

Strukturen in Bielefeld und Bochum bieten eine Zwischenlösung in 

der Frage Polyvalenz versus Professionalisierung, indem die Studie-

renden bereits während des Bachelor-Studiums die Wahlmöglichkeit 

haben, erziehungswissenschaftliche bzw. lehramtsspezifische Stu-

dienanteile zu absolvieren, dies aber nicht müssen.“1003  

Um eine hohe Polyvalenz gewährleisen zu können, und da das Bache-

lor-Studium mit einem ersten berufbefähigenden Hochschulabschluss 

beendet wird, kann die Entscheidung für das späterer Berufsfeld erst im 

                                            
1001 Der personelle Faktor in der Lehrerausbildung wird durch das Profiling-Verfahren 
der Universitäten Bielefeld und Bochum (Beratung von Studierenden zur Berufseig-
nung) im Rahmen des bundesweiten Aktionsprogramms „Neue Wege in der Leh-
rerausbildung“ berücksichtigt. 
1002 Arbeitsgruppe Curriculare Standards 2004, S.11  
1003 Bellenberg 2003, S.79 
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dritten oder vierten Semester getroffen werden (Bielefeld) bzw. nach 

dem erfolgreichen Abschluss der Bachelor-Phase (Bochum) getroffen 

werden. Diese Entscheidung wird unter Bezug auf „einschlägige Unter-

suchungen„ damit begründet, dass die wenigsten Studierenden zu An-

fang des Studiums sich im klaren über ihr Berufsziel sind. Diese Aussa-

ge widerspricht allerdings den Erkenntnissen, die man in Befragungen 

von Lehramtsstudierenden über ihre Berufswahlmotive gewonnen hat. 

Im Vergleich zu anderen Studienanwärtern sind sich viele Studierende, 

die sich für ein Lehramt einschreiben relativ sicher, dass sie Leh-

rer/Lehrerin werden wollen. Die auf der Grundlage einer HIS-Studie 

(Heublein 2002) ermittelten Abbrecherquoten zeigen, dass im Gegen-

satz zu anderen Studiengängen, die Quote mit ca. 14% Abbrechern 

unter den Lehramtsstudierenden relativ gering ausfällt.1004 Daraus lässt 

sich schließen, dass der Großteil der angehenden Lehrerinnen und 

Lehrer das Studium mit einem festen Berufsziel beginnen und dieses 

auch erreichen möchten.1005 Die Zentren für Lehrerbildung in Bielefeld 

und Bochum weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass, bei 

frühzeitig feststehendem Entschluss Lehrer/in zu werden, die Berufs-

motivation und die tatsächliche Eignung für den Beruf individuell zu prü-

fen ist. „Wir empfehlen allen Studierenden, die sich gegebenenfalls  für 

den Master of Education entscheiden, den Besuch von schulprakti-

schen Studien, wie sie im Optionalbereich angeboten werden1006. Damit 

erfolgt jedoch keine Festlegung.“1007  

Die Konzepte der nordrhein-westfälischen Modellversuche können als 

„Kompromiss“ in der bundesrepublikanischen Lehrerausbildung be-

zeichnet werden, der die Kombination aus sequenziellem und integrati-

                                            
1004 Hiligus 2003, S.161 
1005 Dies ist durch eine breite Dokumentation von Berufswahlmotiven durch Umfragen 
in der ersten Phase gut belegt. Vgl. für eine aktuelle Übersicht Schaefers 2002, S. 67-
69. 
1006 „Das Zentrum für Lehrerbildung bietet im Optionalbereich unter dem Teilbereich 
„Interdisziplinäre Studieneinheiten“ die Möglichkeit an, Schulpraktische Studien zu 
absolvieren. Diese setzen sich z. B .aus einem vierwöchigen Schulpraktikum und dem 
Seminar „Grundlagen der Schulpädagogik“ zusammen.“  
1007 Zentrum für Lehrerbildung. RUB 2004, S.5 
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vem Modell beschreibt.1008 In Anlehnung an die grundständige Leh-

rerausbildung wird die Möglichkeit geboten, lehramtsspezifische Stu-

dienanteile in einem dafür ausgewiesenen Bereich bereits in der ersten 

Phase zu studieren, um frühzeitig einen Einblick in das Berufsfeld zu 

erhalten. Gleichzeitig werden Schlüsselqualifikationen vermittelt, die 

auch in außerschulischen pädagogischen Tätigkeitsfeldern von Nutzen 

sind. Auch wenn diese Konzepte die formalrechtlichen Vorgaben erfül-

len, bleibt durch die Ergebnisse der begleitenden Evaluation durch HIS 

abzuwarten, ob die restrukturierte Ausbildung den Studierenden zu ei-

nem besseren Berufseinstieg verholfen hat. Die Weiterführung der Stu-

diengänge wird von den Evaluationsergebnissen abhängen, welche die 

Grundlage für die zukünftige Akkreditierung sein werden, und perspek-

tivisch von der Re-Akkreditierung nach fünf Jahren.  

An den Hochschulen der Modellversuche steht zunächst eine bessere 

Strukturierung des Studiums im Vordergrund. Des Weiteren soll den 

Studierenden eine breite Wahlmöglichkeit im Laufe des Studiums eröff-

net werden, um sich nicht von vorneherein auf den Lehrerberuf festle-

gen zu müssen. In Kombination mit eine unterstützenden professionel-

len Beratung zur Studiengestaltung kann den Studierenden somit ein 

strukturierter Weg in ein Berufsfeld aufgezeigt werden. 

Werden die Konzepte an den von der Terhart-Kommission herauszu-

stellenden Perspektiven gemessen, die bei der Konzeption von Reform- 

bzw. Revisionsprogrammen handlungsleitend sein sollen, nämlich der 

Verbesserung der Koordinierung der Inhalte sowie der Abstimmung 

zwischen den Phasen, so kann folgendes gefolgert werden. Eine ver-

besserte inhaltliche Koordinierung wird durch die restrukturierten Stu-

diengänge angestrebt, eine Abstimmung zwischen den Phasen wird 

auch durch die Modellversuche nicht erreicht.  

 

                                            
1008 Vgl. Winter 2004, S. 49 
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9.3 Ausblick 

 

Dass die universitäre Phase geringe Effekte auf das spätere professio-

nelle Handeln von Lehrerinnen und Lehrern im Beruf hat, ist durch 

Wirksamkeitsuntersuchungen der Lehrerausbildung vielfach belegt. 

Handlungsleitend sind eher die praktischen Erfahrungen, welche die 

Studierenden während den Schulpraktischen Studien und im Referen-

dariat machen. Die Vernetzung und Stärkung von Praxisphasen wie die 

verbesserte Zusammenarbeit mit der zweiten Phase, dem Ort des Re-

ferendariats, stellen somit wichtige Anknüpfungspunkte in der Reform 

bzw. der Revision in der Lehrerausbildung dar. Speziell unter dem Ge-

sichtspunkt der Einführung der gestuften Studiengänge, die sich am 

Professionsgedanken orientieren, stellt sich die Frage nach der Aufga-

be und Ausgestaltung einer wissenschaftlichen Ausbildung für Lehrkräf-

te., die das in der Lehrerausbildung am meisten beklagte Defizit – die 

fehlende Verknüpfung von Theorie und Praxis – angeht.  

Gegenwärtig besteht in der empirischen Lehrerprofessionsforschung 

Konsens darüber,  dass die Orientierung an der Wissenschaft wie auch 

an der Berufspraxis gleichermaßen gegeben sein muss, um das Opti-

mum von „Qualität und Wirksamkeit“ der Lehrerbildung zu erreichen1009. 

Diese Aussage relativiert den oft undifferenzierten Ruf nach „mehr Pra-

xis“ für eine berufsfeldbezogene Lehrerausbildung und weist auch der 

wissenschaftlichen Grundlegung in der Lehrerausbildung ihren Platz zu. 

In der Aufnahme dieser empirisch gestützten Argumente lässt sich die 

Verbesserung der Anbindung schulpraktischer Studien an die theoreti-

schen Studien als ein wichtiges Hauptanliegen der Bemühungen zur 

qualitativen Weiterentwicklung der Lehrerausbildung darstellen.  

Allerdings ist noch nicht hinreichend erforscht, wie theoretisches Wis-

                                            
1009 Vgl. Fried 1997, S 20. Siehe hierzu auch Terhart 2000, S.105 „Eine Ordnung des 
berufsbezogenen Wissens und Könnens, die sowohl wissenschaftsgestützt als auch 
berufsrelevant ist, (O).“ 
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sen aufbereitet sein soll, um handlungsleitend zu sein. 1010 So kann 

es nicht darum gehen, verschiedene Formen zur Theorie- und Pra-

xisvermittlung zu installieren (Fallseminare, Microteaching/Trainings, 

Praktikum), ohne geklärt zu haben, [O] ob „Praxis“ in universitären 

Seminaren simuliert werden kann. Miscke macht drauf aufmerksam, 

dass bislang eine „Didaktik des Praktikums“ fehlt. Noch sei nicht si-

chergestellt, welche Komponenten und Rahmenbedingungen den 

Lernprozess von Studierenden in der Praxis steuern.1011 „Der Aufbau 

des Handelns, eines professionellen Wissenssystem, von Werthal-

tungen und Deutungsmustern wird ohne methodische Reflexion der 

Prozesse von der Konfrontation mit der Praxis erwartet, die ohne Be-

achtung von Qualitätsmaßstäben und mit vielen Zufälligkeiten verse-

hen zugänglich gemacht wird.“1012 

Zum anderen existieren nur wenige Konzepte, die eine Verbindung 

von theoretischen Wissen und praktischen Handeln tatsächlich er-

möglichen (z. B. Forschungsprojekte, die über einen längeren Zeit-

raum eine kontinuierliche Arbeit an konkreten Unterrichtsgegenstän-

den gewährleisten).1013 Hier bietet sich allerdings im Rahmen neuer 

Konzepte die Möglichkeit, solche Elemente in die Lehrerausbildung 

zu integrieren.1014 

Ein klares Votum ist nicht zu erkennen, wie eine professionalisierte Leh-

rerausbildung in den bestehenden institutionellen Strukturen verwirklicht 

werden kann. Diese Situation kann wissenschaftlich mit dem Gegen-

über der Differenzthese versus der Integrationsthese beschrieben wer-

den, die beide innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion über die 

Reform der Lehrerbildung ihre Berechtigung haben. Nach Jacke1015 las-

sen sich die Meinungsvertreter in zwei Lager spalten: zum einen dieje-

nigen, die den common sense (Praxisferne der universitären Phase, der 

durch stärkere Praxisorientierung ausgeglichen werden soll) der Leh-

                                            
1010 Czerwenka und Nölle 2001, 114 
1011 Miscke 2002, S.132 
1012 Mischke 2002, S.132 
1013 Beispiel Oldenburg 
1014Siehe das Berufspraktische Halbjahr des Dortmunder Modells. .  
1015 http://www.sowi-online.de/journal/lehrerbildung/einl.htm (11.03.2004) 
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rerbildung vertreten und zum anderen diejenigen, die einer Professiona-

lisierung der Lehrerbildung durch ein Mehr an Praxisbezug widerspre-

chen und eine deutliche Trennung von Theorie und Praxis wünschen. 

Die Verfechter dieser Perspektive beziehen sich auf Ergebnisse der 

Wissensverwendungsforschung1016, die besagen, dass es unmöglich 

sei, eine integrierte Vermittlung von Wissenschaft und Praxis in der ers-

ten Phase der Lehrerbildung zu realisieren, da „ [O] die Erziehungswis-

senschaft als Disziplin und der Lehrerberuf als Profession verschiede-

nen Bereichen zugehörig [sind, J.Z.], die nicht unmittelbar voneinander 

lernen können.“1017 

Dementsprechend sollen in der universitären Phase theoretische 

Grundlagen gelegt werden, in der zweiten Phase Handeln in der Praxis 

geübt werden und erst in der Berufspraxis Integration der beiden Wis-

sensformen vorgenommen werden. Koch-Priewe1018 weist darauf hin, 

dass dieses Modell einer konsekutiven Lehrerbildung mit einem rein 

fachwissenschaftlichen Bachelorstudiengang und einem erst in der 

Masterphase auf das Lehramt ausgerichteten Studium den derzeitigen 

Handlungsstau nicht lösen, sondern verlängern würde. Das hochschul-

didaktische Problem des trägen Wissens, Lernen auf Vorrat ohne Kon-

textbezug, würde sich verschärfen. Im Anschluss argumentiert Wildt 

aus hochschuldidaktischer Perspektive, dass keine getrennte Aufga-

benzuschreibung der Phasen vorgenommen werden dürfe. Da Lehrer-

handeln auf zwei Wissensformen aufbaue, „wissenschaftliches Wissen“ 

und „Handlungswissen“ müssen auch beide Formen während der Aus-

bildung (reflexiv) vermittelt werden. Die Bildung von Anschlussvariablen 

zwischen den differenten Wissensformen zur Relation stellt die Aufgabe 

einer Wissensverwendungsforschung dar. Beispiele hierfür stellen „Ver-

fahren praxisbegleitende Beratung, Simulationsmethoden, biographi-

schen Methoden und der Gestaltung und Analyse hochschulischer 

                                            
1016 Dewe 1992 
1017 Bauer 2002, S.61  
1018Koch-Priewe 2004 
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Lernarrangements durch Studierende.“1019 

Hier eröffnet sich nach Koch-Priewe eine neue, noch zu diskutierende 

Richtung einer einphasigen Lehrerausbildung.1020 Hinter dieser Ent-

wicklung steht die professionstheoretische Erkenntnis, dass die Qualität 

von Professionalität auf der Differenz von Theorie und Praxis aufbaut 

und sich letztendlich in der Verbindung von praktischem Handeln und 

wissenschaftlicher Reflektion ausdrückt. Die Lehramtsausbildung in den 

neuen gestuften Strukturen wird sich daran messen lassen müssen, 

inwieweit Variablen einbezogen werden, die eine Verbindung von wis-

senschaftlichem Lernen in der Hochschule und praktischen Lernen in-

nerhalb und außerhalb der Hochschule anbahnen.  

 

                                            
1019 Koch-Priewe 2004 
1020 Koch-Priewe 2004 
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